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Vorwort.
Der Gedenktag der 650. Wiederkehr der Gründung der Bres- 

lauer Kürschner-Innung ist ein Ereignis, welches nicht nur die engeren 
Interessentenkreise berührt, sondern darüber hinaus für unsere Stadt 
und zum wenigsten für unsere ganze Provinz Schlesien von großer 
Bedeutung ist.

Von selbst regt sich bei einer solchen Feier der Wunsch, die 
Entwicklung der Ereignisse in den verflossenen Jahrhunderten zu über
sehen, um weiten Kreisen eine Uebersicht und ein klares Bild geben zu 
können über das, was sich in der langen Reihe der Jahrhunderte im 
Kürschnerhandwerk und in der Innung unserer Vaterstadt zugetragen 
bat. Dem Einzelnen, der in des Lebens Alltag steht, und besonders 
in unserer Jetztzeit von den täglichen Sorgen und Mühen geplagt 
ist, ist es kaum möglich, sich aus den vorhandenen Quellen selbst ein 
geeignetes Bild zu schaffen, und wir mußten es aus diesem Grunde 
umso dankbarer begrüßen, daß uns der Zufall zu Hilfe kam, und ein 
Spezialforscher altfchlcsischen Zunftwesens unter andcrm auch gerade 
die Entwicklung der Breslauer Kürschnerinnung von ihrer Gründung 
bis zur neueren Zeit als Doktorarbeit von dem volkswirtschaftlichen 
Seminar der Universität Leipzig durch den bekannten Altmeister der 
deutschen Gewerbegeschichte, Professor Wilhelm Stieda zugewiesen 
erhielt.

Es war daher für uns ein verlockendes Ziel, dem Verfasser der 
beiliegenden Schrift, Herrn Dr.phil. FritzWiggert, mithelsen zu können, 
sein Werk in Druck zu legen. Mit Recht dürfen wir nach den Worten 
unsers bewährten und in unserer Stadt rühmlichst bekannten Direktors 
des hiesigen Stadtarchivs, Herrn Professor Dr. Wendt, betonen, welche 
Bedeutung das beiliegende Werk besitzt, das nach jahrelanger, ein
gehendster Prüfung des in unserem Stadtarchiv befindlichen Materials 
Herr Dr. Wiggert verfaßt hat.

Wir können uns alfo für unser Fest keine schönere Gabe 
wünschen als das beiliegende Werk, das die Entwicklung der Breslauer 
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Kürschner-Innung durch die Jahrhunderte zeigt, und wenn wir die 
Gelegenheit dieses Jubiläums benützen, um unseren Gästen, Freunden 
und Gönnern anläßlich unsers Festes dieses Buch zu widmen, so 
glauben wir damit ein wertvolles Geschenk überreicht zu haben.

Wir geben uns der Hoffnung hin, daß weite Kreise, auch über 
unsere engere Provinz hinaus, mit Interesse den Ausführungen dieses 
Werkes folgen werden und daraus mancherlei Anregung, Belehrung 
und Unterhaltung schöpfen können.

Wir wollen die Gelegenheit nicht vvrübergehen lassen, ohne 
auch dem Verfasser an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank für seine 
Mühe und Sorgfalt auszusprechen.

Kürschner - Zwangs - Innung zu Breslau.

Breslau, den 5. März 1926.
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Einleitung.
I. Pelzwert und Pelztracht im Gebrauch der Völker und Zeiten.

Die Natur bot in den Bälgen erlegten Wildes dem unter 
kälteren Himmelsstrichen lebenden Menschen Schutz gegen den empfind
lichen Einfluß unwirtlicher Witterung. Denn einerseits diente ihm das 
Fell solcher Tiere zur wärmenden Kleidung, als ein zweck
mäßiges, der Natur selbst nachgeahmtes Hilfsmittel gegen die winter
lichen Unbilden rauher Klimate, seitdem er im Laufe anthropologischer 
Entwicklungsstadien seines eigenen, ursprünglich die gesamte Körper- 
oberläche dicht verhüllenden, zottigen Haarwuchses der Lanuvo mehr 
und mehr entraten mußte. Anderseits bedeckte er, wie es noch heute 
bei den arktischen Jäger- und Hirtenvölkern üblich ist, als Nomade im 
Winter seine Hütten mit Tierfellen; wir brauchen da nur an die 
Renntierjurten der kontinentalen Burjäten und die mit Robben- und 
Seehundsfellen im Sommer nach außen, im Winter nach innen ver
dichteten Hütten anderer küstenländischer Sibirier zu denken. Die 
Tracht des Eskimo, dessen Sack sacke, Hosen, Strümpfe, 
Kapuze und Fausthandschuhe einen einzigen, zusammen- 
genähten Pelzanzug bilden, die Pelzschürze oder der Pelz- 
gürtel seiner Frau daheim, wie auch die zentralasiatische Lamm- 
und Fuchs fellmühe und der dort gebräuchliche Schaf pelzrock, 
ferner das Pelzhcmd und die Pelzstiefel der Ostjaken, 
weiterhin der lange Guanako f e I l m a n t e l der Patagom'er und 
Feuerländer, schmuckartige Fellstreifen und die Fell
sandalen der Tasmanier, die Opossum decken der Australier, 
schließlich das um den Arm geschlungene, zum Schutz gegen den 
gegnerischen Angriff benutzte Parierfell der Primitiven, auf 
welches das afrikanische Fellscheibenschild zurückzuführen ist, und zu 
guter Letzt noch das bei den Russen und Skandinaviern, wie bei einigen 
Indianerstämmen als Tauschmittel verwendete Pelzkleidergeld 
weisen uns auf eine sehr weitgehende Nutzbarmachung des Pelzwerks 

1» 3



im Gebrauche der Völker hin, die sich mit der Geschichte der Mensch
heit allmählich herausgebildet hat. (Anm. 1.)

Bärenfelle im Winter und kurze Pelzschurze um die Lenden 
während der Sommerszeit scheinen die erste Kleidung der primitiven 
Höhlenbewohner unserer Zonen gewesen zu sein. Noch zu 
Armins Zeilen bedeckten sich die Germanen mit der Kopfhaut erlegter 
Jagdbeute, deren herabfallendcs Fell zugleich als Mantel ihre 
Schultern umhüllte, während späterhin, nach der Ueberlieferung der 
alten deutschen Chronisten, vorzugsweise bei den Goten, ein kurzes, 
den Oberkörper bis an die Husten bedeckendes, ärmelloses Wams von 
Tierfellen üblich war, wozu man Fischotter-, Zobel-, Marder-, Lamm-,, 
selbst Katzenfelle verwendete. Ueberhaupt wurden in jener Zeit bereits 
Pelzkleider so allgemein von den Goten und Franken getragen, daß 
man diese kurz „Pelzleute" (PeUsli, pelligeni) nannte. Noch unter 
Karl dem Großen waren jene kurzen Pelzwämse in Geltung; ähnlich 
wurde bei der Tracht der Angelsachsen Pelzwerk mit verwendet, und 
die Normannen kannten ebenfalls ein Leibchen aus Pelzstoff, welches 
den Namen „psilison" führte.

Je mehr die Jagd auf Bären und anderes, brauchbares Pelz
werk lieferndes einheimisches Getier der sich zusehends lichtenden Kr- 
wildnks an Ergiebigkeit zu wünschen ließ, mit fortschreitender Kultur, 
als der Mensch sich vom nomadisierenden Jäger und Hirten zum 
seßhaften Ackerbauer und Viehzüchter wandelte, desto eher gewöhnte 
sich namentlich der einfache Mann auf dem Lande an die wegen ihres 
dichten, wärmenden Gehaltes an Wolle von ihm nicht minder 
geschätzten Felle seiner behürdeten Lämmer und Schafe. Denn 
seitdem mit der Urbarmachung der deutschen Wälder, mit der eine rege 
Ausübung des Waidwerks Hand in Hand ging, die pelzliefernden 
wilden Tiere des Dickichts dem pürschenden Jäger immer 
spärlicher zu Gesichte kamen, zu einer Zeit, da das Angebot an ein
heimischen Ldelpelzwerk der durch zunehmende Kulturbedürfnisse 
gesteigerten Nachfrage kaum mehr recht zu entsprechen vermochte, ging 
die wenigstens der ursprünglichen Wildwerksverwendung zugrunde 
liegende Idee eines bloßen Schutzes gegen rauhe Witterung dem 
Bolksbewußtsein nach und nach verloren.

Machte man doch nunmehr das aus erwähnten Gründen nicht 
mehr so wohlfeil zu erstehende Pelzwerk, zu dessen Marstbclieferung 
der erwachende Handel mit den Ländern des Ostens und des Nordens 
sein Wesentliches beitrug, geradezu zum Gegenstände des Luxus' 
und der Pracht, eine Anschauung, die mit Ende des 11. Jahr
hunderts in der gesamten Kulturwelt des Mittelalters rasch ihre Ein
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bürgerung fand. Nicht nur, daß die aufkommende Pelzmode sich 
mir dem unzerteilien Fell eines Bären, Luchses, Wolfes oder anderer 
großer Raubtiere nicht mehr begnügte: man ging dazu über, sich 
öer Bälge der noch vielfach in der Heimat vorhandenen, well bislang 
nicht recht beachteten, kleinen Säuger der vielgearteten Marderfamilie, 
sowie des Fuchses und Bibers zur Fütterung und zur Ver
brämung der Kleider zu bedienen, und zwar bei letzterer selbst ohne 
Rücksicht auf die solcher Tracht überhaupt entsprechende Jahreszeit. 
(Anm. 2.) Dieser Aufwand mit seltenem Pelzwerk dauerte nicht nur 
"beständig fort, sondern nahm mit der Erweiterung des nordischen und 
östlichen Handels beträchtlich zu. So beklagt sich im 11. Jahrhundert 
Adam von Bremen über die Verwendung kostbarer Pelze, daß „deren 
Dust unserer Welt das tödliche Gift der Hoffahrt und Eitelkeit ein- 
geflößt hat. Und schätzen jene (die nordischen Volker) diese Felle nicht 
höher denn Mist, und damit ist uns wohl das Urteil gesprochen, da 
eben wir mit jeglichen Mitteln, rechten und unrechten, nach einem 
kostbaren Marderkleid wie auch der höchsten Seligkeit trachten." 
(Anm. 3.)

Indessen gehörten bereits im Verlaufe des 10. Jahrhunderts 
selbst russische Pelze zu Ehrengeschenken der Könige. Infolge der
artigen Aufwandes unterschied man dann späterhin, wohl schon seit 
Beginn des 12. Jahrhunderts, die zarten Bälge der Zieselmaus als 
„B u n t w e r k" (variiern, varo, va^o) von den Fellen der grauen 
Eichkätzchen («seelans, Cattinen) als „G r a u w e r k" (Kriseum). 
Sonst aber schätzte man vor allem Zobel, Biber und Hermelin, zu 
Ende des 11. Jahrhunderts, Mäntel mit rotgefärbten Pelzzipfeln 
(gulas, Ousuts^).

Die erwähnte Klage Adams von Bremen wird zu Ende des 
12. Jahrhunderts von Helmold wörtlich wiederholt, wobei auch dieser 
die nördlichen Länder als Hauptquelle dafür bezeichnet. Ob indes zu 
den bisher bekannten Pelzarten etwa noch andere, besonders kostbare 
hinzukamen, wird sich kaum sicher feststellen lassen, wenngleich die Ver
mutung nicht fernliegt. Dagegen wird ausdrücklich bezeugt, daß das 
Tragen von fremdem Pelzwerk seit dem Beginn des 12. Jahr
hunderts bis zum Schluß des Mittelalters nur den höheren Ständen 
gestattet, dem Bürger und den niedrigen Volksklasscn sogar gesetzlich 
verboten war, es sei denn, daß sich einzelne unter diesen dazu besondere 
Erlaubnis auswirkten. Vor allem war es der Ritterstand, welcher den 
meisten Gebrauch davon machte, wobei er, wie so viele seiner Vor
rechte, auch dieses Trachtprivileg oft derart mißbrauchte, daß selbst er 
mitunter darin zur Einschränkung gezwungen werden mußte. So sahen 
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sich bereits Philipp II. und Richard in. auf dem Kreuzzuge (1190) 
genötigt, ihren ritterlichen Begleitern das Tragen von Zobel, Hermelin 
und sonstigem kostbaren Pelzwerk zu verbieten, während schon die 
ersten Kreuzfahrer und Gottfried von Bouillon im Jahre 1096 gerade 
solchen Prunkes wegen die Bewunderung des griechischen Kaisers 
Alexius aus sich gezogen hatten, und kostbare Pelzwaren namentlich 
einen Hauptteil der Schätze ausmachten, die später die Seldschuken bei 
Einnahme des christlichen Lagers erbeuteten.

Bei alledem blieb der Gebrauch des Pelzwerks für die Beklei
dung auch fernerhin fast lediglich auf das Untcrfutter und eine teilweise 
angebrachte Verbrämung beschränkt. Und wenn gleichwohl eine 
bekannte Stelle im „Parcival" auf ein „uze und inne" mit „zobelin" 
versehenes Gewand hinweist, so haben wir es hier mit einem nur 
gelegentlichen Schutzmittel für einen Siechen oder Altersschwachen als 
seltener Ausnahme zu tun. Nicht minder scheint denn auch in der 
Behandlung und der Art der Zusammensetzung der verschiedenen Pelz- 
arten selbst bis zum Schluß des 13. Jahrhunderts kaum noch eine 
bemerkenswerte Neuerung stattgefunden zu haben. Dies wenigstens 
läßt der Umstand vermuten, daß während solch langen Zeitraums zu 
jenen oben angeführten Gattungsbegriffen eines „Buntwerks" und 
„Grauwerks" keine neue hinzukamen, außer daß man im Osten 
Deutschlands die kostbarste Art in der Regel mit „Schönwerk" 
bezeichnete, eine bis heute dunkel gebliebene Klassifikation, die 
übrigens nach Grimm identisch mit „Smalentzisch Werk" zu sein scheint, 
also auf russisches Edelpelzwerk hindeutet, doch sind uns Quellen hier
für bei der verhältnismäßig spät einsetzenden deutschen Kolonisation 
des Ostens vor dem 15 .Jahrhundert wohl kaum erhalten.

Dagegen ward seit dem 12. Jahrhundert für alle Gewerbetrei
benden, welche sich fortan lediglich mit der Zubereitung und An
fertigung von Rauchwaren beschäftigten, durch eine Zusammenziehung 
der Worte „Kursit („Corset") („Cheurs"), worunter man wohl ein 
ärmelloses Pelzunterfuttcr verstanden zu haben scheint, und „werken" 
(„würken", wirken") der Name „Korsen-Warcher" in manchen Ge
genden Deutschlands gebräuchlich, woraus sich dann weiterhin 
„Korsen er" („Korßner", „Kürsener", „Kürschner") bildete. In 
anderen Teilen Deutschlands kannte man solche Handwerker unter dem 
Namen „Wilt-Warcher", wie uns unter anderem die Reimchronik 
des Hans Ennemhels kündet:

„Vehe, chursen, hermlein, 
daz nicht schöner möcht gesein, 
Gaben ihm die wiltwarcher."
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Für das alle Rostock unterscheidet Stieda in seinem vorhin 
zitierten Vortrag zwischen „Buntfuttern" und „Pelzern"; wir erhalten 
daselbst näheren Aufschluß über diese auch von anderen Städten her 
bekannte, für Schlesien indes nicht in Betracht kommende Trennung 
zweier wescnsverwandter Gewerbe. Wie man sich im 17. Jahrhundert 
die in den ältesten Handwcrksurkunden übliche latinisierte Bezeichnung 
„p 611ik 1« eg" für die Kürschner zu erklären versuchte, verrät uns 
-er Breslauer Chronist Assig, der auch als Zunftbeisitzer des dortigen 
Rates eine gewisse Rolle gespielt hat, indem er eine oberflächliche, kurz 
gehaltene Sichtung aller Breslauer Handwerksstatuten, mit daran 
knüpfenden gelehrten Glossen, vornahm. In diesen Kommentaren 
nennt Assig den Kürschner „peUipLi-ing" oder „pellio", der zu Köln 
auch Buntwerker heiße; er ist der merkwürdigen Ansicht, daß diese Be
zeichnung auf die römischen Zeltmacher, die ihre „tentorin ex pellibus" 
gefertigt hätten, als Ursprung zurückzuführen sei. Wertvoller für uns 
ist seine für jene Zeit erstaunlich richtige Vermutung, daß den Primi
tiven wahrscheinlich Schurzpclze zur ersten Bedeckung ihrer Leibes
blöße gedient hätten; doch scheint die Quelle dieser Weisheit wohl der 
biblische Mythos von der Vertreibung des ersten Menschenpaares aus 
dem Paradiese gewesen zu sein, mit welcher Kenntnis zugleich jegliche 
Vorstellung vom Urmenschen erschöpft war.

Im Anschluß daran erwähnt Assig noch ein sprichwortartiges 
Scherzrätsel, daß im Mittelalter über die Kürschner in Schlesien von 
Mund zu Mund ging, und also lautete: „Die Kürschner in Schlesien 
sein große Künstler, denn sie bereiten eine ledernde Badstube, daran 
ist eine rauhe Thür. Einer stecket darin, zwee hengen dafür. Rathe 
maß das ist: Ein Zippelpelz, denn darin schwizct der Pauer, alß in 
einer Badstuben. Vorn ist ein solcher Pelz rauh, vndt daran henget 
hinten und Vorn ein Zippel." —

Mit dem Verfall des Rittertums war inzwischen der Wohlstand 
auf die durch den cmporblühendcn Handel zu Reichtum und Macht 
gelangten Kreise eines Stadtpatriziats übergegangen. Es ist eine alte 
Erfahrung im menschlichen Leben, daß eine rasch zu gewisser Wohl
habenheit gelangte Gesellschaftsklasse es ihrer bisherigen Vorgängerin 
im begüterten Dasein nicht nur an Luxus und Prunkliebe nachzutun, 
sondern sie darin womöglich noch um ein Vielfaches zu übertreffen 
beliebt. Heute wie damals. Wohlgefällig und gravitätisch sah man 
nunmehr die ehrbaren Ratsmannen und stolzen Handelsherren des 
13. Jahrhunderts in Prachtgewändern von kostbarstem Rauchwerk 
durch die Gaffen schreiten, während der schlichte Handwerker sich mit 
seinem Fuchskragen oder einer einfach gehaltenen Schaube begnügen 
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mußte. Sorgten doch bereits die ersten städtischen Kleiderord
nungen dafür, daß die Pelzverbrämung aus den Gewändern nur 
nach dem Grade der Kostbarkeit der Felle für die verschiedenen Gesell
schaftskreise unterschiedlich gehalten wurde.

Wenn auch noch zur Zeit der Kreuzzüge einem solchen Luxus
verbot, wie wir sahen, das ethische Bestreben, die Menge zur Ein
fachheit und christlichen Demut zu erziehen, zugrunde gelegen hatte, 
so sind die Kleiderordnungen der Städte doch zweifellos, selbst wenn 
sie sich nach außen hin mit einem ethischen Schein umgaben, auf das 
innerliche Motiv des Neides und der Eifersucht vornehmer Patrizier
kreise zurückzuführen, unter denen namentlich das putzsüchtige weibliche 
Geschlecht von gesellschaftlich tiefer stehenden Frauen nicht überstrahlt 
zu werden wünschte. Und wie ein gewisser Einfluß der Frau auf fo 
manchen Staatenlenker der Weltgeschichte nicht so ohne weiteres von 
der Hand zu weisen sein dürste, wird er wohl auch auf diesen oder 
jenen Ratsherrn in dem Walten einer Stadtbehörde erst recht unbe
streitbar gewesen sein.

So ordnete die erste Breslauer Kleiderordnung aus dem Jahre 
1374 bei Frauengewändern, Mänteln und Röcken hinfort einen nur 
noch schmalen Besatz des Gebräms mit „lassicz" (Wiesel), „Harmbalg" 
(Hermelin), Schönwerk „adir andirm Korczswerg", unter Abschaffung 
der bisher gebräuchlichen breiten Aufschläge oben am Hals, vorn an 
den flügelartigen Aermeln und unten am Saume der Kleider nach 
genau bestimmten Maßen an, während ein solcher an den Hüten gänz
lich unterbleiben sollte. (Anm. 4.)

Im Einklang mit der ivechselnden Mode ließ die zweite Bres
lauer Kleiderordnung den Besatz von Schönwerk, „Hermelin und an
derem Gebräm" unter den Hüten wieder zu, verbot aber den Bürgern 
dessen Verwendung zu Rocken und Mänteln. (1435) (Anm. 5.)

Daß diese Trachtenvorschristen indes nur eine Palliative Maß
regel sein konnten, die auf die zur Schau getragene Wohlhabenheit 
des Breslauer Patriziats wenig oder gar keinen Einfluß auszuüben 
vermochte, sehen wir aus dem Wortlaut der dritten solcher Ratsver
fügungen, die im wesentlichen eine Rekapitulation der ersten Kleider
ordnung ist und sich ebenfalls gegen die übermäßige Breite der ver
brämten Aufschläge an Frauengewändern richtete, vom Jahre 1505. 
Und wiederum scheint der Erfolg dieses Verbots ein negativer gewesen 
zu sein; denn schon vier Jahre später griff der Breslauer Rat zu dem 
unverkennbar entgegenkommenden Mittel einer Richtpreisnormierung 
für die Träger einer kostbaren Kürjche, bei welcher zur Begrenzung 
unstatthaften Luxus' ein Betrag von 12 Gulden angesetzt wurde, 
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während man sich in dem abermaligen Verbot des Hutgarnierens mit 
Zobel und Marder Frauen und Jungfrauen gegenüber unerbittlich 
erwies. (1509) (Anm. 6).

Doch selbst zu Strehlen sah man um diese Zeit ebenfalls 
Marder und Zobel um die Frauenhütc, bis die neue Mode wieder vom 
Verbot erfaßt ward. (Anm. 7).

Im ältesten Löwenberger Stadtbuch wird „Wiltwerk", Kürsch
nerwerk schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts in einem Zolltarif 
genannt; es betrug hier der Zoll für 1 Pferd, das Kürschnerwerk zog, 
s/2 Vierdung (Anm. 8). Und im ältesten Rechnungsbuch der Breslauer 
Kürschnerzunft lesen wir um 1400 von Schuhen aus ungarischen 
Fellen, einer „Groczenkürsche", mardernen Hütlein, Schönwerkhütlein, 
schwarzem Eichhornfell, Marder- und Biberfellen, einem Fuchs
rückenpelz, sowie einer „Mischen" Schaube.

Die Erwähnung des Wortes „Schaub e" veranlaßt uns, im 
Zusammenhang mit diesen Zeilen auf einige alte Handwerkstechnische 
Ausdrücke für damals gebräuchliche Pelzgewänder und Pelzwerk ein- 
zugehen, die im Laufe der Jahrhunderte dem deutschen Sprachschatze 
in ihrer ursprünglichen Form wenigstens zum großen Teil wieder 
verloren gegangen sind, uns jedoch zum Verständnis der weiteren 
Ausführungen dieser Abhandlung unerläßlich erscheinen, da sie uns 
noch häufig genug aufstoßen werden.

Unter der „Schaube", einer besonders im 14. bis 16. Jahr
hundert vorkommenden Bezeichnung, als welche der Rüste und Serbe 
noch heute mit seiner „schuba" (polnisch — „szuba") den Pelz gemein
hin versteht, einem Kleidungsstück, das, nach seiner Uebernahme in das 
Wörterbuch des Franzosen unter der Form „juppe", sich uns in der 
deutschen Rückbildung „Joppe" bis auf unsere Tage also verstümmelt 
erhalten hat, begriff man einen weiten, zuweilen mit kostbarem Pelz
werk gefütterten Ueberrock, der von Reich und Arm, in Stadt und 
Land, von Männern wie Frauen getragen wurde, und in der Regel 
eine Pelzverbrämung aufwies, so daß z. B. Schauben mit Marder
überschlag selbst in den einfacheren Volksschichten damals Brauch 
waren. Zu dieser Tracht gehörte fast unzertrennlich das „mardene", 
später „fuchsene", bei Wohlhabenden auch mit Schönwcrk aus- 
staffierte Barett, welches der Schlesier des 15. Jahrhunderts ganz 
einfach mit „hutteleyn" zu benennen pflegte. (Anm. 9).

Wie prunkvoll die Schaube zuwellen angefertigt wurde, 
beobachteten wir an zweien solcher Gewänder, die damals die Bres
lauer dem Herzog Heinrich von Münsterberg-Glatz zum Geschenk ver
ehrten: eine rotsamtene Schaube mit Zobel für diesen, und eine blaue 
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„damaschlene", mit Mörder gefütterte für seine Gemahlin, beide im 
Werte von 150 Dukaten.

Auf ein noch ehrwürdigeres Alter als die Schaube 
blickt wohl die „Kürsche" („Korsche", „Kürsc", „Kürsche") 
zurück. Diese, bereits im Althochdeutschen unter ^lrnnsrnns", 
im Mittelhochdeutschen unter „Kursen" (nach Grimm) erwähnt, 
rvar ein in Schlesien seit dem 14. Jahrhundert bekanntes, später in der 
Regel aus Kaninbälgen bestehendes Unterfutter, das vielleicht als eine 
Art Leibchen oder Wams getragen wurde. (Anm. 10). Noch gegen 
Ausgang des 18 .Jahrhunderts geschieht ihrer in den Meisterstück- 
bestimmungen der Breslauer Kürschnerzunft Erwähnung, wo sie aus
drücklich als ein Futter gekennzeichnet ist. Die sonst in der allgemeinen 
Literatur vorhandenen Erklärungen der Kürsche als eines weiten, mit 
Pelzwerk versehenen Ucberrocks scheinen auf einer Identifizierung mit 
der Schaube zu beruhen; für Schlesien wenigstens können sie kaum 
in Betracht gezogen werden. Ob sich die Kürsche nicht gar aus dem 
oben beschriebenen „Kursit" herausgcbildct hat, dessen Name sich 
übrigens gleichfalls aus dem Wege über Frankreich in dem „Korsett" 
unserer Frauenwelt bis auf die heutige Zeit erhalten hat, ist eine Ver
mutung, für die schon die gleiche Erklärung beider Ausdrücke hinsicht
lich der Verwendung dieses Kleidungsstückes viel spricht, noch mehr 
aber die fast analoge Wortbildung mit der Bezeichnung für den 
Handwerker, der sich deren Herstellung gewerbsmäßig mit angedeihen 
ließ, den Kürschner, dessen Namensableitung von „Kursit" ja bereits 
erörtert worden ist.

Seit dem 14. Jahrhundert erforderte der verfeinerte Geschmack 
des Pclzkonsumenten in gesteigertem Maße die Felle von Tieren, die 
in Deutschland gar nicht oder nur wenig bekannt waren, und deren 
Namen größtenteils russischen Ursprung verraten. Unter den nunmehr 
den Herkunftsort der Ware offenbarenden Sorten erwähnt Stieda 
(a. a. O.) russisches, esthnisches, smolenskisches, finnisches, karelisches 
und schwedisches Pelzwerk, und wir erinnern uns hierbei ebenfalls der 
vorhin aus dem ältesten Breslauer Kürfchner-Rechnungsbuch zitierten 
„littischen" Schaube. Es ist daher durchaus erklärlich, wenn auch in 
Schlesien gewisse, im Pelzhandel des Ostens besonders geschätzte Edel- 
gattungen von importierten Marderarten und Lammfellen in russifi- 
zierter Form erscheinen. Wir hören von „Lassitz", dem russischen 
Schneewiesel (russ.: Lasjiza), vom Zobel (russ.: sobolj), von 
„Groczen" oder „Grutsche n", mit denen man wahrscheinlich die 
Hamsterfelle meinte, von „Smoschen" oder „Tschmoschcn" (russ.: 
smuschka), die als feingekräusclte Lammfellchen für Schlesien vor
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wiegend aus Ungarn („ungrische smoschen") bezogen wurden, finden 
aber ebenso minderwertige Qualitäten, wie die Felle gefallener Schafe, 
mit„Merlitz" (russ.: merljiza) benannt.

Noch gegen Ende des 16. Jahrhunderts ließ in Bunzlau bei
spielsweise die oben besprochene Pelzverbrämung und -fütterung einen 
gewissen Wohlstand mancher Bürgerkreise erkennen; wir begegnen in 
den Nachlaßinventaren begüteter dortiger Stadtfamilien in der Zeit 
von 1562 bis 1598 an Rauchwaren Marder, der sowohl zum Futter 
mancher Mützen als auch zum Ueberschlagen „mit schimmeligen 
Wammen" gefütterter Schauben benutzt wurde, während Grauwerk 
in einem anderen Falle zum Ueberzuge von Pelzärmeln diente, und 
Mützen von den damaligen Kürschnern mit Biber und Otter verbrämt 
zu werden pflegten. (Anm. 11). In kleineren Städten mit vorwiegen- 
der Landkundschaft verlegte man sich hingegen vorzugsweise auf die 
Herstellung von Schafpelzen; so fertigten die Neumarkter Kürschner 
im 18. Jahrhundert meist solche Bauernpelze, die wegen ihrer Dauer
haftigkeit gern und viel gekauft wurden.

II. Schlesiens Pelzhandel im 15. Jahrhundert; 
Bedeutung Breslaus als Stapelplatz des Ostens.

Neben der Produktion seiner Ware besatz der zünftige 
Kürschner aber auch noch die besondere Berechtigung, mit den Erzeug
nissen seines Fleißes Handel zu treiben und Felle von auswärtigen 
Märkten zu beziehen.

Zu einem solchen Sitze des Pelzhandels eignete sich 
durch seine geographische Lage ganz besonders Schlesiens alte 
Metropole Breslau. Als bedeutende Handelsstadt des Ostens 
vermittelte dieser Hauptplatz den Verkehr aus Polen — dort besonders 
Krakau — und Rußland einmal nach dem Süden, nach Oesterreich 
hin, dann nach Westen und Südwesten des Reiches, den Städten 
Leipzig, Görlitz, Nürnberg.

Hier war ein großer Stapelplatz, wo die Rohprodukte des 
Ostens, darunter rohe, unbearbeitete Felle, Häute, Leder und Pelz
werk, gegen die Erzeugnisse Hollands und Venedigs umgetauscht 
wurden. Bestand doch zumal bereits seit 1270 ein der Stadt vom 
Piastenhcrzog Heinrich IV- verliehenes Niederlagsrecht für ganz 
Schlesien. Daher hat denn auch das kaufmännische Element von vorn
herein im Eesamtorganismus der Stadt einen erheblichen Anteil aus
gemacht. (Anm. 12).

Es darf uns deshalb die Ueberlieferung zeitiger Nachrichten 
über Breslaus Pelzhandelsbeziehungen nicht Wunder nehmen, wie 
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solche schon bei Beginn des 14. Jahrhunderts über die Einfuhr von 
Fellen und Rauchwaren, neben Wachs und Leder, aus Polen vor
liegen. (Anm. 13). Genaueres darüber künden uns die alten Signatur
bücher des Breslauer Staatarchivs, mit ihren interessanten Protokollen 
abgeschlossener Kaufverträge, die Heinrich Wendt zu seinem 1916 
erschienenen Werk „Schlesien und der Orient" mit herangezogen hat. 
(Anm. 14).

Nach diesen Quellen bezog man von Nordosten her, aus 
Litauen, Nowgorod (am Ilmensee!) und dem großrussischen Hinter- 
lande im Handelsverkehr des fpätmittelalterlichen Breslau (1250 bis 
1500) in erster Linie Pelzwaren, namentlich Zobel, Hermelin, Blau
füchse und andere kostbare Arten, während geringere Qualitäten, wie 
Marder und Eichhorn, der Moldau, Ungarn und Kleinrußland ent
stammten. Schon 1245 ist die Anwesenheit Breslauer Kaufleute in 
Kiew zu ähnlichen Zwecken bezeugt, indes 1395 und 1403 Ab
machungen mit Händlern von Nowgorod über sehr bedeutende Liefe
rungen von einmal 38 000, das andere Mal 31 500 Stück Schönwerk 
getrosten wurden. Im ersten Falle wurde das Geschäft durch Kauf
leute von Warschau, welches in ziemlich regem Geschäftsverkehr mit 
Breslau stand, vermittelt, während 1403 die Nowgoroder Händler 
selbst in Breslau weilten. (Anm. 15). Im Jahre 1458 schuldete einem 
Breslauer, Vinzenz von Gandau, der „Rewsse" Fewhe im Wege der 
Zession 5 000 Stück „Smolenczisch werk", eine Rauchwarensorte, die 
wir bereits oben mit dem in den vorigen Verträgen erwähnten 
„Schönwerk" identifiziert hatten. Es wird hinzugefügt, daß „des
selben Rewssen Knecht Chodor" das Pelzwerk gemacht hatte. 
(Anm. 16). Ferner befanden sich im Nachlaß eines 1489 in Breslau 
verstorbenen Kaufmanns, „Synckonis Aponesten de Wilna, 
Ruteni", auf die Reklamation seiner Söhne hin, 17 Bündel Zobel, 
nebst anderen Marder- und Biberfellen, aber auch verarbeitetes Pelz
werk, Mützen und Schauben. Pflegten doch auch sonst gerade damals 
Wilnaer Handelsbeziehungen mit Breslau nicht selten zu sein, daß ja 
von Ende des 14. bis Mitte des 15. Jahrhunderts mit zu den Hanse
städten gehörte. (Anm. 17). Das aus dem Nordosten eingefüyne 
feine Pelzwer! wurde dann von den Breslauern hauptsächlich gegen 
holländisches oder rheinisches Tuch in den Niederlanden ausgetauscht. 
(Anm. 18).

Von ungleich größerer Wichtigkeit als der Handelsverkehr mit 
dem entfernteren Nordosten waren die merkantilen Verbindungen 
Breslaus mit dem polnischen Nachbarn und namentlich Un
garn. Unter den Waren, die sich auf der großen südöstlichen Han
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delsstraße über Breslau, Krakau und Lemberg hin und her bewegten, 
trifft man Felle und Pelze, wie Marder, Grauwerk und Grutschcn an; 
diese kamen aus der Moldau, Siebenbürgen und Polen nach 
Schlesien, während Zobel und anderes feineres Pelzwerk des Nordens, 
zum Teil wohl verarbeitet, dafür nach Südosten versandt wurde, oder 
den Lieferanten gleichfalls mit Tuch entgolten ward. (Anm. 19). 
Einen sehr regen unmittelbaren Verkehr unterhielt Breslau hier 
namentlich mit Ljublin und kleineren Städten Galiziens (Anm. 20), 
mit Lemberg, dem Wallachen- und Tartarenlande, vor allem aber 
mit Krakau, und weiterhin nach Südosten. (Anm. 21). Aus Sieben
bürgen und der Wallachei empfing es Handelswaren, wie Lamm- und 
Ziegenfelle, Biber, Fuchs, Otter, Marder. (Anm. 22). Ja selbst bis 
Venedig hinunter verschickte Schlesien Felle und Pelzwaren, die es 
aus Norden und Osten bezog. (Anm. 23).

Doch lassen wir lieber zum Zeugnis dieser letzten Ausführungen 
einige der diesbezüglichen Kaufverträge aus den Signaturbüchern selbst 
sprechen: Da bekennt zunächst, was Krakau anlangt, ein dortiger 
Kaufmann einem Breslauer Kürschner gegenüber eine Schuld von 
einem Faß mit Schönwerk, daß er nämlich statt 4 Faß Schönwerk laut 

Z 8 Licserungsvertrag deren nur 3, dazu 1 Faß mit Eichhvrnwerk geliefert 
Z habe; er gelobt dabei, das fehlende Faß Schönwerk, sowie 10 Mark 

! Silbers, die er ebenso versprochen, noch zu erfüllen. (1432) (Anm. 24) 
Sechs Jahre später sichert der Krakauer Händler Niclas Damyer einem 
anderen Kürschner Breslaus auf dem Jahrmärkte 13 Stück gutes 
Schönwerk zu, mit dem Erfüllungsort Poznaw (Posen) (1438). (An
merkung 25). Und aus dem Jahre 1491 ist ein Pelzwarenvertrag mit 
Krakauer Kürschnern um 8000 rote und 3450 schwarze Grotschsn auf 
uns gekommen. (Anm. 26).

Unter den Handclsobjektcn, die 3 Breslauer Kaufleute im 
Jahre 1440 aus Ungarn bezogen, finden wir an Rauchwaren: 
2960 „Harmbalge" (Hermelin), das Stück zu 2lH Groschen, im Ge
samtwerte von „143 Mark weniger 4 Groschen". Von diesen Hermelin- 
festen wurden 800 Stück durch die Kürschner mit dem Erlös von 
113 Gulden abgesetzt. (Anm. 27). Und in einem andern Falle aus 
dem Jahre 1406 ließ ein Kaschauer durch einen Breslauer Kommis
sionär einem gewissen Wolfs von Thorn an Pelzwaren zusagen: 
„3 usterin kurssen und 2 cichorn rückenkursen und 25 rohe ulstin balgen". 
(Anm. 28). 1446 hinwiederum bekannte „Franczke krig von der Listen" 
(Poln. Lista), daß er von Andrese Rudorff von Nuremberg (Nürn
berg) und seiner Gesellschaft 60 si. ungr. „off die marder" auf Rechnung 
empfangen habe. (Anm. 29). 1454 werden Pozenaw und Brauandt

13



(Brabant?) als Pelzwarentauschplätze eines Breslauers erwähnt (An
merkung 30), während wir 1440 über die Geschäftsverbindung eines 
Breslauer Kürschners mit Kalisch unterrichtet werden. (Anm. 31).

Von einem mehrere Städte des damaligen Reichsgebietes 
berührenden Schuldvertrage, dem ein Pfandobjektt von 2 Zodel- 
kürschen zu Grunde lag, gibt uns das Jahr 1420 Kunde: Engelhard 
von Regcnsburg und Conrad von Lynden von Cöln bürgen Nikolaus 
Lreuzburg von Prag für 66 Schock Groschen rechter Schuld „uff rech- 
nunge, in sulchir mosse", daß er die zwei Zobelkürschen, die er zu 
„Sittaw (Zittau) hat, „gen Gorlicz zu Caspar Belawn vor dieselbe 
Schulde zulegen" soll. (Anm. 32).

Späterhin, nach 1500, litten diese für Breslau so vorteilhaften 
Handelsbeziehungen mit dem Südosten schwer unter den Türkenkrirgen 
und ben inneren Unruhen des Reiches.

Das; bereits im 16. Jahrhundert auch Juden mit Rauch
waren Handel trieben, verrät uns eine Stelle der Bunzlauer Stadt- 
chronik, nach der im Jahre 1559 fünf Juden aus Frankfurt a. M. für 
4 000 fl. Zobelfelle durch Buschklepper geraubt wurden. (Anm. 33). 
In welch hoher Blüte namentlich der Exporthandel im 18. Jahrhundert 
gestanden haben muß, geht aus einer Eingabe der Breslauer Kürsch
nerzunft an den König von 1777 hervor, in welcher die Zunft bittet, 
eine Verfügung an die General-Akzise und Zolladministration zu er
lassen, des Inhalts, daß die Plombierung, Stempclung, Siegelung 
der Pelzwaren, die zu Kennzwecken neu angeordnet war, aufgehoben 
werde. Bisher hatte nämlich eine Siegelung nur solcher Waren statt- 
gesunden, die in die kleineren Provinzstädte gingen. Eine Markierung 
von Auslandsexportwaren aber bezeichneten die Kürschner in ihrer 
Supplik als ihren Ruin, weil die nach Rußland, Polen, Böhmen und 
Kngarn versandten Waren, nachdem sie bislang als „ausländische" 
gegolten, nunmehr an der Siegelung als deutsche erkannt würden. 
(Anm. 34 u. 35). Von einer solchen frühzeitigen Verzollung des 
im Handelsverkehr befindlichen Pelzwerks war bereits oben bei einem 
zu Löwenberg im 18. Jahrhundert üblichen Zoll für ein Pferd, das 
Kürschnerwerk zog, die Rede gewesen. Auch für Breslau sind uns 
solche Mitteilungen über eine Verzollung von importierten und expor
tierten Rauchwaren schon aus dem Jahre 1327 erhalten. Ein zum 
ersten Male feste Sätze bestimmender Ein- und Aussuhrzolltarif Herzog 
Heinrichs besagt daselbst: „Des Gastes tausend Schönwerk gibt 
f» Vierdung, das Pserd 2 Skot; wer es ausführt, das Pferd 1 Skot, 
das Gut nichts. Des Gastes tausend Smoschen, Grätschen, Landwerk, 
Hasenbälge" und dergl. mindere Qualitäten „1 Loth, das Pferd nichts;
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bei der Ausfuhr die Hälfte". Die Schutzzollidee dieses Tarifs geht aus 
solcher Staffelung ohne weiteres deutlich hervor; sie kam damit nicht 
nur dem einheimischen Handel, sondern vielleicht in noch höherem 
Grade dem minderbemittelten Kürschner zugute. (Anm. 35a).

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts machte sich bereits straffe 
Z e n t r a l i s a t i o n des Rauchwarenhandels in einzelne deutsche 
Meßstädte geltend; als Hauptmarkt für in- und ausländische Felle 
dominierte damals schon Leipzig; für russisches Pelzwerk kamen 
hauptsächlich Breslau und Großglogau als Marktplätze in 
Betracht. Hier, wo die Kaufleute mit auswärtigen Rauchwaren zu
sammen strömten, kauften die Kürschner die Felle ein und zwar zum 
größten Teil im rohen Zustande. (Anm. 36).

Einen gewaltigen Aufschwung nahm aber erst in neuerer Zeit 
der Rauchwarenhandel durch rationelle Ausbeutung weiterer Länder
strecken, die wieder durch die Entwicklung des modernen Verkehrs ihrer
seits bedingt war. Neben den Ländern des Ostens traten jetzt 
Nord- und Südamerika, Australien als pelzliefecnde 
Wettbewerber aus.
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Allgemeiner Teil.
I. Entstehung der schlesischen Kürschnerziinfte.

Zu den Zeiten, in denen uns die ersten, spärlichen Nachrichten 
über das Vorhandensein von Fachhandrverkern in Schlesien entgegen
treten, im 12. Jahrhundert, war dieser Gau des Ostens noch ein rein 
polnisches, unter der Teilhcrrschaft von Piastenherzögen stehen
des Gebiet. Die in unbedeutenden Siedelungen waldreichen Oedlands 
verstreuten Bewohner waren Hörige verschiedenster Abstufungen, 
welche entweder im Dienste der Fürsten und deren Vögten standen 
oder den Fronhöfen geistlicher Stifter angegliedert waren. Vom 
Klerus gingen damals die Anfänge kultureller Bestrebungen in 
Schlesien aus; Cisterzienfer aus Pforta und wallonische Augustiner- 
mönche von Arrovaise gründeten die ersten Klostergüter. Die slavischen 
Hörigen verrichteten im Dienste ihrer Herren alle Haus- und Hand
dienste, lieferten Lcbensmittel, Gewebe für Kleidung und Leder zum 
Schuhroerk, hölzernes Hausgerät und verschiedene andere Rohstoffe, 
die entweder in den Dörfern, in denen je eine bestimmte Klasse von 
Hosbediensteten oder Handwerkern angesiedclt war, oder auf 
den Herrenhöfen hergestelst wurden. Der Herr bezahlte wieder alles 
mit Naturalien; denn das Geld spielte ja damals nur eine umer- 
geordnete Rolle. Unter diesen Handwerkerdörfern finden wir auch 
Dörfer der Biberjäger, ein Beweis dafür, wie sehr schon in 
jenen frühen Zeiten der Balg dieses in den schlesischen Flußniederungen 
damals noch weitverbreiteten Nagers geschätzt war. Die Biberjäger 
dursten später, wie die Glogauer Stadtchronik berichtet, nicht auf An
forderung der Einsassen der bischöflichen und der dem Domherrn zu 
Glogau unterstehenden Dörfer mit diesen jagen; denn der Biber war 
in allen Dörfern des Glogauer Distrikts der Kirche zu eigen, und diese 
rvar alleinige Iagdberechtigte aus ihrem Gebiet. (Anm. 37). Solche 
„Bibereien" gehörten der Stistungsurkunde von 1178 nach auch zum 
Kloster Leubus.



Ob die dörfischen Handwerkerverbände des polnischen Schlesiens 
eine Analogie zu den in der Zunstliteratur bekannten Handwerks- 
ämtern herrschaftlichen Ursprungs bilden, bleibt bei dem Mangel 
näherer historischer Nachrichten über deren Organisation und Ver
fassung im Unklaren. Ihr Zusammenschluß kann bei dem unfreien 
polnischen Hörigkeitsverhältnis unmöglich durch eine selbständige Ver
einbarung über die Ausübung ihres Gewerbes bedingt sein, und sie 
werden als Träger des Zunftzwangsgedankens im Osten kaum in 
Betracht kommen, somit für die Frage der Entstehung von Zünften 
in Schlesien eine höchstens sekundäre Bedeutung haben.

Im Zustande primitiver Kultur, wo ein jeder sich selbst 
Kleidung, Obdach und Hausrat herzustellen pflegt, bedarf es kaum 
der Handwerker; daher werden solche als Teile des schlesischen Slaven- 
volkcs vor dem 12. Jahrhundert kaum erwähnt. Aber bald forderte 
die intensivere und im großartigerem Maßstabe betriebene Bewirt
schaftung der herzoglichen Domänen, der großen Ländereien und 
der geistlichen Stifter eine über die Ansprüche des kleinen 
Mannes hinausgehende Arbeitseinteilung. Daher finden wir denn 
auch die ersten Handwerker in Schlesien auf Klostergütern und landes- 
fürstlichen Besitztümern. (Anm. 38). Doch selbst wenige urkundliche 
Belege dieser Art lasten uns das slavische Handwerk in einem Zustande 
erkennen, wie er im westlichen Deutschland etwa zur Karolingerzeit 
herrscht, nur mit dem Unterschiede, daß dem deutschen Handwerk jener 
Periode eine rühmlichere Zukunft als dem geschilderten slavischen be- 
schieden war. Denn als der Strom deutscherKvlonisatoren 
sich nach Schlesien zu ergießen begonnen hatte, und ein deutsches Dorf 
neben dem andern, eine deutsche Stadt nach der andern erbaut ward, 
zog mit dem deutschen Recht auch der deutsche Landbau in die Dörfer 
und der deutsche Gewerbefleiß in die Städte. Mit ihm konnten die 
Anfänge der einheimischen slavischen Industrie keinen Wettbewerb 
aushalten; sie gingen in ihm auf, ohne auch nur eine Spur ihres 
ehemaligen Daseins hinter sich zu lassen.

Diese deutschen Einwanderer entstammten zum großen Teil 
Gegenden flandrischer und holländischer Küstengebiete, die bekanntlich 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts durch Deichbrüche und riesige 
Ueberflutungen schwer heimgesucht worden waren. Wie Albrecht der 
Bär die heimatlosen, ihres Besitzes beraubten Vlamen gastfrei 
tn seine brandenburgischen Marken berief, so gewährten auch die 
schlesischen Piastenherzöge den Obdachlosen bereitwilligst eine neue 
Heimat im Osten. Sie nahmen nicht allein die flandrischen Emigranten 
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als freie Leute auf, sondern gestatteten ihnen auch, fortan nach ihrem 
deutschen Rechte zu leben.

Magdeburgisches Recht war es, daß das polnische 
Czaudenrecht bald verdrängte und das polnische Schlesien in ein 
deutsches verwandelte. Die ersten Städte, welche die deutschen An
siedler zu ihren Niederlassungen erkoren, sind wohl Neumarkl, Löwen
berg, Goldberg, überhaupt Ortschaften gewesen, die den damals 
unbebaut und wüst liegenden Gegenden niederschlesischen Gebirgsvor
landes angehören, während Breslau erst 1261 Magdeburgisches 
Recht, Brieg sogar solches gleich bei seiner Gründung erhielt.

Die Einführung des Magdeburgischen Rechtes ist von großer 
Wichtigkeit insofern, als es Gewerbe aller Art, selbst Künste be
günstigte und ihr Aufblühen und deren zugleich damit verbundene 
Organisation förderte, vor allem die Tuchmacherei, das „Fla- 
mander Handwerk", wie man es nannte. Die Frage, ob diese flan
drischen Tuchmacher, als Lehrmeister in der bisher nur roh entwickelten 
Webtechnik der Schlesier, die ersten oder wohl auch einzigen Träger 
des Zunstzwangsgedankens in Schlesien gewesen sind, läßt sich beim 
Mangel sicheren urkundlichen Beweismaterials kaum beantworten, 
obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür sehr nahe liegt. Zweifellos aber 
hatten die flämischen Handwerker schon in ihrer alten Heimat gewerb
lichen Verbänden angehört und werden sich dann wohl bald nach 
ihrem Heimischwerden auf schlesischem Boden zu zunstähnlichen Orga
nisationen zusammengeschlossen haben, um durch Statuten und Ord
nungen ihr Gewerbe vor Nachteil zu schützen und ihre Mitgenossen zur 
Produktion guter Ware durch Stellung angemessener Preise zu ver
anlassen.

Im allgemeinen ist leider die erste Entwicklungsperiode des 
schlesischen Handwerks seit den Anfängen deutscher Kolonisation in tiefe 
Dämmerung gehüllt. Es ist zwar sicher, daß die deutschen freien 
Handwerker, die sich mit den Kolonisten vereinzelt oder in Gruppen 
in Schlesien einfanden, gegenüber den in einem drückenden Hörigkeits- 
verhältnis zu den Fürsten, Magnaten oder Klöstern stehenden pol
nischen Handwerkern durch ihre persönliche Selbständigkeit und ihre 
vollkommene Technik in entschiedenem Vorteil waren; doch erfahren 
wir nichts, wie sich die Auslösung der slavischen Handwerkerdörfer 
vollzog, und wie sich das Verhältnis der vorhandenen polnischen Ge
werbetreibenden zu den einwandernden flämischen und fränkischen 
Berufsgenossen gestaltete. Man weift nur, daß das slavische Hand
werk vollkommen der eindringenden deutschen Kultur erlag, und daß 
die ältesten Zünfte der jungen Städte in deutschem Wesen ihren flr- 
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sprung haben müßen, da sie jedenfalls einen durchaus deutschen 
Charakter trugen.

Nachdem erst das Magdeburger Stadtrecht in den meisten 
Städten Schlesiens seinen Eingang gefunden hatte, darf man, da die 
ältesten Bestimmungen in den Urkunden der Städte das Recht der 
Bildung von Zünften stillschweigend voraussetzen, wohl zu der Folge
rung kommen, daß dies Zunftvereinigungsrecht als besonderer Teil 
des Magdeburger Stadtrechts überhaupt galt. Von einer ausdrück
lichen Erwerbung des Zunftrechts spricht weder eine herzogliche 
Urkunde noch eine sonstige Rechtsmitteilung.

Das in einigen Dokumenten des 12. und 13. Jahrhunderts an
fänglich vorkommende Wort „innunge" ist mit Vorsicht aufzufasien: in 
der Regel bedeutet es dort nur das Innungsgeld, das jeder, der Mit
glied einer Zunft werden wollte, bei feinem Eintritt zu erlegen hatte. 
(Anm. 39). Nur vereinzelt ist namentlich in der ältesten Zeit unter 
diesem Ausdruck auch der zunstähnliche Handwerkerverband im allge
meinen zu verstehen, die soeietss, wie sie z. B. 1181 in den Neu- 
markter Bäckern verkörpert ist, die sich wohl noch eher dem Charakter 
eines Handwerksamtes (oMoiuiw) als einer eigentlichen freien Zunft 
nähern mochte.

Angesichts der Unentbehrlichkeit des Pelzwerks unter rauhen 
Himmelsstrichen, bei seiner, wie wir oben dargelegt haben, derart 
weitreichenden Verwendung, kann es nicht in Verwunderung setzen, 
schon früh von einer gewerbsmäßigen Zubereitung solcher Felle, d. h. 
von einem Kürschnerhandwerk zu hören. Mochte ursprünglich deren 
Bearbeitung und primitive Herrichtung eine der ersten und wichtigsten 
Beschäftigungen im engeren Familienkreis der Bewohner winterlicher 
Regionen gewesen sein, wie wir es noch heute am Haussteiß des 
Eskimo sehen, der mit ganz rohen Mitteln und Werkzeugen, unter Zu
hilfenahme seiner Zähne, neben Schabern und Messern eigener Art, 
seines Urins, mangels andrer zum Geschmeidigmachen des Fells not
wendiger Gerbstoffe, und Nadeln und Ahlen aus Knochen seine ge
samte Pelzbekleidung in einem zusammenhängenden Stück ganz ein
fach herstellt (Anm. 40), seit Ende des 12. Jahrhunderts treten uns 
jedenfalls in Deutschland Personen entgegen, welche durch die ihrem 
Namen angehängte Bezeichnung sich deutlich als solche zu erkennen 
geben, die aus der Zubereitung der Felle einen Beruf gemacht haben. 
(Anm. 41). Latinisiert heißen sie in schlesischen Urkunden „po11i - 
ki« e wie wir bereits oben erwähnt haben, geradezu verdeutscht 
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also „Fellmachcr", oder in eigener Benennung „Kursener", „Korßner", 
Kürschner, um es nochmals zu wiederholen.

Eine der ältesten Nachrichten von einem deutschen Kürschner- 
Handwerk stammt nach Stieda aus dem Straubinger Stadtrecht in der 
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts; ein Jahrhundert später aus Trier. 
Aber auch im Norden lasten sich um diese Zeit Kürschner Nachweisen; 
so erwähnt eine Urkunde von 1189 neben den Fratres des Klosters 
Doberan Schuhmacher und Kürschner. —

Ist es erlaubt, allemal da, wo ein Rufname sich mit dem 
Worte „peUikex" paart, nicht an den Familiennamen zu denken, der 
ja übrigens auch vom Berufe abzuleiten ist, so hätte man einen sicheren 
Beleg für das Vorhandensein von Kürschnern in Schlesien zunächst in 
Liegnitz. Dort wird bereits 1193 als Zeuge für die Breslauer Stadt
rechtsverleihung an Liegnitz durch Herzog Heinrich V. ein Hermann 
pkMksx namhaft gemacht, ein Liegnitzer Bürger, der neun Jahre 
später mit ^ir-is I^guissirsis" andern Ortes urkundlich belegt ist. 
(Anm. 42). Ein weiteres Dokument sür das Vorhandensein von 
Kürschnern in Liegnitz wird uns in einer Beilegung der zwischen den 
„Kammerherren" und Gewandschneidern ausgebrochenen Streitigkeiten 
aus dem Jahre 1310 erbracht: „guoä guänis pslliksx ant 
slrns gnisungus sirw irnpsüiMentn srnsrs potsst vnrirrnr (Schön- 
Werk) «ins sennm". (Anm. 43).

Auch das Jahr 1349 erwähnt unter den „ssÄbini", den 
Schössen, einen Msrso ^slliüsis, den Sohn eines in derselben Ur
kunde als Zeugen mitunterzeichnenden Kürschners; denn es heißt am 
Schluß des Wortlautes dieses Belegs deutlich: „ex i-sllitisikns 
.lobnnus I^olbsrg st NisMons l^slliüss", welch sich wiederholender 
Zusatz bei den übrigen Geschworenen fehlt. (Anm. 44). Es begegnet 
uns also hier ein Liegnitzer Kürschner biisWo (Nftsche), besten Ruf
name sich zugleich mit seinem Gewerbe deckt, mit seinem gleichnamigen 
Sohne, welcher 2 Jahre später noch einmal als Schöffe fungiert. Und 
1352 erfahren wir von einem DvsL» (Tietz) Mliiksx, einem „pnniri- 
sieln" (Tuchscherer), wie der Zusatz vermerkt, der aber jedenfalls der 
Sohn eines Kürschners gewesen ist, da wir ihn zwar unter derselben 
Bezeichnung 6 Jahre darauf abermals als Schöffen antreffen, später 
aber 1358 und 1364 in solchem Amte mit „Dv^-o I^ollitisis" gekenn
zeichnet sehen.

Des weiteren stoßen wir im Liegnitzer Urkundenbuch bei einer 
Zinsverschreibung des Jahres 1345 bereits auf einen Heinrich pstliksx 
(Anm. 45), während in zwei späteren Fällen der patronyme Zusatz 
„Ptslliösis" an einem Geschworenen der instititorss (Rcichkrämer)
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und einem Prebender (Gerichtsbeamter) sich uns offenbart. (Amn. 46) 
Einem Niklas Lorsener wird schließlich 1372 ein Zinsverkauf seitens 
des Liegnitzer Rates bestätigt.

Jedenfalls dürsten diese letzten Mitteilungen zur Genüge dar
tun, daß man an die Voraussetzungen einer Kongruenz des Ruf
namens „Pslliksx" mit dem gleichen, von seinem Träger auch wirklich 
ausgeübten Berufe den Maßstab denkbarster Vorsicht in jedem ein
zelnen Falle zu legen genötigt ist.

Der Ruf frühester Ueberlieferung eines Kürschners in 
seinen Mauern wird Liegnitz unter den schlesischen Städten mit 
größter Wahrscheinlichkeit zu allererst von Breslau streitig 
gemacht werden, das ja über ein ungleich reichhaltigeres, schwieriger 
zu sichtendes archivalisches Ouellenmaterial verfügt als jenes. Haben 
wir doch, wie wir noch sehen werden, allen Grund zu der Annahme, 
daß in Breslau bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
nicht nur Kürschner, in stattlicher Anzahl ihr eigenes Stadtviertel 
bewohnend, sich des Handwerks befleißigten, sondern sogar zünftig 
zusammengefchlossen gewesen sind, auch wenn ein unmittelbares 
Dokument dafür nicht erhalten geblieben ist. Wie sollten wir es sonst 
verstehen, wenn z. B. das älteste Stadtrechnungsbuch des Hsnriaus 
kanPei- (Anm. 47) schon 1303 als Rechnung bucht: „MMNN inter 
P6II1Ü668 63 innre.", kurz darauf wieder über 36 innre- 1 tert. in 
gnLrtL1 i p 611itienin" quittiert, während 1307 der Schreiber 
„item pelliüess 29 innre. 2 kert." einträgt? Ist doch die Bezeich
nung des ersten Ohlauischen Viertels (vom Ring ausgehend) als 
„qunrtnle pettiüeinn", wie sie im Mittelalter gebräuchlich war, so 
alt wie die Einteilung der Stadt überhaupt. Noch um die Mitte des 
14. Jahrhunderts wird diese alte Bezeichnung in einem Zinsregistcr 
wiederholt, um dann in den Nebel der Vergessenheit zu tauchen. Mit 
dem vom „Kürschncrviertel" begrenzten Straßenteil der heutigen 
Ohlauerstraßc hängt der ebenfalls längst verklungene Name einer 
„korssinbvuäke" oder „Kürschnerbrücke" eng zusammen.

Der Name dieser ^urselttnbi-ugks" ist uns einmal im 
Schöffenbuch von 1416 (fol. 34,12) gelegentlich der Zinsdotation eines 
daselbst gelegenen Grundstückes des alten Stadtschreibers Paul Lynke 
überliefert, die für die Geschworenen der Breslauer Kürschner als 
Verweser der Kirche „zu 8snte ^lmrie DAv^siaee" (Christophori- 
kirche) bestimmt war. Doch schon 1345 lesen wir zufrühest „nk äse 
knrsittbrucken am cker oeke", 1350 stoßen wir abermals auf diese 
„korssinbruake", fünf Jahre später hat „Harun Lursner ok ge- 
reivbt Iliibsn kmrsnei' eins erbe nk <ler' Nnr-senbnüelG an äse
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Skke", 1364 begegnen wir der latinisierten Form „PQN8 polliLanm", 
und zum letzten Male in den Annalen Breslaus taucht die „Korsuor- 
brmLe" im Jahre 1464 aus dem Strudel der Vergänglichkeit vor 
uns auf. (Anm. 48).

Schon diese wenigen Angaben lokalen Charakters weisen un
trüglich auf die große Bedeutung des Kürschnergewerbes im mittel
alterlichen Breslau hin. Wir werden sie im weiteren Verlauf unserer 
Abhandlung noch bei anderen Gelegenheiten zu würdigen vollauf Ge
legenheit haben.

Von den übrigen schlesischen Städten melden uns die Chroniken 
nur noch zu Steinau etwas über die frühzeitige Ueberlieferung ein
zelner Kürschner aus dem 14. und 15. Jahrhundert, indem daselbst 
1616 ein Kürschner „Dbonms" als Geschworener, 1410 ein 
Lurseuer" und 1419 der Schöppe „Oaspar Lurseuer" genannt 
werden. (Anm. 49.)

Zeigen sich gegen 1300 in Schlesien die ersten Kürschner als selb
ständige Gewerbetreibende, so kündet uns das Folgende bereits von 
ihrem korporativen Zusammenschluß, von Zünften und 
Aemtern. In Hinblick auf das übrige Deutfchland gab es bereits im 
Jahre 1226 eine Kürschnerzunft zu Basel, 1280 eine solche zu Berlin. 
Weiteren Quellen nach waren Kürschner zu Helmstädt, Halberstadt und 
Quedlinburg zu Zünften vereinigt, und ebenfo war 1260 bei Kloster 
Neukloster in Mecklenburg ein ckvMv« zu finden. (Anm.
50.)

Die erste Erwähnung von Zünften in einer Stadt Schlesiens 
zwingt fast überall zu der Annahme, daß das Recht zu ihrer Bildung 
bereits vorher erworben war. Solchen Spuren begegnen wir schon 
1181 in dem ältesten Neumarkter Rechtsbuch. Es gibt in „Innnngs, 
cap. 21—33" Auskunft über die Gebühren der innungsartigen, noch 
mit „soeietus" bezeichneten, mit gewissen Abgaben behafteten Ver
bände, die fast überall in den Städten als älteste vorkommen: der 
Bäcker, Fleischer und Schuster.

Der Hallische Schöppenbrief an die Stadt Neumarkt vom Jahre 
1235 zeigt uns schon einen merklichen Fortschritt in der Entwicklung ge
nannter drei Gewerke: Es werden Innungsmeister und Innungspedelle 
genannt, und auch die Beiträge und Naturalabgaben sind differenzier
ter geworden. *51 *52

Daß Schuhmacher, Fleischer, Bäcker in den meisten Fällen 
gleich bei den Gründungn der Städte als Innungen vorhanden sind, 
während Zünfte der Bekleidungsindustrie, wie die Schneider und 
Kürschner erst viel später als genossenschaftliche Zwangsverbände auf
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treten, erklärt sich wohl aus dem Umstände, daß erstere die sertigen 
Produkte ihrer gewerblichen Tätigkeit den Konsumenten auf dem 
Markte darboten, und daß sie die Innung im alleinigen Verkauf und 
Vertrieb dieser Artikel schützte, während der Schneider und Kürschner 
nicht auf Vorrat arbeitete, sondern im Wege des Werkvertrags ihm' 
übergcbene Stosse und Felle nach Bestellung und Wunsch seiner Auf-' 
traggeber verarbeitete.

Das zweifelsfreie Vorhandensein einer Kürschnerzunst, wie 
überhaupt der wichtigeren Innungen in Breslau, jedenfalls be
reits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh., hatten wir 
schon vorhin erwähnt. (Anm. 53.) Hat diese doch die ältesten Privile
gien mit den übrigen Zünften gemein; so das der Stadt Breslau im 
Jahre 1273 erteilte Innungsrecht und die allgemeine Handwerkerord
nung (um 1300). Im Verzeichnis der Breslauer Innungen 
wird sie z. B. um 1300 als achte unter den 29 Zünften der Stadk 
erwähnt *54; 1440 finden wir sie an der Spitze, während 
sie 1499 wieder nach einer anderen Quelle erst an sechster Stelle zu
gleich mit den Fleischern zählt. Noch am Ansang des 18. Jahrh, hatte 
sie nächst den Reichkrämern Breslaus den zweiten Platz in den Bür
gerlisten der Stadt, der ihr besage dieser Gewähr im Gegensatz zur 
vorherigen Angabe bereits 1470 und 1525 zugckommen war.

Verhältnismäßig jüngeren Alters scheinen die Kürschner-- 
zünste der meisten schlesischen P r ov i n z st ä dt e zu sein, soweit sich 
Verfasser über diese Frage an der Hand staatsarchivalischer Rcper- 
torien und Urkunden, sowie der einzelnen Städtechroniken innerhalb 
der engeren Grenzen seiner Abhandlung zu vergewissern in der Lage 
war. Es soll damit nicht bestMen werden, daß vielleicht dies oder 
jenes, der allgemeinen Benutzung noch nicht recht zugängliche Stadt- 
buch mancher im folgenden zitierten Zunft ein viel höheres Alter zu- 
weist, wie wir z. B. für das mit eigenem Innungsrecht begabt^ 
Schwcidnitz und das uralte Löwenberg mit seinen hervorragendes 
Archivalien noch erwarten dürsten. Doch wird man, ungeachtet dieser 
Umstände, kaum fehl gehen, wenn man die Gründungsjahre der 
Kürschnerzünfte unserer meisten alten schlesischen Städte erst in das 
14. oder gar 15. Jahrh, verlegt, wie es die Zunftprivilegie- 
rung von Neumarst beweist, wo doch, unsern obigen Ausführun
gen nach, Verbände der Bäcker, Schuhmacher und Fleifcher schon längst 
bestanden, ehe sich Kürschner in einer genossenschaftlichen Zweckver
einigung entsprechenden Zahl der Mitglieder zusammenfanden. Zu 
Schweidnitz nennt die Urkunde über den freien Brotmarkt aus dem 
Jahre 1337 unter den als Zeugen unterzeichnenden Zunftmeistern an 
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neunter Stelle unter den elf Zünften einen Kürschner; das Innungs- 
recht der dortigen Kürschnerzunft wurde 12 Jahre später den eben 
zu Striegau und Reichend ach errichteten Gewerken mit
geteilt. (Anm. 55). Ein Jahr früher wird uns eine Kürschnerzunft' 
zuLiegnitz als vierte unter den acht Innungen der Stadt überlieferi 
(1348) (Anm. 56), die ein Jahrhundert später immer noch den gleichen 
Platz unter nunmehr elf Zünften hielt. (1451) (Anm. 57.) Zu 
Iauer standen hinsichtlich des Alters ihrer Artikel die Kürschner 
unter den ungeschlossenen Zünften zuerst. Sie scheinen dort überhaupt 
mit zu den ältesten Gewerken gehört zu haben; denn ihre Innung 
wurde bereits 1358 von den Erbvögten Hans und Konrad von Skal 
bestätigt und erhielt mit Willen und Wissen Herzog Bolkos n. durch 
den Rat 1359 die ersten, den Striogauern entlehnten Statuten, mithin 
Schweidnitzer Zunstrecht. (Anm. 58.) Nicht minder dürfte dies auch 
für die Löwenberger Kürschnerzunst zutreffen, die im Jahre 
1375 durch Ausscheiden aus der sogenannten Gemeinzunst, als einer 
Vereinigung aller schwächer an Meisterzahl vertretenen Handwerke, 
selbständig hervorging und den bereits vorhandenen Gewerken der 
Bäcker, Fleischer, Tuchmacher, Schuster und Schneider als sechstes sich 
hinzugesellte. Wir haben also hier den für die Frage der Entstehung 
der Zünfte höchst lehrreichen Fall des Hervorgehens eines solchen 
genossenschaftlichen Verbandes durch Spaltung einer kombinierten Ge- 
somtvereinigung von Handwerkern. Diese neue Kürschnerzunst erhielt, 
wie berichtet wird, schon im gleichen Jahre ihre ersten Statuten vom 
Rate der Stadt, unterzeichnet vom Bürgermeister und 3 Ratmannen, 
was auf eins gewisse, verhältnismäßig zeitig zu beobachtende Be
schränkung einer Zunftselbständigkeit, wie sie doch z. B. der Breslauer 
Zunft noch vor 1400 zu eigen gewesen zu sein scheint, ein bezeich
nendes Licht wirst. (Anm. 59.) Eine hochinteressante Aufzeichnung 
über die Erteilung der Innung an die Kürschner zu Neumarkt, 
die sich aus dem ältesten, verloren gegangenen Staatbuch daselbst ab
schriftlich erhalten hat, übermittelt sodann Otto Moinardus in feinem 
„Neumarkter Rechtsbuch" (Band n. der Darstellungen und Quellen 
zur Schief. Geschichte, 1906. — Seite 249). Wir geben diese Ur
kunde in ihrem Wortlaut wieder:

,,8ub Lnno clomim 1Z82 eorsm maxistratu eonsulum toNan 
lecicil, Ite^nr. Leer, Laulo Zecbsbecker, Lsulo Lirner, tleinr. Lre- 
Utr <tsts est innungs peUiN^ibus: btieolso pelliüci dtMtkeo 
peNiüci, item t^ieoto peNiiici et Oase peNikci, lobsnni peNikci, 
item Lt Letro pellikei".

Die im Gründungsjahre zunächst nur 6 Mitglieder umfassende
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Zunft scheint nächst der zwei Jahre zuvor privilegierten Bäckerinnung 
mit die älteste in Neumarkt gewesen zu sein. Das späte Aufkommen 
von Zünften in dieser Zweitältesten Stadt Schlesiens muß einigermaßen 
befremdlich erscheinen, nachdem wir bereits zwei Jahrhunderte zuvor 
von einer soeiktag pistornin, sowie von ämterartigen Verbänden dev 
Fleischer und Schuster oben gehört haben: es kann nur durch ein bis 
in die zweite Hälfte des 14. Jahrh, hineinreichendes Erbuntertänig- 
keitsverhältnis jener Handwerke seine Erklärung finden, da hier voit 
einer Zunftspaltung nirgends die Rede ist. Ein Vierteljahrhunderk 
später zählen die Neumarkier Kürschner als vorletzte unter den sieben 
bestehenden Zünften der Stadt.

Zu Glogau werden die Kürschner erstmalig in einer Wehr- 
Ordnung des Jahres 1390 genannt (Anm. 60), indes sie sich im glei
chen Jahre auch unter den zehn Guhrauer Gewerken zeigen. 
(Anm. 61.)

Für Haynau ist das Vorkommen zunstorganisierter Kürsch
ner im Jahre 1404 zum ersten Male urkundlich verbürgt, während 
sie zu den bereits 1333 erwähnten 4 Innungen der Stadt noch nicht ge
boren. Sie werden in jenem Jahre, wie abermals 1428, an 4. Stelle 
unter den Geschworenen aus allen Gewerken „vmi nllar andere ck.v 
clo innnnM haben" uns übermittelt. 1683 nahmen sie dann nur noch 
den 8. Rang unter den übrigen Handwerken ein. (Anm. 62.)

Aus Oels ist uns ebenfalls die Bestätigungsurkunde der dor
tigen Kürschnerzunft erhalten, folgenden kurzen Wortlauts, datiert 
vom Jahre 1459:

„Oss die Xmrsner kurbaL mekr e)me exnunKe brudersckallt und 
ereeke kaben sullen in aller >veise vnd ?u solcken reckten und sscaun^s 
»Ir es vrirt gekalden eru Lrells^v in dein seiden ksntvver^e." (Anm. 63)

Zu Bunzlau muß eine Kürschnerinnung am Ende des 15. 
Jahrh, längst vorhanden gewesen sein; denn 1499 beginnen bereits die 
ersten Eintragungen in ihr Meisterbuch (Anm. 64). Fügen wir die
sem kurzen Ueberblick über die Entwicklung niederschlesischer Kürschner- 
zünfte abschließend noch die recht späte Gründungsurkunde des kleinen 
weltentrückten Städtchens Lähn im Löwenberger Bezirk aus dem 
Jahre 1585 hinzu, so lesen wir mit lvkalchronikalischer Umständlichkeit:

„als vormalen slkiero dein diesem Ltädtel kaum einer oder 
ewene Kleister des Ilant^vergs xetvesene, darumb die biükero keine 
^ecke kaben können, sondern mit andern Innung §e kalten, 
sintemal ader nunmekr unserer Xinder et^licke daselbst ru Bresslau, 
strlicke auck anderer Orts Ikr IlandverZ redlick ^elernet, das Ir 
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iexo 5 Kleister <tie8«s ttsnclvergs, Lucb Lnäere mekr 8ick in >r Mittel 
begeben vollen".

Diese fünf Kürschner ersuchten damals durch Vermittlung der 
obrigkeitlichen Behörden die Stadt um die Statuten der Breslauer 
Zunft, die ihnen dann auch auf ihre Bitte hin übermittelt wurden. 
(Anm. 65.)

In O b e r s ch l e s i e n, wo infolge der späteren deutschen 
Kolonisation halb polnische Hörigkeitsverhältnisse bis ins 16. Jahr
hundert hinein dauerten, setzten die deutschen Zunstgründungen erst um 
die Mitte des genannten Jahrhunderts ein. Als erste Stadt erhielt 
wohl daselbst Kreuzburg um 1551 seine Kürschnerzunst (Anm. 66), 
während zu Beuchen seit 1561, Neustadt 1568, Oberglogau 1574, 
Lublinitz 1612 und Falkenberg seit 1681 Kürschner bezunftet waren. 
(Anm. 67.)

Bei der Ausgestaltung ihrer Gewerbverfassung pflegten die 
kleineren Innungen der einzelnen Provinzialherzogtümer ihr Zunft- 
recht in der Regel der „Hauplzechc" ihres Landes zu entlehnen, deren 
Statuten ihrerseits entweder auf Schweidnitzer oder Bres
lauer, wenn nicht Löwenberger In nun gerecht eingestimmt 
waren. So ist die Schweidnitzer Hanswerksordnung, wie wir sahen, 
für die Kürschner zu Striegau, Reichenbach, Iauer und (bis zum 
16. Jahrhundert) auch zu Strehlen maßgeblich gewesen, während sich 
die Zünfte zu Brieg, Neumarkt und Liegnitz ihre Satzungen von der 
Breslauer „Hauptzeche", die zu Ohlau, S'rehlcn, Nimptfch, Oels, 
Bernstadt, Krcuzburg, Pitschen, Wohlali, Steinau, Raubten, Winzig, 
Herrnstadt Ende des 16. Jahrhunderts von Brieg, die zu Lüben, 
Haynau, Goldberg, Parchwitz 1648 wiederum von Liegnitz verschreiben 
ließen. Oberschlesische Zünfte, wie die zu Oberglogau 1574, holten sich 
ihre ersten Statuten aus Breslau; die gleiche Belehrung widerfuhr 
Breslaus Nachbarstadt Trebnitz 1644 nach Vernichtung der bisherigen 
Kürschnerzunstdokumente, indes die Städte des Bober-Oueisdistrikts, 
wie Greiffenberg 1626, ihre Kürschnerartikel von Löwenberg her 
bezogen. —

Die Innungsbildung war ein von der Notwendigkeit gebotener 
Vorgang; gewährte doch im Bürgerstaate des Mittelalters die Kor
poration den alleinigen öffentlich-rechtlichen Schutz von Standesinter
essen. Einerseits war die Zunft ein wichtiger Faktor der öffentlichen 
Ordnung, und die Stadtobrigkeit bedurfte einer solchen Zwangs- 
genofsenschaft, um durch sie die genaue Kontrolle über den Gewerbe
betrieb ausübcn zu können; andererseits war sie ein Lebensinteresse 
der Handwerker, weil sie ihnen gesetzlichen Schutz ihrer Gewerbe, den 
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Genuß der verliehenen Privilegien, zu denen besonders die Bann
meile gehörte, gegenseitige Unterstützung und nachhaltige Förderung 
und Wahrung ihrer Berufsinteressen erst gestattete. Ms Zweck und 
Richtschnur der ältesten Zünfte wird in den Statuten der Striegauer 
und Reichenbacher Kürschner vom Jahre 1349 gesagt:

„Das soll vromelick uncl noc^lick sein vncl cler stst
erlick."

Zu Schweidnitz sollten um die Mitte des 14. Jahrhunderts die 
neuen Kürschnersatzungen stets unter dem Gesichtspunkte normiert 
werden,

„äsr sie clomiete ir ksnNverk von ior c^o ior dessiin mogin vnck 
sullen; cisr sullen sie io tuen mit cler rstman ist uncl ^ville vncl nickt 
snäirs". — (ANM. 68).

II. Zweck und Charakteristik der alten Kürschnerzunft.
Wir haben in unsern letzten Ausführungen wiederholt von einer 

„Haupt zeche" gesprochen. „Z e ch e" („nsobe") war denn auch in 
Schlesien von alters her, bis in das 17. Jahrhundert hinein die orts
übliche, fast ausschließlich gebräuchliche Bezeichnung für die Zunft, 
gleichviel welchen Handwerks. In den frühesten Zeiten ist sie noch, 
wohl in Erinnerung der Handwerksämter herrschaftlichen Ursprungs, 
das „Gewerk", dessen Mitglieder z. B. in den Schweidnitz-Strie- 
gauer-Reichenbacher Statuten von 1349 mit „Mwei-Kc-" benannt 
werden, während sie im folgenden Jahrhundert in den Rechnungs- 
büchern der Breslauer Kürschner als „mstbobrucktt" ihrer „bruckir- 
sodukt" vorkommen, oder seit 1402 bereits zum ersten Male mit dem 
Fremdwort „Kompun" in einer dortigen Willkür. Im 16. Jahrhundert 
ist sodann der Zunftgenosse der „m^xltNeuc>g" „clos" oder „unsers 
liunckrvepks", für das feit 1546 sich zuerst in dem Protokoll eines zu 
Breslau das Meisterstück verfehlenden Kürschners der noch heute in 
Schlesien für manche Innungen durchaus übliche Ausdruck „M ittel" 
findet. (Anm. 69). Im 17. Jahrhundert zeigt sich uns der Meister 
zu Breslau als „Z e ch g e n os s e", „Mitconsorte", „Mitmcister", 
„unser Herr Collega", als „Zechkumpan" oder „Mitkumpan", mit 
zeremoniellen Beiwörtern, wie der „ehrbare", „vornehme", eines 
„löblichen" oder „ehrbaren" Mittels, während der Zunftälteste gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts als „Mitt Eltiste r", bezw. „Mitt EI- 
tister und Collega" erscheint.

Fast nirgends dagegen begegnet uns der Fachausdruck „Zunft" 
in Schlesien. Das Vorkommen dieses Wortes konnte in dem sehr 
reichhaltigen Material der Breslauer Kürfchnerinnung nur gelegent
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lich, 1622—25 und 1641, in der Verbindung „Zunftgenosf e", 
von der Hand wohl eines und desselben, anscheinend entweder nicht 
landesbürtigen oder weit gereiften Zunftschreibers herrührend, festge
stellt werden. —

Auf die Zahl der MitAieder, die ein bestimmtes Handwerk 
betrieben, kam es zunächst bei der Zunftbildung nicht an. Daß 5 bis 
6 Meister eines Gewerbes dazu genügten, haben wir bei der Ent
stehung der Zünfte zu Neumarkt und Lahn beobachten können. Ander
seits war aber die Zahl nach oben hin keine begrenzte: sie unterlag 
keinem nuiuerus eiausus, wie bei den Bänke innehabenden Bäckern, 
Fleischern und Schuhmachern. So waren zu Breslau beispiels
weise im Jahre 1403 schon 64 Kürschner tätig, eine Zahl, deren Höhe 
nur die Kürschnerzunst von Nürnberg in fener Zeit erreicht zu haben 
scheint. — (Am. 70.) Einen sehr raschen Anstieg im Verlaufe eines 
Jahrhunderts nahm u. a. die Kürschnerinnung zu Bunzlau; sie 
zählte 1532 nur 9, 1542: 17, 1546: 24, 1548: 27, 1560: 32, 1563: 
40 Mitglieder; diese Ziffern rühren von vereinzelten Zunftbuch
registern her, find also mit Vorsicht aufzufassen, obwohl sie im all
gemeinen dieselben Zeiterfcheinungen zeigen, wie wir sie noch an der 
Entwicklung der Breslauer Kürschnerzunst im besonderen kennen zu 
lernen Gelegenheit nehmen werden: einen Tiefpunkt der Mit- 
gliederzahl in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, verursacht durch 
eine ganz Schlesien damals verheerende Pestseuche, dem eine rasche 
A u f w ä rt s bewegung nach der zweiten Hälfte des Jahr
hunderts hin folgte, so daß wir für Bunzlau in der Zeit von 1524 bis 
1563 68 Meifterrechtserwerbungen- buchen können, indes die Mit- 
gliederzatzl um das 4sstfache inzwischen gestiegen war. (Anm. 71).

Auswärtige, in benachbarten Landstädtchen und Markt
flecken vereinzelt ihr Handwerk ausübende Mitgenossen hatte 
späterhin die Neumarkter Kürschnerzunst zu Deutsch - Lissa, 
Räuden, Kant und Auras aufzuweisen, die zu Neumarkt ihr Meister
recht erwarben, und deshalb auch daselbst beitragspflichtig waren; 
ebenso gehörten der „Hauptzeche" Löwenberg des Fürsterttums 
Iauer 1618 die Kürschner der Städte Greiffenberg, Friedeberg, 
Liebenthal, Marklissa, Lauban, Naumburg a. Qu. als Inkorporierte an.

Zuweilen fungieren in solchen Fällen die Aeltesten der 
Hauptzunft, in späterer Zeit meist erst auf Veranlassung der 
Obrigkeit hin, als sachverständige Schiedsrichter in Streitig
keiten zwischen zwei Filialzünsten ihres Bezirks; so 1618 die Löwen
berger Innung bei einem zwischen den Greiffenberger und Friede- 
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bcrger Kürschnern über die Unehrlichkcitserklärung eines Greifsenbcrger 
Meisters ausgebrochenen Zwist.

Ueberreste der einstigen hofrechtlichen Abhängig
keit der Zünfte, wie sie uns bei den Bäckern Neumarkts 1181 und 
1235 im Neumartter Rechtsbuch in deren Abgaben entgegentraten, 
sind uns für die schlesischen Kürschner so gut wie gar nicht mehr er
halten. Daß in Iauer selbst im 14. Jahrhundert noch die Aufsicht über 
die Innungen selbst und die Ausübung der Markt- und Gewerbepolizei 
beim Erbvogt beruht zu haben scheint, erfahren wir in den „Archival. 
Mitteilungen" von Band 9 der „Zeitschrist sür Gesch. und Altertum 
Schlesiens", nach denen den Kürschnern zu Iauer 1358 eigene Ge
richtsbarkeit in Handwerksangelegenheiten von den Erbvögten Hans 
und Conrad von Skal übertragen wurde. (S. 89, a. a. O.)

Zu Striegau und Reichenbach, sowie in Schweidnitz hatte 
gleichfalls der dortige Erbvogt neben dem Rat Anteil an den Innungs- 
gebühren der Kürschner (1349), und noch um die Mitte des 15. Iahr^- 
hunderts erhielt zu Oels der „Hofmeister" als herzoglicher Ober
beamter neben dem Handwerk 2/3 dieser Zunfteinkünfte, die anderorts 
dem gleichen, das Amt eines Rates in kleineren Städten versehenden 
herzoglichen Stellvertreter als „Hofrichter" zukamen. —

In den ältesten Zeiten des Faustrechts und häufiger Fehden der 
Städte untereinander tritt neben dem wirtschaftlichen namentlich der 
Wehrcharakter der Zünfte recht in den Vordergrund. Den 
Zunftgenossen unterlag als Bürgern der Stadt die Bewachung der 
festen Türme und Mauern. Dies äußert sich vor allem in dem 
geforderten Nachweis eigener Ausrüstungsstücke bei dem Be
werber um die Mitgliedschaft der Zunft. So mußte zu Münsterberg 
und Oels gemäß den dortigen Kürschnerstaluten der neu eintretende 
Meister über eine eigene Armbrust im Werte von 1 Schock, ein 
Handrohr und einen halben Hocken verfügen, „damit er", wie es 
heißt, „zum Aufzuge geschickt sei" (1477). Dieselben Anforderungen 
wurden zu Patschkau 1546 geltend gemacht, und auf jedem Quartal 
derWaffenbestand der „matogavesrlvs" von denGeschworenen geprüft. 
Wer ohne triftigen Grund der benötigten Wehrstückc ermangelte, büßte 
mit einer Wachsstrase. (Anm. 72). Kam ein Befehl zum Auszuge, 
b. h. zu einer kriegerischen Unternehmung der Stadt gegen anrückende 
Feinde, so wurden die jüngsten zwei bis vier Meister zum Wehrdienst 
herangczogen. Line Entschädigung aus der Zunstlade erhielten diese 
dann nur bei Iiranspruchnahme über Nacht, während sie für den 
Tagesdienst selbst aufzukommen hatten. Für die Gestellung der 
Schildwache wurde 1 Gr. aus der Lade vergütet.
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Sehr streitbar scheint gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch 
die Lvwenberger Kürschnerzunft gewesen zu sein. Daß dort selbst 
Meisterfrauen zu militärischen Zwecken bislang herangezogen zu 
werden pflegten, erfahren wir aus einer Bestimmung des Jahres 1585, 
wonach von dem Mittel beschloßen wurde, daß die Witwen ihres 
Handwerks von allen Gestellungen, Auszügen, Wach- und Kriegs
diensten frei sein und nicht mehr, wie bisher, einen Mann stellen 
sollten; vielmehr mußten ihre Dienste an die sämtlichen Meister ver
teilt und von diesen geleistet werden. Besatz doch die Innung im 
Jahre 1559 an Waffen und Harnischgerät: für 5 Mann vollständige 
Harnische vom Kops bis zum Fuß, 6 Armschienen, 9 „Käpplein", 
4 Kragen, 2 Hellebarden, 1 Schwert, einen langen Spieß, 2 Panzer- 
kragen, 2 halbe und 2 ganze Hocken.

Zu Ohlau forderte man 1590 als eigentümliches Wehrgerät 
des Meisterrechtsbewerbers ein langes Rohr, einen Sturmhut und eine 
gute Seitenwehr. Zu Brieg halten im Jahre 1608 nach einer Inven
taraufnahme der Innungen von 19 Kürschnern 6 ein „Heuserrohr", 
eine Sturmhaube und eine Seitenwehr, einer von ihnen befand sich 
im Besitze einer Rüstung, „sambt einem langen Spieß"; von 
11 Meistern waren zugleich die Hausgenossen mit Rohren, Sturm
hauben und Seitenwehren versehen, wobei auch 2 Feuerspieße nicht 
fehlten. — (Anm. 73).

Hinsichtlich der Stellung der Zünfte zumStadt- 
regiment blieben die Kaufleute als die ursprünglich einzigen 
Bürger der Stadt und selbständigen Verwalter ihres Gemeinwesens 
den Handwerkern gegenüber, mochten diese bereits im Zustande der 
Freiheit eingewandert sein, oder ihre ursprüngliche Unfreiheit über
wunden haben, als Neubürgern, unterstützt durch ihr Herkommen, 
Reichtum und den tatsächlichen Besitz der Macht, Herren und Regen
ten der Städte, die Handwerker aber die Regierten. In einer so 
bedeutenden Handelsstadt wie Breslau mußte natürlich dieser Gegen
satz ganz besonders zum Ausdruck kommen, und in der Tat sind hier 
Aufstände der sich demokratisch fühlenden Zünfte gegen den eine Art 
oligarchischer Familienherrschaft bildenden Rat an der Tagesordnung 
gewesen. Nur ausnahmsweise sanden die Handwerker den Weg zu 
den städtischen Aemtern offen; wir werden auf diese bei der besonderen 
Behandlung der Breslauer Kürschnerzunft noch näher zu sprechen 
kommen.

In anderen schlesischen Städten, deren Handel nicht die Be
deutung Breslaus hatte, war die Stellung der Kaufleute nicht von 
so hervorragender Art, und ihre Zahl auch nicht so groß, daß sie im- 
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stände gewesen wären, die Zünfte ganz von den städtischen Aemtern 
auszuschließen. Dort, wo Ratstisch und Schöppenbank vorwiegend 
von Zunstabgeordneten besetzt wurden, strebten erklärlicherweise die 
ansehnlicheren Zünfte danach, die übrigen von der Regierung der Stadt 
auszuschließen und nahmen daher diesen gegenüber eine der patrizischen 
in größeren Städten analoge Stellung ein. Von Kürschnerzünsten, 
deren Mitglieder hier und da in einer Ratmannenliste vor
kommen, sind außer der Breslauer die Neumarkter erwähnenswert, 
wo schon im Jahre 1439 die Ratswahl 2 Meister dieses Handwerks 
ergab, deren einer, Lorenz Böser, nach 2, der andere, Jakob Gor- 
lant, nach 5 Jahren abermals zum Ratsherrn erkoren ward. Zu 
Bunzlau bekleidete der Kürschner Barthel Schreckstein, nachdem er 
zuvor zweimal Ratmann und zweimal Schöppe gewesen, 1517 sogar 
das Amt eines Erbvogts. (Anm. 74). Zu Iauer begegnen wir 1539 
einem Simon Kürzner als Bürgermeister, dessen Name allerdings, 
wie wir oben gelegentlich an anderer Stelle ausführten, nicht notwen
digerweise dem wirklich einmal ausgeübten Beruf eines Kürschners 
entsprochen haben mag, und Bürgermeister zu Strehlen war zwischen 
1548 und 1578 der Kürschner Peter Talwenzel (Anm. 75). Zu 
Hirschberg treffen wir um 1360 auf einen Kürschner Bunzel als Iir- 
haber des Bierschrotamtes.

Häufiger natürlich war die Schöppenbank Kürschnern zugäng
lich. Wir können dies wiederum nicht nur zu Breslau und Neumarkt, 
sondern auch zu Bunzlau beobachten. Letzteres sah in den Jahren 
von 1493—1523 den Kürschner Hans Kober 8 mal, Hans Rottenberg 
und den oben erwähnten Schreckstein 2 mal, sowie 2 andere Meister 
unsers Handwerks je einmal das Schöppenamt ausüben. (Anm. 76.) 
Zu Liegnitz besetzten Kürschner am Ausgange des 14. Jahrh, nicht 
selten Rats- und Schöppenstühle, während zu Striegau sich irgend
welcher Einfluß dieser Zunft auf die Bestallung solch öffentlicher 
Aemter kaum nachweisen läßt.

III. Die Zunstverfassung.
Zur Zeit der ersten Ausbildung des Zunftwesens in den 

schlesischen Städten Hatte die Kürschnerzunst entweder nur einen oder 
auch mehrere Meister, die den Vorstand des ganzen Gewerks bildeten 
So ist noch um die Mitte des 16. Jahrh, zu Patfchkau von „dem 
Zechenmeister" als Zunftvorstand die Rede; derselbe „Zechenmeister" 
kehrt 1574 zu Oberglogau, 1609 zu Oels und Bernstadt als „Zech- 
meister" wieder, der jährlich oder so oft der Vorstandswechsel ge
schah, von den Zunftgenossen erwählt wurde und das ihm angebotene 
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Amt nicht ausschlagen durfte. (Anm. 77.) E i n solch „geschworener 
Meister" fungierte z. B. im 14. Jahrh, zu Schweidnitz und Breslau, 
in letzterer Stadt bis zur Niederwerfung des Zunstaufstandes im 
Jahre 1418. Meist jedoch wurde die Innung von vornherein durch 
zwei geschworene Meister vertreten, wie wir es zu Striegau 1349, 
Liegnitz 1348—52, Neumarkt 1407, und späterhin als allgemeinen 
Brauch bei allen Zünften beobachten könnnen. Gelegentlich, wie im 
Jahre 1397 zu Liegnitz, kamen selbst einmal vier Geschworene der 
Kürschner vor, eine Zahl, die sonst bei andern Handwerken, z. B. in 
Schweidnitz nichts Ungewöhnliches war; (Anm. 78) doch gehört dies 
für die schlesischen Kürschnerinnungen wenigstens zur Ausnahme von 
zwei Geschworenen, wie sie ja auch die Sigismundische Handwerks- 
ordnung für Breslau seit 1420 vorschrieb. Zu Striegau hießen 
diese 2 Vorstandsmitglieder 1349 noch „Meister" im engeren Sinne, 
ein Ausdruck, der eben an ihre Stellung in den ehemaligen Hand- 
Werksämtern herrschaftlichen Ursprungs erinnert, während sich dies 
Wort mit der Zeit für jeden das Handwerk selbständig Betreibenden 
einbürgerte. (Anm. 79.)

Die Wahl des Zunftvorstandes erfolgte entweder durch die 
Ratmannen oder auch in kleineren Städten durch den landesherr
lichen Oberbcamten (Erbvogt, Hofmeister), sodaß hier der „Meister" 
kaum mehr als die Stellung eines Subalternbeamten beneidete, dem 
die Amtsbefugnis von der Staatsgewalt übertragen war.

In ihrer Tätigkeit als Mittelspersonen zwischen dem Stadt- 
regiment und den Handwerksinteressen werden die „Meister" in den 
Urkunden bald ausschließlich „Geschworene", später stets „Aelteste" 
genannt.

Den Namen „Geschworene" führten sie deshalb, weil sie nach 
ihrer Wahl auf dem Rathause den Ratmannen durch einen Eid ge
wissenhafte Führung ihres Amtes versprechen mußtem So heißt 
es beispielsweise schon in den Breslauer Kürschnersatzungen von 1399, 
die dann 1405 von Liegnitz eingeholt wurden, über Zweck und Be
deutung solcher Geschworenen:

kursner sullen e^nen INLN k>sen, cler ssl uit <lss rotkarvs 
körnen vncl sul elorc^u s^eren, <lus ker e^rne ^Zerinsnne ^leick vnci 
reckt tku."

Daß die „Sigismundia" seit 1420 nunmehr 2 solcher er
korener Zunftvertreter vorsah, erfahren wir aus deren folgender Be
stimmung:

,,Oi Rstmane sullen ee^vene man k^sen vnäer äen Kursnern 
<!> sullen sneren äns s> e^me Hermann gleick vnä reckte tuen."
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Hier offenbart sich deutlich die seit Niederwerfung des Zunst- 
aufruhrs cingetrctene Beschränkung selbstherrlicher Zunftrechte: durch 
die Wahl zweier, noch dazu vom Rate nach dessen Gutdünken 
erkorener Meister sollte die autoritative Stellung nur eines Zunft- 
vorsitzenden nach Möglichkeit in dessen Entschließungen abgefchwächt 
werden.

Die Funktionen der Geschworenen, die in späterer Zeit durch 
die abgehenden Aeltesten unter Kontrolle des Rates gekoren werden 
durften, erstreckten sich einerseits auf die Pflicht, die Ausführungen 
aller vom Rate erlassenen Befehle, soweit sie die unter ihnen stehende 
Innung angingen, zu bewirken, anderseits hatten sie in den Ver
sammlungen ihrer Zunftgenossen Leitung und Vorsitz.

Eine solche Versammlung nannte man insgemein „Morgen
sprache". Ihrer geschieht bei den Kürschnern wenigstens nicht allzu 
häufig Erwähnung: sie kommt unter „inorginspi-oobö" im 15. Jahr
hundert in den Statuten der Kürschnerzünfte zu Breslau, Reichcnbach, 
Oels und Münstcrberg vor, dann findet sie sich ganz vereinzelt noch 
einmal 1690 als „Morgen Sprache" für das Hauptquartal der Neu
markter Zunft. Morgenfprachen zu berufen, hatten nur die geschwo
renen Meister das Recht; ein weiteres Versammlungsrecht scheint es 
damals nicht gegeben zu haben. Da in den unter Wahrung strengsten 
Amtsgeheimnisses stehenden Verhandlungen der Morgensprachen 
häufig Dinge beraten wurden, die für das Gemeinwohl der Bürger 
von wichtigem Interesse waren, wie z. B. Preiskontentionen unter den 
Meistern, ist es erklärlich, daß die Morgensprachen in der Regel der 
Ueberwachung durch den Rat unterlagen, welcher später zu diesen Ver
sammlungen einen Beisitzer aus seinem Kollegium entsandte. Nach 
der Unterdrückung des Zunftausstandes in Breslau erscheint auch das 
Zunstrecht einer freien Berufung der Morgensprache stark beschnitten, 
indem die Privilegien Albrechts im Jahre 1439 „Xeino mor^in- 
spr-oob« noett saiurnilumg-a aus lorvb« killen vn<1 visssn <lo8 
rntis" zulieben, (Anm. 80) eine Bestimmung, die schon in der 
^rgisrnunckia" enthalten war. (1420). Wichtigste Ausgabe also der 
Morgensprache war es, alle Bedürfnisse des Handwerks zur Sprache 
zu bringen, und die Mittel und Wege ausfindig zu machen, wie am 
besten für diese zu sorgen wäre, besage der alten, bereits oben in 
anderm Zusammenhänge zitierten Schweidnitzer Satzung von 1349, 
„On?. si rlo mit« ir IiÄNtvor^ von lor <>20 ksssirn ino^in vnck 
snllsn <ln2 Mllkn 816 1o tosn mit cker i-atiNLN rat. vncl dtte vnck 
ni«bt nnckirs".
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Erschien daher der Zunft eine neue Einrichtung oder Festsetzung 
für ihre gewerblichen Interessen wünschenswert, so liest sie durch ihre 
Meister dem Rate die Sache vortragen, der dann zu prüfen hatte, ob 
die geplante Neuerung nicht andere gewerbliche Gebiete beeinträchtigte 
oder dem Gemeinwesen schädlich werden könnte; erst dann verlieh der 
Rat durch seine Zustimmung den Beschlüssen der Morgensprachen 
Gesetzeskraft. Gegen eine Rechtserkenntnis der Meister in solchen 
Versammlungen sollte, wie wir es später an den Bernftadter Statuten 
erkennen, dem sich Beklagenden der Einspruch beim Herzog oder dem 
Rat der Stadt unbenommen bleiben. (1609).

Zu Neumarkt sah die Geschäftsordnung auf den Morgen
sprachen die Schlichtung von Handwerksstreitigkeiten, Bestrafung der 
Uebertreter von Zunftstatuten, Einnahme der Ouartalsgroschen und 
Zinsen, jährliche Rechnungslegung mit Aeltestenwechsel, Aufnahme 
von Meistern, Lehrlingen und Gesellen vor. Dies Haupt quartal, 
wie in Schlesien die Morgensprache vorwiegend genannt wurde, fand 
daselbst am Iakobitermin, also um den 25. Juli, statt, während zu 
Breslau sich das uralte Quartal Oiuorum, anfänglich InvoLavit, 
dann Montag nach Fastnacht bei den dortigen Kürschnern bis in die 
neueste Zeit hinein vollzog. Der zu Neumarkt ehedem herrschenden 
Sitte gemäst mustten bei der Morgensprache alle Zunftgenossen in 
Mänteln erscheinen; die Tischmeister hielten Umfrage im Namen der 
hochgelobten Dreieinigkeit und forschten, ob jemand ein Messer oder 
„Gewehr" bei sich habe, geboten dreimal Friede, bei geöffneter Lade 
und brennenden Kerzen, einem Augenblick höchster Feierlichkeit, 
währenddem jeder Frevel mit Worten und Werken strengstens ge
ahndet wurde. Nach all diesen herkömmlichen Zeremonien fand ein 
zwangloses Beisammensein bei einem Umtrunk Bier statt. (Anm. 81). 
Aehnliche feierliche Gebräuche finden wir zu Oels und Münsterberg 
im 15. Jahrhundert.

Den Zunstmitgliedern war es zur Pflicht gemacht worden, die 
Morgensprachen niemals ohne triftigen Grund zu versäumen. Wer 
während der Tagung derselben daheim bei guter Gesundheit ange
troffen ward, „SN6 rockoliabs not, saaba ackir versobnkckognnM" 
der „Meister" Gebot versäumte und vergaß, oder erst bei „börnsnckSm 
Ickobts" hinzukam, (Anm. 82) seinen Namen in die Präsenzliste, wie zu 
Liegnitz um 1550, den „Zettel", einzutragen unterließ, büßte anfangs 
mit 1l4 bis 3 gr., später bis 60 wgr., wenn nicht dafür eine Wachs- 
spende von 1—2 Pfund vorgesehen war. Eine Breslauer Kürschner- 
willkür legte dem Meister die Buße von 3 Pfund Wachs auf, der zu 
den „guatnor tsrnpann" und auch auf Sondergebvt des Handwerks
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hin nicht erschien, es sei denn, daß er sich gerade bei der Ladung außer
halb seines Hauses befand, oder anderweitig abgehalten war, oder sein 
Fernbleiben mit Genehmigung der Zunft erfolgte. (1402). (Anm. 
83). Denn der am Kommen Verhinderte mußte zuvor sich bei dem 
Zunftvorstand Beurlaubung erbitten; nur dieser war, jedoch nicht 
„ohne erhebliche Ursache" des Beantragenden, zum Dispens befugt. 
(Anm. 84).

Die Quartale sollte zu Liegnitz im 16. Jahrhundert der „Zech- 
ansager" zwei Tage zuvor einem jeden Meister in seiner Behausung 
ankündigen. Zu Freystadt mußte 1563 der jüngste Meister „ulü okkt 
Nrn <Iis Mtistsn, Abbitten vrnlblanrllsa nmttt ein «in .sotten äsn 
Wtoston Lekoltt LiEigon", wobei er selbst sür das Fernbleiben 
derer, denen er die Ladung zuzustellen aus Nachlässigkeit vergaß, mit 
1 wgr. Buße hastete. Ein Dareinreden in die Anordnungen der 
Aeltesten, die häufig genug Bekundungen ärgerlichen Unwillens bei 
dem mit der Ladung Beauftragten wie dem Entbotenen wegen der 
damit verbundenen Zeitversäumnis verursachen mochten, war unstatt
haft; die Autorität, die der Zunftvorstand, wie alle leitenden Persön
lichkeiten, der herrschenden Anschauung des späten Mittelalters nach, 
noch zu genießen pflegte, machte ihn erhaben über jede Kritik seiner 
Mitgenossen und diesen gegenüber berechtigt, unbedingten Gehorsam 
in allen seinen Geboten zu verlangen. Wer sich trotz wiederholter 
Bußen damit nicht zufrieden gab, und etwa in seiner Halsstarrigkeit 
beharrte, hatte unter Umständen, wie wir es noch bei dem Meister
wesen später erfahren werden, den Verlust der Zunstmitgliedschaft zu 
erwarten.

hohe, sittliche Ernst, der sich mit den Erlassen der Zunft- 
ältesten in ältester Zeit, der geltenden Anschauung gemäß verband, er
klärt es, wenn jegliches Eintreten für einen Gemaßregelten, sowie 
Bitten für einen zur Buße Verurteilten dem sich hierfür Verwen
denden die gleiche „Pön" eintrug.

Daß bei den Versammlungen der Meister auf ein würdiges, 
maßvolles Verhalten gesehen wurde, beweist die häufig in den Zunft
statuten wiederkehrende Bestimmung, wonach „Frevel mit Worten und 
Werken", sowie das Tragen und „Fäusteln" von Messern, überhaupt 
alles Uebelhandeln vor der Aeltesten Tische verboten war, und zwar 
bei einer wesentlich höheren Bußandrohung als vorhin angegeben, die 
im 14. Jahrhundert zu Schweidnitz, Striegau und Reichenbach ^2, 
Ende des 15. Jahrhunderts 1 Vierdung ausmachte. (Anm. 85).

Bei dem sich an ein solches „Quartal" regelmäßig anschlie
ßenden Biertrunk sollten nach den Patschkauer Satzungen des Jahres 
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1546 die zwei jüngsten Meister austragen und, wie es im Wortlaut 
dieser Urkunde weiterhin heißt, „vol LnsitMv, das nit vnautLlivb 
!verM886N nlber ^gMtra^sn >verde. 80 alwr seciert einer vder 
daÜ vdorikbomsn, soll er 12 xr. <lie ibwüs Mbon. 80 sied nned 
däo dünAston nans ^aktraMn Landen nivedten, sollen sie mit 
kOot'ängniK gestraft worden. 80 sied anob sr L^vesne sm mittet 
nned pe^vriseden Sitten miteiunnüer bogritten ringen rvoisLv oder 
ernstlied Soldaten oder oder einander mnt^nlli^ de^össen der- 
.jsniM so nnreedt erkannt «al sodnldiA sein das vaü dorans die 
meister trinken Letnllen vnablässiA an all« Z-nads- l8s sollen 
aneli die Dldisten idessden, do-mit er's mit tneliti^om d^re Ae- 
fülle".

In der Zeit des Niedergangs der Zünfte mehrten sich die 
Klagen über zu häufiges Entbieten der Meister zu außerordent
lichen Zusammenkünften neben den ordentlichen Quartalen, die nur 
Zeitversäumnis und Arbeitsabhaltung für die davon Betroffenen zur 
Folge haben mußten. Deshalb sollten solch außerordentliche Zunft
versammlungen nach den Liegnitzer Statuten von 1648 hinfort nur bei 
„vornehmen" Sachen stattfinden; mit der Erledigung der weniger 
wichtigen Angelegenheiten wurde dann nur ein engerer Ausschuß aus 
Geschworenen, dem nötigenfalls zwei bis drei jüngere Meister als Bei
sitzer angcgliedert wurden, betraut. Daß aber demungeachtet die ge
rügten Mißstände „eigennütziger und ungebührlicher Arbeitsabhal- 
tungen" durch vermehrte Quartals- und Zusammenkunftsladungen der 
Aeltesten weiterhin bestanden, ersieht man aus der Einführung einer 
„Einforderungsgebühr" für den Berufer einer solchen außerordent
lichen Versammlung, mit der man im 18. Jahrhundert sich in Liegnitz 
für die verlustig gehende Arbeitszeit schadlos zu halten verstand, in der 
Höhe von l,30 Talern. (1733). Diese Einforderungsgebühr wird im 
Betrage von 2 Rtl. für die Zunft und 12 gr. für den Zunflboten 
fremden Personen, die das Mittel begehrten, gegenüber zu Breslau 
schon 1690 üblich.

Ueber die in den Auseinandersetzungen der Morgensprachen 
behandelten Zunstangelegenheiten waltete strengstes Amtsge
heimnis; ein Ausplaudern derselben wurde nach einer Breslauer 
Willkür des Jahres 1404 mit 1 Stein Wachs geahndet. (Anm. 86). 
Mit der halben Strafe kam in einem Falle ein Meister davon, der 
feinen Lehrling unter dem Fenster der beratenden Geschworenen hatte 
lauschen lassen. Nachdem vorübergehend das „aus der Schule 
Schwatzen" in Handwerksdingcn nach einer Willkür von 1578 sogar mit 
einer achttägigen „Einsetzung auf das Heu" bedroht worden war, be
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gnügte man sich später mit einer geringfügigen Dierstrafe, nm dann 
1623 durch eine Willkür zu Breslau eine Degradierung zum jüngsten 
Meister für den festzusetzen, der über Zunftberatungen und Streitig
keiten, so des Handwerks Widersacher angingen, nicht seinen Mund 
halten konnte; ebenso sollte hinfort der Schwatzhaftige bei der Er
örterung wichtiger Zunftsachen nicht mehr anwesend sein dürfen. 
(Anm. 87).

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß überhaupt „ehr
bares bürgerliches und Gott gefälliges Leben" allen Meistern zur 
Pflicht gemacht wurde. Gotteslästerungen, Schilt- und Schmähworte 
waren verpönt; wer bei Bier, Wein, in Schankhäufern den andern 
durch solchen Frevel verletzte, zahlte zu Liegnitz 1550 60 wgr. Ver
trugen sich zwei Streitsüchtige am nächsten Morgen, nach überstan- 
denem Rausche vielleicht, so sollten sie sich beide zusammen in die Buße 
teilen. Wer den Mitmeister vor dem Tische der Aeltesten verächtlich 
machte, büßte mit 4 wgr. Meister, die sich den ergangenen Straf- 
maßnahmen widersetzten, sollten bei zeitweiligem Ausschluß aus der 
Zunft gefänglich eingezogen werden.

Das „Behausen und Hosen" unehrlicher Weiber wurde im 
15. Jahrhundert zu Breslau im Wiederholungsfälle gleichfalls mit 
Zunstausschluß bestraft.

Der Ausartung der Spielsucht suchte 1475 eine Breslauer 
Willkür dadurch cntgegenzutreten, daß sie bei den üblichen Brett- und 
Kreisspielen den Einsatz auf nur einen Pfennig normierte, und im 
übrigen auch dem unbeteiligten Beisitzer beim Spiel eine Anzeigepflicht 
bei Aeberschreitungen auferlegte; doch verstand man anscheinend das 
Verbot zu umgehen, wenn um Geldcswert, Bier oder Wein gespielt 
wurde. Die Buße betrug hier 6 gr. (1404).

In weiteren Verfolg der durch „Obilhandeln" unter den 
Meistern entstandenen Injurienklagen fungierten die Zunftältssten 
auch als Schiedsrichter, indem solche Ehrenhändel gewöhnlich 
von ihnen in der Weise geschlichtet zu werden pflegten, daß der Be
klagte zur Zurücknahme seiner Beleidigung veranlaßt wurde, seit Ende 
des 16. Jahrhunderts mit einer Bierspende.

Vor allem stand ihnen eine Art gewerberechtlicher 
Disziplinargerichtsbarkeit über die Innungsgenosfen in 
Angelegenheiten zu, die mit dem Handwerk zusammenhingen. Hierzu 
sind z. B. Geldschulden, die sür den Gewerbebetrieb gemacht worden 
waren, zu rechnen, so besonders Schuldigbleiben des Kauf
preises für eingehandelte Rohstoffe, sowie Rückgabeverzug geliehener 
Rohstoffe. Doch blieb jene Kompetenz nur auf Fälle eingestandener 
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Schuld des Beklagten beschränkt, wie wir es an den Statuten der 
Schweidnitzer und Striegauer Kürschner von 1349 erkennen. Wenn 
daselbst nämlich ein Kürschner ihm von einem Mitmeister geliehenes 
Werkzeug oder sonstiges Rohmaterial nicht zurückerstattete, so ver- 
halsen die „Meister" dem Gläubiger folgendermaßen zu seinem Recht: 
Bekannte der Schuldner seine Verpflichtungen, fo sollte er binnen 
14 Tagen den Gläubiger befriedigen; leugnete er sie ab, dann erst 
ward die Sache vor den Vogt als ordentlichen Richter gewiesen. Wenn 
jedoch für Rückgabe des Handwerkszeuges oder Rohstoffes von vorn
herein ein bestimmter Termin gesetzt war (Fixgeschäft!), und der 
säumige Meister sich dann deswegen vor den Zunstältesten verant
worten mußte, so ward er von diesen angehalten, noch „bei Tages
lichte" seiner Schulderfüllung nachzukommen; geschah dies nicht, so 
ging die Streitsache ebenfalls vor das ordentliche Gericht. Höchst 
eigentümlich war die Form der Urteilsvollstreckung, fofern der 
Schuldner zwar in der Morgenfprache seine Schuld bekannt hatte, 
dennoch aber mit der Ausführung weiterhin säumig blieb. Es wurde 
dann eine Geldbuße von ihm eingetriebcn, mit der Anordnung, binnen 
14 Tagen seine Schuld zu begleichen, und damit solange fortgefahren, 
bis er endlich wohl oder übel seine Gläubiger zu befriedigen sich be
quemte.

Aehnlich ward die Sache bei den Breslauer Kürschnern des 
15. Jahrhunderts gehandhabt. Schuldete der Meister hier jemandem 
Geld, so gelobte er dessen Rückzahlung an das Handwerk auf einen 
bestimmten Termin vor den Aeltesten, in der Regel unter Stellung 
zweier Bürgen. Nach Befriedigung seines Gläubigers wurde dann 
stets der schuidnerische Meister vor der „Brüderschaft", also auf der 
Morgensprache jedenfalls, frei und ledig gesprochen, und der Entscheid 
ins Zunstbuch eingetragen. Daß solche Schuldverträge und Erfüllun
gen von Schuldnern vor den Aeltesten erledigt werden sollten, sah eine 
Willkür des Jahres 1475 ausdrücklich vor. Zuweilen traten die Zeugen 
des Schuldners dafür ein, daß im Falle der Nichtleistung der Schuld 
am fälligen Termin die Arbeit des in Verzug befindlichen Meisters bis 
zum Zeitpunkt der Erfüllung ruhen sollte. (Anm. 88).

Wie hoch für die damalige Zeit diese Schuld manchmal sein 
konnte, beweist ein Zunstbuchprotokoll des Jahres 1448:

„4,LNge ÜLNNS kst belcant vor 4en Qesvorn vncl Linsten Zss 
der I^orenc? Lclrunirt XI. vn§r. §utäin vng 28 §r. ZcduIdiA ist, <1^ xtodt 
der cru deckten utt ^oksnnis Lsxt. Rutrunlti^ Lir kiogerniü".

Aus einer andern derartigen Schuldverschreibung geht hervor, 
daß der Schuldner sich unter Umständen an den Zinsen aus den 
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Gütern eines Mitmeisters schadlos Hallen konnte, wie ja überhaupt 
einzelne wohlhabend gewordene Breslauer Kürschner einen Teil ihres 
Kapitals aus schlesischen Dvrfbefitz schon frühzeitig anzulegen pflegten, 
worüber noch später weiter zu sprechen sein wird; diese Wahrnehmung 
läßt sich wiederholt an der Hand der Zinsbriefc der Breslauer Kürsch- 
ncrzunst seftstcilen. Selbst städtischerGrundbesitz und Be
triebskapital des schuldnerischen Meisters hafteten zuweilen 
dem Gläubiger bei seiner Forderung als Pfand. So lesen wir z. B. 
im Jahre 1471:

„blnnns teppir kat vorwillet vor den Lldisten c^u xebin otr 
metewaste Ooldin vnd ott loknnnis z Ortir (,^nm. 89) vnd oit Lli- 
LLbetk z Ortir dLs Zlobit ker be^- dein knntwerA sp ker dss Aeit nickt 
kette dss wolle der dirleZen rnit wLrs, nlro vil Ms xeldis wert ist. 

ist unsir LIdisten mexnunAe sp ker iü nickt worde gekin, so welle 
wir ^n greittin cru knuse vnd ?u Kote".

Von einer anderen sehr hohen Gcsamtschuld dreier 
Meister an „l?rnneLs bot ton« r von Ugni«L" in dem Betrage von 
21 Mark hören wir 1416. Sie sollte unverzüglich in vier Raten 
getilgt werden, auf St. Michaelis, St. Gallen, St. Elisabeth, und 
Mittfasten; also binnen einem halben Jahr amortisiert sein. Wurde 
hier der Zahlungstermin im einzelnen, dem Gelöbnis entsprechend, 
nicht eingehalten, so sollte bis zur endgültigen Begleichung der Schuld 
keiner der im Verzug Befindlichen mit der Zunft mehr etwas zu tun 
haben.

Die Quittung über eins uneingelöste Schuld wurde, wie bereits 
erörtert, im Zunftbuch protokolliert.

„Kliclos ^ekner kst xeAebin vor den Liebsten vnd Oesworn der 
Xorsnsr, OreZir klnslen X. unAr. Aoldin oK dns ker ^n vnd slle sexne 
Aeerbin led.A vnd yueitt sLAet dx nimmer sn^uInnAen". (1468, Lreslsu).

Schließlich mögen noch einige Beispiele der ältesten uns über
lieferten Schuldprvtokolle aus dem ersten Rechnungsbüch- 
lein der Breslauer Kürschner unsere bisherigen Ausführungen kurz 
ergänzen:

IZ99- „Hinrick sn^ckwic? ist dem Hantwerk 4 xr. sckuldig d> 
kanns Leskowic^ dem ÜLndwerk ge^ekin Kot".

1402. ,,Xictos von briAe Alokt vor dre^ stez^n wscks drewseners 
wexin".

1402. ..Oss knntwerk bieibit sckuidix facob sebinburA XV. Zr. 
vn. XVIII Ar. dx pkipperün worden sin".

1410. ... so Kleibit sckutdiA der krudirsckstt swebiscken
10 mnrk". (Verstümmelt überliefert).
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Während im zweiten dieser Fälle die Zunst sich als Gesamt- 
schuldnerin ihres Mitgenossen Jakob Siebenburg bekennt, bürgt im 
dritten ein andres Mitglied für einen solchen Künstlerischen Schuldner.

Die solidarische Haftung von elf Meistern als Gesamtschuldnern 
einem Heinrich Keiner gegenüber begegnet uns a. a. O. endlich auch 
im Jahre 1417. (Anm. 90).

In allen diesen Fällen wurden die Zahlungen entweder an den 
Gläubiger selbst oder als Depositum an die Aeltesten geleistet. 
Flüchtig gewordene Schuldner, die ihre „Mitbrüder" und andre 
Gläubiger durch ihre Nichterfüllung schädigten, sollten aus der 
Meisterliste gestrichen werden, wenn sie nicht mehr zurückkehrten und 
sich mit diesen verglichen. (Anm. 91).

Komplizierter ist ein Vergleich, der im folgenden Jahrhundert 
zwischen einem Meister und seinem Gläubiger über Warenschulden 
vor den Aeltesten abgeschlossen wurde, wobei sich der Meister ver
pflichtete, für etliche schuldige Rücken dem Gläubiger eine gute Kanin- 
kürsche zum Ersatz anzufertigen, deren Mehrwert in der Höhe von 
1 Gulden als Saldo zugunsten des Schuldners diesem von jenem her
ausgezahlt werden sollte, wofür der Meister wiederum eine zweite 
Kürsche gegen volle Bezahlung dem Befriedigten zu liefern hatte. 
(Breslau 1533). Derartige Schuldverträge finden sich denn auch in 
der Folgezeit recht häufig, darunter solche, wo, wie vorhin einmal, die 
Zunst als Gläubigerin einzelnen Meistern gegenüber dasteht, in der 
Regel auf die Dauer eines Jahres, mit meistens geringen Beträgen 
von höchstens 1 Gulden.

Bei Versäumnis des Termins einer Ratenzahlung war unter 
Umständen die ganze noch schuldige Summe auf einmal zu entrichten. 
Konnte der schuldende Meister seine Verbindlichkeit trotz alledem nicht 
in bar begleichen, so mußte er es durch Abarbeiten tun, wofür in 
einem diesbezüglichen Falle der forderungsberechtigte Mitgenosse dem 
Schuldner als Rohstoff Tausend Kanin zur Verarbeitung lieferte. 
(Breslau, 1618).

Wir wenden uns nunmehr Betrachtungen über Erwerb und 
Verlust der Nlttgliedschast in den schlesischen Kürschnerzünften zu, und 
damit einer eigentlichen Darstellung des M e i st e r w e s e n s. Aus 
dem übergeordneten Begriff des handwerksamtlichen „Meisters" als 
Vorstand der Zunst war ja, wie wir ausgeführt haben, inzwischen all
mählich die koordinierte Bezeichnung des Zunstmitgliedes insgemein im 
Sprachgebrauch auch der Zeiten geworden; denn also nannte sich hin
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fort jeder Gewerbetreibende, der sein Handwerk in der Genossenschaft 
der Zunft selbständig auszuüben in der Lage war, ohne daß damit etwa 
schon ein bestimmter Befähigungsnachweis verknüpft zu sein brauchte. 
Was gehörte nun damals, in der ältesten uns überlieferten Periode 
des 14. und 15. Jahrhunderts dazu, um Mitglied einer solchen 
„Brüderschaft" oder „Zeche" werden zu können?

Alle schlesischen Zunftordnungen enthalten die allgemeine Be
stimmung, daß jeder, der den Beitritt zu einer Innung erstrebte, dafür 
zunächst ein bestimmtes Eintrittsgeld zu entrichten hatte, dessen 
höhere oder niedrigere Normierung zugleich den verschiedenen Ver
mögenswert erkennen läßt, den das Recht, dies oder jenes Handwerk 
zu betreiben, für den einzelnen hatte.

Zu Schweidnitz, Striegau, Reiche nbach und 
Iauer sollte die „innnugo", unter der man in den frühesten Zeiten 
jenen Mitgliedfchastsbeitrag verstand, 9 Skot (— 1sh Vierdung) be
tragen, wozu noch in der ersten Stadt eine Wachsgabe von 2, in den 
andern Ortschaften von 1 Pfund Wachs gemäß dem kirchlichen Cha
rakter der vorreformatorischen Zunft kam. (1349). (Anm. 92).

Ein Meisterssohn oder früherer Lehrling der Zunft unterlag 
der halben Innung. Diese Gebühren flössen zu einem Drittel der Lade 
des „Gewerks" zu, in den grösseren Rest teilten sich Rat, Erbvogt bzw. 
Schöffen. Der geringe Satz von nur Uh Vierdung gegenüber dem 
3 Vierdung betragenden Beitrag der Bäcker, Fleischer und Weiß- 
gerber zu Schweidnitz läßt auf keine allzu erhebliche Bedeutung des 
alten Kürschnerhandwerks daselbst schließen.

Auch zu Liegnitz forderte man zu jener Zeil von dem ein
tretenden Kürschner nur 1 Vierdung wie von jedem anderen Hand- 
werksgcnossen außer den mit 2 Vierdung normierten Sätzen der dor
tigen Handschuhmacher und der kombinierten Zunft der Radier, 
Drahtzieher, Hestler, Zinngießer und Paternosterer. In die „Innung" 
teilten sich hier Rat und Zunft zu gleichen Hälften, später, nach Bres
lauer Vorbild zu zwei, bzw. ein Drittel.

Zu Breslau zahlten Kürschner und Täschner den höchsten 
Mitgliedsbeitrag von 3 Vierdung, erstere gegen Ende des 14. Jahr
hunderts, wenn nicht schon früher. Es entspricht dies, wenn man den 
Wert der polnischen in Schlesien auch „Breslauisch" genannten Mark 
um 1400 zu 15,74 cE vorkriegszeitlicher deutscher Reichswährung an- 
nimmt, einem Nennwert von ungefähr 12 <^/ unserer früheren Valuta. 
(Anm. 93). Doch auch hier unterschied man nach einer gemäß der 
Willkür des Jahres 1404 festgesetzten Gebührcnbcrechnung von 
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I Schock zwischen denen, die das Handwerk bereits in Breslau erlernt 
hatten, wozu ja in der Regel die Meisterssöhne gehörten, und solchen, 
die außerhalb der Stadt in solchen Fertigkeiten unterwiesen worden 
waren, zugunsten einer nur halben „Innung" ersterer. Ob dieser nun
mehr 5 Vierdung ausmachende Betrag in praxi wirklich erhoben 
worden ist, mag dahingestellt bleiben; daß aber der Bewerber um die 
Mitgliedschaft um eine Erhöhung der Eintrittsgebühr nicht herumkam, 
gewahren wir an einer Buchung von für Einheimische, 
aus dem Jahre 1412, die also jetzt 2, statt bisher 1'/- Vierdung zu 
zahlen hatten. Den gleichen Eintrittssatz von 2 Gulden (— 1 -.L oder 
4 Vierdung) für alle Bewerber um die Mitgliedschaft hielten die 
Zunftstatuten des Jahres 1478 für die Breslauer Kürschner fest, und 
auch zu Oels und Münsterberg betrug das „altersgewohnte 
Zechengeld", das „gereyt gelegt", also in bar beglichen, oder „mit 
gewissen Börgen verbürgt" werden sollte, ebensoviel. (1477). Eine 
um die Hälfte niedrigere Innungsgebühr scheint dagegen Brieg noch 
am Ende des 15. Jahrhunderts gehabt zu haben. (1499: (4 ^7).

Die zweite Bedingung sür die Ausnahme eines auswärtigen 
Bewerbers um die Meisterschaft war allenthalben der Nachweis eines 
Leumundzeugnisses von dem bisherigen Aufenthaltsort, so
wie das Erfordernis ehelicher Abkunft. Danach hatte zuStrie - 
g a u und Reichenbach der Fremde vor der Zunst den Beweis zu 
erbringen, daß er sich anderorts „eelleb, reckolieb vnck Mtruelieb 
lmbs gsbalcksn". Au Brieg mußte, wer „Lorssbneemeistsr" 
werden wollte, durch einen Lehr- und Geburtsbries zeigen, er 
kromliatt vnä ottliott Ketttorsn ist von vater vnxl von matter 
cksatsatter ^rt ans einem reettten ebebette". (1499). 
(Anm. 94). Zu dieser überall von den Zünften erhobenen 
Forderung eines Lehr- und Geburtsausweises wurde der Ein
tritt des neuen Meisters drittens von seiner Verehelichung 
abhängig gemacht. Diese halb egoistische, halb fürsorgliche 
Klausel scheint, wenigstens bei den angesehensten Zünften, in Verbin
dung mit der Tatsache, daß der, welcher eine Meisterstochter oder 
-wittve heiratete, wesentliche Aufnahmevergünstigungen genoß, den 
Zweck gehabt zu haben, der Zeche den Charakter einer nach außen hin 
möglichst abgeschlossenen konservativ-patriarchalischen Familiensipp- 
schaft zu erstreben, um sie so vor einer Demokratisierung zu bewahren. 
Doch mögen auch andere Gründe für diese Bedingung gesprochen 
haben. Nach Eulenburg sollte dadurch gerade „die Gleichheit der 
Zunftgenossen" erzielt werden, da natürlich ein anfangs Unverheira
teter sich viel leichter enrporarbeitete und so eine die Mitmeister über
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ragende Stellung erringen konnte, als wenn er noch für Weib und 
Kind zu sorgen hatte. (Anm. 95).

Zu diesen Motiven der Verheiratungsklausel traten dann 
späterhin im 16. und 17. Jahrhundert noch zwei Momente ethisch- 
sozialer Bewertung, indem man einerseits die Gesellen durch seste 
Ehebande dem lockeren, liederlichen Leben der Verfallszeit der Zunft 
zu entziehen, anderseits wiederum die Meifterstöchter und -witwen, 
deren Zahl zuweilen recht erheblich, namentlich in Breslau nach den 
großen Pestepidemien am Anfang des 16. und in den dreißiger Jahren 
des 17. Jahrhunderts, gewesen zu sein scheint, an den Mann zu bringen 
suchte.

Wenn dann gar noch dazu die Breslauer Kürschner 1399 ver
langten, daß der Meifterfchaftsbewerber städtischer Grundstück
eigentümer sein sollte, oder, wie es im Wortlaut der Statuten 
heißt: „svn erbe in cksrselbin strick" haben mußte, so ist es 
Aar, daß diese ohnehin wohlhabende und bedeutende Zunft durch 
Ausnahme nur finanziell sicherer Kräfte ihren Einfluß noch weiter aus
dehnen wollte. (Anm. 96). Daß freilich in solcher Exklusivität ebenso 
gut der Keim einer späteren Verfallserscheinung liegen konnte, haben 
die nächsten Jahrhunderte zur Genüge bewiesen.

Jedenfalls hat diesen GrundstückseigenLumsnachweis auch die 
Sigismundische Handwerksordnung als willkommenen Anlaß zur För
derung eines aristokratischen Stadtpatrkziats und Niederhaltung zunst- 
demokratischer Machtbestrebungen mit aufgegriffen, und ebenso glaub
ten seiner die Statuten Albrechts vom Jahre 1439 nicht entraten zu 
dürfen.

In der Praxis scheint diese Forderung zunächst allerdings noch 
nicht so gewissenhaft befolgt worden zu sein, weil man die Tauglichkeit 
der Vorschrift in Zweifel zog, sodaß man bei deren Auslegung zu einer 
milderen Handhabung griff, die allerdings den Nachteil leichter Um
gehung zeitigen sollte, wie erst zu spät hernach erkannt wurde. Man 
erheischte nämlich seit 1478 vom „Stückmeister" den Nachweis eines 
eigenen Vermögens von 24 Gulden, unter der Bürgschaft „guter", 
ansässiger Leute. (Anm. 97). Es wird dann häufig hierbei kaum ohne 
jeglichen Zweifel gewesen sein, ob das aufgezählte, bar vorliegende 
Kavital wirklich Eigentum des Meisterrechtsanwärters oder nicht etwa 
von Freunden geliehenes, wenn nicht gar geschenktes war. Und doch 
genügte es ganz im allgemeinen, völlig Mittellosen auf die Dauer die 
Mitgliedschaft unter den wohlhabenden, betriebskapitalskräftigen 
Zunftgenossen unerquicklich und schwierig genug zu gestalten; damit 
aber war ja der Zweck und Geist dieses kapitalistisch-exklusiven Ge- 
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fetzesmoments mittelbar erfüllt und einem neiderfüllten, ängstlich auf 
die Erhaltung seiner bisherigen Machtstellung bedachten Zunstpatri- 
ziat angesessener Kürschnerfamilicn vollauf entsprochen, worin sich frei
lich ein weiteres Moment frühzeitigen Verfalls der Zunst offenbarte.

Hauseigentum und dazu „ein schützen Gerethe" forderte eben
falls die Brieger Kürschnerzunft in ihren Satzungen von 1499. Ein 
solcher Wehrnachweis eigener Waffenausrüstung gehörte ja, 
wie wir schon früher erwähnt haben, zu den weiteren Bedingungen der 
Aufnahme in die Zunst.

Sohn und Schwiegersohn eines Meisters waren bei ihrer Be
werbung ums Meisterrecht von der Verpflichtung des Ausweisens eines 
eigenen Vermögens entbunden, eine Tatsache, die mit für den hervor
stechenden Zug des Exklusivitätsmoments unter den mannigfachen 
Motiven der Zunftaufnahmebedingungen der Breslauer Kürschner 
spricht.

Nach Zahlung der Eintrittsgebühr sollte gewöhnlich binnen 
einem Monat das städtische Bürgerrecht gewonnen werden, wo
für zu Breslau 3 Vierdung zu erlegen waren (1493), und wozu von 
vornherein Bürgen gesetzt werden mußten; ebenso wurde es in Brieg 
1499 gehandhabt. (Anm. 98). Eine derartige Bürgersetzung 
war außerdem, wie wir es bereits aus den Striegau-Reichenbacher 
Statuten des Jahres 1349 erfahren, für ein obligatorisches Verweilen 
des neu eingetretenen Meisters auf die Mindestdauer eines Jahres 
üblich. Da die Bevölkerung im 15. Jahrhundert im ganzen ungleich 
wanderlustiger war, als die unsere, so sollte der junge Meister durch 
die Bande einer Sicherheitsleistung für längere Zeit an die Stadt ge
fesselt und zur Erfüllung der Bürgerpflicht angchaltcn werden. (Anm. 
99). Im übrigen wurde der weitaus größere Teil der Bürgen von 
Meistern andrer Handwerke oder Bürgern Breslaus, ja selbst andrer 
Städte gestellt, die mit den Aufzunehmenden irgendwie verwandt oder 
bekannt waren; namentlich verhielt es sich damit in späterer Zeit so.

Durch diese bürgerliche Sicherstellung verpflichtete sich der neu 
Eingetretene, daß er, gemäß den zitierten Striegauer Satzungen, 
„vbll vn<1 Ant vncl, vor: sv kevnsr Iinntls not an trastt, niit on 
I^elon vMo". Denn nunmehr hasteten die beiden Bürgen für den vor 
der Zeit „abtrünnig" Werdenden „-Er vvor onng-o an 1owbs v n<! 
«üsssn tier govenüin" mit 1 <^7.

Verhältnismäßig zeitig können wir an den Breslauer 
Kürschnern die allmähliche Entwicklung des Befähig ungsnach- 
woises als letzte unter den Aufnahmebedingungen beobachten. Ent
halten doch die ältesten allgemeinen Handwerkerstatuten aus dem
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Anfang des 14. Jahrhunderts unter dem Titel „pollilieos" zunächst 
den furzen Leitsatz:

„hui LO7I <loen 6 r n u t 0^8 peilttieuin, non cksbent 
operari". (Anm. 100). Damit ist zunächst nur das Erfordernis 
einer vorangegangenen Lehrzeit für den Meisterrechtsanwärter aus
gedrückt. Doch verlangt gleich darauf eine zweite Vorschrift, daß 
niemand Meister werden solle, „er können ckeirn s«b n e i ck e n".

Da uns in den Quellen jede Interpretation der praktischen 
Handhabung dieser frühzeitigen Bestimmung eines Meisterschnitts 
fehlt, sind wir erst auf deren nähere Ergänzung in den Kürschner
statuten des Jahres 1478 angewiesen. Danach sollte hinfort der 
Breslauer Kürschner in der Tat sein Handwerk durch Fertigkeit im 
Zuschneiden und Anfertigen vor den Aeltesten beweisen und erst wenn 
er Schnitt und Handwerk wohl bestanden, nach Erlegung der Auf
nahmegebühren zum Meisterrecht zugelassen werden. Wer nicht mit 
dem Schnitt bestand, sollte „SS ein Viortslsabr uoeb besser 
lernen". Meisterssohn und Meisterseidam blieben zwar von diesem 
Probeschnitt und einer Bürgenstellung für den Vermögensnachweis 
entbunden, unterlagen aber, wie bereits erörtert, der Innungsgebühr 
wie fremde Bewerber.

Daß diese ganz unzweideutige Form eines Meisterstücks 
als solches in Wirklichkeit schon auf ältere Anfänge zurückreicht, wird 
durch eine Willkür des Jahres 1470, als einer Vorgängerin der be
hördlich konfirmierten Statuten von 1478, recht augenscheinlich. Hier 
fordert das Handwerk nach eingebürgertem Gewohn- 
heitsbrauch, daß der Bewerber ums Mcisterrecht für 1 Gulden 
Felle, und nicht mehr, kaufen, diese fletschen, gerben und zur 
Nadel mit seiner eigenen Hand zubereiten solle, wobei er bei einem 
Stein Wachs Bürgen setzen mußte, daß er nicht mehr denn um die 
zugelassene Summe Felle erstehen würde. (Anm. 101). Es geht 
daraus hervor, daß der Schnittkandidat mit der ihm durch eine Preis
grenze zugewiesenen Quantität auskommen mußte. Verschnitt er sich 
dabei, so hatte er vertan, ganz gleich, ob dies daheim oder vor den 
Aeltesten bereits geschah.

Fasten wir zum Abschluß dieser Frühzeitperiode des Meister
rechts bis 1500 die Bedingungen der Zunftaufnahme nochmals kurz 
zusammen, so ergibt sich Folgendes: Die Aufnahmebedingungen 
lvaren im ganzen mäßig. Die Gebühren trugen durchaus den Cha
rakter nur einmaliger Gewerbesteuer, und deren formelle Vorschriften 
waren nur dazu da, den Zugang schlechter Elemente vom Handwerk 
fern zu halten. Das Interesse von Stadt und Zunft ging zuerst auf 
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das Tragen gemeinsamer Lasten; dann aber wurde bereits eine Be
vorzugung der Meisterskinder, eine Erschwerung durch die Verehe- 
lichungsstausel und allmählich auch schon der Befähigungsnachweis 
verlangt, zum Teil unter Spuren, die schon auf den kommenden 
Niedergang der Zunst hindeuten. Ein eigentliches Meisterstück läßt 
sich vor 1470 noch nicht seststellen, wenigstens nicht unter den Formen 
und dem Namen eines solchen; doch ist anzunehmen, daß der zwang
lose Schnitt, nach Belieben des sich um die Kürschnermeisterschaft 
Bewerbenden, als Befähigungsprobe schon vorher im gewohnheits- 
rechtlichen Brauch der Breslauer Zunst üblich gewesen ist.

Die Erleichterungen für Bewerber, die zuvor in Breslau ge
lernt, sowie für Meisterssöhne und Meisterseidame entsprechen alten, 
bis in die Zeit der Zunstbiidung zurückreichenden Traditionen. Die 
Bedingungen der Aufnahme waren also für jeden, der die verhält
nismäßig niedrig bemessenen Gebühren zu entrichten in der Lage war, 
erschwingüch. (Anm. 102).

Gegen die Zulassung von Frauen in eine Kürschnerzunft 
scheint man damals noch nicht die Antipathie späterer Zeiten gehab! 
zu haben. In den Striegauer Kürfchnerstatuten finden wir häufig 
den Zusatz „E.n ackir vronve". Ob es überhaupt den Frauen er
laubt war, selbständig in eine Zunst einzutreten und das Handwerk 
zu betreiben, läßt sich im allgemeinen nicht so leicht beantworten. Es 
scheint, namentlich bei der Breslauer Kürschnerzunft, Perioden ge
geben zu haben, wo man einzelnen Meisterswitwen gegenüber das 
denkbarste Entgegenkommen zeigte, und sie nicht nur die Geschäfte 
ihrer Männer ungeschmälert fortführen ließ, sondern ihnen auch die 
Ausbildung von Lehrlingen und Gesellen anvsrtraute. Solche In- 
nungsgenossinnen hatten dann bezeichnender Weise Sitz in der 
Morgensprache, wo sie anscheinend sogar in Gewerbestreitigkeiten 
selbständig austreten und ihre Sache führen konnten, eine merkwürdige 
Durchbrechung des Grundsatzes im Mittelalter, demzufolge Frauen 
vor Gericht bekanntlich stets eines Vormundes bedurften. Selbst in 
den Bußennotizen der Breslauer Kürschnerrechnungsbücher begegnen 
wir schon im 15. Jahrhundert Frauennamen unter- den Meistern.

Diese Fortsetzung des Handwerks durch die Meisterwitwen 
zuzulassen, zeugt von einem weitentwickelten sozialen Verständnis der 
alten Zünfte. Sie war gewiß oft eine nsosssätas, wollte man 
nicht durch das Verbot der weiteren Gewerbeausübung den Nah- 
rungsstand der ganzen Familie gefährden; deshalb drückte man aus 
Opportunitätsgründen auch schließlich einmal gelegentlich ein Auge 
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zu, wenn sich daraus Unregelmäßigkeiten im Gewerbebetriebe er
gaben.

Wir behalten uns eine weitere Erörterung der Frauenfrage 
im Kürschnerhandwerk im Sonderteil der Breslauer Kürschnerzunst 
vor. —

Im Verlaufe desnächstenIahrhunderts glaubte man 
Grund zur Unzufriedenheit zu haben, daß die fremden Bewerber ums 
Meisterrecht der Breslauer Kürschnerzunst sich bei der Ablegung 
ihres Befähigungsnachweises gerade der landesbräuchlichen Arbeit zu 
wenig kundig zeigten, nachdem die zunehmende Geschmacksverfeine
rung der modischen Tracht der Pelzkleider in den verschiedenen Ge
bieten Deutschlands einen größeren Spielraum des Zuschnitts ließ 
als bisher. Zur Abstellung dieser behaupteten Mißhelligkeiten meinte 
daher die Zunft, die Anmeldung eines neuen Bewerbers um die 
Meisterwürde hinfort von der vorherigen Dienstleistung einer halben 
„Jahres Arbeit" bei einem Meister ihres Mittels als einer unerläß
lichen Vorbedingung zur Zulassung abhängig machen zu müßen, da
mit der die Mitgliedschaft Begehrende sich dadurch der stadtüblichen 
Anfertigung des Meisterstücks zuvor wohl zu unterrichten Gelegenheit 
erhielt. Die Einführung dieses M u t Halbjahres, das in Schlesien 
nur unter der Bezeichnung „Iahrarbeit" bekannt war oder auch 
zuweilen „Meisterjahr" genannt wurde, bedeutet eine einschneidende 
Maßnahme in der Entwicklung des Meisterwesens. War sie doch das 
Anfangsglied einer Kette von weiteren Zugangshemmnissen, die in 
ihrer schwerfälligen Ausleihung nur dazu angetan schienen, strebenden, 
jedoch weniger bemittelten Anwärtern allmählich die Erlangung des 
Meistergrades und damit die Möglichkeit zur Ausübung eines selb
ständigen Berufs, nach vorangegangener Vershelichung, durch eine 
lange Wartezeit weiter zu erschweren, und dies eigentlich nur, um sich 
des Andrangs überzähliger Wettbewerber zu entledigen. Solange 
die Mitgliedzahl der Zunft infolge eines großen Sterbens durch die 
Pestepidemie im Ansage des 16. Jahrhunderts sich dem Tiefpunkt 
nahe hielt, hören wir nichts von neuen Aufnahmeerschwerungen. Als 
sich dann aber wieder jenes natürliche Ventil dem Abströmen eines 
überschüssigen Menschenreservoirs auf beschränktem Flächenraum der 
Städte zu schließen begonnen hatte, gingen die Ziffern der Meister
aufnahmen, wie wir es oben an dem Beispiele der Bunzlauer Zunft 
bemerkten, noch während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
rapid in die Höhe.

In dieser Erscheinung der Akkumulation unverhältnismäßig 
vieler Gesellen und Lehrlinge gegenüber einer durch Konsumenten- 



nachfragc stets begrenzten Bcdarfzahl an Handwerksmeistern einer 
Stadt haben wir fast stets das Motiv jeder weiteren Zugangscrschrve- 
rung zu suchen.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in der Einschiebung 
jener in ihren vorgeschützten Beweggründen zunächst durchaus noch 
nicht zu mißbilligenden halbjährlichen Vorarbeitszeit des Zu
lassung heischenden Gesellen ein neuer Keim des unaufhaltsamen 
Verfalls der Zunst lag, wie wir im weiteren Entwicklungsverlauf dieser 
ständigen Gesellenzeitausdehnungen noch deutlich genug erkennen 
werden.

Zu Breslau brächte eine Satzung des Jahres 1546 diese vor
läufig nur halbjährliche Vorbercitungszeit zur Ablcgung der Meister
prüfung auf den Plan, nachdem schon dreizehn Jahre zuvor die Forde
rung zwar theoretisch erhoben, aber durch Ratsbestätigung bisher 
noch nicht in die Praxis umgesetzt worden war. (Anm. 103).

Der ungehinderte Zudrang zur Breslauer Kürschnerzunft er
forderte jedoch bald genug eine Verlängerung der Mutzcit, um 
weiterer Ucberflutung dieses Gewerbes und damit drohender Existenz
gefahr der einzelnen Meister einen Damm vorzusetzen. Man glaubte 
zunächst mit einem Volljahr auskommen zu können, sah sich aber 
1590 zur Forderung einer zweijährigen, sechs Jahre darauf schon 
drei jährigen Mutzeit veranlaßt. (Anm. 104). Wir werden weiteren 
speziellen Ausführungen über diese Mutzeit noch im Teile unserer 
Abbandlung über das Gesellenwesen begegnen.

Zugleich ward die Verehelichungsklausel, die bisher erst nach 
dem Meisterschnitt in Kraft getreten, zu einem gewissen Heiratskonsens 
seitens der Zunft, wenn man fürderhin Unbeweibtheit des Bewerbers 
vor dem Schnitt verlangte, unter der etwas naiv anmutenden Fiktion, 
„damit er desto füglicher und mit weniger Beschwer das Hand
werk in angesetzter Zeit noch lernen mochte, wenn er mit 
dem Meisterstück nicht bestünde", als wenn von vornherein 
nur mit durchfallenden Kandidaten in der Mehrzahl zu rechnen sein 
würde. In Wirklichkeit hieß man natürlich ledige Gesellen schon 
deshalb willkommen, weil man, wie bereits berührt, die nach der Pest
epidemie besonders angewachsene Zahl der sich mühsam mit ihren 
Kindern durchs Leben schlagenden Meisterswitwen und unversorgten 
Meisterstöchter durch eine solche Präventivmaßregel desto sicherer den 
neuen Zunstgenossen zu ehelicher Versorgung zuzuführen hoffte, wie 
denn ja häufig genug solchen Hciratsverbindungen, im Hinblick auf 
die ganz offenkundigen Vergünstigungen und Befreiungen der Zunst- 
verfchwägerten bei Aufnahmegebühren und Mutzeitdauer, von den 

4Z



meist sozial nicht bestgestcilten Gesellen der Vorzug gegeben zu werden 
pflegte.

Die Innungsgebühr hielt sich zu Breslau bis ins 
17. Jahrhundert hinein auf gleicher Höhe wie bisher seit der letzten 
Fixierung von 1478: 2 fl. ungr. oder in der alten Breslauer Mark
währung, wie sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts wieder bei deren 
Bemessung üblich wird, 3.12 bis 3.18 Mark; 1632 galten die alten 
2 Gulden zu Breslau nunmehr 5 o/i, 1642 5 Taler. Hierzu kam 
dann noch seit 1588 eine Beisteuer von 18 Groschen zur Deckung der 
Unkosten für das neu angeschaffte Zunstleichentuch. Bei den andern 
Kürschnerzünsten Schlesiens schwankt die Eintrittsgebühr des 16. Jahr
hunderts zwischen 1^ und 12 Talern. Erstere war 1546 zu Patschkau, 
„wie vor Liters üblieb, in gANAÜLkter ^VÄdrrrllK', LN ollen 
unÜLneL und debklk^, zu entrichten; zudem mußte dort der fremde 
Bewerber ums Meisterrecht, der nicht zu Patschkau sein Handwerk 
erlernt hatte, die Lehrlingsgebühr von 8 Groschen sür 2 Pfund Wachs 
nachzahlen. (Anm. 105). 3 Vicrdung, wie ehedem zu Breslau, for
derte 1551 die Kreuzburger Kürschnerzunst von jedem neuen Mitglied, 
und zwar in zwei Raten- deren erste mit 1/2 vor, die zweite mit 
1 Vierdung nach der Meisterschaftserlangung fällig war, einschließ
lich einer zweimaligen Achtelbierspende. (Anm. 106.)

Doppelt so hoch als in Breslau waren die Eingangsgebühren 
der Liegnitzer Kürschnerzunst bereits um die Mitte des 15. Jahr
hunderts. Sie betrugen sür die fremden Bewerber ums Meisterrecht 
4 fl., wozu noch 4 wgr. für den Zunftschreiber, 3 wgr. für den Zunft
boten und eine Viertelbierspende kamen. Eines Meisters Tochter 
oder Witwe hatte dagegen nur 3 Thlr. 36 wgr. der Zunft, 2 wgr. 
dem Schreiber, 1 wgr. dem Boten und eine Achtelbierspende zu ent
richten; während bei zunftverschwägerten Gesellen 3 Thlr. in die 
Lade fielen.

Eine für jene Zeit bereits recht merkwürdige Antipathie be
kundete man hier Kürschnern gegenüber, die schon anderswo ihre 
Meisterwürde erlangt halten und sich nun in Stadt oder Fürstentum 
Liegnitz zwecks Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit ansässig zu 
machen gedachten. Nicht nur, daß die Liegnitzer Zunft von solchen 
Bewerbern um ihr Meisterrecht abermals den Befähigungsnachweis 
durch ein Meisterstück verlangte, forderte sie sogar noch eine Vergütung 
für deren nicht in Liegnitz zugebrachten Ausbildungsjahre in einer Höhe 
von nicht weniger als 16 Talern für Handwerksgenossen, die nicht 
einem Orte des Liegnitzer Fürstentums entstammten, und von 8 Talern 
für solche, die wenigstens landesbürtige Zugänger waren. Zu dieser 
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Loskaufsumme kam dann noch der auf das doppelt erhöhte Normal- 
innungsbeitrag mit 8 fl. für jene, nedst höheren Sätzen für den Zunft- 
schreiber und Zunstboten von 8, oder 4 gr., und einer Wiederholung 
-der schom beim Gesellenjahrloskauf fälligen halben Bierspende an die 
Zunft, während sich für die Landesbürtigen der Normalinnungsbeitrag 
nicht erhöhte. Außerdem sollten des landfremden Meisters Kinder 
„das Meisterrecht nicht genießen", rvas wohl so aufzufassen sein dürfte, 
daß dem Sohne oder der Tochter eines solchen Kürschnermeisters oie 
Vergünstigungen Liegnitzer Meisterskinder späterhin bei der Einwer- 
bung ins Mittel nicht zugedacht wurden. (Anm. 107). Ein solcher 
Meisterssohn wurde nach wie vor ohne irgendwelche Erschwerungen 
zum Meisterrechte zugelassen, falls er nur 21 Jahre alt war.

Zu Freystadt betrugen die Kürschnerinnung^gebühren 1563 für 
Fremde schon 6 Taler, für Meisterswitwenfreie. 4, für Melsterssöhne 
und -eidame 14/2 Taler, während MeislersBbne, die wieder eine Toch
ter oder Witwe des Handwerks zur Ehefrau erkoren, nur 1 M. zu er
legen brauchten. (Anm. 108). 1596 wurde das Eintrittsgeld fremder 
Bewerber um 2 Taler erhöht, und eine Achtelbierspende von allen 
Zugängern entgegengenommen. Zu Oberglogau in Oberschlesien 
waren 1574 nur 2 Taler zu zahlen, während in Haynau im wesent
lichen die Liegnitzer Aufnahmegebühren obiger Angaben noch im 
17. Jahrhundert üblich waren. Für die Ohlauer Kürschner waren 
1560 und 1590 die Breslauer 2 Goldgulden als 3 „schwere Mark" 
maßgeblich, wobei man auch hier sich an der Viertelbierspende des 
jüngsten Zunftmitgliedes gütlich tat. Der Meisterswitwensreier gab in 
einer ersten Rate bei seiner Einwerbung ins Mittel nur die Hälfte, 
daneben die Viertelbierspende; hernach pflegte er nach bestandenem 
Schnitt noch 1 Vierdung nebst einer Achtelvierspende zu erlegen; 
später zahlte er im ganzen 2 Taler und ein Viertelbier. Meisters- 
söhne und -töchter waren von Eintrittsgebühren und der Ablegung 
eines besonderen Befähigungsnachweises befreit, mußten aber für 
letztere Vergünstigung 1 Taler der Zunftlade opfern und mit einer 
Viertelbierjpende vor der Zunft aufwarten. (Anm. 109). Zu Bunzlau 
verlangte man 1589 die gleiche Eingangsgebühr wie zu Freystadt, von 
Eingewanderten wie Einheimischen, beklagte sich aber bereits darüber, 
daß die Zahl der Meister infolge der leichten Aufnahmebedingungen 
erheblich über Bedürfnis gestiegen. Letzterer llebelstand hatte sich 
gleichzeitig auch zu Löwenberg recht bemerkbar gemacht, weshalb die 
dortige Kürschnerzunft die Innungsgebühr bis auf 12 Taler für den 
Fremden erhöht hatte, während zunftverwandte und -verschwägerte 
Eingänger wieder bevorrechtet blieben. 4 fl. bezahlte gleichfalls noch 
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im 17. Jahrhundert, wer Mitgliedschaft der Kürschnerzünfte zu Oels 
und Bernstadt erstrebte; bei zunstverschwägerten begnügte man sich 
mit der Halste, bei Melfterssöhnen mit 1 Gulden. (Anm. 110.)

Bei Zusammentreffen mehrerer Meldungen zur Zunstmitglied- 
schaft sollte unter Meisterssöhnen des älteren Meisters Sohn den Vor
rang haben; ebenso wurde es bei Meisterstöchtern und -witwen ge- 
handhabt; außerdem hatte natürlich der Meisterssohn den Vortritt 
vor den fremden Mitbewerbern, während die Meisterswitwe hierbei 
zurückzutreten hatte. Von zwei fremden Gesellen pflegte der zuerst 
zum Meisterrecht zugelassen zu werden, der vor dem Konkurrenten mit 
seinem Meisterstück ferüg geworden war.

Die Verheiratungsklausel kannten die Neumarkter 
Kürschner erst seit dem Jahre 1560. Hier gedachte man durch diese 
Forderung in erster Linie den bereits verlobten Gesellen dem unsitt
lichen Leben jener ausschweifenden Zeitepoche zu entrücken. Gegen
über hartnäckigen Hagestolzen half man sich mit einer Art Iunggesellen- 
steuer in progressiven Biergaben, die den sich nicht bald verehelichenden 
jungen Meister nach einem Jahre mit einem, nach 2 Jahren mit 
2 Achtelbier u. s. f. belasteten. (Anm. 111). Diese vulgär als 
„Bremmerbier" bezeichnete Bußenspende war auch in anderen schle- 
sifchen Provinzstädten gangbar: zu Liegnitz betrug sie zum Schluß 
eines jeden ledigen Jahres ein Viertel, ohne das Merkmal einer Pro- 
gressivität, zu Haynau im 16. Jahrhundert zwei Achtel Bier. (Anm. 
112). Schärfer ging man in solchen Fällen zu Breslau und Ohlau 
vor, wo eine Vierteljahrssteuer von einer schweren Mark, bzw. 1 fl. 
gegen solche, die nach ihrer Zunsteinwerbung unbeweibt blieben, Platz 
griff. Dagegen sah man es bei fremd zuwandernden Gesellen in 
manchen Städten als erwünscht an, daß sie vor Erwerbung ihrer 
Meisterwürde auch nicht einmal mit einer Zunstfremden versprochen 
waren. Findene wir doch zu Breslau in den Kürschnerzunstbüchern ge
legentliche Vorschläge gegen Ende des 16. Jahrhunderts, die dahin 
zielten, von dem mit einer nicht dem Handwerk zugehörigen verlobten 
Eingänge! eine Innungsgebühr von 10, ja selbst 25 Talern zu erheben, 
wozu allerdings der dortige Rat niemals seine Unterschrist gegeben zu 
haben scheint. Daß hierbei verletzte Eitelkeit und eifersüchtiger Neid 
weiblicher Zunftverwandter, die da noch ihrer ehelichen Unterkunft 
harrten, das eigentliche Motiv gewesen zu sein scheint, geht aus der 
offenherzigen Begründung dieses Begehrens hervor, die diese doppelte 
Eintrittsbelastung also zu rechtfertigen sucht, sr als eine trembde 
Derson aueb eine andre t^rerndde noeb mit ins Mittel einküLrett, 
vnd ^leielisainb bierdureb die Meisters Döebter «der rvittiben 
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seiner vnviirdix sobert. VM also 2^0 krsnrbcka ?6rson«ü, Tur 
<t«r Lx-ben reckt vu<1 ckevo VermÖMn ainsebreibvn". Wer im 
17. Jahrhundert sich mit einer nicht Zunstentsprossenen zu vermählen 
gedachte, sollte als Meisterrechtsanwärter deren Geburtsbrief vier 
Wochen vor der Hochzeit dem Mittel oder den Aeltesten vorweisen und 
dann binnen acht Tagen nach der Heirat um die Meisterwürde an
suchen.

Lines besonderen V e r m ö ge n s n a ch w e if e s bedurfte der 
junge Meister nach wie vor in der bisherigen Höhe, bis ins 18. Jahr
hundert hinein, nur zu Breslau; in allen übrigen Städten half man 
sich gegen ein zu lebhaftes Eindringen Mittelloser durch umso höhere 
Eintrittsgelder. An der Aufnahmebedingung eigenen Hausbesitzes nach 
älterem Breslauer Vorbild hielten Kreuzburg und Ohlau noch in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fest.

Das Bürgerrecht gewann der Breslauer Kürschner 1596 
mit 2 Taler 6 gr., während dafür zu Oberglogau 1574 nur 10 gr. 
eingefordert wurden.

Als Haupterfordernis für einen sich um die Meisterwürde be
werbenden Kürschner bildete sich in zunehmendem Matze die Ablegung 
seiner Befähigungsprüfung zur selbständigen Ausübung des Hand
werks heraus. Dies geschah durch die Anfertigung des Meister- 
stücks, oder richtiger ausgedrückt, der Meisterstücke, von denen in 
der Regel drei vorgeschrieben waren.

So mußten zu Patschkau und Neiße ein Nonncnpelz von 
5 Fellen, ein Leibpelz von 3 Fellen und ein Knabenpelz von 3 Ellen, 
der sogenannte „Karnbcrger" angefertigt werden. (1546). Hierzu 
sollte sich der Bewerber mit „10 Kutton grollen un^erbreciOicken 
Wellen vvrssben", „«inmit ein .jedes 8ttick desto greller vud 
gerbsEner veräs, ibm selbst xu Dbr vud VronrnWn". Mit Ein
willigung der Aeltesten durfte er unter Umständen den Nonnenpelz 
vorn aufschnciden, auf daß dieser auch zur Tracht eines Mannes Ver
wendung jinden konnte. Zu Breslau war im 15. und in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts ebenfalls ein solcher Nonnenpelz unter 
den Meisterstücken gebräuchlich; da sich aber inzwischen die Nonnen- 
tracht der jeweiligen Mode zu unterwerfen pflegte, und ein Pelz, nach 
alter Vorschrift angefertigt, sich nicht mehr mit der nunmehr üblichen 
Nonnenkleidung in Einklang bringen ließ, so wurde namentlich seit 
dem Eingehen der klösterlichen Orden im Zeitalter der Reformation, 
und damit verbundenem Mangel an Nachfrage nach solchen Pelz- 
gewändern, unter obrigkeitlicher Zustimmung für den bisherigen 
Nonnenpelz als Meisterstück nunmehr eine Kaninrückcnkürsche zur
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Probeanfertigung des Bewerbers bestimmt. Hierzu hatte der junge 
Anwärter sich 150 Kaninbälge zu besorgen, sie vor den Aeltesten zur 
Rohstoffschau vorzulegen und dann vorschriftsmäßig zuzufchneiden. 
(1555). (Anm. 113). Diese meist aus grauem englischen oder schwarzen 
Kanin bestehenden, zu Liegnitz 250, zu Breslau späterhin im 18. Jahr
hundert mindestens 100, allerhöchstens 150 Bälge erfordernde Kürsche 
fand rasch genug bei allen übrigen schlesischen Kürschnerzünsten Ein
gang; zu ihr gesellte sich in der Regel als zweites Meisterstück der 
Leib-, Mannes- oder Bauernpelz, für den allenthalben 3 Schaffelle als 
Rohmaterial benötigt zu werden pflegten. (Anm. 114, 115). Die 
dritte Probearbeit, ein Kinderpelz oder „Schäublein" aus 2 bis 5 
Schmofchen oder auch gelegentlich einmal Ziegenfellen, scheint an Be
deutung gegenüber den beiden ersten Stücken mehr in den Hintergrund 
getreten zu sein, da sie manche Städte zu erwähnen Unterlasten, 
während wiederum zu Brieg und Wvhlau ein Hut aus einer römischen 
Schmosche, mit Schwanz, als ein viertes Meisterstück 1590 üblich war. 
(Anm. 116).

Sehr ausführlich wird uns die Anfertigung der Meisterstücke der 
Breslauer Kürschner in ihren einzelnen Stadien nach den Satzungen 
des Jahres 1692 mitgeteilt. (Anm. 117). Danach soll der Bewerber 
nach ordnungsgemäßer Erfüllung seiner Mutjahre durch zwei Meister 
bei den Aeltesten um Einkauf der Ware zur Besähigungsprobe sowie 
einen Unterrichtsmeister anfuchen. Nach Bewilligung seines Ge
suches hat er sich mit seinem Unterrichtsmeister nach tauglicher Ware 
umzutun und die erstandenen Rohstoffe den Aeltesten zur Schau vor
zulegen, und zwar 10 große Schöpsenfelle von je 2 Ellen Länge, 
6/4 Breite und V2 Elle Halsbreite, sowie 300 gute Kaninbälge, 
wovon 200 auszulesen und dann samt den andern Schöpsenfellen 
zunächst einzufleischen und zuzurichten sind, an einem Ort, der dem 
Kandidaten von den Aeltesten bestimmt wird. Nach Beendigung 
dieses Vorprozestes soll der Prüfling mit seinem Unterrichtsmeister 
die so zugerichteten Felle zum zweiten Male vor die beschauenden 
Aeltesten bringen, die ihm bei Tauglichkeit der Arbeit 3 von den 10 
Schöpsenfellen aussortieren, aus denen er nunmehr den Pelz machen 
muß. Diese erwählten Felle sollen mit den Kaninbälgen bis zum Tage 
des Schnitts im Zechhause bleiben; die übrigen Felle darf der Geselle 
zu seiner Verfügung mit nach Hause nehmen, um sich nach Belieben 
daheim eine Vorprobe daraus zu schneiden. Die Beschaugebühr für 
die Aeltesten betrug 1 Taler.

Am Tage des Schnittes hatte sich der Kandidat mit seinem ihm 
davon Mitteilung machenden Unterrichtsmeister früh um 7 Uhr ins 
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Zechhaus vor die Aeltesten zu begeben, wo ihm die von ihm zuge
richteten Felle zum Schnitt vorgelegt wurden. Nunmehr sollte der 
Schnitt in der Aechstube, im Beisein der Aeltesten, doch in Abwesen
heit des Anterrichtsmeisters „in Gottes Namen", ohne Elle und Maß, 
nur mit Hilfe des Messers ausgeführt werden.

Nach vollbrachtem Schnitt legte der Prüfling die Pelzteile ge
hörig zusammen, damit sich die Aeltesten über das richtig eingehaltene 
Ausmaß vergewissern konnten. Wenn alle Maßschnitte sür gut be
funden wurden, wurde er mit feinem Unterrichtsmeister wieder in die 
Zunftstube hineingerufen, um das Werk vollends zum Ziel zu führen. 
Von dem Kanin brauchte er nur etliche Probebälge zuzuschneiden. 
Das übrige durste zu Haus weiter verarbeitet werben. Fehlerhafte 
Zuschnitte pflegten nach Erkenntnis der Aeltesten mit einer Buße 
belegt zu werden, die anfangs 2 fl. betrug; über einen gänzlichen Fehl
schnitt entschied das Mittel nach Gutdünken. Meist genügte in jener 
Periode des vorgeschrittenen Verfalls der Zünfte dann eine ansehn
liche Loskaufsumme kapitalskräftiger Kandidaten, um jegliches Be
denken der Zunst zu beschwichtigen.

Im Verlauf der letzten Prozedur der Näharbeit pflegten sich 
die Aeltesten an einem halben Topf Malvasierweins auf Kosten des 
Anwärters zu erlaben; nach wohl bestandenem Meisterstück folgte an: 
selben Tage eine gute Mahlzeit, wozu der den Schnitt Bestehende 
sich einige Freunde zu Gast laben durfte.

Wenn die Stücke innerhalb der üblichen dreimonatlichen 
Frist nach dem Schnitt zu einem fertigen Werk geworden waren, so 
unterlagen sie der dritten Schau vor einer Zwölfmeisterkommission der 
Zunft, (Anm. 118/119), für deren Bewirtung gleichfalls der Prüfling 
sorgen mußte. In diesen von jeher gebräuchlichen technischen Formen 
vollzog sich im allgemein überall, wohin wir in den schlesischen 
Kürschnerzünften blicken, mit geringen Abweichungen in den einzelnen 
Stadien der Anfertigung, der Werdegang eines Kürschnermeisterstücks.

Wir haben bereits oben erwähnt, daß Hand in Hand mit der 
letzten Ausdehnung der Gesellenmutzeit auf drei Jahre eine Be
schränkung der Anmeldungen auf den Termin des Hauptquartals ge
gangen war. Das mit Jahr und Tag genau abschließende Mutjahr 
führte demzufolge die Gesellen auch bei ihrer Einwcrbung ins Mittel 
zum „tzuatsmber", wie in manchen Orten die Hauptzunftverfamm- 
lung des Jahres hieß (— „guEuvr tsiripora" des 15. Jahrhun
derts), also in Breslau zum Fastnachtstermin, zu Oels und Bern
stadt, wie auch zu Neumarkt auf Iakobi. Zu Breslau motivierte man 
1733 das Quartal OineruM als „die bequemste Zeit, sowohl zur Ver- 
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fcrtigung des Meisterstückes als auch zur Anschaffung und Bearbei
tung derjenigen Rohstoffe, so ein Eingänge! nach der Zeit zum An- 
sange seiner Nahrung von nöten hat und überdies zu andern Jahres
zeiten bei einem jeden Meister andre häusliche Arbeit vvrfälst, woran 
derjenige, in besten Werkstatt das Meisterstück verfertigt werden muff, 
sonst dadurch große Hinderung haben würde."

Die hohe Zahl überschüssiger Kaninbälge, die bei der Auslese des 
vom Gesellen eingekauften Rohmaterials durch die Schaumeister den 
Verdacht verschwenderischer Ausnutzung sozial abhängiger Individuen 
aufkommen läßt, darf uns nicht befremden, wenn wir bedenken, daß 
zumal unter dem wohlfeilen Kanin sich zuweilen ein starker Prozent
satz Brackware befunden haben mag, zu dem gerade der minderbemit
telte Geselle, für den der billigste Kauf das Nützlichste bedeutete, 
am ehesten kam. Man kann es der Zunst schon um ihres Ansehens 
unter der Bürgerschaft willen nicht verargen, wenn sie sich bei der 
Anfertigung eines Meisterstücks als einer prom inenten 
gewerblichen Leistung auch nur wirklich gute Rohstoffqualitäten 
si<cherte, für die ihr eine Auswahl unter vielen die beste Gewähr bot.

In den meisten schlesischen Städten beobachten wir den Brauch 
einer „Ooüutiou" an Aelteste und Beisitzer nach gebilligtem Meister
stück, in- der Form „eines gebratenen Gerichtes" und eines Fisch
essens, dem sich manchmal 3 Taler zum Trunk anschlosten. Dieses 
„Meisteresten" scheint im Verlauf der Zeit durch das protzenhaste Ge- 
bahren gutsituierter Eingänge! zur bewußten Ausbeutung der neuen 
Innungsmitglieder bei diesen in Schwatzerei ausartenden Gaste
reien geführt zu haben, fodaß sich zum Beispiel die Breslauer Kürsch
nerzunft, wohl mit auf Veranlassung des Rates, im Jahre 1577 zu 
einem Nachlaß der Gebühren für die Entschädigung der durch ihre 
Anwesenheit beim Schnitt eines jungen Anwärters in ihrer Erwerbs- 
tätigkeit behinderten Aeltesten verstand, denen ein solcher künftighin 
nicht mehr denn 2 Taler für eine Bewirtung zu erlegen schuldig sein 
sollte; ja, man ging hierbei zwischen 1588 und 1602 bis auf 1 Taler 
18 gr., bezw. 1 Mark, 4 gr. „für Gebratenes" herunter, blieb dabei 
aber nicht stets konsequent, indem man zuweilen Säumigen die Alter
native zwischen eine Mahlzeitlieferung oder „den 3 Talern" stellte.

Bei „tadelhaftigen und nicht meisterlich ausgemachten Stücken" 
konnte die Wiederholung der Meisterprüfung erst nach einviertel- 
jähriger Nacharbeit bei einem Meister der Zunft oder ebenso langer 
Wanderung, wodurch man eine Vervollkommnung der dem Meister
rechtsbewerber mangelnden Fertigkeiten im Handwerk erhoffte, statt
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finden. Später, im 18. Jahrhundert, war dazu ein volles Zwischen- 
jähr erforderlich. (Anm. 120.)

Die über das Bestehen des Prüflings entscheidende Meister- 
tommission bestand 1639 zu Breslau aus den Aeltesten und 5 bei
geordneten Meistern. Daß später ein Zrvölserausschuß der Zunft 
das letzte Wort zusammen mit den Aeltesten zu Breslau über die 
Meisterreife eines Bewerbers zu reden hatte, ist oben kurz erwähnt 
worden. Zunstverwandte und -verschwägerte wurden ohne weiteres 
zur Mitgliedschaft zugelassen, ohne erst den Befähigungsnachweis er
bringen zu müssen. Doch bildete sich bereits im 16. Jahrhundert hier 
und da ein Ablösungsmodus sür diese Vergünstigung in der Höhe 
von 1 Taler, nebst einer gelegentlichen Bierspende heraus (Patschkau 
1546, Ohlau 1590), der dann später im 18. Jahrhundert für Meisters
söhne und andere Zunftverwandte die Anfertigung von 1, hernach 2 
Meisterstücken ebenfalls obligatorisch machte. Zu Breslau waren 
nach den Satzungen von 1596 Meisterssöhne noch vom „Schnitt" be
freit, wogegen für den Verlobten einer Meisterswitwe, die zugleich 
gebürtige Tochter des Handwerks war, die Wahl zwischen der An
fertigung der Meisterstücke oder einer Schnittablösung mit 5, für den 
Freiersmann einer nicht zunftentsprossenen Meisterswiwe mit 6, sür 
den Eidam eines Zunftmeisters mit 10 Talern bestand.

Die Gesamtunkosten einer solchen Einwerbung ins Mittel be- 
liefen sich für den jungen Meister am Ende des 16. Jahrhunderts 
einschließlich der Innungsgebühr, des Bürgerrechts, des „Gebrate
nen" und der Beisteuer zum Zunftleichentuch auf 6 Taler 24 Groschen, 
1630 auf 8.30 und 1713 für Zunstfremde auf nunmehr 23.12, für 
Meisterssöhne auf 15.3 Taler. (Anm. 121.)

Es ist klar, daß diese zunehmenden finanziellen Belastungen, 
die sich wie ein Bleigewicht an die Füße des strebenden Anfängers 
hängten, sein Kapitalerfordernis ungebührlich erhöhten, ohne doch 
dem neuen Gwerbebetrieb irgendwie zu nützen. Und doch meinten 
wiederum die Zünfte, ihre wachsenden Ansprüche an dem Beutel der 
Eingehenden mit dem Hinweis auf ihre durch Kriegswirren, Schätzun
gen und Teuerungen zusammengeschmolzenen Einkünfte genügend zu 
motivieren, die ihnen wenigstens zur Verpflegung der Gesellen, zur 
Erhaltung des Leichengeräts, zur Armenunterstützung und nicht zu 
guter Letzt zur Bestreitung der Kosten des altgewohnten Kvnigsschie- 
ßens erforderlich dünkten.

In den meisten schlesischen Städten außer Breslau wurde das 
Meisterstück als obligatorischer Befähigungsnachweis den Statuten 
gemäß nicht vor der zweiten Halste des 16. Jahrhunderts eingeführt.
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Zu Iauer geschah dies beispielsweise im Jahre 1563, zu Neumarkt 
sieben Jahre später, und zu Ohlau begegnen wir ihm erst 1590, mit 
der Begründung, „damit ihre Innung desto richtiger und stattlicher 
möchte gehalten und gefördert werden."

Zu Zeiten, wo der Andrang der Bewerber ums Meisterrecht 
sich weniger fühlbar machte, mochte es die Zunst für angebracht halten, 
gleichsam eine Schleuse des Sperrdammes erschwerender Zulastungs- 
bestimmungen ein wenig zu öffnen, in der Erkenntnis, daß bei den 
drückenden finanziellen Lasten der Meisterstücksansertigung „manch 
armer Gesell wegen seines Unvermögens allhier Meister zu werden 
abgeschreckt werden möchte", wie wir der Einleitung einer Breslauer 
Kürschnerurkunde entnehmen (Anm. 122). Dies glaubte die Zunst 
dadurch zu erreichen, daß sie dem Meister, unter besten Leitung der 
„Iahrarbeiter" ans Meisterstück zu schreiten gedachte, anhielt, ihn mit 
dem zur Probearbeit erforderlichen Rohmaterial zu „verlegen" und 
während der Zeit seiner Mühwaltung mit Speise und Trank zu ver
sehen. In der Voraussetzung allerdings eines geziemlichen Betragens 
des Gesellen seinem Meister gegenüber; denn wußte jener derweile 
die Grenzen eines gesitteten Benehmens diesem zu Unbill nicht zu 
wahren, worüber nach Erkenntnis der Aeltesten entschieden werden 
sollte, so oblag dem Gesellen die eigenhändige Beschaffung des Roh
materials zu seiner Arbeit (1577). Von der Ermäßigung des Be- 
wirtungsgeldes für die beim Schnitt anwesenden Aeltesten auf 2 
Taler haben wir unlängst gesprochen.

Unsere frühere Vermutung einer leichten Umgehungsmöglichkeit 
des Nachweises eigenen Vermögens bei den Breslauer Kürschnern 
finden wir im Wortlaut der Statuten des Jahres 1596 tatsächlich 
begründet. Denn es wird hier dem Bewerber um die Zunstmitglied- 
schast das Erbringen eines solchen „ohne einigen Unterschleis und 
erdachte Pratiken, wie zuvor vielfältig geschehen", eingeschärst (Anm. 
123). Daher machte eine Willkür des Jahres 1602 den Vorschlag, 
den Vermögensnachweis hinfort schon bei Anmeldung des Mitgliedes 
zum Quartal Fastnacht zu verlangen, wohl nur, um so beizeiten die 
Muße einer genauen Kontrolle über denselben zu haben. In der 
Praxis scheint sich indessen diese Maßregel nicht recht bewährt zu 
haben, denn wir erfahren nichts weiter mehr von ihr.

Das 17. Jahrhundert brächte im allgemeinen keine weiteren 
Veränderungen der Aufnahmebestimmungen. War doch die Zahl der 
Meister und Gesellen durch die Wirren des dreißigjährigen Krieges, 
namentlich aber durch eine abermalige Pestepidemie der Jahre 1633 
—1634 in erschreckender Weise dezimiert worden, sodaß eher ein Aus
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sterben, denn ein Anwachsen des kleinen Häufleins der die jammer
volle Zeit glücklich Ueberstehenden zu befürchten war. Trotz alledem 
verstand man sich nicht wieder wie ehedem zu Erleichterungen der Zu
lassung, weil es die finanzielle Lage der Zunst nicht angezeigt erschei
nen lassen mochte.

Im Verlauf des 17. Jahrhunderts wurden dann die bislang 
gellenden Zulassungsbestimmungen in absurder Weise differenziert, 
sodaß das gesamte Meisterstück schließlich auf eine dem alten Zunftgeist 
gänzlich abholde Geldschneiderei sondergleichen herauskam, deren 
Forderungen, wie bereits erwähnt, nur der wohlgefüllte Beutel des 
kapitalkräftigen Eingängers genügen konnte. (Anm. 124.)

Es verlohnt sich kaum, auf die Reihe jener fast unübersicht
lichen Einzelgebühren der Breslauer Kürschnerstatuten des Jahres 
1713 einzugehen, die uns das Zunftwesen in seiner völligen Erstar
rung offenbaren. Gab man doch damit ganz unumwunden zu, daß 
man auf eine ständige Suche nach neuen Quellen zur Deckung des 
unersättlichen Finanzbedarfs der zerrütteten Innungskasse bedacht sein 
mußte. Ob diese Art von Finanzgebahrung überhaupt noch gesunden 
wirtschaftlichen Sinn und Menschenverstand hatte, darüber ließ man 
sich ebenso wenig graue Haare wachsen, als mancher zeitgemäße 
Rechenkünstler unserer Epoche zu tun pflegte. Der narvins rsrum 
beherrschte eben in einem Zeitalter der durch verheerende Kriege 
riesig gestiegenen Not und Schuldenhäufung wie heute so damals 
alles menschliche Denken und Treiben und machte den einen zum 
Schuldner des andern.

Der Verlust der Zunstmitgliedschast konnte einerseits durch 
deren freiwilliges Aufgeben unter einer diesbezüglichen Willens
erklärung vor dem Rate geschehen. Wer, wie dies zu Breslau im 
17. Jahrhundert bei zwei zu gewissem Wohlstand gelangten Kürsch
nern zu beobachten ist, es vorzog, Großhandel mit fertigen Waren 
zu betreiben, konnte ungehindert unter Ausscheidung aus der Kürsch
nerzunft gegen Gewinnung des großen Bürgerrechts sich der Kauf
mannszeche zurrenden, wenn er nur hinfort sich jeglicher „Einzelung" 
der Rauchwaren enthielt und „der Nadel und gemachten Arbeit" 
wie auch der Förderung von Lehrlingen und Gesellen, Stückwerkern 
und armen Meistern, kurz aller sonst zum Gewerk der Kürschner ge
hörigen Obliegenheiten zu entsagen wußte. (Anm. 125.) Die zur 
Zeit des llebergangs vorhandenen Rohmaterialien verblieben zuwei
len der Innung.

Ferner büßte man die Zugehörigkeit zur Zunst durch still
schweigende Entfernung von dem Standort derselben ein, in der 
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Regel bei einem Ausbleiben „über Jahr und Tag". Der sich ohne 
gegebene Ursache also Entfremdende mußte zu Ohlau 1590 nach seiner 
säumigen Rückkehr den Statuten gemäß die Meisterstücke noch einmal 
machen, und auch die Satzungen der Kürschner zu Giogau und Frey- 
stadt verpflichteten 1563 den darüber Jahr und Tag Fernbleibenden 
bei seiner Wiederkunft zu erneuter Einwerbung in die Zunft und Er
legung abermaliger Aufnahmegebühren, während ihm auf Jahres
frist „<li6 2e«b LN Autt Mbalten" ward. (Anm. 126). Das älteste 
Rechnungsbuch der Breslauer Kürchner bucht schon 1417 die Ent
fernung einer geschlossenen Gesellschaft von nicht weniger als 14 
Meistern ohne Urlaub der Aeltesten in einem Protokoll folgenden 
Wortlauts:
.,t)x elüisten vn6 üx kruäirscksit sint eins worüen von <ter Aesellsckstt 
^ve^in 6/ üo wegAecrogen sint sn äer eldisten vvissin vnci iLvbe 
cls^ nisn üx a^vs ^veläe gesckrekin kaken, gar kaken ctx metebructir 
redeten 622 man sx nock tossin sten kis c 2 u metetastin vnct 
vorbss tenAir nickt". (Anm. 127.)

Wollte jemand, bei dem die Möglichkeit einer Heimkehr, so 
vielleicht von einer weiten Reise, nahe lag, seines Innungsrechts 
trotzdem nicht verlustig gehen, so pflegte er, wie z. B. jener Breslauer 
Meister des Jahres 1631 anläßlich seiner Wegfahrt ins Liegnitzer 
Fürstentum zum Begräbnis seines Vaters, durch eine Kautionsstellung 
beim Rate Gewähr sür Beibehaltung seines bisherigen Wohnsitzes 
zu bieten. Gewöhnlich hafteten die Bürgen mit 10 Talern für den, 
der „zum andernmal freventlich ausgetreten"; wer dann die Innung 
zum dritten Male verloren, hatte sie auf immer verloren, und blieb 
für die Folgezeit aus der alten Zunft ausgeschlossen.

Unlauterer Betrieb des Gewerbes, wodurch der 
ganzen Zunft Nachteil und Schande in der Oeftentlichkeit erwachsen 
konnte, begründete ebenfalls den Verlust der Mitgliedschaft. So 
wurden schon 1410 zwei Breslauer Kürschner wegen Aufkaufes von 
Waren aus der Zunft ausgeschlossen. Vor allem aber gehörten hier
zu Handlungen, durch deren Vornahme sich der Meister von selbst 
den herrschenden Anschauungen gemäß unehrlich und zu einem ver
femten Manne machte. Dies Prinzip der Zunftehrlichkeit 
nimmt in den Annalen auch der schlesischen Kürschner einen breiten, 
reg erörterten Raum ein, in besten vielgestaltiger Behandlung sich 
ganze Aktenbände erschöpfen.

Zunstunehrlich machte den Kürschner zu Breslau und Brieg 
in erster Linie das Verarbeiten von Hundefellen, wie überhaupt die 
vorsätzliche Tötung eines Hundes. So mußte ein Breslauer Kürsch

59



ner, der 1576 unversehens einen Hund erschlagen, ausdrücklich für 
zunstehrlich erklärt werden, mit der Hinzufügung, daß diese Handlung 
auch seinem Handwerk nicht schaden sollte, und Aehnliches widerfuhr 
1604 einem dortigen Kürschnergesellen, der einen Hund totgetreten 
hatte. (Anm. 128.) Eine fahrlässige Verwechselung des Felles eines 
Schäferhundes mit einem Wolfsbalg brächte nach einer Breslauer 
Entscheidung des Jahres 1618 einen Neustädter Kürschner keine 
weiteren Angelegenheiten, obwohl in allen solchen Fällen beanstande
ter Zunftehrlichkeit der anrüchtig gewordene Meister sich bis zur 
Einholung des geforderten endgültigen Gutachtens durch eine Haupt
zunft oder dieser übergeordnete Instanz vorläufiges Legen seines 
Handwerks gefallen lassen mußte. Drohte doch andernfalls, wenn die 
Zunft wirklich einmal nachsichtig genug war, einen derart verfemten 
Mann unangefochten weiter in ihrer Mitte zu dulden, der gesamten 
Genossenschaft der Boykott aller übrigen Kürschnerinnungen, was sie 
namentlich beim Feilhalten neben andern Zunftmeistern auf fremden 
Jahrmärkten, durch Fernhalten des Gesellenzuganges und beim 
späteren Fortkommen der Söhne und Lehrlinge aus ihren Reihen, 
denen bei einer solchen Verrufserklärung der lehrmeisterlichen Zunst 
allenthalben in der Fremde die Werkstatt eines Meisters verschlossen 
blieb, zu ihrem Leidwesen an sich selbst erfahren sollte. Kurz, es han
delte sich hier nicht sowohl um eine Frage des guten Rufs, 
als vielmehr der Existenz des ganzen Handwerks einer Stadt, und 
wir können nur allzu wohl verstehen, daß sich eine mit solchem 
Makel behaftete Innung selbst der schließlichen Entscheidung einer 
landesfürstlichen Behörde über die llnverfänglichkeit des einzelnen 
Falls hartnäckig zu widersetzen unternahm, nur um ihr Schild blank 
zu hatten und ihre eigne Zunst nicht aufs Spiel zu setzen. (AnM. 129.) 
Als unparteilichen Sachverständigen entbot die Brieger Kürschner-- 
zunst im vorliegenden Falle einen Weißgerber zur herzoglichen Be
hörde, wohl in der Befürchtung eines sonstigen Kompentenskonflikts 
mit diesem Handwerk, das ja an vielen Orten wegen seiner ge-< 
werbsmäßigen Verwendung solch zweifelhaften Rohmaterials selbst 
als unehrlich galt.

Entgegen der zu Breslau noch am Anfang des 18. Jahr-, 
Hunderts herrschenden Anschauung über die Anzulässigkeiten des Ver-> 
arbeitens von Hundefellen durch Kürschner drückte ein eingehottes- 
Gutachten der Leipziger Kürschnerzunst aus dem Jahre 1709 unver-, 
hohlenes Erstaunen über jeden Zweifel an der Ehrlichkeit des also 
Verrufenen aus, indem es den Breslauern geradezu Aebereilung 
vorwarf. Sei es doch, heißt es hier, „mehr als zu not" bekannt^ 
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daß nicht allein Hunde, sondern auch Katzen oder Velinen, wie 
man anderorts Katzen nenne, allenhalben von den Kürschnern un
angefochten zugerichtct würden. So mache man Müsse aus Hunde
sollen, die sogar von vornehmen Personen getragen zu werden pfleg
ten. Um ebenso wie das Verfertigen sei das Zurichten als ehrlich 
anzufehen; sonst müßten ja alle Loh- und Weißgerber für unehr
liche Leute gehalten werden, die doch überall eine eigene Zunft, ja 
sogar an vielen Orten mit den Kürschnern ein und dieselbe Innung 
bildeten. Bei allen auf der Ostermesse anwesenden Kürschnern habe 
die Anschauung der Breslauer Zunst Mißbilligung gefunden, und so 
erblicke man allgemein in der Zurichtung von Hunde- und Katzen-» 
fellen nichts Unehrliches für den Kürschner, was den Breslauern- 
da sie auch in der Welt herumkämen, nicht so ganz unbekannt sein! 
könne. (Anm. 130.)

Auf einem ähnlichen Standpunkt basierte das Wiener Gut
achten, während die Präger Kürschner dafür hielten, daß zwar der 
Meister gefehlt habe, aber mit einer milden Strafe zu belegen fest 
(Anm. 131.)

Auch das Verarbeiten der Felle von Hauskatzen galt um 
1500 zu Schweidnitz als zunstunehrlich für den Kürschner, während 
man hier 1662 in einem gleichen Falle dem verpönten Meister nut. 
auf die Dauer eines Jahres die Förderung von Gesellen und Lehr
lingen untersagte und ihm zur Strase das Amt der Iüngsterei auf» 
bürdete (Anm. 132). Eine Anfrage der Kürschnerzunst zu Frank
furt a. O. bei den Breslauer Zunftgenossen ergab, daß man daselbst- 
wie in ganz Schlesien bräuchlich, das Zurichten von Fellen „zahmer 
inländischer Hauskatzen" als unzunftgemäß und unstatthaft ansah- 
namentlich, wenn es noch dazu im eigenen Hause geschah, was den 
Ausschluß des „unehrlichen und untüchtigen" Meisters zur Folge 
haben sollte (Anm. 133). Allerdings pflegte man zu Breslau über 
die Zulässigkeit der Verarbeitung von Katzenfellen schon um 1500 
eine hiervon abweichende Meinung zu bekunden; dies erhellt aus dem 
Bescheid aus ein Schreiben der Schweidnitzer Innung, der in dem 
zuerst berührten Falle auf Zunstehrlichkeit erkannte.

Zu solch unzulässiger Kürschnerarbeit gehörte natürlich auch 
das Abziehen des Felles eines gefallenen Pferdes, zu dem sich ein 
Friedeberger Meister, allerdings aus Geheiß seiner Standesherr-, 
schast hergegeben und damit die Geschäfte des für unehrlich ange
sehenen Schinders besorgt hatte. (Anm. 134.)

Ebenso begründete der nähere Verkehr mit Personen- die sich 
eines für unehrlich gehaltenen Gewerbes befleißigten, unter Umstän-. 
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den den Verlust der Zunftmitgliedschaft. Dies widerfuhr z. B. 1577 
einem Löwenberger Kürschner, der den Scharfrichter mit abgezogenem 
Hute zu Gaste geladen, während die Strehlener Kürschnerzunst für ihre 
Warenschau auf dem dortigen Jahrmarkt in Gesellschaft eines Ge- 
richtsdieners, als des Sohnes eines Henkers, den Boykott auf aus
wärtigen Jahrmärkten über sich ergehen lassen mußte. Glimpflicher 
kam ein Namslauer Kürschnergeselle, der ein Paar vom Nachrichter 
zugeschnittener Handschuhe verarbeitet hatte, davon, für dessen aus 
Fahrlässigkeit begangene Handlung die Breslauer Zunft eine Geld- 
oder Haftstrafe als genügend erachtete. Eine „leidliche und ziem
liche" Bestrafung empfahlen die Breslauer ebenfalls sür die Un- 
bedachtsamkeit eines Haynauer Kürschners, der daselbst aus über
großem Durst einen Zug aus der Kanne eines Scharfrichters getan, 
ohne zuvor bei sonst gutem Leumund mit ihm in irgend welchen Be
ziehungen gestanden zu haben; auch hier lautete der Schiedsspruch auf 
Verbleiben in der Zunft, weil das Delikt nicht vorsätzlich geschehen. 
(1597—98). Und schließlich wurden 1596 zu Breslau drei Kürschner 
mit Gefängnis bestraft, nachdem sie beim Nachrichter getanzt und 
Harfe gespielt hatten; auf Bitten von einigen befreundeten Meistern 
jedoch entließ man sie wieder aus der Haft und überwies die An
gelegenheit dem nächsten Quartal.

Nicht unerwähnt möge hier gleichfalls ein Saganer Meister 
bleiben, den man als einen in Wirtshäusern, Herbergen und auf 
Dörfern herummusizierenden Sackpfeifer nicht länger zum Innungs- 
genossen, der dadurch das Handwerk verächtlich mache, haben wollte. 
(Anm. 135.) Wenn einzelne Kürschnerzünfte der Provinz sogar 
soweit gingen, es als einen Schimpf für das Handwerk anzusehen, 
falls einer ihrer Meister etwa eine Stelle als Stadt- oder Rats
diener annahm, weil er dann nach ihrer Anschauung Bütteldienste zu 
verrichten hatte, die sonst nur dem Stockmeister und andern „der
gleichen unehrlichen Leuten" oblagen, so erklärten demgegenüber die 
von Breslau, Schweidnitz und Prag eingeforderten Zunstgutachten 
diese Ansichten für übertrieben und einen solchen mit der Zunft nur 
noch im lockeren Zusammenhänge stehenden Ratshilfsdiener sür ehr
lich. (Greiffenberg 1679, Landeshut 1600.) (Anm. 136.)

Zahllose Beispiele lasten sich ferner dafür anführen, daß die 
Ehe mit einer übelberüchtigten Frauensperson zur Ausstoßung des 
Meisters aus der Zunft führte. Nur die baldige Scheidung von der 
anrüchig Gewordenen konnte 1606 nach Breslauer Anschauungen 
dem Meister seine Zunftmitgliedschaft erhalten. Den anrüchig ge
wordenen Frauen wurden gemäß de" kirchlichen Moralbegriffen 
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ebenfalls solche zugerechne!, die sich vor ihrer Ehe einmal einen Fehl
tritt hatten zu Schulden kommen lassen, namentlich, wenn sie außer
ehelich konzipiert hatten, ohne Rücksicht darauf, ob etwa der Deflora- 
tion ein Gewaltaft zugrunde lag, bei sonst bestem Leumund der Be
troffenen.

Sträubte man sich doch mit allen Kräften gegen die Möglich
keit einer Aufnahme von Bankerten als Meisterskinder in die Zunst, 
selbst wenn die Gutachten oberer Instanzen im einzelnen Fall ver
söhnlicher gestimmt waren. Daß natürlich auch die Heirat mit einer 
wegen Ehebruchs Geschiedenen dem bewerbenden Gesellen den Zu
gang zur Zunst verschloß, braucht nicht erst hinzugefügt zu werden. 
(Anm. 137.) Ob bei allen solchen Vorkommnissen der Ehemann 
ohne Wissen des beanstandeten Makels seiner Frau geblieben war 
oder nicht, machte nichts aus; jedenfalls sah das Zunstehrlichkeits- 
prinzip den Fall nicht als per swbssguWus matriMoniiLin getilgt an 
und verlangte zum mindesten sofortiges Legen des Handwerks des 
durch seine Frau in Unehre ^kommenen Meisters, mit gleichzeitigem 
Verbot des Dingens von Lehrlingen und Gesellen und Sperrung des 
Iahrmarkthandels für diesen, bis eine endgültige Entscheidung der 
Oberinstanz darüber vorlag, „daß solches dem beklagten Meister oder 
dem Handwerk an ihrem ehrlichen guten Namen nicht verfänglich 
sei". (1628.) Wie man gelegentlich nicht davon Abstand nahm, 
solchem Makel getreu dem alttestamentlichen Wort bis ins dritte und 
vierte Glied nachzuspüren, erhellt aus dem Beispiel eines Guhrauer 
Meisters, dem die Zunstehre wegen angeblich illegitimer Herkunft 
feiner Braut aus der Gesellenzeit seines Schwiegervaters abgesprochen 
wurde.

Geradezu typisch hierfür sind die umfangreichen Prozeßakten 
des Breslauer Kürschners Matz Göbel, eines fünfzigjährigen Man
nes, der bereits 17 Jahre ungeschmälert seinem Gewerbe nachgegan
gen war und nun in dritter Ehe ein Weib genommen^ von der 
es erst nach ihrer Verheiratung ruchbar ward, daß sie einst in früher 
Jugend einen sittlichen Fehltritt getan (1612), und die als Witwe 
eines Partierers ebenfalls zum dritten Male in den Ehestand ge
treten war, trotzdem man schon ihrem zweiten Ehemanne von festen 
der Partiererzunft ihretwegen Schwierigkeiten in den Weg gelegt 
hatte. Dieser Meister wurde zunächst von der Kürschnerzunfl ver
anlaßt, sogleich sein Handwerksschild abzunehmen und sich jeglichen 
Gesindes zu entäußern, indes ihm das Zunsthaus und die Innungs- 
mitgliedschaft versagt blieb. Der durch seine Erwerbslosigkeit mit 
seiner Familie schnell genug ins Elend Geratene wandte sich in 
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seiner Not bittflehend an Rat und Obrigkeit, worauf schließlich das 
cingeholte Gutachten des Leipziger Schöffenstuhls und demgemäß ein 
kaiserlicher Rezeß zugunsten der Zunstehrlichkeit Göbels entschied, in 
der Erkenntnis, daß ein derart verfemter Meister, der unter dem 
Zunftzwange seines Handwerks hinfort nicht einmal eigenhändig ar
beiten durfte, entweder in die Reihe der Pfuscher getrieben oder zum 
unselbständigen Lohnarbeiter herabgewürdigt wurde, falls er nicht das 
Handwerk gänzlich aufzugeben beschloß. Der kaiserliche Rezeß hatte 
sich bei dieser Entscheidung wohl hauptsächlich auf das vorher ergan- 
gene Urteil des Leipziger Schöffensiuhls gestützt, welches dahin lautete, 
daß das Ehrlichkeitsmoment der Frau, und damit auch die Zunst- 
Würdigkeit Göbels, in ihrer zweimaligen Wiederverheiratung (per 
subsegnens EtrimoniuM) zu erblicken sei, nachdem ja auch ihr 
erster Gatte zunftehrlich bestattet worden war. Trotz dieser Richter- 
sprüche verharrte die Breslauer Zunst bei ihren starren Moral
anschauungen, deren Standpunkt sie mit mehreren, nicht immer ein
wandfreien Argumenten folgendermaßen der kaiserlichen Entscheidung 
gegenüber zu begründen glaubte. Es handle sich, so führt sie aus, in 
der Mehrzahl solcher Fälle um bloße Geldheiraten, welche Bekun
dungen einer materiellen Auffassung bei der Zunst für unehrenhaft 
gehalten wurden. Sodann erniedrige sich der Meister durch das Ein
lässen mit einer solchen Weibsperson selbst und sei ihr gleich zu 
achten. Ferner müsse die weitere Duldung des also Gemaßregelten 
als eine Tatsache hingestellt werden, die die Breslauer Zunft bei 
auswärtigen Kürschnern in Mißkredit zu bringen geeignet sei und 
zudem eine sittliche Gefahr für Zunst, Meister, Gesellen und Lehr
linge bedeute. Eine solche Toleranz könne nur zum Boykott der 
Zunft führen, woraus Spott, Hohn, Streit und Totschlag gemeinig
lich erwüchsen. Auch habe die Breslauer Zunst als schlesische Haupt
zeche geradezu die Pflicht, in diesem Punkte andern mit gutem Bei
spiele vvranzugehen, um mit lauterem Gewissen Rat nach altem Fug 
und Recht erteilen zu können, wenn sie darum angegangen werde. 
Weiterhin sei durch auch nur einmaliges Zulassen eines solchen Mei
sters ein Recht für alle andern Bewerber mit ähnlichen Voraussetzun
gen gegeben, die dann stets die gleiche Billigkeit für sich bean
spruchen würden, sich über den anrüchigen Ruf ihrer Frau durch die 
verlockenden Aussichten einer ansehnlichen Mitgift Hinwegsetzen zu 
dürfen. Zudem sei durch ein Entgegenkommen der Zunft in dieser 
Frage eine lleberflutung mit derartigen zweifelhaften Elementen zu 
befürchten, während die Innung „doch wie ein Augapfel rein und 
unbefleckt sein solle". Anderseits warf man ein, daß durch solche
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Heiraten mit zweifelhaften Weibspersonen die armen Meisterstöchter 
ledig blieben und so das Nachsehen hätten — eine recht fadenscheinige 
Begründung, die doch bei Heiraten mit jeder Zunftsremden von 
selbst unbescholtenem Vorleben ebenso gut hätte geltend gemacht wer
den können. Schließlich würden Meistcrssöhne, Lehrlinge und Ge
sellen aus einer Zunft, die darüber freimütig hinwegsähe, Gefahr 
laufen, bei fremden Zechen für Bankette zu gelten und dort fort- 
gejagt werden. Und zu guter Letzt brächte die Zunft zur Verteidigung 
ihres ablehnenden Standpunktes noch vor, daß ein solcher Empor
kömmling mit materieller Lebensanschauung gewöhnlich Land und 
Leute in ihren althergebrachten Anschauungen verachte und somit dem 
Handwerk nur Verderben bringen könne.

Unverkennbar verrät sich in diesen weitschweifcnden Ausfüh
rungen, deren Uebertreibung nicht zu bcstreiten ist, eine Moral
heuchelei, in der gleichfalls ein Symptom des bereits eingetretenen 
Versalls der Breslauer Zunst zu erblicken ist. Noch deutlicher können 
wir diesen pharisäerhaften Dünkel der Breslauer an der Hand einiger 
die voreheliche Konzeption einer Meistersfrau behandelnder Gut
achten der Hauptzeche auf die Eingaben der Innungen zu Neumarkt, 
Goldberg und Liegnitz feststellen. Ist es doch bezeichnend, daß in 
allen diesen Fällen die Breslauer Kürschnerzunst sich in scheinheiliger 
Selbstherrlichkeit erhaben über solche Vorkommnisse stellt, als ob sich 
dergleichen Dinge überhaupt noch nie bei ihr zugetragen hätten („was 
Gott gnädig verhüten wolle"), dann aber wiederum die Angelegen
heit meist in vermittelndem Sinn so zu entscheiden pflegte, daß dem 
betreffenden Meister die Strafe des Zunstausschlusfes erspart blieb, 
ihm jedoch für etliche Jahre jegliches Halten von Gesellen mrd Lehr
lingen verwehrt sein sollte. Nicht allzu lange darauf erlitt freilich 
die Voreingenommenheit der Zunst das gleiche Mißgeschick einer 
vorzeitigen Konzeption der Gesellenbraut in ihrer eigenen Mitte 
(1689). Hier aber konnte sich die gleichsam in einem Glashause 
sitzende Innung nicht schnell genug herbeilassen, nicht nur die dem 
anrüchig Gewordenen dafür angesetzte Geldstrafe von 50 Talern um 
die Hälfte herabzusetzen, sondern sogar noch von dem althergebrachten 
Verbot des Dingens von Gesinde auf etliche Zeit hinaus einmal auf 
Bitten des Inkulpaten abzuweichen, vermutlich um jedes Aufwirbeln 
von Staub aus der ihr höchst peinlichen Angelegenheit zu vermeiden. 

Nichtsdestoweniger behauptete die Zunst, scheinbar unbeirrt 
ob dieses Vorfalles im eigenen Meisterkreise, zwei Jahre später 
in einem der Sommerfelder Innung erteilten Schiedsspruch über einen 
ähnlichen Fall, in gleichem Sinne wie früher, „daß wir hier in
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Breslau uns solcher unnützen Händel, welche nicht zu wünschen, 
wenig oder nichts annehmen, sondern wenn dergleichen un- 
gleiche Dinge mit unsern Gesellen, außer des Meisters Hause, vor
gehen, tragen wir solches unserer hochgebietenden Obrigkeit vor. Wir 
vor uns können ihm, wenn kein anders Verbrechen Wider unsere 
Handwerksordnung mit unterläuft, weder nachschreiben, noch das 
Handwerk legen, viel weniger Injurien nachwerfen". Und ebenso 
konnte man nach gleicher Erfahrung in einem Gutachten sür Oels 
1691 nur auf die Entscheidung der Obrigkeit verweisen.

Alle diese das Zunftehrlichkeitsprinzip behandelnden Prozesse, 
bei denen eine Unmenge Papier und Tinte wie Zeit um Haar
spaltereien sozusagen verschwendet wurden, deren Studium zu den 
unerquicklichsten, manche Symptome des damaligen Zunftniedergangs 
wie überhaupt erblicher Schwächen der Menschheit enthüllenden Din
gen gehört, ließen doch im eigentlichen Sinne die Rechtsfrage offen, 
da von den dutzendweise eingeforderten Gutachten aus Nah und Fern, 
die natürlich der Zunft ganz enorme Kosten verursachten, das eine 
für, das andere gegen den Beschuldigten sprach. Schließlich war man 
dann am Ende aller Instanzen genau so klug wie vorher, und außer
dem war, bei der sattsam bekannten Schwerfälligkeit eines alten Pro
zeßverlaufes der damaligen Zeit, inzwischen über dem Hinstreichsn 
zweier Jahrzehnte beinahe eine neue Meistergeneration herangereist, 
sodaß über die ganze Angelegenheit bereits Gras gewachsen war, oder 
es hatte sich zur stillen Schadenfreude der Verschrieenen derweilc sei 
einer Schwesterzunft, die am lautesten in das Horn moralischer Ent
rüstung geblasen hatte, ein ähnlicher Vorfall ereignet, dessen Sen
sation noch frisch genug sür die liebe Mitwelt war. In der Rege! 
fand dann der leidige Streit nicht eher seine vorläufige Schlichtung, 
bis meist die Obrigkeit durch eine Geldstrafe die störrische Zunft zum 
Einsehen zu bringen und damit die Rehabilitation des in Acht und 
Bann Getancn bei der Innung zu erzwingen suchte. Ob indes der 
Fall damit erledigt war, steht dahin, da für das uns aktenmäßig 
überlieferte Material die Angelegenheit erschöpft ist. Wahrschein
lich dürste wohl der also anrüchig Gewordene auch in der Folgezeit 
seiner ihm wieder rechtskräftig zugesprochenen Zunftmitgliedschaft auf 
Schritt und Tritt unter den Schikanen und der unverhohlenen Miß
achtung seiner Gewerksgenossen zu leiden gehabt haben; er war «nd 
blieb eben nun einmal nach althergebrachten Anschauungen, wenn 
auch nicht ito.suro, ein zunstunchrlicher Mann. (Anm. 138.)

Hierher gehört ebenso jener Fall, den wir einem Strasver- 
zeichnis des ältesten Rechnungsbuches der Breslauer Kürschnerzunst 

66



entnehmen, wo ein Meister 1408 deswegen aus dem Register der 
Kürschner gestrichen wurde, weil er einer Jungfrau nicht „Ausrich
tung" getan, obwohl ihn der Rat an die Brüderschaft seines Hand
werks gewiesen, und diese ihn dann mehrmals zu sich gefordert hatte, 
ohne daß er ihrem Geheiß nachzukommen für nötig befand. Es heißt 
da also:

„LriZer Kot man vsgesckrsbin vmb ciss ker äer Lruckrsckstt 
nick gekorsam xe^vest. ^Iso ctss In äer Itat an uns meiste 6ss ker 
suläe vtricktunxe getan kabin e>ner ssunctra^ven ouck betut wir yrn 
äas er is selbir mit ir gerickt suiäe kabin vncl santen nock >-m e>n 
mal ackr ctr^ er guam nx.*' —

Wir deuteten schon früher bei unsern Ausführungen über die 
Autorität des Zunftvorstandes an, daß solch wiederholter hartnäckiger 
Ungehorsam gegen ein ergangenes Gebot desselben in den frühesten 
Zeiten der Innung nicht minder zum Verlust der Mitgliedschaft 

führte. So ersehen wir gleich darauf in jenem Rechnungsbüchlein 
aus einem weiteren Vermerk, daß sogar etliche Meister in der Mit
gliederliste gelöscht wurden, die einer mehrmaligen Ladung der Zunst 
auf Anordnung des Rates nicht gefolgt waren. Ein Jahr hernach 
wird abermals gebucht:

„LexbirsteM Kot man vsgesckrebin vmb är^erlex sackin wilkn 
rum ersten <Ias: kas ker kurssenwerg ru Lrocaw gekoutt Kot. cke 
snckr sacke äas ketir von Irawtenaw obir elagt cias er weggerogen 
ist an ss^n willen, cke är^tte sacke clas vnser mettebructir obir in 
ouck geclagit kabin."

1410 wiederum ging ein Meister der Zunftmitgliedschaft ver
lustig, weil er sich der Gerichtsbarkeit seines Gewerks durch Klage 
vor den Ratmannen entzogen. Vor allem aber wurde in jenem 
Jahre der Meister Ieronimus von Kolbin aus der Zunft verwiesen, 
da er in der Brüderschaft und aus dem freien Markt sich durch 
maßlose Kritik und Hetzerei als Zwietrachtstister unter den Zunstge- 
nossen betätigt, die Anweisungen des Rates an das Gewerk verächt
lich gemacht („eins 8c-V wiclei- 6ott vnck roekt"), wider die Zunft 
mit Ungehorsam gefrevelt und auch deren Gerichtsbarkeit bezweifelt 
hatte. Und etwas später, im Jahre 1468, wird uns a. a. O. ein Fall 
überliefert, wo zwei Meister wegen eines nicht näher bezeichneten 
Vergehens mit ihren Familien die Stadt verließen.

Daß man gelegentlich auch einmal eine mildere Rechtsprechung 
gegen Unbotmäßige walten ließ, erkennen wir bei einem Zunft- 
angehörigen, der wegen seiner Gehorsamsverweigerung ein Jahr die 
Arbeit niederlegen sollte (1412).
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Man darf sich im übrigen der recht auffälligen Häufung solcher 
sonst in den späteren Annalen der Breslauer Kürschnerzunst recht 
selten anzutreffcnder Beispiele eines Zunstausschusses in einem Jahr
zehnt wilder Gärung, das den berüchtigten Aufstand der Breslauer 
Zünfte gegen ein übermächtiges Stadtpatriziat um der Mitbcteiligung 
am Stadtregimcnt willen einleitete (1418), keineswegs verwundern.

Wer außerdem durch anstößigen Lebenswandel öffentliches 
Aergernis erregte, pflegte natürlich ebenso aus der Zunst ausgestoßen 
zu werden. Oder es wurde ihm wenigstens diese Strafe im Wieder
holungsfälle angedroht, wenn er z. B. „unehrliche Weiber gehauset 
und gchoset" hatte (1476, Breslau); desgleichen verfuhr man bei der 
Erneuerung alter Zänkereien mit Worten oder Werken (1445).

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, daß unter der Herr
schaft des Zunftzwangsprinzips der außerhalb einer genossenschaft
lichen Vereinigung stehende Kürschner in eine üble Zwangslage ge
raten mußte, wie wir schon im Falle Göbcl beobachten konnten. In 
der Regel blieb ihm, der nichts anders erlernt hatte, nur ein unstetes 
Pfuscherdasein übrig, währenddessen er sich nicht nur jeden Augen
blick einer Strafhast zu vergewärtigen hatte, sondern sich auch ge
fallen lassen mußte, daß man ihm, wo man ihn aufgriff, die Ware 
ausriß und dem Rat als beschlagnahmt übergab. So konnte im 
Jahre 1545 der Breslauer Kürschner Paul Schwarz, der einige Jahre 
zuvor „aus llnvcrmögenheit aus der Zeche getreten", inzwischen 
Pfuscher geworden und als solcher in Strafe genommen worden war, 
nicht umhin, sich bittslehend an die Zunst um Wiedererlangung der 
Mitgliedschaft zu wenden, worauf ihm einmal ausnahmsweise, unbe
schadet der Statuten, wegen seiner Armut und kleinen Kinder die noch
malige Anfertigung eines Meisterstücks bei seinem Rücktritt in die 
Innung erlassen wurde. Gewöhnlich jedoch durste ein aus der Zeche 
geschiedener Meister, der sich vordem etwas hatte zuschulden kommen 
lassen, erst dann wieder Aufnahme erhoffen, wenn er die Huld des 
Rates erworben, was wohl gewöhnlich durch klingende Münze in 
den Zeiten des Niedergangs der Zünfte nicht unschwer zu erreichen 
war.

Mit einem von der Zunstgcmeinschaft ausgeschlossenen Meister 
sollte keiner seiner früheren Handwerksgenossen mehr Gemeinschaft 
hoben, wie wir 1410 anläßlich der Streichung Caspar Swcllers aus 
dem Zunftregister erfahren:

,.Die Llüisteo vecrena sponsdrucke vnU tlanns 1*»mpmaa kadin 
lossin iesin )<tirman mit ctem namcn vml tisdin gesagt netckir mit 
daspar Lrveilei reüil vnct rier sprecke crum )>m, mir ist teict <lss ir 
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nickt vnser metkebruäir seit, äsn sal man bessirn nock 6er Lldisten 
-clirlcentnis". —

Aus allen diesen Bestimmungen über Erwerb und Verlust der 
Zunftmitgliedschaft tritt uns der Zug eines ehrenfesten. Treu und 
Glauben mit Recht für sich erheischenden deutschen Meistertums ent
gegen, wenigstens soweit noch das 15. Jahrhundert hierfür in Frage 
kommt, wie man ihn heutzutage leider nur vereinzelt unter den Hand
werkern findet. Machte doch auch das städtische Gemeinwesen den 
Zünften des Mittelalters einen ehrlichen Handwerksbetrieb zur 
Pflicht. Es war das Wesentlichste, was von dem städtischen Gewerbe 
verlangt ward, angesichts der Begünstigungen und des Schutzes, den 
ihm die Innung gewährte.

VI. Das Lehrlings- und Gesellenwesen.
In der ältesten aus uns gekommenen Breslauer Handwerks

ordnung aus dem Anfänge des 14. Jahrhunderts findet sich der schon 
oben bei Besprechung des Befähigungsnachweises eingangs zitierte 
Satz:

„illi gui non Uocuerunt opus pcllikicum non 6ebent operari 
(Anm. 139.) Er begründet die Pflicht einer fachkundigen Erlernung 
des Kürschnerhandwerks für den, der es hernach als selbständiger 
Meister gewerbsmäßig zu betreiben unternahm. Schon eine der 
frühesten Willküren der Breslauer Kürschner, aus dem Jahre 1404 
ungefähr, ordnet an, daß ein solcher „Lehrknabe", „Lehrjungs" oder 
„Lehrknecht", wie man im Laufe früherer Jahrhunderte die Lehr
linge gemeiniglich hieß, nach seiner Aufnahme durch den Meister 
innerhalb einer anfangs vierwöchentlichen Probezeit den Aeltesten 
oder der versammelten Zunft vorzuführen war, in deren Gegen
wart dann der eigentliche Lehrvertrag, „das Gedinge", abgeschlossen 
ward, wobei zu Breslau ein Lehrgeld von nicht unter 4 
Mark Groschen festgesetzt zu werden pflegte. Zugleich mußte der 
Lehrmeister für ihn der Zunst mit 1» Mark bürgen („geloben"), 
eine Summe, die beim Freispruch des Lehrlings in die Lade fiel, 
als ein Vorschuß auf das Recht eines nur halben Innungsbeitrags 
bei dessen späterer Einwerbung in die Breslauer Kürschnerzunft 
(Anm. 140). Diese Vergünstigung entsprang wohl dem Gedanken, 
sich tüchtig ausgebildete Kräfte für die Heimat zu sichern und den Zu
zug von jungen Leuten mit zrveifelhasten Fertigkeiten möglichst einzu- 
schränken, namentlich in einer Epoche, wo das Gesellenwesen noch kaum 
seine spätere Bedeutung hatte, und ebenso der Befähigungsnachweis 
beim Eintritt in die Zunst seine ersten Knospen zu treiben begann.
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Mit einer weiteren Entwicklung letztgenannter Faktoren erübrigte sich 
diese Kautele von selbst; wir begegnen ihr daher nur bis zum Ende 
des 15. Jahrhunderts in den Archivalien der Breslauer Zunst. 
Meister, die die Anmeldung ihres Lehrlings bei der Zunst unterließen 
und ohne deren Wissen einen solchen Jungen dingten, büßten ent
weder mit 1 Stein Wachs, eine Strafe, die auch den Lehrling mit 
12 Pfund erfaßte, oder „mit dem dreifachen Geld vor den jungen", 
gemäß einer Willkür von 1444. Die nach dieser Quelle noch aus 
4 Wochen anbcraumte Probezeit des Lehrlings wurde bald auf 
14 Tage verkürzt (Anm. 141). Nach Schluß des eigentlichen Ge
dinges wurde der Lehrvertrag zu Protokoll im Zunstbuch vermerkt. 
(Anm. 142). Zu den Bedingungen der Aufnahme gehörte insbeson
dere der Nachweis ehelicher Geburt und Unbescholtenheit. 
In Bunzlau forderte man seit 1500 außerdem, daß der Lehrling 
„von guter deutscher Art und nicht wendischen Geschlechts" sei, sowie 
nicht von Schäsern, Spiellcuten oder „sonst untüchtigen" Leuten ab- 
siamme. Lehrknaben „von, guter deutscher Art" verlangten ebenso 
die Kürschner zu Oels und Bcrnstadt 1609. Recht vorsichtig verfuhr 
die Patfchkauer Zunft aufzunehmenden Lehrjungen gegenüber, indem 
sie das Herkunftszeugnis durch ihren Aechfchreiber prüfen ließ, wofür 
diesem eine Gebühr von 1 Groschen zustand; im übrigen sind eigent
liche von der Zunstmatrikel unabhängige lose „G c b u r t s b r i e f e" 
wahrscheinlich erst in der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgckom- 
men. Der Geburtsbrief verblieb dann später, wie es die regel
mäßigen Seitenglossen der einzelnen Aufnahmeprotokolle vermerken, 
bis auf weiteres in der Lade; erst mit dem Freispruch des Lehrlings 
erhielt derselbe zugleich mit dem Lehrbrief auch den Geburtsbrief in 
zwei besonderen Abschriften, die ihm zur Legitimation auf der Wan
derschaft bestimmt waren (Anm. 143). Der den Aufnahmeprotokollen 
fast regelmäßig hinzugefügte Frcispruchvermerk enthält außer der 
kurzen Angabe, daß der Lehrjungc „richtig ausgelernt", nur selten 
ein wirkliches Führungsattest, wonach der Meister ihm „gutt Zeugnis" 
gab (Breslauer Lehrlingsrcgister, 1604) oder ihm bescheinigte, ,chas 
er sich gehalten, wie der Knaben brauch ist, doch nichts unerbares". 
(a. a. O. 1608).

Ausführliches verlautete hierüber im Lehrbrief, 
für dessen Ausfertigung der Schreiber zu Breslau 1596 18 Groschen 
erhielt, falls der Lehrling das Pergament oder Büttenpapier hierzu 
selbst lieferte; wo nicht, waren für jenes IV2 Taler, für dieses 1 schwere 
Mark zu erlegen, von welchen Unkosten der Schreiber dann ein 
Drittel für sich einstrich.
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Während 1546 zu Patschkau ,chas Gedinge" wie in 
Breslau, 4 schwere Marl, in Voraussetzung einer allerdings nur 
zweijährigen Lehrzeit, betrug, zahlten Ohlauer und Kreuzburgcr 
Kürschnerlehrlinge 1563, bczw. 1551 im allgemeinen nur ein Lehrgeld 
von 3 Mark (Anm. 144). Zu Liegnitz war 1489 bei einer zwei
jährigen Lehrzeit eine entgeltliche, bei einer solchen von 4 Jahren eine 
unentgeltliche Lehre üblich. Das Entgelt für erstere machte 1550 
bereits die verhältnismäßig hohe Summe von 14 Talern aus; doch 
sollten Söhne von armen oder verstorbenen Meistern des Handwerks 
nach Belieben, wenn nicht gar kein Gedinge erlegen, wie denn gleich- 
salls sür Breslau, gemäß einer Willkür des Jahres 1597, lehrgeldfrcic 
Meisterssöhne festzustellcn sind. Ein Unterbieten des Lehrgeldes zog 
für den schuldigen Meister eine Geldbuße um die Differenz des zu 
wenig Genommenen nach sich. In praxi herrschte bei der Breslauer 
Kürschnerzunst selbst bei einer sonst gleichen Lehrzeit von 2 Jahren 
schon im 16. Jahrhundert eine ganz willkürliche Bemessung des An, 
terrichtsgeldcs, das in den Jahren 1541—64 bald 10 Gulden, bald 
2 bis 15 Taler aufwcist, während bei einer dreijährigen Lehrzeit 
12 Taler, daneben 6 sl., ein anders Mal 5 kleine Mark genommen 
wurden, indes in der weit überwiegenden Anzahl von Aufnahme- 
Protokollen ein Lehrgeld überhaupt nicht genannt wird. Auch das 
17. Jahrhundert kannte Lehrgelder von 12 bis 19 Taler.

Mit dem Lehrgeld nicht zu verwechseln ist die der Zunst zu
stehende Einschreibegebühr, das „Knabengeld", das zu 
Breslau seit 1551 24 Weißgroschen, wie auch etwas später zu Frcy- 
stadt und Löwenberg, betrug, 1591 1 Mark 4 Gr. oder 1 Taler für 
die Lehrlingsaufnahme erforderte; 4 Groschen hiervon standen 1591 
dem Schreiber für seine Bemühung zu. Das Motiv zur Einführung 
dieses Knabcngeldes ist in den Abwchrmaßnahmen gegen eine 
drohende Aeberflutung der Zunst mit Lehrlingen zu suchen, wie es 
wenigstens bei der Löwenbcrger Zunft unverblümt 1558 ausge
sprochen wird. Bei den Kürschnern zu Oels und Bernstadt war 
1609 eine Einschreibegebühr von 30 wgr. im Brauch; Liegnitz hatte 
1550 eine solche von 2 Talern 20 gr., zu der je 2 Groschen sür deit 
Zunstschreiber und Zunstboten traten, 1648 von 3 Talern, wozu 
6 gr. für den Schreiber, 3 gr. für den Boten kamen. Während 
nun allenthalben Meisterssöhne von dieser Gebühr befreit blieben, 
galt dies zu Liegnitz nur für einheimische Söhne, indes die Kinder 
des zugczogenen Meisters, gegen besten Einwcrbung, wie wir schon 
oben dargetan hatten, eine gewisse Abneigung des Mittels unver
kennbar war, den einheimischen Meisterskindern nicht gleich geachtet 
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werden sollten, man mußte sich denn mit ihnen darüber verglichen 
haben. Nach den Breslauer Kürschnerstatuten des Jahres 1596 hatte 
fortan der Lehrling, je nach ber Dauer seiner Lehrzeit, bei einer 
solchen von 2 Jahren 3 Taler oder 3,12 Mark, bei 3 Jahren 
2 Taler oder 2,8 Mark und bei 4 - jähriger Ausbildungszeit 48 
Groschen oder 1,16 Mark in die Zunftlade zu geben; seit 1696 
waren nach gleicher Staffelung Aufnahmegebühren von 4,2 und 1,8 
Taler üblich, und auch Meisterssöhne entrichteten von nun an der 
Innung eine Einschreibegebühr von 24 Groschen (Anm. 145). Im 
15. Jahrhundert, das eine solche besondre Zunftabgabe für Lehrlinge 
selbst noch nicht kannte, pflegte sich das Gewcrk mit einer Lehrknaben- 
beisteuer von 2 Pfund Wachs zu begnügen, statt deren zu Patschkau 
ebenso 8 Groschen in die Zunftkasse fallen dursten (Anm. 146). 
(Breslau 1399, Münsterberg und Oels 1477, Patschkau 1546). Doch 
führten schon 1499 die Statuten der Brieger Kürschner, die Kreuz- 
bürg 1551 übernahm, eine solche Lehrknabenabgabe von 1 Vierdung 
(— 12 gr.) ein, während man zu Breslau um jene Zeit anscheinend 
noch an der alten Gewohnheit des dem Lehrmeister obliegenden halben 
Innungsvorschusses festhielt, ehe man sich zur Einziehung eines be
sonderen „Knabengeldes" entschloß. Die ursprüngliche Gebühren- 
freiheit des Meisterssohnes darf uns nicht Wunder nehmen; entsprang 
sie doch dem ganz richtigen Gedanken, daß die spätere Erfüllung seiner 
sonstigen Pflichten der Innung gegenüber durch künftige Niederlassung 
in seiner Heimatstadt als Meister, gleich dem Beispiel des Vaters, 
ohnedies zu erwarten stand.

Vor Ablauf der ausbedungenen Lehrzeit durste natürlich ein 
Freispruch des Lehrlings nicht erfolgen; der sich um diese Vor
schrift nicht kümmernde Meister büßte zu Liegnitz seine Pflichtvergessen- 
heit im 16. und 17. Jahrhundert mit 60 wgr. Meisterssöhne konnten 
bei Erreichung ihres vollen 16. Lebensjahres ohne Umstände los
gesprochen und hierbei nachträglich eingeschrieben werden, ein Brauch, 
der zu Breslau übrigens erst Mitte des 18. Jahrhunderts Eingang 
land, während man ihn in andern schlesischen Städten schon im 
16. Jahrhundert verfolgen kann. Ueberhaupt läßt sich eine besondere 
Protokollierung von Freisprüchen solcher Meisterssöhne zu Breslau 
nicht vor 1596 feststellen. Was die anläßlich solcher Lossagungen 
von Lehrlingen später eingerissenen Mißbräuche anlangt, so mußte im 
18. Jahrhundert zu Breslau und Liegnitz die bezeichnende Mahnung 
ergehen, daß der Lehrling beim Freispruch „ohne alle ärgerlichen und 
lächerlichen Zeremonien zu einem ehrlichen Gesellen auf- und ange
nommen" werden sollte.



Wir hatten bei der vorhin besprochenen Staffelung 
des Lehrgeldes gesehen, daß dieses seit Ende des 16. Jahr
hunderts in der Regel durch die Dauer der Lehrzeit bedingt 
war, die im Durchschnitt sich auf 2—4 Jahre erstreckte. Unter 2 
Jahren durften im 16. Jahrhundert Lehrknaben, selbst Meisters- 
söhne, zu Liegnitz nicht gedungen werden, dieweil man dort im 17. 
Jahrhundert ein Ausbildungszeitminimum von 3, zu Patschkau 1546 
4 Jahren für angebracht hielt. Doch war sonst eines Meisters Sohn 
fremden Lehrjungen gegenüber überall im Vorteil: er brauchte in der 
Regel nur 1 Jahr zu lernen, ein Privileg, das zu Breslau erst 1685 
in eine zweijährige Ausbildungszeit für lernende Meisterskinder um- 
geändert ward, „weilen in Betrachtung dessen solches nachmals dem 
Knaben an seiner Beförderung anderorts mehr schädlich, denn nütz
lich", wie es in der Begründung dessen verlautete. (Anm. 147.) 
Gegen die später häufig zu beobachtende Verfallserscheinung der Ab
lösung eines Teils der Lehrzeit durch klingende Münze mußte zu Lieg
nitz bereits 1489 eine ausdrückliche Verwarnung ergehen:
„vncl« snl sick awL c!«n lere toren nickt kewkken vnnä welck Meister 
sick sn solckir unsern svvssprock nickt keren, vnnU welkte sick se^n« 
lere lunxen kirobir lassen Lbekeukten ekewenn sie cl>' crwe> )c>re 
»wLIernten clenselbten meistere sollin wir wanäiln vnncl küssen nack 
vnserm erkenntnis".

Da übrigens die Zahlung des Lehrgeldes erst nach Ablauf 
der Ausbildungszeit zu erfolgen pflegte, sollten dem Meister Bür
gen als Sicherheit für dasselbe gestellt werden. Solchen Gelöbnissen 
um 1 Stein Wachs für einzelne Lehrlinge, um 1 fl. zugleich für 
3 Lehrgeldzahlungen, begegnen wir im ältesten Rechnungsbüchlein 
mehrfach; fast stets sind es Meister des Handwerks, die einander sich 
für ihre Lehrjungen verbürgen. In den Zeiten der Türkenkriege, als 
das häufige Entlausen von Lehrknaben zu -einer lästig empfundenen 
Unsitte ward, bildete sich ein weiteres B ü r g e n d e p o s i t u m als 
Sicherheitsleistung gegen das „Abtrünnigwerden" von Lehrlingen 
aus. (Anm. 148.) Zu Breslau wurden demgemäß seit 1543 die 
Namen dieser zwei Bürgen für jeden Lehrknaben neben den Angaben 
des Lehrmeisters und der bestimmten Lehrjahre im Zunstbuch ver
zeichnet, unter Hinzufügung des Bürgendepositums von anfangs 5 
Gulden, später 5 Talern. Seitdem aber namentlich im 17. Jahr
hundert die Zahl derer, die dem Rufe der Werber in die Soldateska 
folgten, wo ihnen Freiheit und ungebundenes Leben nebst besserer 
Besoldung verlockend genug winkten, oder einzelner, die in eines 
Klosters stiller Beschaulichkeit Zuflucht vor den Stürmen der Welt 
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suchten, ständig zugenommen hatte, ging man in Anbetracht mangeln
der Gewähr Fremder, die mit einer solch unsicheren Bürgcnstcllung 
in jener Epoche verknüpft war, dazu über, die Eltern oder Vor
münder des Knaben zur Niederlegung einer bestimmten Summe 
Geldes bei der Zunst zu veranlassen. So wird zuerst bei dem 
Breslauer Kürschncrlchrling Christian Tischler, von Greiffenbcrg, 
den 1. August 1689 zu Protokoll vermerkt: „Aus obgedachtes Bür
gengeld sind 10 Tal. Schles. in dcposito bei der Zeche eingelegt 
worden, welche bei Ausgang der Lehrzeit, wenn sich der Knabe wohl 
verhallen und seine Zeit völlig ausgestandcn, wieder den Einlegern 
solle ausgehändigt werden". Andernfalls verfiel das Bürgengeld der 
Zunftlade, wie wir es schon drei Jahre später an dem Beispiel eines 
Lehrlings erkennen, der „zweimal nach gröblich verübtem Unfug 
ausgetreten" war. (Anm.149.) Anstatt der erforderlichen Geldsumme 
konnte übrigens ausnahmsweise einmal bei Armut der Bürgen ein 
gleichwertiger Gegenstand (silberner Gürtel, 1696) dargcrcicht wer
den. Bis zum Jahre 1712 wurde diese Pfandeinlage gewöhnlich beim 
Ausgang der Lehrzeit voll zurückerstattct („restituiert"); dann jedoch, 
feit Quartal Fastnacht 1713, sollte die Hälfte des Bürgendepositums 
„zur Vermehrung" der Zunfteinkünfte mit hcrangezogcn werden und 
der Lade verbleiben, wie man bei Siegfried Mittelmann als erstem 
Fall dieser Art liest: „auf obgedachtes Bürgengeld sind 10 Taler 
Schl. in dcpofito gelegt worden, wovon ihn beim Ausgang der Lehr
zeit, wenn der Knabe sich wohl verhalten, die Helste mit 5 Talern 
restituiert wird". Dies Depositum wurde gemäß einer Willkür des 
Jahres 1692 Meisterssöhüen nicht abverlangt, wie solches schon 1578 
bei einem Meistcrssohn festzustellen ist; doch kommen zuweilen Bürg
schaften für solche Mcisterssöhne vor, die nach des Vaters Tode ihr 
Handwerk bei einem fremden Meister erlernten. Daß gelegentlich 
selbst für Söhne Breslauer Bürger ein den üblichen Betrag über
steigendes Bürgengeld entrichtet wurde, sehen wir 1697 an dem Bres- 
laucr Kürschnerlehrling Gottfried Rhediger, bei dem es 19 Taler, 
und an einem andern Lehrjungen, bei dem es 23—27 Taler betrug, 
während für die Wiederaufnahme eines bereits zum vierten Male 
„aufgestandenen" Lehrknaben 1667 sogar die beträchtliche Summe 
von 200 Talern als Sicherheitspfand für notwendig erachtet ward, unk 
„für allen ferneren beweislichen Schaden" des Lehrmeisters zu haften. 
Mitunter beobachten wir dagegen eine Ermäßigung der Garantie
summe, wie z. B. in einem Falle, wo auf Bitten der Mutter 4 Rtl. 
zur Verpflegung des Lehrjungen herausgegeben wurden.

Die allgemeine Sittenverwilderung nach dem dreißigjährigen 
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Kriege machte, wic vorhin erwähnt, das Entlaufen der Lehr
linge aus der Werkstatt zu einer nicht selten festzustellcnden Er
scheinung, die wir jedoch schon im 15. Jahrhundert antrefsen. In der 
Regel kehrte der mit keinen oder doch nur geringen Mitteln ausge
rüstete Flüchtling binnen kurzer Zeit von selbst wieder reumütig zu
rück, falls er nicht inzwischen seine nicht allzu ferne Heimat erreicht 
oder etwa Kriegsdienste angenommen hatte. Doch manchmal lockte 
es ihn in Bälde abermals in die Weite, und wir hörten eben von! 
einem Breslauer Lehrling, der nach viermaligem Entweichen immer 
wieder dahin gelangte, woher er gekommen war, freilich nicht gerade 
immer zu seinem bisherigen Lehrmeister, der seiner gern entraten 
mochte, und erst „auf bewegliches Bitten" der gutgläubigen Bürgen. 
Im allgemeinen fand ja das Entlaufen eines Lehrlings, namentlich in 
späterer Zeit recht milde Beurteilung und weitherziges Verständnis; 
meist wurde der von seinen Verwandten unter Bemühung der Bürgen 
zurückgcsührte Flüchtling auf deren Vermittlung hin sogar unter An
rechnung der bislang „ausgestandenen" Lehrzeit zum Auslernen wie
der ausgenommen. Beim Freispruch sollten ihm seine früheren 
Lehrmonate „passieren", sofern er sich „ehrlich verhalten" und den 
Rest der verbleibenden Ausbildungszeit „richtig ausstehcn" würde. 
(Anm. 150.) In gleichem Sinne sprachen sich die Patschkauer Sta
tuten von 1546 aus, besage deren der sich mit feinem Lehrmeister 
wegen der Lehrjahre vertragende zurückgekehrte Lehrknabe wieder 
von jenem in Gnaden ausgenommen werden durste. Freilich sollten 
die Eltern des Lehrlings diesen nicht abspenstig machem sondern sich 
den Weisungen des „Zechemeisters" und der Zunst fügen. Zu Ohlau 
war dem mutwillig entlaufenen Lehrling eine Rückkehrfrist von nur 
einem Vierteljahr gesetzt, über welche hinaus das Lehrgeld, bei Ver
lust des Handwerks sür den Abtrünnigen, zu gleichen Teilen der Zunst 
und dem Lehrmeister verfiel. (1563.) Hatte er sich jedoch heimlich 
davongemacht, ohne seinen Verpflichtungen an Lehr- und Zechgeld 
zu genügen, so erging an die Zunst seines ermittelten Aufenthalts
ortes ein Sendschreiben mit der Bitte, ihm den Lehrbrief nicht eher 
ausfertigen zu wollen, bis er sich mit dem bisherigen Handwerk ver
glichen. (Breslau-Kolmar 1642, — Kolberg 1650).

Strenger verfuhr man 1563 zu Freystadt gegen einen „ohne 
redliche Ursache" entlaufenen Lehrknaben, der nach seiner Rückkehr 
von vorn anfangen und dem geschädigten Meister 12 gr. Busse erlegen 
mußte.

Brach dagegen der Meister den Lehrvertrag, so hatte er nicht 
nur keinen Anspruch auf das Lehrgeld mehr, sondern der Lehrling 
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konnte sofort ungehindert bei einem andern Meister das Handwerk 
weiter erlernen. Wenn nun der Lehrvertrag aus irgend welchem 
Grunde vor der Zeit ausgelöst war, so durste der Meister nichts
destoweniger keinen neuen Lehrknaben annehmen, bevor nicht die Frist 
des ursprünglichen Lehrverhältnisses verstrichen war. Auf diese 
Weise wurde dem Heimkehrenden innerhalb der lausenden vorge
sehenen Vertragszeit die Möglichkeit geboten, in seine alte Lehrstelle 
wieder unverwehrt einzutreten, die er sonst mit einem zweiten Aus- 
bildungsgenossen nicht hätte teilen dürfen. War doch die Z a h l der 
Lehrlinge, die einem jeden Meister zustand, von vornherein 
eine begrenzte. Nur 1 Lehrjungen zur Zeit konnte er dingen, eine 
Maßregel, die nicht nur die wirkliche Erlernung des Handwerks ver
bürgen sollte, indem sich natürlich der Meister mit einem Jungen 
mehr beschäftigte, sondern auch zugleich den Sinn hatte, den späteren 
Wettbewerb nicht zu stark anwachsen zu lassen. Zu Breslau waren in 
den Jahren 1590—98 vorübergehend 2 Lehrlinge für jeden Meister 
zulässig; es wurde damit der damals gerade eingerissenen Unsitte 
eines Lehrlingsprivilegs zugunsten einiger weniger Meister, unter 
denen sich, wie wir an anderer Stelle noch sehen werden, selbst 
Meisterswitwen mehrerer Lehrlinge erfreuten, endgültig ein Ziel ge
setzt und zugleich sür eine individuelle und sorgsame Ausbildung jedes 
einzelnen Lehrlings für sich Sorge getragen, „weil der Meister eine 
ziemliche Anzahl, damit ein Jeder einen mit desto besserer Gelegen
heit vberkomcn khan. (Anm. 151.) Oder nach einer ähnlichen Be
gründung der Liegnitzer Kürschnerzunft, aus dem 18. Jahrhundert: 
„weil wegen des notwendig geteilten FleWs des Lehrmeisters an 
vollkommener Erlernung der eine so nicht beide in Gefahr gesetzet 
und hierdurch zum Nachteil des Public! untauglich Subjecta er
wachsen möchten." — Nach einer Breslauer Willkür von 1598 konnte 
hierbei ein unentgeltlich in die Lehre aufgenommener Meisterssohn 
ausnahmsweise als zweiter zugleich mit dem fremden Lehrling unter
wiesen werden; selbst bei Söhnen verstorbener Meister pflegte man 
diese Gewohnheit zu beobachten. Ferner war es zu Liegnitz 1550 dem 
Meister erlaubt, im letzten Quartal des ablaufenden Lehrvertrags 
noch vor dem Freispruch des Auslernenden bereits einen neuen Lehr
knaben zu dingen. Der Sorge für eine gewissenhafte Ausbildung der 
Lehrlinge entsprach es schließlich, wenn ein Meister, der wegen Ar- 
beitsmangels seinen Lehrling pflichtgemäß zu beschäftigen nicht in der 
Lage war, verbunden sein sollte, den Unbeschäftigten einem Mitge-- 
nassen, dem ein solcher Lehrjunge fehlte, zu völligem Auslernen mit 
Einwilligung des Mittels abzutreten.
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Am Schluß dieser Ausführungen über das Lehrlingswesen 
wäre noch furz auf eine zu Breslau im Jahre 1591 gemäß dem Ge
bote der feiertäglichen Arbeitsruhe ergangcnc Zunfwcrordnung wider 
den Mißbrauch von Lehrlingen zum sonntäglichen Hasenfellkauf in 
den Bürgerhäusern hinzuweisen.

Nur Spärliches ist aus den ältesten Zeiten der schlesischen 
Kürschnerinnungen über das Gesellen Wesen auf uns gekom
men. Wir dürfen auf Grund einzelner Bestimmungen mancher Lehr- 
verträge annehmen, daß bei dem damaligen Mangel an Arbeits
kräften der „Korsenknecht", falls er nach vollendeter Lehrzeit als 
Geselle weiter zu arbeiten sich entschloß, sofern er sich nicht alsbald 
zum selbständigen Betriebe des Handwerks als Meister niederließ, 
gewöhnlich seinem früheren Lehrmeister vor jedem andern Arbeit
geber den Vorzug gab. Die Zahl der Gesellen konnte demnach keine 
allzu große bei den einzelnen Meistern sein. Daß dann das alte 
patriarchalische Verhältnis der Lehrzeit auch weiterhin seine Geltung 
behaupten mochte, verrät z. B. ein uns im ältesten Rechnungsbüchlein 
der Breslauer Kürschner aus dem Jahre 1458 überlieferter Hinter^ 
legungsvcrtrag zwischen einem wohl schon dem Gesellenstande un
gehörigen Lehrknecht und seinem Meister, wie folgt:

,..^nno Um. ^l"LL!(ÜLI.VIII lore ist vor 6y elsten kamen 
nemekck t^eerenc? bebeme vn. ?LuI ksyn 6y 6ssselbe for elsten 
worn torencr 6er bey peter Lpremderg gelernt Kot vn6 Kot vor 6en 
selben LMisten spremderx eyn gelebt XXVI Zoteten 6sr ker 6y em 
kstöen sulcle bis seiner Zukunft vn su!6e 6er 6y weyte gebrucken 
were is sieb 6»s ker von to6is wen »bZinZe so soI6e peter Zprem-, 
berß 6ysetben XXVI Zo16en 6en e!6isten Zeben 6»s sy 6ss suI6en 
»nwen6en «rmen leuten »6er wo sy 6irkenten 6»s seyner sele rrt 
tröste gueme vn m»n sn!6e seiner swester nock seinen swoZer keyns 
nickt xedin 6ss ist seyn sbsckei6 Zewest."

Mit schärferer Absonderung eines eigentlichen Gesellenstandes 
von den Lehrlingen scheint sich allmählich der Brauch des Wanderns 
in die Fremde bei den Gesellen eingebürgert zu haben, ohne daß 
freilich zunächst dessen Dauer einer bestimmten Regelung unterlag. 
Eine ausdrückliche Verpflichtung zum Wandern mit Normierung 
der vorschriftsmäßigen Wanderzeit begegnet in Schlesien für die 
Kürschnergesellen wenigstens verhältnismäßig spät, jedenfalls nicht 
vor Mitte des 16. Jahrhunderts. Sie sah bei den Zünften zu- 
Bunzlau, Oels und Bernstadt, sowie zu Schwiebus noch 1670, nur 2, 
bei allen übrigen bis Ende des 16. Jahrhunderts 3 Jahre vor. Das 
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früheste Dokument über die Wanderzeil der Breslauer Kürschner
gesellen ist merkwürdigerweise erst eine Bestimmung über die drei
jährige Dauer derselben sür dortige Meisterssöhne, aus dem Jahre 
1590, während zunächst über die Wanderjahre fremder Gesellen nichts 
verlautet, und der erste Hinweis auf solche gleich von einer Erhöhung 
aus 10 Jahre spricht. (1596.) Indes wissen wir von den Statuten 
der benachbarten Ohlauer Zunftgenossen, die ja ihre Satzungen von 
Breslau einholten, daß daselbst für fremde Gesellen wie für Meisters
söhne eine dreijährige Wanderschaft obligatorisch war. (1590). Die 
gleiche Frist war 1550 zu Liegnitz für fremde und zunstverschwägerte 
Gesellen verbindlich, während die Meisterssöhne damals noch nichr 
auszuwandern pflegten; doch finden wir etwa hundert Jahre später 
daselbst schon eine sechsjährige Wanderschaft für diese, bei einer Aus
dehnung auf nunmehr 8 Jahre für alle andern Gesellen. Schweidnitz 
kannte am Anfänge des 17. Jahrhunderts eine sechsjährige Wander
schaft für Kürschnergesellen, die bei Meisterssöhnen und -eidamen um 
die Hälfte ermäßigt war; die Oels-Bernstadter Kürschnerprivilegien 
von 1674 wiederum erheischten im allgemeinen eine solche von 5 
Jahren. Eine Kürzung der vorgeschriebenen Wanderjahre konnte 
bei Vorliegen triftiger Gründe, wie Kriegswirren, Seuchen, Krank
heit oder sonstigem Unvermögen des Gesellen nur durch eine gleich
zeitige Heimarbeit um das Aequivalent der ermangelnden Wander- 
zeit wettgemacht werden. So heißt es beispielsweise in der Be
stimmung über das Wandern der Ohlauer Meisterssöhne: „es
clen Otz Dr seine ^esunrOreitt nielit voIKnnMielr Idett, eins er 
nielit nnkstc>t!n.kümlts". Ein weiterer Dispens von der festgesetzten 
Wanderzeit war bei Meistersöhnen im Falle des Todes des Vaters 
üblich, indem dann der Sohn zum Beistande der Mutter in der Fort- 
restliche Wanderfrist in der Heimat zu Ende führen durste. 
Sonst aber mußte ein Geselle, der zu kurze Zeit gewandert war, 
sich eine Abweisung bei der Anmeldung zu seinem Mutjahr ge
fallen lassen; es blieb ihm dann nichts anders übrig, als die fehlende 
Zeit entweder durch weiteres Auswandern zu erfüllen, oder sie 
wenigstens daheim abzuarbeiten.

Wenn nun, wie zu Liegnitz, noch um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts, bislang der Meisterssohn von einer 
Verpflichtung des Auswanderns entbunden gewesen war, so erwies 
sich für die Folgezeit dies Privileg denn doch zu rückständig; es sollte 
Hinsort einem solchen, statt daß er ständig zu Hause hockte und in 
dem alten ausgetretenen Gleise seiner Väter wandelte, durch das 
Wandern Gelegenheit gegeben werden, sich in der weiten Welt 
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jenseits seines Pfahlbürgertums umzuschauen, „damit er seine mann
haften Jahre erreicht und was gelernt hat" und „um was redliches 
zu lernen und zu versuchen". (Anm. 152). Und daß man von nun 
an nicht gesonnen war, eine Ausnahme von dieser neuen Bestimmung 
obwalten zu lassen, beweist die vergebliche Bitte eines Breslauer 
Meisters für seinen Sohn um Dispens von der Wanderschaft, „damit 
er vermög der alten Ordnung ins Mittel komme". Die 6 Wander- 
jahre, welche man seit 1596, bei einer 10jährigen Wanderschaft sür alle 
übrigen Gesellen, von Meisterssöhnen der Breslauer Kürschnerzunst 
forderte, blieben auch ihm nicht erspart. (Anm. 153).

Bei dem unbestreitbaren Vorteil, der in der Einrichtung der Ge- 
sellenwanderschast durch allgemeine Verbreitung gewerblicher Kennt
nisse, die Anknüpfung von Verbindungen, die Ableitung aus drohender 
lokaler Stagnation weltentrückter Zunstverschlossenheit zu erblicken ist', 
bildete sich freilich auch hier im Zeitalter des Zunftniederganges der uns 
schon bei andern Gelegenheiten aufttoßende Mißbrauch heraus, daß 
die Selbstsucht der Meister die erhöhte Zahl vorgeschriebener Wan- 
derjahre zur Abhaltung unverwünschter Konkurrenten benutzte. 
Sprachen es doch die Breslauer Statuten von 1596 unverblümt aus, 
daß man mit Maßregeln wie der Verlängerung von Wander- und 
Mutzeit, gleich anderen Erschwerungen zum Zunftzugang, nur dem 
angemessenen Andrang zum Handwerk steuern wollte. Wir sind uns 
schon oben darüber klar geworden, daß diese rigorosen Versuche eben
so zwecklos wie verfehlt waren. — Die Praxis zeigt uns, daß die 
Auswanderung der Gesellen sich zwar, wie namentlich bei Meisters
söhnen, meist, aber durchaus nicht immer, sofort dem Freispruch an- 
schloß-, es konnten unter Umständen, die zum Teil manchmal in der 
Armut der Gesellen begründet waren oder andern nicht bekannten 
Beweggründen entsprangen, ein bis zwei Jahre verstreichen, ehe der 
Geselle seinen Ranzen zum Auszuge in die Fremde schnürte. Kriegs
dienstzeit wurde bei der Zahl pflichtmäßiger Wanderjahre in der Regel 
nicht mit in Anrechnung gebracht, weil während dieser Zeit der Nicht- 
ausübung jeder handwerksmäßigen Tätigkeit ein Geselle „bei nach
bleibender Uebung seines Handwerks darum mehr zurücke lernet als 
zunimmt" (Breslau, 1733).

Als Organ der Wanderschaft diente die Herberge, wo 
der Geselle, der sich durch Auftagen der Handwerksgrüße als solcher 
auswies, bis zum Antritt einer Arbeitsstelle oder zur Weiterreise auf 
Kosten der Gesellenbrüderschaft freigehalten ward. Schon die 
Satzungen der Breslauer Kürschnergesellenbrüderschast von 1492 be
sagen, daß die Gesellen eure eigene Herberge haben sollen, in der sich 
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ein jeder bei seiner Ankunft in Breslau aufzuhalten hat, solange, bis er 
in eines Meisters Werkstatt eingewicsen wird. (Anm. 154). Eine 
spätere Auslegung dieser Bestimmung, von 1602, begrenzte den Her
bergsaufenthalt aus die Dauer von 1—4 Tagen. Der Wirt soll ihm, 
heißt es dann weiter, eine Mahlzeit um einen Breslauer Groschen 
verabfolgen, „vnn<1 np ckerselbig« ASSsll« niobt «Mrungk hetts, 
«o «oll Im <ter ^ürtb uns <l«r gesell eu xrshe^ss nlebt mehr -rrobin 
elonn« eL^ev molk Lnkk <lie gesellen". Diese zwei Mahlzeiten für 
den Gesellen, der mangels sofortiger Arbeitsmvglichkeit und damit 
verbundenen Lebensunterhalts Anrecht auf eine Zwischenverpslegung 
zu Lasten der Gesellenkafse hatte, wofür er einem Altgesellen die 
Rückzahlung des in der Form eines Darlehens Gewährten geloben 
mußte, sowie ihm wieder Arbeitsverdienst zufloß, waren ebenfalls 
noch 1602 in Brauch; sür die Bewirtung bei der Linkehr waren 
nunmehr 2 Groschen zu entrichten. E i n Bett hatte der Herbergs
wirt, der „Herr Vater", den Gesellen bereit zu halten, während die 
Gestellung des zweiten der Gcsellenbrüderschast oblag. Der mit 
dem Herbergsvater speisende Geselle war zur Benutzung der ihm 
daselbst zur Verfügung stehenden Schlafstelle verpflichtet, falls er nicht 
etwa inzwischen schon Arbeit im Hause eines Meisters erhalten hatte.

Die gebotene Beschränkung des Hcrbergsaufenthalts auf nur 
wenige Tage scheint aber, wie überhaupt die Verpflichtung der Ge
sellen, sich einzig und allein ihrer Herberge als Unterkunft bis zu cr- 
folgter Arbeitseinweisung zu bedienen, rasch genug von jenen unbe
achtet gelösten worden zu sein. Mußte doch eine Breslauer Will
kür von 1634 die Gesellen daran erinnern, nicht länger als nötig auf 
der Herberge zu bleiben. Freilich ohne rechten Erfolg für die Zukunft. 
Das läßt wenigstens eine neue Bestimmung des Jahres 1700 erken
nen, die anläßlich der Klagen, daß die auf der Wanderschaft nach 
Breslau kommenden Gesellen sich anderswo als in der ordentlichen 
Herberge aufzuhalten pflegten, auch dort eine geraume Zeit untätig 
verblieben, wodurch viel Uebels bei ihnen entstanden, dahin erging, 
daß sich hinfort kein Geselle außerhalb der ordentlichen Herberge auf- 
zuhalten habe, auch nicht daselbst über 14 Tage feiern, sondern im 
Falle der Arbeitslosigkeit weiter wandern sollte. Nur wenn er sich 
beim Vorliegen triftiger Gründe, wie etwa bei erhöhter Arbeits- 
nachfrage und starkem Zudrang, abgesehen von Fallen einer Er
krankung, nicht nach diesen Anordnungen richten zu können meinte, 
konnte er sich beim Oberältesten ferneren Urlaub erwirken.

An den Quartalsterminen dursten sich die Gesellen beim Her
bergsvater „um ein riemlieb 6el«l rmehckem cker ^eiene enkk oäer
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Zu Teile 80 ,,Gese!Ienweseu".
sUbeitragung umleitig).



6nno 1602

^in Leselle jung unci slt bsbe ^cbt, 
Lsss er clle 6ctiicel vvobl betcscbt" 
Oie gegeben sinb von einem ebcbmen 
2u l^Iuk unci kommen bec ganzen Ztobt. 
Llonn selben nucb ciie Eeseüen eben 
Zücbbg unci bieciiicb mit einoncier ieben 
blnci mancbec v/irb sein 6eI6 bebaiten, 
Qss ibm ciocb scbwec fällt 2U eracbeiten.



verzapfen lassen. Das im Keller aufbewahrte Bier 
sollte hierbei durch eigens dazu verordnete Handwerksgenossen abge
füllt werden. An des „Herrn Vaters" Schenktagen hatten sich die 
Gesellen nicht draußen an der Herbergstür aufzuhalten, sondern drin
nen zu zechen. Dort sollten sie friedlich austrinkcn und dann sort- 
gehen und die Altgesellen in Ruhe ihr Bier trinken lassen. Wollte 
sich einer am Zechgelage nicht beteiligen, so hatte er sich zu entfernen 
und die andern nicht weiter zu behelligen. Friedensstörer beim Zech
gelage kamen in den Stock, wie natürlich auch ungebührliches Betra
gen gegen den Herbergsvater oder eine Person seines Hausgesindes 
Bestrafung nach sich zog. (Anm. 155.)

Den Archivalien der Breslauer Kürschnerzunst ist noch zu 
entnehmen, daß im Jahre 1609 die Meister zu einem neuen Her
bergsschilde 6 Taler, 1755 die Altgesellen zu dessen Renovation den 
gleichen Betrag spendeten, während 1761 zur Wiederherstellung des 
Brüderbettes aus der Herberge 8 Taler benötigt wurden.

Zu Frankenstein scheint nach einem Sendschreiben an die 
Breslauer Zunftgenossen um deren Gesellenartikel erst 1579 eine 
Herberge für die „Gesellschaft" errichtet worden zu sein, während 
die Herberge der Neumarkter Kürschnergesellen vor 1608 zum ersten 
Male erwähnt wird.

Gemäß dem Charakter der Gesellenbrüderschaft als Institut 
sür Regelung des Arbeitsnachweises oblag dieser die Sorge 
sür die Unterbringung des zugewanderten Gesellen, der, wie wir sahen, 
in der Herberge als Zentrum der Gesellenschaft ein vorläufiges Obdach 
gefunden, bis es den „Umschauern" gelang, ihm eine Arbeitsstelle in 
einer „leeren" Werkstatt zu verschaffen. Bei diesem „Umschauen" der 
Gesellen waren nach der frühesten Gesellenbrüderschaftsordnung von 
l492 in erster Linie die Werkstätten der Aeltesten zu berücksichtigen; 
erst wenn deren Werkstatt besetzt war, kamen andre Meister an die 
Reihe, deren Folge gemäß dem Zunstmitgliedschastsalter verlief. Der 
an einem Sonn- oder Montage in Breslau einwandernde Geselle 
sollte zum Zwecke seiner Arbeitseinweisung möglichst am selben Tage 
feiner Ankunft sich setzen lasten, wenn anders er sich nicht einer 
Buße von V2 Pfund Wachs aussetzen wollte. Der seinem Hand- 
werksgenosten „umb Arbeit wartende" Altgeselle durfte bei gleicher 
Strafe über 2 Stunden unter seinem Vorhaben nicht ausbleiben.

Die späteren Gesellenartikel von 1602 verordneten dann zur 
Entlastung dieses einen Umschaugesellen deren 2 mit je achttägiger 
Arbeitsnachweisverpflichtung, denen nunmehr zwei sich dement
sprechend ablösende Umschaumeister zur Kontrolle übergeordnet wur
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den, und bei denen der umschattende Allgeselle anzufragen hatte, 
in welcher Werkstatt die Einstellung des arbeitsbedürstigen Gesellen 
erfolgen sollte, damit Hinsort vom „Aeltesten bis Jüngsten" ordentlich 
„geschaut" und jeglicher Unterschleif vermieden wurde. Bevorzugt 
bei der Umschau wurde vor allem im Sinne des Zunftgedankens 
der Meister, der keinen Gesellen hatte, um so allen Innungsgenossen 
möglichst gleiche Existenz zu gewährleisten (Anm. 156). Der ent
gegen seiner Pflicht handelnde Umschaumeister büßte der Zunst mit 
einem Viertelbier, während der stillschweigend in den Unterschleis ein
willigende, zu unbilligem Vorteil über andere bedachte Mitmeister 
„mit dem Gehorsam" bestraft zu werden pflegte.

Gegen eine Umschau in der Vollmacht nur eines Altgesellen 
ohne jegliche Kontrolle seines Tuns und Lassens scheinen sich übrigens 
von jeher Bedenken erhoben zu haben; erging doch zu Breslau 1587 
bewegliche Klage der Meister bei den Aeltesten über den leidigen 
Unterschleif beim Umschauen. Man erließ daher am Quartal Micha
elis desselben Jahres eine besondere provisorische Umschauordnung 
des Inhalts, daß hinfort die 5 Altknechte samt dem Schreiber und 
dem „Viertelknecht" jedesmal einer nach dem andern von einer Auf
lage zur nächsten vierzehntäglich umschauen sollten, wobei am Quar
talsbeginn regelmäßig der oberste Altknecht wieder aufs neue den 
Anfang machte. Während einer Auflage hatte der bereits mit dem 
Tischamt zugleich belastete Altgeselle, an dem gerade die Reihe in der 
Umschau war, zwecks Vermeidung einer Kollision beider Aemter zu 
seiner Stellvertretung in der Umschau einen andern Gesellen zu ver
ordnen, „damit die Stelle, wie bräuchlich, nicht unbesetzt fei", oder 
umgekehrt, falls ihm das Umschauamt besser behagte, einen Stell
vertreter am Altknechtetisch (Anm. 157). Ferner sollte besage dieser 
Umschauordnung Meistern, die keine Gesellen hatten und sich des
halb an einen Altknecht wandten oder durch einen andern Gesellen 
um Zuweisung eines solchen ansprechen ließen, bei gleichzeitiger Nach
frage mehrerer Innungsgenossen in der Weise Genüge geleistet wer
den, daß der Reihe der hintereinander gemeldeten Ansprüche nach 
mit der Einstellung ankommender Gesellen verfahren wurde. Erst 
bei Ermangelung jeglichen Anforderns durfte der umschattende Ge
selle den Arbeit suchenden Genossen nach Belieben unterbringen. 
Eines Meisters Sohn oder Bruder war natürlich ohne weiteres die 
Arbeit bei seinem Familienangehörigen zugelassen. Nach einer 1605 
ergangenen Weisung sollten Meister, die einen Gesellen benötigten, 
sich bald auf der Herberge melden; doch mußte wegen des noch an 
andrer Stelle zu behandelnden Verbots des Aufstehens der Gesellen
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von der Arbeit innerhalb der Woche der einen Gesellen heischende 
Meister sich mit der verlangten Umschau bis zum Sonntag gedulden. 
(1576.) —

Nichtsdestoweniger wollten die Beschwerden der Meister über 
Unregelmäßigkeiten bei der Umschau von Gesellen nicht verstummen. 
Führte doch der alte Konflikt zwischen Anschauungen und Interesse 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu einem offenen Bruch mit der 
Gesellenschaft, die wegen der Frage einer Umschau der Reihe der 
Meister nach in leere Werkstätten, gemäß den bisherigen Verordn 
nungen, 1659 in den Ausstand trat; hinfort mochten sich die Gesellen 
lieber in einer Werkstatt einschauen lassen, wo ihnen der meiste Ve» 
dienst winkle. Man kann sich ihrer Ansicht nur anschließen: zweifele 
los verminderte sich der technische Nutzen des Wanderns sehr dadurch,, 
daß der Gesell nicht beim besten Meister, sondern bei demjenigen, 
an dem zufällig die Reihe war, eintreten durfte. Trotz alledem siegte 
der Standpunkt der Meister, wie es die neu beurkundeten Statuten
des gleichen Jahres erklärten. Wie zuvor durfte es hiernach in 
keines Gesellen Belieben gestellt werden, sich in die eine oder die 
andere Werkstatt einschauen zu lassen, sondern jeder Geselle, mochte 
er fremd zugewandert sein oder bereits in Breslau eine Zeitlang ge-- 
arbeitet haben, mußte nach altem Brauch vom ältesten bis jüngsten 
Meister, der Reihe nach durchgehend, besonders bei dem, der längere 
Zeit der Gesellen ledig, in eine leere Werkstatt „eingeschaut" werden, 
und zwar von den dazu verordneten Umschaumeistern und Umschau- 
gesellen, wie bisher üblich gewesen. Uebcrhaupt hatte ein Meister, 
dem alten demokratichen Gedanken gleichen Arbeitsverdienstes für 
alle Zunftgenossen entprechend, nicht eher Anspruch auf einen zweiten 
Gesellen, bis die andern Meister zuvor mit je einem Gesellen ver
sehen waren, wobei nochmals die Reihe durchgegangen werden sollte, 
damit nicht etwa versehentlich ein Meister 3 Gesellen beschäftigte, 
ehe alle andern mit zwei solchen Gehilfen bedacht waren. Schlug 
ein Meister den zweiten Gesellen aus, so folgte in der Einweisung 
der zunächst Begehrende im Turnus. (Anm. 158).

„Stückwerker", worunter man provisorisch beschäftigte Hilfs
kräfte zu Zeiten gesteigerter Arbeitstätigkeit, wie vor Jahrmärkten 
und den Festen, verstanden zu haben scheint, dursten nur je einer beim 
Ledern, aber nicht zur Arbeit mit der Nadel mit herangezogen wer
den. Sobald ein solcher Gehilfe zu ledern aufgchört hatte, mußte 
er sich in eine andre Werkstatt umschauen lasten, was gewöhnlich nach 
Verlauf von 14 Tagen geschah. (1609, 1634.)

Erst wenn der „eingeschaute" Geselle 14 Tage lang bei dem 
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ihm zugewiesencn Meister in Arbeit gestanden und nicht länger blei
ben wollte, sondern wieder Abschied nehmen, konnte er sich nach Be
lieben bei einem ihm zusagenden Meister um Arbeit bewerben lassen. 
Ein nochmaliger Wechsel der Arbeitsstelle ward dann 
nur unter der Bedingung einer vierteljährigen Auswanderung aus 
der Stadt bis zur dritten Einweisung in eine Werkstatt erlaubt, es 
mochte denn sein, daß der Meister dem Gesellen aus freien Stücken 
Urlaub gewährte, in welchem Ausnahmefalle diesem die drittmalige 
Umschau unverschränkt bleiben sollte. (Anm. 159.)

Wir haben damit Bestimmungen über den Meisterwechsel der Ge
sellen angeschnitten. Analog ähnlichen Vorgängen im Lchrlingswesen, 
begegnen wir solchen schon in den frühesten Willküren der Breslauer 
Kürschnerzunft. Danach durste ein Geselle, der nicht von seinem bis- 
berigen Meister in Frieden geschieden war, unter einem Jahre von 
keinem neuen Meister mehr ausgenommen werden. (1396, 1399, 1420; 
Bricg 1499, Kreuzburg 1551, Ohlau 1560). In gleichem Sinne 
erlaubten spätere Willküren die Uebernahme eines Gesellen von einem 
Meister auf den andern nur nach gütlichem Einvernehmen zwischen 
beiden Zunftgenossen und nachdem der zweite Meister sich geflissent
lich bei seinem Vorgänger über des Gesellen bisheriges Verhalten 
Kenntnis verschafft hatte. (1550, 1559.) Und ebenso sollte der von 
seinem Meister mit dem Vorhaben, zu wandern, scheidende Geselle 
seinem Vorsätze getreu bleiben und andernfalls von keinem Meister 
der Stadt inzwischen in Jahr und Tag gefördert werden. Zu Mün
sterberg - Oels (1477) und Patschkau (1546) durften ohne Urlaub vom 
Meister weggezogene Gesellen bei ihrer Rückkehr von keinem ortsan
sässigen Kürschner mehr bei einer Büste von s/h Mark beschäftigt 
werden. Ganz besonders empfindlich zeigte man sich allenthalben 
gegen ein vorzeitiges „Aufstehen" der Gesellen 14 Tage vor Iahr- 
marktsbeginn oder den hohen Festen. Wer sich innerhalb eines sol
chen Zeitraumes vorsätzlich und ohne erhebliche Ursache, heimlich wie 
unter begehrtem Wanderurlaub von seinen Meister „entbrach", blieb 
ebenfalls in Breslau unter Jahr und Tag arbeitslos. Denn kurz 
vor einem derartigen Termin der Hochkonjunktur gab es ja, wie es 
sich denken läßt, nachgerade genug zu schaffen und zu wirken in 
des Meisters warengefüllter Werkstatt, um rechtzeitig die Stände 
mit ausgestelltem Pelzwerk reichlich zu beschicken. Der also einer 
unentbehrlichen Hilfskraft entratende Meister erlitt somit gerade in 
diesen Tagen ungefähr die gleiche schwere wirtschaftliche Schädigung 
durch die Eigenmächtigkeit seines Gesellen, wie ein moderner Meß- 
aussteller durch einen zeitgemäß vom Zaune gebrochenen Streik der 
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Messangestellten und Transportarbeiter. Bekunden diese Tatsachen 
doch beredt genug die damaligen Behauptungen der Meister, dass die 
14 Tage vor Jahrmarkt einem armen Innungsgenossen häufig mehr 
Arbeitsverdienst als in einem ganzen Quartal einbrächten. Von die
sem schon 1567 zu Breslau als altem Brauch bezeichneten Herkommen 
pflegte man auch beispielsweise zu Oberglogau 1574 nicht abzuwei- 
-chen, „es wäre denn eine grosse Ursache vorhanden". (Anm. 160.) 
Vor allem aber lag es in der Natur des Gewerbebetriebes, dass ein 
Niederlegen der Gesellenarbeit nur nach Vollendung des eben be^ 
gonnenen Werkes am Platze war. Der unerlaubten Entfernung 
eines Gesellen gleich wurde dessen „Entfremden" durch einen seine 
Arbeitskraft heimlich begehrenden Mitmeister angesehen. Besage der 
alten Breslauer Gesellenordnung von 1492 durfte demgemäss kein 
Meister dem andern sein Gesinde abhalten, (Anm. 161) es mochte 
derm sein, dass die Uebernahme des Gesellen von seinem bisherigen 
Meister im Einverständnis mit diesem auf Grund gütlicher Verein
barung erfolgte. (Anm. 162.) Selbst ein vertraulicher Umgang mit 
seines Mitmeifters Gesinde, wozu man unstatthaftes Beherbergen in 
des fremden Meisters Hause über Nacht rechnete, soweit es die Ge
sellen anlangte, war dem Zunstgenossen verwehrt.

In gleicher Weise wie dem mit Hinterlassung säumiger Schul
den sich heimlich entfernenden Meister ein Sendschreiben an die 
Zunst seines neuen Aufenthaltsortes nachspürte, mit dem Ersuchen, 
ihm jegliche Arbeit bis zur nachträglichen Erfüllung seiner Obliegen
heiten daselbst zu untersagen, wurde es bei solchen Gesellen gehand- 
habt- Um hierfür zwei Beispiele aus der Kasuistik der Breslauer 
Kürschnerzunst Herauszugreifen, erging 1644 ein Brief der Danziger 
Kürschner an ihre Breslauer Handwerksgenossen des Inhalts, einen 
Breslauer Gesellen, der die wegen Uebertretung von Innungsstatuten 
von ihm geforderte Busse von 5 Mark in Danzig noch nicht bezahlt 
hatte, bei seiner Rückkehr in die Heimat nicht eher zu fördern, bis 
er seiner Verpflichtung nachgekommen. (Anm. 163.) Und ebenso 
richteten 1709 die Breslauer, nach vorherigem vergeblichen Appell 
an die Merscburger Gesellenbrüderschaft, wegen rückständiger Be
gleichung einer Schuld von 20 Talern an einen ihrer Meister noch
mals ein Schreiben an die dortige Zunst, mit der Bitte, den säumigen 
Gesellen bis zur Befriedigung seines Breslauer Gläubigers arbeitslos 
zu lassen. Wir sehen also, dass das eigenmächtige Sichentziehen vom 
Dienst den Gesellen geradezu gewerblich tot machte, indem dieser zu 
jeglicher gewerblicher Arbeit untauglich war, solange er nicht seinem 
früheren Herrn Genüge geleistet.
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Eine in den Zunstartikeln von 1534, 1587 und der Willkür 
von 1631 als „seit Menschcngedenken unverrückter Brauch" bezeich
nete Bestimmung, die der Arbeitsunlust feiernder Gesellen einen 
Riegel vorschieben sollte, war zu Breslau wie überall die Verpflicht 
tung für den am Sonntage von seinem Meister Urlaub nehmenden 
Gesellen, sich gleichfalls am Sonntage noch und sonst an keinem andern 
Wochentage in der Stadt „setzen" zu lassen, um dann am kommenden 
Wochenansang nicht müßig dazusitzen, sondern bei einem neuen 
Meister sofort werktätig sein zu können. (Anm. 164.) Verstöße 
gegen diese Anordnung wurden beim Umgeschauten wie beim Um- 
schauer bestraft. Demgemäß durste zu Freystadt 1563 während der 
Woche keine Abrechnung mit einem Gesellen gehalten werden; ein 
Meister, der dort die Frist des Wochenablaufs nicht einhielt, büßte 
mit 6 wgr. Im 18. Jahrhundert mußte der Breslauer Geselle seinen 
Meister von dem beabsichtigten Urlaub sogar mindestens 8 Tage 
vorher in Kenntnis setzen.

Ueberhaupt sprach schon die Breslauer Gesellenordnung von 
1492 aus, daß ein Geselle, der seinem Meister ohne triftigen Grund 
einen ZKerttag in der Woche „feierte", zur Strafe seines Müßig
gangs die ganze Woche hindurch untätig dasitzen sollte, ohne daß ihn 
etwa ein anderer Meister fördern durste; erst in der nächsten Woche 
ward ihm dann die Arbeit bei seinem bisherigen Meister wieder zu- 
gelassem Zuwiderhandelnde Meister und Gesellen büßten mit Vo 
Pfund Wachs. Und ebenso forderten die Brieger Kürschnerstatuten 
von 1499 von dem Gesellen: „VHi sot <;r kein vksteen nr-rvUen in 
<ler rvoeüeu, nenne an <lem sontage." Trotzdem scheinen diese 
Gebote der Zunftordnung recht wenig beachtet worden zu sein; weisen 
doch die Breslauer Kürschnerstatuten von 1546 den Meister wieder
holt an, keinen Gesellen ohne triftigen Grund auch nur einen halben 
Tag feiern zu lasten. Nur an einem Aposteltage oder sonst einem 
hohen Fest in der Woche, das in die Feiertagsordnung fiel, durste der 
Geselle ausnahmsweise während der Predigt die Werkstatt zum Kir- 
chenbesuch verlosten; nach dem Hochamt aber mußte er wieder in 
seines Meisters Haus zurückkehren. (Anm. 165.) Indessen wußte 
man darauf zu achten, daß der Kirchgang nicht etwa als Vorwand 
zum Genusse von Wein und Bier in den Schenken benutzt wurde. 
Vor Einführung der Reformation in Breslau sollte nach einer Ver
ordnung aus dem Jahre 1519 kein Geselle „den achten Tag des 
heiligen Leichnams" ganz ausfeiern dürfen, sondern er hatte nach der 
Prozession wieder an seine Arbeit zu gehen. (Anm. 166.)

Eine eigentliche Kürzung der täglichen Arbeitszeit be- 
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anspruchtcn die Gesellen selten einmal; wohl aber ruhte nie der 
Kamps um Verringerung der Arbeitstage, als dessen ruhender Pol 
sozusagen die Arbeitsbefreiung am sogenannten „guten Mon- 
t a g" erscheint. Zur Zeit der vollen Zunftmacht über die Gesellen 
suchten die Meister dieser festgewurzelten Unsitte in der vorhin er
wähnten Weise durch Stillegen der Arbeit des feiernden Gesellen 
während der ganzen Woche Herr zu werden. So wendet sich schon 
die Zweitälteste, auf uns gekommene Willkür der Breslauer Kürschner 
aus dem Nähre 1396 gegen die Montagfeier der Gesellen: 
vn6 nickt reckelicke sscke Kot st? cxu kockc^eitin aciir cru anüirn 

crb^rn gingen, m»n 6»;: ke>ve>sin mockte, gen sst sein
meistir gern ker gint gensetben kneckt gie >vocke nickt tosen 
erbeitin; g^ angir >vocke msg ker >n >vot lossin erkeitin." 
Als entschuldbarer Grund des „Aufstehcns" am Montag oder über
haupt in der Woche galt also damals noch eine Hochzcitseinladung 
oder „sonst ein erbar ding", über dessen Zweck sich der Geselle aus
lassen mußte, um sich Urlaub zu erwirken. „vu<1 -rk ckersslke knec-kt", 
heisst es dort weiter, „vmk ckur. von sevnmu meisten viul 
8olck« 6VM6 uuckirn erkeitin, cksu sul kevn nieistir kulckiu ke> 
6>ine ckor«. ckar vrsckir tut cker sul 6 pkunt n'uek« trekin exu 
tn.IZo". Zrveisellos wurde der Müßiggänger infolge dieser Aus
sperrung durch den Ausfall seines Arbeitslohnes zwar bald eines 
Bessern belehrt, ganz abgesehen von dem für einen gesunden, kräfti
gen jungen Menschen beschämenden Gefühl und der Langeweile, in
mitten einer Stätte wirkender Arbeit zu lähmender Untätigkeit eine 
Woche lang verdammt zu sein oder vor allen andern Meistern, die 
er um Arbeit ansprach, „bei einem Jahre" verschlossene Türen finden 
zu müssen. (Anm. 167). Und doch ist die Unsitte des „guten Mon- 
tags" ganz aus den Köpfen der Gcsellcnschaft zu bannen, wohl nie 
recht im Laufe der Jahrhunderte gelungen. Immer wieder stoßen 
wir auf erneute Einschärfungen dieses Mllßiggangsvcrbots. So be
faßte man sich 1534 und 1546 abermals eingehend mit dessen Miß
brauch und den den Klagen der Meister zufolge daraus entpringenden 
Gotteslästerungen, Schelten und Fluchen, Hader und Trunkenheit, 
was alles man diesem schwarzen Tage zur Last zu legen meinte, 
ohne den allgemeinen Sittenverfall damals mit in Erwägung zu 
ziehen (Anm. 168). Zwar wird sich ehdem das Gebot der Ab
stellung des „guten Montags" mehr gegen das Abcndscicrn zu Win
terszeiten nach 3 Uhr gerichtet haben, was darauf schließen läßt, daß 
wenigstens ein halber Arbeitstag von den Gesellen beobachtet wurde. 
Indes spricht die Gesellenordnung von 1602, wie eine Willkür von 
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1659 in der Folgezeit ganz allgemein von der Abschaffung des „guten" 
Montags, der als voller Werktag gelte.

Im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte scheinen die Anordnun
gen über die Arbeit am Montag den Gesellen gegenüber wieder etwas 
nachsichtiger beurteilt worden zu sein, was den Meistern durch einen 
Gesellenstreik, auf den wir noch zu sprechen kommen, übel entlohnt 
ward. Mußten sie doch nunmehr mit allem Nachdruck darauf Hin
weisen, daß aus der bisherigen milderen Handhabung der diesbezüg
lichen Bestimmungen kein Gewohnheitsrecht für das Gesellenfeiern 
an Montagen gefolgert werden könne, um so mehr, als die Vorschriften 
darüber keine neuzeitlichen gemäß der Behauptung der Gesellen, 
sondern bereits seit zweihundert Jahren in Kraft seien. Daher sei 
die Zunft bei dem Ungehorsam und der Unbotmäßigkeit der Gesellen 
genötigt, in Zukunft auf gewissenhafte Befolgung des Verbotes des 
„guten" Montags zu sehen und die Gesellen durch den Rat dazu 
anhalten zu lassen.

Wir haben gesehen, wie mit steigendem Einfluß der Gesellen
verbände im 15. und 16. Jahrhundert bereits der Montag regelmäßig 
als Tag des Müßigganges erwähnt und zeitweise als halber Feier
tag den Gesellen konzediert ward. Der Widerstand der Gesellen 
gegen die letztgenannte, vom Rat unterstützte Verfügung von 1659 
muß in seiner Hartnäckigkeit schließlich von Erfolg gewesen sein und 
vielleicht sogar zu einem abermaligen Streik geführt haben. Lesen 
wir doch 1706: „Weilen auch zeithero, ungeachtet aller verkehrten 
Bemühungen, der sogenannte gutte Montag bei denen Gesellen nicht 
gänzlich abzubringen gewesen, als ist gleichfalls einhellig geschlossen 
und dieser Punkt dahin moderiert worden, daß die Gesellen des 
Montags bis 1 Uhr nach Mittag arbeiten, nachgehends aber ihres 
Gefallens ausgehen mögen; dagegen sollen besagte Gesellen schuldig 
und verbunden sein von 14 Tagen vor Martini an bis auf Neujahr 
sich solchen ausgehens am Montage bei Straffe gäntzlich zu enthalten". 
Selbstverständlich konnte ein arbeitswilliger Geselle auch die freie 
Montagszeft über ohne seinen Nachteil zu Haus am Werk verbleiben. 
Um die freie Zeit am Montag möglichst ungeschmälert zum Aus
gange verfügbar zu haben, setzten es die Gesellen ferner durch, daß; 
die vierzehntägigen „Auflagen", die man mit Rücksicht auf die 
Arbeitsruhe am Sonntage bereits auf Montag verlegt hatte, nun
mehr nur noch alle 4 Wochen veranstaltet wurden. Weitere, die Ver
längerung der Arbeitszeit betreffende Klagen der Gesellen richteten 

sich im Anfänge des 18. Jahrhunderts gegen die Ueberstunden in der 
Hochsaison, indem sie den Meistern vorwarfen, daß diese sie zur
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^>u Leite 89-90 „Gesellenstreik".
(Übertragung umseitig)



20. klär? 1525. 1x11s katmannen der Ltadt Lreslau macken bekannt: Zwiscken feistem unci gesellen 
der Ktürsckner ist aus geringes Ursacke Uneinigkeit unci Zank entstanden, sodass ciie gesellen aus Mutwillen 
sick gegen ciie Geistes widerspenstig gezeigt kaben unci nickt arbeiten wollten. Oesbslb kaben wir, mit Zu- 
Äekung ciec Lcköffen unci fitesten, beide leile vernommen. Oadei kaben ciie gesellen geklagt. dass sie von cien 
feistem mit neuer, ungewoknter Arbeit, altem läandwerksbrauck Zuwider. Stack belastet würden unci auck an cien 
keiertagen okne besondere Lntloknung arbeiten müsslen. Oie Kleister baden entgegnen 5ie seien sicb nicbt 
dewusst, cien gesellen Unreckt ^ugefügt ?u baden. 5ie kätten nur cias ixiobl ciec gesellen im 6uge gebadt, den>^ 
diese Kälten tcükes an cien kelertagen unci auck sonst cies 6bends nack ciec ftroeit ein unoccientlickes geben 
getukct und ikre krei^eit seks gemissbraucbt. lkre klabe, ciie sie mit ikrem Zcnweisse erworben ociec von cien 
Lltern ecesdt Kälten, uno ciie Vernunft. ciie iknen 6ott verleben kade, Kälten sie bei lxiein unci Lies vertan unci 
gescbwäckt, woraus vieies tzöse. lelckttestige kiänciei, ja sogar Mordtaten entstanden seien; denn Irunkenneit 
sei die Ouelle alies Untugend. Oeskalb kätcen sie aus Lotteslurckt und ckcistiickes biebe und mit gutem gründe 
(dock vosbekaitilck unseses, des 6ats, Zustimmung, besckiossen, dass alle gesellen im Sinter vom fsüken Morgen 
bis eur klackt und im Zommer soiange, wie bisker üblick, arbeiten soiiten, dass sie ferner an denjenigen keier- 
tagen, die ^war nack kircblicker Oorsckrift von unsern Oorfakren biskes gekalten wanden, abes tüs das aligemeine 
ixioki nickt nötig und nükiick sind, arbeiten soiiten. ferner, dass sie die kastnackt und dergieicken ^ffenspiel 
und Uarrentage absckaffen und endlick immer im Klause des Heisters bleiben sollten. Laraufkin sind wir, 
nackdem wir mit Lcköffen und ältesten alles von Geistern und Gesellen 6ngefükrte erwogen kaben, der Meinung, 
dass den gesellen von den Geistern kein Unreckt gesckeken ist, sie vielmekr nur von KMiggsng und un- 
ordentlickem Lebenswandel ?u löblicker, für beib und Leele keilsamer Ordnung getükrt worden sind, da die 
gesellen trüber bei Irunkenkeit viel Unfug und Loskeit verübt kaben und desbalb an gelb und gut gestraft 
worden sind. Oeskalb verfügen wir, dass jeder geselle die von den Geistern feslgesetrte Ordnung kalten, und 
dass auck kein Geister seinen gesellen ein Zuwiderkandeln gestatten soll, ixier von Geistern oder gesellen 
diese Ordnung Übertritt, soll als Lmgörer und ^ufrükrer nack unserer Erkenntnis gestraft werden.



Herbst- und Winterszeit bis in die späte Nacht hinein, selbst Sonn
abends die ganze Nacht und Sonntags unter gehaltener Predigt 
wider aller andern Mittel Gewohnheit um den gewöhnlichen Tarif 
arbeiten ließen. Das Gutachten der Zunst auf Einforderung der 
Behörde hin bezeichnete diese Vorwürse als „pure Verleumdung", 
„denn arbeiten sie etwas spät, so stehen sie auch mehrenteils erst im 
der achten Stunde ausm Bette auf, hat aber ein Meister etwas 
nöthiges unter der Hand, so vergessen sie gewiß auch nicht vor die 
vormeintlichen übrigen Stunden absonderliche Vergeltung zu fordern, 
so ihnen auch willig gegeben wird". Für dies Entgegenkommen müßten 
sich nun die Meister noch üble Nachreden von ihren Gesellen gefallen 
lasten, denen man eher das durch den montäglichen Ausgang verur
sachte nächtliche Umherstreichen verbieten solle, zumal jedem Gesellen 
genügend Ausgang freistehe, wenn er „gefleischet" habe, was alle 
8—14 Tage geschehe, und womit er in der Zeit von 8 bis 10 Uhr 
vormittags fertig werden könne (Anm. 169).

Nicht anders verhielt es sich mit der Unsitte des „gutem 
Montags" in den andern schlesischen Städten. Zu Liegnitz sollte 
beispielsweise kein Geselle am Montage über 4 Stunden ohne „ge
nügsame und erhebliche Ursache" feiern dürfen, ein Verbot, das im 
übrigen jeder Meister dem eintretenden Gesellen zuvor mitzuteilem 
hatte. Verließ er aus Mißmut darüber die Werkstatt, so ging das 
den Meister weiter nichts an, weil der unzufriedene Geselle bei einer 
Buße von 24 wgr. von keinem andern Innungsgenosten mit Arbeit 
gefördert werden durste (1550).

Zu Freystadt wurde die Weiterbeschäftigung von Gesellen, die 
am Montag feierten, mit 6 wgr. geahndet (1563); zu Patschkau 
war 1546 die gleiche Buße für solche nachsichtigen Meister üblich, 
während der feiernde Geselle sich wie in Breslau eine ganze Woche 
hindurch erzwungene Untätigkeit gefallen lasten mußte, wofür er 
natürlich einer Abrechnung und Wochenlohnvergütung am kommenden 
Sonntag verlustig ging. Ebenso wurde es zu Brieg, Kreuzburg und 
Ohlau im 16. Jahrhundert gehandhabt. Ganz im allgemeinen hielt 
man allenthalben am Grundsätze fest, daß jede Gesellenarbeit, und erst 
recht die während der späteren Mutzeit „nicht 8 Tage" oder „keinen 
Tag" außer den gebotenen Feiertagen durch Feier unterbrochen 
werden sollte.

Daß ein G e s e l l e n st r e i k, wie wir bereits andeuteten, 
schon im 16. und 17. Jahrhundert nicht Unerhörtes war, dafür liefern 
uns die Archiv allen der Breslauer Kürschnerzunst schätzenswertes 
Material. Zum ersten Male können wir im Jahre 1525 eine offene 
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Gehorsamsverweigerung her Gesellenschast den Meistern gegenüber 
seststellen (Anm. 170). Es handelte sich hier um die Frage der 
Ueberstunden, indem sich die Gesellen darüber beschwerten, daß sie 
von den Meistern „mit ungewohnter Arbeit ohne Entschädigung be-, 
drückt und selbst an den Feiertagen ohne Vergütung zur Arbeit" ver
anlaßt würden. Die Meister ihrerseits suchten diesen anscheinend 
nicht ganz ungerechtfertigten Vorwurf dadurch zu entkräften, daß sie 
behaupteten, es geschehe dies zum Besten der Gesellen; denn wenn 
man sie vollauf beschäftige, kämen sie nicht wieder in der vielen 
freien Zeitz wie früher, in die Versuchung, sich auf die Wege des 
Müßiggangs, der Trunkenheit, leichtfertigen Lebenswandels und 
andrer Laster zum Schaden von Leib und Seele zu begehen und 
„durch Verfressen ihr Gut und Geld zu vermindern". Was hin-^ 
gegen die Feiertagsarbeit anlange, so seien die Gesellen schon Jahre 
hindurch an deren Abenden zu arbeiten gewohnt. Der demzufolge 
crgangene Ratsentscheid schlichtete die bestehenden Differenzen zwi- 
sehen Meistern und Gesellen in der Weife, daß er die Gesellen 
Sonntags wie Werktags im Winter zur Werktätigkeit von 11 bis 
nachmittags 3 Uhr anhielt, jedenfalls bei Ausnützung des vollen 
Tageslichts, und dies ebenso an den früheren, durch die Einführung 
der Reformation nunmehr gegenstandslos gewordenen katholischen 
Feiertagen, die „mehr aus Andacht der heiligen Bischöfe eingesetzt 
und von den Vorfahren gehalten" worden feien, als daß sie ge
meiner Armut nötig oder nützlich wären". Im Sommer sollten dann 
die Gesellen dementsprechend, wie früher, zu einer nach Maßgabe des 
längeren Tageslichtes ausgedehnten Arbeitszeit verbunden sein. 
Weitere Ermahnungen betrafen Abschaffung des Fastnachtstreibens 
und ähnlichen „Affenspiels", sowie Verbot des nächtlichen Ausgangs 
aus des Meisters Hause, welche Vorschriften einzuhalten auch die 
Meister hinfort verbunden sein sollten-. Wie wenig sich selbst diese 
an manche ihnen mißliebige, in ihrer Berechtigung durch den Rats
entscheid anerkannte Gesellenforderungen zu kehren veranlaßt fühl--, 
ten, beweist eine Zunftverordnung des Jahres 1546, nach der das 
Abendfeiern der Gesellen im Winter wieder „abgestellt" werden 
mußte (Anm. 171).

Nach einer vorübergehenden Auflehnung der 5 Altknechte und 
einiger älterer, im Mutjahr befindlicher Gesellen gegen die Kon
trolle der Gesellenbrüderschaftsbüchsenverwaltung durch die Aeltesten 
im Jahre 1577, traten die Breslauer Kürschncrgcsellen erst 1650 
wieder in den Ausstand, der sich gegen die schon oben beschrochenen 
alte Umschauordnung nach der Reihe der Meister richtete.
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Alle diese verhältnismäßig leicht beigclegten Differenzen im 
Intcrefsenkonflikt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern können 
sich jedoch an Bedeutung kaum mit dem ernsten Gesellenstreik von 
1688 messen, der mit seinen an arbeitswilligen Genossen begangenen 
Ausschreitungen, analog unerfreulichen Erscheinungen unserer Tage, 
bereits in eine tiefe sich zwischen den Anschauungen der meisterlichen 
Arbeitgeber und der arbeitnehmenden Gesellen auftuende Kluft 
schauen läßt. (Anm. 172.)

Die Veranlassung hierzu bot das Inkrafttreten negier Gejel- 
lenstatuten, durch die sich die Gesellen in ihren Rechten benachteiligt 
fühlten. Vergebens beriefen sich die Meister darauf, daß die angc- 
fochtenen Artikel bereits auf ältere, bislang unbeanstandet gebliebene 
Gesellenverordnungen aus dem Jahre 1492 bezw. 1559 zurückgingen: 
ein regelrechter Streik mit tätlichen Angriffen auf die arbeitswilligen, 
hierdurch natürlich eingeschüchterten Mftgesellen war die Antwort. 
Wiederum, wie so häufig bei derartigen Vorkommnissen, können wir 
die alte Wahrnehmung machen, daß die Streikführer zumal landes- 
fremde Elemente waren; war doch der Rädelsführer mit seiner Sipp- 
schaft von 16 Komplizen ein schwedischer Geselle, Abraham Thvrn 
aus Stockholm. Der erste Streitpunkt, das Verlangen der Gesellen
schaft nach einer zeitgemäßen Erhöhung ihres Wochenlohnes, der seit 
Menschcngedenken allerdings nur 4 Groschen betrug und zu einem 
Lebensunterhalt kaum ausreichte, wurde von den Meistern als un
gerechtfertigt zurückgewiesen, unter der Begründung, daß ja für die 
Fordernden Nebeneinkünfte aus Biergeld und altem Flickerlohn zu 
diesem Tarif hinzukämeü, sodaß es ein fleißiger Geselle auf einen 
Wochcnverdienst von 1 Gulden bis 1 Reichstalcr bringen könne. Die 
Gesellen führten überhaupt noch ein viel zu gutes Leben, verspielten 
beim Würfelbecher manchen Taler, ihre von ihnen beanstandete Klei
dung sei gut und sauber, und Klagen über mangelhafte Säuberung 
ihrer Wäsche unbegründet. Außerdem sei der angefochtene Vier- 
groschenwochenlohn in ganz Deutschland üblich. Die weiteren Klagen 
über mangelhafte Beköstigung an Sonn- und Montagabenden seien 
selbstverschuldete. Denn daß natürlich ein Meister, wenn er auf. 
seinen abendlich ausbleibenden Gesellen bis nach 9, auch wohl 10 Uhr 
abends mit dem Essen zu warten genötigt, ihm noch nachträglich, 
„wenn er toll und voll heimkäme", aufzutischen verpflichtet sei, wäre 
weder hier noch anderswo des Landes Brauch und könne als den 
alten Statuten zuwider von niemanden verlangt werden. Im 
übrigen sei überall wie zu Breslau die Mehrzahl der Gesellen, mit 
Ausnahme jener Störenfriede, damit zufrieden (Anm. 173).
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Ein weiterer Streitpunki betraf die arbeitsfreie Zeit: hier 
kamen die Gesellen natürlich wieder einmal auf ihren „guten Mon
tag", sowie die Forderung abendlichen Ausgangs zu Spiel und Trank 
zurück. Gerade diesen oben sattsam behandelten Uebelstand hatten 
die neuen Bestimmungen stark ungesüßt; unerschütterlich meldete sich 
da die meisterliche Auffassung von altehrbarer Sitte und überkomme
nem Brauch, wonach der „gute Montag" wie überhaupt jegliches 
Ausbleiben der Gesellen über das Läuten des Abendglöckleins hinaus 
erst spät eingebürgerte und darum wieder abzuschaffende Mißbrauche 
waren. Ferner liefen die Gesellen gegen die angeblich zu hohen Bei
träge für ihre eigene Brüderschaft und die Herberge Sturm. Wenn 
auch alles das, was sie hier „zur Zusammenlegung der vierteljährigen 
13 Taler" vorbrachten, nach den Gegenargumenten der Meister schon 
in den Satzungen von 1492 und 1602 bislang unangefochten vorge
sehen war und zudem als Beitrag für Brüderschaft und Herberge den 
Wandergesellen selbst zu Nutz und Frommen gereichte, ganz abge
sehen von einer kleinen „Necreation" sür die Altgesellen und Meister
besitzer, die ebenfalls aus diesen Mitteln bestritten wurde, so wird man 
doch den vierteljährlichen Gesamtbetrag der Gesellenbrüderschafts
beisteuer in Anbetracht der damaligen durch die Folgen des dreißig
jährigen Krieges geschaffenen Daseinserschwerungen vielleicht etwas 
zu hoch und Abftreichungen etwa zu Lasten früheren Anschauungen 
entsprechender ehrenamtlicher Tätigkeit der Beisitzer am Platz finden.

Ganz kurzsichtig dünken uns jedoch die Beschwerden der Ge
sellen über die ihnen obliegenden, mit geringen Zubußen aufgesam
melten Beiträge zur Unterstützung der kranken Mitgenossen, einem 
alten und nützlichen Herkommen, in dein wir einem frühzeitigen Vor
läufer der heutigen, in ihrer sozialen Heilsamkeit unbestrittenen Kran
kenversicherung vor uns haben. Wir können uns hier nur den Ein- 
wänden der Meister anfchließen, mit welchen sie damals geltend 
machten, daß die gesammelten Beiträge doch nur zum Besten der 
Gesellen selbst dienten, indem wohl niemand wisse, ob er nicht morgen 
schon dieser Wohltat bedürftig sein möchte. Lassen wir die Meister 
selbst sprechen:
»,daü sie sick unbitlicker Weise vveAen der kranken Qesellen be- 
sckweren, so kaben sie daru keine tirsacke, sondern sotten es viet- 
rnekr vor eine Wokltat, so der Lrüdersckakt xesckieket, aestimieren, 
indem einer oder der andre selbst niekt weiss, ob ttr nickt suck der- 
Lleick Quttkat keut oder morgen bedürfen möckte. Ideberdies ist es 
ein altes tterkomen, und ist ein geringes, was kierru nack und nack 
mu wenigem ^esamdelt. auck tleiLix auibekalten wird, damit wenn es
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<be ^otäurst erbciscnet, rlsvon üen Icrsnken Qesellen, 3I88 sucd ger 
8rü6er5ckskit son8ten Irsn gekolkwn verclen". —

Endlich kehrte sich die allgemeine Unzufriedenheit der Gesellen 
noch gegen die Handhabung bei der Aemterbesctzung der Gesellen- 
brüdcrschast, der sie eine Privilegienwirtschaft zugunsten ortsansässiger 
Gesellen vorwarfen. Es war sür die Meister im Hinblick auf die 
damalige Unsicherheit aller Verhältnisse nicht schwierig, ihre gegen^ 
tcilige, auch von uns durchaus zu billigende Stellungnahme zu die
sem Vorwurf unwiderleglich zu entwickeln. Pflegten doch von jeher 
nach altem Brauch zu solchen Aemtern nicht ein jeder fremde, nach 
Breslau kommende Geselle bestellt, sondern vorzugsweise stadtbürtige 
Handwerksgenossen, die bereits in reiferen Jahren mit Absolvierung 
der Mutzeit beschäftigt waren, bei Tüchtigkeit mit solchen Obliegen
heiten betraut zu werden. Denn bei diesen allein konnte man eine 
tiefere Kenntnis von den ortsüblichen Handwerksgebräuchen im Ge
sellenwesen ovraussetzen. Anderseits war die Verwaltung und Ver
wahrung des Brüderschaftsvermögens samt Barkapital und Inventar 
an Silber und Zinn in den Händen Einheimischer bester und 
sicherer aufgehoben als bei Fremden, deren Haltbarmachung natur
gemäß praktisch schwer durchführbar war, wenn man ihnen bei vor
liegenden Unregelmäßigkeiten erst unter Aufwand großer Kosten und 
zeitraubender Umständlichkeiten in die weite Ferne nachschicken mußte, 
in einer Zeit, wo das „sich auf gut Spanisch Empfehlen" fremder 
Gesellen, die irgend welche Verbindlichkeiten drückten, an der Tages
ordnung war (Anm. 174). Trotz aller Vorstellungen verharrten die 
gemaßregelten Gesellen weiter in ihrer Opposition und zugleich terro
ristischen Ausschreitungen gegen Arbeitswillige. Nicht weniger als 18 
Jahre sollten sich noch hinziehen, ehe man zu einer friedlichen Eini
gung zwischen beiden Interessengruppen gelangte.

Die recht spärlich uns übermittelten Angaben über die 
Arbeitslöhne der Gesellen sind mit gewisser Vorsicht aufzu- 
fasfen. Man wird es sonst kaum verstehen können, daß sich die 
Gesellen Jahrhunderte hindurch mit einer Lohnkonstante von wöchent
lich 4 Groschen begnügten; denn wie mochte selbst damals ein Geselle, 
zumal wenn er noch die Beiträge für seine Genossenschaft entrichten 
mußte, davon seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn anders er 
nicht mit Wohnung und Kost im Hause des Meisters versehen wurde, 
als mit zum Gesinde des Hausstandes gehörig (Anm. 175). Diesen 
Wochenlohn von 4 Groschen finden wir noch am Ende des 16. Jahr
hunderts zu Löwenberg und am Anfänge des 17. Jahrhunderts zu 
Breslau. Hier wurde, nachdem bereits einige Meister den Gesellen 
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aus freien Stücken mehr bewilligt hatten, was bisher mit Wachs
bußen von th bis 1 Pfund geahndet ward, zum ersten Male 1628 
eine Erhöhung auf 6 Groschen für die Woche vorgenommen. Doch 
war schon damals neben dieser Wochenentlöhnung eine Bierzulage 
von 3 bis 4 Groschen aufgekommen, die man 1604 auf 2 Groschen 
herabfetzen wollte, was sich indessen nicht eingebürgert zu haben 
scheint, da.eine Willkür von 1664 diese Verringerung nochmals ein- 
schärst. Selbstlose Asketen, für die der Zusatz: „reolte nl>er ein 
Absello obuo bisrMlrlt arbeiten, so stellt es ckubln, ob Oer Kleister 
etvak ocker niebt gellen sollte" Platz griff, müssen wohl zu den 
zveißen Raben gehört haben.

Waren die Löhne zunächst unbeeinflußt von den Gesellen, so 
ist doch später, mit zunehmender Selbständigkeit der Gesellenverbände, 
eine Einwirkung letzterer auf die Art der Entlohnung unverkennbar. 
Der älteren Zeitlöhnung, die bislang fast ausschließlich gang und gebe 
gewesen war, trat die spätere Stücklöhnung ebenbürtig zur Seite, wohl 
hauptsächlich im Interesse der Mutgefellen, denen hierdurch schon im 
Hinblick auf ihre bevorstehenden ehelichen Unterhaltungspflichten eine 
größere Freiheit und Unabhängigkeit erwuchs. Zwar sollte auch das 
Mutjahr nach den Liegnitzer Statuten von 1550 und 1648 „um den 
gebräuchlichen Lohn abgearbeitet" werden, aber dann ist uns zum ersten 
Male in der Willkür der Breslauer Kürschner vom Quartal Michaelis 
1628 ein gegen einen früheren, uns unbekannten, von 1608 
erhöhter Stücklohntarif überliefert, der sür das Ledern von je 
100 groben Fellen 24 wgr., Lammfellen 15 wgr., Tfchmofchen 6 gr. 
und Füchsen 18 gr. als Maximallöhne festsetzt; mehr zahlende Meister 
mußten um das Aequivalent des Ueberschusses Strafe geben. Im 
übrigen schelln die Stücklöhnung schon im 15. Jahrhundert in gewissen 
Fällen üblich gewesen zu sein; denn in einer alten Breslauer Willkür 
des Jahres 1415 erscheint die in der Zeitlöhnung gebräuchliche Ent- 
löhnung von 4 Groschen ebenfalls als Maximallohn für 1 Stück Grot- 
fchen, für dessen Ueberschreitung der Meister mit einem Stein Wachs 
zu büßen hatte. Außer diesen wenigen Nachrichten über Gesellen
löhne wären höchstens noch Lohndifserenzen erwähnenswert, die zu 
Breslau 1635 zwischen Gesellen und Meistern über den Lohn von 
„Schimmligen Mützen, welche erweitert werden", entstanden. Dieser 
Ausbessetlohn wurde aber nur den Meistern, nicht den Gesellen zuge
billigt. Ueber den sonst gebräuchlichen „alten Flickerlohn", den wir 
oben bei unseren Ausführungen über den letzten Breslauer Gefellen- 
streik kurz berührten, als Zuschlag neben dem Biergeld, ist uns Nähe
res nicht bekannt.
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Wir hatten gelegentlich der Erörterungen über das Meister- 
wesen die erst um Mitte des 16. Jahrhundert eingeführte Mutzeit 
der Gesellen als schließliche Arbeitsverpflichtung an dem Orte ihrer 
geplanten Niederlassung im Meisterstande für Breslau wenigstens 
vorübergehend gestreift und uns bereits über die Motive für diese als 
Moment beginnenden Verfalls der Zünfte anzusprechende Zugangser
schwerung zur Meisterwürde verbreitet. Während wir zu Breslau 
nach jenen Aussührungen mit dem Jahre 1546 zunächst eine halb- 
jährige, 1565 auf ein volles Jahr verlängerte Gesellenmutzeit 
„zwecks Erlernung der Landarbeit" in Kraft treten sahen, geschah 
deren Einsetzung in andern Städten Schlesiens gleich mit einem gan
zen Jahre; so zu Freystadt 1563, Neumarkt und Iauer 1570, Ober
glogau 1574, Striegau 1584, Löwertberg 1588, Bunzlau 1589, 
Ohlau 1590, Oels-Bernstadt 1609. Zwei Mutjahre, wie seit 
1590 zu Breslau scheinen bereits 1550 gemäß den dortigen Statuten 
zu Liegnitz Brauch gewesen zu sein, während sie beispielsweise zu 
Freystadt sich erst seit 1596 nachweisen lassen. Ueber die in Breslau 
1596 erfolgte entgültige Erhöhung der Mutzeit auf nunmehr drei 
Jahre hinaus ist man wohl in der Folgezeit nirgends mehr gegangen. 
Meisterssvhne und Zunftverschwägerte genossen natürlich wie über
all so auch bei diesem Institut Bevorrechtigungen, indem sie in der 
Regel nur zur Leistung der halben Arbeitszeit verbunden waren; zu 
Freystadt oblag 1596 Meistersföhnen, Meisterseidamen und den Ver
lobten von Meisterswitwen immer noch das ursprüngliche halbe Mut
jahr bei einer Arbeitspflicht von sonst 2 Jahren für fremde Mutge
sellen. Nur zu Bunzlau kann man ausnahmsweise einmal sür fremde 
Gesellen wie für Meisterssöhne das gleiche eine Mutjahr, feststellen. 
(1589.)

Hinsichtlich der Privilegien der zunftverwandten und -ver
schwägerten Gesellen unterschieden die Breslauer Statuten des Jahres 
1596 gegenüber der allgemeinen dreijährigen Mutzeit für fremde Ge
sellen eine zweijährige für Meisterseidame und solche Handwerksge- 
nossen, die eine zunftcntsprossene Meisterswitwe zu ehelichen beabsich
tigten, eine nur einjährige für Meisterssöhne und solche Gesellen, die 
Freier einer nicht der Innung entstammten Meisterswitwe waren; 
letztere genoß deswegen den Vorzug vor jener, weil sie bisher noch 
nicht, wie die Zunstbürtige, ihrem früheren Ehemann schon einmal eine 
gleiche Bevorrechtigung einzubringen in der Lage gewesen war. Von 
der Verpflichtung der Erfüllung des zweiten Mutjahres konnten sich 
jene zunftverwandten Gesellen durch freiwillige Anfertigung des Mei
sterstücks lösen (Anm. 104).
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Wenn wir schon bisher den Vorwänden der Meister, mit denen 
sie die Einführung der Mutzeit durch die Notwendigkeit zu erhärten 
suchten, nicht so recht Glauben zu schenken geneigt waren, so wird uns 
die Wahrheit, daß der Zweck solcher Zugangserschwerungen zur Zunst 
nur in der bloßen Abwehr der Meister gegen die wachsende Konkur
renz reichlich zuströmender Gesellen zu erblicken ist, vollends klar, 
wenn wir den Breslauer Kürschnergesellen seit 1674 vor der Ansage 
seiner „Iahrarbcit" zwecks Zulassung zur Mutzeit noch den völlig 
überflüssigen Nachweis einer viertel- bis halbjährlichen Vorarbeit am 
Orte erbringen sehen. Da es sich nämlich eingebürgert hatte, daß viele 
auswärtige Gesellen, „ungeachtet sie kaum vor kurzer Zeit, ja sogar 
vor etlichen Tagen allhier in Arbeit gewesen, sich alsbald in die Jahr- 
arbeit anzusagen unterstehen, so sollen hinfort Gesellen nicht eher in die 
Jahre gelassen werden, als sie zuvor in der Stadt 14 oder mindestens 14 
Jahr auf der Zunst in Arbeit gestanden". Wie streng man in der 
Folgezeit unter Umständen nach dieser neuen Vorschrift verfuhr, beob
achten wir an folgenden zwei Fällen: Einem Quartal Michaelis 1696 
sein Mutjahr ankündigenden Gesellen wurde selbst als Meisterssohn, 
da ihm noch 3 Tage zur Beendigung der Vorarbeit fehlten, erst zum 
Quartal Fastnacht des nächsten Jahres entsprochen. Ein andrer Ge
selle aus Ulm hatte bei der Ansage nicht das übliche Vierteljahr, 
sondern nur einige Wochen vorher zu Breslau in Arbeit gestanden, 
weshalb er, trotz Einspruch des Rates, noch ein Jahr mit der eigent
lichen Mutzeit zu warten genötigt ward.

Der seine Mutzeit anmeldende Geselle war sodann seit 1596 
zu Breslau einer Einschreibegebühr von 1 Taler (oder 1 Mark 4 
Groschen) unterworfen, die indes Meisterssöhnen nicht abverlangt 
wurden. Anfang folgenden Jahrhunderts wurde diese Gebühr für 
fremde Gesellen auf 3 Taler erhöht, während nunmehr auch der Mei- 
sterssvhn 1 Taler zu entrichten hatte. Nach Absolvierung der Mut- 
zeit erhob man jetzt zudem für jedes Arbeftsjahr denselben Betrag von 
1 Taler. Weitere beträchtliche Heraufschraübungen dieser Gebühren 
in den nächsten Jahrzehnten haben für unsere Abhandlung als Symp
tome gänzlichen Niedergangs des Zunftwesens kein Interesse mehr.

Eine Einschreibegebühr von 1 Taler wurde bei der Anmeldung 
der Mutzeit ebenfalls zu Liegnitz 1648 gefordert. Daß in Wirklichkeit 
manche Zunst diese neue Einnahmequelle schon damals weit ergiebiger 
auszunützen beabsichtigte, ohne freilich die Bestätigung dahin zielender 
Vorschläge von dem Rat ihrer Stadt zu erhalten, beweist eine Auf
zeichnung in den Archivalien der Breslauer Kürschner, die eine An
meldegebühr von 2 Talern, zuzüglich regelmäßiger Quartalsbeiträge 
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von 1 Taler, bis zur Abfolvierung der Mutzeit Vorsicht, unter fol
genden Argumenten:

„Hn6 6ies 6er Hisscken katber, 6r 6ieveit er solcker HoUnunx 
Kälber 6ie fakressrbeit snnimbt, 6ss er in künütix xe6encket me^ster ru 
ver6en vn6 6er decken vn6 6ero lanZ xesambleten Vermögen rur^e- 
>viesen. Lr »der als eine trem6e kerson ru solckem was 6er decken 
vn6 6er selben Lin6ern rur xutt eine InnKe 2eit im Vorrakt xessmblett 
nickt soxar vrnksonst eintriette, vn6 6x Reckt xeniesse -vvie Liner, 6er 
zo, 40 06er mekr lakre be;' 6er decken >Aekebett un6 §ele§ett kat, 
-weil es 6er Xecken vncl 6en Ikren, vn6 nickt trem6en riur 6utt §e- 
ssmblett.'

Während nun anfangs ein bestimmter Anmcldungstermin für 
das Muljahr nicht vorgeschriebcn war, wurden seit Ende des 16. Jahr
hunderts Zulassungen zur „Iahrarbeit" nur am Hauptquartal vorge
nommen; allein zunftverwandten und -verschwägerten Gesellen war 
der Beginn derselben in ihr Belieben gestellt (Anm. 176). Infolge
dessen setzte zu Breslau hinfort die Mutzeit mit Quartal Fastnacht ein; 
zu Ohlau lief sie von Iacobi bis Mittfasten, und ebenso wurde es 
zu Neumarkt gehalten; zu Liegnitz fing sie mit Trinitatis an. Ohne 
Geburts- und Lehrbrief wurde natürlich kein Geselle zugelassen; für 
deren baldige Beibringung hafteten unter Umständen Bürgen.

Um „Unrath zu vermeiden", sollte sich 1584 zu Striegau der 
seine Mutzeit ansagende Geselle alsbald ins Meisterbuch einzeichnen 
lassen und dann sein Jahr abarbeiten, was ihn schließlich, wie wir 
oben sahen, zur Anfertigung des Meisterstücks berechtigte. Zu Breslau 
mußte 1577 jeder „Iahrarbeiter" mit seinem Meister zur Ansage er
scheinen; über sein Verhallen hatte dieser alle Quartale Bericht zu 
erstatten (Anm. 177). Für den Arbeitsstellennachweis wurde später 
die bereits bei den Gesellen im allgemeinen erwcchntc Richtlinie nach 
der Altcrsreihe der Meister maßgebend; doch schritt man in den zwan
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts zu einer Auslosung des Arbeitge
bers, um den Forderungen der Gesellen entgegenzukommen. (Anm.178). 
Suchte man früher einen Meisterwechscl des mit seinem Meister unzu
friedenen Mutgesellen möglichst zu erschweren, so führten die dauern
den Differenzen zwischen Gesellen und Meistern über die Frage freier 
Meisterwahl der „Iahrarbeiter" 1701 zu dem Ergebnis, daß diesen 
von nun an gegen eine Erlegung von 5 Talern im ersten, 3 Talern im 
zweiten, und 1 Taler im dritten Mukjahr der erwählte Arbeitgeber 
wunschgemäß zugestanden ward. Konnte sich der Geselle nicht mit 
seinem ersten Meister vertragen, dann hatte er auch für das andre 
8ahr, wo nicht mit dem zweiten, ebenfalls fürs dritte Jahr 5 Taler 
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Au entrichten. Hiermit war, wie ehedem, Meistern und Gesellen volle 
vertragliche Freiheit zugesichert, und die frühere, nur zu dauernder 
Unzufriedenheit beider Gruppen führende Gebundenheit an überlie
ferte Satzungen beseitigt. Wahrend der Mutzeit durste sich der Ge
selle in keiner Weise von der Arbeit „erbrechen", sei es, daß er 
auch nur einen Tag feierte, aus der Stadt sich entfernte, oder etwa 
die Zeit in gutem Glauben mit Kriegsdiensten auszufüllen meinte. 
Ohne Wissen der Aeltesten war ihm weder der Besuch von Hochzeiten, 
noch die Teilnahme an Gastschmäuscn außerhalb des meisterlichen 
Hauses erlaubt. Mutwilliger Müßiggang solcher Art hatte für ihn 
Verlust des Mutjahres zur Folge, wobei er dann nie wieder zur 
Iahrarbeit zugelassen werden sollte. (Anm. 179.)

Mit zunehmendem Verfall des Zunftwesens war eine Ablösung 
von der Verpflichtung zur Mutzeit keine allzu seltene Erscheinung. 
Daß zu diesem Loskauf manchmal eine für damalige Zeiten recht an
sehnliche Summe erforderlich war, beobachten wir schon 1615 zu 
Freystadt:

,,.km ezusrtiü Lticbaelis 1615. .Isbves Isl auk Dnser cles Labts 
?.ur kcevstack rulassunx vncl verwilligung ?cbrabam krancke von Uei 
Llbaien ^nnkkt Uer Xirscbner samtlicb seine 1»br Arbeit erlassen 
vvorUen, ULtnr er cler Reellen Aeroben lou g'bsler au zü vv^r. leclock 
mit uiesein ausclrücklicben LesckelUe clas er ein kalb galir soll arbeiten 
vnUt <tes Lrbsren tlancltcverks cler lvirscbner ?crticke! nicbts benom- 
rnen cvirUt. Wen aber bbn gesell keme, er rvere trerncl ocler ITin- 
neimisck, vn<It von cler decken bexebrts, Uerxleicben au tbun als Uieser 
Ketbsn bat, so sol es ibrn verdunst vnclt augelsssen vverclen, vncl sonst 
clurob keinen anrlern wex ocler rnittel als clurcb ciieses. .^Iles ^aat^ 
trenlieb vnclt obn Aetebrliek."
In welchem Grade sich überhaupt Meistersföhne alter Breslauer 
Zunftfamilien über die Bestimmungen der Wander- und Mutzeit gegen 
Loskauf mit klingender Münze Hinwegzusetzen wußten, dafür haben wir 
ein geradezu typisches Beispiel aus dem Jahre 1688 an dem Kürsch- 
nergcsellen David Höne. Dieser war schon 2 Jahre vor Ablauf 
seiner vorgeschriebenen Wanderzeit nach Breslau zurückgekehrt und 
hatte trotz Abweisung die Anmeldung seiner Mutjahrc durchzusetzen 
vermocht, nachdem er gegen eine geringfügige Gebühr Entscheidung 
seiner Angelegenheit vor einem Meisterausschuß auf Verairlaftung des 
von ihm für seine Stellungnahme gewonnenen Rates der Zunst abzu- 
rrotzen verstanden. Die Zunst ließ ihren Widerstand fallen, wobei sie 
sich gegen Unterzeichnung eines Reverses die Gewißheit verschaffte, 
daß des Gesellen Eigenwille dem Mittel zu keinem Nachteil gereichen. 
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auch sich hinfort kein weiterer Geselle auf diesen Dispens von der 
Erfüllung der vorgeschriebenen Wanderjahre stützen- wie überhaupt 
die diesbezüglichen Artikel unverändert Geltung behalten sollten. Da
für wusste Höhne den rechten Balsam sür die der Zunst -«gefügte 
Unbill anzun-enden: er erlegte nämlich, „weil ihm E. löbl. Mittel 
diese Liebe erweiset", eine Sondergebühr von 50 Rtlr. Freilich sollte 
die Zunft diese einem angesehenen Meisterssohne gegenüber bewiesene 
schwächliche Wahrung ihrer statutarischen Rechte bald bitter genug be
reuen' denn -es verlautet über Hone im Protokoll des weiteren: 
„es kat r>icti »der, als er in clie lakre (Mutreit!) körnen, allerkanät Ver- 
ick'ieLlickkeit mit ikme ereignet, in-äem er sick in clie lakre bringen 
lassen, unxeacktet aber liessen Lr keinen Stick gearbeitet, sonciern 
seiner 6ele§enkeit in ackt genommen, suck kernack, seiner Lacken 
Kälber als Lkekakkten nack XönixskerA vereiset, nncl tast ein kalb 1»kr 
auLen geblieben, als er »der wiecier kommen, ebenralls kei seinem 
^nkrmeister nickts gearbeitet, als ür »der am Irinitatis Ousrtal ^o. 
1689 sein ^akr losgesaget, ist L. Lrbares ütittei übel mit ikm ^utrieclen 
gebest, uncl kaben ikn nickt so sckleckter Dinge kin passieren wollen 
lassen, ist encllick clakin gemittelt worclen, claö er sick clakin erklärt, 
er wolle sick gerne bequemen unci kat sick in cliese ätraie gewilkget, 
6aL Lr L. Lrdares Glittet wegen seiner sakrarkeit, weil er selbst nickt 
mit -Arbeit verrickt; als kat er vor iecle Wocke dieses )skr über einen 
Wockenlokn, 4 sgr., unä alL Zusammen 6 Ltkl. 28 gr. erlecligt, unä 
ist also käs Glitte! ant solckes mit ikme ^uiriecien gewest, unü ist 
ackt 1'age clarnack Kleister worclen."
Nach andern Buchungen findet man, daß Hone damals als Loskauf 
von zwei fehlenden Wanderjahrcn und einem Mutjahr insgesamt die 
stattliche Summe von 61 Reichstalern und 6 Groschen entrichtete. 
(Anm. 180.)

Auch in kleineren schlesischen Städten scheint im 17. Jahrhundert 
der Mißstand des Loskaufs vom Mutjahr gang und gebe gewesen zu 
sein; so verbot eine Verordnung von 1674 zu Oels und Bernstadt 
dessen Ablösung mit Geld.

Im Jahre 1783 schritt man schließlich zu Breslau zur Auf
hebung dieser längst überflüssig gewordenen Mutzeit der Gesellen. 
(Anm. 181.)

Wie iiber die Lehrlinge, so stand auch über die Gesellen der 
Zunft eine Disziplinargewalt zu. Sie sollten gemäß den traditionellen 
Anschauungen über Zucht und gute Sitte des „Gesindes", 
zu dem sie rechneten, häuslich leben und sich nicht des Nachts in 
Schenken und schlechten Häusern herumtreiben. Solche das äußere 
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WMvcrhaUcn der Gesellen regelnde Beslinrmungen enthält schon die 
Breslauer Gesellenordnung des Jahres 1492, sofern sie nicht bereits 
in Willküren aus dem Anfang dieses Jahrhunderts vorgesehen sind; 
sür Zuwiderhandelnde waren hierbei Bußen von V2 bis 2 Pfund 
Wachn festgesetzt. Gegen derartige Satzungen verstieß z. B. der Ge
selle, der außerhalb und innerhalb der Herberge Unzucht trieb, gemeine 
Weiber ins Haus seines Meisters brächte, sowie überhaupt seinem 
Meister und der Meisterin das Hausgesinde unehrbietig behandelte. 
8hm drohte außerdem Boykott der Gesellschaft, bis er sich mit dem 
Meister oder der Meisterin „nach Rat frommer Leute" verglichen. 
Unzucht mit Mägden im Hause des Meisters, heimliches Sichentziehen 
vor den unerwünschten Folgen eines solchen verbotenen Verkehrs 
ahndete man mit Stillegen der Gesellenarbeit oder einem die Arbeits- 
verhinderung am neuen Wirkungsorte bezweckenden Sendschreiben, um 
dadurch Leichtfertige zur ehrlichen Erfüllung ihrer sittlichen Pflichten 
und zu nachträglichem Vergleich an alter Stelle zu veranlassen. (Anm. 
182.) Oder man verwies ihn, wie u. a. 1608 einen des unzüchtigen 
Lebenswandels bezichtigten Frankfurter Gesellen, aus der Mutarbeit; 
wobei ihm seine Einschreibegebühr wieder zugrstellt wurde. Ueber- 
baupt durfte gemäß der ältesten Breslauer Gesellenordnung kein Ge
selle das Freudenhaus besuchen, noch sich in irgend etwas mit einem 
unehrlichen Weibe einlassen oder „einem andern eine versprechen", 
namentlich keinem Weibe bei Gesellenzusammenkünften „einschenken 
lassen". Strafbar machte sich ebenso, wer sich „un^oi-n>uu,kktiA-ti<Äi 
ko kest botrinlet oller entrück ev« Ortouir aller auo ball^olt. 
Luk"; der Trunksucht vorzubcugen war das Verbot des komment- 
mäßigen Zutrinkens von Halben und Ganzen innerhalb und außer
halb der Gesellenherberge bestimmt. Diebstahl am Gute des Mei
sters, der Meisterin, des Herbcrgwirts und der Mitgesellen, schimpf
liche Aeußerungen wider letztere („llursnson" im 15. Jahrhundert), 
Messerbcdrohungen, nächtlicher Unfug auf den Gaffen wurden in glei
cher Weise verfolgt; wer dabei auf der Gaffe jemanden ein Leid zu- 
fügtc und sich hierauf von bannen machte, dem winkte in vorhin er
wähnter Maßregelung allenthalben Arbeitslosigkeit, wohin er feinen 
Fuß setzte, bis er entweder den Bestohlenen ihr Gut wiederbrachte 
oder sich mit dem von ihm Geschädigten und Beleidigten im Guten 
einigle und ihm den erlittenen Schaden ersetzte, „darum, daß er 
mit solchen Sachen alle Gesellen verunglimpft hat." (Anm. 183.)

Als unstatthaft sah man ferner das „barschenklicht oder ohne 
Mantel" Gehen auf der Gaffe an; am Feiertage mußte jeder alte wie 
junge Geselle „gehoset" sein, und zur Reinlichkeit erzog ihn das 
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hygienische Gebot des Besuches her Gesellenbadestube, Um üble 
Händel und Raufereien zu vermeiden, erliest man Verfügungen gegen 
Pas Tragen von „mordlich Geweren" in der Herberge oder überhaupt 
auf Gesellenzusammenkünften, die man Ende des 17. Jahrhunderts 
durch Ratsverordnungen wider die während des Krieges aufgekom
mene Mode des Degenführens der Gesellen als „groben öffentlichen 
Uüfugs" ergänzte. (Anm. 184.)

Mit dem Läuten des Abendglöckleins mujzlen die Gesellen da
heim sein. Auf ihr Ausbleiben brauchte, wie wir wissen, der Meister 
beim Abendessen keine Rücksicht zu nehmen; nächtliches Herumtreiben 
derselben durfte er der Zunft nicht verschweigen, Ueberhaupt hatten 
bw Gesellen ihren Meistern in allen das Handrverk und die Stadt 
betreffenden Angelegenheiten getreulich Gehorsam zu leisten und 
„keinen Ausruhr und Neuerungen zu machen" (1492). Sie sollten sich 
gegen ihren Meister gebührlich erzeigen, das Gebot der Zunst nichi 
versäumen und bei offener Lade oder Büchse die Stube nicht verlassen. 
(Anm. 185.)

Schon frühzeitig begegnen wir ferner Mastnahmen gegen 
Glücksspiele der Gesellen. Während eine Willkür von 1402 kurzer 
Hand alle Geldumsatzspiele der Gesellen untereinander und mitein
ander untersagte, milderte man in der Folgezeit zugunsten der Be
liebtheit etlicher harmloser Spiele, als Brett, Kreisspiel und Kugel
schiehen, das allgemeine Spielverbot wenigstens insoweit, dast 
man nur leichtfertiges Würfelspielen oder „Paschen" mit Strafe be
legte, wozu seit Anfang des 17. Jahrhunderts das eben aufgekommene 
Kartenspiel lrat, und im übrigen den Einsatz auf einen Pfennig oder 
einen schlechten Heller beschränkte (Anm. 186). Zuwiderhandelnden 
Spielern wurden heimliche Mitwisser gleichgestellt. Ebenso war das 
Spielen auf dem Tische der Altgesellen ohne Geheist der Aeltesten 
strafbar.

Ueber die in Schlesien von jeher erhobene Forderung der 
Unbeweibtheit der Gesellen, namentlich vor dem späteren 
Meisterstück, haben wir bereits gesprochen. Verheiratete Mutgesellen 
jwurden z. D. 1514 zu Oberglogau nicht zur Iahrarbeit zugelassen. 
Dies läht darauf schlichen, dast wohl manch fremd zuwandernder 
Geselle die gewünschte Ledigkeil vermissen liest, obschon sich in dem 
reichhaltigen Material der Breslauer Kürschnerzunst kein einziger 
Anhaltspunkt für das Vorhandensein irgend eines verheirateten Ge
sellen ergibt. Der beschäftigte Geselle wohnte ja in der Familie des 
Meisters; darum sah man ihn lieber ledig.
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Gemäß den Anschauungen des allen Gewerberechts, das nur 
dem Meister selbständige Ausübung des Handwerks und zugleich 
Vertrieb der Produkte seines Gewerbefleißes zuließ, durfte kein Ge
selle, bevor er durch Erlangung des Meisterrechts zünftig geworden, 
auf eigenen Verdienst arbeiten. Daß Gesellen diese heimliche oder 
offenkundige Arbeit von Pfuschern selbst im Hause des Meisters zu 
verrichten unternahmen, zeigt eine Klage aus dem Jahre 1659 über 
die bisherige Anfertigung von Mützen, Müssen und anderen Pelz
sachen durch viele Breslauer Kürschnergesellen unter dem Schein 
eigenen Bedarfes, welche Fabrikate jedoch regelmäßig hernach heim
lich von ihren Verfertigern auch anderwärts an den Mann gebracht 
wurden, sowie über den Handel der Gesellen mit Resten, „einzigem 
Gefleckicht". Gab es doch selbst unter den Meistern Leute, die diesen 
unlauteren Wettbewerb nicht nur unverwehrt hingehen ließen, sondern 
ihn womöglich noch förderten. Schon 1594 hören wir von einem 
Kürschnergesellen aus Iauer, der mit feiner Mutter zu Lüben etliche 
Marder gekauft hatte, ohne sie indes in Breslau wieder mit Gewinn 
absetzen zu können, weswegen er sie zur Verfütterung und Verbrä
mung etlicher Hüte verwendet hatte. Diese waren von ihm sodann 
verkauft worden, ohne daß er angeblich von dem Verbot solchen Han
dels für Gesellen etwas wußte. Die daraufhin durch die Kürschner- 
ältesten erfolgte Beschlagnahme seiner Waren brächte den Gesellen in 
Not, weshalb er sich mit seiner gleichfalls verarmten Mutter bitt- 
slehend an die Zunst um Rückgabe der Fabrikate wenden mußte. 
(Anm. 187.) AehNlich gestaltet sich der Fall eines Gesellen aus dem 
Jahre 1695, der vor Erwerb der Zunftmitgliedschaft 200 Füchse für 
seinen Bedarf von Leipzig einführen ließ und sie bis Erlangung des 
Meisterrechts mit Arrest auf dem Zunfthaus belegt sah. Noch im 
18. Jahrhundert stoßen wir auf solche Beispiele pfuschender Gesellen, 
die von ihnen unter dem Schein persönlichen Bedarfs angefertigte 
Mützen, Muffe und andre Kürschnerwaren unter der Hand ver
kauften.

Wir haben im Verlauf dieser Ausführungen über das Ge- 
sellenwesen über G e s e l l e n b r ü d e rs ch a f t e n gesprochen und 
verweisen zur allgemeinen Einführung in dies Kapitel auf die Schrift 
von Schanz: „Zur Geschichte der deutschen Gesellenverbände", Lpz. 
1876. Es war im wesentlichen der alte Konflikt zwischen den In
teressen der Arbeitnehmer und der sie in sozialer Abhängigkeit halten
den Arbeitgeber, der die Gesellcnbrüderschaftcn als Organisation gegen 
die Willkür der Meister auf den Plan gerufen hat. Gerade bei den 
Gesellen des kapitalsbedürftigen Kürschnerhandwerks mußte sich bald 
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die Erscheinung einstellen, daß sie schon wegen Mangels an Vermögen 
Nicht mehr Meister werden konnten, der großen Zahl der Meister- 
rcchtskandidaten gar nicht zu gedenken, gegen die sich die Zunft aus 
Furcht vor Konkurrenz und drohender Ueberfüllung bei offenkundiger 
Bevorzugung der Angehörigen zünftiger Familien durch rigorose 
Zwangserschwerungen mehr und mehr verschlossen zeigte. Das schon 
durch die Abwälzung des städtischen Wehr- und Verteidigungsdicnstcs 
von den gemächlich gewordenen Bürgern auf die Gesellen und Iung- 
meister erwachsene Solidaritätsgefühl mußte auch nach Beendigung 
der Heerfahrten und Auslösung der Söldnerscharen an Kraft gewin
nen, in gleichem Maße als die Entfremdung den Arbeitgebern gegen
über durch drückende Behandlung der Gesellen zunahm. Daß Be
wußtsein, allein ohnmächtig zu sein, bei geringer Aussicht zudem auf 
baldige Selbständigkeit, offenbarte nur zu deutlich den Mangel eines 
starken Schutzes der Gesellenschaft gegenüber der übermächtigen Orga
nisation der Meister in der von den Behörden sanktionierten Zunft. 
Das natürliche Band, das sich um die vom ersten Tage der Kind
heit zusammen aufwachsenden Meisterkindcr und Heimbürtigen schlang, 
fehlte noch den fremden, durch die Wanderschaftsjahrc in alle Him
melsgegenden zerstreuten Gesellen. Dem allen nun gedachte man 
in der Organisation der Gesellenverbände wirksame Abhilfe zu 
schaffen.

Im Gegensatz zu den von Schanz behandelten Gesellenver- 
bändcn des westlichen und südlichen Deutschlands scheinen sich die 
schlesischen Kürschnergesellenbrüderschaften zu Breslau und Neumarkt 
zu den Meistern verhältnismäßig gut gestellt zu haben. Von einer den 
Meistern als geschlossene Gesamtheit gegenüberstehenden Opposition 
ist wenigstens in der Blütezeit der Zunft nichts zu merken, wie denn 
überhaupt in dem servilen Geist des sich von den traditionellen Ge
wohnheiten des ehemaligen Hofrechts nur schwer emanzipierenden 
Ostens ja auch die Stellung der Zunft gegenüber dem Land- und 
Stadtregiment von jeher eine sehr abhängige war und geblieben ist. 
Selbst die späteren Gcsellenausstände Breslaus fanden nur die Unter
stützung einer die Gesamtheit der Gesellenschaft terrorisierenden Min- 
derheitsgruppe; die Mehrzahl der Gesellen ließ sich einschüchtcrn und 
sah in passiver Haltung der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen, 
ohne sich zu einer aktiven Stärkung der Opposition entschließen zu 
können. So werden zweifellos im allgemeinen die schlesischen Ge- 
skllcnbrüderschastcn den Meistern gegenüber eine ganz untergeordnete 
Rolle gespielt haben, und tatsächlich sind die Merkmale einer Unab
hängigkeit und eines Selbstbestimmungsrechts derselben ganz gering.
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So erfolgte die Errichtung der Breslauer Gesellenbrüderschaft bereits 
1492 unter Mitwirkung der Zunftältesten und des Rats, indem die 
ältesten Meister des Handwerks der Kürschner mit den ältesten Ge
sellen von den Ratmannen „wegen der Gesellen Iungk vnd alt" Ge
nehmigung der neuen Gesellenstatuten erheischten, „damit diese sich 
ordentlich und züchtiglich halten sollen und auch den Meistern in allen 
redlichen und ziemlichen Sachen gehorsam sein". (Anm. 188). Noch 
deutlicher erscheint diese Abhängigkeit der Gesellenverbände bei der 
allerdings erst 1608 erfolgenden Begründung der Neumarkter Kürsch
nergesellenbrüderschaft, sür die ohne Zutun der Gesellen Geschworene 
vnd Aelleste der Neumarkler Zunft sich eine Abschrift der Gesellen- 
vrtikel der Breslauer Kürschner kommen lieften. Das betreffende 
Sendschreiben an die Aeltesten der dortigen Zunft ist vom 18. Fe
bruar 1608 datiert und lautet:

„Logen >vir gen Herren trsundtlicken nickt vorkalten, wie das 
alkier bey^ uns 2um dleumarckt das xancr )akr vber xeseln vnd lokn 
jungen mit arbeit geledert, vnd vnderkalten werden, dieweil wir den 
ksken, käs icrundt in dieser letzten argen vnci besen weldt, das funge 
tvolck, so wildt vnversckembt, vnd sllerlex Mutwillen ru Ireiben sick 
^nderkengt, welcks wir eine 2eit lang, auck von Unserm Oesinde 
eimlick erkarsn vnd kaben seken müssen, vnd weil den allerley Mut
willen, vnd vppigkeit von etlicken vorgenommen worden, kaben sie dan 
Minder der Ikier vrlaub genommen, dem Kleister sckuldig verblieben, 
vnd davon gelsullen, als kaben wir xu erkaltung gutter kandwercks 
gswonksit, Disciplin, erbarkeit vnd ordnung den endtlicken dskin ge- 
tzcklossen, auck mit den geseln, welcke icrundt alkier in arbeit steken, 
Line Lriedersckalt aukriurickten. weil okne das ein ^eitkero eine Der- 
berge tür die lrembden wandernden geseln gekalten worden. Dieweil 
^vir den in das LreLIicks kürstentkumb fncorporirt vnd eingeleibet, 
vnd xms nickt anders gebiren wil so mil verdicken nack euck als nack 
der Dauptriecke riu rickten, als ist vnd gelanget an die Herren vnser 
lreundtlickss vnd vordinstlickes bitten, sie wollen vns so vil dinstlick 

nd lorderlick sein, dormit wir ein absckrilt aller artickel darnack sick 
Peseln vnd funden rickten ^nüssen vnd wie es bex euck ^u lZresslau 
bs>' der Lriedersckalt gekalten wirdt, bskomen msgen darmit sick auck 
Peseln vnd Dokniungen so vil Lleglicken vnd alkir be^ vns die 2eit 
^nd gelegenkeit leiden wil darnack su vorkslten vnd xu rickten kaben." 
(Anm. 189.)

Die Neumarkler Knirschnergesellcnbrüderschaft trägt also be
reits den Charakter einer Zwangsgenossenschaft, deren Einrichtung 
igsradezu auf Betreiben der den Kampf gegen die zunehmende lln-
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Urkunde der Kürschnerzunst.
(Übertragung umseilig)



12. Uanuar 1587. M fitesten und Lesckworenen der Uürsckner in Sresiau tun kiermit 
jedermann kund: Da bisker bei unserm Mittel und Uandwerk alierlei fiissbräucke unter Geistern 
uncl Leseüen bemerkt worden sind und uns gedübrt, diese flissbräucke auf jede möglicke t^eise 
sb^ustelien kaben wir an unserm letalen bd-iknacktsqusrtal. das wir am 5. Uanusr mit 
den jungen und alten Geistern gekalten baben, unter andern auck folgende awei tunkte, 
gemäss unsern woklerworbenen, auck vom f^ate bestätigten Privilegien, Ordnungen und 
Statuten, wieder eingssckärft und miteinander einkellig bescklossen: Erstens das feiern am 
Montag oder (wie man es au nennen pflegt! der gute Montag, welcker jetat bei den Gesellen 
gana gebräucklick geworden ist, soll gana aufgekoben und abgesckafft sein. Zweitens, wenn 
ein geselle, der länger in tzreslau bleiben will, am Sonntag nack dem Sssen, wie gebräucklick 
bei seinem Geister adaietit, soll er nock am selben läge nack andrer Arbeit Umsckau 
kalten, widrigenfalls er von uns ältesten ernstlick in Strafe genommen werden soll, bind 
wenn einer oder mekrere gesellen diesen Artikeln ungekorsam werden, sollen diese, ebenso 
wie der Kleister, bei dem der geselle in Arbeit stekt oder der dem gesellen, der sc^on 
kier gearbeitet kat, an einem andern läge (als Sonntag! Arbeit gibt, okne dies den Attesten 
anauaeigen, ernstlick gestraft werden, bind damit sick die Leseilen nickt mit Unkenntnis 
dieser Ssstimmungen entsckuldigen können, ist iknen diese Urkunde (die von cien Geistern 
und 6ltknecktsn, den fremden aur klackacktung, aiie 14 läge bei ikren Zusammenkünften vorge- 
iesen werden soll) unter dem Siegel der 2ecke ausgefertigt worden, (in Uockdeutsck übertragen.!



botmäßigkeit der Gesellen aufnehmenden Meister zurückzuführen ist. 
Von irgend einer Vertretung der Geselleninteressen gegenüber der 
Allmacht der Arbeitgeber kann somit hier nicht im entferntesten die 
Rede sein, da ja die Gesellenschaft der Neumarkter Kürschner von 
sich aus den Zusammenschluß kaum angeregt haben dürfte.

Aeberhaupt wurde den Gesellen die Errichtung einer Gesellen- 
drüderschaft, namentlich wenn der Wunsch nach einer Organisation 
selbständig aus deren Reihen hervorging, nur unter der Bedingung zu- 
tzestanden, daß den Meistern ein Antell an der Rechtsprechung auf die 
Weise eingeräumt wurde, daß ein bis zwei vom Handwerk dazu er
korene Zunftgenossen auf den Brüderschaftsquartalen als Beisitzer zu 
fungieren und neben den Altgesellen das Urteil mitzufinden pflegten.

Nach den Satzungen von 1492 sollte die Breslauer Kürschner- 
gesellenbrüderschast eine Zechbüchse haben, zu der als Schatzmeister 
2 „Gebermeister" des Handwerks und 4 Gesellen gesetzt waren, um 
die Einnahmen und Ausgaben des Gesellenschastsvermögens zu ver
walten, worüber sie den Mitgesellen alle Vierteljahre Rechenschaft 
abzulegen hatten (Anm. 190.) Ihnen oblag die Einforderung für die 
fAligen Bußen und sonstigen Einnahmen, sowie die Verfügung über 
die eingegangenen Beträge ganz nach Belieben der Gesellen. Der 
Vorstand der Gesellenschaft setzte sich zu Breslau aus 4—5 Altgesellen 
mit abwechselnden Funktionen zusammen, von denen jedesmal 2 
neben den meisterlichen Beisitzern die Brüderschastsquartale leiteten, 
wie wir es ebenfalls zu Neumarkt finden. (Anm. 191). Nach dem 
Vorbilds der Zunftverfassung pflegten dabei die jedesmal abgehenden 
Allgesellen den neu Eintretenden Rechnung zu legen. Die ursprüng
lich wohl durch Gewohnheit geregelte Wahl artete im 17. Iahrhun- 
dert wenigstem nach Maßgabe der uns übermittelten Ouartalsvor- 
sltzenden, zu einer offenkundigen Bevorzugung weniger Altgesellen 
aus, von denen manche häufig ihr Amt eine Reihe von Quartalen 
hindurch behielten, eine Erscheinung, die auch bei den Zunftältesten 
jener Zeit viel beobachtet werden kann.

Ueber die Beitragspflicht der Gesellen für ihren Verband, 
entsprechend der Mitgliedschaftsverpflichtung für jeden einzelnen am 
Orte geförderten Gesellen, gibt uns zunächst die älteste Breslauer Ge
sellenordnung Aufschluß. Hiernach mußte ein nach Breslau kommen
der Geselle, der daselbst um Lohn in eines Meisters Werkstatt arbei
tete, zum ersten 1 Groschen in die Büchse „nr 6er orten" Uerte, 
Trinkstube, Herberge) geben. Ferner hatte er, sowie jeder Geselle, 
dem man „ das Trinkgeld", die Wegzehrung, mitteilte, alle 14 Tage 
nach dem Mittagessen 3 Heller in die Gesellenschastsbüchse und 9 
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Heller „Lu star ovLen" zu erlegen, und zwar „oftn alle« veuLiabsn". 
Das Geld sollte der älteste Geselle aus jeder Werkstatt zur Büchse 
tragen. Wer keinen oder nur unpünktlich Beitrag zahlte, hatte den 
nächsten Montag hernach wegen seiner Saumseligkeit der Büchse eine 
„Pen" von 1 Vicrdung Wachs zu leisten (Anm. 192).

Während diese 14tägigen „Auflagen" somit nur von dem 
engeren Ausschuß der Altgesellen ohne Anwesenheit der übrigen Ge
sellen vorgenommen wurden, war das Quartal der Gesellenbrüder- 
,schuft das, was.wir bei der Zunst unter der „Morgensprache" ver
standen. Um nicht die werktägliche Arbeit zu beeinträchtigen, verun
staltete man diese Hauptversammlungen in gleicher Weise wie die Auf
lagen anfangs am Sonntage, seit 1677 zu Breslau an Montagen 
Nachmittag um 2 Uhr. (Anm. 193.)

Von den Mutgesellen mußte während ihrer „Iahrarbeit" der 
sogenannte Ouartalgroschcn hierbei erledigt werden. Zu Breslau 
waren es um 1600 9, zu Freystädt 1663 3 Groschen, die alle 
„Quatember" von den Gesellen eingefordert wurden. Stundungen, 
wohl in der Regel bei Unvermögen der Gesellen, sind hierbei nichts 
Seltenes; so finden sich Ouittungsbeiträgc über 3, 5, 8, ja selbst 
12 Quartale postnumerando.

Gesellen, die das Register, oder den „Zettel", d. h. die 
Präsenzliste hierbei, versäumten, veigielen einer geringfügigen Wachs- 
buße. Keiner durste ohne der Altkncchte Erlaubnis den Quartalen 
fern bleiben; wer durch notwendige Abhaltungen das Geld nicht selbst 
zu: Büchse bringen konnte, sollte dies durch einen andern Ge- 
lsellen oder Lehrling besorgen lassen. Demgemäß wurde einem Ge
sellen, der seinen Austagepsennig oder das „Geschenke" wieder mit 
sich fortnahm, falls er weiter wanderte, nachgeschrieben, bis er sich 
zum Vergleich seiner Verpflichtung wieder einsund.

Geldseihen aus dem Gcsellenschaftsvermögen an bedürftige 
Gesellen dursten den Satzungen des Jahres 1602 nach nur gegen ein 
Pfand oder gegen Bürgschaft von Meistern zugelassen werden. Bei 
Bußen wurde Zuwiderhandelnden Altknechten und Amtshabenden ge
wöhnlich der doppelte Betrag auferlegt.

Zu den Obliegenheiten einer Gesellenbrüderschaft gehörte vor 
allem die Fü rs o r g e für die armen und k r a n ke n Gesellen. 
Zinn Unterschiede von der heutigen Krankenversicherung, die durch 
Gewährung bestimmter Summen für den Krankheitsfall und für eine 
bestimmte Zeit ihre Zwecke erstrebt, fungierten die alten Gesell en- 
brüderschaftswohlfahrtsorgane als Darlehnskasscn bei eintretendem 
Fall der Krankheit und Not eines Gesellen. Demzufolge erstreckte sich 
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die Fürsorge von feiten der Genossenschaft auf die Bereithaltung eines 
geeigneten Verpslegungsortes und einer geordneten Verpflcgungsart. 
Dies erreichte die Gesellcnbrüderschast meist durch Vereinbarung mit 
einem Spital. So finden wir beispielsweise noch in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in den Archivalien der Breslauer Kürschner- 
zunst eine Verrechnung von 4,28 Talern für die Renovation des 
Krankenstübels der Kürschnergesellen im Hospital zu 'Allerheiligen; 
derselbe Vcrpflegungsort kommt schon 1611 bei der Buchung eines 
Darlehens von 16 Groschen an einen alten kranken Gesellen aus 
Glogau vor. Als solche Krankenuntcrstützungen erscheinen zu Breslau 
in der Regel Beträge von 16 bis 24 Groschen in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts; doch begegnen wir sogar gelegentlich einer Ge
währung von 2 Talern zur Krankcnkur. Zur Erreichung dieser Wohl- 
sahrtsziele, deren Bedeutung, wie wir oben bei dem Gesellenauf
stand von 1688 hörten, nicht immer der Gesellenschaft klar gewesen zu 
sein scheint, mußten sämtliche Gesellen Beiträge entrichten, als Zu
schüsse zu den unzulänglichen Einnahmen des Verbandes aus Geld
bußen und gelcgenllichen Zunstbeihilfen.

Solchen Gedanken trug bereits die Breslauer Kürschner
gesellenordnung von 1492 Rechnung, wenn sie bestimmt, daß einem 
kranken Gesellen, dem für die Spitalaufnahme „eLeruuge aboginge", 
ein Darlehen von nach Würdigung der Sachlage 1^/2 Vierdung 
aus der Büchse gewährt werden soll. Diese.Auslagen aus dem Ge- 
sellenschastsvermögen hatte der Schuldner innerhalb einer Frist von 
4 Wochen nach ersolgter Genesung der Büchse zu ersetzen oder sie bei 
Unvermögen cibzuarbeiten.

Gemäß dom kirchlichen Charakler der ältesten Eesellenbrüder- 
schaften erstreckte sich deren Fürsorge ebenfalls für die Repräsentation 
des Gesellenfchaftsverbandes in der Kirche und deren Wirkungskreise. 
Wir erblicken die Gesellenschast in eoi-poro bei Stiftungen von Altar
kerzen, in der Teilnahme an den großen Festen der Christenheit und 
den Leichenbegräbnissen des Handwerks, bis zu den Kindern der 
Zunftältesten herab. Nach der eben zitierten Gcsellenordnung von 
1492 sollten die Gesellen zu Lasten der Büchseneinnahmen 
„gote vnsir trsrven Allem d^mlisedem keer ru lob vncl ru eren auck 
ldnen vncl Allen globigen relen ru düIK vncl ru tröste Alle JustuortemporA 
ein Leelsmt singen lAssen rnit Aulxeriditeten dornenclen Lteclcellcerxen." 
Die Anwesenheit hierbei, sowie die Beteiligung an dem damit ver
bundenen Meßopfer war jedem Gesellen zur Pflicht gemacht; wer 
ohne triftige Entschuldigung ausblieb, büßte mit 1 Vierdung Wachs 
in die Gesellenbüchse. Am Fronleichnamstage pflegte sich, vor der 
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Reformation wenigstens, die Gesellenschaft geschloffen mit brennenden 
Kerzen an der Prozession zu beteiligen; Fernbleibende wurden mit 
14 Pfund Wachs bestraft.

Beim Tode eines Gesellen hatte der Verband ihm aus den 
Erträgnissen „seines Geretes" das Begräbnis zu verunstalten, im 
Falle der Mittellosigkeit des Verstorbenen „Ms rlor LscMs Aar". 
Am nächsten Feiertage darauf liest man ihm ein Seelamt auf Kosten 
der Brüderschaft singen, bei dessen Meßopfer wiederum allgemeine 
Beteiligung der Gesellen Sitte war. Hatte der Verband noch For- 
derungsrechte an den Verstorbenen hinsichtlich austenftehender Büch-- 
senbeiträge und sonstiger Verbindlichkeiten, so durste er sich nach altem 
Brauch an dessen Kleider und andre Hinterlassenschaften halten. Wie 
armselig zuweilen die fahrende Habe eines Kürschnergesellen auf der 
Wanderschaft sein konnte, geht aus einem Protokoll über die Inven
taraufnahme eines im Jahre 1611 vor den Toren der Stadt 
Neumarkt tot aufgefundenen Gesellen hervor. Aus dem schlimmen 
Deutsch des landstädtischen Schreibers lästt sich zunächst entnehmen, dast 
der Verstorbene neben seinem Vor- und Familiennamen noch euren 
zweiten Namen führte und jeglicher Legitimation über den Ort seiner 
Herkunft ermangelte.

,,Wsk nn sbe" ivc verlsssen kstte, wirt bi gemc-Iciet. 2um ersten 
.? rexister, ciLrine nicbts cien nnkmen gestsncien, xum »nUern Üin kopier 
vncl ein Hutt einen Lssebeolemberen stritt (wohl Kaftvr- oder Biber
hut gemeint) ^litt einem Lckirlexn. 2um clritten ein kinittein Lsmpt 
c!em Oern unci clicoru einen beicbt Hin girtei vnci ge^enic scblecbtlick vm<1 
gering. Hin Oessngbücblein vn6 ein Hemci Lnmpt z bollern gering vn6 
senlecnt. Xum vierten ein VVsnüernet^. vber clik Liles bsben ciie Kleister 
cier beisitser sampt cien .^Iticneckten vncl slien Oesellen in cru erclen 
bestattet ist cvorclen vncl cien mnntei, cier «in vorbrinUen gebest cien ilLtt 
mnn ciem blirtten ciesselben Herren cln er »ull seinen gericbten §s- 
storben gegeben vn6 verrelrrt cvelcksr gsr scblecbtiieb ist gewesen. 
<1ott cier gebe )m Irin lrelicbe suklerstekung am Ängsten vncl vnss 
-clien" . . . (Anm. 194).

Zu Glogau scheint man an die selbständige Errichtung erner 
Gesellenbrüderschaft schon Anfang des 15. Jahrhunderts gedacht zu 
haben. Es geschah dies aber entgegen dem Willen der Meister, die 
sich an die Breslauer Zunft um ein Gutachten über diese ihrer 
Meinung nach durch ausgelernter, dem Spiel und Müßiggang er
gebener Lehrlinge ersonnene Neuerung wandten.

Im 18. Jahrhundert erging in Anbetracht der Mistbräuche, die sich 
im Laufe der Zeit auf den Ouartalen der Gesellenbrüderschaft zu 
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Breslau eingebürgert hatten, daß nämlich „solche den unvermögenden 
Gesellen wegen der starken Zeche und gemachten Aufwandes 
zur größten Last geworden und noch dazu in Schulden ge
raten", die Anordnung, daß die Gesellenbrüdcrschaft auf ihren Quar
talen künftighin nicht mehr als sür zwei Achtel Bier und für 2 Taler 
Brot, nebst 1 Taler für die Personen, so der Brüderschaft dabei 
Dienste leisteten, an Ausgaben durch Einsammeln unter den Ver
bandsgenossen decken durste. Ohne Wissen der Zunftältesten sollte der 
Altgeselle ferner keine Zeche verunstalten.

Daß das Verhältnis zwischen Gesellenbrüderschast und Zunst 
ursprünglich kein schlechtes sein konnte, beweisen die Unterstützungen, 
die die Gesellen ab und zu aus der Zunftkasse erhielten. So hören 
wir 1408 von einer aus der Zunftlade gestifteten Spende für einen 
Gcwölbcbau der Gesellen. (Anm. 195). Und als das Geld hierzu 
nicht ganz ausrcichte, bewilligte die Zunft nochmals Beisteuern von 
2 und 3 Groschen ,,»m Sonntage rtornacti aie gesettin de^ vns 
nar^n vm z egi! tnr".

Kurz zusammenfassend können wir aus unsern bisherigen Be
obachtungen über die Stellung der Gesellenverbände zu den Meistern 
den Schluß ziehen, daß das den Gesellen gewährte Gebiet eigener 
Gerichtsbarkeit begrenzt genug erscheint. Die Kontrolle der Quartals
sitzungen durch Zunftkommissare ist nur ein Symptom für die Gefahr, 
die die Meister in der Brüderschaft erblickten. So lange sich freilich 
diese eigene Gerichtsbarkeit der Gesellenschaften auf Versäumnisse bei 
Quartalen oder Beiträgen beschränkte, lag kein Anlaß zu einer solchen 
Befürchtung vor. Zu einem Machtmittel wurde sie erst für diese, wenn 
sie Zucht und Sitte derselben in ihr Bereich zog; denn hiermit war 
den Meistern auch die letzte Handhabe über die erzieherische Leitung 
der Gesellen entzogen. Darum ist das Entscheidende bei dieser Frage 
die Tatsache, daß die Gesellen in ihren Brüderschaften überhaupt 
selbständig Urteil finden konnten und dursten.

VII. Die Gewerbegcrichtsbarkeit in den Kürschnerzünsten.
Wir wenden uns nach diesen Ausführungen nunmehr zu den 

eigentlichen gewerberechtlichen Bestimmungen, soweit sie den Betrieb 
des Kürschnerhandwerks zu regeln bezweckten. Eine ausgiebige Fund
grube zu diesem Kapitel bilden die Protokolle und Memoriale der 
Breslauer Kürschnerzunft, die fast ausschließlich Auskunftserteilungen 
auf eingeforderte Gutachten schlesischer Kürschnerinnungen bei ge
werberechtlichen Streitigkeiten enthaften. (Anm. 196).
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Die ältere Gewerbepolizei in den Zünften richtete sich 
vor allem auf die Ueberwachung der Produktion und des Vertriebs 
der Waren, um durch Verfolgung jeglicher Betrügerei die Konsumen
ten vor Nachteil zu bewahren.

So achtete man zunächst darauf, daß keine Fälschung in der 
Qualität der Rauchwaren stattfand. Eine Imitation, wie sie in der 
heutigen Kürschnerei durch das aus der Galanteriewarenindustrie her
rührende Veredlungsverfahren von Kanin und anderen gewöhnlichen 
Fellen als unverfänglich betrachtet, ja selbst von der breiten Mäste 
minder kaufkräftiger Konsumenten bei dem unerschwinglichen Preise 
echten Edelpelzwerks geradezu gewünscht wird, war damals noch etwas 
ganz Unerhörtes. So verbietet schon eine der ersten auf uns gekom
menen Natsurkunden, die das Breslauer Kürschnerhandwerk be
treffen, auf Verlangen der Zunst das Färben der Biber und 
andrer rauher Ware, deren Verkauf auch Fremden auf dem Kauf
oder „koi-sssnbavvss" untersagt wurde (1458). (Anm. 197). Und 
ebenso ersuchten 1648 die Liegnitzer Kürschner den dortigen Rat, nicht 
mehr das Färben von Biberpelzen und andrer Rauchwaren zuzulassen, 
„W«l<?be8 ibram band Nee niabt kÜAlivli noob erlieb, anet ^nx 
wickor sie umt ibr ImnUtwerele sei"- Im Jahre 1606 wiederum hatte 
das Fuchsrückensärben zu Breslau derart zugenommen, daß sich die 
dortige Zunft energisch gegen solche Betrügereien wandte und uner
bittlich gegen die Verfehlungen auch andrer dorthin einführender 
Meister einschritt. Pflegte man doch solche durch Färben gefälschte 
Ware einfältigen Leuten, wie es heißt, für echte zu verkaufen. Diesem 
Vorgehen der Breslauer Meister schlössen sich ebenfalls nach einge
holtem Gutachten die Zünfte zu Strehlen und Neiße in der Frage des 
Fuchsfärbens an; an die übrigen schlesischen Handwerksgenossen erging 
von Breslau aus der Vorschlag, den Verkauf mit gefärbten Fuchs
rücken und Kanin gemäß dem schon in der Hauptstadt bestehenden Ver
bot abzustellen. Schon 1581 und 1604 begegnen wir übrigens wieder
holt Klagen über diesen Mißbrauch; es findet sich u. a. eine Bußen- 
iiste von 13 in solcher Weise Zuwiderhandelnden Meistern, denen für 
das Fuchsfärben und das Führen solcher Qualitäten Strafen von 
18 Groschen auferlegt wurden; sonst begnügte man sich bei solchen 
Verstößen mit einer Bierspende von s/« bis Entgegen der Zu- 
lWgkeit von gefärbtem grauen Kanin m andern schlesischen Städten 
hielten die Breslauer Kürschner darauf, daß solche Rauchwaren- 
imitationen in ihrer Stadt weder eingesührt noch daselbst von fremden 
Kürschnern verkauft werden durften, da das Material aus gering
wertigen, ungefärbtem Futter hergestellt war, zum Nachteil der Lin-
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käuser, unter denen sich die Breslauer Zunft selbst befand. Gegen 
das Färben von echtem Edelpelzwerk wie Zobel und Marder erhob 
man damals keinen Einwand, weil einerseits andre Abtönungen dabei 
verwendet wurden, infolgedessen eine Täuschung ausgeschlossen war, 
dazu auch nicht einmal das beste Material genommen zu werden 
pflegte, anderseits ja der eigentliche Konsumentenschaden nur aus dem 
Färben minderwertiger Rauchwaren erwuchs.

Es ist beachtenswert in dieser Zeit des Kebergangs von alten 
zu neuen gewerblichen Anschauungen, daß sich aus die Vorhaltungen 
der Breslauer Hariptzeche über die damals (1622) bereits in einer 
ganzen Reihe schlesischer Städte eingerissene Unsitte betrügerischen 
Färbens Neiße völlig zustimmend äußerte, während sich beispielsweise 
die Kürschnerzunst zu Iauer sür machtlos gegenüber diesem durch ein
gewurzelte Gewohnheit nicht mehr auszutilgenden Brauch erklärte und 
lediglich von dem guten Beispiel der Breslauer als Wächterin konser
vativer Gewerbeanschauungen Heilung diese Uebels erhosste.

Zu Breslau richtete sich 1603 ganz allgemein das Zunstverbot 
gegen das Feilhallen, den Verkauf, das Parlieren und Herumtragen 
von allerlei gefärbtem altem Gebräme, Kollern, Stulpen und ähnlichen 
Rauchwaren, wie auch gefärbter Otter- und Marderschwänze.

Nächstdem war es die sogenannte Wandelbarkeit der 
Handwcrkserzeugnisse, auf die die Gewcrbcpolizei ihre Aufmerksamkeit 
richtete. Für wandelbar, d. h. fehlerhaft, galt jedes Arbeitsstück, das 
nach dem Brauch des Handwerks und den gewerblichen Bestimmungen 
nicht fehlerfrei war. Solche Mängel konnten einerseits in der U n - 
Brauchbarkeit der verarbeiteten Rohstoffe liegen. 
,.Lc>?es liss Uo st)'ncbkt vncl vn^eerbit ist sts sckielinF",
bekämpfte schon eine Willkür das Jahres 1404 zu Breslau mit An
drohung der Beschlagnahme solcher Ware, die „clo oiobt besten ilmk". 
Ebenso verfuhr man zu Oels und Münsterberg mit dem, der „nnMrr 
koiseheineerllr von mei lieLen <xler «bösem k^llvver-le anbeitet vncl 
2u Markte ibi-ingt", und nicht anders sah man zu Liegnitz im 
15. Jahrhundert das Kaufen von Merlitzen und Schierlingen als un
statthaft an. Begründete doch im 17. Jahrhundert zu Breslau und 
Glogau der Einkauf von Fellen verreckten Viehs vom Schinder und 
deren Zubereitung und Verwendung wegen der damit verknüpften 
Zunftehrlichkeit den Zunftausschluß.

Zu solcher Wandelbarkeit gehörte auch die Erneuerung 
alten Kürschnerwerks, die die Stricgau - Reichenbacher 
Statuten von 1349 bereits mit ' «> Vierdung Strafe belegen, in gleicher
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Weise wie überhaupt die Veräußerung von „ungerechter" und 
„falscher" Ware. Dasselbe spricht ungefähr eine Breslauer Willkür 
von 1470 aus, wenn sie verbietet, mau kozm nasrvo gi'Qt«L8<Rin 
«Nr alckis 8nl nraobiu ^ e<lir wurde lau uovib «szmmn V6>lde uooli 
«einen lc^n^en". Ferner verstand man darunter die Vermen
gn n g alten und neuen Futters. Hier trat die Breslauer Zunft 
namentlich sür eine gewissenhafte Sortierung der Brackware ein, in
dem sie die Kaufleute der großen Handelsstädte ersuchen ließ, geringe 
Sorten von Kanin, Fuchs und dergleichen nicht unter gute Qualitäten 
zu mischen, sondern jede Art besonders zu bündeln; hierzu sollten 
ihnen 2—3 von den Zunftältesten erwählte sachverständige Meister 
zum „Bündeln und Schießen (Ausschuß) der Füchse" mit Rat zur Seite 
stehen. (1605). 1629 schritt man schließlich zu einer Verbannung 
minderwertigen Futters vom ofsenen Markte, indem man nur „eitel 
gut" Futter auf dem Kürschnerhause und daheim in der Werkstatt zu- 
ließ, das Feilhatten von Mittel- und Brackfutter aber als unzulässig 
ansah. Wer eine derartige Brackware erworben hatte, durste sie zwar 
zur Vermeidung einer Einbuße zur Futterarbeit verwenden, das 
daraus gefertigte Stück aber mußte er außerhalb der Stadt abzusetzen 
suchen. Demgemäß hatte man schon 1581 kleinstädtische Futter fremder 
Meister vom Breslauer Markt ausgeschlossen, damit diese Produkte, 
von geringerem Wert als die guten Breslauer Qualitäten, nicht von 
den einheimischen Innungsgcnossen zu ihrem Nachteil gekauft wurden.

Für untüchtig erachtete man schließlich ebenfalls solche Erzeug
nisse gewerblicher Arbeit, die nicht den Schnittmustervorschriften ent
sprachen. Eine Willkür von 1598 sah hierbei gleichmäßige Anfertigung 
der Futter nach bestimmten Maßen vor, wozu 36 Bälge zu 
verwenden waren; für die Futter war eine Weite von 5/4 und eine 
Länge von 2 Ellen erforderlich, während beim Schmoschenfutter das 
Ausmaß 4 Ellen in der Weite und 2 Ellen in der Länge betrug (1604). 
Zur Kontrolle der Maße nach Breslau eingeführter Futter klein
städtischer Meister hatte deshalb der Breslauer Kürschner, dem solche 
Schmoschenware von einem fremden Handwerksgenosten zum Verkauf 
angeboten wurde, sie bei sich zu behalten und dem Oberältesten zur 
Schau zu melden; erst nach befundener Tüchtigkeit durfte er sie dann 
zur Verarbeitung erwerben. (1664).

Aus der Kasuistik der Breslauer Zunstbücher lasten sich zahllose 
Beispiele zur Erhärtung unserer letzten Darlegungen anführen. (An
merkung 198).

Untüchtige oder falsche Ware zu führen, zog zu Freystadt 1563 
eine Strafe von 1 Taler nach sich. Wohl auf eine solche beanstandete 
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4. kebruar 1458. bdir katsberren der Ltadt Lreslau tun öffentlicb kund, dass In 
unserem katssitaung clie Lescbworen und ältesten des Lürscbnerbandwerks blamens 
der ganzen ^ecbe bei uns voreilig geworden sind wegen der gefärbten Liberfelie und 
anderer l^aucbwaren, ldie etlicbe blandwerksgenossen au färben pflegen, was durcbaus 
gegen clie Lbre unc! das lnteresse des blandwerks verstösstj, und uns gebeten baben, 
solcbe Neuerung, die guter alter Lewobnbeit auwiderläuft, in ibreni blandwerk nicbt 
aufkommen au lassen, llesbalb kaben wir auf ibre Litte uncl aum blutaen ibres bland- 
werks festgesetzt, bsk sie ibren blandwerksgenossen clas Karden der tzibertelle uncl 
aller andern kaucbwaren nicbt gestatten sollen, vielmebr clie Liberfelie und andere 
kaucbEsn ibr ricbtiges 6usseben und ibre natürliche Lescbalfenbeit bebaiten sollen. 
Odenn einer dem andern ^u^iderbandelt, sollen das die ältesten vor den kat bringen, 
und der kat soll die Leldbulle feststen, bdenn ein Auswärtiger au den Labrmärkten 
nacb Lreslau kommt, soll ibm ebensowenig wie den kinbeimiscben gestattet sein, 
solche gefärbten kaucbwaren auf dem Lsulbause oder dem Lürscbnerbause au verkaufen.



Anfertigung von Waren scheint das Verbot der Breslauer Zunft für 
die Goldberger Kürschner im Jahre 1687 zurückzuführen zu fein, in- 
und außerhalb der dortigen Jahrmärkte ihr verarbeitetes Pelzwerk zu 
verkaufen. Einer merkwürdigen Wette zwischen 2 Breslauer Kürsch
nern um die Summe von 25 Gulden soll hier noch gedacht werden: 
„wer von ihnen Felle schlechter einfleischt, ledert oder gar macht, soll 
der Waren verlustig sein", bucht der Zunftschreiber.

So angebracht der Schutz des Käufers und Konsumenten vor 
Betrug mit untüchtiger Ware erscheinen mag, konnte er doch leicht 
zu einem Mittel ausarten, die unbequeme Konkurrenz der im Lause 
der Zeit wechselnden, dem jeweiligen Geschmack unterworfenen 
Mode auszuschalten und damit dem Zustrom neuer Entwicklungs- 
Möglichkeiten in der Kürschnerei einen Damm zu setzen. Wir können 
diese Beobachtung der Verfallszeit des Zunftwesens hauptsächlich an 
den weltentrückten landstädtischen Zünften machen, die hinsichtlich des 
Zuschnitts und der Zulässigkeit der Pelzgewänder noch in den alther
gebrachten Vorschriften verharrten und sich hartnäckig jeder von außen 
kommenden Anregung zu weiterer Vervollkommnung verschlossen 
zeigten. Ein typisches Beispiel bietet uns hierfür der im Jahre 1607 
zwischen den Kürschnern zu Wohlau und Liegnitz ausgebrochene Zwist. 
Die Wohlaucr Zunst hatte nämlich Liegnitzer Kürschner durch den Rat 
der Stadt mit 6 Talern gewerbepolizeilich in Strafe nehmen lasten, 
weil diese auf den Wohlauer Jahrmärkten neumodische, auf der Achsel 
offene Bauernpelze mit gutem Absatz, bei starker Nachfrage unter Be
vorzugung vor den Waren der einheimischen Meister, verkauft hatten, 
während die herkömmlichen Vorschriften der Wohlauer nur auf der 
Brust offene Pelze zuließcn. Glaubten sich doch die Wohlauer bei 
^rem Vorgehen gegen diese Neuerung auf ein längst veraltetes Privi
leg von 1468 stützen zu können, das solche Pelze verbot, sowie auf die 
Behauptung, daß derartige Pelze in Breslau und andern Städten 
nicht feilgehalten zu werden pflegten. Die Liegnitzer Meister wandten 
demgegenüber ein, daß es sich bei den Pelzen mit offener Achsel ja 
nicht einmal um einen neuen Zuschnitt handeln könne, als den es die 
Mißgunst der Wohlauer darzustellen beliebte, in der Einbildung, daß 
deswegen ihre Ware bester als die der Liegnitzer Handwcrksgenossen 
sein sollte. Denn diese achselsreien Bauernpelze seien doch bereits vor 
20—30 Jahren von noch jetzt lebenden Meistern ihres Mittels auf 
allen Jahrmärkten, sogar selbst zu Wohlau, unbeanstandet verkauft 
worden und würden auch von andern Zünften benachbarter Städte wie 
Iauer, Striegau, Neumarkt und Lüben schon immer feilgehalten. 
Zudem stünde in den Statuten der Breslauer, Brieger und andrer 
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Kürschner nichts von einem Verkaufsverbot solcher Waren. Wenn 
auch an einem ober dem andern Platze solche achselfreien Pelze nicht 
bräuchlich seien, so folgere daraus keineswegs, dasz es aus diesem 
Grunde unzulässig sein sollte, an andern Orten allgemeiner Beliebt
heit derselben sie einzuführen und zu verkaufen, weil es in eines jeden 
Käufers freiem Belieben stehe, solche zu kaufen oder nicht, und die 
frühere Bestimmung unmöglich in dem Sinne erlassen fein könne, der 
Entwicklung der Mode von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Sei 
es zumal fremden Kürschnern und ausländischen Handelsleuten erlaubt, 
ihr von der üblichen Tracht häufig abweichendes Pelzwerk auf den 
Märkten zu verkaufen, um wieviel mehr müsse das ihnen, die ja mit 
den Wohlauern eines Herrn Untertanen seien, sreiftchen. Stelle man 
es doch dazu den Wohlauern Meistern anheim, Waren ihres Ge
schmacks unangefochten nach Liegnitz auf die Jahrmärkte zu bringen 
und sie daselbst neben den einheimischen Produkten öffentlich zu ver
kaufen.

Da sich, wie aus dem eben Angeführten hervorgeht, die neue 
Mode achfelfreier Bauernpelze nun bereits im Fürstentum Brieg 
allenthalben als ehrliche, unverbotene Ware unbeanstandet einge
bürgert hatte, entschied die herzogliche Regierung auf Ersuchen des 
Liegnitzer Rates, daß die Strafe zu Unrecht erlassen sei und den Lieg
nitzer Kürschnern beide Schnittformen auf den Jahrmärkten feilzu
halten nach dem dort geltenden Prinzip des freien Handels erlauot 
sein sollte, „weit nun gur uiolit vormutlicb, <lnO in cler Lürsotincr 
krivülegiu eles d^ieelovlcroisss Ktütten, elio liorl'uuorpoltL« 
so UioLvibe 2eit noob niebt in Lenneb Miesen, sollten vorbotten, 
vuU 2NKeln886N sein eile ?oltW, vvelobo osn büuKtiNOU Metren 
brouoblivü ^verclen nnivbten, nicbt verkauKsn «n lassen, ocker cli«, 
vvelabo sol<4,e t'eiliiÄben sollten, /-nstruKeu". (An>n. 199). Aehn- 
liche Einwendungen machte man 1587 auf Brieger Jahrmärkten gegen 
die Einfuhr und den Verkauf von Pelzen, die vorn mit „blnnbenr 
Oriseb uuü I^c.b>vorK" und solchen, die „init solr^'-arriou BoUsen" 
besetzt waren, während die Brieger sich ihrerseits 1594 wieder über die 
Oppelner Handwerksgenossen aufhielten, die ihnen die Einfuhr von 
Kollern und Aufschlägen auf Jahrmärkten untersagt hatten, mit dem 
Hinweis aus das oei den Breslauer Kürschnern übliche Verbot svlchn 
Waren. (Anm. 200). Etwas später hören wir von einem Einspruch 
der Prausnitzer und Trachenbcrger Zunst gegen einen Breslauer 
Handwerksgenossen, der „zerhackte oder zerschnittene" Arbeit mit 
Unterlegung bunter Farben auf den Achseln der Pelze, „n-nil sombes 
für Kebnviüsrisvü oüc klürsübbrisob 2u bultou", gedingt oder un-
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gedingt vom Besteller anfertigte, womit er besonders bei den polnischen 
Bauernknechten sowohl hinsichtlich der Auswahl als auch der eigen
artigen Mode, bei Wohlseilheit seiner Ware, starken Absatz fand, wes
wegen er von den Zunftgenossen des übervorteilenden Unterschieds 
beschuldigt wurde. Zu Strehlen bekundete man am Ende des 17. Jahr
hunderts eine Abneigung gegen die Einfuhr und das Feilhalten rauher 
Stoßärmcl, von „Llax" und Fuchsschwanzmützen auf Jahrmärkten 
durch Breslauer Kürschner, kurz, überall begegnen uns Beispiele da
für, daß in kleinen Städten eine neu eingeführte Mode häufig genug 
in Konflikt mit den dortigen konservativen Anschauungen über die 
Auslegung statutarischer Satzungen geriet, die über deren peinlich ge
nauer Wahrung den Grundsatz der Iahrmarktsfreiheit gänzlich ent- 
raten ließen. (Anm. 201).

Wie kleinlich und von selbstsüchtigen Motiven geleitet uns auch 
die Ablehnung von technischen Neuheiten durch kleinstädtische Meister 
erscheinen mag, muß man sie doch in Fällen, wo man den Ausartungen 
und verschwenderischem Aufwand der Mode, ganz im Sinne der 
früheren Kleiderordnungen der Städte, beizukvmmen trachtete, durch
aus billigen. Eine solche Maßnahme aber können wir wiederum mehr 
in Handelsstädten, wo größere Wohlhabenheit sich von je eitel in 
allerhand Modetorl)eiten brüstete, verfolgen.

Zu Breslau sollten 1589 sogenannte „Zippelpelze" einfach, 
weder mit Lilien, Herzen noch sonst welchen Verzierungen angefertigt 
werden. Weitere Verbote richteten sich hier im 17. Jahrhundert gegen 
die Einsuhr von „Iitti8oüsn Kolmuben", die neuen, von einigen 
Meistern eingeführten „romanischen Aufschläge" und den übermäßigen 
Besatz von Aierriemen auf Schurzpelzen. Eine gänzliche Unterdrückung 
der damaligen Zierriemenmode, wie sie von den jüngeren und ärmeren 
Meistern gefordert wurde, ließ befürchten, daß die Wohlhabenderen 
diese dann erst recht zu Hause anferligen und unter der Hand verkaufen 
lassen würden, was den ärmeren Meistern auf dem Kürschnerhause nur 
zum Nachteil gereichen konnte.

Man beschränkte daher nur die Anzahl der Zierriemen bei 
Schmoschenpelzen auf 3—1; bei Weiberpelzen ließ man die herr
schende Mode mit 5 Zierriemen unangefochten, nachdem die Ver
brämung an solchen Fraucnpelzen mit Riemen nach 1612 überhaupt 
verboten gewesen war. Kalbsgebräme war zwar für Kinderpelze, 
aber nicht für die Erwachsener zugelassen. (1612).

Um derartige „wandelbare" Produfte auszufinden, hatten die 
geschworenen Zunftmeister das Recht der Handwerkskontrolle in allen 
Werk- und Verkaussstätten ihrer Gewerbegenossen, wodurch den Kon-
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sumenten Schutz vor untüchtiger Ware und Übervorteilung gewähr
leistet wurde. Schon die frühesten Breslauer Handwerksstatuten um 
1300 verordnen eine solche Warenuntersuchung bei den im Herbst ihre 
Kürschnerwaren zum Angebot stellenden Händlern vor deren Wegzug 
aus der Stadt durch 4 Meister der Zunst. (Anm. 202). Während 
1399 nur 1 Beschauer seines Amtes waltete, wurde die S ch a u durch 
die Handwerksordnung Sigismunds wieder 2 Geschworenen über
tragen, die außerdem von den Bürgern erstandene Rauchwaren auf 
deren Verlangen abzutaxiercn hatten. Der Schau unterlagen 
Rohstoffe wn auch Fabrikate. Deshalb mußte der im Wege 
des Werkvertrags mit der Verarbeitung des gelieferten Rohstoffs be
auftragte Breslauer Kürschner diesen, um jeglichem llnterschleif vorzu- 
beugen, erst vor die Aeltesten zur Schau bringen, hernach abermals 
das Fabrikat nach dem Verarbeitungsprozeß, „6.» mit. einem.feüem 
<ler btilli^eit nneb rresobebe was Reebt ist vng sieb üwmit 
nieinLlul68 Ougvbür /ui (1596) (Anm. 203.)
Die Motive zu dieser angeblich allein aufs Wohl der Verbraucher be
dachten Fürsorglichkeit der Zunst mögen in Wirklichkeit doch noch etwas 
tiefer gelcgenhaben. Denn wenn man sich dem häufig unerfahrenenKäu- 
fer als Sachverständiger schützend vor llebervorteilung schon beim Ein
kauf der Rohware zur Seite stellte, kannte man aus alter Erfahrung 
dessen Vwche nur zu gut, um nicht vorauszusehen, daß sür etwa minder
wertig erstandenes, demzufolge ebenso einen zweifelhaften Verarbei- 
tungsersolg versprechendes Fellwcrk der Kürschner nun regelmäßig vom 
Käufer der Unbilligkeit und Unfertigkeit ob der unansehnlichen Be
schaffenheit des Fabrikats geziehen zu werden pflegte, für welchen 
„Wandel" der Verärgerte bester seinen eigenen Mangel an Sachkennt
nis sowie die Uebervorteilung durch den dann meist kaum mehr greif
baren Fellhändler bereits beim Rohstoffbezuge hätte verantwortlich 
machen müssen.

Seit dem Jahre 1546 fungierten zu Breslau 2—3 Meister 
nach Erfordernis des jeweiligen Bedürfnisses zur Schau der Kanin
chen, zwecks Sortierung und Bündelung der Felle nach 2—3 Wert
stufen. Bei dieser wöchentlich stattfindenden Schau wurden grobe 
Waren wie Schierlinge, Lamm- und Fuchsfelle, Schmoschen, worin 
sich viel „Merlitzen und andre schebige Fell" zu befinden pflegten, auf 
Geheiß der Schaumeister ausgesondert, um zu verhüten, daß sie ein 
Zunstgenoste nicht mit „summenweise" erstand, es sei denn, daß sie 
nach der Schau für sich klassifiziert und gebündelt wurden. (Anm. 
204.) Aus diese Handhabung der Schau stößt man noch im 18. Jahr
hundert zu Breslau (Anm. 205).

116



Demgemäß hatten bei der Einfuhr von Fellen und Pelzwerk 
auf den Breslauer Jahrmärkten die fremden Händler, wie ihrerseits 
den Breslauern auf den Märkten der kleineren Städte oblag, ihre 
Waren aufs Kürschnerhaus zur Schau zu bringen, worauf erst nach 
befundener Tüchtigkeit deren Verkauf freistand. In späterer Zeit 
scheint die Schau von besonders dazu verordneten Meistern ganz auf 
die Oberältesten übergegangen zu sein, soweit sie uns im 18. Jahr
hundert als Schaumeister begegnen; doch finden wir z. B. zu Bres
lau 1730 immer noch 4 besondere Schaumeister.

Zu Patschkau hören wir 1546 von der Einsetzung einer Schau 
durch „Beseher" oder „Schauer" zur Kontrolle über die „Ungebrech- 
lichkeit" der Pelzwaren, sür die es hinsichtlich der Beriemung, Ver
brämung, des Besatzes, wie überhaupt der ganzen vorschriftsmähigen 
Ausführung genaue Richtlinien gab, auf die namentlich bei den Frett- 
chenkürschcn, „Hasucken", Leibpelzen, Jacken, „jungen und Schwanz
pelzen" genau zu achten war. Während zu Ohlau und Brieg zwei 
Schaumeister ihre Tätigkeit ausübten, fungierten zu Liegnitz im 17. 
und 18. Jahrhundert deren drei. Die Verantwortlichkeit dieses Amtes 
lätzt es verstehen, das; hierzu nur Aelteste oder wenigstens alte Meister 
mit langjähriger Erfahrung im Handwerk erkoren wurden.

Um vor Widersetzlichkeiten der kontrollierten Meister sicher 
zu sein, trotzdem solche natürlich bei schwerer Strafe geahndet wurden, 
bedienten sich die Schaumeister auf ihren Umgängen der Mithilfe 
von Stadt- und Ratsdienern. Fanden sie nun ein solches für un
brauchbar erachtetes Stück, so liehen sie es durch den Büttel sofort 
dem Verscrtigcr abnehmen und vor den Rat schaffen. Bestätigte 
sich dann auch dort die Mangelhaftigkeit der Ware, so wurde das 
untaugliche Stück verbrannt, und der gematzregelte Meister zu einer 
Wachs- oder Geldstrafe verurteilt, in die sich Zunst und Obrigkeit 
teilten. (Anm. 206 und 207.)

Die Ueberwachung des Gewerbebetriebes war sür die Kon
sumenten in hohem Grade erwünscht und auch dem Handwerk gegen
über nur vorteilhaft, da sie dem Einreden der Unsolidität in der 
Produktion nachdrücklich entgegentrat. Nur Handwerker selbst waren 
imstande, diese Gewcrbepolizei auszuüben, da bei Beurteilung der 
Tauglichkeit eines Arbeitsstücks allein fachmännische Kenntnisse ent
scheiden konnten.

In dcn Zeiten des Niedergangs des Innungswesens mehren 
sich die Anzeichen dafür, daß die Zünfte ihre Gewerbepolizei nicht 
mehr mit der allen Strenge und Zuverlässigkeit unter sich zu hand
haben wußten. So klagten 1597 die Glatzer Kürschner über die Ver
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nachlässigung der Schau durch zu laxe Handhabung auf Breslauer 
Jahrmärkten hinsichtlich der eingcführten Waren. Die Bestimmun
gen über die Schau seien zum Nachteil auswärtiger einkaufender 
Kürschner viele Jahre unbeachtet geblieben, wodurch diesen durch 
Uebernahme brackiger Waren statt tauglicher viel Schaden erwachsen 
sei. (Anm. 208.) Achnliche Beschwerden über die Unachtsamkeit 
gegenüber Brackwaren erhoben 1574 bereits die Reiher Kürschner, 
denen sich dic.Glogauer anschlossen. Da kann es denn nicht in Er
staunen setzen, dah die Achtung vor dem Schauamt im 16. Jahrhun
dert bald dahinschwand; hören wir doch 1587 von zwei Liegnitzer 
Kürschnern, die unter Verweigerung der Gebühr für die Breslauer 
Schaumeister anläßlich des dortigen Jahrmarktes diese noch mit der 
Bemerkung verspotteten, daß sie selbst das Geld besser vertrinken 
könnten als die Beschauer.

Es handelte sich, wie gesagt, bei allen diesen Anordnungen der 
Warenkontrolle nach dem Wortlaut der in den Urkunden uns über
lieferten diesbezüglichen Bestimmungen darum, den Konsumenten 
gute, reelle Ware zu gewährleisten und sie vor „Unterschleif" zu 
schützen; anderseits wollte man sich gegen einen unliebsamen Wett
bewerb andrer sichern, was wohl die eigentliche Ursache solcher Vor
schriften sein dürste. Nächst dieser auf das rein Technische des Hand
werks gerichteten Tätigkeit erstreckten sich die gewerbepolizeilichen Be
stimmungen auf die gewissenhafte Innehaltung der „F e i e r z e i t e n" 
an Sonn- und Festtagen. Gemäß dem kirchlichen Sinn des Mittel
alters wurden diese Feierstunden viel gewissenhafter beobachtet als 
heutzutage; die Peinlichkeit der sanktionierten Arbeitsruhe erinnert 
beinahe an die stritte Einhaltung des freilich andern Motiven ent
sprungenen Achtstundentages unsrer heutigen sozialistischen Doktrinäre, 
obwohl das Endziel doch schließlich das gleiche bei beiden Institu
tionen ist; eine gesetzlich geschützte Ruhezeit für den erholungsbedürf
tigen Alltagsmenschen zu schaffen, dort auf Grundlage kirchlicher 
Axiome, hier einer sozialistifchen Weltanschauung.

So enthalten bereits die Striegau-Rcichenbacher Kürschner
statuten von 1349 ein allgemeines Arbeitsverbot an Sonntagen und 
dem Zwölfbotenlag (Anm. 209) ,^0iu Ln amln-n gi-ossin IioÄlievtin 
lagin, an <leo ^elbin lievIoMin liebte^, bei einer
Strafe von 2 Pfund Wachs für den Zuwiderhandelnden Meister, 
1 Pfund für arbeitende Gesellen, die zu gleichen Teilen an die Stadt 
und die Zunst siel (Anm. 210). Dasselbe ordnet eine Breslauer 
Willkür von 1396 an, wobei Marien- und Aposteltage mit inbegrif- 
fen waren, und die Buße für Kebertretungen 3 Pfund Wachs aus- 
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machte. Demgemäß mußte im allgemeinen schon Sonnabends oder 
am Vortage eines Kirchenfesttagcs mit dem Eintritt der Dunkelheit, 
in der Regel beim Läuten des Abendglöckleins als Feierabendzeichens, 
jegliche Arbeit eingestellt werden, da bei Lichte nicht mehr gearbeitet 
werden durste. Von dieser „Bannfeier" war zu Patschkau und Oels 
sür die Kürschner nur das „Aussäumen" („Scigen") und „Bestreichcn" 
ausgenommen, während das „Fleischen" nach einer Verordnung des 
wahres 1609 zu Breslau an Sonntagen eingestellt werden muhte, 
ein Beweis dasür, daß die Gebote der Bannseier damals schon zeit
weise in Vergessenheit geraten waren. Zu Oels und Münstcrberg 
durste 1477 selbst einem arbeitswilligen Kürschnerknechte am Feier
tage die Arbeit von seinem Meister bei einer Buße von 14 Vier
dung nicht zugelassen werden.

Umgekehrt sollte natürlich ausser Sonntags und Feiertags der 
Meister in der Woche von seiner Arbeit nicht aufstehen, wie wir es 
ebenso bei den Gesellen sanden.

Die Verkaufsstätten der Zunftgcnossen dagegen brauchten nur 
während der Hochmcsse geschlossen zu sein; nach Schluss des Vormit- 
Lagsgottesdienstes durste man selbst an den höchsten Feiertagen feil
halten.

VI. Zunftzwang und Zunftlvnkurrenz.
Wie in den Zunstartikeln des Mittelalters überhaupt der 

gleichmässige Betrieb des Handwerks sür alle zur Norm ausgestellt 
und jede Bevormundung streng verpönt war, anderseits auch die 
Förderung des Gewerbes zur Ehre der Stadt und zum Ruhme der 
Meister zur besonderen Pflicht gemacht wurde, so war es im besonde
ren bei den Kürschnern der Fall. Nur durch dcn Eintritt in die 
Zunft erlangte man das Recht zum Betriebe des Handwerks; sprach 
sich doch in dem Z u n f t zw a n g s g e d a n k e n der Grundsatz aus, 
dast gleiches Gewerbe Betreibende sich gleichen Korporationen anzu- 
schlicßen hatten. Ein Anfang zum Zunftzwang als einer Beschrän
kung der Gewcrbefrciheit findet sich in der Frühperiode nur zerstreut; 
dann aber verdeckte er mehr und mehr jede individualistische Be- 
lätigung. Die den Zunstgedankcn sördernden Breslauer Ba n n - 
m e i l e n Interdikte der Herzöge Heinrich IV. und V. von Schlesien, 
von 1272 und 1290, nennen zwar noch nicht die Kürschner als be
sondere Interessenten; doch wurden diese Edikte später auch von ihnen 
regelmässig zur Wahrung ihrer Zunstrechte auf sich bezogen. Natür
lich gab es nicht minder in Schlesien solchem Gemeingeist abholde 
„P suscher" oder „Störe r", deren Versolgung durch die Zunft
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meister, unter gelegentlicher Beihilfe von Stadtknechten, zuweilen bei 
der Kompetenz einer verschiedenen Gerichtsbarkeit in den schlesischen 
Städten recht erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wurde 
(Anm. 211). So bildeten z. B. die unter geistlicher Gerichtsbarkeit 
stehenden zahlreichen Pfuscher auf der Dominsel zu Breslau einen 
wahren Krebsschaden für die dortigen, unter städtischer Gerichtsbar
keit stehenden Zünfte. Zwar versprach der Klerus auf deren beweg
liche Klage hin und wieder einmal Abhilfe; in Wirklichkeit aber dachte 
er garnicht daran, den ihm nur Vorteil und Bequemlichkeit brin
genden Handwerksbetrieb solcher Leute zu unterdrücken. Hier schuf 
erst der sogenannte Colowratische Vertrag über die klerikalen Hand- 
werkspsuscher auf den geistlichen Sprengeln zwischen dem Bischof und 
der Stadt Breslau Wandel (Anm. 212) (1504).

Danach durften hinfort Domkapital und Klerus „vor ihre 
eigene Hausnotdurft" Künstler und Handwerker halten, die fremden 
Leuten außerhalb des Bezirkes der geistlichen Gerichtsbarkeit nicht um 
Lohn arbeiten sollten. Alle andern überflüssigen Handwerker auf dein 
Dom hatten sich binnen zwei Jahren über ihre Zukunft zu entscheiden; 
hernach hatte der Klerus keine Macht mehr über deren Annahme und 
Einstellung. In praxi verstanden die klerikalen Pfuscher auch in der 
Folgezeit, den Vorteil beider eifersüchtig ihre Machtstellung behaup
tenden Faktoren trefflich zu ihren Gunsten auszufpielen. Entsprechend 
genauerer Formulierung der einzelnen Bestimmungen jenes Vertra
ges im Jahre 1616 waren von klerikalen Kürschnern auf geistlichen 
Stiften und Klöstern nur je ein Pelzflicker zu St. Vincsnz, zu Marien 
aus dem Sande und unter der Aebtissin zu St. Clara zugelassen; diese 
durften bloß im Rahmen ihrer Stiftsarbeit allein für ihre Person, 
ohne Lehrlinge, Gesellen oder andre Hilfskräfte zu fördern oder mit 
andern in Geschäftsverbindung zu treten, ihr Handwerk verrichten und 
sollten den Einwohnern der Stadt nichts arbeiten, sowie keine neue 
Arbeit übernehmen. Zur Kontrolle dieser geschlossenen Zahl der von 
ihnen beschäftigten Handwerker hatten die Stifter dem Wunsche der 
Zunft gemäß ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten Handwerker 
einzureichen, nach dessen Liste sich der Breslauer Rat nötigenfalls die 
erforderlichen Ermittelungen verschaffte. Zur Abstellung eines Miß
brauchs in dieser Hinsicht wurde dem Stift ein vierzehntägiger Zeit
raum gewährt; erst dann erfolgte eine Exekution des Rates. (Anm. 
213.)

Daß schon in den frühesten Zeiten das Aufftöbern solcher 
Pfuscher zur Ausgabe der Zunft gehörte, zeigen die namentlichen Ver
zeichnisse von Störcrn in den ältesten Breslauer Zunstbüchern wie
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4. Luii 1469. M katshemen des Stadt Ssesiau machen ödeniich bekannt: Untes 
etlichen Sechen und tdandwesken ist wegen vesmeintliches Singsitte des einen Sand- 
wesks in d>e beeilte des andesn 2wiedacht entstanden, namentlich auch mischen 
t^mschnem und Schneiden, weil die Schneides mit kauchwauen getüttest haben, was 
die Süsschnes ais Übesgsid ansehen Las hat ?u langes, scbweses 2wiekscht, sogas 
au kauteseien und l^osdtaten mischen beiden leilen getühst. La wis den Stteit nicht 
schlichten konnten, ist die Entscheidung dem Könige und Ssbhessn des Stadt Sseslsu 
üd-stsagen worden, und wis Naben dem neueswähiten t^önig Mathias von Ungam und 
Söhmen, unsenm allesgnädigsten idesm, bei seines Anwesenheit in Sseslau den Stseit- 
tail vosgeiegt. lles Sönig hat die Zache mit seinen Katen eswogen und den obessten 
hiauptmsnn in Söhmen, Sdenko von Stesnbesg beauflagt. Zwischen den skeitenden 
ldandwesken ein Sskenntnis ausauspsechen. Oieses hat nun in unsers Legenwad an 
des Bönigs Statt den Spsuch getan, dass die Schneides kündig tüs bobn mit keinesiei 
l^auchwesk, wedes neuem noch alten^ tüttesn soiien, sondesn nus mit luch, beinwand ödes 
Seide, tdüsschnes und Zchneides soiien einandes in ihsem Lewesbe keinesiei Sinkag tun 
und sich gemäss diesem Zchiedsspsuch veshsiten. bei Vesmeidung scbweses königiicbes 
Ungnade. Seide leiie soiien von uns. wenn sie es begehsen, eine Uskunde übes 
diesen königiicben Scbiedsspsucb esbaiten. >in hochdeutsch übestsagen.j



auch die in den Rechnungsbüchern so häufig austretenden Notizen über 
Entlohnungen der Stadtknechte, jungen Meister, Gesellen und Rars- 
diener sür das Ausheben von Pfuschern. (Anm. 214.) Danach sind 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Bewilligungen von 1—5 
Groschen an Stadtknechte für das Auffpüren und die Beschlagnahme 
von Psuscherwaren festzustellen, sofern nicht Meister und Gesellen 
selber „die Störer beliefen".

Auf das frühzeitige Vorkommen von Pfuschern, die unter Um
gehung der bürgerlichen Lasten und Pflichten es vorzogen, unabhän
gig von einem Zunftzwang für sich ihr Gewerbe zu betreiben, deutet 
bereits der folgende Satz in der ältesten Breslauer Handwerksordnung 
um 1300, die Kürschner betreffend: „3tsin guickum iron kueüunt 
VMMO uritlnm ius eunr eis". Die Striegau-Reichenbacher Statuten 
von 1349 untersagten dem nicht Zünftigen den Betrieb des Kürsch
nerhandwerks in Stadt und Dorf bei einer Strafe von Vierdung; 
zu Münsterberg und Oels betrug die Butze für Pfuscherwerk inner
halb der Bannmeile sogar die für die zweite Hälfte des 15. Jahr
hunderts recht ansehnliche Summe von 10 Mark zugunsten der her
zoglichen Kammer, bei Verlust der Ware zudem. Zu Haynau 
hatten ertappte Störer im 15. Jahrhundert der Stadt 2 Mark, dem 
Handwerk 1 schweres Schock zu zahlen und mujzten sich ebenfalls Be
schlagnahme ihrer Waren gefallen lasten; zu Liegnitz wurden 
Pfuscher gesanglich eingezogen und mit 1 Schock schwer bestraft, in 
welchen Betrag sich dann Rat und Innung zur Hälfte teilten. Auf 
dem Lande sollten solche unzünstige Leute unter der Bannmeile nicht 
geduldet werden, es wäre denn jemand von altersher berechtigt, auf 
seinem Gute einen Kürschner zu halten, der dann natürlich nur für 
den Gutsbezir? arbeiten durste, analog den Befugnissen eines kleri
kalen Handwerkers. (Anm. 215.) Im Weichbildc der Städte Oels, 
Bernstadt und Mittelwalde erstreckte sich im 17. Jahrhundert das 
Privileg der dortigen Ritterschaft, eigene Handwerker auf ihren Höfen 
zu halten, nur auj einen bezunfteten Kürschner ;im allgemeinen hatte 
der schlesische Landadel überhaupt das Vorrecht des Verkaufs von 
Fellwerk an jeden Beliebigen. (Anm. 216.)

Trotz aller Verfolgungen und Sirafmatznahmen wollten die 
Klagen über das Pfuschertum nicht verstummen. Zu Brieg be
schwerte man sich über ungenügende Beachtung der Statuten durch 
die .Z'.öreiL)', clie clas Hanäveric so xar xemein in äer Ztaclt" beein
trächtigte, „clak nicbt allein Ltlicke Personen sick Vnterkangen mit 
Aanäarbeitt Unserm gewerlc Lingreilien, sonäern lautten alle Kassen 
suk Grä ab Vncl alle Häuser aus vncl V.in mit tüttern mit marclern mit
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xeöeubten mit XIütLen mitt Riemen. Vncl allem clas Unserm Itsnct- 
werck ru ^viecier ist'^. —

Lebhafte Vorstellungen erhob man 1591 zu Breslau 
wegen einiger namhaft gemachter Störer in den Vororten, nach
dem die bereits ergangenen Maßnahmen gegen die Be
schuldigten sich als unzulänglich erwiesen hatten, „»iso claü v-e§en 
Vtenxe cler Ltürer, so sioö in vn6 vor cler Ztaclt vncl vmdliexenclen 
Dortiern ..... unserer encllicker UnterxanA xeclreuett virätt, 
soäsö viele Kleister in ^lüüi^lceit vncl ?crmut geraten". 
(Anm. 217). Aehnliche Klagen wurden von Glatz 1597 über Bres- 
laucr Pftischer laut, die gefütterte Hüte von Mardern, Füchsen, mit 
romanischen Tschmoschen und Iltis gebrämt, auf den Breslauer 
Markten feilhielten, zum Nachteil mancher auswärtiger Einkäufer.

Vor allem aber führte man allenthalben den Kampf gegen 
das Dorf- und Vorstadtpfuschertum, das sich einer ständigen Kon
trolle eher zu entziehen wußte. So hatten sich aus der Stadt Bunz
lau vor der Peftscuche etliche junge Meister auf die umliegenden 
Dörfer geflüchtet und dort im Kampfe um ihr tägliches Brot mit Bei
zen, Ledern und Hausieren ihr Handwerk fortgesetzt, wodurch natür
lich einerseits der Kreis der Landkonsumenten der zurückgebliebenen 
Meister verkleinert, anderseits der Einkauf von Fellen auf den Dör
fern für die Stadtkürschner erschwert wurde. (1624). Aus diesem 
Grunde treffen wir zu Strehlen und Brieg um dieselbe Zeit das 
Verbot sür die dortigen Kürschner an, durch Verkauf ausgearbeiteter 
Felle an Dorfschneider, Pfuscher oder Bauern den Störern auf dem 
Lande wegen des hierdurch ermöglichten Unterschleifs indirekt Vor
schub zu leisten. Freilich scheint nach einem damaligen Gutachten der 
Breslauer Zunst der Kampf gegen ländliches Pfuschertum dadurch 
erschwert worden zu sein, daß die Bauern in Breslau selbst Fleischer
felle aufkauften, um sie dann von solchen Störern ausarbeften zu 
lassen. Pflegten doch diese wohlfeiler zu arbeiten und den Zuschnitt 
nach speziellen Wünschen ihrer Kunden herzustellen, wodurch ander
seits die Zunft meist genötigt ward, den Widerstand gegen Absonder
lichkeiten neuer Mode auch ihrerseits aufzugeden, um nicht in einem 
fort den Spott der Pfuscher, als seien sie unmodern und leistungsun- 
sähig, über sich ergehen zu lassen.

Der eigentliche Grund der Unausrottbarkeit des Pfuschertums 
lag ohne Zweifel in der Not und dem Unvermögen vieler Handwerker, 
denen der Zugang zur Zunst immer mehr erschwert wurde. Oder 
soll man über einen armen Gesellen den Stab brechen, der sich, weil 
er die Gebühren zum Meisterrecht nicht erlegen konnte, gezwungen sah, 
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ouf dem Dorfe den städtischen Meistern ins Handwerk zu pfuschen, 
um sich überhaupt als Verheirateter mit Weib und Kind erhalten 
zu können, bis ihm vielleicht ein günstiges Geschick in der Gestalt der 
elterlichen Erbschaft die Bewerbung um die Zunftmitgliedschaft endlich 
erlaubte? Für einen solchen Fall bewies denn auch die Rcichen- 
dacher Kürschnerzunst im Jahre 1590 vollends Verständnis, indem 
sie zwar sich gewisser Bedenken, ihn nunmehr zum Meisterrecht zuzu- 
lassen, nicht erwehren konnte, nachdem er durch seine Pfuschereien so 
Segen das Gewerbegesetz verstoßen, dann aber bekannte: „^Vsnn 
at>er uer _^imc Stalin solckes nickt verstanden uncl cke I^ott nack 
gemeinem Lp^ckwoi't clas Lesetri blickt, wenn es ?u verantworten unä 
äem ItLnclwerge nickt nackteilig, clas er nur äem Xteisterreckt wicter 
kommsn möckte uncl gnoäe tür reckt geken lassen".

Deshalb hatten selbst hohe Strafen für Pfuscher kaum den 
gewünschten Erfolg, obwohl sie bereits in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts eine ergiebige Einnahmequelle für die Zünfte darstellen, 
indem z. B. bei 300 zu je 2 Talern Verurteilten 600 Taler in die 
Zunstlade sielen. Konfiszierte Marder, Nerze, weiße Wölfe mußten 
im 18. Jahrhundert unter Bußen von 20—25 Taler cingelöst werden.

Ein ganz berüchtigter Pfuscher des 18. Jahrhunderts war zu 
Breslau Johann Schmigrotzki, der zur klerikalen Gerichtsbarkeit des 
St. Elarenklosters aus dem Sande gehörte. Dieser Störer war schon 
viele Jahre hindurch mit seinem viele Gesellen fördernden Werkstatts- 
betrieb der Breslauer Kürschnerzunft ein Dorn im Auge, zumal er 
seine Gehilfen meist gleich in der Gescllenherberge anzuwerben und 
jo manche seiner Rauchwaren angeblich auf unredlichem Wege aus 
Diebesbeute zu erstehen pflegte, die er dann heimlich in die Stadt 
brächte und dort in großen Mengen als tüchtiger Geschäftsmann ab- 
zusetzen verstand. Vor seiner Wohnung am Sandtor hatte er sogar 
eine öffentliche Baude und ein Gewölbe errichtet, dort ein Kürsch
nerschild ausgehangen und unverdrossen seine Pfuscherware seilhal- 
len. Nicht genug damit, war er sogar soweit gegangen, entgegen den 
Privilegien der Kürschnerzunst eine große Menge Kürschnerwaren 
gleich den Meistern in der Stadt einzukausen und sie dann teils in ver
arbeitetem, teils unverarbeitetem Zustande wieder zu veräußern. Als 
alle Beschwerden bei der Aebtissin des Klosters als Gerichtsherrin 
sruchtlos Verliesen, ließ die Zunst 1722 seine eben in der Stadt er
standenen Rauchwaren aus seinem Hause heraus mit Zustimmung des 
Rates beschlagnahmen. Der Verlust für den Betroffenen war nicht 
allzugroß, er bestes sich auf 36 große und kleine Schaffelle, 117 
Schmoschen im Gesamtwert von 12 Tal. Schles. 18 Groschen. Doch 



muß der Einfluß der für ihren Schutzbefohlenen energisch eintrelen- 
den Aebtissin nicht zu unterschätzen gewesen sein, da das Kgl. Oberamt 
auf die beweglichen Klagen des Pfuschers und seiner geistlichen 
Patronin durch den Rat die Zunft zu einer Aufhebung der Beschlag
nahme binnen acht Tagen veranlaßte. Empört wandten die sich in 
ihrem guten Recht gekränkt fühlenden Zunstkürschner kurzer Hand an 
den Kaiser, mit der gewichtigen Begründung ihrer Beschwerde, daß 
auf diesen Entscheid des Oberamts hin die in- und außerhalb der 
Stadt in großer Menge ihr Unwesen treibenden Störer diese Ge
legenheit mit vollen Händen ergreifen würden, um das gleiche Recht 
der Gewerbesreiheit auch für sich in Anspruch zu nehmen, wodurch 
dem Pfuschertum vollends Tor und Tür aufgesperrt und die Zunft in 
ihren Erwerbsmöglichkeiten zugrunde gerichtet würde. Sie verlang
ten daher Anerkennung des Beschlagnahmcrechtes und Schließung der 
Werkstatt Schmigrotzkis. Der weitere Verlauf dieses einen statt
lichen Aktenband füllenden Prozesses ist uns nicht bekannt geworden; 
wahrscheinlich oürfte der gewiegte klerikale Psuschsr für die Folgezeit 
etwas vorsichtiger in seinen Machenschaften geworden sein.

Ein ähnlicher Fall, der sich 1690 ereignete, betraf einen sol
chen Störer zu St. Dorothea in Breslau. Dieser Mann war wegen 
vorehelicher Schwängerung seines Weibes zunstunehrlich und hernach 
Pfuscher geworden. Als solcher holte er sich, ohne die öffentlichen 
Lasten und Pflichten aus sich zu nehmen, Arbeit in der Stadt, ver
suchte in Wirtshäusern mit Meistern und Gesellen in geschäftliche 
Verbindung zu treten, wobei er misten ließ, daß er 500—-600 Schmo- 
schen und 5 Pelze zu Hause hätte. Zugleich unternahm er es, Ge
sellen zu überreden, ihm alte Pelzstecke („Diebsflecke") aus der Werk
statt ihrer Meister heimlich zu verschaffen. Da er inzwischen kaiser
lichen Werbern in die Hände gefallen war, wandle sich die Zunft 
an den Rat mit der Bitte, „diesen schädlichen Handwerksvcrderber 
gar nicht der Kriegsdienste zu erlassen, sondern ihn ehestens nebst dcn 
andern Geworbenen Ihro kayserl. Mast, zu gut mit fortzusenden". — 
Neben diesen eigentlichen Berufsfuschern waren es die Juden, die 
sich wegen ihres unbefugten Handels bei der Kürschnerzunst unbeliebt 
machten; doch treten diese erst mit dem 18. Jahrhundert mehr in den 
Vordergrund, da sich in den früheren Jahrhunderten die Kürschner 
ihre Waren selbst aus Polen und Ungarn holten oder sich solche nach 
Breslau bestellten. So erging 1698 zu Oberglogau ein Verbot des 
Kürschner- und Posamentiergewerbes für die Angehörigen dieser 
fremdbürngen Nasse. Daß im übrigen bereits im 16. Jahrhundert 
durch Juden Pelzhandel betrieben wurde, beweist die oben in unsern
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Ausführungen über diesen zitierte Stelle der Bunzlauer Stadtchronik 
aus dem Jahre 1559, wo fünf Juden aus Frankfurt für 4000 fl. 
Zobelfelle von Buschkleppern geraubt worden waren. Doch mögen 
dies gegenüber der jüdischen Invasion des Pelzhandels im 18. Jahr
hundert immerhin nur Einzelerscheinungen gewesen sein. (Anm. 218.)

Bald nach 1700 beschwerten sich die Kürschner zu Breslau über 
einen Präger Juden mit seinen Konsorten, daß diese Gesellschaft 
außerhalb der Jahrmärkte von polnischen Rassegenossen erstandene 
Waren, wie ausgearbeitete Füchse und fuchswammene Futter einzel- 
und summenweise einschleppten. Vier Jahre später erging wiederum 
Klage der Zunst über ein ganzes Dutzend solcher örtlichen Fremd- 
stämmlinge, die sich das ganze Jahr hindurch ungebeten in der Stadt 
aufhielten, den ankommenden Russen und Polen entgegenzogen oder 
sie auch in den Wirtshäusern stellten, um die gesamten Waren durch 
Auskauf behufs Beherrschung des Marktpreises an sich zu bringen. 
Die Zunft bezeugt ausdrücklich, daß diese Juden gegenüber den auf 
ihre Ränke und Schliche achtenden Meistern mit Warenboykott Vor
singen und ihnen im übrigen bei Begegnungen durch Anspeien und 
dergleichen Injurien ihre Mißachtung bezeugten. Natürlich pflegten 
fie auch geschäftlichen Verbindungen mit andern Pfuschern, von denen 
sie Vorteile für sich erhofften, nicht abhold zu sein. Und gleichfalls 
„kränkten", wie wir dem Wortlaut der Protokolle entnehmen, im 
Jahre 1713 „abgefeimte Buben von polnischen Juden die arme 
Kürschnerzunst", indem sie sich an die fremden „Inrporteure" hingen 
und mit ihrem Warenaufkauf es soweit brachten, daß die Kürschner 
selten etwas davon ohne Vermittlung von Zwischenhändlern bekom
men konnten, da diese „Praktikenmachcr" in eigenen Gewölben auf 
dem Roßmarkte ihre auf solche Art eingehamsterten Waren vertrie
ben. War doch die Verschlagenheit der jüdischen Aufkäufer so gestie
gen, daß sie selbst eigenen Rassegenossen zum Verderben gereichten 
und für sich bisweilen 100 und noch mehr Taler am Makelgelde ver
dienten. Einigen Juden wurde damals zudem der Vorwurf der An
fertigung von Kürschnerwaren gemacht. Von weiterem Interesse ist 
der Inhalt einer neuen, sechs Jahre später abermals gegen die jüdi
schen Pelzmakler erhobenen Beschwerde der Breslauer Kürschner- 
zunft. (22. 3. 1719.) Lassen wir das Aktenmaterial selbst sprechen: 
,,od rvir uns gteicb scbon vielmal über clas gottlose uncl betrüxeriscbe 
luüenvolk bescbu'eret, uncl claü solcbs Blutegeln ^ur Lonservstion cles 
xemeinen Wesens aus cler Ztaüt Teseksit >verclen rnöcbten, instünüix 
Lnxebalten; so seben >vir uns clocb ßenätiZt, clies ^nsueben nocblnals 
2u uüeüerbolen, nacbclein bis iert keine tiemeclierunx erkaltet; bin-
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AkAen »der durcb die koskeit dieser Feute alle dlakranx bis aut' den 
Luüersten Orad verdorben und aus^esoxen wird, indem viele von den
selben, besonders die L'ILKIer, ein Zanees labr kier liefen, alles ver
raten und die ankerkommenden Waren nunmebr dermalen an sick 
xe^oxen daL insonderbeit von unserer Haubware tast kein einri^es 
§tück aus der ersten Hand rnebr ru baben; sondern diesen Blutegeln 
auk das teuerste, nocb ibren Oesellen, mu6 abxekaukt werden: wo- 
durcb denn sawolil der Fabrikant als Lonsurnent auk das unverant- 
wortlickste gedrückt, und derjenige Hissen Lrodt, welcber dabei ver
dienet werden sol, von diesen HaukvöAeln davon getragen wird. 
Glatten sie in reu Letrug dabei gar rneisterlicb ru spielen, und wenn 
sie sucb scbon die Ltsdt ^u räumen genötigt werden, gleicb dem Latan 
in Lvangelio. sieb in wenig 'laxen wiederum berein ^u praktizieren 
wiLen." —

Dieselben Klagen der Zunft über die vielen unbefugten Auf
käufe des in Breslau eingeführten Fellwerks und andrer Rauchwaren 
durch die Handelsjuden wiederholen sich im Jahre 1770. Hier waren 
es polnische, meist in „Compagnie" ihr Wesen treibende Juden, die 
gegen Anfang des Winters durch ihre Verfertigung von Kürschner
arbeiten den Zunftkürschnern in ihrem Gewerbe Eintrag taten, her
nach aber gegen Anfang des Sommers ihren so erzielten Verdienst 
wieder außer Landes schleppten. Es würde für unsere Zwecke zu 
weit führen, die Bündel von Akten über diese Beeinträchtigungs- 
klagen des Handwerks im Archiv der Breslauer Kürschnerzunst bis 
ins Einzelne zu verfolgen. Jedenfalls bewies die Obrigkeit all diesen 
Beschwerden gegenüber ebensowenig Verständnis und Energie, wie 
es denn auch wohl zu andern Zeitperioden der jüngsten deutschen 
Geschichte der Fall sein mag; war doch bei einem gewissen Maß 
passiver Duldsamkeit auf ihrer Seite von andern Elementen schon 
dafür gesorgt, daß es dem Staatssäckel zum Schaden jedenfalls kaum 
gereichte.

Die Aufstöberung solcher Iudenpfuscher lag noch um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts in den Händen jüngerer Meister, die für diese 
Obliegenheit jedesmal zwei bis drei Taler einstreichen konnten; später, 
unter der preußischen Herrschaft Schlesiens, übernahm die Polizei das 
Amt, wofür sie auch Belohnungen von der Zunft erhielt.

Selbst Soldaten begegnen wir am Anfang des 17. Jahrhun
derts unter den Pfuschern; es mochten dies wohl meist Werbern in 
die Hände gefallene oder cntlaufene ehemalige Kürschnergesellen sein. 
So befanden sich damals unter 12 Pfuschern einer Liste fast zur 
Hälfte Musketiere der Garnisonbcsatzung Breslaus.
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Natürlich durste man einen Pfuscher von der Zunst aus in 
keiner Weise unterstützen. Den Verkauf von Gebrämc an Störer 
ahndete man beispielsweise im 15. Jahrhundert mit einer Buße von 
1 Stein Wachs, die Beschäftigung von Pfuschern zu Neumarkt 1586 
mit 8 Talern Strafe. (Anm. 219.) Und umgekehrt war es einem 
nicht zünftigen Meister verwehrt, Gesinde zu halten. (Anm. 220.)

Obwohl somit durch den Zunftzwang jeder Gewerbebetrieb 
ausschließliches Vorrecht einer Innung sein sollte, und die Zünfte aufs 
äußerste bemüht waren, jede ihnen drohende äußere Konkurrenz ent
schieden abzuwchren, gab es doch Fälle, wo sich die Stadtobrigkeit 
genötigt sah, das ausschließliche Gewerbebetriebsrecht der Zünfte 
wichtigen Beschränkungen zu unterwerfen, ja es fogar zeitweise ganz 
außer Kraft zu setzen. Zumal wenn es sich zeigte, daß die Innungs- 
genossen, durch den Mangel jeder auswärtigen Konkurrenz bequem 
geworden und eines auskömmlichen Verdienstes sicher, das Handwerk 
lässig betrieben, sodaß die Stadtbevölkerung augenscheinlich darunter 
litt.

Sehr ausgeprägt zeigte sich dieser Wettbewerb auf dem Ge
biete des Handels, der ja wie überall so auch in Schlesien älter als 
die heimische Industrie ist. So durften auswärts erzeugte Hand- 
lvcrksartikel auf Messen und Jahrmärkten von jedermann feilgehalten 
werden. Jahrmärkte sollten nach einer alten Bestimmung des 
Jahres 1399 zu Breslau frei sein; jeder Kürschner durfte daselbst 
wie ein Mitbürger ungehindert beliebige Waren erstehen. (Anm. 
221.) (1408). Eine andere Quelle aus dem Anfänge desselben Iahr- 
bundcrts sagr hierzu ergänzend: „4^ Üt4i3tin Iisve e;ne ^villcor Aemsckt 
mit 83Ms>t clei xtsnc^en LruclirscUskt »Iso 4»8 xclirmsn MSF koukkin also 
r il ei vernm^ in 4er ^Isrtii cvoclre vncl 8U8t msx? x^irmsn Icousfin 
ciorclt 4a- ,1ar e>n tav8unt ^roc^en vnsctiecllick vnser ststnten" 
Freilich mußte dieser Einkauf auf den Märkten in den Grenzen eines 
eigenen, maßvollen Bedarfs, nicht aber zu gewinnsüchtiger Ausfuhr 
vor sich gehen. (Oels-Münsterberg 1459, bzw. 1477.) Nach dem 
gleichen Prinzip konnte der Liegnitzer Kürschner 1648 bei Einsuhr 
von Auslandswaren in größeren Mengen ungarische-, Schaf- und 
Lammfelle, Schmoschen und Kanin auf dem Markte nach Belieben 
cinkauscn, wenn er zuvor seinen Bedarf beim Zunftältesten angc- 
meldet hatte. Unstatthaft war vor allen Dingen der vorzeitige Auf
kauf von Waren an den Toren der Stadt, noch ehe sie überhaupt auf 
den Jahrmarkt gelangten, durch welche Machenschaften nur künstliche 
Warenknappheit und Preissteigerung zum Nachteil der Iahrmarkts- 
kvnsumenten hervorgerufen zu werden drohte. (Anm. 222).
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Ueberhaupt mußten für den Verkehr dieser Märkte ausführliche 
Ordnungen erlassen werden; suchten doch die sich in ihrem Verdienst 
bedroht fühlenden Zunftgenossen begreiflicher Weise durch alle mög
lichen Quertreibereien den guten Zweck der Sache zu vereiteln. 
Grundsätzlich pflegte der Einheimische vor dem Fremden beim Ein
kauf bevorzugt zu werden. Um Auseinandersetzungen zwischen Käu- 
sern möglichst zu vermeiden, sollte zu Liegnitz 1550 bei zweierlei Qua
litäten von Fellen der zuerst erscheinende Kürschner die erste Sorte 
sür sich erwählen dürfen; der nach ihm Kommende hatte dann An
spruch auf die zweite Gattung. Erst wenn sich der vor ihm Ver
sprechende nicht sür den Kauf der ersten Qualität hatte entscheiden 
können, durfte diese der andre Nachfragendc für sich erstehen (Anm. 
223). Während nun der Breslauer Innungsmeister und einheimische 
Bürger Pelzwaren und Futter ohne Rücksicht auf den Ort ihrer Her
kunft und Anfertigung auf den dortigen Jahrmärkten kaufen konnte, 
sollten die fremden Futter in den Häusern und Kellern, nicht aber auf 
dem Schmetterhause neben den von Einheimischen gefertigten feilge- 
halten werden, so lange Jahrmarkt war. (Anm. 224.) Zu Liegnitz 
waren nach den Statuten von 1550 und 1648 Fremde wie Einhei
mische mit ihren Waren auf Jahrmärkten im Kaufhause neben den 
dortigen Zunftkürschnern zugelassen, vorausgesetzt, daß die Ware dem 
Handwerksbrauch an Qualität entsprach; sonst verfiel sie als „falsche 
böse oder alte Wahr" dem Zugriff der drei Schaumeister, die den 
weiteren Verkauf solcher „vie-kt nnbl Mbersiteten ^><1 aussre- 
MÄ«b«tsu" Ware untersagten. Ueber den Raum seines Standortes 
hinaus hatte niemand einen Anspruch, wie auch ein doppeltes Be
legen desselben durch zwei Meister nebeneinander wegen der damit 
verknichsten Umgehung des üblichen Standgeldes verpönt war. Um 
Unterschleif vorzubeugen, verboten bereits die ältesten Breslauer 
Handwerksstatuten das Zusammenhängen alten und neuen Pelzwerks 
auf dem Markte, wie verlautet: „item »vuim oprrs nou Öftrer 
vsncki nee suspencki in koro «um nutiguo". (um 1300). Dem Grund
sätze möglichst gleichen Verdienstes für alle Zunstgenofsen entsprach 
es, wenn neben Fremden der einheimische Meister seine eigene, nicht 
aber die von einem andern Meister verfertigte Ware zum Han
del bringen sollte.

Gegen eine lässige Handhabung der Marktordnung erhob man 
von je Vorwürfe. So beklagte sich im 15. Jahrhundert die Brieger 
Kürschnerzunst über den ungehinderten Aufkauf vor den Märkten. 
(Anm. 225). Um 1600 waren unerquickliche Zänkereien zwischen ein
zelnen schlesischen Kürschnerzunsten, die sich in gegenseitigen Ver
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kleinerungen und Beschimpfungen ob der Fragen des Iahrmarkts- 
privilegs ergingen, an der Tagesordnung. (Anm. 226). Die Bres
lauer Kürschner beanstandeten z. B. ausgearbeitete, aber noch nicht 
fertige kleine Ziegen- und Schaffelle der Goldberger Handwerks- 
genossen als Halbfabrikate, da nur die Einfuhr gefertigter Waren 
(Vollfabrikate) auf Jahrmärkten freistand, mit dem Hinweis auf das 
Pfuschertum, dem durch eine oberflächliche Verarbeitung erwünschte 
Gelegenheit geboten würde, zum Schaden der ansässigen Zunstge- 
nosfen, die sich nicht so leicht wie die Kürschner der kleinen Landstädte 
als Ackerbürger, Bierbrauer und Viehzüchter im Nebenberuf, mit nur 
geringen öffentlichen Lasten, durchs Leben schlagen könnten. (Anm. 227) 
(1687). Ein Streit um die gegenseitige Beschickung ihrer Jahrmärkte 
zwischen den Zünften zu Neumarkt und Iauer wurde nach vorange
gangenen Verrufserklärungen schließlich dahin entschieden, daß den 
Neumarktern von drei Jahrmärkten zu Iauer nur 2 geöffnet werden 
sollten, während die Iauerschen Kürschner auf allen drei Neumarkter 
Märkten feilhalten durften. (Anm. 228). Auf Glogauer Jahrmärkten 
stand Breslauer Partierern trotz des Widerspruchs der dortigen 
Kürschner die Einfuhr gefütterter Hüte und Mützen als freier Kauf
mannswaren nach Ratsbeschluß frei. (1606) (Anm. 229). Ganz im 
allgemeinen ging die Observanz der Iahrmarktsfreiheit unter den 
Zünften selbst dahin, daß Rohwaren nur von Handelsleuten en gros 
zu Markte gebracht werden dursten, wie wir noch sehen werden.

Das 18. Jahrhundert brächte zu den Bestimmungen der Markt
ordnung in Breslau die Ergänzung, daß in den Jahrmarktsbuden 
nicht Mützen und Pelze nebeneinander von den Kürschnern feilgehalten 
werden dursten, was nur auf dem Schmetterhause erlaubt war. Zu
gleich auf dem Schmetterhause und in den Jahrmarktsbuden seilzu- 
halten, war unzulässig.

Nach Schluß des Jahrmarkts hatten die fremden Meister ihre 
Restbestände an Futter entweder wieder mit fortzunehmen oder diese 
Posten in den Herbergen einzustellen, jedenfalls nicht einem ansässigen 
Kürschner zum Kauf oder zur Einlagerung anzubieten, um das un^ 
nötige „Partieren" mit Futterresten, die auf dem Jahrmarkt nicht 
Absatz gefunden hatten, zu verhindern. (Anm. 224).

Abgesehen von diesen Ausnahmefällen waren die Beschränkun
gen, die der Zunftzwang zur Folge hatte, sehr groß. Wie schon ange
deutet, hatten die Zünfte die Befugnis zum selbständigen und alleinigen 
Betrieb ihres Handwerks. Doch war innerhalb der Zunst selbst 
zwischen verwandten Gewerben und solchen, die sich in Anfertigung 
ein und desselben Gegenstands teilten, die Arbeitsteilung häufig un
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glaublich peinlich begrenzt. Immer wieder stoben wir auf Reibungen 
unter den Innungen ob der Ausübung der Gewerbebefugnisse und 
gegenseitige Beschuldigungen der Schmälerung ihres Arbeitsver
dienstes.

Daß die Schneider den Kürschnern gegenüber bereits zu 
Anfang des 15. Jahrhunderts sich Eingriffe in deren Gewerbezuständig
keit erlaubten, indem sie Kleider mit rauher Ware fütterten, erhellt 
aus einer Willkür der Breslauer Kürschner von 1404, in der diesen 
unter schwerer Strafe verboten wird, Felle jeglicher Art sowie Rauch
waren an jene zu veräußern. Verschiedene unter den Zunftgenosten 
hatten damals gegen diese Anordnungen gehandelt und mußten deshalb 
in Strafe genommen werden. Und in der Tat waren höchstwahrschein
lich die Kürschner am meisten schuld an diesen Auseinandersetzungen, 
deren „Wwnzttrscklrte vnck sebeluiNNe" über die Gewerbekompetenz 
beider Zünfte, „cksss ein dnntwoulc Oein Liniern in seiner Aöreolr- 
tig'keit e^nIinltWNLre vnck einKritts tete", so heftig wurden, daß sie in 
der Mitte des 15. Jahrhunderts zu Mord und Totschlag ausartetrn. 
(^geeLeg' vn<t rnorckt ckers^b entstanden.") Nachdem der Streit 
lange Zeit hindurch unentschieden geblieben, und der Breslauer Rat 
erfolglos zu vermitteln suchte, erging anläßlich der Anwesenheit Kaiser 
Matthias' in Breslau im Jahre 1469 durch den böhmischen Landes
hauptmann Zdenko von Sternberg ein Schiedsspruch des Inhalts, daß 
die Schneider fortan um Lohn mit keiner Rauchware, weder altem noch 
neuem Werk füttern, sondern nur mit Gewand, Leinwand und Seide 
untersetzen, und beide Gewerbe sich nicht gegenseitig ins Handwerk 
greifen durften. (Anm. 230). Dafür sollten ihrerseits die Kürschner 
den Schneidern auf Jahrmärkten keine Schwierigkeiten machen. (An
merkung 231). Daß man auf Grund dieses kaiserlichen Edikts in den 
folgenden Jahren scharf gegen Zuwiderhandlungen vorzugehen wußte, 
verrät uns eine Notiz im Rechnungsbuch der Kürschner, das eine 
Entlohnung von Stadtknechten vermerkt, die den Schneidern gefütterte 
Röcke genommen hatten. (Anm. 232.) Der gleiche erbitterte Kompe
tenzkonflikt um dieselbe Frage der Pelzwerkfütterung entbrannte um 
jene Zeit zu Schweidnitz und wurde ebenfalls 1474 durch einen kaiser
lichen Machtspruch entschieden, nachdem sich beide Zünfte in schweren 
Tätlichkeiten gegeneinander erschöpft hatten. (Anm. 233). Ganz ähn
lich verhielt es sich 1550 zu Bunzlau, wo das Kürschnermittel beim 
Landeshauptmann zu Iauer sich über die Rauchwarenfütterung der 
Schneider beschwerte, nachdem durch kaiserlichen Entscheid den 
Schneidern auferlegt war, „vrn^ Imkn mit keiner rsuelienen 
^Vsbre, kecker von neuem noolr sickern Oleweroke , vielmehr mit 
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„dorvs-ncke, leimet, ssickeuein iderette" usw. zu füttern. Der Bunz- 
lauer Rat, demzufolge angewiesen, zu verhüten, daß hinfort irgend 
welche Beeinträchtigungen der gewerblichen Zuständigkeitsrechte der 
dortigen Kürschner geschähen, erwiderte dem Landeshauptmann, die 
Schneider behaupteten, die kaiserliche Verordnung beziehe sich bloß 
auf die betreffenden Innungen zu Breslau und gehe sie gar nichts an. 
Sie stützten sich hierbei auf das Urteil ihrer Handwerksgenossen im be
nachbarten Löwenberg, folgenden Inhalts, datz daselbst Schneider 
mit altem Futter Kleider oder Halskoller versehen, nur mit neuem 
Pelz- oder Rauchwerk nicht unterschlagen dursten. Zudem hätten die 
Bunzlauer Schneider sich auf das höhere Alter ihrer Zunst berufen 
(trotzdem die Mitgliederzahl der Schneider damals 4 gegen 8 der 
Kürschner betrug!); wie könnten sie mithin den Kürschnern mit einer 
Arbeit Eintrag tun, deren sich der Zunstgenossen Vorfahren bereits 
befleißigt hätten? Werde doch den Schneidern in Polen, Böhmen, 
Mähren, Schlesien und der Oberlausitz solches gegönnt, obwohl in 
großen Städten, wie Breslau, die Sache allerdings sich anders ver
halte: da kleideten sich eben die Leute in Sammet und Seide, was in 
Bunzlau und Umgegend nicht bräuchlich sei. Hier laste sich der arme 
Mann einfach alte Pelze mit Leinwand überziehen, wozu er manch
mal viererlei Rauchwerk liefere, um davon vor allem ein weniger dem 
Luxus dienendes als vielmehr wärmendes Kleidungsstück sein eigen 
nennen zu können, das ihm bei den Schneidern billiger zu stehen 
komme als bei den Kürschnern, wo er dafür dreimal soviel und darüber 
zahlen müsse. Zudem seien diese Handwerker bester daran, da sie ja 
mit ihrer Ware von Stadt zu Stadt auf die Märkte zögen. Die 
Schneider machten ferner noch zu ihren Gunsten geltend, daß sie es 
mit solchem Füttern über fünfzig Jahre also gehalten. In Bunzlau, wo 
nach ihrer Behauptung angeblich mehr Pelze als anderwärts getragen 
würden, fertigten die Kürschner soviel, „wie sie nur vertun könnten", 
und zwar auf so mannigfaltige Art, daß nur wenige sich 
in Seide und Tuch zu kleiden pflegten. Dadurch aber erwachse ihnen, 
den Schneidern, erheblicher Schaden, zumal sie Dorfpfuscher bis an 
die Tore der Stadt hinan bedrängten. Als ganz unerhört müsse es 
vollends bezeichnet werden, daß ihnen die Kürschner in die Häuser 
liefen, um zu kontrollieren, ob in den Schneiderwerkstätten etwas zu 
ihrem vermeintlichen Nachteil gefertigt werde. — Ob solcher Ver
hüttungen ließen es natürlich die Kürschner ihrerseits nicht an Ent
gegnungen fehlen und verlangten schließlich, sich nach dem richten zu 
dürfen, was in des Fürstentums Hauptstadt Iauer bei ihren dortigen 
Handwerksgenosten Brauch wäre. (Anm. 234).
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Im selben Jahre bekämpften die Liegnitzer Kürschnerstaluten die 
Anfertigung von Futter, Pelzen, Schauben, Streiflingen und Mützen 
durch Schneider. Zu Ohlau erhoben 1590 beide Handwerke den Vvr- 
wurf gegeneinander, daß eines dem andern zum Schaden und Nach
teil Arbeit gefertigt hätte. (Anm. 235). Vermerke in den Breslauer 
Zunftbüchern melden in den Jahren 1590—91 das Ertappen mehrerer 
Schneider beim Füttern und Umhertragen von „Schäublein". Um
gekehrt dursten wiederum verbrämte Pelze, die unten mit weißem 
Tuch versehen waren, von den Bunzlauer Kürschnern ungeachtet des 
Einspruchs der dortigen Schneider unverwehrt gemäß dem auch in 
Oesterreich, Böhmen, Mähren, Meißen wie Breslau üblichen Brauch 
geführt werden. (Anm. 236). Zu Oels und Bernstadt sollten 1609 
Schneider nicht durch Unterschlagen und Füttern mit altem und neuem 
Fütterwerk Kürschnern an ihrem Handwerk Eintrag tun, während den 
Schneidern zu Medzibor (Mittenwalde) 1644 Schönwerk sür diese 
Zwecke freigegeben war. Beschlagnahmte Waren verfielen hier zu
gunsten des Armenhospitals. Zu Breslau, wo inzwischen beide 
Gewerke lange Zeit hindurch verträglicher miteinander ausgekommen 
zu sein scheinen, mußte im Jahre 1612 wieder einmal das anderthalb 
Jahrhundert zuvor ergangene Urteil in einem Einzelfalle in Erinnerung 
gebracht werden, als dem Schneider Nickel Hentschel bei Strafe 
««befohlen ward, „sich des Mützenfüttcrns und der Ansertigung 
andrer Kürschnerarbeit, so der Kürschnerzunst zuwider, sür sich und die 
seinigen gänzlich zu enthalten." (Anm. 237, 238.)

Weitere Kompctenzstreitigkeiten bestanden ferner zwischen den 
Kürschnern und Handschuhmachern infolge der Beschwerde 
jener über unbefugtes Fleischen, Ledern und Zurichten von allerlei Fell
werk durch diese, womit sie nicht nur ihre Erzeugnisse, sondern auch 
andre Kleidungsstücke fütterten. Demgegenüber versteiften sich die 
Bezichtigten auf ihr gutes Recht der Selbsthilfe, da ihnen die zum 
Betriebe ihres Gewerbes nötigen Rohstoffe von den Kürschnern nicht 
geliefert würden. Im Verfolg dieser gegenseitigen Reibungen beider 
Zünfte verordnete ein Breslauer Ratsentscheid des Jahres 1552, daß 
die Handschuhmacher in Zukunft ihre Produkte selbst füttern dursten, 
falls sie nur dabei auf die Mitarbeit eines Pfuschers verzichteten und 
keine andern Artikel als ihnen im Rahmen des Handwerks Zuständen, 
mit Futter ausstatteten. (Anm. 239). Im Jahre 1673 beschuldigten 
ihrerseits die dortigen Handschuhmacher die Kürschner des Eingriffs 
in ihre Obliegenheiten wegen des Verkaufs von Fuhrmannshand
schuhen, die diese nur auswendig von Korduan, vornherum mit Iftis- 
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gebräme, inwendig mit Ziegen oder Tschmochen „gefidert" ver
arbeitet hatten und sie auch aus Umwegen nach Breslau importieren 
liehen. In einen weiteren Streit wurden beide Zünfte 1686 mitein
ander verwickelt, und -war „wegen der Zobel-, Luchs-, Marder- und 
andrer wilden Rauchwerks-Klauen-Handschuhe", wie ebenso solcher 
von Fischotter-, Seehund- und Kalbsfellen, rorfarbigen Tschmoschcn 
und Schafbeinsn, die in- und auswendig ganz rauh waren, deren An
fertigung und Verkauf durch die Kürschner die Handschuhmacher als 
eine Beeinträchtigung ihrer Privilegien empfanden, obwohl das bis
her seit alters ohne Zutun dieser von jenen bewerkstelligt worden war. 
Aus einem Schreiben der Breslauer Kürschnerzunst an die Schweid- 
nitzer, vom Jahre 1707, erfahren wir noch nachträglich zu dieser 
Streitfrage, daß sie zu Brieg um die gleiche Zeit lebhaft erörtert 
wurde, indem dort die Kürschner verlangten, daß den Handschuh
machern vornehmlich das Füttern und Verbrämen der Handschuhe oder 
Stütze! (d. h. Frauenhandschuhe) als ein dem Kürschnerhandwerk ob
liegendes Vorrecht keineswegs zustehe. Zwei Jahre später veranlaßten 
die Handschuhmacher durch ihren Kauf fremder von Stargard nach 
Breslau gebrachter Tschmoschen, daß ihnen auf der Kürschner Be
schwerde hin verboten wurde, ausgearbeitetes Fellwerk von auswäns 
zur Verarbeitung einzuführen. Es stärke dies, behaupteten sie, nur 
das Pfuschertum unter den Kürschnern; denn da die Handschuhmacher 
ja nicht alles Fellwerk zu ihrer Ware benötigten, so veräußerten sie 
den Rest davon ihrem eigenen Geständnis nach zum Schaden der 
Breslauer Kürschner einzeln und en gros an Pfuscher und andre 
Abnehmer. Demgemäß forderten die Kürschner, daß die Handschuh
macher als Mitbürger das zur Anfertigung der einfach gemachten 
Handschuhe notwendige starke Fellwerk bei ihnen einkaufen und die 
doppelten Handschuhe bei ihnen füttern lassen sollten, wie es früher 
bräuchlich gewesen. Wenn demgegenüber die Handschuhmacher vor- 
gäben, daß die Fütterung der Handschuhe zu ihrem Handwerk gehöre, 
so dürste nach derselben Austastung z. B. nur der Sattler an einem 
Wagen arbeiten, zu dem doch Riemer, Gürtler, Stellmacher und andre 
Handwerker erforderlich seien; ebenso könne sehr wohl ein Schneider 
einen Rock, ein Schuhmacher den Stiefel machen, aber doch müßten 
beide zu allererst von den Kürschnern gefüttert werden, wie ja ebenso 
in keine Stadt Schlesiens die Kürschner ausgearbeitete Felle, sondern 
nur die davon fabrizierten Mützen, Pelze importieren dürsten. Daher 
müsse denn auch mit dem gleichen Recht Handschuhmachern nicht nur 
der auswärtige Felleinkaus, sondern ebenfalls das unbefugte, seit 
einiger Zeit angemaßte Füttern und Brämen der Handschuhe und

133



Stütze! verboten werben als eine Beschäftigung, die den Kürschnern 
obliege.

In den Kbris üeüuitiouE des Breslauer Stadtarchivs hören 
wir schließlich 1623 von einem Kürschner, der zu Namslau unbedacht- 
samer Weise Handschuhe zugeschnitten hatte und wegen seiner Fahr
lässigkeit mit einer angemessenen Geldstrafe bedacht wurde. (Anm. 240) 
Ein Glogauer Kürschner wiederum hatte sich ungeachtet des Protestes 
der dortigen Handschuhmacher und Weißgerber neben seiner Hand
werkstätigkeit auf die Anfertigung von Handschuhen und Beuteln ver
legt und solche Fabrikate gegen günstige Felleinkäufe auf dem Lande 
namentlich an den Landadel abgesetzt. Das eingeholte Gutachten der 
Breslauer Kürschnerzunst entschied zu seinen Ungunsten, indem zwar 
Kürschnern Handschuhe von Rauchwerk, Luchs- und Wolfsklauen mit 
Fütterung innen und außen zu verfertigen unbenommen seien, aber 
nicht glatte Handschuhe und Beutel, sür die oben genannte Hand
werke zuständig waren.

Ueber die Abgrenzung der Kürschnerkompetenz von dem eben 
zitierten Weißgerber Handwerk ist nur wenig zu berichten. Zu 
Ohlau durste 1590 kein Weißgerber Fellwerk, das der Kürschner als 
Rohstoff benötigte, wie Schmofchen, Schierlinge und Lammfelle kaufen, 
denen er nicht zuvor die Haut abgelöst hatte. Zu Breslau begegnen 
wir im Jahre 1624 einer Beschwerde der Weißgerber über den 
Kürschner Nickel Schneider, daß er auf dem Lande allerhand 
„Merlitzen" von verendeten Schafen aufgekaust habe, um sich ihrer 
Wolle zu bedienen, wodurch er natürlich die Weißgerberzunft schädigte. 
Da er aber nachweisen konnte, daß diese Felle von ihm nur an Zah- 
lungsstatt zwecks Eintreibung rückständiger Schulden angenommen 
worden waren, verblieben ihm zwar nach Ratsentfcheid die Felle, doch 
sollte er sich in Zukunft solcher Eingriffe ins Weißgerberhandwerk 
enthalten. (Anm. 241).

Rot- und Weißgerber durften 1489 zu Liegnitz kein 
Wildwerk noch Lammfelle in der Stadt kaufen (Buße: 1 Vierdung), 
während man es von auswärts in beliebiger Menge beziehen konnre. 
Ebenso hatten sie sich, wie jeder, der nicht zünftiger Kürschner war, 
des „Garbereitens" von Pelzen bei Strafe zu enthalten. Aehnliche 
Richtlinien verfolgte eine Streitschlichtung zwischen Rotgerbern und 
Kürschnern zu Neumarkt im Jahre 1546, wonach die Gerber wie die 
Kürschner keine Felle innerhalb der Bannmeile kaufen dursten, wenn 
sie solche nicht selbst zur Verarbeitung benötigten; „Merlitzen" da
gegen konnten beide Handwerke ganz nach Belieben erstehen, da in 
Neumarkt keine Wekßgerber ihr Gewerbe ausübten. Schierlinge, 
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Lammfelle oder andre den Kürschnern vorbehaltene Felle sollte zu 
Brieg 1499, Kreuzburg 1551 und Ohlau 1563 kein Gerber bei einer 
Pön von 3 Vierdungen kaufen, von welcher Buße der Obrigkeit 2/J, 
der Zunst anheimfiel. Schärfer begrenzte eine Liegnitzer Marki- 
ordnungsbestimmung von 1648 die Einkaufsbesugniste beider Hand
werke: wenn ein Bauer oder sonst jemand „geschlachtete Felle und 
Sterblinge" zugleich zu Markte brächte, standen dcn Gerbern die 
„Merlitzen" oder „Sterblinge", die als Kürschnerrohwaren ohnedies 
untauglich waren, den Kürschnern hingegen die „Stierlinge" und 
andre frische Felle zu. Rohe Lammfelle, Tschmoschen und Wildwerk 
zu kaufen, blieb den dortigen Rot- und Weißgcrocrn verwehrt, da es 
ihrem Gewerbe nicht zweckdienlich sein konnte und bei Zuwiderhand
lungen stets der Kürschnerzunst verfiel.

Aehnlicher Art wie bei den Gerbern waren weniger bedeutende 
Differenzen zwischen Kürschnern und Fleischern. Hier erhoben 
um 1600 Kürschner, Gerber und Riemer vereint Klagen über den Auf
kauf vrn Lamm-, Schaf-, Rind- und Kalbfellen bei der Breslauer 
Bürgerschaft durch die dortigen Schlächter und deren Wiederverkauf im 
großen, wodurch Preisrreibereien hervorgerusen wurden, die die an 
der Fellverarbeitung beteiligten Gewerbe in ihren Eriverbsmöglich- 
keiten schädigten (um 1600). Zu Rcumarkt entschied der Rat 1658 in 
dieser strittigen Angelegenheit auf Beschwerde der dortigen Kürschner
zunst hin, daß die Fleischhackcr wohl die Zelle des von ihnen geschlach
teten Viehes veräußern dürsten, sich aber des An- und Verkaufs andrer 
Felle enthalten mußten. Zu Löwenberg hielten sich noch um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts die Kürschner über den Fellhandel der Fleisch
hauer beim Einkauf des Viehes auf dem Lande auf.

In ihrer Zuständigkeit den Hutmachcrn gegenüber oblag 
dcn Ohlauer Kürschnern 1590 das Füttern von Hüten wie das Feil
halten derartiger verarbeiteter Hüte in ihren Häusern und aus Märkten, 
während sie die bloßen Hüte in der Stadt erstehen sollten, vorausgesetzt, 
daß diese Fabrikate von guter Qualität und angemessenem Preise, wie 
anderorts üblich, waren. Bei mangelhafter Beschaffenheit der Hüte 
oder Preisübervvrteilung, zu der Konkurrenzneid häufig genug Anlaß 
bieten mochte, brauchten sich die Kürschner nach der Vorschrift, städtische 
Produkte beim Einkauf zu bevorzugen, nicht mehr zu richten und 
konnten auswärts bester und billiger ihren Bedarf an Hüten zu Fütte
rung und Verkauf solcher Fabrikate decken. Im allgemeinen aber sollte 
man sich gegenseitig über den Einkauf dieser Waren im Wege gütlicher 
Vereinbarung vergleichen, und die Kürschner den Hutmachern ihrer 
Stadt das Verdienst vor Fremden gönnen, ,Fje anlEitt uueL also 
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kördvrn und Äusriobtsn, dirrnit dis I^vutto icüunvn ver^Iirl 
^«vclen vnd dh 8^ nidbt Äbsrssbrt Erdsn".

Die gegen Mitte des 16. Jahrhunderts selbständig ihr Gewerbe 
ausübenden Mützenmacher, deren Zahl selbst zu Breslau unbe
deutend gewesen zu sein scheint, veranlaßte die dortige Kürschnerzunst 
bald zur Fusion. Hinsort sollten die Mützenmacher ihrer Zunst bei
treten und die Meisterstücke der Kürschner machen, ebenso Lehrlinge 
und Gesellen nur unter der Bedingung annehmen, daß sie als Kürschner 
ihr Handwerk ausübten. Für die Ueberzüge über die Mützen waren 
nunmehr die Schneider kompetent, während das Unterschlagen der 
Futter mit auf die Kürschner überging. Demgemäß mußten die früheren 
Mützenmacher in der Folgezeit auch andre Kürschnerarbeiten verrichten 
und auf ihren Schildern die Bezeichnung „Kürschner", nicht mehr 
„Mützenmacher", führen. In der Zeit des Ueberganges nannte sich 
daher die Breslauer Kürschnerzunst nach 1615 „Zeche der Kürschner 
und Mützenmacher". (Anm. 242). Sie war natürlich nach dieser 
Bereinigung z. B. berechtigt, im Jahre 1587 einem Hutmacherqejellen- 
weibe das Mützenmachen, als gegen die Kürschnerobliegenheiten ver
stoßend, zu verbieten. (Anm. 243).

Weitere Reibungen bei Ausübung der Gewerbebefugniffe 
können wir sodann zwischen Kürschnern und der Kaufmannschaft 
feststellen. Nach einer Beschwerde der Breslauer Kürschner über 
etliche Kaufleute, die sich im Jahr 1595 angemaßt hatten, Kaninst'tter 
anzufertigen und zu verkaufen, brächte ein Patent des Jahres 1651 
zunächst einmal die längst erwünschte Klarstellung zwischen den, kauf
männischen und dem handwerksmäßigen Betriebe nach den damaligen 
Anschauungen. Hiernach war die Einfuhr und der Verkauf gemischter 
Rauchwaren und Futter den Kürschnern freigestellt, wenn sie das große 
Bürgerrecht gewannen, ordentlich in die Kaufmannschaft einwarben, 
sich der Beschäftigung mit der Nadel entäußerten und auf ihre bis
herigen Vorrechte der Förderung von Lehrlingen, Gesellen und Stück- 
werkern verzichteten, „llngemachte" Waren, d. h. Rohstoffe, ver
blieben nach wie vor den Kürschnern. (Anm. 244). Wer dagegen 
Handel mit Rauchwaren treiben wollte, mußte bei der Kaufmannschaft 
besonders „rezipiert" sein. Freilich mochte die durch ihre bisherige 
Wohlhabenheit zu einer gewissen Vorrangstellung unter den übrigen 
Zünften gelangte Breslauer Kürschnerinnung des Handels mit Rauch
waren, dessen sie sich im stillen einmal ganz zu bemächtigen hefste, nie 
so recht zugunsten ihrer ebenbürtigen Rivalin entraten. Die Erenz- 
streitigkeiten, die durch den llebertritt einiger begüierter Kürschner zur 
Kaufmannschaft an Heftigkeit zunahmen, betrafen immer die gleichen 
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gegenseitigen Vorhaltungen. So warf die Kaufmannschaft 1681 den 
Kürschnern vor, daß diese wider alle obrigkeitlichen Bestimmungen 
große Mengen von Fischotter, Nerz, Zobel, Biber und Iltis, „woran 
sie ihre Hand nicht legen und den allerwenigsten Teil zu ihrer Arbeit 
brauchen", summenweise einkausten und sie unverarbeitet wieder expor
tierten. Innerhalb der Kürschnerzunst sei es selbst den zur Ausbesse
rung und Verarbeitung bereiten ärmeren Meistern durch den über
mächtigen Einfluß der kapitalkräftigen Zunftgenossen untersagt, den 
Kaufleuten etwas zu arbeiten oder auszubessern. Nicht minder würden 
die fremden Pelzhändler mit ihren Waren von den Kürschnern abge
fangen, indem diese ihre Gesellen in die Wirtshäuser schickten, um da
selbst mit den Händlern Geschäfte abzuschließen, obwohl doch nach dem 
Patent von 1651 den Kürschnern jeder Pelzhandel verboten sei, und 
zwar mit vollem Recht. Würde doch ebenso zu Augsburg die Zu- 
ständigkestsgrenze zwischen beiden Gewerken genau so gezogen, sodaß 
z. B. drei dortige Kürschner, die ihres Handwerks Kompetenz gegen
über der dortigen Kaufmannschaft überschritten, zur Aufgabe ihrer 
Zunstzugehörigkeit und zum Beitritt zur Kaufmannschaft genötigt 
worden seien. Nach dieser Beobachtung müsse denn auch in Breslau 
der gleiche Brauch Platz greifen; es hätte demnach hinfort ein Bres
lauer Kürschner, der Handel treiben wolle und hauptsächlich in der Ein
und Ausfuhr von Fellen und Rauchwaren seinen Beruf erblicke, in die 
Kaufmannschaft einzuwerben.

Unbeirrt durch diese Vorstellungen glaubten sich die Kürschner 
auf ihre Privilegien von der freien Einfuhr der rohen und Ausfuhr der 
verarbeiteten Waren berufen zu können, abgesehen davon, daß ihnen 
zum Unterschiede von den Kaufleuten nach altem Brauch die Verar
beitung solcher Rohstoffe Zustand.

Im Jahre 1713 wiederholten sich die Klagen 0er Kaufmann- 
schaft, die nunmehr die Konkurrenz der Kürschner als Besucher der 
Leipziger Messe, sowie das Feilhalten von allerhand ausländischen 
Rauchwaren und „indianischen" Fellen durch >iese in ihren Gewölben 
betrafen, wodurch der gesamte Rauchwa enhaudel t-r Kaufmannschaft 
entzogen werde. Hieraus erfährt man, daß bereits damals die Bres
lauer Kürschner tatsächlich den Rauchwarenhandel fast gänzlich an sich 
gerissen hatten, wenn sie z. B. auf Vorrat („mehr als sie davon ver
arbeiten können") von Leipzig her importierten, „wie amob tu 
sonckerbeit in I^eipvütr soviel BursnlrLute, I^üsbss usw., «1« sie 
uminögitietl ?ni ihrer l^aRruL^ körnen nllbier Iltis,
blönre, reibe ^leg-sn, Hsssnkelle u. cker^l. eiallranckelm, ohne Unnck 
ckarnn mr le^en", und solche entweder selbst oder auch durch hierbei 
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interessierte Kaufleute außer Landes, nach Leipzig, Hamburg und Eng
land, besonders aber nach Ungarn ausführten und dafür andre nicht 
zum Kürschnerhandwerk gehörige Genußwaren, wie Honig und unga
rischen Wein einhandelten. Nach den Geschäftsaufzeichnungen der 
Kürschner seien 1729 von der Leipziger Iubilatemesse 358Ve Zentner 
Waren nach Breslau eingeführt worden, im Werte von mehr als 
50 000 fl. (Anm. 245). Ferner warfen die Kaufleute den Kürschnern 
Verbindungen mit jüdischen Maklern, sowie andre unlautere Manipu
lationen, die den Handwcrksstatuten zuwiderliefen, vor, sowie nächt
liches Feilschen und Schächereien in Wirtshäusern mit Waren, die hier 
im Lande nicht verarbeitet oder vertrieben werden könnten, um damit 
außer Landes einen schwunghaften Handel zu treiben. Die Kauf
mannschaft forderte dementsprechend ein Verbot der freien und unein
geschränkten Einfuhr solcher Waren für die Kürschner, die diese nicht 
unumgänglich zum Betriebe ihres Handwerks brauchten, sowie das 
Verbot offener Läden und Gewölbe für sie; sonst käme es noch soweit, 
daß ein Breslauer Kaufmann überhaupt nicht mehr in der Lage sei, 
Rauchwaren führen zu können.

Die Kürschner beriefen sich zu ihrer Rechtfertigung auf die Tat
sache, daß die Ausdehnung ihres Handwerks zum Großhandel auch in 
andern Städten Schlesiens ihre Blüte zeitige. Man erfährt bei dieser 
Gelegenheit, daß schon damals die kostbarsten Pelzsorten nicht nur von 
Rußland, sondern sogar von Persien her bezogen wurden. Sich auf 
die Herstellung und den Verkauf von Mützen, Aermeln und allenfalls 
von zusammengenähtem Futter beschränken zu müßen, wie die Kauf
mannschaft durch den Rat gegen sie zu erwirken suchte, hielten die 
Kürschner für einen Ruin ihres Gewerbes, das hauptsächlich in der 
Verarbeitung von Rohstoffen, als Fuchsbälgen, Bärenfellen, Zobeln, 
Luchsen, Tigern, Panthern, Mardern, Nerzen, Iltissen und anderm 
Fellwerk, sowohl aus Rußland wie Persien und Indien kommenden 
wertvollen Rauchwaren bestehe. Hiernach könne man unmöglich dem 
Verlangen der Kaufleute nach der bloßen Anfertigung von Mützen und 
Aermeln durch das Kürschnerhandwerk entsprechen, einer Forderung, 
die nur dazu angetan sei, den Kreis einheimischer und auswärtiger 
Konsumenten von Breslau abzuziehew, zum alleinigen Vorteil der 
Juden und Pfuscher am Orte. Zudem beruhe der ihnen vorgeworsene 
Verkauf von Brackwaren darauf, daß mancher fremde Pelzhändler 
Waren verschiedener Qualität im Engrosverkauf absetze, und man daher 
auch die unbrauchbaren und minderwertigen Sorten um der guten 
willen zu übernehmen genötigt sei. Selbst auf der Leipziger Messe 
herrsche der gleiche Brauch bei Deckung des Bedarfs; weil nämlich
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daselbst wie in allen andern Handelsstädten die Pelzhändle: sämtlich 
dem Kürschnergewerbe entstammten, so schöben sie insgemein unter 
gute Qualitäten Makulatur mit ein und gäben selber selten ungemengtes 
Gut ganz allein ab. Wenn nun die Breslauer Kürschner neben der 
brauchbaren Ware solche Bracksorten wie Iltis- und Nerzschwarten, 
die zwar in Breslau nicht, wohl aber im Reiche und in andern Ländern 
häufig getragen würden, annehmen und verkaufen mühten, so dürfe 
man ihnen billigerweise den Verkauf und die Versendung solcher Brack
waren nicht verwehren, weil sie solche Sorten minderer Qualität nicht 
auf dem Halse behalten könnten, bis sie die Motten zerfräßen. Pflege 
doch der Verkauf solcher Ware nur aus Not und nicht um des bloßen 
Verdienstes willen zu geschehen.

Der langwierige Streit lief schließlich auf Anregung e>'nes Ver
gleiches heraus, über besten Zustandekommen man nichts weiter er
fährt, abgesehen von den uns überlieferten Prozeßkvsten, die sich sür 
die Kürschnerzunst auf nicht weniger als 1024 Taler 19 Gr. beliefen. —

Unter allen Zünften, mit denen die Kürschner in Grenzstrestig- 
keiten verwickelt waren, spielten die Paktierer oder Partkrämer zweifel
los die Hauptrolle. Der häufige, sich Jahrhunderte durch ziehende 
Zwist zwischen beiden Gewerben darf uns nicht in Erstaunen setzen; 
waren doch die Zuständigkeitsgrenzen beider m Anbetracht der Waren, 
die sie verkauften, äußerst verschwommen. Unter den „Partierern" 
sind in einer von den „Kaufleuten", den früheren Reichkrämern (insti- 
titoras) abgesonderten Zunst organisierte Kleinkrämer zu verstehen, die 
mit allerlei Kurz-, Klein- und Galanterieartikeln, darunter auch mit 
pelzverbrämten Hüten und ähnlichen Bekleidungsstücken handelten, bei 
denen also eine genaue Kompetenznormierung den Verkaufsrechten der 
Kürschner gegenüber am Platze war. Im Prinzip hielten die 
Kürschner trotz beharrlicher, ganz bedeutende Kosten verursachender 
Streitigkeiten mit diesem Mittel daran fest, daß den Partierern zwar 
das Feilhalten fettiger Fabrikate unbenommen sein sollte, sie sich aber 
jeglichen Fütterns und Verbrämens solcher Artikel mit eigener Hand 
zugunsten der Kürschner zu enthalten hatten.

So beschwerten sich zu Liegnitz 1550 die dortigen Kürschner 
über Schmälerung ihres Arbeitsverdienstes durch die (den Breslauer 
Pattierern im Gewerbebetrieb verwandten) Krämer und „Hut- 
schmücker", die ihrer Zunst eine Zeitlang „mit gar viel gefütterten oder 
rauhen Hüten, von Mardern und Füchsen auch anderm Rauchwerk, 
durch Ueberfüttern der Hüte Einbuße gebracht haben, auch mit böh
mischen und polnischen Mützen handeln" und der Kürschnerzunst „das 
Brot fürm Maul hinweggeschnitten" und „großes Geld jährlich aus 
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der Stadt hinweggeführt" hätten. Es sollten hinfort nicht mehr ge
fütterte Hüte oder Mützen eingeführt oder feilgehalten lverden; die 
sich damit abgaben, mußten entweder der Kürschnerinnung deitreten 
oder sich andernfalls auf Beschlagnahme solcher Waren gefaßt machen, 
wenn diese nicht durch Kürschner gefüttert und in Stand gesetzt waren. 
Freilich in der Weise, daß die Partkrämer hierbei „nicht von den 
Kürschnern übersetzt, sondern damit also versehen werden, daß sie 
dabey bleiben können".

Ganz besonders treten die Kompetenzreibungen zwischen Kürsch
nern und Partierern zu Breslau in den Vordergrund. Hier erging 
im Jahre 1569 zum ersten Male eine Ratsentscheidung wider die 
Partkrämer auf Beschwerde der Kürschnerzunst hin. Sie betraf, wie in 
der Regel hernach bei solch wiederkehrenden Gelegenheiten, den Ver
trieb der gefütterten Hüte, den die Partierer weder selbst bewerkstelligen 
noch derartige Waren von Pfuschern und andern Leuten für ihre 
Rechnung vornehmen lassen dursten. Benötigten die Partierer durch
aus solche Hüte, so sollten sie diese von den Kürschnern um einen 
„gewöhnlichen und ziemlichen" Lohn füttern und zubereiten lassen. 
Letzteres war natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, und namentlich 
in Zeiten gesteigerter Nachfrage bei mangelndem Angebot von Roh
stoffen war die Empfindung einer Preisübersetzung durch die Kürsch
ner bei den Partierern in Anbetracht ihres wirtschaftlichen Abhängig- 
keitsverhältnisses von jenen eine nur zu wohlverständliche. Wenn 
überdies zu solch einfacher und leicht auszuführender Arbeit wie dem 
Garnieren und Einlegsn von Hüten keine allzugroße Fachkenntnis 
erforderlich war, und schon die manuelle Geschicklichkeit einer Frau 
dies leicht genug zustande bringen konnte, so braucht es uns nicht 
Wunder zu nehmen, daß die Partierer sich in praxi wenig um das 
Verbot der Anfertigung gefütterter Hüte scherten, wenn ihnen zu
fällig einmal solches Fellwerk wohlfeil in die Hände fiel. In der Tat 
erfuhren die Abgrenzungsbestimmungen zwischen beiden Handwerken 
fast von Jahrzehnt zu Jahrzehnt Modifikationen. Schon im nächsten 
Jahr erging ein Verbot an die Partierer, Rauchwaren zum Nachteil 
der Kürschner aufzukaufen. Nach einer abermaligen Einschärfung der 
Anordnung, daß die Partierer die Rauchwaren, soweit sie solche „zu 
ihrer Notdurft" und Fütterung der Hüte bedurften, in- und außerhalb 
der Jahrmärkte bei den Kürschnern oder den Kaufleuten der Stadt, 
nicht bei Fremden einzukaufen und bei den Kürschnern allein füttern 
zu lassen hatten, außerhalb ihres eigentlichen Bedarfs aber sich mit 
dem Einkauf der Rauchwaren und deren Portierung begnügen und 
den Kürschnern keinen weiteren Einhalt tun sollten, im Jahre 1581, 

140



erging bei dauernder Unzufriedenheit der Kürschnerzunst mit den 
bisherigen unzulänglichen Maßnahmen gegenüber den sie im Arbeits
verdienst schmälernden Widersachern siebzehn Jahre später eine Er
neuerung des Verbots mit der näheren Auslegung der bisher gelten
den Vorschriften, da die erlassene Verordnung von 1581 bislang wenig 
von den Partierern beachtet worden war. Diese Interpretation ver
stand unter der den Partierern untersagten Fütterung auch die mit 
„Bräm" und zog ebenso die Anfertigung und Fütterung der Mannes
hüte und böhmischen Wcibermützen mit Rauchwerk ins Bereich der 
Kürschner. Ein Jahr zuvor ist uns ein Verbot des Verkaufs gefüt
terter Hüte für die den Partierern nahestehenden Sonnenkrämer über
liefert, wie überhaupt jegliche Krämer zu Breslau sich des Fütterns 
von Müssen, ungarischen Hüten und spitzigen Mützen zu enthalten 
hatten. (1597.) Im Verfolg der Auslegungsbestimmungen von 1598 
wandte sich deren Handhabung gegen die Einfuhr solcher fertiger 
Waren nach vorheriger Bestellung der Anfertigung durch die Par- 
lierer, neben den am Orte verarbeiteten, mit der alten Begründung, 
daß zur Anfertigung und zum Verkauf aller dieser den Partkrämern 
vorenthaltenen Artikel in Rauchwerk von altersher einzig und allein 
die Kürschner befugt seien, wohingegen der Verkauf der bei den 
Kürschner bestellten Waren solcher Art den Partierern unbenommen 
sein sollte.

Der bedenkliche Mißstand sozialer Abhängigkeit der wirtschaft
lich zweifellos schlechter gestellten Partierer von den in der Mehrzahl 
gutsituierten Kürschnern bei der Deckung ihres Bedarfs an gefütterten 
Hüten und Müssen blieb auch in der Folgezeit trotz aller passiven 
Resistenz der sich in ihrem Daseinsrecht bedroht fühlenden Part
krämer weiter bestehen. Wir erfahren einmal gelegentlich, daß die 
Partierer ursprünglich aus den Kürschnern hervorgegangen waren, 
daher denn auch die Kürschner sich von je für die Verfertigung und den 
Verkauf solcher Rauchwaren allein befugt hielten. Als z. B. im 
Jahre 1601 ein Kürschnergeselle ins Partierermittel einwarb, mußte 
er sich ausdrücklich verpflichten, sich stets der kürschnerhandwerksmäßi- 
gen Arbeiten zu entäußern und besonders das Einkäufen von Rauch
waren als Partierer zu Unterlasten. Ja, die wohlhabenden Kürschner 
scheuten sogar die Kosten eines Rechtsgutachtens der Iuristenfakultät 
der Universität Leipzig über diesen Kompetenzstreit nicht, demzufolge 
der Breslauer Rat folgendes im Jahre 1616 verfügte: die Partierer 
sollten die zu ihrem Bedarf gehörigen rauhen Waren, wie bisher, 
bei den Breslauer Kürschnern erstehen und nicht von auswärts heim» 
lich oder öffentlich solche Waren einführen, noch von Handelsleuten 
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in Breslau einkaufen, sondern nur von den dortigen Kürschnern. Sie 
unverarbeitet wieder zu verkaufen oder andern Mitgenossen der Par- 
tiererzunft zu überlassen, war verboten und nur die Verwendung zur 
eigenen Notdurft erlaubt. Anderseits mußte deren Verarbeitung den 
Kürschnern von den Partierern um einen billigen Lohn eingeräumt 
bleiben, damit jeder Unterschleif beim Einkauf der Rauchwaren als 
auch bei Verfertigung der Arbeit verhütet und so der Kürschnerzunst 
nichts entzogen wurde. Für den Fall einer Zuwiderhandlung gegen 
dies Gebot drohte den Partierern nicht nur Warenverlust, sondern 
auch ständige Aufhebung jeglichen Rauchwarenvertriebs.

Da außerdem inzwischen die Partierer auf Grund der Ab
machungen des Jahres 1598 in eigener Auslegung jener Verordnung 
versucht hatten, sich wenigstens den Verkauf gewisser Spezialartikel 
wie der oben erwähnten mit Rauchwerk gefütterten Mannshüte und 
böhmischen Weibermützen als alleinige Privilegien zu sichern, erging, 
in einer genauen Qualitätsdifferenzierung zwischen der „ganz rauhen 
Arbeit" und andern nur mit Rauchwerk gefütterten Sorten folgender 
Entscheid in dieser Angelegenheit: 1. die ganz rauhen Manns- und 
Weibermützen wie auch die „keulichten", mit Biber gebrämten schlesi
schen Weibermützen sind alleinige Vertriebsartikel der Kürschner, 
2. Verbrämte, mit Rauchwerk gefütterte Filze und Manneshüte, wie 
auch böhmische, dänische und andre Weibermützen, die nicht voll
ständig mit Rauchwerk, sondern seidenem oder wollenem Zeug über
zogen, sollen unterschiedslos nach Form, Bezeichnung, wie jeweiliger 
Mode, ob getellert, gespitzt, geeckt, gestickt oder ungestickt, mit Rauch
werk nur verbrämt oder durch und durch damit gefüttert, hinfort 
beiden Zünften zum Verkauf freiftehen, und zwar für die Partierer 
unter der Bedingung des Einkaufs und der Verarbeitung in ihren 
Gewölben und Krämen, für die Kürschner auf dem Schmetterhause 
und in ihren Häusern, auf Jahrmärkten und in Bauden, gemäß den 
alten Privilegien, 3. Alleinige Handelsobjekte der Partierer sind hin
gegen die mit guten Perlen, Gold und Silber gezierten buntgestick
ten Weibermützen, ferner von den nicht aus Filz, sondern aus anderm 
Zeuge angefertigten Mannes- und Kindermützen die ungrischen run
den, mit Rauchwerk verbrämten und mit Perlen, Gold und Silber, 
wie sonst allerhand seidenen Aufschlägen gezierten Mannesmützen, 
4. an den andern, oben auf den Tellern mit seidenem Steppwerk zuge
richteten und Rauchwerk gebrämten ungarischen Mützen haben beide 
Zünfte gleichen Anteil, 5. werden hingegen die schlechte, geringe, 
ungesteppte ungrische Sorte und alle andern mit Rauchwerk verbräm
ten Qualitäten für die Kürschner allein zugelassen, 6. überwies man 
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von den Müssen, die damals gerade in der Winterzeit sür die bislang 
gebräuchlich gewesenen Pelzhandschuhe aufkamen, die mit Perlen, 
Gold und Silber oder Stickwerk gezierten den Partierern unter glei
cher Bedingung wie bei den vorhin erwähnten gefütterten Hüten, daß 
das dazu gebrauchte Rauchwerk der Kürschner Arbeit und Verdienst 
bleiben müsse, welch letzteren ebenso der Verkauf der andern wohl
feilen und gewöhnlichen Mussqualitäten als alleiniges Vorrecht ob
lag. — Daß selbst diese differenzierten Bestimmungen kaum der Auf
fassung der Kürschner entsprechen mochten, lehrt eine Willkür des 
vorangegangenen Jahres, die dem Kürschner, der den Partkrämern 
Rauchwaren oder Eebräm jeglicher Art verkaufte, ?su" 
Degradation zu einem jungen Meister androhte; nur die Anfertigung 
und Verarbeitung ihrer Aufträge stand ihm frei. Es offenbart sich 
in dieser Ansicht der Kürschner unverkennbar das rücksichtslose Be
streben, den unbequemen Konkurrenten geradezu wirtschaftlich zu er
drosseln. In praxi mochte die letzte Willkür wohl auf erheblichen 
Widerstand der davon Betroffenen, wenn nicht zu guter Letzt selbst des 
Rates gestoben sein, denn eine neue Willkür von 1623 spricht in 
weiserer Mäßigung nur von der Verpflichtung des Kürschners, der 
den Partierern etwas verarbeitete oder verkaufte, den Aeltesten davon 
binnen 8 bis 14 Tagen Mitteilung zu machen, um durch die Kontrolle 
der Objekte jeglichem llnterschleis vorzubeugen.

Der eben berührten Streitschlichtung des Jahres 1616 gemäß 
beschieden die Breslauer Kürschner 1620 eine Anfrage ihrer Glo- 
gauer Handwerksgenossen wegen der Breslauer Partierer, die auf 
den dortigen Jahrmärkten mit gefütterten Hüten, Mützen und Müssen 
auswarteten, dahin, daß die nur teilweise gefütterten und verbrämten 
Gegenstände dieser Art, die auch aus andern Zutaten und Stoffen be
ständen, als freie Kaufmannswaren im großen und kleinen auf offenen 
Märkten zuzulassen, dagegen von den Partierern feilgehaltene 
Rauchvollwaren zu verbieten seien. — Inzwischen war hinsichtlich des 
Streitobjekts der gefütterten Hüte nach dem Gutachten der Leipziger 
Universität schließlich noch das Endurteil des Präger Appelations- 
gerichts folgenden Inhalts ergangen, daß die rauhen Manneshüte und 
böhmischen Weibermützen den Kürschnern, die dänischen Mützen da
gegen den Partierern zum Verkaufe zugelasfen seien. Demungeachtet 
nahm der Kompetenzstreit mit alter Zähigkeit seinen Fortgang: suchten 
sich doch die Partierer mit aller Energie der für sie so demütigenden 
Abhängigkeit von den Kürschnern durch die Einkaufsverpflichtung von 
ihnen benötigter Rauchwaren bei diesen zu entziehen. Zumal wenn 
die Kürschner nicht immer deren Nachfrage nach Rauchwaren mit 
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genügenden Qualitäten entsprechen konnten oder gar anscheinend 
wollten. Auf letztere Möglichkeit deutet wenigstens eine dahin zielende 
Verordnung des Jahres 1623, wenn sie besagt, daß die Kürschner 
„gute und taugliche Ware an allerlei Sorten so viel als möglich in 
Vorrat einzuschaffen, dieselbe den Partierern insgesamt und sonders 
jederzeit, wann und so oft es begehrt wird, willig und aufrichtig 
vorzulegen, auch um gebräuchlich billig Geld hinzulassen und allzu 
hoch damit wie auch mit Arbeitslohn niemand zu übersetzen schuldig 
sein" sollten. Das war nun natürlich wieder eine recht allgemein ge
haltene Vorschrift, der der nötige Zwangscharafter wie ebenso jegliche 
Preisnormierung fehlte. Denn was den Kürschnern bei ihren Lohn
forderungen recht war, brauchte den Partierern noch nicht billig zu 
sein. Zwar sollte nach einer Festsetzung des Jahres 1590 der Mini
mallohn für den Partierern gelieferte Kürschnerarbeit 4 Groschen, 
bei Lieferung des Futters durch diese Kurzkrämer 9 Heller betragen, 
doch scheinen erhebliche Lohnsteigerungen auf feiten der Kürschner zum 
Nachteil ihrer Auftraggeber an der Tagesordnung gewesen zu sein. 
Somit blieb die wirtschaftliche Abhängigkeit der Partierer von den 
Kürschnern die alte wie zuvor, und damit der Anlaß zu weiteren 
Auseinandersetzungen zwischen beiden Gewerken. War bisher eine 
offenkundige Umgehung der Einfuhrbestimmungen der drohenden Be
schlagnahme der Waren wegen ein zweifelhaftes Wagnis für die Par- 
tierer gewesen, so versuchten sie nunmehr den Import solch aus
wärtiger Rauchwaren auf fremden Namen durch Zwischenhändler 
und andre Hintermänner zu betreiben.

Die Meister, die den Partierern verkauft oder verarbeitet 
hatten, wurden der Kontrolle halber in ein Zunftbuch eingetragen und 
zwar die Verkaufenden zur linken, die Verarbeitenden zur rechten 
Spalte. Unterziehen wir diese Fabrikate einmal einer näheren Be
trachtung, so finden wir allein im Zeitraume eines Jahres (1623) Ver- 
kaufsobjekte der mannigfaltigsten Art darunter, wie z. B. 1 Dutzend 
grober romanischer Tschmoschen, 100 Stück Schwarzkanin, Ilster, 
Hausmarder, Steinmarder, 218 Fuchsrücken, 1 Dutzend Fuchs
klauen, weiße Futter, schwarze Futter, Kaninrückenfutter, 2 Bund 
„geliedert Spanisch". Und im Jahre 1627 verkaufte ein einziger 
Meister, Nickel Eckert, allein für seine Person vier Partkrämern zu
sammen erstaunliche Mengen von Rauchwaren: 141 Stück Ilster, 
647 Fuchsrücken, 60 Steinmarder, 10 Dutzend Tschmoschen, 20 
Dutzend Fuchsklauen. Später nahm dagegen der Absatz an die Part
krämer merklich ab. Als Verarbeitungsaufträge werden 1623 er
wähnt: Tellermützen, Müsse und Hüte, bei denen vorzugsweise Fuchs- 
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selle, Schwarzkanln, l omanische Tschmoschcn, Iltis und Marder Ver
wendung fanden. Die Verarbeitungen überwiegen übrigens die Ver
läufe fertiger Fabrikate um ein bedeutendes. Ein Jahr später ver
arbeitete der Kürschner Balthasar Hüpner dem Partierer Elias Eckard 
aus seine Bestellung hin nicht weniger als 1 Dutzend romanischer 
Hüte, 2 Dutzend Schwarzkaninhüte, 9 Dutzend Fuchshüte von 133 
Füchsen. Von weiteren Verarbeitungen andrer Meister werden in 
diesem Jahre 1 Dutzend „Halbgutt"-Müffe, mit weißen Hasen oder 
schwarzem Kanm gefüttert, angegeben, während gefütterte Hand
schuhe nur noch in ,'inem einzigen Falle den Partierern angefertigt 
wurden. Von Hüten kommen 1624 auch ungrische Kappen und 
Tellermützen vor; Futterverarbeitungen mit Fuchs, Aster, Marder 
begegnen wir hier am häufigsten. Wurde gefärbtes Pelzwerk ge
liefert, so ist dies ausdrücklich gekennzeichnet, wie z. B. bei sechs 
schwarzgefärbten Fuchsmützen; ebenso kommen auf Filz gearbeitete 
Pelzfachen in den Eintragungen vor. Im Jahre 1651 verkaufte der 
Kürschner Georg Kleinhunger einem Hutschmücker 250 Füchse, 100 
Steinmarder, und verarbeitete drei andern insgesamt 29 Dutzend 
Fuchsmützen, 19 Dutzend marderne und ebensoviel „ilsterne" Mützen.

Die scharfe Konkurrenz der Partierer im Verkauf gefütterter Hüte 
ist erklärlich, wenn dargetan wird, daß diese in einem Jahre für 
einige tausend Taler solcher Waren absetzten, die viel und gern begehrt 
wurden. Wir haben gesehen- daß sig gemäß der mit den Kürschnern 
getroffenen Abmachungen solche Objekte im Zwischenhandel durch diese 
8u beziehen, möglichst mieden, aus der immer wieder hervortretenden, 
allzu verständlichen Befürchtung einer llebervorterlung durch dies seit 
jeheL auf sie neidische Handwerk; sie kauften daher lieber von den in 
diesen Produtten unparteiischen Kaufleuten, die ja auch mit den Kürsch
nern allzeit auf nicht gutem Fuße standen. So erfahren wir in späterer 
Zeit von einem Partkrämer, der von Juden und andern Leuten ver
schiedene Bärenfelle eingekaust hatte, um daraus Taschendeckel für 
Soldaten zu machen; es wurden ihm zwar die noch vorhandenen vier 
Felle auf sein inständiges Bitten hin nicht nach Fug und Recht be
schlagnahmt, doch sollte er sich kn Zukunft hüten, solche den Kürschnern 
zukommende Obliegenheiten wieder zu übernehmen.

Es würde für unsere Zwecke zu weit führen, dies endlose Ka
pitel der Kompetenzkonflitte zwischen Kürschnern und Partierern 
Breslaus allein weiter sortzuspinnen; nur soviel sei noch kurz, im 
Ausblick auf das 18. Jahrhundert erwähnt, daß in dieser Zeit ver
schiedene Partkrämer vielerlei Sorten von Mützen mit Samt und 
Seidenzeug führten, die sie bei der Breslauer Kürschnerzunst nicht 
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hatten verfertigen lassen, sodaß die Kürschner 1765 bei einem Umgang 
unter den Partkrämern ihnen manche Mützo abnahmen und sie bei 
der Obrigkeit als für die Partiererzunst verlustiges Objekt erklären 
ließen, worauf diese nochmals versprechen mußten, künftighin alle von 
ihnen geführten Kürschnerwaren bei Breslauer Kürschnermeistern un
fertigen zu lassen. (Anm. 246.)

Aber auch dio Zunftgenossen des eigenen Handwerks selbst 
waren im Rahmen ihres gewerblichen Betriebes bestimmten Beschrän
kungen unterworfen; hielt doch jede Zunst durchaus darauf, daß 
allem Uebermaß von selbstsüchtiger Konkurrenz und unlautrer Ueber- 
vorteilung unter den Mitmeistern unbedingt gesteuert wurde, um so 
ein möglichst gleiches Verdienst und eine gleich günstige materielle Lage 
der Zunftmitglieder zu erzielen. Die Zunftverfassung war ja, wie wir 
häufig in unsrer Abhandlung gezeigt haben, von dem Grundsätze durch
drungen, daß kein Handwerksgenosse in seiner Nahrung geschmälert 
werden durste. Das Prinzip der Anpassung der gewerblichen Pro
duktion an den Bedarf der Konsumenten gelangte zunächst in der An
ordnung zum Ausdruck, daß jeder Meister an eine bestimmte Zahl von 
Gesellen und Lehrlingen gebunden war. Je mehr die Anzahl der 
Meister zunahm, und sich die Klagen über das „übersetzte" Handwerk 
bemerkbar machten, desto niedriger wurde die Zahl der Gehilfen des 
Meisters angefetzt.

Schon 1465 lesen wir in dem zweiten Rechnungsbuch der Bres
lauer Kürschner die ausgezeichnete Bürgschaft zweier Meister für einen 
Mitgenosfen um 6 Pfund Wachs „vm!b <1es rvill« ckas der aderig- 
Msincko Lot gedaläin". Nach einer Festsetzung von 1534, die 1546 
wiederholt wurde, überschritt die zulässige Zahl der Arbeitskräfte, wer 
von den Meistern mehr denn 7 Personen samt einem Stückwerker be
schäftigte. Ausgenommen hiervon waren arme Meister, denen Ge
hilfen in beliebiger Zahl zugelassen waren, soweit sie solche überhaupt 
zu fördern in der Lage waren. Bei überschüssigem Arbeitsangebot von 
Gesellen konnte die Zahl der normal zu dingenden Gehilfen bei natür
lich möglichst gleichmäßiger Verteilung auf die einzelnen Meister, die 
ja durch das Institut der Umschauer gewährleistet war, ausnahmsweise 
erhöht werden. Dasselbe galt für die „Stückwerker" und andre 
außerordentliche Hilfskräfte in Jahreszeiten gesteigerter Konjunktur, 
worauf wir gleich zu sprechen kommen werden. Später haben diese 
Anordnungen von 1534 und 1546 gewisse Reduzierungen erfahren. 
Die Anzahl der Lehrlinge, die 1590—96, wie wir oben bei der Be
sprechung des Lehrlingswesens erwähnten, zu Breslau vorübergehend 
aus 2 für jeden Meister erhöht worden war, wurde bald dem ursprüng
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lichen Zweck einer gedeihlichen Ausbildung der Lehrknaben gemäß auf 
4 Lehrling, wie zuvor, festgesetzt. Nach einem uns aus dem Jahre 
4612 überlieferten Protokoll durften von nun an nicht mehr 5, sondern 
mur noch 3 Stühle in jeder Meisterwerkstatt mit Gesellen besetzt 
Werden, von I Stückwerker abgesehen, bei dessen Beschäftigung seit 
1614 nur 2 Gesellen für den Meister zulässig waren. Daß diese An-, 
vrdnung in der Praxis bald wieder in Vergessenheit geraten sein mag, 
beweist eine Beschwerde der Kürschnerzunst aus dem Jahre 1652 über 
einen ihrer Meister, der neben 3 fremden Gesellen noch seinen Stieff 
sohn, sowie die Stieftochter in seiner Werkstatt beschäftigte, daneben 
sogar selbst fremde Meister förderte. Er sollte 1 Gesellen aus der 
Arbeit entlasten, wofür er seinen Stiestohn mit dem Privileg eines 
Meisterssohnes nur 1 Jahr zu lehren brauchte. Als Begründung der 
wider ihn erhobenen Beschuldigung warf man ihm vor, daß er alle 
Gesellen zum Schaden der andern Meister an sich ziehe. Als sich der 
Meister daraufhin über angebliche Ungerechtigkeit der Zunft be
schwerte, wurde er auf die geltenden Vorschriften hingewiesen, wonach 
kein Zunftgenoste mehr denn 2 Stühle oder 2 Gesellen neben einem 
Stückwerker und Lehrling zu halten befugt sei.

Die anfängliche Absicht, einem Iungmeister vor Ablauf eines 
sechsjährigen Zeitraums nach Erlangung der Meisterwürde keine Ge
hilfen anzuvertrauen, sowie die Bestimmung, daß der Meister, der 
einen Gesellen gefördert, drei Jahre bis zur Annahme des nächsten 
verstreichen lasten mußte, scheint niemals recht ernst genommen worden 
8u sein; sie stand nur im ersten Entwurf der Statuten von 1439 und 
wurde dann nachträglich gestrichen. Auf jeden Fall ist sie für uns 
lehrreich als Ausklang der Zeit früherer Blüte des Zunftwesens, die 
für jeden Handwerker der Zunft gleiches Verdienst und gleiche Exi
stenzmöglichkeit zu schaffen bestrebt war.

Von „Stuckewergkern" als außerplanmäßigen Hilfskräften in 
Zeilen der Hochkonjunktur hören wir zu Breslau erstmalig 1465 in 
einem Gelöbnis des damaligen Rechnungsbuches der Kürschner. Eine 
lose Protokollnotiz wollte zwar 1595 einen solchen Hilfsgesellen dem 
Meister nur auf 8 Tage zulasten, doch entschied man sich in der Regel 
sür ein vierzehntägiges „Ledern" des Stückwerkers. So wenigstens 
spricht es die Breslauer Stückwerkerordnung des Jahres 1609 aus, 
Wenn sie besagt: „via Ktücklrrverbsr sollen oben ,äer Orcknung, 
Miro cki« unclern Oesellen nneb leiben, ckunnitt cker lliellijrkekt 

clem grinsn rvke ckenr Reivben vncl sol ein lecker 
ktünbeworber kleine orclentliole vn/bselburven loüen, vn<1 14 TaM
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Mir Hockern dekust sein. vnck oben cker rvi« <1^ LN^er
«dssiMe sieb vorliLlten".

Zu Liegnitz war dem Kürschnermeister 1550 verboten, mehr 
als 3 Stücke aus einmal unfertigen zu lasten und dabei um Lohn nur 
einen Stückwerker zu halten. Erst wenn zuvor alle Werkstätten besetzt 
waren und die Gesellen nicht Arbeit bekommen konnten, mochte jeder 
Meister nach Verlangen Gesellen beschäftigen. Diese in der „bösen 
Zeit" angenommenen Hilfskräfte dursten auch weiterhin gefördert 
werden, solange sie bleiben wollten. Zu Oels und Bernstadt standen 
vor Iakobi jedem Meister beliebig viel Gesellen frei; er konnte sie 
gleichfalls über den festgesetzten Zeitraum hinaus behalten, wenn sie 
es wünschten; nach Ausgang der benannten Zeit jedoch sollte er nicht 
Mehr als 2 Stühle mit um Lohn arbeitenden Gesellen zu besetzen! 
Macht haben. (Anm. 247). Unlauteren Wettbewerb unter den 
Zunstgenossen erblickte man ferner in jeder Ueber- und Unter- 
bietung des üblichen Arbeitslohns. Hatte man bereits 1399 
und in der Handwerksordnung Sigismunds überhaupt alle Fest
setzungen und Einigungen über den Lohn verbieten wollen und als 
Metzstab hierfür vorgeschrieben, „sIs ezm lcnrsner von ckom nnckora 
nvrnpt, ck>88 bevn klaM »dir 8Vso find uns nähere Angaben 
über tarifliche Lohnsätze im allgemeinen recht wenig übermittelt. 
„^Velobir vncker vns Ln Ions KÜbt Veline 4 Krosolwn von 
e^ine AvoeMn -lunA vnck alt", heisst es z. B. in einer Breslauer 
Willkür von 1415, der hatte der Zunft zur Buße einen Stein Wachs 
zu erlegen Für das Beizen von Fellen waren zu Liegnitz 1550 fol
gende Sätze üblich: Von einem Kalbsfell 4 gr., einem Schafsfest 
3 wgr.. einem Lammfell 18 Heller, vom Tschmoschen 9 Heller. Zu- 
widerhandelnde, die den Lohn zu drücken suchten, hatten unbeschadet 
der Anzahl der gebeizten Felle den Beizlohn zur Strafe zu geben. Für 
den Mützenmacher zugerichtete Otternfelle betrug 1599 der Lohn von 
Rücken 2, von den Wammen 3 Groschen, wahrend 1472 für 2 Marder- 
hüte 8 Groschen „Machelohn" gefordert wurden. (Breslau.) Für 
Ledern von Kaninbälgen setzte 1627 eine Breslauer Willkür Lohnsätze 
von 30 Groschen auf 1000, für Reinigen des Haarbalges 6 Groschen 
auf 100 Stück fest. Ein ausführlicher Stücklohntarif aus dem Jahre 
1609 fordert für das Ledern von 100 Fleischerfellen 20, für das Zu- 
richten mcsurischer oder ungarischer Hüte 18 auf das Hundert, von 
hundert holländischen Lammfellen 12, hundert Füchsen 15, hundert 
Ledeuschmoschen 4 Groschen, für das Ledern von Tschmoschen 6, von 
Kanin 3 bis 6 Groschen. Bei Ziegenfellen, wo in Betracht der un
gleichen Qualität und Größe der Akkordlohn üblich war, „blockt sieb. 
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ein .leder Neuster Mbüreud« 211 vorliLltsn, vnd wegen soloner 
l^rbeitt Ln vorgleiduen wissen". (Anm. 248).

Als unstatthaft galt sodann das Feilhasten an andern als den 
gewöhnlichen Verkaufsstätten, das Herumtragen und „Partieren" in 
den Häusern der Stadt, wie überhaupt jedes Hausieren mit 
Kürschnerwaren. Für schmachvoll und eines ehrbaren Handwerks un
würdig erachteten es die Striegau-Reichenbacher Kürschnerftatuten von 
1349, wenn der Feilbietende nicht in der Werkstatt oder im Verkaufs
stande seiner Abnehmer harrte, sondern mit der Ware von Haus zu 
Haus zog und in aufdringlicher Weife diese also an den Mann zu 
bringen suchte, ohne dem herrschenden Brauch gemäß von Kunden 
„bescndet" zu sein. Nach den Liegnitzer Satzungen von 1550 und 
1648 durften außerhalb der Iahrmarktszeiten keine Fabrikate, wie 
Kürschen, Futter, Pelze, Schauben, Mützen, Marder, Wölfe, Füchse, 
Otter, Nerze, romanische Tschmoschen, die sonst auf Jahrmärkten durch 
Hausierer und Partierer herumgetragen zu werden pflegten, in Gast
häusern und andern Häusern zum Einzelverkauf angeboten werden. 
In Breslau richtete sich das Verbot des Hausierens Ende des 16. 
Jahrhunderts gegen das Partieren einzelner Futter und andrer 
Rauchwaren sowohl autzerhalb wie innerhalb der Iahrmarktszeiten; 
als solche zum „Verpartieren" damals beliebte Waren werden „Man- 
becken" und „Schäublein" bezeichnet, deren sich auch russische und 
polnische Hausierer bedienten. In den Jahren 1606 und 1607 mutzle 
Iauerschen und Löwenberger Kürschnern das Partieren mit gefärbten 
Steinmardern, Füchsen, Fuchsrücken, Iltis unter gehaltenem Jahr
markt in den Breslauer Bürgerhäusern untersagt werden. Um solch 
unerlaubtes Herumtragen zu hintertreiben, erfolgte km Jahre 1611 
ein Verbot der Ausgabe von Futter oder Gebräme an alte Weiber. 
(Anm. 249.)

Möglichste Selbständigkeit des einzelnen Handwerks und damit 
Verhinderung der Bildung eines grötzeren Betriebes bezweckte die 
Unzulässigkeit der Lohnarbeit km Namen eines andern. 
Alle solche Maßregeln sollten den selbständigen Betrieb des Hand
werks vor Herabsinken zu abhängiger Lohnarbeit schützen. So finden 
wir bereits 1405 in dem zweiten Rechnungsbuch der Breslauer 
Kürschner eine Butznote von 1 Stein Wachs für Meister, ,^die den 
rcxdc den inten dostmE geklittert tMbin". Demgemäß forderte 
eine Willkür des Jahres 1465, datz kein Kürschner „auswendig" seiner 
Werkstatt arbeiten gehen sollte, bei Androhung des Zunftausschlusses 
auf ein Vierteljahr, während welcher Zeit ihm gleichfalls jeder Markt- 
beiuch versagt blieb. Nicht minder verstieß gegen diese Anordnung ein 
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Meister, der seinen Gesellen außerhalb der Werkstatt arbeiten ließ, wie 
uns ein diesbezüglicher Fall aus dem Jahre 1457 überliefert ist. In 
näherer Auslegung der zitierten Willkür wurde zu Breslau um 1580 
den Kürschnern versagt, „den Sonnenkrämern bei ihnen daheim zuzu- 
richwn", und als zehn Jahre darauf ein dortiger Meister „einer Flei- 
fcherin daheim im Stüblein ein ungewässert Tfchamlot mit Schön- 
werk" gefüttert hatte, wurde ihm die Ware weggenommen. Dieselben 
Maßnahmen gegen Kürschner, die in die Häuser um Arbeit liefen, be
obachten wir zudem zu Brieg (1499) und Ohlau (1560). Daß die 
Duldung einer solchen Arbeit in eigener Werkstatt eines Kürschners 
strafbarer sein konnte, als die verbotene Handlung selbst, erfahren wir 
an der Hand eines Falles aus dem Jähre 1685, wo ein Reichen
bacher Meister, der zu Schweidnitz im Haufe eines dortigen Kürschners 
gearbeitet harte, weniger wegen seines in Unkenntnis mit den lokalen 
Verhältnissen verübten Verstoßes gegen die Schweidnitzer Zunstbe- 
stimmungen als vielmehr ob der Ausfuhr und des Verkaufs seiner in 
Schweidnitz angesertigten Waren nach seiner Heimatstadt zur Rechen
schaft gezogen wurde.

Den Einkauf von Rohstoffen, wie überhaupt den 
Marktverkehr regelten gleichfalls manche Beschränkungen. 
Schon frühzeitig bildeten die Kürschner Breslaus freie Rohstoff- 
einkaussgenoffensch asten, indem die ankommenden 
Waren gemeinsam aufgekauft und zu gleichen Posten unter die Zunst- 
genossen verteilt wurden. Nach einer Willkür des Jahres 1407, die 
dem einzelnen Meister außerhalb der Zeit der Marterwoche (Jahr
markt) nicht mehr als 1000 Stück Grätschen jährlich zu kaufen erlaubte, 
regelte die Sigismundische Handwerksordnung aus Grund älterer, neu 
zusammengefaßter Satzungen den genossenschaftlichen Wareneinkauf 
für die Kürschner sehr ausführlich. (1420, bezw. 1399 und 1439). 
Hiernach sollten an 10 000 Stück eingeführten Schönwerks 10 ange- 
fessene Kürschner gleichmäßig beim Einkauf beteiligt sein, fodaß auf 
;eden Abnehmer 1000 Stück kamen. Wer darüber hinaus erstand, 
büßte mit 1 Pfund Wachs. Bei einem Angebot von Grotschen kamen 
auf 1000, bezw. 500 Stück 2, auf 5000 Stück demgemäß 10 Käufer; 
Ueberschrettungen wurden hier mit 6 Pfund Wachs geahndet. Wurden 
Tfchmcschen oder Ziegenfelle in größerer Anzahl zu Markte gebracht, 
so partizipierten an 1000 Stück 5 Kürschner, fodaß jedem Einkäufer 
200 Zuständen, während sich 1000 Stück Katzenbälge aus 10 Zunstge- 
nvssen mit je 100 Stück verteilten.

Der Zweck dieses „Samtkauses" lag in einem gewissen Gleich- 
heitstrieb, die Einkaufsbedingungen möglichst günstig zu halten; man 
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wollte so der Ansammlung größerer Quantitäten Rohstoffe in einer 
Hand vorbeugen, um gegenüber der kapitalkräftigen Kaufmannschaft 
vor allem Herr des Preismarkts zu bleiben, wobei allerdings die 
Benachteiligung weniger bemittelter Innungsgenossen eher vergrößert 
als vermindert würbe, wenn der Verteilung ein gewisses Schema 
zugrunde gelegt wurde, das die zulässigen Quantitäten nach dem 
Werte der Rauchwaren abstufte. Zweifellos lag hier die Gefahr 
nahe, daß die von den begüterten Meistern im großen eingekauften 
Felle im Wege des Zwischenhandels wieder an die beim Engroseinkauf 
unbeteiligten Zunftmitglieder abgegeben wurden. Ursprünglich freilich 
mochte die BMgkeitsfrage gewiß der Hauptgrund dieser Samtkaufs- 
institution gewesen sein; wurde es doch gerade durch diese Einrichtung 
selbst dem kleinen Meister ermöglicht, billig einzukaufen und so den 
Vorteil eines guten Geschäfts, die Benutzung günstigen Angebots und 
opportuner Konjunktur zu erlangen, ohne sich über seine Leistungs
fähigkeit anzustrengen, da ja die Rohstoffe und mit ihnen die Lasten 
sich auf mehrere verteilten.

Zu Liegnitz durfte 1550 der einzelne Meister bei Import und 
Angebot von fremden Rauchwaren, wie ungarischen-, Schaf- und 
Lammfellen, Tschmoschen, Kanin, nur bis 100 Felle, 200 Tschmoschen, 
350 Kanin fummenweise einkaufen, damit jeder Innungsgenosse, ob 
reich, ob arm, feinen Rohstoffbedarf zwecks Verarbeitung und damit 
Existenzmöglichkeit decken konnte. (Anm. 250.) Nur bei Ueberwiegen 
des Angebots über die Nachfrage stand es in freiem Belieben des 
Käufers, seinen Bedarf nach Wunsch zu decken. Sonst aber hatte der 
Zuwiderhandelnde, der z. B. 200 Felle eknkaufte, der Zunst mit 80 
wgr. zu büßen und außerdem dem durch seinen Mehrvcrkaus Benach
teiligten dessen Anteil zurückzuerstatten.

Ganz im allgemeinen sollten die Einkaufsbedingungen sich in 
den Richtlinien halten, daß ein Wettbewerb unter den Zunstge- 
nossen sich nur in untergeordnetem Maße entfalten konnte. Deshalb 
wurde vor allem gegen den V o r - und Aufkauf eingeschritten, wie 
wir schon oben bei unsern Ausführungen über die Iährmarktsfreiheit 
berührt haben. Zu Breslau verbot die Sigismundifche Handwerks- 
vrdnung des Jahres 1420 in einer weniger klaren Formulierung des 
„Barkaufs" der über den persönlichen Bedarf hinausgehenden 
„Samenkauf" durch Bürger, denen ein Einkauf nur im Rahmen 
eigener Notdurft zugelassen war. Demzufolge bestimmten die Statuten 
von 1478 des Näheren, daß ein Breslauer Bürger für sich, sein 
Weib, seine Kinder Kleider von Zobeln, Mardern, Füchsen, Hermelin, 
Schönwerk, Lassitz oder andern Rauchwaren nach eigenem Bedarf 
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anfertigen lassen durste; über deren Verarbeitung mochte er sich mit 
dem von ihm beauftragten Kürschner selbst wegen des Lohnes einigen. 
Nur sollte der Auftraggeber diese Kleidungsstücke nicht etwa zwecks 
einer Weiterveräußerung ansertigen lasten, um so als preistreibender 
Zwischenhändler ungünstig auf die Gestaltung der Marktlage ein- 
zuwirken.

Und doch waren nur zu viele Interessenten bereit, den vorteil
haften Einkauf vor rohen Fellen zu betreiben, indem sie in den Dörfern 
umherstreiften und die Felle haufenweise zusammenkausten. Auf diese 
Weife litt die einheimische Kürschnerei unter der Verteuerung des Roh
stoffs; es wollten schon im 15. Jahrhundert zu Brieg die Klagen über 
den Aufkauf auf Märkten und Dörfern ohne Rücksicht auf den Bedarf 
der Kürschner nicht verstummen, und ebenso werden uns in den Bres
lauer Rechnungsbüchern der dortigen Kürschner verschiedene Fälle des 
Auskaufs mitgeteilt. So wurde 1410 Caspar Sweller wegen unbefug
ten Aufkaufs aus der Zunst ausgeschlossen; ein andrer Meister ging 
ebenfalls der Zunftmitgliedschast verlustig, weil er in Krakau übermäßi
gen Aufkauf von Pelzwerk betrieben hatte, während im gleichen Jahre 
mehrere Meister, die mehr als 1000 Felle gekauft hatten, mit zwei 
Schock Groschen büßten.

Aehnliche Bestimmungen gegen den Aufkauf von Rauchwaren 
und Fellen innerhalb der Bannmeile durch Einheimische und Fremde 
außerhalb der Iahrmarktszeiten treffen wir zu Oels und Münsterberg 
1477, wo zudem ein Verbot der Kreditgewährung unter den Zunst- 
genossen zum Zwecke des Engroskaufs bestand, wie es auch die Sta- 
tuten der Patschkauer Kürschner von 1546 aufweisen. Ferner zu 
Liegnitz 1550 vor allem gegen die „Vorläufer und Schädiger des 
Handwerks, die auf eine meil wegis vmb Liegnitz" alle Herrenhose, 
Dörfer und Vorwerke zwecks Aufkaufs von Fellen auffuchten, wodurch 
das nächste Marktangebot, wie vor alters geschehen, beeinträchtigt zu 
werden drohte, und bei künstlich hervorgerufenem Warenmangel ein 
Anziehen des Marktpreises der Felle zu erwarten stand, schließlich zu 
Freystadt 1563.

Dem Verbot des Vor -und Aufkaufs entsprach das des W i e- 
derkaufs, d. h. der Weiterveräußerung „lediger" Felle, wie es 
bereits Breslauer Kürschnerwillküren von 1404 bis 1409 aussprechen, 
nach denen der Meister, welcher Schneidern oder alten Weibern rohe, 
unverarbeitete Felle verkaufte, eine Strafe von 2 Stein Wachs zu 
erlegen hatte. (Anm, 251.) Dementsprechend durfte überhaupt kein 
Bürger Pelzwaren, wie Zobel, sich zum Wiederverkauf, sondern nur 
zu eigenem Bedarf anfertigen lasten, bei Verlust des Pelzgewandes im 
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Falle der Zuwiderhandlung. (Breslau, 1478). (Anm. 252). 
Natürlich war ebenso die Arbeit für Fremde zum Zwecke des Wieder
verkaufs als Förderung des preistreibenden Zwischenhandels streng 
verpönt. In dem ältesten Rechnungsbüchlein der Breslauer Kürsch
ner lesen wir als Beispiele hierfür: ,^loouib von tropaw bot voi^ 
bawkt 6>'in sne^ckkr siuosckin <1^2 sul bei' nlblsAin cleu elckistin 
rroob A6UÄcl«n Enns mau ms eLusammou Akt". (1404). Ferner 
1406: „klsnnos Lrunner Kot sick vorlo>vt>it üaü kr sulcker drucke 
n^mme tun ^vil 6^ kr vor geton Kot 622 irste kr e^ms 
kovkmLnen pkekp.............os ücm se^n gemnckt Kot sckoncvvettc vn 
ksrekslge <l^ Kot ker vor erkit Lk ker üss vordns me tets xm Lllr 
e^me unctern so sol ker vns cru ke>me metkebruker nvmer ins xetko^in 
ües Kot ker sick vor lo^vdit vor ür Asncren bruUrsckskt". 
(Anm. 253). Im übrigen ist das Verbot der Arbeit für einen 
Fremden, der die Kürschnerwaren zur Weiterveräujzerung erwarb, 
bereits in den Breslauer Statuten von 1399 enthalten; es wurde 
mit in die Sigismundische Handwerksordnung übernommen, 1439 
abermals vom Kaiser Albrecht bestätigt und später 1596 und 1600 
wieder in Erinnerung gebracht. Es begann in der ursprünglichen 
Fassung von 1399—1439 mit den Worten: „wer ouek ckas be^u 
mstÄmuckir Eckir cksn bursueru k^uom krsmcksu mauu aäir 
k^ms Au^tk kuterte" und setzte eine Buße von 6 Pfund Wachs für 
solche Uebertretungen fest. (Anm. 254). In der späteren Form des 
ausgehenden 16. Jahrhunderts modifizierte man es dahin, datz kein 
Kürschner einem Kaufmann, wie bisher geschehen, Kaninkürschen- 
futter und andre Waren summenweise oder einzeln auf Wiederkauf 
anfertigen oder wie es in einer Willkür des Jahres 1600 vermerkt 
wird, daß er keinem Bürger oder Juden Füchse oder andre Waren 
summenweise ausarbeiten durste. Zu Freystadt und Glogau sollte 
1563 kein fremder Schneider oder Kürschner in der dortigen Zunft 
sür seinen Verdienst arbeiten oder füttern lasten, was nur den an
sässigen Bürgern und Mitmeistern freistand. Trotz alledem scheint 
man sich jedoch am Ende des 16. Jahrhunderts namentlich zu Breslau 
um dies Verbot zeitweise nicht mehr recht gekümmert zu haben; denn 
eine Zunstverordnung aus dem Jahre 1596 beklagt die bisherige 
Unsitte der Meister, für Kaufleute Kaninkürschenfutter u. a. im großen 
und im kleinen auf Wiederkauf anzufertigen, als eine Erscheinung, die 
der Zunft nur Verderb und Schaden bringen könne und daher Hinsort 
zu unterbleiben habe. (Anm. 255). 1604 wurde einem Breslauer 
Kürschner, der einem Namslauer Handwerksgenossen fremde Futter 
hatte einfetzen lasten, eine Buße von Bier zugedacht; im
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18. Jahrhundert stoßen wir auf Meister, die teils Juden Waren zu
gerichtet, teils einer Witwe 113 Stück Steinmarder gekauft und ver
arbeitet hatten.

Natürlich durfte man, ganz abgesehen davon, daß, wie oben dar
getan, überhaupt jeder Verkehr mit einem Pfuscher zunstunehrlich 
machte, erst recht nichts für solche Störer arbeiten. Trotzdem mußte 
1624 zu Brieg und Strehlen den dortigen Kürschnern eingeschärst 
werden, keine ausgearbeiteten Felle den Dorfschneidern, Pfuschern und 
Bauern zu verkaufen, um das Pfuschertum durch Warenmangel er
folgreich niederhalten zu können. — Ganz anders verhielt es sich 
natürlich mit der ergänzenden Arbeit für benachbarte Gewerbekalego- 
rien, sofern solche ausdrücklich in den Statuten vorgesehen war. So 
sahen wir z. B. die Partkrämer geradezu auf das Futtern ihrer Hüte 
und Mützen durch die Kürschner angewiesen, und ebenso hatten ur
sprünglich die Mützenmacher das Zurichten der Ottern diesen zu 
übertragen.

Vor allem suchte man, dem Grundsatz möglichst gleichen Ar
beitsverdienstes für jeden einzelnen Zunftgenossen huldigend, jeglichen 
Großbetrieb, sei es in eigener Werkstatt durch Beschäftigung 
Zunftfremder oder in der Form der Heimarbeit im Verlage 
eines Meisters, zu unterbinden. Wir erkannten dies Prinzip schon in 
der Beschränkung der Zahl der Lehrlinge und Gesellen. Ebenso 
deutlich offenbart es zuerst die älteste auf uns gekommene Willkür aus 
dem Jahre 1396: „Vkl«bir MätlbrnMir krsraäin «M «Dlwitia 
Mlnt stäeün^ük Mit der noblin. dei- ni«bt e^n initlrriMn ist, 
der Kni VI pkunt .Z'tMn nls die^o !bsr (Anm 256).
Dieselbe Anschauung spiegelt sich bereits in den Statuten der Strie- 
gauer und Reichenbacher Kürschner von 1349 wieder, wonach ein 
Kürschner, der Leute aus der Fremde in ihrem Handwerk förderte 
und deren Waren „«ts is sin e^Ain solck« sin" vertrieb, mit s/2 Vier
dung büßen mußte, weil er „das Handwerk gekränkt und geschwächt" 
habe. And ebenso war es zu Münsterberg und Oels 1477 übliche daß 
kein Kürschner Stückwerk Leuten zu verarbeiten oder zu verleihen 
befugt wär, die nicht Bürgerrecht in der Stadt erworben hatten, noch 
mit ihnen „Z-seMMitz" fördern durste, bei einer Strafe von 6 Groschen. 
Oder wie dasselbe aus den Statuten der Patschkauer Kürschner von 
1546 etwas klarer hervvrgeht, wo das Dingen von Stückarbeit
meistern mit „einerlei Werkzeug, groß oder klein", verpönt war. Das 
gleiche Verbot befürwortete die Ohlauer und Brieger Zunst, wenn 
sie keinen Fremden fördern ließ, durch den ein Mitbürger seiner ein
gegebenen Arbeit gehindert würde. Zahlreiche Beispiele aus den 

154



Aufzeichnungen der Breslauer Rechnungsbücher erhärten diese Tat
sachen zur Genüge. Da steht zum Beispiel an einer Stelle gebucht: 
„paul kriMtzgA vu<1 liackauee buiblu ^lobt, vor 'HuNil8 koxt
vor l>up. waobs vorn <l«8 vsgin <iu8 lbar rnlib sevnou Ma« 
^ema^nsübuKt bot rrM sovn «oa meistert". (1461). And 1457 ist 
uns eine Bürgschaftsnotiz sür einen Meister überliefert, der einen 
Fremden („xa8t") gefördert hatte „mit <lem iläuirssvavga vuck 6eu 
e^übeMUiisobeu M solMlen". Etwas später finden wir einen 
Meister, der einem Stückwerker mit der Nadel zu arbeiten gegeben 
hatte. — Nachdem eine Verordnung des Jahres 1559 ganz allgemein 
alles Fördern von fremden Meistern oder Pfuschern aufs neue ge- 
brandmarkt hatte, scheint dies Verbot gegen Ende des 16. Jahrhun
derts nur lässig beachtet worden zu sein, denn das Strafregister spricht 
1596 bereits wieder von einer Meisterwitwe, die fremde Meister bei 
sich süttern ließ, nachdem ein Jahr zuvor erst eine Beschwerde über 
den Meister Andris Mertten ergangen war, der 8—9 Mitgenvssen 
der Zunft Kaninchen zur Ausarbeitung übergebcn, um sie auf Wieder
kauf anfertigen zu lassen. Wie denn auch sonst um diese Zeit War
nungen, mit Kaufleuten geschäftliche Lieferunasverträge einzugehen, 
keineswegs zu Seltenheiten gehören. Mit den Wirren des dreißig
jährigen Krieges, der eine Menge ehemaliger Kürschnergesellen dem 
Rufe der Werber hatte folgen lassen, wurde der Mißbrauch eher 
schlimmer, sodaß eine Breslauer Bestimmung des Jahres 1633 die 
Verdingung von Kürschnerarbeit an Soldaten auf Wache oder 
Quartier erneut untersagen mußte. Noch 1685 mußte ein Kürschner, 
der einen Soldaten als früheren Schneidergesellen in seiner Werkstatt 
hatte arbeiten lassen, einen halben Malter Korn zur Strafe geben, 
der dem Allerheiligenhospital überwiesen wurde. Und 1693 wurden 
zu Breslau ein Zunftbote nebst einem andern Meister, die einen 
Pfuscher bei sich ledern ließen, ebenfalls zu einer Kornabgabe heran? 
gezogen. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts rief man 
alle diese alten Bestimmungen, wonach wie bisher kein fremder 
Meister oder Pfuscher von einem einheimischen Kürschner gefördert 
werden sollte, erneut ins Gedächtnis, wie überhaupt dem Meister 
jeder geschäftliche Verkehr mit solchen Fremden zwecks gegenseitiger 
Förderung des Handwerks verwehrt blieb.

Zu den Merkmalen eines unlauteren Wettbewerbs unter den 
Zunftgenossen selbst gehörte dann weiter das Entfremden von 
Käufern wie auch das Abtrünnigmachen desGesindes. Gegen 
diese Mißbräuche wandten sich bereits die ältesten Willküren der 
Breslauer Kürschner:
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,,^p eyn beäirmsnn kexl kst kexnerlex werg vnä ksuilute kat 
vor sexne txcke vncl exn nnäer crexgete xm exn anäer werg vnä ent- 
pkremt sexn mxtbruckr sexn Icnutlute, wer äes obirwuncten vvirt, äer snt 
cru Kusse Aedin exn stexn wneks. ^ps ouck sncike wer np exn lcnut- 
MLnn wer vor exrne txcke vnl welcle mit xnn Knut slnxn näir stockn 
vncl exn nnüer gueme vncl spreeke icli kets ouck vncl entptrvmt exm 
Lnclir sexn knutmnnn, wirt ker ües okirwunäen, äer snl ouck gekin 
exn stexn wncks cru Kusse". (1404.)
In der Praxis scheint die Buße für den Entfremdcr von Käufern, die 
1399 bei einer Ueberführung durch zwei Zeugen noch 6 Pfund Wachs 
betrug, im allgemeinen 2 Stein Wachs erfordert zu haben. Als 
Textbeifpiele der Rechnungsbücher seien hier erwähnt: „petsr g-nler 
Kot trLEÄko ox'non kok kukrswit inlt e^nilr m-ar-
Oere^n Zinsen, itiust 2 steril wnoks. (1405). Später treffen wir 
einen Meister, der einem andern auf dem Tanzhause die Käufer ent
fremdet und einen Groschen zur Strafe zu erlegen hatte. (1468).

Was das Abtrünnigmachen des Gesindes unter den Meistern an- 
langt, das „zum Schaden und Spott der Meister", wie es in Breslau 
besage einer späteren Protokollnotiz aus dem Anfänge des 18. Jahr
hunderts im Laufe der Zeiten häufig genug vorgekommen zu sein 
scheint, weshalb es den Meistern verboten war, weder vertrauten 
Umgang mit des Mitgenossen Gesinde zu pflegen, noch einen aus 
dem Kreise dieser Gehilfen über Nacht im Hause zu behalten, so ent
nehmen wir dem ältesten Rechnungsbuch folgenden Beleg hierfür: 
„lorencr pelktex tat. III ptunt cere vmk 6ns ker exn kneckt ge 
kaiclen Kot weckr sexn kernn". Ueber den Vergleich zwischen Meistern 
bei Uebernahme eines Gesellen haben wir bereits an andrer Stelle 
uns ausgelassen.

Außerhalb der Jahrmärkte war ferner jede „Ueberführung der 
gemachten Ware" und der Verkauf fertigen Pelzwerks so
wohl durch Fremde als Einheimische untersagt. Kein Meister durste 
danach anderswo angefertigte Fabrikate einzeln oder summenweise 
erstehen und als seine Erzeugnisse auf den Verkaufsstätten feilhalten; 
sollte doch gerade durch diese Einfuhrschranken das Produkt heimi
schen Gewerbefleißes geschützt und jeglicher Schleuderkonkurrenz ein 
Riegel vorgeschoben werden. Um preissteigerndem Zwischenhandel 
vorzubeugen, war ebenso der Verkauf von Rohstoffen und rauhen 
Futtern durch Kürschner unzulässig. (Anm. 257.)

Das Uebermaß freier Marktkonturrenz erforderte bald eine 
klare Scheidung zwischen dem Einzelhandel der Kürsch
ner und dem allgemeinen Großhandel. Eine der ältesten Bestim-- 
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mungen der Breslauer Handwerksstatuten von 1304 ordnet hier an: 
„Hospites scluene von äebent emere intrs centum, seä centum Pyriten 
in Uie torensi", während die Artikel der Striegauer und Reichen- 
bacher Kürschner von 1349 verfügten, daß niemand schwere (hoch
wertige) Kürschnerware zum Einzelkauf oder -verkauf in die Stadt 
einführen durfte, worauf als Strafe 1 Vierdung für das Gewand, im 
Widerholungsfalle die Konfiskation der Objekte gesetzt war. Ebenso 
wurde es beim Detailimport von leichter Ware, gewöhnlichen Mannes- 
und Kinderpelzen gehalten, wo die Buße 1 Lot für das Stück betrug. 
Es ist zu beachten, daß alle diese Schutzmaßregeln gegen den 
Wettbewerb des Pelzhandels natürlich nur außerhalb der Jahrmärkte 
Gültigkeit hatten. Nach der Sigismundischen Handwerksordnung 
stand der „Samtkauf" und die Weiterveräußerung von Rauchwaren 
im großen jedem Breslauer frei, wogegen das „Einzeln" Vorrecht der 
Kürschner blieb. Demgemäß konnte der Kaufmann Rauchwaren nur 
„zimmer"- und „gebundweise" einhandeln: der ohne Erlaubnis De
tailhandel Treibende hatte zur Strafe der Stadt Schock, bei Ver
lust der Ware, zu erlegen. Freilich mußte sich hierbei der „Samt
kauf" in den Grenzen eines angemessenen Bedarfs halten, wie wir 
dies vorhin bei unsern Darlegungen über den Vor- und Aufkauf ge
zeigt haben. Es durste übrigens der Käufer schon in jenen frühen 
Zeiten, wie heute, im Wege des Werkvertrags dem Kürschner den 
Rohstoff selbst zur Verarbeitung liefern, wofür diesem dann nur der 
übliche Arbeitslohn zustand. (Anm. 258.) Eine Weiterveräußerung 
des Rohstoffes ohne Verarbeitung fiel selbstverständlich unter das 
Verbot des Wiederverkaufs. Zu Freystadt sollte 1563 kein Fremder 
die Erlaubnis haben, Gebräme und einzelne Mardermützenauffchläge 
nach der Elle zu verkaufen oder stückweise zu verpartieren; dies stand 
ihm nur „zimmerweise" frei. Ebenso sollte kein Fleischer, Bürger 
oder Handwerker in und vor der Stadt Felle im kleinen erstehen. 
Diesen Detailkauf begrenzte gewöhnlich nach altem Brauch gegen oben 
hin eine Hundertzahl von Fellen, wie es bereits jene älteste Bres
lauer Handwerksstatutenstelle um 1300 beweist; über diese Zahl
grenze hinaus begann die allgemeine Kauflizenz, die aber ihrerseits 
wiederum einer Einschränkung entgegensah, wenn sie zum erwähnten 
„Vorkawff", dem Massenaufkauf von Waren, ausartete. In ähnlicher 
Weise räumten die Artikel der Kürschner zu Oels und Bernstadt ihren 
Zunstmitgliedern ein Prioritätsrecht bei der Einfuhr von Fellen, 
Schmoschen und andern Kürschnerwaren vor Schneidern, Schustern 
oder sonstigen Käufern ein, nach dem alten, allenthalben geltenden 
Grundsätze, daß der Einheimische vor dem Fremden zum Einkauf be
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fugt sein müsse. (1609, bz. 1666.) Diesen Bevorzugungen waren 
auswärtige Handwerksgenossen aus Märkten übrigens gleichgestellt. 
Zu Breslau erging 1592 ein Verbot gegen das „Einzeln" von Wölfen 
und andern Rauchwaren durch Juden. (Anm. 259.)

Im Sinne dieser Bestimmung wollte ein Entwurf der Zunst 
aus dem Jahre 1640 den Einzelkauf von Rohstoffen, wie Zobel, Mar
der, Nörz, romanischen Tschmoschen bei den Kaufleuten allen Meistern 
verbieten. Der solcher Ware bedürftige Mitgenosse sollte seinen Be
darf bei den wohlhabenden Zunftmitgliedern decken; dafür war es 
diesen eingeschärft, die armen Meister im Kaufe nicht zu übersetzen 
oder zu teuer zu halten — eine ganz wohlgemeinte Anweisung, die sich 
mit dem Papier, ähnlich wie im Verhältnis der Partierer zu den 
Kürschnern, am besten vertrug. Daß zu Zeiten herrschender Rohstoff
not weitere Einschränkungen der Marktkonkurrenz zugunsten der 
Kürschner vorkamen, beobachten wir zu Liegnitz im Jahre 1648. Hier 
mochten sie zweifellos durch unvernünftigen Warenaufkauf zu Zeiten 
einer periodischen Warenknappheit, wie sie den Wirren des dreißig
jährigen Krieges entsprungen, ausnahmsweise berechtigt sein. Denn 
damals durfte einzig und allein der dortige Kürschner Otter, Marder, 
Biber, Wolf, Fuchs, Tschmoschen, Schaf- und Lammfelle en gros und 
en detail, ganz nach Bedarf des Handwerks, zur Verarbeitung, Zu
bereitung und Herstellung des Fabrikates kaufen, während dies andern 
selbst aus den Märkten im Gebiete des Liegnitzer Fürstentums ver
wehrt blieb, sofern nicht der persönliche Lebensbedarf es erforderte, 
wobei dem Kürschner das Zurichten und Verarbeiten Vorbehalten war. 
Gegen eine gegenseitige Übervorteilung beim genossenschaftlichen 
Wareneinkauf fprach sich eine Willkür des Jahres 1404 also aus: 
„wclckir metkekruäir koutt mit snäern kompsn vncl vorsec^t x» 
Auten trowen vncl nickt veäir tost, cler 8c>1 vorwert me vnser mstke- 
druckr nickt se^n".

Ferner wurde schließlich verlangt, daß die Rohstoffe auf dem 
Markte, und nicht etwa auf den Gaffen gekauft werden sollten, mit 
Ausnahme dessen, was ein Bürger zum Selbstbedarf brauchte, eine 
Bestimmung, durch die vor allem die konsumierende Bevölkerung 
gegenüber den Monopolrechtbestrebungen der Zünfte geschützt wurde.

Alle diese in unsern letzten Ausführungen geschilderten Vor
gänge verraten, daß die Entwicklung im Kürschnerhandwerk Schlesiens 
bereits frühzeitig mit vollen Segeln auf den Großbetrieb zusteuerte. 
Tatsächlich werden naturgemäß die fähigeren und besser gestellten 
Meister zu allen Zeiten mehr Zuspruch gehabt haben als andre, die 
im blinden Glauben an das in der Praxis längst fadenscheinig gewor
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dene Prinzip gleicher Verdienstinöglichkeit sich an die erstarrte Theorie 
vergilbter Zunftartikel klammernd einem „lulsser kairo, laisson aUsr" 
huldigten. Gewiß haben alle diese vortrefflichen Anordnungen über 
die Vereitelung jeglichen unlauteren Wettbewerbs sowohl im 15. wie 
im 16. Jahrhundert ihre heilsamen Wirkungen geäußert, wie dies an 
manchem Beispiel der Zunstbücher erhärtet werden kann. Unter 
allen Umständen strebte man das Ansammeln von Kapital in einer 
Hand, die Entstehung des Großbetriebes und damit die Schädigung 
kleiner, unvermögender Zunftgenossen zu verhindern. Darum sahen 
die Zünfte vor allem darauf, daß die Rohstoffe möglichst ungeschmä
lert auf den Markt kamen, damit der gesamte Kauf offen abgeschlossen 
werden konnte. Das konsumierende Publikum durfte zwar für 
seinen eigenen Hausbedarf nach Belieben Rohstoffe erwerben, aber 
auch nicht darüber hinaus, damit nicht etwa auf diese Weise unkon- 
trollierbare Mitbewerber einschlichen. Es braucht nicht erst hervor
gehoben zu werden, daß alle solche Bedingungen nur solange gelten 
konnten, als der technische Betrieb dem annähernd entsprach. Tritt 
im gemeinsamen Einkauf des Rohstoffes der genossenschaftliche Be
triebscharakter des Kürschnerhandwerks als „Samtkauf" zutage, fo ist 
dagegen der Handwerksbetrieb stets ein individuell gesonderter, nicht 
genossenschaftlicher. Jeder Meister sollte möglichst aus eigenen Füßen 
stehen, nicht im Dienste oder in Verbindung mit einem andern; dafür 
war eben seine Arbeit an gewisse Kontrollforderungen gebunden, die 
teilweise für den Nutzen der Allgemeinheit berechnet waren, teilweise 
aber auch den Sonderinteressen des Handwerks entsprangen.

Doch schon im 17. Jahrhundert wurde die Bedeutung aller 
jener Anordnungen und Maßregeln ziemlich illusorisch, bis sie im 
Verlauf des nächsten Jahrhunderts völlig in Vergessenheit gerieten, 
sofern sie nicht in ödem Formalismus erstickten.

IX. Die Kürschnerzünfte als fromme Brüderschaften.

Dem Beispiel der Gilden folgend, die in der Hauptsache die 
Sorge für das Seelenheil und das Wohlergehen ihrer Mitglieder in 
sozialer Hinsicht im Auge hatten, ließen sich die Kürschnerzünfte die 
Pflege der religiösen Bedürfnisse ihrer Angehöri
gen aufs Beste angelegen sein. Wie sie sich selbst in dieser Hinsicht 
als eine religiöse Genossenschaft betrachteten, geht daraus hervor, daß 
sie sich in den ältesten Zeiten „Brüderschaften" nannten, eine 
Bezeichnung, die den Gesellenbrüderfchasten wenigstens bis in die 
neuere Zeit hinein geblieben ist, und ihre Genossen dann „Mit- 
brüder" hießen. Schon bei der Aufnahme in die Zunst trat das 
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religiöse Moment derselben deutlich hervor, da neben dem Eintritts
gelde meist eine Wachsgabe zu entrichten war, damit die 
Meister, wie es in den Statuten der Kürschner zu Striegau, Reichen
bach und Schweidnitz von 1349 lautet, „er l-ercren got cru lobe un6 
cru eren 8ullen bessirn vnä rieren". Dieselbe Verwendung fand das 
Wachs, das als Buße für leichtere Verfehlungen gegen die Anord
nungen der Zunststatuten entrichtet werden mußte. Diese Kerzen 
pflegten übrigens nicht nur zum Schmuck der Innungskapellen in den 
Kirchen verwendet zu werden, sondern sie wurden ebenso bei den 
großen Fronleichnahmsprozestionen als „stecLeliebte" von den Mei
stern getragen. Starb ein Zunstgenoste oder eines seiner Familien
angehörigen, so pflegte sich die gesamte Innung an der Beerdi
gung und der Seelmesse zu beteiligen, wobei die Ehefrau des ver
hinderten Meisters an besten Stelle zur Teilnahme verpflichtet war. 
In der Regel erstreckte sich diese Verbindlichkeit bis zu den Begräb
nissen der Kinder der ältesten Meister herab, während zu Liegnitz 
1550 keinerlei Ausnahmen stattfanden, und selbst verstorbenem Ge
sinde diese Ehrenpflicht zuteil ward. Hier hatte von den jüngsten 
Meistern jeder dem Totengräber einen Weißgroschen für das Grab 
zu geben; die andern Iungmeister, soviel« man ihrer bedurfte, mußten 
die Leiche tragen. Wer von ihnen nicht zugegen war oder „einen 
Abscheu trug und sich dafür entsetzte", für den konnte um besten Geld 
ein anderer als Stellvertreter den Dienst übernehmen. In der dem 
Begräbnis folgenden Seelenmesse hatte der Zechansager darauf zu 
achten, daß jeder einen Heller dem Gotteskasten überantwortete; wer 
es unterließ, gab jedesmal am nächsten Quartal 3 Heller, die der 
Zechansager dann in den Gemeindekasten der Kirche trug. Zu Lö
wenberg fungierten beim Tobe eines Meisters oder dessen Ehefrau 8, 
bei dem eines Meisterskindes, Gesellen und Lehrjungen 6 Meister nach 
einem bestimmten Turnus als Leichenträger. Die Zunstmitglieder 
sollten sich bei solchen Gelegenheiten aller bunten Kleider, besonders 
der roten Strümpfe enthalten und in schwarzen Gewändern erschei
nen. (1616.) Zu Freystadt wiederum gebot die Ehrenpflicht anläßlich 
eines Leichenbegräbnisses im Kreise der Innungsgenossen den jüng
sten Meistern dessen Vorbereitung, wobei 4 von ihnen das Grab be
sorgten und die Bahre trugen, zwei weitere die Begleitung des Toten 
mit übernahmen. Der jüngste Meister hatte als Zunstbote den vor
herigen Umgang unter den Meistern zwecks Ansage der Bestattungs- 
zeit zu machen; wen er dabei übersah, für dessen Abwesenheit hastete
r mit einer Buße. (1563.) Wer auf Gebot der Zunst nicht zum 

Leichenbegräbnis erschien und nicht wenigstens seine Ehefrau fandte,
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<Zu Leite 161 „Lunftkopelien".
(Übertragung »inseitig).



M katmannen Ztaclt öleslau machen allgemein bekannt, 
class vol uns 6molb voll biegnit^ oncl klie ^ülsebnennnong gemein
sam einen Dgl gestiltet baben, v/o^u 6molci ZO oncl clie t^ölsobnel 
40 gegeben bgben. Oie Klabl bes Leistiicben, ciel cien Lottes- 
bienst an ciem 6itar velseben onci ciafül bie Ztistungseinkönfie 
gemessen soll, stebt clem 6rnolcl auf seine bebensgeit, bann clen 
lDscbnem 20.



ehe die Leiche weggetragen, büßte mit einer Wachs- oder geringfügi
gen Geldstrafe, es sei denn, daß er vom Zunftboten nicht angetroffen 
oder sein Fernbleiben vorher rechtzeitig den Zunftäftestcn mitgetellt 
n>ar. Trotz aller dieser Bestimmungen scheint zu Breslau bei Anlaß 
eines solchen „bvvxrÄlws" oder bereits in der
-weiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine allgemeine Saumseligkeit 
der Beteiligung der Gewerksgenosfen eingeristen zu fein; werden doch 
um 1465 in der Regel 2—4, gelegentlich sogar 7—10 Meister auf 
einmal in der Fehlliste als mit Strafgeldern Bedachte erwähnt. 
(Anm. 260.) Nur bettlägerige Krankheit entband von der Verpflich
tung der Teilnahme. Ende des 17. Jahrhunderts waren Versäum
nisse dieser Beteiligungspflicht an Bestattungen zu Breslau, mit Vor
schützen von allerlei verwandtschaftlichen oder familiären Obliegen
heiten an der Tagesordnung. Da die Abwälzung des Leichenwagens 
gegen die übliche Bezahlung eines Stellvertreters mit 6 Groschen an
scheinend vielen Bequemen willkommen war, mußte ein Strafzuschlag 
von 12 Groschen zugunsten der Zunftkasse eingeführt werden. (Anm. 
261.)

Angesehene Meister wurden seit dem 15. Jahrhundert häufig 
in der Krypta einer der an die Stadtpfarrkirchen nach und nach ange
gliederten Zunstkapellen beigesetzt; noch um 1630 fanden zu 
Breslau unter der Kürschnerkapelle zu St. Maria Magdalenen Bei
setzungen verstorbener Angehöriger von Kürschnerfamilien statt, wie 
wir anläßlich eines Streits über Begräbnisservituten der Kürschner 
mit dem Kirchenvvrstande des dortigen Pfarramtes erfahren. Für 
die Kapelle der Breslauer Kürschner stiftete bald nach deren Ein
weihung der Zunstgenosse Niclos Slewpener aus eigenen Mitteln 
eine Tafel mit dem Muttergottesbilde. — Dunkel erscheint in den 
frühesten Zeiten der Zusammenhang der Breslauer Kürschnerzeche 
mit der dortigen Christophorikirche. Ob diese von den 
Kürschnern gegründet worden ist, wofür eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
spricht, läßt sich nicht ermitteln. Jedenfalls müssen die Kürschner, in 
deren Viertel die Kirche stand, bei ihrer Gründung eine vorherr
schende Rolle gespielt haben, wie sich ebenso die meisten Stiftungen 
der Altäre aus sie zurückführen lasten. Ist doch die Christophorikirche 
als ein von Breslauer Bürgern errichtetes Filialkirchlein von ihrer 
Mutterkirche St. Maria Magdalenen zu betrachten; ihr alter Name 
St. Maria Egyptiaca wird in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts von St. Christophori verdrängt. Unter den erwähnten Dota
tionen stiftete vor allem der frühere Kürschner Peter Raffuf von den 
auf feinen Gütern in der Umgebung Breslaus herrührenden Zinsen 
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ansehnliche Beträge für diese Kirche. (Anm. 262.) (1384.) Wir 
sehen also, daß die Breslauer Kürschnerzunst sich nicht nur im Rah' 
men andrer Innungen auf die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitglie
der und Armer beschränkte, sondern vielmehr in der Förderung kul
tureller Zwecke ihre Aufgabe gemäß ihrer starken Kapitalskrast suchte, 
wozu ein sehr beträchtlicher Teil der Zunsteinkünste herangezogen zu 
werden pflegte. So beschaffte sich die Zunst im Jahre 1390 eine 
Kirchenfahne für die Fronleichnahmsprozession, 1391 neue Altartücher, 
1404 ein heiliges Grab mit Zubehör, 1409 goldbordierte Meßge
wänder, ein vergoldetes Kreuz und zwei silberne, innen vergoldete 
Kelche, 1410 ließ sie ihr damals auch „Kleine" oder „Wenige" Kirche 
genanntes Gotteshaus für die ansehnliche Summe von 10 Mark Sil
ber neu bedecken; um die Mitte des 15. Jahrhunderts brächte sie 
durch Umlage die Anschaffungskosten für eine neue Glocke auf; sie 
besoldete einen Glöckner, einen „polnischen" Prediger, mehrere Kir- 
chensänger, den Organisten, Kantor und die Pfarrherren von Maria 
Magdalenen sür ihre gottesdienstlichen Handlungen in der Filial- 
kirche der ägyptischen Maria. Die Christophorikirche ist bis ins 19. 
Jahrhundert hinein unter dem Patronat der Kürschnerzunst geblieben, 
ebenso, wie noch 1839 die Kürschnerkapelle neben den Kapellen von 
fünf andern Innungen bei Maria Magdalenen vorhanden war, aller
dings in einem derart vernachlässigten Zustande, daß bei der Gleich
gültigkeit der Innung ihre Uebernahme durch die Kirchenbehörde ge
boten erschien. (Anm. 263.)

In gleicher Weise wie ihre Breslauer Handwsrsgenossen unter
hielten die Neumarkier Kürschner einen Altar in der Pfarrkirche 
St. Thomas; zur Unterhaltung eines Altaristen wurden jährlich 3Z4 
Mark ausgeworfen. Der Schutzpatron der Neumarkter Kürschner 
war St. Iakobus, besten Jahrestag am 25. Juli jedesmal feierlich be
gangen ward; noch lange Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege pfleg
ten die Zunftgenosten daselbst nach althergebrachter Sitte ihr Haupt
quartal aus diesen Termin zu verlegen. (Anm. 264.)

Im 16. Jahrhundert mußten die beiden Kirchväter der Chri
stophorikirche stets ein Aeltester und ein Meister der Kürschnerzunst 
sein. Der Umstand, daß hier übrigens vorzugsweise in dem sonst rein 
deutschen Breslau polnische Predigten für die dort verkehrenden pol
nischen Geschäftsleute und Händler stattfanden, läßt seinerseits einen 
lehrreichen Schluß auf die Verknüpfung des Pelzhandels mit Polen 
und Rußland ziehen.

Schon sehr frühzeitig hatte die Breslauer Kürschnerzunst einen 
der Frauenkonvente, die sich mit A r m e n p fl e ge befaßten, in 
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Schutz und Fürsorge genommen. Ließ sie doch bereits vor 1400 auf 
ihre Kosten alle Jahre für die Nonnen des Konvents Holz und Kohlen 
anfahren, versah sie mit einem jährlichen Geldgeschenk, lieferte für die 
Armen des Konvents zur Osterzeit Eier, zu Weihnachten Strietzel 
(Stollen) und hielt das Konventgebäude in baulichem Zustande. Mit 
der Reformation, der sich die gesamte Zunst ohne Bedenken anschloß, 
wird diese Fürsorge aufgehört haben; wenigstens erscheinen in den 
allerdings lückenhaft vorhandenen Rechnungsbüchern die diesbezüg
lichen Ausgabeposten nicht mehr, soweit sie die Zeit nach 1559 be
treffen. Dafür wurde in diesem und dem nächstfolgenden Jahrhundert 
mannigfaltige Mildtätigkeit andrer Art von der Zunst aus
geübt. Denn sie bezeigte sich von nun an äußerst freigiebig in Beihil
fen zur Erbauung auswärtiger protestantischer Kirchen und in Spen
den an verarmte oder abgebrannte, meist dem mannigfachen Kriegs
elend jener Zeit zum Opfer gefallene Zunftgenossen, nicht bloß aus 
der näheren Umgebung von Breslau, sondern auch aus den entfernte
sten Himmelsstrichen. Daneben häufen sich in den Iahresrechnung- 
gen zum Teil nicht unbeträchtliche Geldgeschenke an zur Zeit der Ge
genreformation ihres protestantischen Glaubens wegen vertrie
bene Geistliche, Lehrer und Handwerker, an Supplikanten, behaftet 
mit allen möglichen Gebresten, aus der türkischen Kriegsgefangenschaft 
heimgekehrte mittellose Söldner, ausgeplünderte Gewerbetreibende 
und verschiedene andre selbst dem Adelsstande entstammende Bettler, 
wie sie der Niedergang des Rittertums längst geschaffen, kurz an aller
hand fahrendes und heimatlos herumirrendes Volk der Landstraße, 
das unter den verschiedensten, sehr häufig mehr oder weniger fingier-

Vorwänden die Mildtätigkeit der wohlhabenden Breslauer 
Kürschnerzunst in laufende Kontributionen zu setzen verstand. Zu 
diesen, der Zunst ständig anliegenden Supplikanten, die hier in ihrer 
Weitschweifigkeit nur als Zeugen für die schier unerschöpfliche, weit 
gepriesene Quelle der Zunstkasse vorgeführt werden sollen, gehörte 
auch eine erfolgreiche Sippschaft verdächtiger Gratulanten und Schön
redner, die nach Ueberreichung von selbstverfaßten Gebetbüchlein, Ge
sängen, Predigten, Gedichten den gleichen Zweck in gefälliger Auf
machung erstrebten. Unter diesen Versemachern jenes bombastisch
schwülstigen Stils, wie er ja in der damaligen Verfallszeit unserer 
deutschen Literatur uns zur Genüge bekannt ist, erscheint vor allem 
ein Breslauer Schützenschreiber Georg Reuter, der laut der Iahres- 
rechnungen von 1604—18 zehnmal mit seinen Geistesprodukten zwei
felhafter Güte und schlecht verhüllter Motive als Neujahrsgratulant 
regelmäßig von der Zunst seinen Bakschisch einzuheimsen verstand und 

11»
168



diese in die angenehme Lage versetzte, einen Hausdichtcr chr eigen 
nennen zu können. Stipendien und Legale für Studierende 
(Schüler) und arme Leute finden wir außer in Breslau zu Bunzlau, 
wo der ehemalige Kürschner und spätere Erbvogt Barthel Schreckstein 
(-f 1546) den Zins aus seinen verkauften Gütern armen Leuten und 
Schülern zu Kleidern und Schuhen vermachte, zu dessen Verwaltung 
die Kürschnerältesten und der jeweilige Pfarrer auserkoren waren, 
wobei dieser den Schlüssel zur Kürschnerlade erhalten sollte. Ebenso 
erfahren wir im Jahre 1551 von einer Klage um das Gütervermächt- 
nis des Bunzlauer Kürschners Volten Storm. Noch im 18. Jahr
hundert oetrug ein durch die Breslauer Kürschnerzunst für einen 
Studierenden der Universität Leipzig verliehenes Stipendium pro 
Semester 12 Gulden. Derartige Stipendiengesuche bedürftiger Stu
denten, die durch Krankheit oder Kriegsnöte ins Elend geraten und 
an der Fortsetzung ihrer Studien materiell behindert waren, kom
men im 17. Jahrhundert wiederholt in den Akten der Breslauer 
Kürschnerzunst vor. Zu Hirschberg hören wir von einer der Ver
waltung des dortigen Kürschnermittels unterstehenden Stiftung für 
etliche arme Leute, dem „Seelenbad", bei dem ihnen am Allerseelen
lage in der Badestube freies Schröpfen und zur Aderlässen nebst einer 
Zehrung gewährt wurde. (Anm. 265.)
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Besonderer Teil.
I. Die Breslauer Kürschnerzunst.

Für die Zeit der Begründung der Zunst und die nächstfolgende 
Epoche bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts sind uns nur ganz ver
einzelte Nachrichten erhalten. Das Schreiben und noch mehr eine 
geregelte Aufzeichnung und Protokollierung aller Vorgänge innerhalb 
der Zunst war dazumal noch eine seltene Kunst; denen, die sie aus- 
übten, lag nichts ferner als die Darstellung des täglichen Lebens. Ihr 
Gesichtsfeld erstreckte sich in einer ganz andern Richtung, und von 
dem zuverlässigen Quellenmaterial der alten Zunstbücher sind, soweit 
solche in so früher Zeit geführt wurden, meist nur spärliche Reste 
übrig. Der Folgezeit fehlten zudem Interesse und Verständnis für 
deren Erhaltung; es ging damit wie noch heute mit den privaten 
Haushaltungsbüchern, die man gewöhnlich der Aufbewahrung nicht 
für wert erachtet, ohne zu bedeuten, dast sie schon nach wenigen Jahr
hunderten das wertvollste Material zur Kenntnis der Preisverhält
nisse wie zur Kunde vom Zuschnitt des häuslichen Lebens und der 
Wirtschaftshaltung der verflossenen Zeit bilden werden. Einen sol
chen höchst schätzbaren Beitrag zur speziellen Kenntnis mittelalterlichen 
Gewerbewesens und Zunftlebens liefern uns die im Breslauer Stadt
archiv aufbewahrten Zunftbücher der Breslauer Kürschner, als Ver
treter eines derjenigen alten Gewerbe, von denen man annehmen kamt, 
daß es im Mittelalter und zum Teil noch über dasselbe hinaus in der 
Tat einen goldenen Boden hatte.

Was wir aus der ältesten Zeit dieser Zunst, deren Gründung 
gemäß unsern Ausführungen im allgemeinen Teil dieser Abhandlung 
in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zu setzen sein dürste, wissen, 
ist freilich nicht der Rede wert, aber nachgerade genug, um daraus 
den Schluß zu ziehen, daß ihre Mitglieder bereits damals zu den 
angesehensten und b e stsit u i e r t e n Bürgern der Stadt 
gehörten. Waren sie doch schon im Beginn des 14. Jahrhunderts 
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nächst den Gewandschneidern und Rcichkrämern am höchsten besteuert, 
worauf ebenfalls die oben erwähnte hohe Aufnahmegebühr und der 
Nachweis eigenen Grundbesitzes, bz. eines hohen Vermögens für ein
tretende Zunftmitglieder deutet. Zur Zeit der städtischen Geschlech- 
terherrschast waren nicht weniger als 8 aus ihrer Mitte Mitglieder 
des Rates und des S ch ö f f e n k o l l eg i u m s. Als erster 
Kürschner unter den Schöffen begegnet uns LMkülurMs poUlkax im 
Jahre 1289, während unter den Ratmannen zuerst ULrUlp pchllksx 
zugleich mit einem Gerber, lkÄblÄDduis eerüo, 1299 sich einen Sitz 
im patrizischen Stadtregiment eroberte. Die in den Listen des Bres
lauer Rats- und Schöffenkollegiums bis in die erste Hälfte des 15. 
Jahrhunderts hinein vertretenen Mitglieder der dortigen Kürschner
zunst stellen wir, wie folgt zusammen:
1. UmlrtiÄpsUlkox. 8m Rate: 1302. Als Schösse: 1289, 1301.
2. üartllp peMksx. 8m Rate: 1299. Als Schösse: — —
3. HooriaW 0^6 x-slUkox. 8m Rate: — . Als Schöffe: 1315. 
4. Domtiilcus pellitkx. 8m Rate: 1325, 29, 33. Als Schöffe: 1322, 

1328, 30—32, 34—36.
5. ?Lnlns pellitex. 8m Rate: 1351, 55, 60. Als Schöffe: 1349, 

52—54, 56—59.
6. VineonaiM Kponsbrmailra Mlllksx- 8m Rate: 1407, 11, 14, 

18—19. Als Schöffe: 1408—69.
7. ItLltliLSLr Lee poütiksx- 8m Rate: 1416. Als Schöffe: — 
8. Nioolans KrvBicknieM pellikex- 8m Rate: 1439—40. (Anm. 266.)

Von diesen Kürschnern in öffentlichen Aemtern der Stadt ist be
sonders Hartlip erwähnenswert, der das seiner Familie gehörige 
Dorf Patenicz, im Süden der Stadt, zu deutschem Rechte aussetzte, 
worauf es bis aus den heutigen Tag den Namen Hartlieb erhielt. 
(Anm. 267.) Dies reich gewordene, bald ins Patriziat übergehende 
Kürschnergeschlecht der Hartlieb entsandte noch bis 1419 fünf seiner 
Mitglieder in den Rat der Stadt Breslau; es begegnet uns zum letzten 
Mal im 8ahre 1597, wo ein Nicl. Hartlieb der Kürschnerzunst einen 
Zins von 6 Talern auf ein Grundstück anstelle eines verfallenen Zin
ses auf ein anderes, von 1472, abtritt. Was den Kürschner Domi- 
nicus anlangt, so wandte sich der Sohn dieses begüterten Mannes 
dem Handel zu und heiratete in die regierenden Familien der Stadt 
hinein. Seine Familie entsandte bis 1489 zehn Deszendenten in den 
Breslauer Rat. Sie ging nach dem Erwerb mehrerer Landgüter in den 
schlesischen Adel über, wo sich Nachkommen derselben bis gegen 1700 
in den Kreisen Neumarkt, Wohlau und Oels nachweisen lasten, wäh
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rend das Geschlecht in weiblicher Linie erst 1750 erlosch. (Anm. 268.)
Nach 1440 läßt sich ein Kürschner in der Breslauer Rats

linie nicht mehr nachweisen, da zudem die Zusatzbezeichnung des 
Handwerks bald verschwindet. Von den Zünften, deren Vertreter 
hinfort die Ratsbänke einnehmen, sind nur die Reichkrämer, Fleischer, 
Weber und Kretschmer zu finden. (Anm. 269.)

Für ihre Morgensprachen und Zusammenkünfte besaß die 
Zunst von 1409 bis zum Jahre 1711 ein auf der Kupferschmiedestraße 
zwischen der Oderstrabe und Schmiedebrücke gelegenes Grundstück, 
das „Korsenhaus", unter den Zunstgenvsien auch „Zechhaus" genannt. 
In ihm wurden die Zunstgeräte aufbewahrt; nachdem man es 1707 
an einen Weinhändler um 80 Taler vermietet hatte, mußte es vier 
Jahre hernach demselben gegen eine Summe von 2725 Talern zu 
Eigentum überlasten werden, da die Innung wegen ihrer zunehmen
den, durch gesteigerte öffentliche Lasten und stattgehabte Prozeßun
kosten verursachten Verschuldung genötigt war, sich durch Verkauf 
von Immobilien Barmittel zu verschaffen.

Während sich die Verkaufsstätten der Kürschner ursprünglich 
im Erdgeschoß über dem Schweidnitzer Keller des Rathauses be
fanden, hielten diese seit November des Jahres 1615 auf dem an die 
Nordseite des Ringes angrenzenden Schmetterhaufe feil. 
(Amn. 270.) Mit dcn Ständen auf dem Schmetterhaufe verhielt es 
sich erheblich anders als mit den andern Kammern, Kramen und 
Bänken. Wir treffen dort wie bei einigen Arten von Bauden (Ring
buden) auf ein Prinzip des Wechsels von guten und schlechten Stellen, 
dessen Zweck es war, die einzelnen Mitglieder der gewerblichen Ge
nossenschaft bei der verbauten, schlecht belichteten Lage des Schmetter- 
hauses zu möglichst gleichmäßigen Genuß des ihnen sonst in solchen 
Verhältnissen gewährten Vorteils kommen zu lasten. (Situativnsplan 
des Schmetterhauses vgl. Anhang, Tabelle I.)

Bei dem beengten Raume waren natürlich genaue Verkehrs- 
vorschristen notwendig. Das Behängen der einzelnen Stellen regelten 
schon auf dem Rathause im Anfang des 15. Jahrhunderts Willküren, 
die die Ueberlastung einer nicht benutzten Verkaufsstelle an einen ande
ren Feilbietenden, die Vermittlung einer solchen und die Weigerung, 
in eine ledige Stelle nachzurücken, mit 1 Gulden ahndeten. Wer seinen 
Stand nicht oder gar einen fremden besetzte, zahlte 6 Groschen Buße. 
Alljährlich um Mitfasten fand eine neue Ausmessung des Verkaufs- 
stättenraumes und Auslosung der einzelnen Stellen statt, wobei die 
Anwesenheit jedes Meisters, der einen Stand für sich beanspruchte, 
unerläßlich war, wollte er nicht hernach bei der Zuweisung untenan
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stehen. (1596.) Seitdem die Kürschner ihre neuen Verkaufsstätten im 
Schmetterhaufe einnahmen, galt folgende Platzordnung: der ganze 
Raum, der in zwei Durchgängen bestand, war in 57 „Bauden" ein- 
geteilt, die mit Nummern gekennzeichnet rvaren. Die jüngsten Meister 
kamen hierbei zuerst in gute Stände, um ihren Erwerb günstig zu ge
stalten, später wurden sie in die schlechteren Bauden eingewiesen. 
Der alte, nicht mehr recht arbeitsfähige Meister genoß hingegen das 
dauernde Vorrecht eines bevorzugten Verkaufsplatzes im Schmetter- 
hause, das seiner Witwe gleichfalls zugestanden wurde, falls sie sich 
nicht wieder verheiratete. Diese Ordnung war lange Zeit hindurch 
unangefochten geblieben, trotz eines gelegentlichen Streits zwischen 
Veitesten und Jüngsten im Jahre 1652, wo sich diese beschwerten, daß 
sie allen sechs Aeltesten in den Bauden weichen müßten, und erreich
ten, daß hinfort nur die drei Oberältesten sich je eine Stelle auf dem 
Schmetterhaufe vor der allgemeinen Auslosung, die nunmehr wohl 
vierteljährlich stattfand, vorwegwählen dursten. Bei allen sonstigen 
Konflikten entschied gewöhnlich das Meisterrechtsalter. Im übrigen 
ergänzte man die alte Platzordnung noch dahin, daß keine Verengung 
der Verkaufsstellen mit Kasten ohne Einverständnis der Feilhabenden, 
keine Versperrung der ohnedies schmalen Durchgänge statthaft war; 
vor altem verbot man ein Verhängen der schon so spärliches Licht zu
führenden kleinen Fenster mit Waren und den Gebrauch der die 
Brandsicherheit in den engen Räumen höchst gefährdenden Feuertöpse, 
die in jenen Zeiten einen Ersatz für die fehlenden Oefen zur Winter
zeit bildeten. Bei dem offensichtlichen Mangel der zu vergebenden 
Stände, entsprechend der später viel höheren Zahl der Zunftmitglieder, 
konnten zwei Meister miteinander eine Baude halten, obwohl dies 
ursprünglich wegen Hinterziehung des Standgeldes verpönt gewesen 
war; in diesem Falle sollte dann jedesmal „der Aelteste zum Jüngsten 
zu treten schuldig sein."

Es ist klar, daß die Dunkelheit und Enge des Schmetterhauses, 
die sich schon bei der Einweisung der Kürschner als eine bautechnische 
Kalamität erwiesen hatte, im Laufe der Zeiten selbst von den kon
sumierenden Kunden als wenig einladend zu einem Besuche dieser 
Stätte empfunden wurde. Wir würden es nur schwer verstehen, daß 
es die Zunft in diesen völlig unzulänglichen Räumen bei der großen 
Zahl ihrer Meister tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert hinein ausge
halten hat, wenn wir nicht wüßten, daß die wohlhabenden Innungs- 
genofsen mit ihrem gut assortierten Warenlager sich längst dem Ver
kaufe ihrer Objekte in offenen Läden und Gervölben, allen dies ver
bietenden Satzungen zu Trotze auf das Recht der Selbsthilfe pochend,
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zugewandt hatten. Mir Recht wurde hier der Linwand geltend ge
macht, daß das dunkle Schmetterhaus viele vornehme Käufer geradezu 
abstoße, die dann ihren Bedarf bei auswärtigen Verkäufern zu decken 
pflegten. Die bereits im Jahre 1652 laut werdenden Klagen der 
Jüngsten und unvermögenden Meister, daß die Aeltesten und Wohl
habenden nach Kaufmannsart in offenen Läden aushängten und in 
Häusern feilhielten, wodurch die armen Meister geschädigt würden, 
mit dem Hinweis daraus, daß nach Zunftbrauch das Schmetterhaus 
als alleinige Verkaufsstätte jedem Käufer vorgeschrieben sei, vermoch
ten das Uebel nicht bei der Wurzel zu erfassen.

Zu Iahrmarktszeiten bildeten die Ringbauden in Breslau die 
üblichen Verkaufsstätten-, einheimischen Kürschnern war es verwehrt, 
daselbst mit ihren Waren aufzuwarten, wenn sie zugleich auf dem 
Schmetterhause ausboten. Am Kindelmarkt, um die Weihnachtszeit, 
hielten Kürschner in der Anzahl von 20—30 Bauden an der grünen 
Röhrseite, nicht weit vom Schmetterhaus, feil. Zwecks vorheriger 
Platzverteilung auf solchen Märkten hatten sich die die Errichtung 
einer Ringbaude beabsichtigenden Meister zuvor bei den Aeftesten auf 
dem Zechhause anzumelden. (Anm. 271.) Solcher Bauden „ok cksm 
rolblns" geschieht bereits 1402 unter den Ausgaben des ältesten Rech- 
nungsbüchleins Erwähnung.

Wenn wir uns einmal darüber Gewißheit verschaffen wollen, 
wie es in der Werkstatt eines Breslauer Kürschnermeisters im Aus
gange des 16. Jahrhunderts ausgesehen hat, so brauchen wir nur die 
Inventaraufnahme des 1582 verstorbenen Meisters Paul Lehnhardt 
in den „Losen Akten" des Kürschnerarchivs zur Hand nehmen (Bresl. 
Stdt.-Arch.2^tk.,10.) Der jedenfalls nicht besonders begüterteMeister, 
in dessen Nachlaß Edelpelzwerk kaum zu finden ist, hinterließ trotzdem 
damals mehr als heutzutage im Laden eines kleinen Provinzkürschners 
anzutreffen sein dürste; das abtaxierte Inventar gibt uns zudem Auf
schluß über die damals anscheinend recht wohlfeilen Preisverhältnisse 
aus dem Pelzmarkt. Es verzeichnet 1. 10 schwarze Futter, nieder- 
haarige und grobe durcheinander, das Stück zu 7 Orth, 2. 10 gute 
Kaninrückenfutter, das Stück zu 60 gr., 3. 4 Bracksutter, 4. 10 ZH 
Kaninwammen und 2 Tschmoschenfutter, das Stück, wie beim vor
gehenden Posten, zu 1 Taler, 5. 5 Tschmoschenschurzpelze zu 1^ 
Taler, 6. 5 Brackschurzpelze zu 5 Orth, 7. 3 gebrämte und 1 un- 
gebrämter Ziegenschurzpelz —7 Taler, 8. 4 lämmerne Hüllepelze und 
2 Bracken mit Aufschlägen zu 7 Orth, 9. 2 llnterpelze mit ganzen 
Brüsten zu 1(4 Taler, 10. 2 Fuchsklauenfutter, jedes zu 6 Taler, 
11. 1 Eichhornrückenfutter zu 24 gr., 12. 6 Fuchsschliemen (Schlie- 
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men --- dünne Haut) 24 gr., 13. 3 „geringe" Schlicmen —23 gr., 
14. 13 Fuchsrücken, das Stück zu 12 gr., 15. 25 „geringe" Fuchs
kehlen — 3 Taler, 16. 1 geringen Fuchs, 3 Kehlen und 1 Tasfel 
— 18 gr., 17. 13 weiße Hasen, das Stück zu 3 gr., 18. 33 große 
und 14 kleine Zippelpclze, das Stück zu 27 gr., 19. 10 Zippelpclze 
ohne Aermel, das Stück zu 20 gr., 20. 8 große Leibpelze zu 5 Orth 
(— 1Z4 schles. Taler), 21. 5 kleine Leibpelze zu 24 gr., 22. 7 pol
nische Jacken, das Stück zu 20 gr., 23. 1 Kaninschafpelz und 2 
„lämmerne", sowie 1 „lämmerne" Pelzkürsche, das Stück zu 12 Taler, 
24. 8 Kürschlein zu 24 gr., 25. 11 Schäublein zu 20 gr., 26. 1 
Ziegenzippelpelz und 1 Rehbockmütze mit Weißhasenstulpcn, das Stück 
zu 15 gr., 27. 2 Ziegenkürschlein, beide 24 gr., 28. 12 Ziegen- 
schäublein, das Stück zu 15 gr., 29. 13 tschmoschene „Wappen
pelzlein" und Schierlinge mit darunter, das Stück zu 18 gr., 30. 
8 Zicgcnwappenpelzlein zu 14 gr., 31. 18 „Pletlin" (Plättlein — 
plattenfvrmiger Latz?), mit Gold schon ausgemacht, das Stück zu 
12 gr., 32. 13 Plättlein zu 9 gr., 33, 5 Plättlein zu 6 gr., 34. 
27 Ziegenplättlein, das Stück zu 5 Groschen 3 Heller (1 Wgr. — 
12 H.), 35. 6 „Affensäcklein" oder polnische Jacken, das Stück zu 
8 gr., 36. 9 Müllermützen — 19 gr., 37. 12 Fütterlein ohne Auf
schläge zu 1 Orth, 38. 8 Fütterlein mit Aufschlägen zu 15 gr., 39. 
18 Paar Streiflinge, 1 Paar Aermel und 1 Zippelpelz, jedes Stück 
zu 9 gr., 40. 51 schwarze Tschmoschen zu 4 gr., 41. 11 „geringe" 
Tschmoschen — 18 gr., 42. 2 Nerze, beide um 1 schwere Mark, 
43. 9 Stück Hermelin, das Stück zu 5 gr., 44. 7 Stück Mis — 18 gr., 
45. 20 Paar Aufschläge zu Hüllepclzen, zusammen 60 gr., 46. 
2 Paar gebrämte Aufschläge, beide 18 gr., 47. 25 Koller, das Stück 
zu 4 gr., 48. 42 Paar Tatzen auf Streiflinge, das Paar zu 2 gr., 
49. 2 Paar Wolfsklauenhandschuhc, beide das Paar 1 Taler, 50. 
120 Stück gelederte Eichhörnchen, abgestochen und unabgestochen, 
Rücken und Wammen durcheinander in einem Korbe, das Stück zu 
4 hlr., 51. „Etliche geringe Breme" um 12 gr., 52. 4 Paar Kin
derärmel und 2 „Brüstlein" — 12 gr., 53. 38 „gelierte" Wammen, 
im Korbe bei den Eichhörnchen, das Stück zu 18 gr., 54. 1 kanin- 
brackenes Unterpelzlein mit einem „lämmernen" Brüstlein — 18 gr., 
55. 100 gelederte Landfelle, um 18 Taler, 56. 19 gelederte Lamm
felle um 1 Taler, 57. 72 Ledertschmoschen — 2 Taler, 58. 30 Stück 
Hasenbälge und weiße Kaninbälge, das Stück zu 1 gr., 59. 1 Kanin
chen und 1 Tschmoschenfutter — 24 gr., 60. 44 Elenkröpfe, jede 
Elle um einen Heller, 61. 3 Rehböcklein, das Stück zu 2 gr., 62. 
10 Stück „Hundar" (?), das Stück zu 18 hlr., 63. 11 Kalbfelle zu 
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3 gr., 64. 71/2 Stück romanische Tschmoschen zu 2 Taler, 65. 100 
ungarische gebeizte und ungelederte Felle — 18 Taler, 66. 78 
Tschmoschen und „Marktfehlisch" (?) durcheinander, ungeledert — 
5 Taler, 67. 150 Schierlinge, roh und ungeheizt, das Hundert zu 
18 Taler, 68. 150 rohe Tschmoschen, das Hundert zu 14/h Taler, 
69. 20 rohe Hasen — 10 gr., 70. 11 rohe Kalbselle zu 3 gr. — 
Soweit der Bestand an Rauchwaren und Fellen. Nun folgt die Auf
nahme des hinterlassenen Handwerkszeuges des Meisters; wir finden 
da vor: 1. 6 Gerbebänke, mit den Eisenstollen — 1 Taler, 2. 2 Paar 
Eisenstollen mitsamt den Säulen — 12 gr., 3. 12 Eisen zu 1 Orth, 
4. 10 „geringe" Eisen um 12 gr., 5. 1 „neu Goldeisen" und 2 
aste Eisen — 9 gr., 6. 1 Rädlein und 2 Stempel — 24 gr., 7. 
13 Kratzkämme und Fuchskämme, zusammen 18 gr., 8. 5 Kürsch
nerscheren und 1 aste Schneiderschere — 6 gr., 9. 6 Streckmaße um 
4 gr., 10. 200 Stangen zum Aufhängen, 11- 3 Paar Kartätfchen 
mit Brettlein und 6 Paar Blätter, das Paar zu 3 gr., 12. 1 alter 
Tretstock, 11 Haubenstöcke und 2 Klötze um 6 gr., 13. 1 guter 
Tretstvck, einschließlich der Tretkappc — 2 Taler, 14. 3 gute Hauben- 
stöcke in dem guten Tretstocke, 15. 1 Aufschlägezeug und 24 Auf
schlägenägel um 11 gr., 16. 1 Kehrbürste und 1 Kehrbesen um 3 gr., 
17. 2 Bretter zum Otternzurichten, 18. 1 Werkstatt einschließlich der 
beiden Becken und dem Werkbänklein, 19. 6 Werkstühle „böse und 
gut", 20. 4 gute kälberne Stuhlkissen, 21. 10 Beizschäffer und 3 
große und kleine Wannen, 22. 2 Garnrocken, 23. 3 gute Kämm- 
bretter um 6 gr., 24. 1 neues Sieb zur Beize — 1 gr., 25. 
1 Karren mit zwei Rädern, zum Felleführen — 9 gr., 26. 1 eiserne 
„Wythe" (?), 27. 1 Scheffel Gersten „Oß" — 18 gr., 28. 1 Tönn- 
lein mit Schmer um 18 gr., 29. 1 Zwirngalgen, 30. 3 Hämmerlein, 
31. 1 Stundenglas in der Werkstatt, 32. 9 Gebund Klopfstecken — 
1 Orth, 33. 2 Tönnlein mit °/< Salz, 34. 3 Lehnstühle, 35. 4 
Spreukörbe und 3 Marktkörbe.

Weniger interessiert uns dann hier das Inventar des reich
lich vorhandenen Leinengeräts, sowie des Küchen- und Hausrats des 
Meisters. Erwähnenswert, weil durch die Zunftsatzungen angeord
net, erscheint hier vielleicht noch der Bestand an „Hauswehren": 1. 
Ein guter Harnisch mit allem Zubehör, 2. 1 alter Harnisch, Hinter- 
und Vorderteil, 3. 1 Sturmhut, 4. 1 Panzerkragen, 5. 2 lange und 
1 kurzes Rohr, 6. 4 große und kleine Pulverflaschen, 7. 1 langer 
Spieß und 1 Rennspieß, 8. 2 Hellebarden und 1 Partisane, 9. 
3 alte Seitenwehren, 10. 3 eiserne Flegel, 11. 3 „Tollich" (?), 
12. 1 böhmische „Barte", 13. 3 hölzerne Spritzen, Ledereimer,
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Leitern, Holzart, Eisenpike, Beile und andres Feuerlöschgerät. 
(Anm. 272.)

Recht unbedeutend und unsre anfangs ausgesprochene Ver
mutung über den geringen Wohlstand des Meisters bestätigend er
scheinen unter den Kleidern die Pelzgewänder des Meisters und der 
Meisterin. Es werden nämlich unter der Manneskleidung an Rauch
waren nur eine braune fuchsschliemene Schaube im Werte von 8 
Talern, ein grauer Wolfspelz zu 3 Taler und ein altes Wolfenröck- 
lein zu 27 gr., unter der Frauenkleidung 1 Paar „Streiflinge" mit 
Hermelinaufschlägen, eine „Kamelotmütze" und I „Vorstedtenschäub- 
lein", daneben 1 Gefindekürsche namhaft gemacht. — Da das In
ventar an Wäsche bei Lehnhardt immerhin dem Besitzstand eines mitt
leren Bürgers zu entsprechen scheint, dünkt es einigermaßen verwun
derlich, an Rauchwaren bei ihm so geringes Familieneigentum vor- 
zufinden; doch enthält beispielsweise die Hinterlassenschaft der ein Jahr 
später verstorbenen Zunftgenossenwitwe Hielfcher ebenso wenig an 
persönlichen Rauchwarenbesitz. Es bleibt somit nur die Vermutung 
übrig, daß diese im Archiv der Breslauerzunst ganz vereinzelt Vorge
fundenen Inventarverzeichnisse vielleicht zwecks einer Schuldenliqui- 
dation vorgenommen worden sind, da ja über vorgefundenes Bar
kapital oder Geldwerte garnichts verlautet. Darauf scheint wenigstens 
eine dritte Inventaraufnahme aus dem Ende des 16. Jahrhunderts 
hinzudeuten, die einen in Schuldhast befindlichen Meister betrifft und 
als Konfikationstaxe anzusehen ist. Auch hier findet sich an Pelz
werk kaum Nennenswertes, zudem nur unter den Sachen der Mei
sterin und Meisterstochter vor.

Wenn nach dem Namensverzeichnis in einem der ältesten 
Zunstbücher die A n z a h l der Meister der Breslauer Kürsch
nerzeche im Jahre 1406 schon 80 erreicht haben mag, während sie 
am Schluß desselben Jahrhunderts sogar 92 betrug, indes sie kurz 
nach 1400 64 umfaßte, so ist dies im Verhältnis zur damaligen Zahl 
der Einwohner, die hinter der heutigen um das 25 fache zurückblieb, 
wie überhaupt der der meisten Zünfte, mit Ausnahme sechs andrer, 
ganz enorm. (Anm. 273.) Eine Erklärung für solch bedeutende Aus
dehnung unsers Handwerks, von dem sich zeitweise selbst mehr als eine 
Hundertzahl von Meistern ernähren konnte, ist eben in dem eingangs 
geschilderten blühenden Pelzhandel des Stapelplatzes Breslau, nicht 
minder aber in der Begünstigung der mittelalterlichen und fpätmit- 
telalterlichen, das Füttern und Verbrämen der meisten Kleider stark 
bevorzugenden Mode zu suchen. Daß hierbei die auf ein möglichst 
gleiches Einkommen aller Zunstgenossen berechneten gewerblichen 
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Vorschriften eine gute Existenz derselben verbürgten, ist von uns schon 
an anderer Stelle gekennzeichnet worden. Mochten zwar nicht alle 
Kürschner zu einem großen Wohlstände gelangt sein, so gehörten sie im 
allgemeinen doch zu den reichsten Familien der Stadt, was aus unsern 
Andeutungen über den Güterkauf in der Umgegend Breslaus und 
den Uebergang etlicher in den Landadel zur Genüge hervorgeht. 
Noch im Jahre 1516 begann beispielsweise der Kürschner Lukas Lind- 
ner auf der Kupfcrschmiedestrafte hinter feinem Hause auf eigene 
Kosten einen Turm zu bauen, „der Stadt zu Ehren und ihm zum 
Andenken", und 1604 stiftete ein Innungsmeister der Zunft einen 
goldenen Becher; 6 Jahre später empfing diese von besten Erben dazu 
ein Geschenk von 100 Talern. (Anm. 274.)
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beobachteten wir einen 
starken, durch wiederholte Pestcpidemien mit hoher Sterblichkests- 
ziffer verursachten Rückgang der Meisterzahl, der außerdem durch eine 
rege Abwanderung vieler Menschen aus den verseuchten Städten zu 
erNären ist, svdaß 1525 nur noch 53 Meister der Zunst angehörten. 
Dieser Niedergang der Mitgliederzahl ist nicht nur für ausnahmslos 
sämtliche Zünfte Breslaus, sondern überhaupt Schlesiens typisch.

Der Senkung der Ziffer entsprach jedoch ein ebenso rasches 
Ansteigen im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts, wie wir es 
bereits oben am Beispiele der Bunzlauer Zunst erfahren hatten, und 
im Jahre 1575 war bereits die Hundertzahl an Zunstgenosten wie
der eingeholt. Eine gleiche lebhafte Aufwärtsbewegung von 63 :118 
weist um jene Zeit zu Breslau z. B. auch die Schneiderzunst auf; 
Eulenburg erklärt diese starke Zuname im Kürschner- und Schneider- 
handwerk aus der Tatsache, daß die bisher im Mittelalter vorherr
schenden Nahrungsmittelgewerbe hinter der Bekleidungsindustrie in 
den Schatten traten, was auf eine Bedarfsverschiebung und Ent
faltung vermehrten Wohlstandes in der Bevölkerung hindeuten 
wurde. (Anm. 275.) Sehr eingehend über die weitere Entwicklung 
der Meisterziffer innerhalb der nächsten Jahrzehnte unterrichteten uns 
die zehn Meisterregister der Jahre 1575—1617, deren letzte allerdings 
sehr an Genauigkeit zu wünschen lassen und der Sorgfalt des anfäng
lichen Zunftschreibers entbehren. Wir verfolgen an der Hand dieser 
Namenslisten klar eine Fortsetzung der Hohenkurwe bis zu ihrem 
Scheitel im Jahre 1595, wo das Marimum mit 126 Zunstmitgliedern, 
einschließlich 24 Meisterswitwen, die gewerblich tätig waren, erreicht 
war. Hier fällt besonders das rasche Anwachsen der Meisterswitwen- 
-ahl in die Augen, die bei einer verlangsamten Zunahme der männ
lichen Zunstgenosten von 100 auf 126 während der Jahre 1575—89 
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ihrerseits bedeutend in die Höhe ging. (4 :26.) Erst diese Spezial- 
beobachtungen lehren uns so recht, wie doch die immer wieder auf- 
tauchenden Klagen über die armen unversorgten „Wittiben" mit ihren 
Kindern, mit denen man ein ständiges Erschweren der Meisterrechts- 
bedingungen zu rechtfertigen suchte und in diesem Sinne wiederum 
den Verlobten von Meisterswitwen erhebliche Erleichterungen beim 
Einwerben ins Mittel gewährte, in der Tat verständlich genug er
scheinen und nicht nur auf Schikane und bloße Vorwände zurückzu- 
führen sind. (Anm. 276,)

Nach vorübergehender, durch Pestepidemien verursachter Sen
kung dieser Höchstzahl ist ein zweites Maximum mit 97 männlichen und 
21 weiblichen Zunftangehörigen nochmals 1603 festzustellen, worauf 
die Mitgliederziffer zunächst langsam zurückgegangen zu sein scheint, 
schon ehe der dreißigjährige Krieg seine unheilvollen Wirkungen gel
tend machen sollte. Was nicht den Wirren dieser für alles Kultur
leben Deutschlands so verhängnisvollen Epoche zum Opfer fiel, wurde 
von der schrecklichen Pestseuche der Jahre 1632—34 dahingerafft; 
neben den Kretschmern und Parchnern traf der gewerbliche allge
meine Niedergang am meisten die Kürschner, deren Mitgliederzahl 
1634 auf das absolute Minimum von 31 (26 Meister und 5 Meisters- 
wittven) fiel. (Anm. 277.) Nur fünf Familien innerhalb der Zunft 
blieben von dem allgemeinen Sterben überhaupt unberührt; zu den 
überlebenden Meistern aus älteren Zunftfamilien gehörte Peter 
Senfstleben, als wohlhabendster unter ihnen, Michael und Hans 
Vetter, Hans Neuman, Martin Lomnitzer und die Meisterswitwe 
Lhristof Lomnitzer, sowie Mathis und die Witwe Peter Stöckel. 
Lassen wir zur Illustrierung dieser Katastrophe das Begräbnisbuch 
von St. Christophori in seiner Glosse am Anfänge und Schluß der 
Eintragungen sprechen: „^.Nlio r6zz In 6er Oroüen Sterbe Ziendt 
Meister gestorben Z9 vnd sien6t In Dieser sterbe gestorben bei Vnser 
2ecke Meistertrauen Linder (Gesellen 1ebr jungen vnd Dienst Made 
autt gantren bland^verlce 179 perscbonen vndt Ziendt 19 leerstetten 
gant? abgestorben da >veder Meister noob Iran oder Linder verblieben 
vnd Ziendt bei 5 Meistern allein verblieben denen Liernsndt gestorben 
ist als bei )aeob tVoltt, Oeorge Lrtel, Daniel Lix, Oeorge Laurngar- 
ten. Hans Vetter." (Anm. 278.)

Die schweren wirtschaftlichen Folgen dieser Unglücksjahre 
zeigen sich in einem nur sehr langsamen Ansteigen der Meisterziffer 
während des weiteren Verlaufs des 17. Jahrhunderts, bis sie von 
1641—73 mit durchschnittlich 58 Meistern nahezu konstant bleibt, 
daher denn auch die aus jener Zeit datierende Schmetterhausordnung 
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57 Bauden, wie wir sahen, für ausreichend hielt. Erst am Ende des 
18. Jahrhunderts wurde dann zum zweiten Male die Hundertzahl 
überschritten; das folgende Jahrhundert brächte im Jahre 1830 einen 
Tiefstand von 37 Meistern, aus dem sich jedoch die Innung sehr 
rasch zu einer blühenden Entwicklung in der neuesten Zeit erholte, 
fodaß sie schon 30 Jahre später über die stattliche Anzahl von 120 
Mitgliedern verfügte, die bis zum Schluß des vergangenen Jahr
hunderts sich um noch etwa 10 vermehrte. Wir verweisen zur 
besseren Uebersicht über diese fortlaufende Bewegung der Meisterzahl 
auf die Tabelle H, der zum Vergleich Meisterziffern andrer schlesi- 
scher Kürschnerzünfte in Tabelle Hg, folgen. Wir erkennen aus dieser 
nur oberflächlichen Zusammenstellung deutlich, daß sich die Bewe- 
gungskurve in Schlesien in den gleichen, durch gemeinsame wirtschaft
liche Einflüsse bedingten Richtlinien hält, wenigstens soweit es die 
Zeit bis zum Ausgange des 17. Jahrhunderts betrifft. Hier erst 
entscheidet es sich, wo das Kürschnerhandwerk die Folgen des dreißig
jährigen Krieges wirtschaftlich zu überstehen die Kraft fand oder wo 
es zu dauernder Verkümmerung und schließlicher Auflösung ver
dammt war.

Einen Schluß auf die bereits angedeutete Wohlhaben
heit der Breslauer Kürschner gewähren uns neben den schwelge
rischen Fronleichnams- und Hauptquartalsschmäusen zur Fastenzeit, 
deren kulinarische Genüsse uns in den Ausgabebüchern der Zunft be
reits im 15. Jahrhundert bis ins kleinste übermittelt sind, einige Sold
buchverzeichnisse aus der Mitte desselben Jahrhunderts. Von den 
etwa 70 Mitgliedern der Zunst zahlten damals das höchste Soldgeld 
mit 1 Mark: 2, die Hälfte davon: 6, ein Viertel dieses Beitrages: 
11 Meister. An geringeren Quoten sind beteiligt: 12 Meister mit 
2—4 gr., 1 mit 16 hlr., 3 mit 2—4 hlr. Die leistungsfähigsten bei 
dieser Form einer Wehrsteuer sind Innungsmitglieder, die zu jener 
Zeit häufig als Geschworene fungieren, ein schlagender Beweis da
für, daß mit diesem Amt in den ältesten Zeiten neben persönlichem 
Ansehen auch eine gewisse Wohlhabenheit Hand in Hand ging. In 
dem Soldverzeichnis von 1460 beträgt der Durchschnitt der einzelnen 
Zubußen 4—18 gr. (Anm. 279). Nach einer Einnahmerechnung der 
Stadt Breslau aus dem Jahre 1468 entrichteten die Kürschner bei 
den insgesamt 10 Mark 1 Groschen betragenden Einnahmen aus 
öffentlichen Bußgeldern der Zünfte die höchste Quote mit 2 Mark 
114 Vierdung. (Anm. 280.) Noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
nahm das Vermögen der Zunft an Immobilienbesitz durch Kauf von 
Hausgrundstücken in der Gegend des Lhristophoriviertels zu. So 
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wurden 1686 zwei solcher Hausgrundstücke für 820 Taler von den 
Kirchamtsältesten der Innung käuflich erworben.

Daß also das Kürschnerhandwerk in Breslau in der Tat einen 
goldenen Boden gehabt haben muß, beweist nicht minder seine Fort- 
erbung durch mehrere Generationen einer Familie. Wir haben zu 
näherer Veranfchaulichung dieser Tatsache in Tabelle IN und Ma, 
eine Anzahl Breslauer und Neumarkt er Kürschner- 
geschlechter zusammengestellt, die die Zähigkeit der Handwerks- 
forterbung in einer Familie erhärten sollen, und bringen in drei 
weiteren Spezialentwürfen (Tab. IVu,—e) Stammtafeln des Hand
werks in je einer Breslauer, Neumarkter und Bunzlauer Kürschner- 
familie. In Bezug auf Tabelle IN ist zu bemerken, daß bei dem 
reichhaltigen genealogischen Material für unsere Zwecke Beschränkung 
auf solche Familien des Handwerks geboten erschien, in denen ent
weder der Betrieb des Kürschnergewerbes über einen Zeitraum von 
120 Jahren (— ^Generationen) oder von mindestens 12 Familien- 
mitgliedern nachgewiesen werden konnte.

Was die Stellung der Meistersfrau innerhalb der 
Zunst anlangt, so führten die Meisterswitwen in der Regel nach dem 
Tode ihres Mannes das Handwerk fort; als selbständige Gewerbe- 
tätige erscheinen sie in den Meisterregistern vereinzelt mitten unter 
den Namen der männlichen Zunstgenossen, meist jedoch in gesonder
ten Nachträgen reihenweise für sich. Ein solches Sonderregister von 
Kürschnerfrauen vom 12. Februar 1596 enthält beispielsweise 28 
Namen; doch muffen wenige Jahre vorher bedeutend mehr Meisters
witwen vorhanden gewesen sein, da z. B. im Meisterverzeichnis von 
1589 die Zahl der weiblichen Zunstangehörigen die stattliche Höhe 
von 44 erreicht, die neben nur 78 männlichen Innungsmitgliedern 
gebucht sind. Inwieweit von diesen Meistersfrauen das Gewerbe 
selbständig auch wirklich betrieben worden ist, steht freilich dahin; wir 
müssen an der Hand andrer Quellen es als wahrscheinlich bezeichnen, 
daß die Anzahl gewerbstätiger Frauen, die überhaupt als Zunst- 
mitglieder anzusprechen sind, selbst in den Zeiten größter Sterblich
keit und vermehrten Witwentums noch nicht 30 betragen hat. Alle 
übrigen dursten nur als außerordentliche Mitglieder gleich den noch 
zu besprechenden Begräbnisaspiranten, wenn man sich so ausdrücken 
darf, zu betrachten sein. Dieselbe Unklarheit herrscht im ältesten Mei
sterregister der Neumarkter Kürschnerzunst: auch hier eine bloße, 
wahllose Namhastmachung einzelner Meisterswitwen, wie Meisters
töchter, ohne zu der Frage selbständiger gewerblicher Tätigkeit Stel
lung zu nehmen. Ob selbst Meisterstöchter das Handwerk wirklich
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betrieben haben, wie es die Statuten einzelner Zünfte vorsehen, in
dem sie bei den Bevorrechtigungen der Meisterssöhne ausdrücklich die 
Meisterstöchter mit einschließen, kann m. E. nur von Fall zu Fall 
entschieden werden, ist aber nach einzelnen Stellen verschiedener 
Zunstbücher durchaus nicht von der Hand zu weisen. So stoßen wir 
z. B. in den Meisterverzeichnissen der Jahre 1585—96 aus je zwei 
Meistersfrauen gleichen Namens, die nur durch die Zusätze „die 
Aeltere" und „die Jüngere" von einander unterschieden sind, während 
sür sie nach Maßgabe sowohl des vorhergehenden als auch des nach
folgenden Verzeichnisses nur je ein Ehemann unter den Meistern in 
Frage kommen kann, nämlich: Hans Heinrichin und Merten Lindnern 
d. Ae. und d. I. Doch werden sie wiederum unterschiedslos mit unter 
den Meisterswitwen aufgesührt, was zwar gegen die Auffassung, daß 
man es hier bei je einer unter ihnen mit ledigen Meisterstöchtern 
zu tun hat, sprechen dürste, am Ende aber vielleicht eben nur auf 
Oberflächlichkeit des Zunftschreibers beruhen mag. Die Tatsache 
einer Meisterstochter als Gewerbstätiger ist namentlich im Falle 
Merten Lindner zu bejahen, da nach dem Tode des alten Meisters 
Merten in den Verzeichnissen von 1585—96 beide Frauen zugleich 
erscheinen und hernach wieder fehlen, in denselben Jahren (1581— 
1607) jedoch ebenfalls Merten Lindner der Jüngere als viertes 
Familienmitglied in den Registern genannt wird, sodaß nur die An
nahme übrig bleibt, daß alle drei als Mutter, Sohn und Tochter 
ordentliche Zunstmitglieder nach dem Tode des alten Meisters waren. 
Aehnlich verhält es sich mit der Meisterswitwe Heinrich, die noch 
zwanzig Jahre nach dem Tode des Mannes das Handwerk selbstän
dig betrieben hat, was, wie bei der Lindner, die Aufnahme von Lehr
lingen in ihre Werkstatt beweist, indes die Tochter hier nur vorüber
gehend während eines Zeitraumes von fünf Jahren als Zunstange- 
hörkge neben der älteren Heinrich in den Listen geführt wird.

Daß überhaupt Meisterswitwcn bereits im 15. Jahrhundert 
nicht nur Lehrlinge unterweisen, sondern sogar selbständig freisprechen 
und für sie bürgen dursten, erhellt aus folgendem uns aus dem Jahre 
1445 nicht mehr ganz leserlich überlieferten Freispruchsprotokoll des 
ältesten Rechnungsbuches:

,,^m Lontsxe in ciie locodi ist kamen vor ciie desworn vn>cj 
Lläisten vrsula LLsxsr swe^cZnitcrrmne sn e^me teile vnci Lsebariss mit 
seinem brucker sm snclern teile vncl ksden deksnt wie sie se^n vor- 
ricbtunge gemscbt d^den von cies jungen wegen wie äss ciie obge- 
nannte vrsulL . ....................... jungen Lscbsriss kre;c los vncl leclig
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SLgit sUer Lnder lerunge vnd ve^s von Iin anders nicbt venn alles 
?ut.............

Eine zweite Lehrmeistern begegnet uns sodann 1471 und 1477 
in der Person der Witwe des Meisters Niclos von Brieg; wir lesen 
da: „Mciosvnne vorn IZrige Kot aucb einen leriungen vor den selben 
katt sie globit . . .

Während bisher Lehrmeisterinnen nur vereinzelt uns über
liefert sind, kommen sie im 16. Jahrhundert, namentlich in dessen 
zweiter Hälfte, häufiger vor; so die Sibenburgerin mit einem auf 2 
Jahre lautenden Lehrvertrag und vor allem die Witwe des Meisters 
Franz Schneider, der bereits innerhalb eines Zeitraums von 17 
Jahren 21 Lehrlinge angesagt hatte, indes sie selbst nach dem Tode 
ihres Ehemannes 1554 noch 15 Jahre hindurch nicht weniger als 
16 Lehrlinge, darunter einmal 3, viermal je 2 Lehrlinge gleichzeitig 
in ihrer Werkstatt ausbildete. (Anm. 281.) Und ebenso dingten 
zwei andre Meisterswitwen, Matz Hielscherin und Mcrtin Hiel- 
scherin, je 2 Lehrlinge in den Jahren 1562 bis 1588. 
Indessen wird es sich bei dieser außergewöhnlichen Er
scheinung einer Akkumulation mehrerer Lehrlinge in den Werkstätten 
einiger zweifellos bevorzugter Meisterswitwen um einen vorüber
gehend eingerisfenen Mißbrauch gehandelt haben. Sah man sich 
doch im Jahre 1589 veranlaßt, ausdrücklich darauf aufmerksam zu 
machen, daß eine Meisterswitwe zwar einen Lehrjungen, den sie von 
ihrem Ehemann übernommen, vollends auslehren, aber keinen neuen 
mehr aufnehmen und ausbilden durste. Dem ungeachtet wurde bei
spielsweise der Meisterswitwe Wolffsdorf 1595 sogar der von ihrem 
verstorbenen Manne aus der Lehre übernommene Sohn durch Strei
chung ihres Namens im Lehrlingsregister entzogen und einem an
deren Meister zugewiesen; die Meisterswitwen scheinen also von nun 
an nur noch als Stellvertreterinnen ihres Mannes in der Lehre 
interimistisch fungiert zu haben, solange, bis der übernommene Lehr- 
junge einem neuen Meister zugeschrieben ward. Auf alle Fälle bildete 
sich der Modus aus, daß, wo ausnahmsweise der Lehrling der Witwe 
zum Auslernen belassen wurde, der Freispruch durch einen Meister 
des Handwerks, nicht aber durch eine Frau, zu erfolgen hatte.

Im Anschluß hieran geben wir noch zwei Lehrverträge mit 
Meisterswitwen aus dem 16. Jahrhundert wieder: „1Z62, den 2». 
bta/ sint vor die Nrbarn Olsten kamen vegen des Knabens mit namen 
Hans L^alestkx be^ der lVlat? blilscberinn die bürge sint Werten 
I^empts tlans Zibener sol lernen von itr )oann> 2 )ar d? gelt ist 
D^nbrackt die briet sint erlegt worden." — ,,ad^. dito sindt vor die 
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ikmbsrn Olsten tcomen vegen ctes XmAbens mit nsmen Henrick von 
nrlen dez? 6er Hilsckerinn ciie bürge sint Lsspsr I^imnitrer
psul Hörle von mitknst itr vertagt 2 ssr äie er lernen sol äss gett 
ist gefallen ciie brite sint L^ubracbt vrorcien vnnä so cier ILnab 
entcvüräe abn Vrsacb sollen 6> bürgen geben vor jeäes sar 5 tk. 
disck alter xevonkeitt". In einem sechs Jahre zuvor abgeschlossenen 
Lehrvertrag mit der Meisterswitwe Franz Schneiderin ist eine vier
jährige Lehrzeit vorgesehen.

Daß anderseits solchen Meisterswitwen selbst das Fördern von 
Gesellen, namentlich während der Mutzeit, zugelassen war, dafür 
bieten uns die Archivalien der Breslauer Kürschnerzunst gleichfalls 
Belege. Freilich zeigt sich hier das gleiche Bild, wie bei dcn eben ge
schilderten Lehrlingsverhältnissen: eine Häufung derartiger Fälle in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf einige wenige Meisters- 
rvitwen. So beschäftigte die Caspar Scholtzin in 8 Jahren 4 Gesellen 
(1577—84), drei weitere Zunstgenossinnen je 1 Gesellen. Nach 
dieser Zeit geschieht erst am Ende des nächsten Jahrhunderts eines 
Gesellen Erwähnung, der zur Zeit des Mangels an Arbeitskräften 
einer Meisterswitwe zugewiesen worden war. Auf eine solche Zu
teilung von überzähligen Gesellen für den begrenzten Zeitraum von 
nur 4 Wochen hatten bereits gegen 1600 einschneidende Maßnahmen 
zurückgegriffen, durch die man jener Privilegierung etlicher Meisters
witwen bei Gesellenzuweisungen mit Erfolg entgegentrat. Wie ener
gisch man die Unsitte, selbst das Mutjahr bei einer Meisterswitwe zu 
erfüllen, damals bekänrpfen mußte, zeigt eine Verordnung aus dem 
Jahre 1600, nach der den Meisterswitwen das Entfremden von Ge
sellen aus der Werkstatt des bisherigen Meisters untersagt war; falls 
sich ein Mutgeselle etwa mit seinem Meister veruneinigte, durste er 
zwar, wie bräuchlich, bei einem andern Meister, nicht aber bei einer 
Meisterswitwe sein Jahr ausarbekten. Immerhin mochte es die be
drängte Lage einer unversorgten Meisterswitwe, der nach dem Tode 
des Mannes unerzogene Kinder und ein mutwilliges Gesinde genug 
zu schaffen machten, angezeigt erscheinen lassen, von Fall zu Fall ein
mal ein Auge zuzudrücken, wenn die Möglichkeit der die Lebensexistenz 
allein gewährleistenden Fortführung der Werkstatt bei mangelnder 
Fachkenntnis der Witwe in Frage stand. Eine solche Bittschrift der 
Witwe des um 1600 verstorbenen Kürschners Michel Vetter ersucht 
demgemäß um Belassung des sachkundigen Mutgesellen ihres Mannes. 
Daß man in dem Bestreben, die Auswüchse zu beschneiden, dann 
freilich weit über das gesteckte Ziel der Reform hinausging, erhellt 
aus dem Fall des Gesellen Joachim Erlebeck (1638), der bei seinem 
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Großvater Melchior Merke die Mulzeit begonnen und nach dessen 
Tode einem anderen Meister überwiesen, auf Bitten der gebrechlichen 
alten Meistcrswitrve Merke durch Vergleich mit dem neuen Meister 
seine Arbeit an alter Stelle weiter verrichten durste. Als aber der 
Meister, mit dem der Vergleich abgeschlossen, ebenfalls starb, wurde 
der Geselle sofort einem dritten Zunstgenossen zugeschrieben, gegen 
den Widerspruch seiner bisherigen großmütterlichen Arbeitgeberin den 
Anordnungen des Zunftältesten gegenüber, die durch Drohung mit 
Niederlegen des Handwerks und gleichzeitiger Verweigerung der 
hohen Kriegskontributionsrate das Verbleiben ihres Enkels in der 
alten Werkstatt durchsetzte. Dafür zeigte sich nun die Zunft nach
tragend genug, als der Geselle um Lossagung bei den Aeltesten an- 
hielt und sich zugleich ums Meistcrrecht bewarb, indem sie ihm nun
mehr aufgab, erst noch ein viertes Jahr bei einem anderen Meister 
auszuarbeiten. Da der Geselle sich sonst nichts hatte zuschulden 
kommen lassen, erhob die Meisterswitwe, der es trotz ihres gebrech
lichen Alters an gewisser Energie kaum gefehlt zu haben scheint, Klage 
vor der Obrigkeit gegen die Aeltesten, die sie der Mißgunst und Ver
letzung des Handwerksbrauchs beschuldigte.

Wir sind deshalb auf diesen Fall näher eingegangen, um zu 
zeigen, daß die Stellung der selbständig im Kürschnerhandwerk tätigen 
Meisterswitwen innerhalb der Zunft denn doch nicht ganz so unbedeu
tend gewesen sein kann, wie sie von manchen dargestellt zu werden be
liebt. Mag dies Beispiel aus dem 17. Jahrhundert immerhin nur 
einen Ausläufer früherer Selbstherrlichkeit der Frau im Kürschner
gewerbe darstellen, so läßt es uns doch gewisse Schlüsse aus eine ehe
malige Gleichberechtigung der weiblichen mit den männlichen Zunft- 
mitgliedern ziehen, die jenen im 17. Jahrhundert mehr und mehr ver
loren gegangen ist. Aus dem Jahre 1696 führen wir sodann noch 
einen Gesellen an, der zwar bei der Witwe seines bisherigen Meisters 
fortgearbeitet hatte, dann aber zehn Wochen vor Ausgang der Mut- 
zeft wegen Zwistigkeiten mit derselben noch zu einem anderen Meister 
überging. Daß ein Meisterssohn auf Gutheißen der Aeltesten hin 
seine Wanderjahre abkürzen durste, um der durch das Ableben des 
Mannes in Bedrängnis geratenen Mutter in der Fortführung des 
gewerblichen Betriebes hilfreich zur Seite zu stehen, hatten wir bereits 
bei Besprechung der Wanderzeit der Gesellen berichtet. Zum Beispiel 
hierfür entnehmen wir den „Iahrarbeiterbüchern": 1604, d. 5. Iuly 
als Quartal Iohannis sagt Andreaß Stulbrück seine Iahrarbeit an bey 
seiner Mutter." — Als Gesellenaufnahme- und Freispruchsprotokolle 
einer Meisterswitwe überhaupt seien hier noch erwähnt: „18. Ltarty 
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stem 1577 sore batt sieb ackatrius sntoniAlc lsssen Lnssxsn sein sor 
rur srbeitten dein cler Laspar Lcdoltrinn/' — ,,.^nno 1578 1ore ciie 
Z. ^lnrtx dntt ciie Lnspnr Zcboltrinn clin aebatrius sntonixlc sein 2eux- 
nis xedenn g? er cins for dein Idr nusKenrbtt dott.''

Wie umstritten noch im 18. Jahrhundert die Frage der Zu- 
lässigkeit der Gesellenarbeit bei Meisterswitwen war, erfährt man 
aus der Eingabe einer Meisterin, der die Aeltesten zuvor trotz Be
fürwortung durch den Breslauer Rat Schwierigkeiten wegen Ueber- 
lassung eines bei einem andern Meister beschäftigten Gesellen gemacht 
hatten: „tünAegen xteick>vodt last dex allen Reeden §edrnucdlicd, nucd 
cler dtntürlicden Lilli§lceit §emäL, 6ak ciie zVittiben, weil sie idren 
Lncden nickt so Zritt als <iie Kleister vorsteden, uncl ciie VVerlcstäclte 
versorgen können, Vor allen LIeistern besonäers mit Lutten tau^licken 
Qesellen sollen versorget weräen".

Nicht selten scheinen Meisterswitwen den Quartalsversammlun- 
gen, zu deren Teilnahme sie, wie in Reichenbach und Striegau zuge
lassen waren, ferngeblieben zu sein; wenigstens enthalten Straflisten 
unentschuldigt Ausgebliebener aus dem 15. Jahrhundert wiederholt 
Frauennamen. So fehlten beim Pfingstquartal des Jahres 1471 
unter 15 Zunstmitgliedern 2, am Quartal Lucie ebenfalls 2 Meiste
rinnen. Ouartalsgelderquittungen sind uns 1440 und 1444 von der 
Niclos Oesterreichynne überliefert, während unter Bußeinnahmen der 
Jahre 1416 und 1471 uns Eingänge einer Lucia Meysnerynne, Niclos 
Smedynne und einer Stregonerynne mit je 1 gr. mitgeteilt werden, 
und 1476 3 Groschen von Tschmoschen, die Frauen beschlagnahmt 
wurden, vermerkt sind. Schließlich lesen wir noch 1462: „1014 
Vierclunx von cler Le^erinne alcle sckult, z tl. von cler Lirnkenö/nne 
alcle sckult".

Solange noch der Mann rüstig zu Fuß war, durste nach einer 
Bestimmung des Jahres 1541 keine Meisterin Material einkaufen; 
Zuwiderhandlungen wurden mit einer Abgabe von 1 Pfund Wachs 
geahndet. —

Ueberblicken wir unsre bisherigen Mitteilungen über die 
Frauenfragc im Breslauer Kürschnerhandwerk der älteren Zeiten, 
so dürfen wir annehmen, daß die Frau wohl Mitarbeiterin in der 
Werkstatt des Mannes, sei es auch nur in der Beschäftigung mit 
der Nadel, gewesen sein kann. Vielleicht durste sie hierbei gelegent
lich noch weitere technische Arbeiten, wie das Kämmen, Reinigen des 
Haarbalges oder gar das Färben mit übernommen haben, je nach dem 
Grade ihrer Geschicklichkeit. Mit Recht betont Eulenburg: „Wie 
hätten ohne Anteilnahme der Frauen denn überhaupt jemals Witwen 
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das Geschäft ihres Mannes forlsetzen können, wenn sie nichts davon 
verstanden?" (a. a. O. S. 16). Daß natürlich besonders gewerbs- 
lüchtige Meisterswitwen zuweilen ihren Beruf voll und ganz ausge- 
füllt haben werden, soll nach dem, was manche von ihnen am Ende 
des 16. Jahrhunderts, wie wir erwähnten, in der Ausbildung von 
Lehrlingen und Gesellen allein bewiesen haben, unbestritten bleiben. 
Ganz im allgemeinen zeigt es sich aber doch immer wieder, daß die 
Meisterswiwe ohne die tätige Mithilfe eines fachkundigen Gesellen, 
um besten Zuweisung wiederholt Bittgesuche an die Zunst ergehen, 
sich ihrer Hilflosigkeit gegenüber den Anforderungen des Handwerks, 
bei ständig wachsendem Arbeitsangebot, bewußt genug fühlte. Das 
geht aus dem Bestreben der Zunft, die in gedrückten Verhältnissen da- 
hinlebenden Meisterswitwen mit ihren unversorgten Kindern, unter 
Gewährung mancher Bevorrechtigungen für deren Freiersmann unter 
den Gesellen des Handwerks, möglichst bald wieder an den Mann 
zu bringen, deutlich genug hervor.

Recht lückenhaft, im Vergleich zu dem sonst überlieferten 
stalistischen Ouellenmaterial, stellen sich uns die einzelnen Meister - 
einwerbungen im Laufe der Jahrhunderte dar. Fehlt es doch 
unter den Archivalien der Breslauer Kürschner an eigentlichen Mei
sterbüchern; Eintragungen über neu aufgenommene Zunstmitglieder 
finden sich in den allgemeinen Protokollbüchern regellos für gewisse 
Zeitfolgen unter andern Angaben verstreut. An der Hand der 
Tabellen Vs,—>b, die Meister, Gesellen und Lehrlinge der Breslauer 
und Neumarkter Zunst in laufender Anzahl ihrer Aufnahmen bis 1751 
zeigen, bcoachten wir unter den Meistereinwerbungen der Jahre 1562 
—1643 einen Rückgang, indem in jedesmal 25jährigen Zeitabschnitten 
die Summen derselben 120 (1562—1586), 97 (1587—1611), 73 
(1612—1636) betragen. Das Maximum der einzelnen jährlichen 
Meisterrechtserlangungen betrug 13 (1565), indes die Jahre 1566, 
1600, 1616, 1628, 1633 und 1638 keine Neuaufnahmen von Mei
stern aufweisen. Die Anzahl der uns im nächsten Jahrhundert in 
größerer Reihenfolge überlieferten Meisterzugänge beträgt für 24 
Jahre (1749—72) 105.

Zu außerordentlichen Mitgliedern gehörten 
eine Zeitlang um 1600 etliche Breslauer Bürger, die sich in der Er
wartung eines pomphaften Begräbnisses im Falle ihres Todes, unter 
Beteiligung der Kürschnerzunst mit all den Insignien, wie sie die 
Inventarverzeichnisse an silbernen Schildern, Leichenmänteln und dgl. 
häufig aufführen, gemäß einem Brauch der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts, zum Neide der lieben Mitwelt in die Zunst sozusagen 
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als Begräbnisaspirantcn in einer den ncuzeitlichen Sterbekassen ver
wandten Form eknkausten. So wird als erster Georg Falkenhain 
1593 der Meisterliste am Schluß mit beigeschriebcn; das Mitglieder
verzeichnis vom 7. Januar 1614 enthält dann bereits 12 solch sonder
barer Ehrengäste, deren Eitelkeit durch ein festliches Leichengcpränge 
Genüge geschah, mochten sie auch selbst nichts mehr davon haben. 
Neben der erkauften Zunftmitgliedschaft konnte man sich ebenso durch 
eine bloße Spende in den Zechbeutel ein solches Ehrengeleit sichern, 
wie es z. B. 1611 ein Buchhändler mit Bier, ein Kretschmer mit 
dem gleichen Maß und 2 sl. taten. Oder man entlehnte die Insignien 
der Zunst sür solche Zwecke gegen eine Gebühr von 6—10 Taler. 
Unter den außerordentlichen Mitgliedern begegnen wir Leuten aus 
allen Ständen: einem Zuckermacher, Handelsmann und Leinwand
reißer, einem Advokaten mit seiner Familie, sowie einem Weinkrämer, 
Schwarzsärbcr, Hvlzkrämer u. a. Nach 1631 hört die zweckwidrige 
Inkorporation solcher Hospitanten auf; der Einzug der Pest ließ keine 
Muße für prunkvolle Bestattungen mehr.

Höchst lehrreiche statistische Aufschlüsse über die Gesamt
zeitdauer der Ausbildung eines Kürschners vom Beginn 
seiner Lehrzeit bis zu seinem Zunfteintritt als Meister erhalten wir 
durch Zusammenstellungen der uns überlieferten Meisterregister vom 
Ende des 16. Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts mit 
der entsprechenden Periode der auf uns gekommenen Lehrlingsaufdin- 
gungen. Freilich sind uns sür die in Betracht zu ziehende Zeitepoche 
von 1533—1608 ergänzende Termindaten als Elemente der Erhebung 
nur bei 60 Lehrlingen genau bekannt; doch genügen sie durchaus, um 
uns zu offenbaren, daß die Gesamtzeitdauer der gewerblichen Ausbil
dung eine außerordentlich verschiedene war. Schwankt sie doch inner
halb eines Intervalls von nur 6 bis zu 27 Jahren, mit einer durch
schnittlichen Dauer von 11—16 Jahren bei der überwiegenden Mehr
zahl. Ein anschauliches Bild gibt folgende Tabelle: Es brauchten von 
60 Lehrlingen vom Beginn der Ansage der Lehre bis zum Meister
recht, in der Periode von 1533—1608:

b 7 8 H iv 11 12 1ZlI4s15 16l17!lSlItzl20l21s22
7s2s1 s2l-lZs2

Zahl 
der Fahre:

1

Lehrlinge: 1 1 2 4 1 7 5 10s 4 s 5
Fahl der Fahre: 25 24 25 2b 27
Lehrlinge:

Die Frage nach der Anzahl der Breslauer Meister, die be
reits an ihrem Wohnsitz das Kürfchnerhandwerk erlernt 
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hatten, läßt sich ebenfalls nur für den Zeitraum der uns aus den 
Jahren 1575—1620 erhaltenen 10 Meisterlisten beantworten, die 
insgesamt 291 Zunstmstglieder aufführen. Unter diesen 291 hatten 
79, d. s. 27 sämtlicher zwischen 1575 und 1620 wirkenden 
Meister, ebenfalls zu Breslau ihre erste Ausbildung als Lehrlinge ge
nossen, eine Zahl, die trotz aller dem Vergleich zugrunde liegenden 
Mängel an gleichmäßiger Analogie der betreffenden Zeitabschnitte 
sich als brauchbarer Durchschnittswert (nach anderweitig vorgenom
menen Stichproben) darstellen dürste.

Daß die Meisterprüsungskommissionen auf eine höchst genaue 
Einhaltung der technischen Anforderungen bei der Anfertigung 
der Meisterstücke sahen, dafür sind uns eine ganze Anzahl 
solcher Protokolle über den Ersolg des Befähigungsnachweises seit 
Mitte des 16. Jahrhunderts überliefert. So lesen wir zum ersten 
Male 1546: „Im 1546 sare clen 4. äiwcxi Oeorg Helle mitt 
seinem scknitt wie bex cler crieckenn Askräucklick, nickt vorksrenn, 
se^nü etlicke ReMcke Hütte vor clis Lrbnrenn elclisten kkomen, sn- 
Zereiget, clss )orgs Hell e^nn ?crmer rnknnn sex, vnä xkm nickt müglick 
wer, akne seinen verdeck vncl vntterxsng wxäerumk ^ukks clas newe 
crwsckneiclen botten vns vrnk §otte wollen wxr wollten ikrn solck sexn 
rniss scknx<lenn c?w Anoclenn wenclenn, kaken wxr elclisten csw Gemüte 
gec^ogenn sexn Zcrmutt vnä vnuormu§enn. -^uck xlirer koke llex5siKe 
4>itt vncl ksken xkm vnser mitte! c^w^esnxett, clerxestLltt, cins ekr 
anglobett kstt, wkuo ekr crum wenigsten sick wiäer clie 2ecke es 
wker rnitt Ususerktt 06er ^Mern nutruriscken Hanclelnn welckes äer 
criecken sckimpMck 06er entkeimen sein inöckt exnlisse, clss ekr akn 
slle exnrecle wxclerrurnb vnsers mittels wolle musig xeken".

Dasselbe Protokoll findet sich im gleichen Jahre bei Jacob 
Ursick. Es handelte sich in diesen Fällen anscheinend wohl weniger um 
mangelnde Befähigung zum Handwerk, als vielmehr um Unachtsamkeit 
oder Unkenntnis gegenüber den eben erst aufgekommenen rigorosen 
Anfertigungsvorschristen; sonst hätte man sich in so früher Zeit noch 
nicht so loyal gegenüber technischen Fehlern der Meisterstücke gezeigt, 
wie man es ein Jahrhundert später wohlhabenden Kandidaten gegen
über gegen klingende Münze zuweilen nicht minder verstand.

Derartigen frühzeitigen Examensnachlässen begegnen wir in 
der Zeit von 1546—70 viermal. Daß diese in der Regel unbemittel
ten Meister sich der Zunst auf Gnade und Ungnade verschrieben, be
weist außer der Einschärfung, daß sie bei Befund des geringsten Un
gehorsams gegen die Zunftordnung — einem sehr dehnbaren Begriff 
— die Zeche widerspruchslos zu verlassen hätten, vor allem die Tat
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sache, daß sich der mit eigener Hand schriftlich hierzu Verpflichtende 
dieser Bedingung in Form eines für alle Zeiten dem Zunstbuch an
vertrauten demütigenden Anerkenntnisses seiner mangelnden Fertig
keit im Handwerk zu unterwerfen hatte: „i?/«- LKriswkk Sckmidt 
dekene mit meiner eickener Hsndsckrikt das ick Kleister bin worden, 
demnack ick aber mit meinen Kleisterstück nickt bestünden bin ist mir 
von meinem Herrn und Geltesten aus gnaden rugelassen worden mit 
diesen Lesckeidt das ick mick einerlei Weise wider das Mittel einlieLe 
das nickt breucklick were, soll ick wider aus dem klittel sckreitten wie 
ick bin kineinkommen." — (Anm. 282). Betrachten wir uns nach diesen 
Schlußprotokollen einmal die Tatbestandsaufnahmen der Prüfungs
kommissionen, wie sie uns im einzelnen vorliegcn. Da heißt es 
z. B. 1590 bei Daniel Hillers Meisterstück: „An dem aufgewiesenen 
Meisterstück haben die Meister Mängel befunden, also daß an der 
Kürschen und am Pelze als an den beiden Stücken nicht viel Gutts 
und für kein Meisterstück erkannt werden mögen. — Soll die Poen 
6 Taler erlegen zwischen hier und Fastnacht." Und 1592 wird uns 
bei Georg Kadenbach berichtet: „n- Klax eingeweickt, 6. ge- 
scknitren, mit dem kelr nickt bestünden, zi. ^ug. wiederum d»s 
Kuniglein (kanincken) eingeweickt, küt wöben d. 5. October 
sckneiden ader vmb düs das Luniglein vnd die kekle nickt gutt ru- 
gerickt, akgewiesen, soll er nun 2um drittenmal baL lernen. — 159z, 
d. 5. _k.pr. gescknitten 24. klax aukgewiesen das Kleisterstück, Klüngel 
daran bekunden wie kolgt: ^m keltre: r 2igi!riemen abgeriüen 
8 bexklecklin vorkeklet nickt reckt vorkakkt 2 Lollklecklin an keklen, 
oben das Oebreme gar ru gering, andere körderkleck am blider rein- 
gescdnitten, der koder Kiemen an einem Ort breiter als in dem andern.

n der kürscken: 18 Llösse das gebreme nickt vorkakkt, das 
kisck au geringe vnd körnen ein Ortt Kiemen breiter dan der ander 
gemackt, 7 Wocken darüber geneket, r unricktiger Lalck."

Der Kandidat war also zweimal durchgefallen und hatte auch 
beim dritten Mal ein mangelhaftes Meisterstück aufgewiescn. Trotz
dem verzeichnen die Meisterlisten regelmäßig seinen Namen als 
Zunftmitglied. (Anm. 283.)

Dem 17. Jahrhundert entnehmen wir folgenden KommUions- 
bericht, aus dem Jahre 1661: ,,^nno 1661, d. 2z. Leptemb. Kat 
Oregor Hornig seine Meisterstücke aukgeweiset, und sind von den 
kleistern, so sie besckauet, in der Lürscke 14 Klüngel bekunden wor
den, als nemlick 9 in klaren vnd 5 am I^der. In dem kelre aber 
5. Klüngel; weil aber die Arbeit sonsten mit aiemlicken Kleiss gemackt 
gewesen, also kaben die Hn. LIdisten in ^nsckauung, daL auk seine 
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Litte man auser sonst Ze^vonÜcker 2eit Zusammen körnen, ilrin 2u einer 
Ztrsike ru §eden aukerlegt 4 Ltkl. (-^nin. 284.)

Ein andres Meisterstück aus dem gleichen Jahre wies bei der 
Kürsche 69 solcher Mängel, bei dem Pelze dagegen 17 auf; daneben 
war die Arbeit „sehr tadelhast, ganz unsauber und unfleißig gemacht, 
danhery sie begehrt ihm auszuerlegen, einen andern Pelz zu machen, 
oder zum wenigsten sich nicht zu rühmen, daß es ein Meisterstück 
wehre, sondern den Pelz zu zerschneiden und anderwerts zu verar
beiten. Weil sie es aber endlich den Hn. Eldisten anheim gestellet; 
alss ist dem Burkisch ein gutter Borweiß gegeben worden, und dar- 
nebenst mitgegeben, er solle sich nicht rühmen, daß man ihm zu gnädig 
gewesen, und also passiren lassen, vielweniger soll er den Meistern 
sich widersetzen, samb ihm zu viel geschehen, oder aus Neid etwas 
getadelt werden. Zur Strafe ist ihm aus Gnaden auferlegt 12 Rchl."

Leider läßt sich eine statistische Erhebung des prozentualen 
Anteils der teilweise oder völlig beanstandeten Meisterstücke, wie der 
„durchgefallenen", aber begnadigten Kandidaten an der Gesamtzahl 
der Meisterrechtsanwärter nicht ermöglichen, weil ja nur verhältnis
mäßig wenige Protokolle dieser Art aus der Zeit von 1546—1662 
erhalten sind.

An der Hand beifolgender Tabelle möge die zeitliche Aufein
anderfolge der einzelnen Stationen des Meisterstücks, soweit uns die 
Daten hierfür bei vier Meistern im Zusammenhänge bekannt sind, 
klargelegt werden:

Jahr M e ister Linge- 
weicht

Ge
schrillt.

Meister
stück auf
gewiesen

Gesamt- 
dauer 

der 
Arbeit

Monat

1590 Daniel Hitler 5. April 7. Mai 1S. Zuni 2^2
1592 Volten Lternbeck I.Mär; 2. b;.

17. Aug.
14. Lept.

1592 Georg Kadenbach 11. Mai H. Zuli besteht nicht —

1595 George Brunnenschläger 24. Mai Z. Zuli t4. Aug. 2-/s

Neben der allgemeinen Mittellosigkeit als Grund zur Nachsicht 
in der Auslegung der geltenden Prüsungsbestimmungen, die auch 
einem ehemaligen, wegen Armut ausgeWedenen und unter die 
Pfuscher getriebenen Innungsgenossen den Wiedereintritt ohne noch
maligen Befähigungsnachweis (der Unkosten wegen) ermöglichte, er
wirkt« ausnahmsweise Fehlen des linken Daumens Dispens vom 
Meisterstück, allerdings gegen Erlegung einer gewissen Abfindungs
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summe, wie wir bei der Einwerbung des Kürschners Andres Merten 
aus Thorn 1577 bestätigt finden. (Anm. 285).

Es dürste schließlich noch am Platze sein, das allerdings etwas 
weitschweifende Meisterdiplom des Breslauer Kürschners Jacob 
Buhle, der seine Meisterwürde zu Leipzig erlangte, vergleichsweise 
zu unsern letzten Betrachtungen mit heranzuziehcn, umso mehr, als 
sich dies Schriftstück aus dem Jahre 1652 in den Breslauer Archivalien 
befindet. Buhle, ein gebürtiger Breslauer, der daselbst das Hand
werk gelernt hatte, war auf der Wanderschaft nach Leipzig gekommen, 
wo er sich zur Meistereinwerbung bei der dortigen Kürschnerzunst ent
schlossen hatte. Das Diplom lautete also: „Wir kernock besckribene, 
mit tilakmen Bartkolomeus Voigt, letatiger 2eit Begierencier Ober
meister Hans Wille, 1onas Brstenberger, vncl Oavicl v^ssmus, verorci- 
nete Be^sit^er vncl batisten, cier gantren Innung ües Lürscknerkanci- 
wercks -:u I, e i p t 2 i § Dkun kkunci, vncl lügen leüermäniglick 20 
wiessen, Uenen clieser Lckein vorgeleget ocier ge^eiget wirkt Ka6 keuts 

encie ^esetrtem kato, vor OnÜ, in gantaer löblieber Hsnkwercks 
versamblun^ Bersänlick ersebienen ist, cler Brsambs vncl klamkaktte 
tungegeselle lacob Bubi, vncl nack erbetbener VerlaubnuL an- vncl 
vorbrackt, wie B. 8. Böbl. Hanclwerck woklwiessenci sezc, ciak Br 
.längst verwickenen 16. Nonatstag fun^ clieses set^lsuikenäen lakres, 
seine auikgegebene vncl gebräucklicke vier Lleisterstück, kleinblick 
vor cisü 1. Linen Beib ?el2 2. Binen Tonnen Bel? z. Binen Möncks 
Belr unkt kann 2um 4. Bine Tonnen Lürscke in wekrenker Vier 
Wocken wie sieb gebükret, neckst Oöttlicker Verleikung vncl Hültte, 
nuninekr verlerttigt kette, karneben sckulkigermaüen gebetken B. B. 
löbl. Blankwerck, wolle cliesslbe «wie sonsten breucklick desicktigen, 
welcks seine Liste wier vor billick 2U sein eracktet, auck Ikms auver- 
weigern nickt gewust, vnk Bines nack kem Ankern über allen Vier 
^Biscken besessen, vncl soviel belunken, Ks6 Br ciie gekackten 4 Meister
stück, wie Lie ^km von seinem aulZgebetkenen Bekrmeister Herr 
Bkilipp Jacob Brauern alü Unserm Ltit- vncl Obermeister vnterwiesen 
worken, verlertiget vncit üamit bestsncien, cisÜ B. B. Böbk Hanäwerck 
in betraektunx Lr sick auvor iecisraeit im Beben vnclt Wsnciel §ekor- 
samblick gegen Unss bezeiget vnüt vorkalten, cleüwegen mit 1kme 
wokl conäent vncl rutriecien gewesen, auck keine soncierlicke Olage 
geiükrt wercien können; äannenkero wir fkm (gelibts Oott:) kkünt- 
tiger 2eit, wann er seinen Lkristlick Xirckgang gekalten, vnö äaÜ Lke- 
dette besckrieten kstt, weiln es bev BlnL also breucklick, vncl vor 
Alters also kergebrsckt, 6aü keiner rum völligen Lleisterreckt ge
langen kan, bieö öie Trauung vorricktet, auK sein terneres ansucken 
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vncl Listen, in Unsere 2unKt vncl snnung ru Linem Mtmeister autk- 
vnät annekmen, vnä gerne willlaLren wollen, ILme aucL auik sein 
LietlicLes LegsLren, äeLwegen diesen glaubwürdig sekein ertLeilet: 
vncl gelanget clerowegen sn seclermänniglick nack Ltancles gebübr, 
I/nser «lienstkreuncl- vnü tleiLiges Listen, 3ie vollen «Lesen allen 
wabren glauben bezcmeben vncl LrmaLnten saeob LuLIen, ^lle gunst, 
dekörclerung vncl geneigten willen erzeugen, vnclt clieser Unserer Vor- 
biete IrucLtibarlieL genieLen lassen: ciaL wirüt Lr vmb einen feclen 
nacL erbeisckung seines Ltancles ru verdienen wissen, vnclt vier seinclt 
es aucb in gleieLer maÜen ru erwieclern, gana willig vnüt erbötig. 2u 
msLrer belcrälltigung Laben Wier Unser clek Untren Löbl. Hanclwerclcs 
.lnsiegel wissentlicb auk «Lesen Lckein geclruebt, vnclt vnü iin blamen 
cleü gantaen lödl. Hanäwerlcs eigenkänüig vnterscbrieben. OeseLen 
vncl gegeben in Leiptaig clen i6. 4ul^ ^nno 1652.
Lartkolomeus Voigt, —
alü Legierenäer Oder- ^>1.

rneister.
Hans Wille, alü Lexsitaer
Ionas Lrstenberger alL Le^sitaer 
Oavict ^Lmus alk Le^sitaer

Dieser Jakob Buhle blieb dann übrigens nicht als Zunftmeister 
in Leipzig, sondern wandle sich wieder nach seiner Heimat, um in 
Breslau als Schwiegersohn eines dortigen Bauschreibers sein Kürsch
nerhandwerk zu betreiben. Es ist bezeichnend für den engherzigen 
Neid der dortigen Zunftgenossen, das; die Aufnahme dieses landfremd 
gewordenen Meisters in die Breslauer Innung nicht ohne gewifse 
Schwierigkeiten vor sich ging und erst von einer Resolution der Zunft- 
versammlung abhängig gemacht wurde, auf die jener Bauschreiber, 
der die Niederlassung seines Eidams am Ort mit allen Mitteln be
trieb, zweifellos Einfluß ausgeübt hat.

Wir erwähnten im allgemeinen Teil unserer Abhandlung 
mehrmals den 24 fl. betragenden Vermögensnachweis als 
weitere Aufnahmebedingung neuer Zunftmitglieder. Während man 
in frühester Zeit auf Vorzeigen des Barkapitals bestand, um jede Ver
schleierung des Kapitalvermögens des Bewerbers unmöglich zu 
machen, hören wir noch im 16. Jahrhundert von Bürgschaften für das 
Vorhandensein dieser Summe bei einwerbenden Meistern: „Ls seym", 
heißt es in einer Eintragung aus dem Jahre 1536, „vor äx Lrssmen 
Lläisten Icommen äer Lrbsr Hsnns Heelmsn vncl Geister Lsttsrsr 
scbsrensckm^ctt vnä Ladenn LeLantL Lex iLren gutten gewissen «las sn 
wol wissentlicL ist clas Laspar gadeler wol sn vermuten sex <l«r XXIIII 
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gulä. äi« Lr dsbenn sol eru seinen Lckn)-<lt vnä ^leisterreck äes 
willenn a^ve^ne Nenner Hrksläenn de>n iren Leäen ^vo «s von 
Butten se>n ^vüräe."

Das Ansehen, das die Breslauer Kürschnerzunst weit und breit 
im Lande genoß, zeigt sich in der Unzahl von Korresponden
zen, die erheblich über den Rahmen des Handwerksmäßigen hin
ausgehen. Eine Menge von Bittgesuchen und Unterstützungsein
gaben von Leuten, die mit dem Kürschnerhandwerk kaum noch Bezie
hungen haben mochten, Gutachteneinholungen schlesischer Kürschner
zünfte, Stipendienangelegenheiten u. a. offenbaren immer wieder die 
Freigiebigkeit der Innung und damit den nie versiegenden Born ihrer 
Kapitalskrast. Im Briefwechsel mit den auswärtigen Genossenschaften 
des Handwerks zeigt sich noch im 18. Jahrhundert ein erfreuliches 
Solidaritätsgefühl für die gemeinsamen gewerblichen Interessen sogar 
über die engeren Landesgrenzen Schlesiens hinaus, das schon aus dem 
meist warmherzigen, kollegialen Ton hervorgeht, in welchem den Gut
achten erheischenden fremden Gewerksgenossen „ein erfreulicher Obsieg 
ihrer Streitigkeit erwünscht" wurde. Selbst zu der um 1700 alle Ge
müter Breslaus bewegenden Frage der Notwendigkeit der Errichtung 
einer Universität nahm die Zunst in einem Gutachten Stellung (1695). 
Ihr Bescheid lautete ablehnend, einmal aus religiösem Bedenken, weil 
sie als erkorene Hüterin des Protestantismus' durch vermehrten Zu
wachs polnischer Studenten eine Stärkung des Katholizismus' in 
Breslau befürchtete, besten man sich bislang in den größeren Städten 
Schlesiens unter den Wirren der Gegenreformation immer noch er
folgreich erwehrt hatte. Sodann aber aus der Abneigung gegen die 
Zügellosigkeit des damaligen, noch unter den Folgen des Dreißig
jährigen Krieges entarteten Studententums des ausgehenden 17. Jahr
hunderts, „die", verlautet in dem Bescheid der Breslauer Kürschner
zunst, die doch als Verwalterin von Universitätsstipendien durchaus 
nicht dem akademischen Wesen unsympathisch gegenüberstehen mochte 
„weder nach Gott, noch Obrigkeit, Profestoren, Commendanten, noch 
rvas andern fragen und mehrenteils, in freier Disposition nach eigenen 
willen leben". — „Wie würde wol", heißt es im weiteren Verfolg 
des Gutachtens, „die in Freiheit gesetzte Studenten Menge zu zwin
gen, unser Obrigkeit Gewalt würde wol hier zu schwach sein, und 
dürfste wol ein greuliches Blutbad, welches doch Gott in Gnaden ab- 
lvenden wolle, hieraus erfolgen; und obgleich einiger Nutzen etlichen 
Gewinnsüchtigen und neubegierigen würde zuwachsen von einem oder 
dem andern Studierenden; so würden sich wol für Einen Gutten, 
10 Bettelhaste und liederliche Blut Egel finden, uns biß aufs Mark 
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durch allerhand Verdruß auszusaugen, unser Weib und Kinder zu- 
schänden machen und alles gebranle Herzeleid anthun. Unsere Stu
dierende Landeskinder hier anzuhalten würde schwer halten, indem 
die Neubegierige Welt sich gerne an frembden Orten umbsieht. 
Würde also unsere Mutter Stadt . . . eine Futter Stadt des über- 
häuften unnützen Gesindleins werden."

Was die Z u n f t ä l t-e st-e n anlangt, so war ihre Tätigkeit 
anfänglich natürlich eine ehrenamtliche. In den frühesten Rechnungs- 
büchern, worin die Einnahmen und Ausgaben von 1389—1587 ein
getragen sind, kommt eine eigentliche Gebühr für die Mühewaltung 
und Zeitversäumnis des Zunftvorstandes niemals vor. Die Zunft
geschworenen gaben sich mit den Festschmäusen, die anläßlich ihres 
Amtswechsels „zur Aufrechnung" wie auch am Fronleichnamstage auf 
Unkosten der Zeche, zugleich wohl mit ihnen zu Ehren, geboten wurden, 
zufrieden. So lesen wir beispielsweise im ältesten Rechnungsbuch: 
,19 2UV virecbnunxe us§e§ebin". (1402); später erhöhte sich, 

dieser Betrag auf 1 Mark 1 gr. (1560) und 2 Mark 2 Psg. (1576). 
Hierauf folgen die Berechnungen pro Quartal, und nicht mehr zum 
allgemeinen Jahresabschluß. Dementsprechend verbrauchte man 1601 
bis 1603 an jedem Quartal „zu gemeiner Ausgabe" 1 Mark 30 gr., 
dann 1605 bis Mitte des 18. Jahrhunderts 3 Mark 12 Groschen 
oder 3 Taler Schief. Hierzu trat die bisherige Iahresabschlußausgabe 
mit 3 Mark (1588), ein Betrag, der bis zur Mitte des 18. Jahr
hunderts auf 4 Mark 16 gr., bz. 4 Tal. Schief, stieg. Alle diese 
Summen flössen anscheinend in den Beutel der Aeltesten; ein eigent
liches „saiÄrium", d. h. eine offizielle feste Besoldung derselben datiert 
erst seit 1588 bei der Breslauer Kürschnerzunst, wo zum ersten Male 
vermerkt wird: ,,<ten rxvoien Ober Elclisten vor ikre ktübe unä Ver
säumnis 9 Mark " Diesen Betrag, der in neuer Talerwahrung seit 
Mitte des 17. Jahrhunderts auf 8 schief. Taler lautete, empfingen die 
Aeltesten auch in der Folgezeit des 18. Jahrhunderts. Hierzu kam 
dann seit 1713 noch eine Extraspende von jährlich 20 Talern zu einem 
Ehrentrunk beim Amtswechsel. Es setzte sich also am Schluß des 
18. Jahrhunderts das jährliche Zunstamtseinkommen der Breslauer 
Kürschnerältesten zusammen aus 1. -einer „gemeinen Ausgabe" von 
4 Quartalen zu 3 Taler — 12 Taler, 2. der Iahresabschlußausgabe 
von 4 Täl., 3. aus dem Salarium von 8 Tal. als eigentlicher Besol
dung und 4. dem 20 Taler Kosten verursachenden Ehrentrunk; in 
Summa mithin 44 Taler.

Mit dem Amtswechsel hatten die bisherigen Zunftältesten zu
gleich ihre bevorrechtigten Verkaufsständc auf dem Rathause abzu-
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Heben: vviUekor ist Aescben, ÜS8 6)^ xesvorn mit ern Lläisten
xetibit vnä gelobit baden »1t vnä iung mit vvobideäaLbtem mute, wenn 
äo nevve xesvvorn vttsitrin, so sollen rvvee stete äer §es>vorn adxen 
vn6 in trevxin, is trete an, >ven is sntrete, äss man s»l sammln 
ruclcin, vnä üas man 6enne vor das me alle sor ru mitvsstin sat 
vsmessin."

Der Amtswechsel der einzelnen Geschworenen wurde regel- 
mäßig in den Zunftbüchern anläßlich des Jahresabschlusses, über den 
die abgehenden Aeltesten den neu erkorenen Rechenschaft ablegen 
mußten, verzeichnet. So lesen wir z. B. 1478: „Lecuntur Lxposit» 
Lenior(um) pelbücurn ^tiebaebs Lpixler et Lristokeri Ltocb". — 
Fast immer geschah dieser Aemterübergang jährlich am Quartal Fast
nacht (Cinerum). Zwar findet man in frühester Zeit, durch irgend- 
welche Störungen veranlaßt, zwei- bis dreimalige Ablösungen der 
jährlichen Geschworenen, wie wir sie in den Jahren 1404, 1406 und 
1457 seststellen können; doch verblieb z. B. 1408 das anscheinend nur 
während der Monate November und Dezember an der Amtsaus
übung verhindert gewesene erste Aeltestenpaar nach seinem Wieder
eintritt am Quartal Weihnachten auch das ganze folgende Jahr über 
im Vorstände der Zunst. Daß die Wahl der Geschworenen nicht 
einem bestimmten Modus unterlag, sondern vielmehr persönliche Be
liebtheit beim Rate, Ansehen und vor allem Wohlstand ihre Hand 
dabei im Spiel haben mochten, sehen wir an der häufigen Wiederkehr 
nicht nur einzelner Meister, sondern sogar mehrerer Geschworenen
paare, ja später selbst ganzer Gruppen im Rahmen einer Sippschafts- 
oligarchie. Zur deutlicheren Veranschauung dieser Tatsachen folgt in 
Lab. iV!I (s—ld) des Anhangs ein Verzeichnis der Breslauer Kürsch- 
neräftesten von ihrem Amtsantritt des Jahres 1389 an bis 1700. 
(Anm. 286).

Nächst diesem Vorstände des Zechamts fungierten zu Breslau 
innerhalb des Verwaftungskvrpers der Künschnerzunft noch je 
2 Aelteste des Lehnamts und des die Patronatsgeschäfte von St. 
Christophori führenden Kirchamts, svdaß der weitere Zunftvorstand 
sich aus insgesamt 6 Aeltesten (3 Oberältesten) zusammensetzte. (Anm. 
287). Der Verfall des Innungswesens äußerte sich am Anfang des 
18. Jahrhunderts unoerhüllt in der zuweilen nicht ganz einwands- 
freien Amtstätigkeit der Zunftältesten. Auf Caspar Hübner, der im 
Jahre 1707 nach häufiger Mühewaltung während eines Zeitraums 
von 41 Jahren, des ihm nur Undank, Aergcr und Lasten bringenden 
Amts müde, seinen Vorsitz niederlegte (Anm. 288), folgten einige 
weniger löbliche Vertreter der Zunst als Leiter des Zechamts. So 
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mußte u. o. Martin Hone vom Aeltestentische schimpflich abberufen 
werden, weil er „pankerticrt" hatte und trotzdem gewaltsam im Amte 
verharren wollte. Im Jahre 1704 war man gezwungen, das Haupt- 
quartal um acht Tage zu verschieben, nachdem der eine der Aeltesten 
Schulden halber sein Amt im Stock hatte abgeben müssen, und 1713 
wird die Amtstätigkeit des Aeltesten Gottfried Balck „gar schimpf
lich" genannt. Gegen die Vermögensverwaltung des Zunstvorstandes 
erhoben die Iungmeister mehrmals die schwersten Anklagen wegen 
ungerechtfertigter Bereicherung desselben, namentlich in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, sodaß der einer alten Breslauer Kürsch
nerfamilie entstammende Rektor vom „Heiligen Geist" Sigmund 
Benjamin Klose 1776 mit der zeitraubenden und mühsamen Revision 
Jahrzehnte umfassender Rechnungsbücher der Zunft betraut wurde, 
die allerdings nicht vermocht hat, tatsächlich vorgefundenen Unregel
mäßigkeiten früherer Kirchamtsältesten hinsichtlich der gegen früher um 
fast 40 T geringer anmutenden Einkünfte der Kirchenbeamten bis aus 
den letzten Grund nachzugehen: Der Verbleib gewisser Raten lag 
nach wie vor im Dunkeln.

Der Zunftbote („Envius", „LeoliLuwir", ge
wöhnlich „Bote" schlechthin genannt) erhielt anfangs pro Quartal 6 
bis 9 Groschen, später stets 1 Vdg. Hierzu kam noch eine Neujahrs- 
gratifikatton von 6 Groschen bis 1560, die dann bis 1735 um 3 gr. 
erhöht wurde. Außerdem empfing er mindestens einmal im Jahre 
einen Rock und vor allem Schuhwcrk, oder ein Kleidergeld hierfür. 
So lesen wir schon 1398 im ältesten Rechnungsbuch: „nuncio härener 
i rok Aelcsul vor i scboclc i Ar. vn cru msckin äo von", jm nächsten 
Jahr: „ 16 scot lorencr äem boten vinb e^n rok", 1401: 2Z Ar. vml> 
r rok <tem boten lorencr vn inncbeion", 1405, am Fronleichnamstage: 
„lorencr äem Uiner vor e^n rok vn vor sn^Ue ton vn vor scbun 34 Ar.", 
1467: „äem -eekssAer I 2um Aevvnncte". Zu Schuhen bekam
der Bote meist mehrmals im Jahre Beträge von 2—7 gr. Selbst als 
der bisherige Bote, „der alte lorencz", dem neuen, Niclos v. d. Sweyd- 
nicz, im Jahre 1408 anscheinend wegen Altersgebrechlichkeit weichen 
mußte, empfing er ein Gnadengeld von 3—6 gr. pro Quartal, neben 
dem Gehalt des neuen Zechsagers, und gelegentlich wie früher Rock 
und Schuhe. Die auffallende Häufigkeit der Zuwendungen an Schuhen 
sür den Zunftboten darf uns nicht in Erstaunen setzen; sie findet ihre 
Erklärung in der geringen Haltbarkeit der damaligen Stoffqualität, 
bei gleichzeitig starker beruflicher Abnutzung durch die Botengänge. 
Sonst wäre es doch kaum zu erklären, daß z. B. Dittel, der schon nach 
zwei Jahren dem Niclos v. d. Sweydnicz nach dessen Tode im Boten-
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aml gefolgt war, mit 6 gr. um Schuhe zum Weihnachtsquartal 1416, 
8 gr. zu Invokavit, 3 gr. zu Iohannis und abermals zu Lucie mit 
gleicher Ausgabe vermerkt steht, also wohl an 3 Paar Schuhe in einem 
Amisjahr benötigte, was übrigens bereits für den Ausgabeetat des 
Jahres 1404 bei seinem damaligen Vorgänger festzustellen ist. In dcn 
Jahren 1417—19 betrug das oben erwähnte Kleidergeld für den 
Boten 1 Mark. Besondere Dienstleistungen an hohen Festtagen, wie 
Weihnachten und Fronleichnam, wurden ihm häufig mit 1—4 gr. ent
lohnt. Es scheint sich in solchen Fällen zweifellos meist um die 
Pflichten des Zunftboten als Kerzenwart in der Zunftkapelle zu St. 
Maria Magdalenen zu handeln, wo ihm das Entzünden der von bcn 
„Irabter^nnsn" (den mit der Herstellung der Lichte beauftragten 
Nonnen) gefertigten Wachs- und Unschlittkerzen oblag. Zuweilen 
entschädigte man ihn sodann für Traglasten verschiedener Art, wozu 
u. a. das Vorweisen des Wehrbestandes der Zunst beim Aeltesten- 
wechsel seine Dienste benötigte; ferner war er ja vor allem haupt
beruflich der „LLetiLLdr", der die Zunstgenosfen zu den Morgen- 
fprachen und andern Ladungen auf Geheiß der Aeltesten entbot, wofür 
er 3 Groschen als Trinkgeld einftreichen durste. Hierzu bezog er 
schließlich noch ein kleines Nebenverdienst vom Kehren des Zech- 
hauses (24 sgr. späterhin) und Reinigen der Leichentücher und sonstigen 
Zechgeräte (8 sgr.). Seit 1586 betrug das Botengehalt 18 gr. 
(— 1 Vdg. 6 Gr.) pro Quartal; 1606 wurde es auf 1 Mark 
(— 32 gr.) erhöht. 1668 finden wir Quartalsbezüge des Boten von 
1 Taler 5—9 Gr. verzeichnet, sodaß die jährlichen Einnahmen des 
Zechfagers aus Quartalsgeldern gegen 1700 4 bis 5 Nil. ausmachten, 
wobei allerdings das Neujahrsgefchenk seit Anfang des 17. Jahr
hunderts mit einbezogen wurde.

Ueber die Pflichten und den Wirkungskreis des Zunstboten 
gibt uns wohl am besten Aufschluß eine allerdings erst aus dem Jahre 
1743 stammende Zunftbotenordnung, die jedoch auf ältere Anord
nungen dieser Art zurüägegriffen zu haben scheint. Es heißt dort, daß 
der Aechbote und sein Weib treu und verschwiegen sein sollen und 
weder aus dem Schmetterhaufe noch vor den Jüngsten über die Maß
regeln und Aufträge der Aeltesten sprechen dürfen. Wenn der Bote 
etwas der Zunft Nachteiliges hört, soll er es melden. Ferner hat er 
dcn Aeltesten bei allen Zusammenkünften und Anweisungen getreulich 
aufzuwarten und bei wichtigen Verhandlungen derselben vor der Tür 
zu bleiben, ebenso alle Tage wenigstens einmal bei den Oberältesten 
sich wegen etwaiger Anordnungen einzufinden. Vor den Quartalen 
und sonstigen Zunstvcrsammlungcn unterliegt ihm die Instandsetzung 
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der Materialien, für deren Verlust er haftet. Zu Winterszeiten hat 
er die Beheizung der Zunftstube zu übernehmen und außerdem für 
sichere Ausbewahrung des Zechhausschlüssels und Einholung der 
wiederkäuflichen Zinsen und anderer Gefalle Sorge zu tragen. Als 
Vergütung sür seine Dienste genießt er freie Wohnung, ist vom Wach
dienst befreit, bezieht ein Quartalgeld von 1 Mark und bekommt an 
jedem Jahrmarkt fürs Kehren des Schmetterhauses 7 gr. 6 hlr. und 
„von der Wanne" auf dem Schmetterhause 22 gr. 6 hlr. Von jeder 
Ladung zu einem Zunftmitgliedsbegräbnis erhält er mindestens 12 gr., 
für Uebermittlung der Botschaft eines Meisters im Kreise der In- 
nungsgenossen 9 gr., sür außerhalb der Zunft eingehende Bestellungen 
an die Aeltesten oder einzelne Meister 1 gr. 6 hlr.; im Falle der Ein- 
forderung der Zunst zur Bestattung einer Person, die nicht dem Mittel 
der Kürschner angehört, gilt die ortsübliche Botenlohntaxe. Bei 
Meistereinwerbungen, Aufnahmen und Freisprüchen von Lehtlingen 
(ließt ihm das übliche „Gratial" zu. Zieht man zudem in Betracht, 
daß er im Nahmen des Kirchamts der Zunst den Dienst eines Glöck
ners bei St. Christophori zu versehen hatte, wobei die Kenntnis der 
polnischen Sprache als Empfehlung galt, so versteht man, daß im 
17. Jahrhundert um dies einträgliche Botenamt, das manchem armen 
Meister eine sicherere Existenz als sein Hauptberuf zu bieten vermochte, 
bei Vakanz der Stelle, wenn nicht gar schon in Erwartung einer 
solchen, wiederholte Bewerbungen an die Aeltesten ergingen. Daß 
man übrigens selbst mit der Tätigkeit eines solchen Zunftboten mit
unter trübe Erfahrungen machen mußte, zeigt sich 1594 an dem Meister 
Salsm^n Peter, der durch Unterschlagungen anvertrauter Innungs- 
gelder der Zunft einen restlichen Fehlbetrag von 28 Mark 22 Groschen 
verursachte, nachdem diese sich am Erbe des inzwischen Verstorbenen 
nicht völlig hatte schadlos halten können.

Nicht gerade reichliches Material ist uns über die Tätigkeit 
des Z u n f t s ch r e i b e r s (,/86r4ptor") bekannt. Er erscheint bei 
seiner festen Besoldung an den Quartalen fast in der Regel mit dem 
Boten zusammen als Empfänger der gleichen Rate wie dieser. So 
lesen wir um 1398 mehrmals: „Miüptom ot nuncüo 12 Sn.", eine 
Summe, in die sich beide wohl zur Hälfte teilten. Später stieg dann 
sein Gehalt über 1 Vierdung pro Quartal (bis 1642) auf jährlich 
4 Taler. Auch ihm wurden, wenngleich viel seltener als dem Boten, 
gelegentlich Beschenkungen mit Schuhen zuteil, falls er nicht einen 
Zuschuß zu deren Anschaffung erhielt. Sein Name wird nur ver
einzelt erwähnt; im Jahre 1407 scheint ein gewisser, mit dem Boten 
zusammen genannter „Segemunt" dies Amt bekleidet zu haben, 
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während 1413 das Quartalsgeld neben dem Boten „?etro sai-iptvrl" 
ausgezahlt wird. Für Sonderleistungen, wie Ausfertigungen von 
Dokumenten und Inventarverzeichnissen, strich er hin und wieder ein
mal 2 Groschen, bz. in einem Falle „vielfältiger Mühewaltung" 
2 Taler ein (1646), während ihm im späten 18. Jahrhundert Beträge 
bis über 5 Taler dafür zuslossen. Hierzu kam dann, wie beim Boten, 
das übliche Neujahrsgeschenk von 6—9 gr., und seit 1668 eine ständige 
Extravergütung von 2 Tal. für den Rechnungsabschluß. Am Ende 
des 18. Jahrhunderts machten die Gesamteinnahmen des Zunft

schreibers schließlich gegen 6V2 Rtlr. aus.

Neben dem Zunftboten und Schreiber benötigte die Zunst 
zuweilen die Bemühungen von ein bis zwei Dienern, die hier und 
da mit einem Trinkgeld oder Geschenk verzeichnet sind, wie z. B. 1409 
zu lesen stestt: „klLnnos Uem ct^ner 26 Ar. vor e^n rok vncl rnnckelon". 
Ob darunter Stadt- oder Ratsdiener in jedem einzelnen Falle zu 
verstehen sind, bleibe dahingestellt. 1570—87 empfangen die „älte
sten"- oder „Oberdiener" und die „gemeinen"- oder „Anterdiener" je 
6 gr. zum Neujahr von der Kürschnerzunst. Als Obliegenheiten dieser 
Diener erscheinen: Einfuhren von Lehrlingen (2 gr.), Umschauen von 
Gesellen (4 gr.) und Kehren des Zechhauses in späterer Zeit, nachdem 
der Zunstbote dieser Dienstleistung enthoben war. 1608 wird von 
zwei Dienern der „umschauende" und der „kehrende" Diener pro 
Quartal mit 5 gr., der „aufwartende" Diener mit 6 gr. entlohnt, und 
1642 hören wir zu guter Letzt von einem „Almosendiener", der als 
Empfänger eines 18 gr. betragenden Trinkgeldes am Quartal Weih
nachten gebucht wird.

Was die Morgensprachen der Breslauer Kürschner 
anbetrrsft, so wurden, wie der dafür gebräuchliche Name 
besagt, alljährlich in der Regel 4 solcher „Quartale" („Huntuor 
tsinVoru", „tzuatKuMsr") abgehalten, an denen 1 Groschen, der 
„Quartalsgroschen" oder das „OuatuortsMporÄZE" (1464), als 
Zunstbeitrag von jedem Meister in die Lade fiel. Die Summe der 
Ouartalsgelder betrug in den Jahren 1464—66 5 Vierdung bis 
4 Schilling, Ende des 16. Jahrhunderts 24 gr. bis 3 Mark 16 Groschen 
pro Quartal, während 1615—16, 1624—39, 1640—44, 1668 z. B. 
feste Quartalseingänge von 3 Mark 12 Groschen vorliegen. Das 
Rechnungsjahr der Zunft, mit dem Vortrag der Iahresabschlußrech- 
nung und dem Aeltestenwechsel, begann am Sonntag Invokavit, nach 
der Fastnachtswoche, um die dritte Stunde; hiernach hieß das Haupt
quartal „Hunrt. kÄstnLolit", „Oinarum", „Onvok^vil", seltener 
,^1ittlu8ten", wenn es erst verspätet abgehalten wurde. Das zweite 
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war das Quartal Pfingsten („leinit.", „Oobauuis", „8inrc>uiL st 
^krukue"), das dritte Michaelis („Onu«o", „Orueis", „Lxaltat. 
OE«" nach dem Tage der Kreuzeserhöhung also benannt), das 
letzte Weihnachten („Imeie", bz., wenn es erst verspätet nach Neujahr 
fiel: „Drlum rvAuur", „drei Könige"). In den unruhigen Zeiten 
der Städtefehden und Zunftaufstände am Anfang des 15. Jahr
hunderts, sind Zusammenlegungen je zweier Termine nichts Unge
wöhnliches, so 1419 Invoc.—Iohannis und Mich.—Weihn., sodaß 
zwischen 1402 und 1422 mehrere Jahre nur 2—3 Quartale zu ver
zeichnen haben.

Später wurden dann die Ouartalsvcrsammlungen auf Montag 
verlegt. Ueber die Geschäftsordnung dieser Sitzungen sind wir eigent
lich erst durch eine nähere Anweisung des Jahres 1690 genau unter
richtet, die wohl auf ältere Usancen der Zunft zurückzuführen sein mag. 
Danach sollte am Sonnabend nach Fastnacht zunächst mit den Vor
arbeiten fürs Hauptquartal begonnen .werden, indem die Iahres- 
abschlußrechnung von den ausscheidenden Aeltesten fertiggestellt und 
ein Voranschlag der bevorstehenden Quartalsunkosten gemacht wurde. 
Zugleich legte man die Liste der neue Feuerlöfchverpflichtungen für 
das kommende Amtsjahr an und arbeitete einen schriftlichen Bericht 
an die nächsten Aeltesten über die stattfindenden Aemterveränderun- 
gen aus. Am Mittag bestellte sodann der Zunftbote zwei von den 
bisherigen Aeltesten erkorene Meister aufs Zechhaus zur Abnahme 
der Iahresabschlußrechnung, damit deren Richtigkeit vor der Verlesung 
auf dem Hauptquartal bestätigt werden konnte. Ueber diese von den 
abgehenden Aeltesten erwählten Vertrauensmänner heißt es 1697: 
„die Aeltesten sollen zwei Meister kiesen, nachdem zuvor die Jüngsten 
wiederholt solche Meister erwählt, so weder schreiben noch rechnen 
konnten, wenn sie nur vermeint, daß sie wider die Westen wären". 
Der Verlauf der eigentlichen Hauptquartalsversammlung am Montag 
ging folgendermaßen vor sich: Zuerst wurden die anwesenden 
Meister durch Namensausruf nach dem Meisterregister sestgestellt; 
dann folgten die Verlesung der Zunstartikel und de; Feuerlöschord- 
nung, Umfragen und die Bekanntmachung der Iahresabschlußrech- 
nung. Hierauf schritt man zum Aemterwechsel der Aeltesten, unter 
Mitteilung der neuen Meisterämter, nahm Legatberichte, Einsammeln 
des Quartalsgroschcn und schließlich Aufnahme und Freisprüche von 
Lehrlingen vor, worauf noch die laufenden Ausgaben erledigt wurden, 
und die Ausfertigung der verschiedenen Trinkgelder und Gratiale den 
geschäftlichen Teil der Sitzung beschloß, an den sich ein üppiger 
Schmaus reihte. Kürzer gestaltete sich natürlich der Hergang der
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Nebenquartale im Jahre: Vorlesung der Handwerksartikcl, Um
fragen, Aufnahmen und Freisprüche, Quartalsgroschenkollekte, Lau
fende Ausgaben. Außerhalb dieser Termine pflegten ferner die 
Aeltesten im Winter jeden Montag, im Sommer vierzehntäglich auf 
dem Zechhause wegen Einbringung der Monat- und Soldatengelder 
zusammenzukommen.

Zu den eben erwähnten Meisterämtern neben den Funktionen 
der Aeltesten gehörten mehrere zunftverordnete Meister, denen die 
Aussicht über die gewerbepolizeilichen Angelegenheiten der Innung 
oblag. Als solche würben jedesmal am Hauptquartal neu berufen: 
2 „Umgeher", 2 Gesellenbeisitzer, 2 zu den „gemeinen Almosen", 6—8 
(1591—1619), später 4 (seit 1635) „Umschauer", 2—8 zur „Rendite" 
(dem Jahrmarkt), deren Anzahl feit 1637 regelmäßig 4 betrug, und 
6—7, später 3—5 zum Aufspüren der Pfuscher. Daneben erscheinen 
gelegentlich als „des Boten Bürgen" 4 (1597), sowie seit 1681 2 die 
Kornaufsicht führende Meister. Wir sehen also, daß unter Umständen 
der achte Teil der gesamten Meisterschaft unterwegs sein mußte, um 
den Geschäftskreis der Zunft ordnungsgemäß mit seinen Obliegen
heiten auszufüllen, selbst wenn wir annehmen, daß sich die einzelnen 
Aufsichtshabcndcn in ihren Ressorts gegenseitig Woche für Woche 
ablösten und nicht alle gleichzeitig ihrer Aemter walteten. —

Von äußerst früh entwickeltem finanzwirtschastlichen Geiste 
zeugt die Art der Rechnungslegung der Aeltesten vom Ende 
des 14. Jahrhunderts bis in die neueste Zeit hinein, die es mit sich 
brächte, daß sie für jedes Konto eine besondere Kasse einrichteten, wo
durch eine größere Klarheit und bessere Uebersicht erzielt wurde. 
Schon die Trennung der drei Hauptämter Zech-, Lehn- und Kirchamt 
diente neben der Entlastung der Amtstätigkeit der Aeltesten diesem 
Umstände, was aus der gesonderten und voneinander gänzlich unab
hängigen Buchführung dieser drei Verwaltungsabteilungen der Zunst 
deutlich erhellt. Für unsere Zwecke kommt nur der Etat des Zechamts 
in Betracht. Wir müßen uns im engeren Rahmen dieser Abhandlung, 
in Anbetracht des so überaus reichhaltigen Materials der Kürschner- 
rechnungsbücher Breslaus, das einer speziellen finanz- und kultur
historischen Untersuchung manche Funde, jedenfalls aber des Inter
essanten mehr wie genug bieten dürste, leider so kurz wie möglich zu 
fasten suchen. Es sei zunächst auf die Iahresabschlußrechnungstabellen 
VN L—im Anhänge unserer Abhandlung hingewiefen, die einen 
Jahrhunderte umfassenden Ueberblick über die Entwicklung der Zunft- 
finanzen gewähren.

Die älteste vollkommen erhaltene und zugleich klar zu ent-
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ziffernde Abschlußrechnung ist uns aus dem Jahre 1401 im frühesten 
Rechnungsbüchlein überliefert; sie entspricht in ihrer äußeren Fassung 
den bereits von 1389 an in nur zerfallenen Bruchstücken vorhandenen 
Spuren solcher Aufzeichnungen, und lautet: „snno dm. Ltillesimo 
cccc primo kabin Aeant^vort soban . . . sponsbruA Krancrko cruceberA 
Xicolss Xe^vtriroke vn Vinc-en? Zponsbrucbe IIII ^larlc minus III Ar. 
psrntLm pecuniam". Aehnlich ist eine spätere Buchung aus dem Jähre 
1467 gehalten: „Item )orAe Lcbaulc? vnd Drnst Le^dil Not geantvvort 
den Xevven DIdisten slss nernlieb ZteKen Le^diln vnd ^näris D^ncr- 
mnnn e^ne sume Aeldis also vil als 1 Auldin an bsre^tim Aelde vnä IIII 
mr§. pl§e. an Asvissir scbuld ano IX VII mo". Schließlich folge Noch 
hier ein Buchungssatz aus der ersten Hälfte des nächsten Jahrhunderts: 
„1Z29. dv LIdestenn Naben recknunA Aetbon auK das 2y )ar vnnd 
Naben ^n Im VorratN Aelassen XXXXVIII NIene mN. an barAeldt 
vnnd an scboit", sowie aus dem 17. Jahrhundert: „1642. Was -wir 
Larl XörnicNen und Hans Vetter nscb D. )acob V/olKens und D. 
Daniel Lixens kastnaebt 1642 Aetoner ZcblussNrittunA bis ao 164z k'ast- 
nackt bei der 2ecNsn an Xorn, Oerste, auüensteNenden LcNulden und 
bakrem Oelde Naben emptanAen nemblicken 1046 Daler 2l Ar. bl.".

Nach der günstigen Finanzlage der Breslauer Kürschnerzunst 
im 15. und 16. Jahrhundert brachten die KriegSwirren und bedeutende 
Prozeßkosten bei Kompetenzkonflikten und anderen langwierigen 
Streitigkeiten um die Mitte des 17. Jahrhunderts schwere Einbußen, 
was am besten daraus hervorgehen dürste, daß man sich am Anfänge 
des nächsten Jahrhunderts zum Verkauf des Zunsthauses genötigt sah. 
Dennoch vermochten diese und ähnliche verzweifelte Gegenmaßnahmen 
zur Behebung der Finanznot die Einnahmen und damit den Kassen- 
bestand nicht wieder zu fordern. Als nach den schlesischen Kriegen 
schließlich nur noch 120 Rtlr. der Lade verblieben, mußten zur Be
streitung der Ausgaben Anleihen gemacht werden, wahrscheinlich bei 
ungenannten wohlhabenden Zunftmitglicdern, die mit Vorschüssen von 
18 bis 25 Taler der Innung die Deckung ihres notwendigsten Bedarfs 
ermöglichten. Trotzdem verfügte die Zunst 1788 nach den Akten des 
Breslauer Magistrats über nur 170 Taler Kapital; nicht viel besser 
stand es damit um die Mitte des 19. Jahrhunderts (Anm. 289).

Nicht berücksichtigt oder nur flüchtig einmal gestreift sind in 
den Jahresabschlüssen die Sonderkasse zum Konventgelde, der 
„Bußenbeutel", in den die Strafgelder kamen, die Kasse für das 
„Gebratensgeld" der einwerbenden Meister und die genossenschaft
lichen Einkaufkonten für Schmer, Salz, Kreide und Korn, abgesehen 
von dem einmal erwähnten „Armer Leutebeutel", aus dem 1589 
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einem Meister 2 Taler geliehen wurden. Diese feinere Differenzie
rung hört mit dem Niedergang der Zunftfinanzen im 18. Jahrhundert, 
der jede Aktivrcserve illusorisch machte, auf, indem ein Konto der 
Kreditor des andern wurde, weshalb dann manche spätere Ausgabe 
oder Einnahme der bislang gewohnten wünschenswerten Klarheit 
mehr und mehr entraten läßt.

Wenden wir uns dem Haushalt der Breslauer Kürschnerzunst 
im einzelnen zu, so treffen wir unter den ordentlichen Aus
gaben des 15. Jahrhunderts Lntlöhnungen für den Zunfiboten und 
-schreiber, gewisse Tor- und Turmwächter, die Stadtknechte, deren 
Hilfe sich das Gewerk beim Aufspüren von Pfuschern mit bediente, 
für die „Kastenführer", denen der Transport der Zunstgeräte aus dem 
Zechhause anläßlich des Aeltestenwechsels und deren Zurückschasfung 
und Aufbewahrung an alter Stelle oblag, wofür sie, wie die Stadt- 
knechte, jedesmal 2 gr. erhielten, für Kehren des Zcchhauses (3 gr.). 
Andre regelmäßig wicderkehrende Aufwendungen betrafen Zuwen
dungen an das Konvent zur Winterszeit, die aus freier Lieferung von 
Holz und Kohlen, Festgaben von Stricheln und Eiern zu Weihnachten 
und Ostern bestanden, Trinkgelder für den Glockenläuter zu St. 
Christophori, den „Kanzler" zum neuen Jahr (2 fl.), dcn obersten 
Stadtdiener (1 Vdg.), die Lichterin für Anfertigung der Wachs- und 
Unschlittkerzen (1014 gr.), für das Kehren der Kapelle, das „Fegen", 
Einölen und die Aufbewahrung des Harnischs auf dem Rathause, für 
die Gesellenschaft zum neuen Jahr. So kommt namentlich in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts der eben erwähnte „Kanzler", 
das ist der erste Kanzleibeamte der Landeshauptmannschaft, mit dem 
sich die Zunst aus nicht ersichtlichen Gründen ganz besonders gut zu 
stellen für notwendig befand, unter den regelmäßig zu Neujahr Be
dachten immer wieder vor; sein Ehrengehalt bildet zugleich den weit
aus höchsten ordentlichen Ausgabeposten der Zunst. Ihm wurden 
1471 ein mardcrner Hut, im nächsten Jahre ein Rockpelz, später 
6 Gulden zur Anschaffung eines Fuchspelzes verehrt. (Anm. 290).

Von den außerordentlichen Ausgaben fallen die meisten soeben 
als regelmäßig wiederkehrend charakterisierten ordentlichen Posten 
unter diese Rubrik, wenn sie nur gelegentlich, bei besonderen Anlässen, 
den Zechbeutel in Anspruch nehmen. So die Sonderbemühungen 
von Leuten, deren Dienstleistungen die Zunst in einzelnen Fällen für 
sich benötigte, worunter z. B. solche außerhalb des Handwerksbetriebes 
erforderliche Leistungen der Gesellen fielen, die sich meist aus den 
Pflichten der Beobachtung des religiösen Kultus', des Wehr- und 
Wachdienstes ergaben, wofür eine Beisteuer zur Zehrung und zum 
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Biertrunk der dabei Beschäftigten üblich war. Kriegerische Unter
nehmungen mußten in Zeiten städtischer Fehden häufig genug von den 
Bürgern gefördert, mit Mann und Roß ausgerüstet und unterhalten 
werden. Für gewöhnliche Wach- und Transportleistungen belastete 
man die Zunstkasse mit nur wenigen Groschen; reicher wurden schon 
die kerzentragenden Gesellen der Fronleichsnamsprozesston des Jahres 
1422 bedacht, die damals eine besonders freigebige Vergütung von 
3 Vierdung 3 gr. 4 hl. für ihre Bemühungen erhielten. Hierzu kamen 
dann noch Ausgaben für Wachs, Schmer, Bauten am Zechhaus und 
der Zunftkapclle, wie überhaupt allerlei kirchliche Aufwendungen. 
Hohe Repräsentationskosten erwuchsen der Zunft namentlich bei feier
lichen Empfängen von Fürsten und anderen hochgestellten Personen. 
So erfahren wir schon 1413 von einer für die damaligen Zeiten ganz 
beträchtlichen Ausgabe von 20 Mark für die Söldner auf dem Rat- 
hause und 15 gr. „vK clie weppener, Uo die türmten vK dein rotlius 
waren". Bei der Ankunft des Königs Wenzel in Breslau vermeldet 
das älteste Rechnungsbüchlein eine Ausgabe von 1 Schock weniger 
4 Groschen für Wachs zu Stecklichtern und 7 gr. Arbeitslohn für 
deren Anfertigung und Anbringung auf Traghölzern, mit deren bren
nenden Lichten man dem Landesfürsten entgegenzog, und ebenso ver
ursachte der Auszug Wenzels Aufwendungen an „Leymit", Kerzen, 
Essen und Trinken. (Anm. 291). Als Höchstsumme für solche und 
ähnliche Zwecke erscheint 1424 eine Beisteuer von 22 Mark für die 
Söldner zu einer Heerfahrt gen Böhmen. Von Ausgaben zu Ge- 
schenkszweckcn, die meist in Gaben von Pelzwerk bestanden, seien aus 
der frühesten Zeit der Ueberlieferungen erwähnt: 1403: 2 Mark zu 
einer „Arocr/ne Kurse der plener/ne", 1399: „I sckok ane II Ar. 
vor e^n pelc? petir plener", 1390: ,,i pelcr petir neidirs kaustrau", 
1404: Schuhe von ungarischen Fellen von Caspar dem Müherer für 
3 Vdg. erkauft, die die Brüderschaft kommenden Michaelis bezahlen 
soll, dann begegnen wir abermals dem Peter Plener auf dem Rat- 
hause mit einem geschenkten Pelz und einer schwarzen Schaube, 1408 
erhält „Hunno8 4s swidsui«?." 5 Groschen für ein Paar Schuhe zu 
Pfingsten, 1405 Peter Klettendors 2 Mark zu einem Pelz, 1420 
beißt es: „Oedimus ^socov Lckonerrneln 6 scUiNlNA vor e^n pelc?", 
zwei Jahre später: „Lrenc-elern von der brudirsekslt VVSAIN e/n Uerin 
pelcr pro 6 5cKi!!inAe" 1464 erhält der Schöffenschreiber 1 Gulden 
„vor e?n kutteie^n", der Kanzler außer dem jährlichen Neujahrs- 
geschenk noch 4 fl. und 1 Vdg. für einen Pelz und im selben Jahre 
bucht man „8 §r. vor e^n kuttelevn deine der kursenkLuö olk vnd c?u 
siswst". Im nächsten Jahre erscheinen ferner „expositL" von „26
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LckillinAe pienniAS vor e^n marcler^nne butteleyn /eronimo", ,,i Aoläin 
vor eyn Sckonvver§ duttelevn", 1470: ein marderner Hut für den 
Kanzler, 1472: 5 Vdg. für 3 Marder, 2 fl. für 1 Biber, 8 gr. für 
2 Marderhütlein als „Machelohn" und 4 Schillinge für 3 Marder, 
1478: 1 Mark für eine Mische Schaube. (Anm. 292). An Aus
gaben, die auf das Konto „allgemeine Unkosten" zu setzen sind, 
finden wir vor allem solche, die durch die Instandsetzung des Inven
tars und den Geschäftsbetrieb der Zunft veranlaßt wurden, als: 
1399: 8 gr. für Bänke und Holzarbeiten, 1401: 14 gr. für eine 
Lade „vncl 6ss slos cru bessirn", 1404: ,.I Ar. <lLL man äv denke 
dock Aestebet 65 in äy druüirsLdLir Aekoren", hierauf: „8 Ar. vor 
6v vir denk ot äem rotdu^e clas rvir sie nnäirs babin mackia". 
Im Jahre 1405 hört man von einer Ausgabenrechnung von Hand
werksarbeiten beim Kapellenneubau an St. Maria Magdalenen: 
3 Mk. 6 gr. Lohn für die Tischler, für die Maler 10 gr., die 
Schlosser 3 Vdg. von Schloß, Eisenband und Zubehör; später gab man 
dem Glaser 12 gr. sür eine Reparatur am Kapellenfenster. Im 
Jahre 1404 erhielt anläßlich einer Bestattung der Tischler für Sarg, 
Schloß, Kerzenlade und „Palpetum" 2 Mark, der Maler für 
Bemalen des Sarges einen nicht verzeichneten Betrag. 1413 ver
fertigte der Schlosser Titze ein Gitter für die Zunstkapelle um 5 Mark. 
Nehmen wir gleich in diesem Zusammenhang einige Stichproben aus 
dem 16. Jahrhundert hinzu, so lesen wir z. B. 1562 eine Ausgabe 
von 1 Mark 22 Gr. dem Tischler für den schwarzen Tisch und die 
Bänke dazu in der großen Stube (Zunfthaus?), von 3 Mark 1 Gr. 
18 Hl. dem Tischler und Schlosser wegen der neuen Almer (Wand
schrank) zur Zinsbriefausbewahrung, sowie für einen weiteren ins 
Zechhaus gefertigten Tisch 1 Mark 17 gr. 6 hl. — Nicht minder 
erforderte die Führung der Zunftbücher und die Ausfertigung von 
Schriftstücken aller Art kleinere Unkosten für die Innung. Als 
Beispiele hierfür wählen wir: 1400: „2 gr. vmb perm^nte vncl vmb 
pLppir", 1402: „I Ar. vinb pappir", 1464: 3 sr. vmb I bück pzppir", 
1410: „3 Ar. von evn bucklexn, clo MLN clv vvilkur vn Aesckrebin 
bot", (,,Z §r. pro scripdurs sicut unus bbellus est tscius wilkor").

Neben diesen genannten Ausgaben des 15. Jahrhunderts 
kommen noch solche verschiedener Art in Frage, wie für die Bestäti
gung von Statuten durch die Obrigkeit, für den Baudenzins auf dem 
Rathaus und endlich ganz allgemein unter dem Titel „von 6es Kant- 
nerkis vveAin" kurz vermerkte Eintragungen. Ueber die Ausgaben 
für Zechen, Trinkgelage und große Festschmäuse, die namentlich am 
Fastnachtsquartal und zur Fronleichnamsfeier jährlich Summen ver
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Schlangen, welche alle bisher genannten Aufwendungen weit in den 
Schatten stellen, wäre am besten noch besonders zu reden. Ebenso 
werden wir die oben erwähnten genossenschaftlichen Einkäufe der 
Zunft an Schmer, Salz, Kreide und Korn noch näher zu berühren Ge
legenheit haben.

Unter den ordentlichen Ausgaben des 16. und 17. 
Jahrhunderts findet sich zunächst wieder der Kanzler mit seinem 
Neujahrsgeschenk von nur noch 1 fl-, während Schreiber und Zunft
bote statt bisher 8, nunmehr 17 gr. beziehen. Hinzu tritt die Ausgabe 
für den Befehlshaber mit 1 fl., den Prokurator (1 Tal.), die kaiser
liche Steuer vom Zechhause mit 6 bis 12 Mark, das Solarium der 
zwei Oberältesten mit 9 Mark, ein ständiger Beitrag zur Fastnachts- 
zeche der Meister mit 3—10 Mark, die Holzrechnung für Heizung 
des Zunsthauses (3—4 Mark), während der Harnischfeger regel
mäßig 1—2 Mark, der Zunsthauskehrer 8 gr. und der Glockenläuter 
zu Neujahr 10—18 gr. beziehen. Daneben werden taufend verzeich
net: Ausgaben sür Waschen der Zunftleichentücher, für Neujahrs- 
gratifikationen an die Oder- und Unterdiener zur Belohnung für das 
Ermitteln von Störern, für wiederkäufliche Zinsen vom Zechhius, 
für Reinigung des Kirchengcstühls, zum Pfingftkönigsschießen (meist 
3 Mark 18 gr.), für die Diener wegen des Umschauens (3 Gr.), 
für Diener und junge Meister abermals wegen Aufspürens von 
Pfuschern, für den Schreiber und Boten (pro Ouartal 1 Mark 4 gr.), 
sowie für letzteren außerdem 28 gr. 6 hl. wegen Besorgung von 
Zinsquittungen; nächstdem: die „gemeine" Ausgabe für jedes Quartal 
(1 Mark 6 gr. — 2 Mark) und die Anschaffung des jährlichen 
Kalenders (1 gr. 6 hl.). — Gegen das 18. Jahrhundert hin erhielt 
der Kanzler regelmäßig 1 Tal. 9 gr., indes man Zunftboten und 
Zunftschreiber mit 9 gr. zu Neujahr abfand.

Fast unübersehbar gestalten sich nunmehr die außeror
dentlichen Ausgaben der Zunst; es sei daher dem Verfasser ver
gönnt, eine rein willkürliche Auswahl unter denselben zu treffen, 
soweit sie privatwirtschastliches Interesse für sich in Anspruch nehmen 
dürsten. Da legten denn vor allem die langen Kriegswirren des 
16. und 17. Jahrhunderts zunächst die Pflege einer ausgedehnten 
und reichliche Gaben beanspruchenden Wohlfahrtsfürsorge zugunsten 
der unzähligen Opfer jener Zeitepoche der kapitalskrästigen Kürschner
zunst ans Herz. Daß sie dieser sittlichen Forderung des Christentums 
nach Kräften entsprochen hat, dafür zeugt die uns überlieferte Menge 
der Almosenempfänger, deren Zudrang wahrlich keine geringen An
forderungen an den Zunftbeutel stellte. Wir haben schon einmal im 
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Verlaufe unserer Abhandlung auf die durch religiösen Fanatismus 
verfolgten und vertriebenen Meister fremder Handwerke, Geistliche, 
Schüler u. a., auf all die vielen verarmten „abgebrannten", invaliden, 
durch langwierige Kriegsgefangenschaft bei Türken und „Moskovi- 
lern" an Leib und Seele herabgekommenen oder mit sonstigen Ge
brechen behafteten Gewerksgenossen, Soldaten, ehemaligen Gesellen 
hingewiesen, die zum großen Teil weit aus der Fremde, aus allen 
Himmelsstrichen, wohin sie die Laune des Kriegsgottes verschlagen, 
ihres Weges gezogen kamen. (Anm. 293). — Häufig begegnen uns 
ferner Ausgaben für Schreibutensilien aller Art, so zwischen 1586 
und 1587 in acht Monaten allein Anschaffungen von 6 Büchern, 
Papier (zu 5 gr.), Tinte, Streusand, grünem und gelben Wachs, 
Federn, einem „Pergamen" und einem weiteren Buch Papier (8 gr. 
3 Pfg.), im nächsten Jahre von einem neuen Zunstbuch um 1 Mark 
13 Gr. und dem zweiten Lehrknabcnbuch, im Jahre 1589 um 1 Mark 
3 Gr. 6 Pfg. Diesen Aufwendungen nahe verwandt ist der Kapitals
verbrauch der Zunst für „Zeitungen", d. h. Nachrichten aus fremden 
Landen, Kuriere, Sendschreiben, ZunWatuten; so zahlte man 1597 
für einen Zunstbrief dem Ratsschreiber und Kanzlisten 9 Mark 18 Gr., 
einem Boten mit einem Brief nach Liegnitz 16 gr. — Starke An
forderungen an die Zunftkasse stellten sodann die vielen Renovationen 
und Umbauten des alten Zechhauses, aus dessen Grundstück im Jahre 
1666 ein Hinterhaus errichtet ward, bei dem sich die Bauunkosten auf 
die stattliche Summe von 924 Taler beliefen. Was den ohnehin 
genug zerrütteten Zunstfinanzen ein weiteres starkes Defizit verur
sachte und bei dem fünfzig Jahre später erfolgenden Verkauf dieses 
Gebäudes eine ganz unangebrachte Aufwendung war, umso mehr, als 
erst um 1580 daselbst eine rege Bautätigkeit an dem damals wahr
scheinlich von Grund auf in Stein neu errichteten Hause eingesetzt 
hatte, wie die Rechnungen der Bauhandwerker beweisen. Zu den 
Inventaranschaffungen dieses Zechhauses gehörten eine neue Zunst- 
lade für 7,14 Mark (1566), Gläser um 4,10 Mark, vier Leuchter und 
ein grünes Tischtuch von 101H Ellen um 2,30 Mark. Bei dem 
Neubau im Jahre 1580 betrug die Tischlerrechnung wegen der 
Fenster, Türen, Stubendielen allein alles in allem 15,6 Mark; eine 
frühere Maurerforderung für Arbeiten am Dach des Zechhauses 
lautete gar auf über 50 Mark. — Ganz besonders aber bildeten die 
unregelmäßig wiederkehrenden, ganz unberechenbaren und jedem 
Voranschlag des Etats über den Haufen werfenden Schätzungen, wie 
die kaiserliche Steuer und die türkische Kriegswehrsteuer, neben Kon
tributionen durchziehender Heeresteile eine schwere Belastung für die 
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Kasse der Zunft, deren enorme Prozeßkosten bei Kompetenzkonflikten 
und ganz zwecklosen Fehden wider die bezweifelte Zunftehrlichkeit ein
zelner Bewerber um die Mitgliedschaft schließlich zu völliger Auf
lösung des einst so reichen Kapitalsvermögens führten. (Anm. 294.) 
Weitere außerordentliche Ausgaben erwuchsen der Zunft 1560 aus 
einer Verehrung für die Gesellen „wegen des Spiels" (Fastnachtspiel?) 
in der Höhe von 2 M. 8 gr., einer Beisteuer für das viele Leichen- 
tragen der Iungmeister (1 M. 12—16 gr., 1568), zu Hochzeiten der
selben (3.12 und 4.16 Mk., 1622), einer weiteren Verehrung von 
1 Mk. 4 gr. „sür die Personen, so das Spiel oder Tragödie von den 
sechs Kämpfern gespilt", aus Begräbnisunterstützungen für Todesfälle 
in den Familien armer Zunstgenossen (1.4—16 Mk.). Zu solchen 
von der Zunft wiederholt bedachten Personen gehörten außer dem 
schon früher einmal gestreiften Neujahrsgratulationspoeten Georg 

Reuter, der gegen Entgegennahme von Geldgeschenken in den Jahren 
1607—19 die Zunft mit seinem bombastischen Schwulst über Gebühr 
zu verherrlichen wußte, bis der Tod seinen aufdringlichen Lobhudeleien 
endlich ein Ziel setzte, noch einige weitere „Dichter" und „Kompo
nisten", die sich mit ihren „der Zeche zum Ruhm und Ehren" gewid^ 
meten „oarniina." im Anfänge des 17. Jahrhunderts Trinkgelder 
von durchschnittlich 16 gr. einzuheimsen verstanden; ein sehr hohes 
Eratial wurde, um das weitgehende Interesse der Breslauer Kürsch
ner für Geistesprodukte der verschiedensten Art zu beweisen, im Jahre 
1623 dem Magister Joachim Pollio für seine gedruckte Gratulations- 
predigt anläßlich der Einnahme der Festung Glatz zuteil, nämlich 
15 Taler. (Anm. 295). Das Jahr 1743 verzeichnet ein Subsidium 
an einen Kürschnergesellen aus Pegau (Sachsen), der zu Breslau 
zur Verteidigung auf der Wanderschaft als auch „zur Ehre des Hand
werks" die Fechterkunst erlernt und zur Vorführung derselben vor der 
Zunst Unkosten gehabt hatte. Neben einer vereinzelten Ausgabe im 
Jahre 1610 für „ein Paar Brillen in die Zeche" mehren sich im 
17. Jahrhundert die Spenden von Wein, an dem sich selbst der Zunft- 
bote 1662 einmal mit einem Quart erlaben durfte. —> Erwähnens
wert wären schließlich etliche Gesellenbrüderschaftsbeihilfen für die 
Herberge (Reparatur des Herbergsschildes), die Renovation des Gc- 
sellenstübleins auf dem Alletheiligenhofpital, wie überhaupt Unter
stützungen armer, alter oder siecher Gesellen, und Beisteuern zu Be- 
gräbnisien von Altgesellen.

Auf die Ausgaben im 18. und 19. Jahrhundert einzugehen, 
würde hier zu weit führen; es sei nur bemerkt, daß sich die Auf
wendungen für Patrone, d. h. Anwälte und hohe, einflußreiche Leute 
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im Rate der Stadt, die der Innung bei Pfuscherstreitigkeiten und 
Entwürfen neuer Statuten oder Prozessen mit Rat und Tat beiseite 
standen, ständig mehrten. (6—50 Taler). Statt des bisherigen jähr
lichen Ehrentrunks erhielt der ratskommissarische Zunftbeisitzer, der 
„Herr Assessor", von 1737—45 stets einen silbernen Löffel. Die 
Gunst dieses kleinen Potentaten wurde auch sonst förmlich erkauft: 
er erhielt bei jeder Gelegenheit ^ouoarirs" und wurde zu den Quar- 
talsversammlungen bei schlechtem Wetter in einer Sänfte getragen; 
feil 1765 bewilligte ihm die Zunst ein festes Honorar von 16 Talern 
jährlich. Wir lassen zum Ausgange dieser Betrachtungen noch einen 
kurzen Auszug ordentlicher Ausgaben aus dem Etat des Jahres 1736 
folgen: „Quartal Fastnacht zur gemeinen Ausgabe 3 Tal., dem Be
fehlshaber 1.9, Zechfchreiber 1.9, Zechboten 0.32, den ältesten Die
nern 0.12. zur Wäsche der Zechgeräte 0.12, zur Reinigung des Zech
hauses und -gerätes 0.29.12 Taler; dem Korporal zum Pfingstzuge

Bier — 2.18 Taler, den Tambourn 2.18 Tal.; Quartal Trinit. 
zur gemeinen Ausgabe 3.—, dem Zechfchreiber 1 Taler, dem Boten 
32 gr.; Quartal Mich, zur gemeinen Ausgabe 3.—, dem Zechschreiber 
und Boten wie vorher; Quartal Drium eeAumr zur gemeinen Auf
rechnung 4.—, dcn Aeltesten zum Solarium 8.—, dem Zunftschreiber 
sür die Abschlußrechnung 2— und endlich für den Ehrentrunk 
20 Taler.

Die Einnahmen der Kürschnerzunst find in dem ältesten 
Rechnungsbuche noch nicht verzeichnet; dort finden wir zunächst nur 
Buchungen über ihre Ausgaben. Erst in dem zweiten „Rsg-istriüm 
ssuioriiM st betitelten Buche (1463—77)
erscheinen einige verstreute Angaben über die Einkünfte unter dem 
Titel: ist was MLII ^im usriien", oder „xniieinuAe",
„reesptu", „pereeptu"; dahinter folgen dann in der Regel die 

„expositu".
Als solchen ordentlichen Einnahmen begegnen wir im 

15. Jahrhundert dcn Gebühren für die Lehrlingsaufnahmen (sch Mk.), 
die Meistereinwerbungcn (2 Mk.), den Zuflüssen aus dcn Strafgeldern 
(Bußen), die anfangs pro Quartal durchschnittlich 3 Vierdung er
gaben, den Quartalsgroschenkollekten, den wiederkä'uflichen Zinsen, 
Stete- oder Standgebühren und den Erträgen frommer Stiftungen.

Von außerordentlichen Einnahmen hören wir an
fangs kaum etwas; sie find meistens in den Aktiven der jährlichen 
Abschlußrechnung der Aeltesten versteckt, wo nicht gelegentlich, wie 
1471, eine Einnahme von „swurorin evolivi-uik" besonders ver
merkt wird, oder sonstige unregelmäßige Einnahmen nicht genannter 
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Art von einigen Meistern, aus Schuldverträgen und Pfuscherkonfis
kationen vorliegen. So treffen wir auf Beträge von 3 bis 14 Gro
schen von beschlagnahmten Fellen und einer Gabe einer Meistersfrau 
von 1 Mark zur Zunftkapelle. In den folgenden Jahrhunderten ver
stärkten sich natürlich die Quellen der ordentlichen Einnahmen 
bei den eben erwähnten Zuflüssen entsprechend den bereits erörterten 
Erhöhungen der Lehrknabengelder, Meisterrechtsgebühren u. a., wie 
auch der wachsenden Zahl der Zunftmitglieder, im gleichen Maße 
steigender Ausgaben. Später kamen dann noch Mutgesellengebühren 
und Schnittgelder der Meisterrechtsbewerber bei Anfertigung der 
Stücke zu den Erträgnissen, die in den Zunftbeutel sielen. Unter 
solchen ordentlichen Einnahmen, die wenigstens in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts ständig wiederkehren, wären vielleicht auch die 
aus den Stiftungen außerordentlicher Mitglieder für den Todesfall, 
von denen wir jüngst gesprochen haben, und den Leichengebühren für 
die Begräbnisinsignien der Zunst zu rechnen, welch letztere in Einzel
fällen der Jahre 1593—1614 1 bis 6 Mark zu ergeben pflegten. Er
hebliche Einnahmen brachten hierbei vor allem die Stiftungen von 
Todeswegen; so setzte 1604 ein Aeltester noch bei Lebzeiten für sein 
letztes Geleit 22 M. 16 gr. zugunsten der Kapelle aus, eine ehemalige 
Kürschnerswitwe stiftete 16 Taler für Bestattungszwecke, während die 
Erben des Zunstbeisitzers Thiele 1610 gar 100 Taler für die Zeche an
läßlich der Ausstellung des Grabsteines des Verstorbenen in der 
Kürschnerkapelle bestimmten. Bei der Häufigkeit dieser Zuflüsse in 
jener Periode kurz vor dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges ist 
es nicht verwunderlich, daß im Jahre 1616 allein aus solchen Begräb
niserträgen eine Gesamteinnahme von 66 Talern erzielt werden 
konnte.

Die letzterwähnte Gruppe von Zuwendungen anläßlich eines 
Todesfalles streift zum Teil schon das Gebiet der damaligen außer
ordentlichen Einnahmen. Unter diesen treffen wir auf die 
hohen, fast den Charakter eines Loskaufs annehmenden Bußen für 
fehlerhaft angesertigte Meisterstücke, gegen deren Erlegung bei einem 
wenig befriedigenden Befähigungsnachweis die ZunftkoMmUion 
einem „Passieren" der Stücke sich geneigt zeigte. Ferner flössen der 
Zunftkasse dann und wann verfallende Bürgergelder von auswärts 
weilenden, mit der Rückkehr säumenden Meistern, namentlich in dem 
Falle, daß sie „zum andern Male freventlich ausgetreten", und von 
entlaufenen, nicht wieder heimgekehrten Lehrlingen zu. Sehr hohe 
Einnahmen ergaben sich aus dem Loskauf begüteter Meistersföhne von 
den Wander- und Mutjahren. So löste 1688 David Höne seine zwei 
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fehlenden Wanderjahre mit 62 Talern 18 gr. in die Zunftlade ab; auch 
fönst sind die Sondereinnahmen in verschiedenen Fällen nach 1700 
ganz beträchtlich: 1737 100 Taler von einem jüngeren Meister wegen 
der Meisterstücke, 1722 Erlös von drei den Pfuschern genommenen 
weißen Wölfen 25 Taler, von andrer beschlagnahmter Störerware 
an Tschmoschen, Mardern und Kerzen 12—20 Taler.

Die weitaus am häufigsten vertretene Gruppe von Einnahmen 
war seit den frühesten Zeiten die Menge mannigfacher Bußen für 
Vergehen wider die Willküren und Statuten, soweit sie als leichtere 
der Disziplinargerichtsbarkeit der Zunft zur Aburteilung unterstanden. 
Es würde ermüden, das Heer der Strafen, die die Aeltesten im Laufe 
der Jahrhunderte über ihre pflichtvergessenen Mitmeister gefällt haben, 
als ein Kapitel für sich hier näher zu erörtern. Wir können hier nur 
einen lleberblick nach den einzelnen Gruppen geben und dabei einige 
besonders markante Beispiele aus dem schier unerschöpflichen Material 
der Zunstbücher herausgreifen, soweit sie speziell dcn Kürschnern iv 
der Ausübung ihres Gewerbes eigentümlich sind.

Mit Bußen belegt wurden vor allem Zuwiderhandlungen 
gegen die Gebote und Vorladung der Aeltesten, Achtungs- und Ge
horsamsverletzungen diesen gegenüber, wozu auch unzulässige Kritik 
an deren Anordnungen gehörte, unentschuldigtes Ausbleiben bei Mor- 
gensprachen und Quartalsversammlungen oder verspätetes Erscheinen 
auf denselben bei bereits brennenden Kerzen, Oeffnung der Zunstlade, 
bezw. Vorlesung des Registers. (Anm. 296). Nächstdem bestrafte 
man jede Opposition aus Morgensprachen, die Erörterung der daselbst 
zur Behandlung gebrachten Zunstangelegenheiten in der Öffentlich
keit wie überhaupt Verstöße gegen die Wahrung der Pflicht des Amts
geheimnisses. (Anm. 297). Ferner verabsäumte Anmeldungen von 
Lehrlingen und Verlassen der Stadt ohne Urlaub zur Reise. Sodann 
Außerachtlassen des durch die allgemeine gute Sitte gebotenen Wohl
verhaltens und Anstands, der Würde und Ehrbarkeit im öffentlichen 
Auftreten der Meister wie untereinander. (Anm. 298). Eine beson
ders reichhaltige Gruppe bilden unter den Bußen all die verschiedenen 
Erscheinungen des unlauteren Wettbewerbs: Entfremden von Käufern, 
Waren und Gesinde, Beeinträchtigungen des Raumes auf den Ver- 
kaussstätten, Feilhalten von Pelzwerk im Hause des Meisters, wo
durch die Waren der Kontrolle der Schau entzogen wurden, Vor-, 
Auf- und Wiederkauf, Arbeit für fremde Verleger oder bei Fremden 
außerhalb der Werkstatt, Ueberzähliges Gesinde. (Anm. 299). Schließ
lich die Strafen für Zuwiderhandlungen gegen die Verkehrs- und 
Marktordnung, sowie die Gebote kirchlicher Pflichten und zu guter
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Letzt für gewerbepolizeiliche Verstöße hinsichtlich minderwertiger 
Warenqualitäten.

Als Bußbeträge erscheinen im 15. Jahrhundert 1/2 Stein bis 
6 Pfund Wachs oder 1 bis 6 Groschen; in der überwiegenden Mehr
zahl der Fälle erkannte man hierbei auf 1 Stein Wachs, bz. 1—2 gr. 
Bierstrafen treten erst nach Ablösung der Wachsgaben durch die 
Reformation im späteren 16. Jahrhundert auf (^1«, Bier) (An
merkung 300). Nur ganz selten einmal treffen wir höhere Geldbußen 
im 15. Jahrhundert an: 1473: 1 Vierdung ,/vem äsn k?el vvoZän" und 
1410: 2 Schock Groschen für einige beim Fellaufkaus betroffene 
Meister. Schwerere Delikte unterstanden natürlich den ordentlichen 
Gerichten. Ueber den Verlust der Zunftmitgliedfchaft als schwerste 
Ahndung einer Verfehlung wider die Handwerkssatzungen, der meist 
erst in Fällen wiederholten, hartnäckigen Ungehorsams als einzige 
Möglichkeit, das Ansehen und die Disziplin unter den Zunstgenossen zu 
wahren, ausgesprochen werden mußte, haben wir uns bereits im allge
meinen Teil dieser Abhandlung ausgesprochen und wiederholen daher 
nur aufzählend die Gründe, die zum Zunftausschluß zu führen hin
reichend waren:
1. Unerlaubtes Entfernen aus der Zunst, falls der Abwesende nicht 

binnen einer gesetzlichen Frist wieder heimgekehrt war,
2. Dauernde Hartnäckigkeit den Anordnungen der Aeltesten gegen

über,
3. Verletzung der guten Sitten durch Verstoß wider das Zunftehr- 

lichkeitsprinzip,
4. Schwere und dauernde Unruhestiftung durch Hetzereien gegen An

ordnungen der Nettesten, bz. des Rates.
Angedroht im Wiederholungsfälle wurde die gleiche schwere 

Strafe dem, der alte, längst geschlichtete Zänkereien wieder auffrischen 
wollte, oder dem, der liederliche Weibspersonen in seinem Hause be
herbergte.

Eine Mittelstufe zwischen den leichteren Bußen und den letzt
erwähnten schweren Strafen nahm das sogenannte „Legen" des Hand
werks ein, das 1412 einem Meister wegen Gehorsamsverweigerung 
den Aeltesten gegenüber auf 1 Jahr, einem anderen mit vierzehn- 
tägigem Feiernmüssen neben der gewöhnlichen Wachsstrafe von 
2 Pfund zuerkannt wurde.

Charakteristisch bei den Strafzumessungen des 15. Iahr- 
chunderls ist das häufig zu beobachtende, gleichzeitig mit ausgesprochene 
Verbot jeder Kritik des Aeltestenfpruchs und Sympathiebezeugung 
für den Gemaßregetten, die man mit Androhung der gleichen Buße 
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oder wenigstens der Hälfte zu unterbinden strebte. So lesen wir aus
führlich bei der Ausstoßung eines Kürschners aus der Zunst im Jahre 
1410t „äic Ntaisien vecaenr sponÄbrucke vncl kanns lampman Katrin 
lossin tesin ^ckrman mit cien namen und kakin gesagt welckir mit 
daspar Ltveller reckit vncl cler sprecke aum ^m mir ist Iei4 ctas ir nickt 
vnser metkekructir seit cien sat man kessirn nock ckcr kicksten ilirkcnt- 
nis". —

Zuweilen begnügte man sich bei einer bloßen Verwarnung mit 
strengerer Strafe im Wiederholungsfälle: ^närcs Ltregener vor-
bas mer gekrecke so wercten ctzc etciistin Uss aI6e mit äem nerven ge- 
ctentcen vnti rvercten xn Ltratlen ctas iÜ ^m nickt wol geüle". —

Auf die Strafgelderbemefsungen der späteren Zeit, die natür
lich entsprechend der gesteigerten Lebenshaltung wachsende Beträge 
austveisen, näher einzugehen, erübrigt sich, da sie des Neuen nicht 
mehr zu bieten vermögen.

Wir haben bei unsern Erörterungen über den Haushalt der 
Breslauer Kürschnerzunst von ihrer Tätigkeit als Einkaufsge
nossenschaft sür den Bedarf ihrer Mitglieder an Schmer, 
Salz, Kreide und Korn gehört. Es ist ein natürliches Be
streben jedes vorausfchauenden Kaufkräftigen, in Zeiten drohender 
wirtschaftlicher Not und zu erwartender Preissteigerung aller Güter 
seine Bedürfnisse für längere Zeit im voraus zu decken. Gegen diese 
kaufmännische Fürsorge wäre nichts einzuwenden, wenn nicht ge
wöhnlich bei dieser Bedachtfamkeit um das Eigenwohl in solchen 
Teuerungsperioden die Menschheit aller Zeiten die Grenzen über
schritte, die dem Einzelnen in Rücksicht auf das Gemeinwohl kauf- 
schwächerer Individuen nach den Grundsätzen wahrer Sittlichkeit ge
zogen sind. So verhielt es sich auch mit unsrer Kürschnerzunst, der 
ja eine genügende Kapitalskrast von jeher zur Verfügung stand. Be
reits im Jahre 1463 hatte das Gewerk 28 Stein für 7 Gulden 
cingekauft, bei besten Abgabe an die einzelnen Zunftgenvsten ein Rein
gewinn von 6 Vierdung gebucht werden konnte, und 1478 stoßen wir 
auf eine Einkaufsgenossenschaft von 55 Kürschnern, die die gleiche 
Ware um 11 Gulden 1 Ort erstand, wobei je nach der Einzahlungs- 
quote des einzelnen der größere Teil der Konsumenten Anrecht auf 1, 
der kleinere V2 Stein Schmer für die Person hatte. Ob sich damals 
die gesamte Zunst an diesem Einkauf beteiligte, ist nicht ersichtlich, da 
für dies Jahr und die benachbarten Jahre keine Frequenzziffern der 
Zunftmstglieder vorliegen. Zum Unterschiede von den heutigen Kon
sumvereinen partizipierten die damaligen Gewerksgenosten jedoch 
keineswegs am Reingewinn des Engroskaufs; vielmehr stoß derselbe 
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ungeschmälert der Zunftkasse als Einnahmequelle zu. Im Jahre 1479 
betrug die Quantität des gemeinsam erstandenen Schmers 66 Stein; 
als Gewinn aus dem Einkauf errechnete man in den Jahren 1464 bis 
1467 3V2 bis 5 Mark, bz. 2 fl. 1480 endlich wurden gar 91 Stein 
dieses Artikels im Betrage von über 20 Gulden angeschafft. Dieser 
Schmer, d. h. Talg, scheint den Handwerksgenossen zum Geschmeidig
machen der Fellhäute als eine Art Lederfett gedient zu haben, ähnlich 
wie beim Gerbprozeß der Zelle Salz in Menge verwendet wurde, 
für das wir ebenfalls Genossenschaftskäufe beobachten. So wird 1571 
über eine Salzgeldeinnahme von den Meistern in Höhe von 22 Mark 
24 Groschen berichtet, und 1611 wurde der in 16 Fässern geborgene 
Salzvorrat mit 77 Mark, kurz zuvor mit 111 Mark 24 Gr. bewertet. 
Im Jahre 1560 erwarb die Zunst außerdem 19 Zentner Kreide im 
Betrage von 6 Taler 23 Gr., über deren Verwendung in solcher 
Quantität man sich heutzutage kein klares Bild machen kann. Am 
erfolgreichsten jedoch betätigte sich der kaufmännisch vorausschauende 
Geist der Zunst zweifellos beim Gemeinkauf von Korn und Getreide, 
von dem man in Erwartung kommender Teuerungsnöte große Men
gen rechtzeitig einzuhamstern verstand. Schon frühzeitig, bereits 1389, 
erfahren wir von solchem auf Vorrat für Rechnung der Kürschner
zeche eingekauften Korn; es lagerte später, um 1600, auf dem schon 
recht baufällig gewordenen Kirchboden von St. Christophori, wo es 
zwar von Dieben und Feuersnot noch am besten gesichert, dafür aber 
sehr dem Mäusefraß ausgesetzt war, was aus den ständig wiederkeh
renden Ausgaben sür Mäusejäger und Salben zur Beseitigung dieser 
Plage ohne weiteres hervorgeht. Im Jahre 1560 hatte die Zunst einen 
Kredit von 100 Taler zum Erwerb von Getreide ausgenommen, für 
den sie pro Halbjahr 3 Taler Zinsen erlegen mußte. Demzufolge sind 
bei den Rechnungsabschlüssen der Aeltesten wiederholt Wertangaben 
des lagernden Korns neben den Barbeständen im 16. Jahrhundert zu 
finden (vergl. Tab. Vil. b—c). Danach steigerte sich der Wert des 
aufbewahrten Korns z. B. während der Jahre 1618—22 von 
325 M. 28 Gr. aus 924 M. 36 Gr. 6 Pfg. als überlieferte Höchstsumme 
dieser Art. Und ebenfalls deckte man sich noch in den Kriegszeiten des 
nächsten Jahrhunderts genossenschaftlich mit Getreide ein. (1737: 
Korneinnahme über 488 Taler, 1713 Getreidegewinn über 85 Taler). 
kDie Verteilung des gemeinsam erkauften Korns unter die einzelnen 
Einzahler erfolgte 1606 in Portionen von 1 bis 6 Scheffeln bei An
rechten von insgesamt 85 Meistern, die den Scheffel mit 36 gr. zu 
bezahlen hatten. Das verbleibende Getreide wurde dann zu dem im 
nächsten Jahre neu erworbenen hinzugeschlagen. Im Jahre 1608 
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hatten nur 36 Meister der Zunst sich ein Anrecht auf Kornzuweisung 
verschafft, bei einem Gesanttbestande von 214 Scheffel Getreide; unter 
ihnen erhielt der Zunstbote 6 Scheffel, während außerhalb der An- 
teilsberechtigten der Pfarrer zu St. Christophori 12^2 Scheffel bezog. 
6m Jahre 1615 erfaßte die Kornverteilung anscheinend die gesamten 
Zunftmeister (91 Meister und 13 Meisterswitwen), so daß jeder 
durchschnittlich 3, einige 6, manche nur 1 Scheffel, wohl je nach den 
verschiedenen Einzahlungen, wenn nicht der Anzahl der Familienmit- 
glieder empfingen. 1667 betrug der Mehrgewinn an erkauftem und 
den Innungsgenosten überwiesenem Korn 98 Taler, 1676: 94, 1713 
fast 86 Taler. (Anm. 301).

Recht wenig ist dagegen von genossenschaftlichen Einkäufen von 
Fellen und Rauchwaren auf uns gekommen, trotzdem doch bereits im 
Anfang des 15. Jahrhunderts die Statuten solche gemeinsamen Ein- 
deckungen mit Beschränkung der Quantitäten auf dem Pelzmarkt vor
gesehen hatten. Nur eine einzige Notiz in den Archivalien der Zunst, 
aus dem Jahre 1622, verrät uns einen Gemeinkauf von 118 Bälgen 
schwarzen Kanins durch das Gewerk im Betrage von 111 Tal. 24 Gr.; 
man wird also wohl annehmen dürfen, daß bei den regen Pelzhandels
beziehungen mit dem nahen Osten reichliches Angebot an Ware selten 
einmal Veranlassung zu einem Rohstoffmangel und durch Preisüber- 
bietungen hervorgerufenem Hamstertumgab, wenigstens soweit der Im
port von Rußland, Polen und dem Baltikum hierfür in Frage kommt, 
während allerdings der ungarische Handelsverkehr in den Zeiten der 
Türkenkriege so gut wie gänzlich unterbunden war.

Unmittelbar neben den Ausgaben für gewerbliche und religiöse 
Zwecke stehen in den Rechnungsbüchern der Zunst von frühester Zeit 
an die jährlich sich wiederholenden, aus der Innungskasse bestrittenen 
Aufwendungen anläßlich der zu bestimmten Zeiten und Gelegenheiten, 
sowie bei außerordentlichen Versammlungen veranstalteten Gelage 
und Schmaufereien, ohne die eine Pflege heiterer 
Geselligkeit, wie sie das Solidaritätsgefühl der Zunstgenossen 
nach dem Ernste des Tages der Morgensprachen und Quartale, zu 
froher Muße hoher kirchlicher Feste nicht misten mochte, von jeher in 
der Geschichte der Menschheit nicht denkbar gewesen ist. So folgte dem 
alten Fastnachtsquartal regelmäßig eine Mahlzeit der abgehenden und 
antretenden Aeltesten, an deren Entwicklung aus anfänglich an
spruchsloser Einfachheit zu ausgedehnter Schlemmerei noch während 
des 15. Jahrhunderts man sich am besten ein Bild von der Zunahme 
des Wohlstandes und damit zugleich Verfalles der alten spartanischen 
Selbstbegnügsamkeit der Breslauer Kürschnerzunst machen kann. In 
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welch bescheidenen Grenzen sich die Ausgaben zum Fastnachtsschmaufe 
noch um 1400 hielten, beweisen folgende dem ältesten Rechnungs- 
büchlein entlehnten Angaben: 1390: „15 Keller vertrunken", 1398: 
„7 8^> vsAeAebin crur vtreeknunxe", 1399: ,,Z 8^- vor 'dir erur vlreck- 
aunZe verton, z Väx. 2 rlensre clss man vor tete", 1404: »pro pisci- 
dus" 12 §r., Ln Lier tür 5 8r-, 1406: »pro pisoidus" 27 §r., Kr Lier
4 §r., „äas sie trunken nn cler Insnnclit"; 1410 verursachte das ÜUS 
Fisch, Brot und Bier bestehende Antrittsessen der neuen Aeltesten be
reits V2 Schock 6 Pfg. Unkosten. Im Jahre 1414 verbrauchte man 
zu Fastnacht »pro erustulis" (Bretzeln) und sür Brot je 5, für ein 
Viertel Fleisch und Bier 13 gr.; 1416 erscheint zum ersten Male neben 
Bier „neiscker Wein" um 15 gr., während die Buchung für das 
vorhergegangene Fastnachtsquartal auf »1 »cot pro erustulis et xane, 

mk. pro cerevisia, z v<1§. pro piscibus, l it. (Ferto-Vierdung) pro 
erustulis et pnne" lautet. (Anm. 302). Bedeutend opulenter und des
halb kostspieliger zeigen sich uns die Fastnachtsschmäuse des 16. Jahr
hunderts. Die Gesamtausgaben dafür beliefen sich beispielsweise 
zwischen 1576 und 1582 auf 13—16 Mark, nach 1600: 17—47 Mark, 
bei einer Höchstsumme von über 50 Mark am Fastnachtsquartal des 
Jahres 1609. Das dem Pestjahr 1633 folgende Hauptquartal ließ die 
wenigen überlebenden Meister trotz der Kriegsteuerung den Zechbeutel 
um nicht weniger als 67 Mark 24 Groschen 3 Heller erleichtern, um 
trotz aller Schrecknisse ihre Freude am Dasein bekunden zu können. 
(Anm. 303 und 304).

Seltener sind Ausgaben für solche Zwecke an den anderen 
Quartalen vermerkt. Wir finden zu Pfingsten des Jahres 1467 eine 
Aufwendung von 16 Schilling „«vor smatcr vnä vor potkir VNÄ vor 
Zeriaxe dir clss 67 kompsn getrunken kabin". Zu diesem Termin 
pflegte zu Breslau seit Ende des 16. Jahrhunderts das Königsschießen 
auf dem Schießwerder abgehalten zu werden, an dem sich alle Zünfte, 
wie überhaupt die Breslauer Bürgerschaft beteiligten. Das lief denn 
natürlich ebenfalls nicht ohne gewisse Belastungen des Zechbeutels der 
Kürschner ab, sei es, daß man „ewet ?Lssel Lier" oder zuweilen auch 
einmal einen Topf Wein dabei vertrank und den Trommelschlägern 
und Pfeifern ein übliches Trinkgeld spendete. Hatte jedoch die Kürsch
nerzunst das sür ihre Kasse weniger günstige Vergnügen, einen 
Schützenkönig in ihren Reihen zu haben, so verursachte dies einjährige 
Königtum für die damaligen Zeiten gradezu unerhörte Unkosten. So 
war es zuerst im Jahre 1664, da der Kürschner Hanns Scheps zu 
dieser respektablen Würde gelangte, und die Aufwendungen dabei 
alles in allem nicht weniger als 317 Tal. 7 Gr. 3 Hl. betrugen, wobei
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Vas Königsmahl etwa 250 Taler und die Rechnung des Weinhändlers 
für den beim Einzug und das Festessen gelieferten Wein allein 
87 Taler verschlangen. Als 1691 das gleiche Ereignis sich bei der 
Kürschnerzunst wiederholte, beliefen sich deren Unkosten sogar auf 
370 Taler, darunter 104 Taler für Wein und 67 Taler für Bier, das 
sich Striegauer und Goldberger nannte.

Mit besonderem Gepränge sowohl kirchlich wie hernach weltlich 
wurde seit frühester Zeit bis zur Reformation das Fronleichnamfest 
von der Zeche begangen. Die Festlichkeit begann mit einem Morgen- 
trunk vor der Prozession, für die man besonders lange und starke 
Kerzen aus dem zum großen Teil durch die verschiedenen Bußen auf
gebrachtem Wachs anfertigen ließ, die dann als „Stecklichte" von mit 
Rosenkränzen geschmückten Gesellen des Gewerks auf hölzernen 
Stangen getragen wurden. An die Prozession schloß sich stets eine 
Bewirtung der Träger und das in seinem auserlesenen Tafelfreuden 
später der Fastnachtszehrung in nichts nachstehende Festmahl des 
Tages. Anfänglich wurde hierbei entsprechend der eben geschilderten 
Entwicklung der FastnachtswahlZeit ein anspruchsloses Esten, das Brot, 
Fleisch, nebst einem Trank enthielt, aufgetischt. Die älteste uns im 
Rechnungsbüchlein begegnende Stelle über die Ausgaben „super 
testn. Lorp. Xr." aus dem Jahre 1398 führt außer der Verrechnung des 
bei dieser Gelegenheit verbrauchten Wachses und der Stecklichte eine 
derartige einfach gehaltene Zehrung im Betrage von 1 Schock weni
ger 1 Groschen an, die im folgenden Jahre im einzelnen 18 gr. für 
Bier und 19 gr. für Fleisch benötigte; sogar der Lohn der „Xockinne" 
mit 1 gr. fehlt 1405 nicht dabei. Eine eingehende Spezialisierung 
dieser in der Regel aus „tleisck, dir, drot vnd LnUirs, ULS clsrotk 
gnngen" bestehenden Mahlzeiten ist in der ersten Zeit des auf uns 
Gekommenen noch vergeblich zu suchen, da die Abrechnungen in bunter 
Verbindung mit den gleichzeitigen Ausgaben für das kirchliche Ge
präge meist summarisch gehalten sind. Doch wird 1408 neben dem 
Fleisch und Brot ein Topf Kraut gebucht, und unter den Fronleich
namsaufwendungen des Jahres 1400 findet man um 10 gr. erkaufte 
Rosen. (Anm. 305). In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
wurden diese Fronleichnamsschmäuse allmählich gleichfalls zusehends 
opulenter. Schon 1451 stößt man auf erheblich kostspieligere Auf
wendungen an diesem Tage als vier Jahrzehnte zuvor. Es sind da 
vermerkt: 3 Vdg. für alte, s/s Vdg. für junge Hühner, Vs Mark für 
Fleisch, 1 Vdg. sür Brot, 2 Gulden für Bier, 16 Schillinge für 

geringes dir"; 18 Schillinge für zwei Seilen Fleisch, 5 gr. für Salz 
und „erdis", sowie 16 hlr. für Bier sind nachträglich hinzugefügt, ab
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gesehen von Ausgaben für Wachs, Kohlen und Trinkgelder. Hühner 
vermißt man kaum bei einer dieser Mahlzeiten; daß man von diesem 
anscheinend sehr begehrten Geflügel erstaunliche Mengen verzehrte, 
beweist die Fronleichnamsabrechnung des Jahres 1468. (Anm. 306 
und 307).

Nicht mindere Festausgaben erwuchsen der Kürschnerzunst bei 
feierlichen Empfängen von Fürstlichkeiten, auswärtigen Handwerks
genossen und obrigkeitlichen Personen, die mit einem Ehrentrunk zu 
bewillkommen das Gewerk sich nicht entgehen ließ. So lesen wir 
gleich aus den ersten Seiten des ältesten Zunstbüchleins: 1398: „9 gr., 
äo Ner Nowptman kerguvam", 1399: „2Z gr. 6 kalter <1^ man vortet äo 
se von scliilbderg guamen 6^ Icompan" und »3 Vüg. man cien Icompan 
xab von 6 er kertart", 1412: „12 gr., 60 6^ Iremäen Kleister 6er 
Lursner be^n VN8 waren". Nachdem man 1404 erst dem polnischen 
König Wladislaw anläßlich seines Besuches in Breslau mit Steck- 
lichtern entgegengezogen war, wobei die übliche Verpflegung der 
Zunftgenossen nicht fehlen durste, verursachte die mehrmalige An
wesenheit Sigismunds, den die Schlichtung von Zunstunruhen um die 
Vorherrschaft im Stadtregiment herbeigerufen hatte, den Kürschnern 
erhebliche Unkosten, trotzdem besten Ankunft eigentlich von ihnen mit 
gemischten Gefühlen hätte betrachtet werden mästen. Kritiklos, in 
nüchterner Objektivität bucht der Zunftschreiber 1419, ein Jahr nach 
der blutigen Unterdrückung des großen Aufstandes der Breslauer 
Zünfte: ,,6e6tmus VIII mlc. otts rotNaws unserm AeneNigen Herre Nein 
Lönige Ligismun6 von vngern ru erunge". Zu seinem Empfang hatte 
man ferner 18 scot auf Instandsetzung der Rüstung, ferner 2 Mark 
3 Gr. ,,pro lumlNL (!) et pro aliis rebus in Lüventu regis vngarie" 
verbraucht. Wie man die Mitglieder des Rates gelegentlich bei deren 
Anwesenheit im Zechhaus mit welschem Wem zu bewirten verstand, 
haben wir bereits erwähnt und zitieren zum Beweise dessen nur noch 
eine zeitige Stelle in den Ausgabennotizen: 1471: 7 gr. 4 kttg. vor 
2 guart malmas^ne, 60 61s Herren vns waren."

Nicht unerwähnt möge hier schließlich der Schwerter- und 
Laternentanz der Kürschner im Jahre 1620 bleiben, den die Zunft 
zu Ehren des Einzugs des „Winterkönigs" Friedrich von der Pfalz 
in Breslau verunstaltete, an dem sich Meister, Gesellen und Lehr- 
knaben, unter letzteren vorwiegend Meisterssöhne, wohl geziert und 
bekränzten Hauptes beteiligten. Dieser Schwertertanz entsprang der 
alten Verehrung für St. Markus, den Schutzpatron der Breslauer 
Kürschnergesellenbrüderschast, den bekanntlich die neutestamenfliche 
Ueberlieferung als ehemaligen Fechter mit dem Langschwert dargestellt 
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hat. Es darf uns deshalb nicht Wunder nehmen, daß gerade inner
halb der Kürschnerzunst Breslaus die ritterliche Fechtkunst in hervor
ragendem Maße schon frühzeitig geübt wurde; Ort der Fechtschule 
war 1512 das Rathaus, über besten Schweidnitzer Keller die Kürsch
ner, wie wir oben berichteten, ihre Verkaufsstände hatten, ehe sie 
dann später ins Schmetterhaus überfiedelten. (Anm. 308).

Die häufigsten Ausgaben für kirchliche Zwecke gemäß 
dem Charakter der Zunft als frommer Brüderschaf 1 er
gaben sich in frühester Zeit einmal aus dem Auswand für die Obliegen
heiten des Lichtwarts, die der Zunftbote in der Innungskapelle an
läßlich der Vorbereitungen zu hohen Festen zu erfüllen hatte, wie den 
Einkauf von Wachs, Besorgung der Lichte, Entlohnung der Pro- 
zestionsträger u. a. So entnehmen wir dem ältesten Rechnungsbüch- 
lein gleich anfangs folgende hierhin gehörige Ausgaben: 1389: 
„Z gr. tür kercrin ru kslctin", „cru kercrin 6as man vs gegekin vor 
vvscks vn<t 02U msckin" (Fronleichnam), „3 8^- oll Ostirn von kercÄn." 
1390: „l Isp. Lern vl vLSNLckt in snno IXXXX; 1398: „rz gr. 632 
mnn us gegekin Kot ol pentkecosten (Pfingsten) ul kererin", 
„i sckok cvneks vncl c?u innckin vncl ru dalclin von kercrin vncl vor 
2 slos ol nntuit Lkr. guat. temp."; 1Z99: „r lap. ^Vaoks vor 2 gr., 
^Iscklon 6avon i sckok 7 gr." (Lup. lestn. corp. Xr.); 1401: „ - - . 
lto. (Vierdung) vmk e^n Ltein wscks vn6 6 gr. 4 KUr. cru MLckin 
6avon vncl vor cl^ kotcrer cru 6en sleckelicken." In der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts begnügte man sich neben den Wachs
kerzen mit „unslotkckten", Talgkerzen, sür die man 1465 zur Feier in 
der Kapelle 33 gr. ausgab, und ebenso wird zwei Jahre später ver
merkt: „vor kokt« von nnslot cl^ innn Kot gekrsnt vn Uer cspells ^n 
clern sUuent XXIII. sck. plge." Kurzum, ein stattliches Material von 
immer gleichen, den Kauf und die Wartung der Kerzen betreffenden 
Aufzeichnungen, aus dem zu uns der fromme Sinn der alten Bruder
schaft im Nimbus jener mittelalterlichen Auffassung eindringlich genug 
zu Herzen spricht, deren mit unerhörtem Prunk gesättigte Mystik dem 
unbefangenen Leser den schimmernden Glanz des deutschen Bürger
tums in seiner Blütezeit immer wieder vor Augen zaubert.

Dieser kirchliche Pomp entwickelte sich in der Kürschnerkapelle 
zu St. Maria Magdalenen namentlich zu Fronleichnam, Ostern, 
Pfingsten und Weihnachten, weniger am Kirchweihtage, am Tage 
unserer lieben Frauen, am Iohannis- und Neujahrstage, während 
die Feier des Advent-ssestes bei der Kürschnerzunst an der Hand vor
liegender Quellen vor 1467 nicht nachzuweisen ist.

Die Wachslichte wurden um 1400 in der Regel durch den 
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Zunftgenossen Slervpener bezogen, ber uns schon einmal als Stifter 
eines Marienbildes für die Kapelle begegnet ist. Angefertigt wurden 
sie von „äen lickterxnnen" gegen ein Handgeld von ungefähr 5 gr., 

<1o kaben wackstickte Aemackt ^n cappetta". Daß Unter der 
„kckwrynne" eine Wachskerzen herstellende Nonne zu verstehen ist, 
perrät uns eine einzige Stelle in den Ausgaben des Jahres 1470: 
,,äer nonÄe vor 6 pt. Avläen 4 Ar., äesAleicken 2U tone 16 Ar." 
Am Ende des 15. Jahrhunderts erhielt dann die Lichterin „ä? äx 
tickte mackt yn äx cappetta cler Lorsner" durchschnittlich 16 gr. zu 
Lohne; diese Lichte zu entzünden oblag dem Zunstboten gegen ein 
Trinkgeld von etlichen Groschen. Im Jahre 1474 erforderte der Be
darf an Wachs bereits 14 Pfund im Betrage von 1 Mark 3 Gr. 
4 Pfge., zwei Jahre darauf verursachte er eine Aufwendung von 
3 Mark 1 Vdg. 3 Gr.

Die Einweihung der Kürschnerkapelle im Jahre 1404 spiegelt 
sich in Ausgaben für Meßgewänder, KaiwtucK, wetrock,
crobir, teuckter vncl anctirs cto man Lappetta vve^t äas rnan kaben 
muLte", deutlich wieder; die dafür ausgeworfene Gesamtsumme er
scheint mit 31 gr. nicht vollständig, da hernach noch eine Reihe von 
Anschaffungen für die weitere Ausschntückung und Ausstattung des 
noch nüchtern und kahl gehaltenen Raumes mit Kränzen, Stecklichtern, 
Fähnlein, Grasbehältern und sonstigen Beiwerk, sowie für die Ent
lohnung der ZimMerleute, bei der eine Biertrunkspende selbstverständ
lich war, folgen. Wenn uns nicht das Vorhandensein einer Kürsch
nerkapelle bei St. Maria Magdalenen durch Urkunden längst ver
bürgt wäre, könnten wir es dem Rechnungsbüchlein zum ersten Male 
im Jahre 1406 entnehmen, W0 es heißt: „12 Ar. pro cera pro tumini- 
bus aä LapeUarn beatae Ltsriae tVlaAäalenae". Nach ihrer Einweihung 
stiftete man in diese Kapelle ein Wappen, „biowe teimk vnäs ä? 
Laset", das Marienbild, 1465 zwei zinnerne Hängeleuchter um 

V2 Schock 2 Vdg. Der Kapellenbau war seinerzeit um 30 Mark 
2 Handwerkern unter der Abmachung verdingt worden, daß für die 
Rohmaterialien an Bauholz, Eisen, Glas und Blei die Kürschner
zunft die Lieferung zu besorgen hatte. Bei diesen Arbeiten scheint 
es sich weniger um einen Neubau der an sich wohl schon auf das 
13. Jahrhundert zuküchzuführenden Kapelle, der nächsten beim Hoch
altar, als um einen vollständigen Umbau derselben, nach den Wün
schen der Kürschner gehandelt zu haben. Wir haben bereits davon ge
sprochen, daß sich diese Kürschnerkapelle in den dreißiger Jahren des 
19. Jahrhunderts zwar noch im Eigentum der Zunft befand, jedoch 
in einem derart baulich verwahrlosten Zustande, daß die Kirche die
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Kosten für die Instandsetzung der durch Wind und Wetter wie den 
Zahn der Zeit verursachten starken Schäden selbst bezahlen mußte, 
weshalb sie damals als Aequivalent für diese Leistungen diese Kapelle 
hinfort zu Taufhandlungen der Gemeinde in Anspruch nahm und zu
gleich der widerstehenden Zunft das Eigentumsrecht an ihrer Kapelle 
streitig machte.

Auf die aus dem Patronat der Zunft über die „Kleynkirche", 
Wie man die Christophorikirche vulgär nannte, hervorgehenden Ver
pflichtungen im einzelnen näher einzugehen, würde innerhalb der ge
botenen Grenzen unserer Abhandlung viel zu weit führen. Wachs
spenden für dies Kirchlein finden wir natürlich gleichfalls schon im 
15. Jahrhundert, wie wir ferner von der Anschaffung eines Kelches 
um 1 Mark im Jahre 1413 hören, der der Kirche „zur ägyptischen 
Maria" zugute kam. (Anm. 309). Ebenso sind die Ausgaben für 
wohltätige Zwecke bereits an andrer Stelle eingehend erörtert worden. 
In der Zeit der Gegenreformation hatte die Breslauer Zunst vielfach 
Gelegenheit, sich den zahlreichen Verfolgten und ihrer Standhastigkeit 
im Glauben wegen Vertriebenen als Schätzerin und Hort der durch 
den Frieden von Osnabrück der Stadt Breslau ausdrücklich zuge
sicherten freien Ausübung der evangelischen Religion zu erweisen. 
Anter den ihr ständig anliegenden Supplikanten treffen wir am Ende 
des 16. Jahrhunderts einmal einen Theologen, der als Meisterssohn 
Benefiziat der Zunft war und diese bat, ihm durch eine Beisteuer zu 
seiner Ordination behilflich zu sein, damit er daneben ..^^s mebres von 
nötbvv^naiAen nüslicben unci Autten Lücbern, >veil ckieselben sut kom
menden tUprixer klsrkt nm rvoklkeilsten einknutten unci sonsten 
«einen Lacken clesto besser bestellen könne." — Lebhafte Unter
stützungen wurden stets den Neubauten evangelischer Kirchen im 
17. Jahrhundert zuteil; so zur Erbauung der Großglogauer 1652 
18 Taler (hiervon 9,30 Tal. durch Sammlung unter den Meistern, 
'die Ergänzung der Summe aus der Zunftkasse), weiterhin den neuen 
Kirchen zu Neumarkt, Kant, Schweidnitz und Iauer, ja selbst Groß- 
komorn in Niederungarn. (Anm. 310).

Reichliche Stiftungen und Dotationen für arme Meister und 
Meisterswitwen sind im 17. Jahrhundert keine außergewöhnliche Er
scheinung. Sie machten im Durchschnitt 36—600 Taler aus, deren 
Zinsen den Hilfsbedürftigen unter die Arme greifen sollten. So ver
machte 1633 der Kürschner Georg Hofmann testamentarisch 
300 Taler zur Erkaufung einer Stube und Errichtung einer Bettstelle 
sür arme notleidende und kranke Kürschnergesellen im Allerheiligen- 
bospital, ebenso 100 Taler für arme Meister und Witwen, sowie ein 
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großes Leilach von 24 Ellen zu einem Leichentuch der Zunft. Neun 
Jahre zuvor hatte die Witwe des Meisters Caspar Effenberg ein 
Kapital von 400 Talern gestiftet, dessen Zinsen zur Hälfte den Armen 
im Bernhardinhospital, zu gleichen Anteilen armen alten Meistern 
und Meisterswitwen der Zunst, sowie den Aeltesten derselben an- 
heimfielen. Beide Legate waren noch am Ende des 19. Jahrhunderts 
mit allerdings kaum nennenswerten Zinsbeträgen, die beim Legat 
Hofmann 5,40 Mark in Anteilen von 90 Pfennigen an 6 Arme aus- 
machten, in Kraft. Nächst diesen Legaten verwaltete die Kürschner- 
zunft noch das Stipendium Rädemann (Stiftung 25. Juli 1643) mit 
einem Kapital von 1000 Talern, dessen Zinsen in der Höhe von 
113,40 Mark jährlich in zwei Semesterraten zu 56,70 Mark an einen 
Studierenden, dessen Vater ein Bunzlauer oder in zweiter Linie ein 
Breslauer Kürschner war, verteilt zu werden pflegten. Demgemäß 
sprechen Entscheidungen der Lehnamtsäftesten in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts wiederholt gebürtigen Bunzlauer Studenten 
solche Förderungen ihrer Studien zu. Der erste Stipendiat war der 
Bunzlauer Paul Dscherning im Jahre 1647, als Deszendent jener 
alten uns bereits bekannten Kürschnerfamilie, der aber nur 36 Taler 
bekam, weil erst 1654 die gesamte Summe von den Testamentexeku
toren an die Innungsältesten ausgezahlt wurde. (Anm. 311). Die 
Verwaltung dieses Stipendiums läßt sich bis Ende des 19. Jahr
hunderts verfolgen. Von weiteren 1000 Talern desselben sollte 
übrigens neben den Blutsverwandten der Erblasserin auch armen 
Kürschnerssöhnen zu Breslau das Studium der protestantischen 
Theologie ermöglicht werden, während Medizin studierenden Söhnen 
von Zunstgenofsen nochmals der Zinsgenuß von 1000 Talern zur 
Verfügung stand, die sich aber in der Verwaltung der Züchner und 
Parchner befanden. — Außer einem Ratsstipendium für studierende 
Söhne von Kürschnern, das jährlich 64 Mark betrug, wurden seit 
1575 noch die Zinsen einiger in der Verwaltung der Zunft befindlichen 
Altarlehen zur Unterstützung zunftentstammender studierender 
Meisierssöhne mit herangezogen (Anm. 312), während uns die Ab
tretung von vier solcher Kirchlehen durch die Kürschnerältesten an den 
Breslauer Rat als Einzelstipendien für vier studierende Söhne der 
Zunst auf die Dauer deren Studiums bereits 1541 berichtet wird. 
(Anm. 313). Schließlich mag hier noch eines in lateinischer Sprache 
abgefaßten Bittfchreibens des Rechte in Leipzig studierenden Jacob 
Petri aus dem Jahre 1596 gedacht werden, der sich an den Bres- 
lauer Rat eines Stipendiums wegen wandle, woraus man erfährt, 
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daß die Breslauer Kürschnerzeche dem Stipendiaten jährlich 
24 Gulden auf 6 Semester bewilligt hatte. —

Die frühesten Rechnungsbücher der Breslauer Kürschnerzunst 
sind nicht nur in finanz- und wirtschaftlicher Beziehung getreue Be
richterstatter, sondern sie enthalten namentlich auch über das 
älteste Lehrlingswesen vorzügliches Quellenmaterial. 
Allerdings begegnet man den anfänglichen Aufzeichnungen über die 
Lehrlinge des Gewerks in unregelmäßiger, chronologisch verworrener 
Folge, meist ohne Hinzufügung jeglicher Daten. Bei dem bunten 
Einerlei lässig vermerkter Buchungssätze summarischer Quartalsauf
nahmen von Lehrjungen läßt sich erst nach und nach das Brauchbare 
aus der formlosen Masse gleichsam herauskristallisieren; trotzdem 
bleiben alle statistischen Erhebungsmöglichkeiten über die Zahl der 
jährlichen Lehrlingsdingungen im 15. Jahrhundert zweifelhaft, solange 
diese Notizen lapidaren Stils unter der Willkür und Lässigkeit der 
mittelalterlichen Zunftschreiber zu leiden haben. Immerhin dürften 
vereinzelte sorgfältiger und deutlicher gehaltenen Uebermsttelungen seit 
etwa 1440 als Näherungswerte ein einigermaßen anschauliches Bild 
von dem bereits in voller Blüte befindlichen Lehrlingswesen geben; 
zeigen sie uns doch eine ganz stattliche Frequenz der Aufdingungen in 
so früher Zeit, wie sie ja natürlich nach der hohen Meisterzahl nicht 
anders zu erwarten steht. Ueber Lehrzeit und Eltern der Lehrknaben 
erfahren wir freilich in der ersten Zeit nicht das Geringste; die 
knappen Eintragungen enthalten lediglich den Namen des Lehrlings 
wie seines Lehrmeisters, den Quittungsvermerk über das entrichtete 
Zunftgeld und hier und da einmal den Herkunftsort auswärtiger Lehr
linge, wie folgende Buchungen jener damaligen Aufdingungen ver
anschaulichen:

„Hens zVxttke von ^Vsrssew Net gelsrt Nenns Lreeeeling 
gt. -st mr."

„liens Lnottei gen Lberkert von iZrige gelsrt Not. gt. -st mr. 
(ZH Ltsrlc)".

„keter tre^bergs son gen beniscN sweller gelernt Not gt. -st mr." 
„keter lre^bergs vetter (gen swesterson) gen beniscN sweller ge

lernt Kot. gt. -st inr."
,-lorge vorr NlewinsrNte gen ZtepNsn von Nlewmerkte lernt, Kot 

gegek. -st mr."
„Ilennos lennenberg cien se^n Lrugir gelsrt Kot Kot gegeN. -st mr." 

vmN cien "willen wen Ker me^str wergen wil so sol er kalk 
^nnunge Neben."

„ksuei V/ilricb von N,egenice gen Lteiisn rotiregil lernt Not gegeb.
-st mrg vm gen wille wenne k' me^st' w'gen wil, gss N' Nelke 
^nuge Neben sei."
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Da Stephan Rotkegel 1397 bereits nachweislich das Amt eines 
Zunstältesten bekleidete, haben wir in der zuletzt zitierten Aufdingung 
zugleich die älteste vollkommen erhaltene Ueberlieferung einer Lehr- 
«jungenaufnahme um 1400 zu erblicken, für die uns wenigstens ein 
Zeitlicher Anhaltspunkt gegeben ist. Statt dieser einfachen Form der 
Anmeldung des Lehrlings durch seinen Lehrmeister auf den Quartalen 
beobachtet man ebenso häufig die des Bürgengelöbnisses, z. B. 
.Matkis linkner Kot §eiot>it vor exnen lunxen". Daß diese Art der 
Registrierung der Lehrlingsaufnahmen nach Bürgennamhastmachung 
zeitweise sogar die vorherrschende gewesen, läßt folgende Ueberschrift 
einer begonnenen Aufdingungsliste erkennen:

„welcke lersunxen «werken ott nemen:
L^mon I/nkener xlobit vor e^n ler iun§en
Itannos ne^tkart Zlobit vor e^n 1er iunxsn ..."

Für die halbe Mark war ebenso gelegentlich eine Gabe von 
12 Pfund Wachs üblich: „n^clos ken Kot l'ame Zelart ker Kot XII 
pkunt wacks ASAeb. vrn ken willen kas ker kalke inunZe kaken sal", 
desgleichen bei der Aufdingung von Hannos Cunzendorf u. a. Um 
1439 findet sich ein Gelöbnis für einen Lehrjungen um 1 St. Wachs. 
Nur einmal in so früher Zeit verrät uns eine Stelle im Rechnungs- 
buch etwas über ein vertraglich festgesetztes Lehrgeld; hier soll nämlich 
der Lehrknabe seinem Meister 6 Vierdung in zwei Hälften zu 3 Vdg. 
auf kommenden Weihnachten und im nächsten Jahre entrichten. (1449).

Ausführliche Lehrverträge jener Zeit sind uns jedoch hier und 
da in andre Zunstbücher versprengt überliefert. Der älteste von 
ihnen, aus dem Jahre 1439, enthält in der Form eines Freispruchs 
des Lehrlings zugleich Angaben über das nachträglich entrichtete Lehr
geld, das zum Teil noch in Naturalien geleistet wurde: „Wir xesworn 
vnk Blkisten ker Xonsener checken mit namen Zenant: „Benisck sweller 
vnk Hans Orewsener kc. Bekennen kas e^ne vorricktunxe vnk ent- 
sckexk Aescken ist crwiscken ^nkris Oitericks vnk s^nes sones Werten 
Dietericks alro Kar vierten Oitkerick ist tre^ worksn ker lere ^sor von 
Bawel korener vnk kat /m korume e^n xenuxen tkon alro Kar ker 
vor das me ma§ erbeutn vnZekinksrt wo es xm begueme wirt 8L>n ott 
kem kant^ver^ kc vnk umk kas Kot sexn vater vnk ouck ker Aelobit 
cru §eken Bawel Borener i sckok klr otk metkeiasten nest komenks 
vnk z sckeKel salcr cru §eken crwiscken sant lockistaA kes tswffers vnk 
ist xescken )n kem )ore Lkr. ^l°ccccxxxlx 1n kie scte tkome". — 
Ein anderer Lehrvertrag aus dem Jahre 1443 lautet folgendermaßen: 
„It. xn kem XIIIIO )ore ko ist exne vorricktunxen §escken vor ken 
piksten lanAs 1or§en vnk kenisck Zweiter crwiscken ksnnos l^Ielcrer 
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von Losten vnd L^mon se^me leriungen alro der Junge sol gebin 
ttsnnos ^lelcrern newn krdunge polnisck gelt kalbe grosscken cru 
becralen ^n andirm kalben Jore also nu uii iestum Zolles bapte vnd 
ab ker em nickt gutlick becralen worde vK die creit so sal vnd mag 
der vorgenante kannos Ltelcrer sick crugken an das kuck vnd dritte 
von den Lldsten neinen das ker en uK kalden inockte vnd ern das se^ne 
sbemanen wo ker en geluben mag." Auch hier beobachten wir eine 
erst nach einem halben Jahr fällig werdende Zahlung des Lehrgeldes 
im Betrage von 2 Mark 1 Vdg. V2 gr. — Ein Lehrbrief in Form des 
erweiterten Freispruchprotokolls liegt uns sodann zwei Jahre später 
Vor: ,,^m Lontage in die Jacobi ist körnen vor die Oesworn vnd 
Lldisten vrsula Laspar Zweidnitca^nne an e^me teile vnd Lackarias mit 
Seinern bruder am andere teile vnd kaben bekant wie sie e>n vorrlck- 
tunge gemsckt kaben von des Jungen wegen wie das die obgenante 
vrsula . . . Jungen Lackarias tre> los vnd ledig sagit vnd we^a von Im 
snders nickt wenn alles gutt." Einfacher ist folgender Freispruchs- 
vermerk aus dem gleichen Jahre gehalten: „Item ist gescken vor den 
LIdisten vnd gesworn e>ne vorricktunge das Jocob der Junge genuck 
geton kat >tatkis Ik^me vnd des Kot ^latk^s Ik^me den Jungen ledig 
los und ledig gelassen von der lerunge wegen anno XI guinto pentke- 
cost^. Wie verwaschen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
noch die Grenzen zwischen Lehrlingen und Gesellen gewesen sein 
mögen, beweist eine Niederschrift, die sich ebenso gut auf den Meister
wechsel eines auslernenden Lehrlings wie auf die bei feinem bisherigen 
Lehrmeister fortgeführte Arbeit eines jungen Gesellen beziehen kann: 
.Matkis Xewmargt kat glodt bex dein kantwerge seinem raeister btickel 
Leick swsrulernen als e>n gut kneckt". Der Ausdruck „Knecht" wird 
bekanntlich für Lehrlinge („lerkneckte") wie Gesellen („Knechte" 
schlechthin) gebraucht. — Aehnlich wie der oben zitierte Lehrbrief der 
Meisterswitwe Sweydniczynne für ihren losgefprochenen Lehrling 
Sacharias lautet ein weiteres Dokument dieser Art von 1452: 
„dllclos Laolpe kat beksnt das Jörge Lromer be^ Im gelsrt vnd aws- 
gelart vnd dorume genug geton Kot vnd wuüte Im anders nickt wenn 
erbarkeit vnd allis gut", während wiederum der Lehrvertrag: „Wir 
Lldestin.............kaben vorrickt Jacob ka^eler an e^me vn Ltickel 
t^le am andirn l'eile als um des lere jungen wegin also dss Jacob 
lcareler vor alle mike vnd lernunge wegin se^nis crones gekin ond 
swsrickten sal Llickel l^len eyne mark. In e^me gancren Jore nem- 
lick uK Joknis 1 tt. oik Lrigermarkt 1 it. oK M^abetk r it. vnd oK 
mitteiasten I it. vnuorcrogelick act. domca. Inuocauit anno IIX" 
aus die bereits an anderen Beispielen gezeigte nachträgliche Zahlung 
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des Lehrgeldes nach festgesetzten Terminen in Raten hinweist. (1459). 
Während die bisherigen Lehrverträge eine Bürgensetzung für die 
Zahlung des Lehrgeldes vermissen lassen, spricht sie eine solche Ab
machung aus dem Jahre 1465 deutlich aus: „e^ne vorricktunx ist 
xesckeen crwiscken kannos tepper vnd seinem lere funden ^tso neme- 
lick das lorenca dx Herick vnd funxe kanos kÄben §1obt von des 
4un§en we§in also vor exssine sckulde vnd das em der lunxe sal Aeben 
nw oK ostirn I mrA. vnd darnack obir exn Ior abir oK ostirn 2 mr§. 
vnd ap cter 4un§e andres Icrecasckmer das §slt nickt §ebe so sat ker dx 
vor snlanAen dx dor xlobit kaben." (Anm. 314).

Im nächsten Jahrhundert enthalten die meisten Lehrverträge 
zu den bisherigen Angaben auch die festgesetzte Lehrzeit, sowie eine 
Bürgennamhaftmachung für den Fall des Entlaufens aus der Lehre: 
1536: .Fonaventurus lunxe von der Xexke der bex Ivvrens Liben- 
bur§erxn gelernt Kot üol lernen II ^or ^sst bur§e ker Lastian ILolcke 
Lp er entlxtke so sol er vor 1 )or V. 6. Zebin". Und ebenso werden 
zuweilen die Eltern des Lehrlings nach Befund des vorgelegten Ge- 
burtsbriefes angegeben (Anm. 315), wenn nicht besondere Bürgen für 
die Legitimität des Aüfzudingenden eintraten. (Anm. 316). Ueber 
den GeburtSbrief wird vermerkt, daß er „ausgewiesen", bz. „dargelegt 
worden fft"; seit 1593 wurde er „in die Zeche eingelegt", „bleibt bei 
der Zeche". Ein besonders ausführlicher Lehrvertrag mit Bürgenstel
lung ist aus dem Jahre 1537 überliefert: „Rs ssxnt vor dx LrLamen 
Riposten komen Wincail Hem vnnd Hexnrick Lxmerman kaben vor den 
leidesten auL^esaAt wx das ^n wol wxssentlick ist das Lkristolk Hedlica 
von Lustackio Hedlica wexlant alkx exn kurdler vnd Oorotkea seiner 
Cutter Rkelick vnd Iromlick aus exnem reckten ekebettke geboren vnd 
belcomen sex vnnd wollen da6 erkalten bex iren R^äen wo es von 
noeten sexn wurde vnd üol lekrnen V ^'or bex Hans RswLe vnd wo er 
an redlicke vrsscke entlxke nickt auslerntke lZol er vor exn for Aeben 
V 6. do vor sexnt burxe dx obxenanten burxe vnd dx gedockte des 
Xnabens klutter saxet vor den Lldisten dx bürgen sckadloL au daltten 
wo er entlxke". (Anm. 317). Oder der Meister meldete seinen Lehr
ling ohne Hinzuziehung von Bürgen selbst vor den Aeltesten an: 
,,1539. JuartaHe Lainerum iin zy ^ar ist vor dx erbarn eltisten kkomen 
k,orsnca stroll ein insxstsr auck unsers Zewercks vnnd katt einen 
Knaben an§esa§t vnd seiner Aepurdt vnn kerkoinrnens sckrxiktlick an- 
Aeaeixt mit nn. Florian astronoüki vnd seinen Vaters namen lokan 
sstronoüki vnd sein mutier anna vnd sullicke Lnab sol lernen bei dein 
lorenca Ltroil 4 )ar". Der Eintragung ins Lchrknabenbuch wurde 
dann später der Freifpruchvermerk einfach hinzugefügt: .Florian 
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^stronoübe bat gelert pei äem lorenc- 8trob". Seltener schon tritt 
außer den Bürgen der Lehrmeister und gesetzliche Stellvertreter des 
Lehrlings völlig in den Hintergrund, so daß der Lehrvertrag rein 
äußerlich wenigstens nur zwischen den Aeltesten und dem sich zur 
Aufdingung meldenden Lehrling ohne Zutun eines Dritten abge
schlossen erscheint, was natürlich bei der ermangelnden Volljährigkeit 
eines Lehrknaben in Wirklichkeit völlig ausgeschlossen ist. So hatte 
1537 ein Lehrling „sexn brietlicbe anbunlt 8«7ner Rkebcben Geburt 
vor <tx LrsLmen Ltäisten vorbracbt", woraus man ihm den Lehrmeister 
und die Lehrzeit bekannt gab. Es dürfte sich hier eher um eine Vor
legung des GeburtSbriefes vor den Aeltesten nach bereits erfolgter 
Aufdingung und Bestätigung derselben gehandelt haben.

Von bloßen Freisprüchen aus der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts zitieren wir hier noch aus dem ersten Lehrknabenbuch: 1541: 
„^8 Not ^orge Lluge 8elnen 80N ÜLN8 marodier ange8aget <la8 ber 
<lL8 bantvcerb be^ ban8 Latabecb auLgelernt Not". — Ferner 1548: 
,,«8 kaben blaü^en vnclt erx8toK N^stNotk be^cle brucler cla8 belcentn^a 
trer elxeken geburt e^nbracbt clx8er2et8 au balclt8 all8ao 4a8 827 be^cle 
von valten N^8tott ^rem vater vnät darbara ^rer Mutter el^cb bebomen 
vnclt ^r kanclvvvercb be^ <1em vorssa^cktigen 1ocop ttrol^cb auLgelernt 
getbreul^eb vnclt vngelkerl^cb 4er balben 8827 b7r ru vorcrecNent 
88crexn". Oder in anderer, durch denselben Lehrmeister veranlaßter 
Form: „D8 ist vor Lrssramen Klärten Nomen cler Kor827cbtige 
locob trot^cN vn8er m7<Ztgenoü vn4t bsclt 8ane7<lt Io88a vnclt Ie4^eN ge- 
ssxet c^e^nen ler Knaben vm vregenn 8ae7ner ler 4or 67 al882 m7<1t 
namenn ^sorge Lckube recil^cN suLsge8tsncien cler nock be8sage 88ae7ner 
geburt Nr^Ke von lbcop sckube sae7nem vater vn<lt Ileclwxgxssa 8aexner 
muclter el^cN gSborenn vn<lt bekommen 8ae7n kanclt('cverk) auLge- 
8tanclsn vv oben Zemeläet". Sonst freAich begnügte sich der Protokol
lant der Papier- und Zeitersparnis halber mit kurzen Randbemerkun
gen oder nachträglichen Zusätzen neben den Eintragungen der Lehr- 
lingsaufbedingungen. Dies ist namentlich in der Zeit gesteigerter 
Frequenz der Lehrknabenzugänge von 1576—85 festzustellen. Wir 
lesen da Freispruchsnotizen wie: „tmt richtig nu^elernt", „4en 6. ^ui? 
79 )3bre8 i8t clor Lnnbe ire^KS8L8t", „cler kleiner knt ikm <lL8 2eu§ni8 
geben clr er au8gelernt", „cler Ivnsbe i8t Lre7ge8sgt vvorclen", „bat rieb- 
tig au8gelernt uncl 8eine 2eit au8ge8tanclen i8t", „Lr i8t krev lo8ge8agt 
vncl ricbtig au8gelernet", „IoLge8agt et Datum te8timonium", „cler 
K1ei8ter bebent ikm clie )akre riektig ausge8tsn4en", „bat ricktig 
LU8gelernt, er8tet i gr." (1582), „Rr bat au8gelernet i8t 8ein letzter Debr- 
snnge gevre8en clarumb baben ibm clie Lrben ^abr nocbgelassen".
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Waren bislang die Meisterssöhne in die Einschreibungen mit 
einbezogen Morden, so bildete sich mit der Zeit der Brauch heraus, sie 
nur noch aus- und zugleich nachträglich mit einschreiben zu lassen. So 
vermerkt der Zunftschreiber: „1592, 6. ful? eoclem clie saZete Qorx 
Mittwentr seinen Lokn llanns Mittwentr, welcken Lr vorsckienen 
^akren anZesaxet kaben soll, cler erstanclenen Dekr fakr loü uncl leäig." 
Nach 1600, als die Hochflut der Lehrlingsanmeldungen vor der Zunst 
sichtlich zurückgegangen war, ist die Ansagung der Meisterssöhne 
wieder gesondert vom Freispruchsprotokoll zu verfolgen: „1600 saxt 
OeorZ Mittwentr seinen Lokn Lkristian, Mittwentrs Lokn clas Hanä- 
werk LU lernen". Oder als bloßer Freispruch zu Protokoll gegeben: 
...............sagte seinen Labn los <ler fskre uncl an ausruwanclern". 
(1615). (Anm. 318).

Das 17. Jahrhundert hat im großen und ganzen kaum eine 
Aenderung in der Form der bisher üblichen Lehrverträge gebracht. 
Wir zitieren zum Beweise besten ein Aufnahmeprotokoll aus dem 
Jahre 1670 an der Hand des betreffenden Lehrknabenbuchs: „Oeorge 
Klinge vom kleumarckt. ^nno 1670 6. Z. 1un>, Lrsckienen uor unü 
Lltisten cler Kursckner 6ie Ldtbaren Laltdassr Laubner gürtler vnclt 
Lebsstian Kablitrk^ gaüenscklacktiger, vnät kaben sick bürglick ein- 
gelassen vor clen lekr Knaben namens Oeorge Klinge von Keumsrckt, 
vmk unser kanclwerg be> clem Lrbakren klannü Hone vnserm Mit 
Meister aui clre^ fakr lang rulernen, cls nun gemelter Knabe mitler 
weile eatllekke, so kaben Zie bürgen vor )ecles ^akr tünt l^aler rur strate 
erlegen versprocken. Der geburtsbriet bleibt bev <ler decken. (AnM. 
319). (Späterer Seitenvermerk: ,Ao. 167z, clen 10 fuly ist er von 
seinem Meister loLgesaget worclen."). Als Geburtsbrief führen wir 
hier an: „^Vier Ratkmanne cler Ltaät Lresslaw, Lekennen vncl tkuen 
kkunclt oltentlick kiermit vor ^eclermennigkck: Das vor Uns in sie- 
renclen Ratk kommen sein clie Urbaren facob RütLcken, OrosSbincler 
uncl Danns Lissenberg Dreöler, be^cle vnsere Mittbürger, Vn6 kaben 
mit auKgekobenen Ringern rur Dott, vermittelst ikres getkanen Lör- 
perlicken L^cles, wie Reckt ist bekksnclt vnä auügesagt: 6as Oeorg 
Ltöckell LrieKrei§er von we^Iancl Hieron^mus Ltöckeln Rürsckner 
seinem Matter vncl -^nna seiner Mutter, xuten lrommen autkrickti^en 
keutken, aus einem reckten Rkebette, nack Or6nun§ vn6 ^ussaxunx 
Äer Heiklen Lkristlicken Rircken, reckter cleutscker klatur vml ^rtk, 
Rkelick vkZ Lkrlick Zebokren vnnä bekommen se^: cler sick mit sambt 
denselben seinen Litern, in Lrbarem Lanclell vncl Wsnäell allereit 
träulick vncl auKricktix vorkalten kabe, c^lso, cls6 Lie von fkme nickts 
akclers clenn Lkre vncl ReÄligkeit rursaxen wüeüen. Darum an alle 
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vnnd Jede, so mit diesem unserem offenen Lrieffe ^rsucbet werden wes 
Standes, Würden, ^mdts oder Wiesens die sein, vnser demütiges, 
dienstlicbes, freundtlicbes vndt deiLiges bitten, gerubet vnd wollet de- 
rübrten Oeorg Ltöckelln aur sinen Vntertbanen, Mitbürger vnd Mitt 
Lompan, wo er dieü begebren würde, suKnebmen, Ibme in seinen 
sacben gnedigen wiellen, gunst, förderung, Latk vnd Hüeltke tbuen 
vnderaeigen, vnd iknen gleicb einen andern gutten Manne, Lbelicb vnd 
Lbrlick gebobren, vor gutt vnd empfoblen baden: Woben wier vmb 
Luer Lnaden, HerrscbaKten vnd Ounsten gana wibi§ in demutb vnd 
vmb eucb freundtlicb verdienen. 2ur dlrkbundt. baden wier unser der 
Stadt Insiegell birauff drucken lassen, Qeben den ^welfften lag des 
Monats Lebruar^: blacb Lbristi vnsers einigen Erlösers vnd Leelig- 
macbers gedurtb, 1m Lecbsaebnbundert Lieben vncl TwainÄgsten 
1abre". (1627).

Dazu einen Lehrbrief vom Ausgange des 17. Jahrhunderts; 
unter Fortlassung unwesentlichen Beiwerks: „Wir verordnete LIdisten 
des löbl. Idandwerks cler Xürscbner in Lreslau, bekennen birmit 
olfentlicb vor ledermänniglick, clemnacb cler Lbrbare . . , von Lreslau 
gebürtig, von clem Lkrn und woklgeackten............. ... unserm 2ecb- 
genossen im lakre Lbristi 1684, den 19. Juni, umb clas Lürscbner 
Handwerk Vier 1abr lang bei ikme ru lernen, vor uns ausgenommen 
worxlen, Lr aucb geclacktes unser Handwerk, clie bestimbten lakre 
aneinander ricbtig uncl wob! gelernt, clerowege» ibm sein Geister, 
solcber seine Lebr lakre ^nno 1688 cien 21. 1unii, bei uns losgeLablet, 
dall er also seinem Meister und dem gsnaen Mittel, wegen seiner Lebr 
Iskre volkömmlicke Qenüge getkan. Wie er denn auck angegebenen 
Lericbt nacb, und so viel uns wissend, die ganre 2eit über, weil er 
albie gelernet, sieb aller 6ebübr und Qeborssmbs verbslten, dsü wir 
Ibme niekt anders, denn was sieb 2U Lkren geriemet, (ikme solckes) 
nackausagen wissen. Weil Lr uns denn umb glaubwürdigen Lebein 
seiner Ukraeit und Verkaltens gebetken; ^.Is baden wir Ibme solcbes 
nickt verwidern wollen. Gelanget demnack an alle und iede was 
Würden« oder Standes Sie sind, deknen dieser unser Lriel vorlcomdt. 
Insonderkeit aber an alle Lkrbaren Meister und Qesellen unsers löb- 
licben Handwerks der Lürscbner, unser dinst- und Ireundlicbes Lr- 
sucken, Sie wollen gedockten . . . unsertwegen alle dunst, Beförde
rung und geneigten Willen erzeigen; Ibm aut sein Legebren ?u einem 
^litbruder und 2ecbgenossen auf- und annebmen; und dieser seiner 
ricbtig erstandenen Lebrreit, Lbrlicben Verbaltens, und dessen Unsers 
^eugniües frucbtbarlicb genüüen lassen. Das seind Wir gegen
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Männi§lick nack erkeisckender Oebükr und Vermögen ru verdienen 
williZ und betliessen. 2u Okrlcund kaben Wir Unser der decken 
Insixel auk diesen Lrikk gedruckt. Oesckeken und ausAekertixt in 
Unserm 2eckkaus in Breslau."....................

Im 18. Jahrhundert wird bei sonst unveränderter Form der Lehr
verträge nur noch das gebotene Bürgendepositum in Form einer 
Quittung hinzugefügt: 1730: „BürAAeldt sink 10 Ikal. Lckk deponiert 
(in deposito KeleAt worden), wovon ikrn bei ^USALNK der Bekrrsit, 
wenn der Lnabe sick wol verkalken, die Helkte mit Z 1*KI. restituiert 
werden sol." Demgemäß heisst es dann regelmäßig beim Freispruch: 
„und ist ikm die Heilte des Bür^exeldes mit 5 4*kl. restituiert worden". 
(1733). Bei den Ansagen und Freisprüchen von Meisterssöhnen war 
ein solches Bürgendepositum nicht üblich, noch überhaupt erforderlich. 
(Anm. 320). Von diesen bisher erörterten regelmäßigen Formen der 
Lehrverträge finden sich nur selten Ausnahmen, soweit sie sich auf be
sondere Abmachungen zwischen dem Lehrmeister und den Eltern, bzw. 
Vormündern des Lehrlings beziehen. So mußte sich der Meister bis
weilen verpflichten, für die Bekleidung des Lehrlings zu sorgen, was 
bei einigen Aufdingungen um die Mitte des 16. Jahrhunderts zu 
beobachten ist. Im Jähre 1542 wird folgender diesbezüglicher Lehr- 
vertrag zu Protokoll gegeben: ,Wm Zrelben Lruntsx (.lubiiste) Kat 
caspar crexdelsr vor den ersramen eldxsten exn Ivnaben snAenompen 
mxt namen HsnL 1'eucker z sor cru lernen vnd srol den Lnaben mxt 
Zemelter Oaspar crexdeler mxt crxmlicker lLlexdun^ er- 
kalden vnd wen der Knab auüxelernet kat wxl Im xemelter ker 
caspar crexdler ^n exn xemexn landttkuck bekleiden srolcker vertkra§ 
sst xescken cru Le§enwerti§keyt locup krol^ck caspar lanx kannos 
Zrotker 1or§e exssenkurer aller cru dxken mol eldxsten der Kurssner". 
Zwei Lehrverträge des Jahres 1558 sprechen dem Lehrknaben vom 
Meister zu beschaffende Kleidung während der Lehrjahre und ein 
„köcklein" bei deren Ausgang zu; im nächsten Jahre gab ein Lehr
ling dem Meister 5 Taler, damit er ihm ein Hemd und ein „ktöcldein" 
besorge. Und schließlich bekundet der Zusatz einer Lehrabmachung 
von 1561 ganz ähnlich: „80 kott im auck der Meister ruxesaAt xnnen 
bX^EÜen mit exnen par scku ru vorseken vnd etwan cru weilen exn 
ksmbde vnd auck so er wirt susxelernt kaben vnd sick Zetreulick vor 
kalden so sol Im der mexster exn Böclclein vnd exn par köselein vnd 
ein pnr scku vnd ksmbde vorseken (vnd kott anZekanxen aukk Ostern 
dr selbige sor)". Im letzten Falle handelt es sich übrigens um den 
Sohn eines verstorbenen Meisters.

In der Regel hatte der in die Haushaltung des Meisters tre
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tende Lehrling seine Betten von Haus mitzubringen, die dann seit 
1603 den Meister fast ausnahmslos verblieben, wenn sie nichl der 
Lehrling mit 1 schweren Mark auszulösen vorzog. Um die Mitte des 
17. Jahrhunderts verschwindet die Bettenklausel wieder aus den 
Lehrverträgen.

Die in kürzestem Stile gehaltenen Aufnahmebuchungen des 
15. Jahrhunderts sind uns in zwei zusammenhanglosen Abschnitten 
überliefert, deren erster die Zeit von etwa 1439—59 umfaßt und 10 
Sektionen von Gelöbnissen für aufgedingte Lehrjungen (mit gelegent
lichen Ergänzungen und Nachträgen) in sich schließt. Beim Fehlen 
jeglicher Daten war es nur durch Vergleich mit einer Reihe für diese 
Epoche in Betracht kommender Lehrmeister möglich, sich einiger
maßen in dem achronistifchen Wirrwarr dieser völlig zusammenge- 
worsenen Aufzeichnungen zurecht zu finden. Da nun leider selbst für 
die in so früher Zeit gewerblich tätig gewesenen Meister außer den an
läßlich der Rechnungsabschlüsse verzeichneten Namen der Zunstälte- 
sten keine weiteren Listen und Meisterregister vorliegen, für einige 
andere Meister uns aber aus Bußennotizen und sonstigen flüchtigen 
Vermerken zuweilen Jahreszahlen verfügbar sind, so dürfte nunmehr 
kein Zweifel darüber bestehen, daß die uns zuerst aufstoßende Seiten- 
folge der jüngeren Periode um 1450 zuzurechnen ist, während der 
sich diesen Buchungen anschließende Abschnitt als älterer dem Anfang 
des 15. Jahrhunderts angehört und etwa mit dem Jahre 1409 be
ginnt. (Anm. 321). Zu dem Nachteil einer achronistifchen Anord
nung gesellt sich der schon mehrmals erwähnte eines vorgeschrittenen 
Verfalls stark vermoderter, brüchiger Blätter mit durch Feuchtigkeit 
fast erloschenen Schristzügen. So kann denn, da ja auch die einzel
nen, rein zufällig lesbar erhalten gebliebenen Sektionen der Lehr- 
lingsaufdingungen als unvollständig zu erachten sind, nur an der 
Hand dessen, was aus diesen trüb verdämmernden Bildern zeitlicher 
Vergänglichkeit zu eruieren war, mit gewisser Wahrscheinlichkeit ge
schlossen lverden, daß die Anzahl der in der ersten Hälfte des 
15 .Jahrhunderts ausgenommenen Lehrlinge jährlich mindestens 9 bis 
14, höchstens 24—36 betragen haben mag. Bald nach der Mitte 
desselben ist entschieden eine etwa zwei Jahrzehnte andauernde Pe
riode hvchgesteigerter Aufdingungsfrequenz festzustellen, wie sie in 
gleichem Maße nur noch einmal, von 1576—1608 zu beobachten ist 
und von den späteren Jahrhunderten nicht im entferntesten wieder 
erreicht werden konnte, indem sich die Aufnahmeziffern für einzelne 
6ahre mehrmals sogar über 30 erheben (vergl. Tab. Va.) Bei aller 
Unsicherheit statistischer Erhebungen über diesen Zeitraum ließen sich 
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sür die Epoche von 1398 bis 1459 mindestens 513 Gesamlaufdingun- 
gen. Mischen 1460 und 1479 deren 298 errechnen.

Erst mit dem Jahre 1528 beginnt ein eigentliches, selbständig sür 
sich bestehendes, fachgemäß fortgeführtes Lehrknäbenbuch, das für 
statistische Zusammenstellungen zuverlässigere Werte als bisher liefert. 
Von nun an läuft die lange Zahlenreihe jährlicher Lehrlmgsaufdin- 
gungen lückenlos durch unsere Tabellen Va/b zwei Jahrhunderte und 
länger hindurch. Wir beobachten nach anfänglichem Schwanken der 
Ziffern eine Steigerung derselben bis zu einem vorübergehenden 
Maximum im Jahre 1559 (28), dann einen jähen Rückgang bis auf 
nur 5 (1575), dem nun nach kurzer Unbeständigkeit der bereits er
wähnte zweite AuWeg mit zwei Scheitelpunkten 1580 und 1604 folgt. 
Hierauf ebbt die zweite Hochflut der Aufdingungen unaufhaltsam ab, 
schon ein Jahrzehnt vor Beginn des dreißigjährigen Krieges, unter 
dessen Nacherscheinungen die Ziffern der jährlichen Lehrlingsanmel- 
'düngen selten einmal 10 überragen, häufiger jedoch sich bis auf 1—5 
herabsenken, eine Tatsache, die sich dann im 18. Jahrhundert noch 
ungünstiger sür die allgemeine Frequenz der Lehrlinge gestaltet.

Nach Jahrhunderten gerechnet betrug die Gesamtzahl aller 
Aufdingungen von 1528—1627: 1373, von 1628—1727: 626 Lehr
linge, indes man von 1528 bis 1800 überhaupt 2346 Lehrjungenauf- 
'dingungen ermitteln kann.

Zwecks Ermittlung näherer Einzelheiten über das Breslauer 
Kürfchnerlehrlingswesen glaubten wir die Beschränkung auf eine 
Periode von 100 Jahren für hinreichend erachten zu dürfen. Er
hebungen an der Hand der zwischen 1528 und 1627 erfolgten Auf
dingungen zeitigen hinsichtlich des Anteils der Meisterssöhne an der 
Gesamtzahl aufgenommener Lehrlinge folgendes Ergebnis:

Periode Gesamt- 
aufdingungen

Davon 
Meisterssöhne

in A aller 
Aufdingungen

Sonstige 
Zstverwdte.

1528—52 313 11 3,5 10
1553—77 345 28 8,1 12
1578—1602 440 67 15,2 36
1608—27 275 84 30,5 41

Wir bebbachten mithin in Zeitabschnitten von je 25 Jahren 
eine immer rascher zunehmende Anteilsquote der Meisterssöhne, die 
ebenfalls für sonstige Zunstverwandte festzustellen ist. Bezüglich der 
Bruderverwandschaften unter den Lehrlingen ergaben sich: 7 Brüder 
in 1 Fall, 5 in 2, 4 in 6, 3 in 18, und 2 Brüder in 107 Fällen.

Von „aufgestandenen", d. h. entlaufenen Lehrknaben, die 
in der Regel nach einiger Zeit reumütig wiederkehrten und entweder 
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bei ihrem früheren oder einem andern Meister weiterlernten, wurden 
erneut aufgedingt:

Nach Imaligem Entlaufen 13, nach 2maligcm 2 und nach 
4maligem 1 Lehrling, zusammen also 16.

Es erwählten noch während der Lehrzeit einen andern Beruf: 
5, darunter je 1 Büchsenschäftler, Handschuhmacher (nach zweijäh
riger Lehrzeit), Barbier (nach 5jähriger Lehrzeit) und einer mit einem 
nicht genannten Ziel, während der letzte nach zweimaligem Meister- 
wechsel Klosterbruder ward.

Ein Wechsel der Lehrstelle kommt im ganzen 44mal vor, darunter 
ohne nähere Begründung in 18, infolge Todes des bisherigen 
Meisters in 10, durch freiwillige Scheidung vom Lehrhcrrn in 
8 Fällen. Diese freiwillige Scheidung wurde veranlaßt: durch Un
verträglichkeit und Zerwürfnis mit dem Lehrmeister bei 4, durch 
Altersschwäche und Krankheit des Meisters bei 1, durch unbekannte 
Tatsachen bei 3 Lehrlingen. Eine längere Unterbrechung der Lehr
zeit ereignete sich nur bei einem einzigen Lehrjungen, der von seinem 
Vater ein halbes Jahr zur Erlernung ber polnischen Sprache nach 
Polen geschickt ward.

Eine entgegen den ursprünglichen Abmachungen über die 
Dauer der Ausbildung nachträglich gekürzte Lehrzeit treffen wir im 
ganzen 18mal an, darunter einen Nachlaß von 3 Jahren der 4jäh- 
rigen Lehrzeit bei 1, von 2 Jahren der 3—5jährigen Lehrzeit bei 3, 
von 1(4 Jahren der 4jährigen Lehrzeit bei 3, von 1 Jahr der 3 bis 
4jährigen Lehrzeit bei 6, von Jahr der Lehrzeit bei 5 Lehr
lingen. Nachlaß erfolgte hierbei teils „aus Gunst des Lehrmeisters", 
teils auf Wunsch des Vormundes, teils bei Meisterwechsel durch 
günstigeren Lehrvertrag, oder durch Loskauf von dem Rest der Lehr
zeit. Meist jedoch wurde durch einen Wechsel der Lehrstelle die Lehr
zeit unfreiwillig verlängert, so bei 6 Lehrlingen um durchschnittlich 
1 Jahr. (Anm. 322). Gelöscht im Register durch Streichung des 
Namens wurden bei nachträglich für ungültig erklärter Aufdingung 
9 Lehrlinge; über den einen heißt es als Begründung des Ausschei
dens, daß er ,Ms ksnä^verlc nit erlernt" hatte. Die Termine der 
einzelnen Aufdingungen waren an keine bestimmte Festsetzungen ge
bunden; Aufnahmen waren jederzeit möglich. (Anm. 323). (1571: 
Januar 8, März 5, 10, April 30, Juli 9, August 13 (2 Lehr
linge), 27).

Die 1373 aufgedingten Lehrlinge verteilten sich auf 330 Lehr
meister dieser Periode; es entfielen also durchschnittlich etwa 4 Lehr
linge auf den einzelnen Meister. In Wirklichkeit war jedoch die Ver-
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teilung der Lehrlinge eine ganz ungleichmäßige; die Häufung der 
Aufdingungen bei etlichen Meistern scheint keineswegs nur durch die 
längere relative Lebensdauer derselben bedingt zu sein, sondern in 
einer nicht von der Hand zu weisenden Bevorzugung ihren Grund zu 
haben. Dies veranschaulicht am besten folgende Tabelle:

Dauer der Lehrtätigkeit des 
Meisters in Jahren.

Anzahl der aufgedingten 
Lehrlinge.

46 26
40 21
27 21
26 20
17 21

Allerdings sollte ja nach dem Wortlaut der Zunstsatzungen der
Lehrmeister nur 1 Lehrling zu gleicher Zeit in seiner Werkstatt unter
weisen dürfen; Meisterssöhne, die bei ihrem Vater lernten, rechneten 
hierbei nicht mit. Allein wie sah die Befolgung dieser Vorschrift in 
praxi schon im Jahre 1463 aus? Da werden wir freilich in unserer 
bereits durch obige Angaben veranlaßten Skepsis im einzelnen noch 
bestärkt. Damals meldeten 3 Meister je 3, 8 je 2 Lehrknaben auf 
einmal beim Zunstvorstande an; 1534 dingten beispielsweise Caspar 
Scholcz und Asmus Han je 2 fremde Lehrjungen im selben Quartal 
auf, 1536 1 Meister 4, 2 je 3 Lehrlinge. Von den 4 gleichzeitig auf
genommenen Lehrknaben Melchior Schüles im Jahre 1604 waren 
freilich 1 ein Sohn, 2 Stiestohne des Meisters und nur 1 Lehrling ein 
fremder, doch scheint sich die für Meisterssöhne zulässige Ausnahme 
nicht immer auch aus den Stiessohn eines Meisters erstreckt zu haben.

Das Meisterrecht der Breslauer Kürschnerzunst erlangten 
von 446 in der Periode 1533—63 aufgedingten Breslauer Lehrlingen 
31 (— 7A); 1 wurde später Mitglied der Neumarkter Kürschner
zeche, während von 557 in dem Zeitraum von 1579—1612 ange
sagten Breslauer Lehrlingen 41 (— 7,4 T) nachher ebenfalls dort in 
die Zunft als Meister traten.

Was die vertraglich ausbedungene Lehrzeit anbetrifst, so ent
nehmen wir den Lehrlingsbüchern die Tatsachen, daß zunächst (1536 
bis 65) die 4jährige vorherrscht, während die 3- und 2jährige sich 
ziemlich gleichmäßig (75 : 67) auf die übrigen Lehrlinge verteilt, indes 
die 6 unb 1jährige nur vereinzelt (bei je 4 Lehrjungen) anzutresfen 
ist. In der Folgezeit tritt die 2jährige Lehrzeit mehr und mehr in 
den Vordergrund, die vierjährige dafür zurück, während die 3jährige 
sich im ganzen konstant erweist und die einjährige Ausbildungsdauer 
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durch das Privileg der Meifterssöhne an Bedeutung gewinnt. 
(Vgl. Tabelle Villa im Anhang.)

Für diese unterschied sich die Dauer der Lehrzeit am Anfang 
des 16. Jahrhunderts zunächst in nichts von der sremder Lehrlinge; 
erst um 1590 macht sich die einjährige Lehrzeit der Zunftentstammtcn 
mehr bemerkbar.

Die Festsetzung der Lehrzeit richtete sich in der Praxis wohl 
nach der Höhe des zu entrichtenden Lehrgeldes, die in umgekehrtem 
Verhältnis zur Dauer jener stand, d. h. ein geringeres Lehrgeld be
dingte eine größere Ausnutzungsmöglichkeit des mit 4 Jahren Aus
bildungszeit wohl meist Ausgelernten; damit ist zugleich eine Erklä
rung für die 5—6jährige, seltener vorkommende Lehrzeit gegeben: 
der Meister suchte auf alle Fälle wenigstens auf seine Kosten beim 
Lehrling zu kommen. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist 
wieder die 4jährige Lehrzeit am häufigsten zu konstatieren; seit etwa 
1660 kommt die zweijährige vorwiegend bei Meisterssöhnen zur An
wendung, wobei man die 1jährige kaum mehr antrifft.

Was die Kürzung der vertragsmäßigen Lehrzeit anlangt, so 
sind uns zwei Sonderfälle überliefert, bei denen der Freigesprochene 
dem Meister für seinen Ablaß noch 4 Wochen um einen halben 
Wochenlohn, bezw. 1 Jahr um den gebräuchlichen Lohn als Geselle 
zur Verfügung stehen sollte. Diese Kürzung kam entweder durch 
Vergleich mit dem Vater des Lehrlings gegen eine entschädigende 
Nachzahlung für den Lehrmeister zustande oder der Rest der Aus
bildungszeit wurde dem Lehrling völlig geschenkt. (Anm. 324.)

Unter Umstanden wurde selbst die außerhalb Breslaus absol
vierte Lehrzeit dem Lehrling mit angerechnet, wenn der Tod des 
bisherigen Meisters die unverschuldete Ursache des Wechsels der 
Lehrstelle gewesen war.

Solange der Lehrjunge nicht imstande war, sich durch Hinter
legung seines Geburtsbriefes über seine eheliche Herkunft auszu- 
weifen, konnte ihn zwar der Meister unbeanstandet im Handwerk 
unterweisen, doch rechnete das eigentliche Gedinge erst mit dessen 
Ausweisung vor den Aeltesten, wobei nicht immer die ausgemachte 
Lehrzeit die bisherige private Dienstleistung mit inbegrifs, da ja der 
eigentliche Lehrvertrag erst unter Erfüllung sämtlicher dazu gehöriger 
Voraussetzungen und damit auch Vorhandenseins der Legitimation 
rechtsgültig wurde.

Das Lehrgeld pflegte zuweilen der Meister im Falle der Ar
mut der Lehriingsangehörigen dem Lehrjungen zu erlassen (1587), 
wenn er nicht noch selbst die Einschreibegebühr bei der Zunst mit 
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guslegte, wofür ihm einmal im Jahre 1696 ein 21lötiger silberner 
Gürtel zu Pfand gegeben ward.

Die beiden Bürgen entstammten in der Regel dem allgemeinen 
Handwerkerstände; so begegnen uns 1528—35 unter ihnen je ein 
-«Schuster, Goldschläger, Buchbinder, Parchner, Tischler, Küchler, 
Maler, Segermacher und zwei Tuchmacher, daneben ein Apotheker 
und ein Doktor (1536) zu finden sind. Mitmeister des Kürschner- 
handwerks sind unter den Bürgen seltener anzutreffen, als selbst 
Eulenburg anzunchmen geneigt ist. Nur zweimal liest sich das Vor
handensein eines dritten Bürgen, als Verwandten des Lehrlings, der 
hierbei wohl nur als Aftetbürge in Frage kam, seststellen (1529 und 
4533), während in einem einzigen Falle des Jahres 1547 4 Kürsch- 
yiermeister als ganz seltene Aufnahme die Bürgschaft für den Lehr
ling übernahmen. (Anm. 325). Trotz aller dieser Sicherungen des 
Meisters durch Bürgschaften konnte es nicht ausbleiben, daß unter 
den Folgen des dreistigjährigen Krieges das Entlaufen von Lehr
lingen namentlich in Kriegsdienste zu einer wahren Sucht auswuchs. 
So entwichen beispielsweise im Jahre 1671 von acht ausgedingten 
Lehrlingen allein 6. In Berücksichtigung des allgemeinen damaligen 
Sittenverfalles, der Auflösung aller althergebrachten Anschauungen 
von Zucht und Ordnung scheint die Zunft in jener Periode mit reu
mütig Wiederkehrenden gelinde genug umgegangen zu sein. Wie 
weit diese humane Anschauung mitunter reichen mochte, zeigt sich bei 
Melchior Senfftleben, dem Sohne eines verstorbenen Kürschners, 
der in den sechziger Jahren seinem Lehrmeister Peter Senfftleben 
nicht weniger als viermal aus der Lehre entlief und trotzdem auf 
bewegliches Bitten der Bürgen, zweier Handelsleute aus Breslau 
und Hirschberg, ,,cta6 Zie kinküro vor atwn beweiLIicben LchMen, 80 er 
«gern IveUrrneister ?utÜAen moctite, Aloven vnclt UoKten, vnclt alles vnÄt 
)sclss, so suL hm mit Walirkeit erwiesen vverclen möchte, ant alle tel 
2a entrichten, vnclt AUt su machen", VVN jenem ZUM fünften Mal auf 
den Rest der vierjährigen Lehrzeit unter Anrechnung der bisherigen 
Ausbildungsdauer gegen ein Bürgendepositum von allerdings 200 
Taler wieder ausgenommen ward. Da bei dem Aufnahmeprotokoll 
ein Freispruchvermerk fehlt, ist es nicht ausgeschlossen, daß dieser 
Lehrling die weitherzigen Nachsichten durch abermaliges Abtrünnig- 
tverden mit schnödem Undank entlohnte. Es lasten sich in allen der
artigen Fällen des Entlaufens von Lehrlingen Jungen feststellen, die 
einmal aus Unverträglichkeit mit ihrem Meister ihre Stelle vor der 
Zeit aufgaben, andre, die aus Abenteuerlust entwichen und sich dann 
bald wieder mit enttäuschten Hoffnungen bei ihrem alten Meister ein- 
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fanden, zu denen auch solche gehörten, die dem lockenden Rufe des 
Werbers folgten und dann teils zur Waffe kapitulierten, teils nach 
etlichen Jahren wieder zum Handwerk zurückkehrten, wenn erst die 
Söldnerhaufen aufgelöst waren. Waren letztere namentlich im Be
sitze eines guten Führungszeugnisses ihres bisherigen militärischen 
Vorgesetzten, so gab ihnen dieser „Zivilversorgungsschein" die Mög
lichkeit mit aus den Weg, den Rest ihrer unterbrochenen Lehrzeit 
Unbeanstandet an alter Stelle erfüllen zu können. Ein besonders 
seltsamer Fall betraf hierbei einen „Lehrling"; der nach mehr als 
vierzigjähriger Dienstzeit als Feldwebel sich eines Tages seines 
Kürschnerhandwerks wieder erinnerte, und dem nun sein Lehr- und 
Geburtsbrief „als Einem Alten Manne" ausgehändigt wurde. Im 
ganzen lassen sich in der Zeit von 1646—99 17 Lehrlinge Nachweisen, 
die ihre Lehrzeit, zuweilen auf die Dauer von 5—9 Jahren, mit 
Kriegsdiensten unterbrachen.

Verhältnismäßig selten dagegen kam es vor, daß ein Lehrling 
vor dem Freispruch dem Handwerk überhaupt, abgesehen von dev 
Annahme von Wehrdiensten, gänzlich den Rücken kehrte. Schon 
1462 hören wir von einem Ianko von Melicz, „der nichts mehr ge
lernt hat". Ein andrer Lehrjunge wieder mußte wegen Unfähigkeit 
sich des Handwerks begeben, wieder ein andrer trat aus Leichtsinn 
und Interesselosigkeit aus, ohne daß man sich Mühe gab, ihn zu 
halten. 1671 wurde ein Lehrling „weggejagt", ein zweiter „aus er
heblicher Ursache" nach halb ausgestandener Lehrzeit vorzeitig ent
lassen, was sich in den nächsten Jahren noch zweimal wiederholte. 
Oder es kam zur frühen Niederlegung des Handwerks, weil der 
Lehrjunge .»in grolle ^lelLncüolie AerLtüen und üer Kleister mit iüm 
mcüt länger sein können unü iün sucü I<ein anürer Kleister
-mm /tusiernen snnekmen sollte." 1691 sehen wir einen Lehrknaben 
sich aus unbekannten Gründen „gänzlich des Handwerks begeben"; 
er erhielt, wie in allen solchen Fällen, ohne ein Lehrzeugnis nur 
seinen Geburtsbrief wieder, wogegen bei einem bereits zweimal 
wegen Unbvtmäßigkeit und böswilligen Verhaltens gegen feinen 
Meister aus der Lehre Getretenen das Bürgengrld verfiel. Es ist 
klar, daß eine die normale Durchschnittsdauer übersteigende Lehrzeit 
das Entlaufen der Lehrlinge künstlich aufzüchten mußte. (Anm. 326). 
Mitunter gab freilich schlechte Behandlung des Lehrlings Veran
lassung zum vorzeitigen Abbruch der vorgesehenen Ausbildungszeit. 
Sy verlangte 1639 der Vater eines aus Thorn gebürtigen Lehrknaben 
einen andern Lehrmeister für seinen angeblich roh behandelten und 
ungenügend beschäftigten Sohn, trotzdem die Lehrzeit desselben be-
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reits auf Jahr überstandcn war. In das zuvor entrichtete Lehr
geld sollten sich nunmehr der bisherige und der nächste Meister im 
Verhältnis ihres Anteils an der Ausbildungszeit teilen.

Gab jedoch der Lehrmeister seinerseits Veranlassung zur Lö
sung des Lehrverhältnisses, wenn er etwa Schulden halber die Stadt 
heimlich verlassen hatte oder durch Verunglückung, Siechtum und 
Gebrechlichkeit an der weiteren Ausübung seiner Lehrtätigkeit be
hindert war, so wurde der Freispruch des Lehrlings, insofern dieser 
seine Lehrzeit wenigstens nahezu überstanden hatte, im Namen des 
Lehrmeisters von einem andern Zunstgenossen übernommen, was, 
wie berichtet, ebenso bei den Lehrlingen von Meisterswitwen zu 
geschehen pflegte. Eine vorübergehende Entleihung von Lehrlingen 
an andre Mitmeister war im 18. Jahrhundert nur unter der Bedin
gung erlaubt, daß der Zeitraum dieser Ueberlassung nur 3 Wochen 
dauerte, und der äbgebende Meister wegen Mangels an Arbeit nicht 
in der Lage war, dem Lehrjungen die erforderliche Ausbildung ohne 
Unterbrechung der Lehrzeit angedeihen zu lassen.

Werfen wir noch einen Blick auf die Herkunftsorte Breslauer 
Kürfchnerlehrlinge, so finden wir im 15. Jahrhundert von solchen 
außerhalb Schlesiens Prag, Nürnberg (3 Llge.), Strelitz, Warschau 
(3 Llge.), Lemberg, Ljublin, Kaschau. Im 16. und 17. Jahrhundert 
entstammte die Mehrzahl landesfremder Lehrlinge polnischen Städten 
wie Krakau (Crocaw) (1536—1610: 14), Lemberg (1532—1631: 10), 
Posen (Poznaw) (1532—1621: 10), Warschau (Warsaw) (1532 bis 
1592: 9), Ljublin (1535—1622: 8), Thorn (1551—1638: 4), Lissa 
(1656—74: 3); Czenstochau und Pultusk (1591—1605: je 1 Llg.), 
kleineren polnischen Ortschaften 7, insgesamt also Polen: 67. Aus 
Ungarn kamen 8 Lehrjungen, darunter von Preßburg 2, Ofen, 
Kaschau und, vier unbedeutenderen Orten je 1. Danzig entsandte 
3, Nürnberg 2, Königsberg, Hamburg, Eisenach und Eisleben je 
1 Lehrknaben nach Breslau. Aus den Marken und Sachsen begegnen 
wir Lehrlingen von Frankfurt a. O., Krossen, Küstrin, Spremberg, 
Senfftenberg, Kalau, Leipzig (4), Dresden, Bautzen und fünf klei
neren Ortschaften der Lausitz und des Meißenfchen Gebiets. (An
merkung 327). Von Böhmen kamen 2 Lehrlinge aus Trautenau, 
1 aus Prag. Unter den Städten Schlesiens selbst stellten außer 
Breslau das stärkste Kontingent an Breslauer Kürschnerlehrlingen 
Greiffenberg (1655—79: 22), Iauer (1568—1651: 17), Liegnitz 
(1556—1705: 12), Goldberg (1588—1718: 12), Schweidnitz (1554 
bis 1613: 10), Glogau (1537—1664: 8), Landeshut (1635-85: 8), 
Striegau (1587—1637: 7), Oels (1590—1733: 7), Trebnitz (1559 
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bis 1613: 7), Bricg (1603—1776: 7), Neumarkt (1555—1701: 6), 
Winzig (1629—86: 6), Parchwitz (1558—1738: 6), Slrchlen (1538 
bis 1742: 6), Hirschberg (1552—1715: 5), Lahn (1537—1674: 5), 
Wchlau (1590—1676: 5) und Frankenstein (1638—50: 5 Llge.). 
Von oberschlesischen Städten wurden ausgenommen: Je 3 Lehr
jungen aus Konstadt (1701—79) und Pitschen (1588—1706), je 
1 aus Tarnowitz (1597), Neustadt (1593), Pleß (1621), Leobschütz 
(1666), Slawentzitz (1760), und Kreuzburg (1778), sowie aus zwei 
Dörfern. Zur besseren Uebersicht über die Herkunstsorte der Lehr
linge diene die Tabelle Viiib des Anhangs. An der Hand deren 
statistischer Erhebungen sehen wir, daß in der ersten Jahrhundert- 
periode von 1587—1686 der Anteil ortsbürtiger Lehrlinge an der 
Gesamtzahl der Ausgedingten überwiegt (— 56,8 T). Rechnen wir 
noch die übrigen Schlesier mit 28,2 L hinzu, so ergibt sich als An
teil der Landeskinder an der Summe aller in diesem Zeitraum auf
genommenen Lehrlinge 85 A. Unter den außerhalb Schlesiens Be
heimateten treten die Polen mit 4A am auffälligsten hervor. In 
der nächsten Periode von 1687—1800 betragen die prozentualen 
Quoten bei einheimischen Breslauern 82, Schlesiern außer Bres- 
lauern 11 und von den Fremdbürtigen bei den aus Kursachsen 
Stammenden 3A, während nunmehr der Anteil der Polen merk
lich zurückgegangen ist.

Ueber das Gesellenwesen ist das meiste schon im allgemeinen 
Teil unsrer Abhandlung ausführlich mitgeteilt worden. Wir haben 
bereits darauf hingewiesen, daß uns aus dem 15. Jahrhundert kaum 
etwas Nennenswertes über dies Kapitel vorliegt. Zwar stoßen wir 
im ältesten Rechnungsbuch einmal auf das Bruchstück eines Gesellen- 
verzeichnisscs, das etwa 70 hier und da mit andern Auszeichnungen 
vermischte Namen enthält, von denen ein Teil den Herkunftsort seiner 
Träger uns offenbart, wie „sorüsn von Ledinburgen, Ltatis von 
vngirn, lckxclül von ne^sen (Neiße), bannos von munstirn, socod von 
Xsnwncr, Ickstis Ordner, Itsnnos von 'LeNemen, sorge von 1srns>v 
^atis Wilkolm <le trsppsn (Trvppau), Niclos von lemderg, instis 
von 6rottI<L>v, sorge von dravvnLxv, Lrucredurg (Kreuzburg) und 
kollrlndsn (Bolkenhain), sowie Gesellen von Ottmachau, Lauban, 
Glogau, Meißen, Lebus (2 Brüder) Engern und Posen, oder es 
begegnet uns vereinzelt die dunkle Fassung eines Gelöbnisses, das den 
Ausgedingten über die Zeit des Lehrverhältnisses hinaus beim selben 
Meister wohl als Gesellen weiterzuarbeiten verpflichtete, wobei jener 
„be? äem dant^verge glodt", seinem Meister „Lv/Ürulernen als KM gut 
KnEcdt", aber damit sind eben die Quellen unsers Wissens erschöpft.
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Der Antritt der Wanderschaft wird später in der Regel nur 
bei Meisterssöhnen vermerkt; gewöhnlich erfolgt er gleich nach dem 
Freispruch, mitunter jedoch beobachten wir eine Verzögerung der 
Wegfahrt von 14 bis 4 Jahren, an der meist nutzere Störungen 
und Hindernisse die Schuld tragen mochten.

Als Beispiele für die feit Mitte des 16. Jahrhunderts in der 
Kürschnerzunst eingeführte Mutzeit der Gesellen mögen hier folgende 
Protokollauszüge angeführt werden: „^cnno 1576 sore 6em 6 august? 
bat sicb Laltaer von ttiegnita ttoLen ansagen 6as )ar aur arbeiten, beirn 
^eronimus v/eitZe". — Ueber einen Meisterssohn heitzt es 1597: 
„Urstlicb sagt gieb sacob ttange clie sabr ^crbeitt aur arbeitten beirn 
Oavi6t HÄwigb wie bieniort ciie Meisters söbne Zeugnis baben sotten 
«las sie ein sabr aikis gearbeitet babenn". Oder bei Beschäftigung 
durch den Vater selbst: „Lagst an seine sabre au arbeiten 8igmun6t 
Ricbboita vn6 wirbt äie sabr bei Seinern Vater Herrn Mattbss Tictr- 
bolta arbeiten. Qescbeben Juartat Weibnacbten." — (1644). (An
merkung 329). Ein andrer Fall betrifft einen Meisterwechsel: 
„1637 6en 15. )unx Ouart. Job. sagte Laspar Ltose von Lrestau eines 
Meisters Labn sein sabr äu arbeiten an bei Hans Hosen, bat soiebss 
bei seinem 8ru6sr nicbt ansarbsiten können". — „16Z7 cten 12. Okt. 
Ouart. Micb. sagte Laspar Hose sein sabr anöerwerts auls neue ann 
au arbeiten bei Qeorge Lpern. —i6z8 cten y. blov. war6 ibrn ctas 
Jakr augesckrieben".

Als weitere Beispiele für die zuletzt berührte Form der Los- 
fagung eines Mutgesellen seien zitiert:

,,!Z8z bat Laspar Lcbolta Seinern gesellen ctas Zeugnis geben ctas 
er ctas )abr gearbeitet vncl sieb verbalten ats einem Übrlicb gesetten 
gebierst mit blamsn Metckior Meinricb." Oder Man bescheinigte dem 
Gesellen, „ctaa er sieb bei ibme Ilber 6er lakrarbeit vorbalten wie 
«einem Itbrlick austen6ig" (1580), bz. „6aa er 6as )abr bsx ibme treu- 
ticb ausgestanben" (1580). Später wurden diese Vermerke kürzer 
gehalten: 1596: „4 Murt. ^o. 96 seinät öbbescbriebene awei Qesstten 
loL gesagt un6 gut Zeugnis gegeben", feit 1601: „bats tticbtig sr- 
stanben vn6 Meisterrecbt genommen", „kat sie ausgestanben un6 bis 
.... gebeiratet", „ist 6er ssabr betretet" (1593).

Obwohl die zweijährige Mutzeit der Breslauer Kürschner
gesellen erst fett 1590, die dreijährige seit 1596 statutarisch vorgesehen 
war, hatte jene bereits 1584 Vorgänger bei einem Gesellen aus 
Haynau wie einem einheimischen, diese 1592 bei einem Gesellen aus 
Frankfurt. Im Jahre 1646 treffen wir vereinzelt einmal sogar eine 
vierjährige Mutzeit an, trotzdem man in der Folgezeit selbst nie über 

236



die zuletzt eingeführte dreijährige Gesellenarbeit hinausgegangen ist. 
Ueber die während der Mrtzeit zu entrichtenden Beiträge des Gesellen 
wurde genaue Rechnung geführt. So lesen wir z. B. ,,^nno 1608. 
Quartal Aastnacbten Arlextte Alias Junxlc «lerne <lie Jabrarbeitt beim 
Oeorxe Arttel aurxelossen

clie 2ecbxebübr............................................................. 1 4§r.
L<Z^ 17. Juni lext er ̂ vierter ................................... — 9 8^.

iz. Oktober legt er >vie6er............................. — 9§r.
12. Januar? aaklt er.......................................... — 9 §r.

267 9. Narti aaklt er................................................ — 9§r.
SÄ7 22. Juni aablt er . . .................................... — 9 xr.
267 2z. Leptember als Quart. Lrucis erlexte

AliaK Junx, clem ^o. 1608 aut «lie 
Aaünackt äie Jabresarbeiten beim Oe- 
orxe Arttel aurxelossen, terner «lie xebür — 9 xr.

Dieser Ist ^nno 1610 ^uK Aaünscbt, «lennocb er ins Han«lt- 
verx xebe^vrsttet, ^le^ster >vor<len". — Die Mutzeit lies. Wie die 
Lehrzeit, nicht mit Jahr und Tag gemäß dem Datum der Anfügung 
ab, sondern sie richtete sich im allgemeinen nach dem zunächst anbe- 
raumten Ouartalstcrmin, weshalb sie in prari meist einige Tage 
oder Wochen länger, bz. kürzer als die ausbedungene Frist der Jahre 
zu sein pflegte.

Nachdem man 1612 den Forderungen der Gesellenschast be
züglich freier Meisterwahl insoweit entgegengekommen war, daß 
man sich auf Grund einer Auslosung der Mutmeister mit ihnen 
einigte, begegnen uns in den bis Mitte des 17. Jahrhunderts nieder- 
gefchricbencn Aufnahmcprotokollen von Mutgesellen statt der 
,.auxelsssenen Jabrarbeit" Versionen wie „batt ibme Äu^^§ Doü die
selbe xeben", „batt ibme Üurcb DoL dieselbe au xeben bevillixt" bat 
ikme clurcks D06 troüken". So lesen wir zum Beispiel im Jahre 1638: 
„<len 22. Aebr. guartsl Aastnscbt Aliokel Steuer von Lreslau ssxte sein 
Jadr sbn au arbeiten uncl bat ibn «las Dos betrotten bei Llatkes Ltöckel"- 
wir finden diesen Brauch dann noch einmal 1646. Gegen Ende des 
17. Jahrhunderts hatte dann ein Aufnahmeprotokoll Breslauer 
Kürschnergesellen folgende Form:

„^nno 1686 an xebsltenem Aastnackt Quartal bat Lliekael Ele
ment seine Jakr au arbeiten anxesaxet, vnclt ^virclt solcke be^ Hr. 
Deinricb Lcbütaen au verricbten". Daran schloß die LossagUNg:

„^nno 1689 clen 20. Aebr. an xekaltenem Aastnackt Quartal bat 
Hr. Aeinrick Lckütae, Mckael Xlementen, ^vexen seiner be^ Ikm
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Vei richteten sabrs Arbeit bin vieäerurnb oräentbcb Vor Lineni Lr- 
bLkren Mittel loLgesaget. Leine sabr Arbeit mit Z sabren verrichtet".

Daß es bei der eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der 
Mutgesellen aus die Werkstätten der einzelnen Meister bezweckenden 
Umschau zu gewissen Zeiten nicht immer mit rechten Dingen zuge
gangen zu sein scheint, beweisen außer den begründeten Beschwerden 
der Gesellen die Zahlen der Aufnahmestatistik aus den siebziger und 
achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts, die ja bereits hinsichtlich der 
LchrUngsaufdingungen dieselbe Akkumulationserscheinung zugunsten 
etlicher Meister gezeigt haben. Es förderten nämlich von 1577—88 
je ein Meister in 10 Jahren 5 bzw. 4, in 9 Jähren 5, in 6 Jahren 
3 Gesellen, was bei dem Maximum der Meisterfrequenzziffern gerade 
in jener Periode entschieden zum Nachteil der übrigen Innungs
genossen spricht, deren Stühle manches Jahr hindurch leer blieben. 
Nun erst erkennt man cte tacto die Berechtigung der Klagen über den 
leidigen Unterschleif bei der Umschau der Gesellen und die Zweck
mäßigkeit der diese Mißstände regelnden Umschauordnung des Jahres 
1587, über die wir uns bereits im allgemeinen Teil unsrer Abhand
lung ausführlich verbreitet hatten.

In der Periode von 1576—1700 (125 Jahre) erfolgte ein ein
maliger Meisterwechsel während der Mutzeit bei 17, ein zweimaliger 
bei 5 Gesellen. Im ersten Falle findet man je 1 Gesellen, der ent
weder das Mutjahr beim ersten Meister „nicht hat ausarbeiten 
können", oder der sich über die Arbeit beschwerte, den bei langer Ab- 
rvesenheit des Meisters die Meistersfrau nicht länger fördern konnte, 
der wegen Verdrießlichkeiten mit dem bisherigen Meister die Werk
statt verließ, und 3 Gesellen, denen der frühere Arbeitgeber verstorben 
war; im zweiten Falle je einen, der wegen Mutwillens von seinem 
Meister scheiden mußte, seine Mutjahre mit Kriegsdiensten unter
brach, wegen Altersschwäche des zweiten Meisters die Arbeit nieder
legen mußte und einen, der der Werkstatt des ersten Meisters wegen 
Zwistes mit diesem den Rücken zuwandte, während ihn an zweiter 
Stelle später die Meisterswitwe nicht länger benötigte. Von Ge
sellen, die in diesem Zeitraum vor Vollendung ihrer Mutjahre aus- 
schieden und daher des Breslauer Handwerks sür verlustig erklärt 
und in dem Register der „Iahrarbeiter" gestrichen wurden, seien hier 
genannt: 1 wegen unzüchtigen Verkehrs mit liederlichen Weibs
personen, 2 wegen Konkubinats mit einer Meisterswitwe, trotz 
späterer Verehelichung mit dieser, 4, die sich in Kriegsdienste begaben, 
1 aus Arbeitsunlust, 1 wegen Unbotmäßigkeit und unnützen Feierns, 
nachdem er sich, deswegen mit 12 Talern bestraft, heimlich davon- 
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gemacht hatte, ohne die Buße zu entrichten, 5, die aus unbekannten 
Gründen während der Iahrarbeit fortgezogen, 1 durch den Tod, zu
sammen mithin 15.

Unter den Meisterssvhnen begaben sich von 1596—1615 auf 
die Wanderschaft: 37, verrichteten das Mutjähr 1641—60: 27, 
1661—80: 37, 1681—1700: 31, in der Gesamtperiode von 1641 
bis 1700 also 95.

Von 187 Mutgesellen, die in der Periode von 1577—1619 (43 
Jahre) ihre Iahrarbeit achagten, erwarben das Meisterrecht der 
BreÄauer Kürschner 114 (60 T), hierunter 1 Jahr nach der An
fügung: 51, 2 Jahre: 36, 3 Jahre: 15, 4 Jahre: 3, 5 Jahre: 2, 
6 Jahre: 6, 9 Jahre: 1 Geselle.

Die Herkunftsorte der Mutgesellen sind nur in gewissen Zeit
läuften regelmäßig mit angegeben (1546—1648, 1676—80), sonst 
bloß hier und da einmal verzeichnet. Wir treffen in der Periode von 
1576—1692 u. a. 4 Gesellen aus Ungarn an, 7 aus Sachsen (Leipzig, 
Zittau, Bautzen, Görlitz, Freiberg, Kalau und „Kurmeißen"), 4 aus 
Böhmen, 2 aus Danzig bzw. Frankfurt a. O., je 1 aus Nürnberg, 
Salzburg, Küstrin und Rügenwalde. Von Schlesiern außerhalb 
Breslaus: 7 aus Schönau (a. d. Katzbach), je 5 aus Schweidnitz und 
Grottkau, je 4 aus Liegnitz und Hirschberg, je 3 aus Neumarkt, Gold
berg, Iauer, Striegau, Strehlen, Glogau, Räuden, Winzig und 
Brieg, sowie Guhrau; die übrigen verteilen sich gleichmäßig auf 
andre schlesische Ortschaften.

Leider fehlt in den Archwalien der Breslauer Kürschnerzunst 
ein eigentliches Buch der Kürschnergesellenbrüderschaft. Was wir 
über diese wissen, soweit es nicht schon im allgemeinen Teil unserer 
Abhandlung erörtert worden ist, konnte nur aus vereinzelten losen 
Aktenblättern und gelegentlichen Bemerkungen andrer Zuchtbücher 
zusammengetragen werden. So heißt es über den in einer Lade der 
Gesellen im Jahre 1570 vorgefundenen Inhalt: ,Item Lerickt vas 
MSN in cler -weiken kaclen so clen Qesellen -nstencliglr ibeturnlen neinlicn 
zz kott rebbroeben selber welcb man verlrauKt clas kott pro ro Ar, 
tkut pro Z2 gr. vveik ro Ltartc 10 gr. — lKekr vorkautkt ein korellsn- 
patternoster vor 24 gr. >v. 2-4 kkge. — Lolcb gelä ist clurck Kaspar 
langen vegen cler Oesellen insgemein Almosen geben >vorclen. IRnt 
32 gr. cv. 11 l<l. Lii<. 2 gr. 2^ ?kge." — Im Jahre 1634 erhielten die 
Kürschnergesellen einen großen zinnernen Willkomm mit einem sil
bernen „Männlein" auf dem Deckel, den der Brüderschaft ein aus 
Straßburg gebürtiger Meister der Zunst, nachmaliger Bürger und 
Kretschmer zu Breslau, verehrte; zu diesem großen Willkomm ge
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hörte seit 1667 ein zweiter Pokal, der in Silber getrieben war und 
einen Wert von 101 Rtlr. darstellte. Ein Gesellenbrüderschaftssiegel 
aus dem Jahre 1696 zeigt uns ein von zwei aufrecht stehenden Löwen 
gehaltenes Wappenschild mit trapezförmig abgestuften Fehwammen- 
reihen. Ueber dem Schilde befindet sich die bogenförmige Über
schrift: „Die Kürschnerbruderschast", unter dem Wappen: „Breslau 
1696".

Ueber die Finanzen, insbesondere die Iahresabschlußrechnun- 
gen des Breslauer Gesellenverbandes gibt uns ein einziges „flie
gendes" Quartblatt in den losen Akten Aufschluß, das auf der Vorder
seite die Aufschrist: „der Gesellen ihre Rechnung" trägt. Eine ei
gentliche Jahreszahl fehlt zwar dabei, doch müssen die auf seiner 
Rückseite befindlichen Aufzeichnungen über die damals amtierenden 
Altgesellen, Beisitzer und den Bestand der Lade an Aktiven und 
Passiven, die ganz in der Form der noch zu besprechenden Neu
markter GesellenbrüderschastsabN gehalten sind, nach
Ausweis der Beisitzer- und Altgesellennamen etwa 1605 dem Papier 
übermittelt worden sein. Wir entnehmen dieser allein uns über
lieferten Iahresabschlußbuchung der Breslauer Kürschnergesellen- 
brüderschäft folgendes: cten 24 September kaben ^vir Meister
vnd gesellen recknunA xetkan als nemticken ^letcker Sckon vnd )a- 
cob ttust vnd die attkneckte ^brakam Llasner vnd Andreas Stutbrüek 
ist in der lade verblieben an scbulden vnd barern Qetde nernlicb 
58 tsier ZI §r. 6 Keller". — Ein andres loses, undatiertes, vermutlich 
um 1700 abgefaßtes Schriftstück handelt von Klagen der Gesellen 
über die unberechtigte Willkür der beisitzenden Meister, die bevor
mundend in die der Gesellenbrüderschast zustehende unabhängige 
Gerichtsbarkeit eingriffen, indem sie den Altgesellen die Strafkompe.- 
tenz entzogen und jede Opposition mit rigorosen Strafen, darunter 
selbst durch die Behörden verhängte Haft, niederzuhalten suchten. 
Man warf den Beisitzern falsche Auslegung der Gesellenbrüderschasts- 
statuten namentlich in Bezug auf die Tischordnung vor, unbefugte 
Einmischung in Dksziplinarangelegenheiten des Gesellenverbandes, 
die nach der Gesellenordnung diesem selbst oblagen, absichtliches Vor
enthalten der Gesellenbrüderschaftssatzungen zwecks Verhinderung 
einer Orientierung der Altgesellen über die strittigen Punkte. In 
diesen Beschwerden offenbart sich allerdings zur Genüge die Bedeu
tungslosigkeit der Gesellenbrüderschaft, deren selbstständiges Dasein 
gegenüber der Zunft längst zu einem Schattengebilde geworden war, 
zu einem Instrument in der Hand der Innung, auf dem diese durch 
ihre Beisitzer trefflich zu spielen verstand. (Anm. 329).
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Der bcreils im allgemeinen Teil unserer Abhandlung gestreifte 
Wehrcharakter der ältesten Zünfte äußert sich namentlich recht 
augenscheinlich bei den Breslauer Kürschnern des 15.—16. Jahr
hunderts. Wir begegnen in den Rechnungsbüchern nicht nur den 
ermähnten laufenden Ausgaben für „Fegen" des Harnischs und In
standhaltung der Wehrstücke, für die Ausrüstung von Heerfahrten und 
Bewaffnung der Tore und Türme der Stadt, sondern wir finden so
gar das Arsenal an Waffen und Wehr der Zunft eine Zeitlang beim 
jedesmaligen Wechsel der Aeltesten, die besten Bestand ihren Amts
nachfolgern im einzelnen zu überweisen hatten, genau angegeben. So 
heißt es z. B. im Jahre 1103: ,,^nno 6m. miiiesimo LLLL VIII° 
Violas bls^vkircbe vn6 Laspar Leber (Ler!) baden geantwortet Jero- 
nimo von Xolbin vn6 Hinricb von Airsderg 6ss barnuscb crum Ersten 
VI e^sinbuete stem VI bun6istcappen 7t. VIII brustdlecb st.VII ksudin 
mit VII gebengin vn6 mit VI visiren Item VI pLncrir stem VII par 
bleebbant^ben Item VII glesin (Leinscbienen) mit VII e^sin it V 
i^rmdrost vn6 i bockir It. i spangvrtel i spartbloppen st. i par sporne 
7tem II Sattel". In den nächsten Jahren wurden hierzu noch ein 
Panzer um 7 Vierdung und eine „babsta" (Wurfmaschine) von der 
Zunst angeschafft. Ein Verzeichnis der Wehrstücke aus dem Jahre 
1597 gibt an: Harnische für 14 Mann, 10 lange Spieße, 13 Helle
barden, 4 Doppelhocken, 6 halbe Hocken, 1 altes langes Rohr, 10 Pul
verstaschen und verschiedene Feuerlöschgeräte. (Anm. 330). Noch 
1663 hören wir zum letzten Male von Harnischen, die in der Har- 
nstchkammer des Zechhauses ausbewahrt wurden. Daß der einzelne 
Zunstgenosse bei seiner Einwerbung in die Kürschncrzeche „ 1 gut 
^peer, i Sturmhaube und 1 Seitengewehr", zum mindesten eine 
Sturmhaube und ein langes Rohr ausweisen mußte, „damit er im 
Notfalle sein eigenen Leib, Weib und Kind, und auch gemeine Stadt, 
als ein Mitbürger schützen könne", ist uns nicht mehr unbekannt. 
(Anm. 331). An Kleinodien und sonstigem Gerät nannte die Zunst 
nach einem Inventarverzeichnis des Jahres 1623 ihr eigen: 1. Von 
Gold- und Silberwaren: 1 vergoldeten Silberwillkomm, vermutlich 
1567 gestiftet, mit 17 silbernen und goldenen Anhängeschllden im 
Werte von 186 Lal. 4 gr. 6 hl., bei einem Gesamtwert des Humpens 
von 512 Tal. 18 gr. Auf jedem dieser Schilde war der Name des 
Schankers, Wert und Gewicht des Edelmetalls eingraviert; unter den 
Spendern befanden sich ein Kürschner, Weinschenk, Kretschmer, 
Gvldschmidt u. a. Die Anzahl seiner Schilde hatte sich bis ins 
19. Jahrhundert hinein auf nunmehr 35 vermehrt; von da ab fehlt 
jede Nachricht über seinen Verbleib. Hierzu kamen 2 vergoldete
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Tischbecher im Werte von 1 Mark 12—15^2 Lot, von denen der eine 
1604 der Zunft von einem Beisitzer (Ratskommissar) Melchior Thie- 
lich verehr! worden zu sein scheint, sowie 1 Dutzend silberner Löffel, 
die zwölf Apostel genannt, weil nämlich das apostolische.Glaubens
bekenntnis darin eingeschrieben war. 2) Von Zinnwerk: 1 20pfündi- 
gen Becher, sowie eine Anzahl Kannen (24), Schüsseln (24), Schalen 
und Teller (Anm. 332). 3) Von Kupfergeräte: 5 Fischtiegel, 1 Herd
topf, 1 Kanne, 1 Feuersorge, 4) Von messingenen Gefäßen: 1 gro
ßes Gießbccken, sowie 3 andere Becken, etliche Leuchter, Mörser, 
1 Räucherfaß usw. 5) V»n Eisengerät nur 2 Röste und 2 Brat
spieße. 6) Von Büchern: Kirchliche Schriften und ein Sachsen
spiegel. 7) Von leinenem Gerät: 6 Hand- und 5 Tischtücher.

Von sonstiger fahrender Habe der Zunft sind noch zu erwäh
nen: Ein Paar im Jahre 1593 angefertigter seidener, goldgestickter 
und xerlenbesetzter Lcichenschilde im Werte von 66 Mark 30 gr., zu 
denen 1664 zwei silberne Leichenschilde im Gesamtwerte von 217 Tal. 
18 gr. kamen, für deren Anfertigung der Goldschmied pro Tag 15 Tal. 
Schief, erhielt. (Anm. 333). Ferner ein schwarzes Leichentuch von 
über 70 Taler Wert, sowie die 10 neu angefertigten Trauermäntel 
von schwarzem Tuch, nebst Binden, deren Anschaffung incl. Arbeits
lohn mit 100 Taler Unkosten für die Zunft verknüpft gewesen war. 
(1664, 1680). (Anm. 334).

Noch um die Mitte vorigen Jahrhunderts war von dem eben er
wähnten Zunftinvcntar außer dem großen Willkomm vorhanden: die 
beiden vergoldeten Silberbecher, die Trauermäntel und dazu Flor- 
hüte, die silbernen Leichenschilder, 2 alte gestickte, samtene Leichen
tücher. —

Es bleibt uns am Ausgange unserer Untersuchungen über die 
Breslauer Kürschnerzunst noch übrig, einen kurzen Blick auf das 
Quellenmaterial und hier namentlich die im Breslauer Staatsarchiv 
au gewährten Zunftbücher, Akten und Protokolle, wie Urkunden und 
Stadtbücher zu werfen, die ja einen Grundpfeiler unsrer Abhand
lung im allgemeinen wie im speziellen Teil gebildet haben.

An der Spitze der Zunftbücher aus der frühesten Zeit steht 
hinsichtlich seines ehrwürdigen Alters das erste Rechnungsbüchlein, 
dessen Eintragungen etwa mit 4389 anheben und mit einer wohl 
durch den Gang der Zeitereignisse (Zunftaufstand, Hussitenkriege) ver
ursachten Unterbrechung von 1422—45, bis über die Mitte des 
15. Jahrhunderts hinausreichen.

In diesem Heft sind in bunter Reihenfolge Lehrlingsrufnah
men (Gelöbnisse), Schuldverträge, Bußentabellen, Iahresabschluß- 
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rochnungen und einzelne Willküren verzeichnet. Auf der vorderen 
Innenseite des Pergamenteinbandes ist mit Mühe eine Folge halb 
erloschener Meisternamen zu entziffern, die für Quartalversäumnis 
mit 1 ,gr. zu büszen hatten; zudem eine fast unkenntlich gewordene 
Willkür, in der jedenfalls von Grotschcn und Marderkürschen die 
Rede ist. Bei der Bußenliste ist die Jahreszahl 1410 angegeben. 
Die Hintere Einbandinnenseite enthält ebenfalls verschiedene Meister- 
namen mit nebenstehenden Buchungen geringer Groschenbeträge, 
darunter den Petrus Kalkül mit VI soliclis, der uns ja von seiner 
Altarlehnstiftung dei Christophori aus dem Jahre 1384 her nicht mehr 
unbekannt ist: wir haben es also bei diesen Einbandnotizen mit den 
zu frühest erhalten gebliebenen Urzeugcn schriftlicher Aufzeichnungen 
unsrer Zunft zu tun. Zu diesen gehört ferner das Fragment eines 
Meistergelvbnisses für den Fall des Todes des Vaters, sowie Bruch
stücke zweier völlig verblichener und wurmzernagter Willküren aus 
den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts. Von den ersten sechs 
Weiten des Heftes sind, wie berichtet, nur noch zerfallene Stücke 
porösen Papiers mit schwachen Silbenteilen vorhanden, die auf Reste 
ursprünglicher Schuldverschreibungen deuten. Erst von ungefähr 1389 
an sind die Auszeichnungen von mehr Klarheit und Deutlichkeit 
durchdrungen, so zuerst bei dem Torso der Eintragung eines Ael- 
testenwechsels: „^rnno ctm. Nillesimo............ sponsbrucbe geant^vort 
kkeilpp Losim" Einige Zeilen hernach lesen wir verstümmelt: 
^,^nno Um. I, XXXIX. Ior clas MSN . . bucb cler creebe" . .

Das Zweitälteste Zunftbuch „kegistrum lactum per Metrum 
Ue Nsxns Ltoxovis" kann, von 1404—76 laufend, als Er- 

gänzungsbändchen zum vorigen und nächsten Rechnungsbuch dienen, 
da es im wesentlichen ebenfalls Register von Bußgeldern, Gelöb
nisse und Willküren.umschließt. Das dritte Buch befaßt sich als Fort
setzung des ersten mit den Einnahmen- und Ausgabsrechnungsab- 
Müssen der Jahre 1462—80. Das nächste Rechnungsbuch setzt erst 
-wieder mit dem Jähre 1588 ein. Einführende Worte desselben 
besagen: „Im Xamen cler.beiligen anrurteilten Oreikaltigbeit ist clieses 
Lucb Uen 28. Kedruarii ^co. 1588 aur 7ecbenn Linnamb un4 /cukgab 
verorclnet (Oott rvolle seine gnacle clsrru geben vn6 vorlebenn, äsmit 
es cler gancren 7ecbe ru nutr uncl lromen gescbeben möge. Vncl seincl 
Uiese 7eitt nacklolgencle Llclisten gevvesenn" usw. Das Buch schließt 
mit dem Jahre 1642 und wird dann in einem neuen Schriftband fort
geführt, der folgende Eingangsworte aufweist: „Im namen cler kei- 
ligsn unrertrennten Oreilaltiglceit ist äieses Oucb ^nno 164z <len 2z 
kebrusrii rur decken Linnamb vnä ^.usgsb verorclnet. Qott gieb 
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und verleide Leine 6nLäe und Lessen dsr>u, damit es der Untren 2ecke 
ru xuttem Xutr, Zedc^kckem Ironien vnd .^uttnekmen xereicken 
möge: ^men. Vncl seind diese 2eit nacktotgende Leisten gewesen". 
... An dies Rechnungsbuch reiht sich dann 1748 noch ein weiteres, 
in 15 Hefte geteiltes.

Neben diesen Rechnungsbüchcrn findet man zunächst ein soge
nanntes „Vortragebüchlein" (1571—92), das Schuldverträge und 
Gelöbnisse in sich birgt, dann das Buch der Privilegien und Statu
ten der Kürschner, „sür alle Quartale vorzulesen", das Zunstsatzun- 
gen aus dem 17. und 18. Jahrhundert enthält. Ferner der „Kürsch
ner Gesellen Artickells Brief" von 1602 (Anm. 335) und die 3 Jahr- 
arbeiter- oder Gesellenbücher von 1577—1639, 1640—1712, 1713 
bis 1738. Die Lehrlingsaufnahmen und -freisprüche findet man in 
den 3 Lehrlingsbüchern von 1528—89, dem zweiten bis 1729 und 
dem dritten bis 1901. Das erste dieser Bücher trägt die Keberschrist: 
„Vollst was Belanget die Bekrknaben die dc> vordinget sein worden". 
Aus des zweiten Buches erstem Blatt liest man: Lehrknabenbuch. — 
^nno 1589 cten V. ,Bebruar> sst dieses bück den Bekrknaben ver- 
ordnet eincrusckreiben, Oott verleg das dieselben alle trömer sein, als 
ktrlicke unter ^nen bis kero gewesen, ^ren Meistern tolgen vncl clie 
kestimbte Jarcreit ricbtig vnncl wie sicks gebüret aussteken mögen, 
klnd damals das ^mbt gebalten vnd kicksten Neuest: wie lolgett: 
(Namen der 6 Aeltesten nebst dem Zechfchreiber Georg Hantle und 
Georg Geisenn „Bott" (Bote). Weiterhin das Breslauer Kürschner- 
Meisterstück von 1692, vier Protokollbücher, d. h. Tagebücher und 
Memoriale, die auch die Korrespondenzen der Zunst mit umfassen, 
von 1596—1622, 1640—1700, 1749—1797, nebst dem Ergänzungs- 
band von 1596—1687, der sich mehr mit Beschlüssen in Zunftsachen 
und dem Register der Aeltesten beschäftigt. Schließlich Instruktionen 
sür die Aemter der Zunst aus dem Jahre 1690, Verwaltungstech- 
nisches Material sür das Kirch- und Lehn am t, Schuldbücher des 
Zech-, Lehn- und Kirchamts, Quittungen, Zinsregister, welch letztere 
zum Teil bis zum Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen und andre 
für unsre Zwecke weniger in Betracht kommende Zusammenstellun
gen, wie Soldatengelderrechnungsbuch, Ehrenbuch der Stifter sil
berner Schilde, und vor allem das ein kleines Archiv für sich 
bildende Verwaltungsmaterial des Kirchamts der Zunst in 
18 Büchern. (Anm. 336). Daß dies selten ausgiebige Material 
an Zunstbüchern Ende des 18. Iahhunderts noch manche Sammel- 
bände umfaßte, die seither verloren oder in Privatbesitz (nach eigener 
Wahrnehmung des Verfassers!) übergegangen sind, lehrt noch das 
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alte Signaturverzeichnis des oben erwähnten Breslauer Rektors 
Achse. Danach fehlen den heutigen Kürschnerarchivdepositen des 
Breslauer Stadtarchivs, nach Maßgabe der alten Kloseschen 
Signaturen:
1) L 0. o Zechenprotokoll 1640.
2) I? .11- Sammlung verschied. Dokumente und Schriften f. d. Kürtch- 

ner 1574—1772.
3) I? 1"p Privilegien und Statuten der Kürschnerzeche. 
4) L LLO Zechenprotokoll 1596—1653.

Von Stadtbüchern kommen für unsre Untersuchungen Lider 
MLANUS I—III, die libri signstursrum (Vertragsbücher) und äeünltio- 
num (Ratsstatuten und Ratserinnerungen namentlich für die Zünfte 
Breslaus) in Betracht. Letztere stellen eine Sammlung von unge
fähr 12 voluminösen Bänden dar, eine wahre Fundgrube für Zunft- 
forschungen aller Handwerke. Eine gewisse Erleichterung gewährte 
die Benutzung der Kloseschen Handschriften (77—84, 224—263 
des Bresl. Stdt.-A.), die trotz ihrer Abfassung gegen Ende des 
18. Jahrhunderts, bei dem Bienenfleiß und der Gewissenhaftigkeit 
des damaligen Rektors und „Heiligen Geist" dem Verfasser zur 
Bewältigung des schier unübersehbaren Materials namentlich in den 
Rechnungsbüchern der Zunst treffliche Dienste leisteten. Sodann 
wurden die Urkunden C. 1—32 und die „Losen Akten-Kürschner" des 
Bresl. Stdt.-A. mit benutzt, sowie weiteres Aktenmaterial, dessen 
einzelne Aufzählung hier ermüden würde. Die benutzte Literatur 
ist bereits im Anhang bei den einzelnen dafür in Frage kommenden 
Stellen zitiert worden; manch schätzenswerter Beitrag entstammt 
hierbei der wohl schon bald vier Jahrzehnte umschließenden Zeit
schrift d. V. sür Gesch. und Altert. Schlesiens, und für die sonstigen 
Hinweise du^ch Handzettel und schriftliche Notizen sowohl als über
haupt für die liebenswürdige Unterstützung und Orientierung des 
archivalischen Koma novus der Kriegsjahre sei Herrn Pros. Dr. Hein
rich Wendt, dem derzeitigen Direktor des Breslauer Stadtarchivs, 
als warmem Freund und Förderer unseres Beginnens, des Ver
fassers allerverbindlichster Dank an dieser Stelle ausgesprochen.
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Die Neumarkter Kürschnerzunst.
Unter den Dokumenten aller schlesifcher Zünfte, soweit solche 

bisher von den Provinzialstädten dem Breslauer Staatsarchiv zur 
Aufbewahrung übergeben worden sind, verdienen vor allem die 
„Zcchenbücher" der Neumarkter Kürschner hervorgehoben zu werden. 
Enthalten sie doch, wenigstens für den Zeitraum der Mitte des 
16. bis Ende des 18 .Jahrhunderts, in zwei handschriftlichen Bänden 
ein zuverlässiges und anscheinend lückenloses Verzeichnis der Meister- 
einwerbungen, wie sie andererseits zur Frequenz, den Lehr- und 
Mutjahren der Lehrlinge, bz. Gesellen vom letzten Viertel des 17. 
bis gegen Anfang des 19. Jahrhunderts in der ununterbrochenen 
Folge laufender Protokolle der Aufnahmen und Freisprüche der
selben ein statistisch brauchbares Material liefern. Neben diesen 
beiden Registerbüchern ist als dritte Handschrift das Rechnungsbuch 
der Kürschäergesellenbrüderschast vor der Vernichtung bewährt ge
blieben, während dem letzten Schristband nur Zinsrezister und 
Grundstückssachen der Innung aus dem 19. Jahrhundert anvertraut 
wurden, die ja für eine eigentliche zunfthistorische Unterstützung ent
behrlich sind.

Das älteste, in Pergament eingeschlagene Oktavbüchlein um- 
sajzt auf den ersten Seiten in gotischen Schriftzügen des 15. Jahr
hunderts ein von dem Neumarkter Pfarrer und Kreuzherrn zu St. 
Mathiäs in Breslau Johannes Rüster zweifellos nach älteren 
Quellen um 1500 begonnenes Verzeichnis der Neumarkter Kürschner 
vom Jahre 1395 an, das auf den nächsten Blättern durch eine von 
zweiter Hand herrührende Rekapitulation des Vorhergehenden mit 
gelegentlichen Ergänzungen unterbrochen und dann bis 1544 in Form 
des bisherigen Listenaüfbaus sortgeführt wird. Die ziemlich er
loschene Ueberschrist des älteren Registers lautet:

„^nno . . . Od nonnAesirno .... kegistru. xelkkcu. ktoui- 
loren . . . vor e^nem kirren sokanne. Küster eyn creutes kerre von 
ssnt mstkis rur bresla^v atlk^ pkarrer". —
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Die besser überlieferte des jüngeren Verzeichnisses besagt: 
„XsI^ster <Icr löblicben c^ecben cler kurssner rum Xeumnr§I<te. 
Ourcb <Ien Lmviixlixen Herrn folrnnnes Hu5ter einem Kreurkerren 
'von: 3: matbis Bresslarv sllbi pbarrlrcrren nngeknngen. ^nno 
äominin iZ9Z. — Hegistrum pellikcum Xouikorengis. (!) snno 
X?I ^l(ÜLL nonaxesimo gulnto".

Cs erscheint keineswegs verwunderlich, daß dies älteste 
Mcistcrverzeichnis einen Anspruch aus absolute Genauigkeit nicht er
beben kann, wenn man annimmt, dasz sein Verfasser jedenfalls auf 
einen Zeitraum von mehr als 100 Jahre zurückgreifen mußte. War 
doch Johannes Rüster in den Jahren 1494—1515 als Neumarkter 
Pfarrer tätig. ')

Demgemäß begegnet man zwar gleich unter den ersten 
Meistern des Registers Trägern von Namen, die nachweislich in der 
Zeit von 1439—44 als Landschöffcn und Zunftälteste der Kürschner 
zu Ncumarkt ihres Amtes walteten, wie Thomas Clerer (Aeltester 
1444), Thomas Kawlner, Lorenz Boeser, Jacob Gorlant 
(Aeltester 1444) und Nickel Rabe '), und ebenso scheint der an 
späterer Stelle als „Heinrick cum darBs" (,,Heinriclr mit Ue bsrtke" 
äes sünAErn XeZisters) namhaft gemachte Meister mit dem 1473 zu 
Neumarkt Bürgerrecht gewinnenden Kürschner Heinrich Barth eins 
zu sein ft. Doch übergeht beispielsweise das Verzeichnis die Namen 
der nach einer Neumarkter Ratsurkunde 1407 als Geschworene des 
Kürschncrhandwerks fungierenden Meister Thomas Goltkorn und 
Niclas Ruthart ft, sowie die von 7 weiteren Zunftgenossen, deren 
Handrverkszugchörigkcit durch andre Ueberlieferungen und Schöfsen- 
briefe der Jahre 1423 bis 1442 verbürgt ist: Heinrich Creideler 
(Aeltester 1423), Jacob Bürger, Michel Scholcz, Hannos Clcbe- 
sattcl, Mathis Mosch, Thomas Kürschner, Lorenz Finger und 
schließlich „Jacob Kursncr", in dessen Hanbwerksnamcn freilich noch 
nicht der darin ausgesprochene gewerbliche Beruf zu liegen braucht, 
da er ganz für sich allein ohne ersichtlichen Zusammenhang mit dem 
Gewerk als Stadtschöppe vorkoMmt. (1440). Ein Vergleich des 
Zunftbuchregisters mit den sech's Meisternamen der im allgemeinen

') Kindler, Geschichte d. Stdt. Neumarkt, S. 93. — Hcyne, Urkdl. 
Gesch. d. Immediatst. Neumarkt. (Glogau 1845.)

9 Sie sind im ältesten Register an 3., 4., 7., 13. und 34. Stelle 
angeführt.

9 Siehe Meinardus, das Neumarkter Rechtsbuch u. andre Rechts
quellen. (Sammlg.: Darstellg. u. Quellen z. Schles. Gesch. Verein f. Gesch 
Schl. Bd. II. 1906).

9 Meinardus, a. a. O. — Staatsarchiv Breslau: Rev. 132^ 
Depos. Neumarkt Nr. 20 und 29.
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Teil unsrer Abhandlung im Urtext zitierten Gründungsurkunde des 
Jahres 1382 zeigt, daß von diesen Vätern der Zunst, die in jenem 
Dokument mit einer einzigen Ausnahme nur nach Rufnamen ge
kennzeichnet sind, sich eigentlich nur 2 mit der Meisterliste in Einklang 
bringen lassen, nämlich NicolLus keiiitex mit dem 1395 als Zunft- 
ältesten tätigen „^icotaus buncrel" am.Anfänge des Registers und 
KlLttkeus keUlkex mit dem an zweiter Stelle der Meisterreihe ver
merkten ,Mmkis Lorsner"-). Von den vier andern Gründern 
muß angenommen werden, dast sie, wie ciose peMLex, wohl wäh
rend des zwischen der Privilegierung der Zunst und dem Beginn 
des Registers verstrichenen Zeitraums von 13 Jahren bereits ver
storben waren, wenn man sie nicht, wie Petrus pelliiex, btleoläus und 
sokunnes, zugleich mehreren Trägern dieser bloßen Rufnamen im 
Verzeichnis zuschreiben will.

Bedauerlich ist es ferner für zunftstatistische Erhebungen, daß 
nähere Anhaltspunkte zur Bestimmung der Meisterfrequenz im 
15. Jahrhundert aus dem Grunde fehlen, weil anfangs nur die bloße 
Namenliste der Meister ohne jeden Kommentar geführt wird. Zu
weilen findet man ganz willkürlich in späteren Glossen nach dem 
Tode des einzelnem Meisters den Vornamen seiner Witwe mit hin
zugesetzt, oder ein beigefllgtes „ob^t" mit oder ohne Angabe des 
Todesjahres"), während erst seit 1550 das Jahr des Meister
rechts als Registernotiz beigefügt wird. Nur einmal in jener Zeit 
gewährt eine kurze Bemerkung, die einen durch deutliche Trennung 
sich hervorhebenden Registerabschnitt auf das.Jahr 1532 verweist, 
die Wahrscheinlichkeit, daß die im Gründungsjahr der Zunft 
0 Meister umfassende Mitgliederzahl auf nunmehr genau das 
Doppelte angewachsen war. (Vergl. Tabelle Hu)').

Bis zu diesem.Zeitpunkt haben innerhalb einer Periode von 
136 Jahren, nach dem anfechtbaren Ergebnis beider Register, jeden- 
falks mindestens 64 Meister der Neumarkter Kürschnerzunst angehört, 
einschließlich der Ergänzungen aus den Ratsurkunden mithin 74. 
Unter ihnen befanden sich vermutlich 6 das Handwerk selbständig be
treibende Meisterswitwen. Die Frauen sind in der Meisterliste ent
weder in der häufigen Form eines handschriftlichen Zusatzes ver
merkt, oder die Witwe wird mitten unter der bunten Reihe der

°) In den beiden Meisterregistern ist bei Bunzel hinzugefügt 
ulter tiir gebest'', bz. ,,äomäls genesener nlltsr blerr". (-Zunftältester?)

°) Zum ersten Male zeitlich bestimmt bei Hanns Kroner: „ob^t 1465".
?) ,,1532 iss seint alle biin irern leben elnchsckrieben an cru 

bibin von mscr Ltumil".
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Innungsgen offen fortgeschrieben, was wohl am ehesten -auf eine 
selbständige Wetterführung der Werkstatt des verstorbenen Ehe
mannes schließen lassen dürfte. Ersteres läßt sich bis 1531 in etwa 
20, letzteres in 6 Fällen feststellen. Ebenso kommen, allerdings sehr 
selten, Meisterstöchter in der ersten Hälfte des 15. Iahrhünderts im 
Register vor, so z. B. neben Barbara Lnexclerxne „Vsronica xr 
tLLktr"; doch läßt sich über deren Stellung zum Handwerk begreif
licherweise aus dem flüchtigen Vermerk nichts herausholen. Ferner 
lesen wir bei Hans Schenvenzel als Zusatz in zum Teil erloschenen 
Schriftzügen: „barbara vnäe . . . r«ta", darauf gleich: .tu . . garem" 
(Iungfraw Margareta), als noch dunklere Hinweise auf das Vor
handensein gewerbstätiger Kürschnertöchter in Neumarkt, die sämt
lich dem älteren Register angehören, bei der Rekapitulation desselben 
jedoch fortgelassen sind.

Außer den genannten Nebenbemerkungen findet man 
Buchungen über den Wegzug von 6 Meistern innerhalb der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts, von denen sich 2 in dem Nachbar- 
flecken Auras (an der Oder) als Kürschner niederließsn, wo sie lder 
verminderten Konkurrenz wegen als einzelstehende Gewerbetreibende, 
wie im nächsten Jahrhundert ebenfalls in Kant und Deutsch-Lissa 
einige weitere Extraneer der Neumarkter Kürschnerzunst, unter den 
Bauern und Ackerbürgern dieser ländlichen Bezirke, deren Bedarf 
an groben Schafpelzen damals ein nicht zu unterschätzender war, 
bessere Existenzmöglichkeiten erhofften, ohne dabei der Zugehörigkeit 
zur bisherigen Innung als außerordentliche Mitglieder derselben 
entraten zu müssen. Drei andre Meister wandten sich damals nach 
„Straßberg , einem Ort, der, wenn ihn nicht die Verheerungen 
des dreißigjährigen Krieges in der Nachbarschaft Neumarkts völlig 
vom Erdboden verschwinden ließen, nur noch im Bunzlauischrn zu 
suchen sein dürsteZ. In seltener Ausnahme von der altherge
brachten Ehrbarkeit im Kreise der Meister heißt es schließlich bei 
Valten Lanchenberg: „ist gehenkt worden". Vom Jahre 1554 an 
bietet die regelmäßige Folge der Jahreszahlen bei den einzelnen 
Meistereinwerbungen die Möglichkeit zu statistischen Erhebungen

Von 1564—1718 sind insgesamt 17 Abgänge von Meistern durch 
Orts- und Berufswechsel zu konstatieren. Unter den fvrtziehenden Meistern 
wandten sich 3 nach Straßberg, 2 nach Auras und Pitschen, je einer nach 
Iauer, Neiße, Schweidnitz, Kant, Struppen, Lissa, 4 nach einem unbe
kannten Ziel. Von den letzten wechselten 2 zugleich ihren Beruf; der eine 
ward Dorfschreiber, der andre bezog nach dreijähriger gewerblicher Tätigkeü 
als Neumarkter Kürschner eine auswärtige Glöcknerstelle, während ein dritter 
Meister aus der Zunft trat, um Gerichtsdiener zu werden.
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über die Frequenz der Zunstmitglieder im Laufe der Jahrhunderte. 
(Vergl. Tab. v. 2—b ) Während die Aufreihung der bloßen Namen 
in der gewohnten Listensorm bis zum Jahre 1561 bribehalten wird, 
finden sich von da an zum ersten Male ausführliche Meisterrechtsein- 
lragungen. Vorher heißt es bei Caspar Ermlich nur kurz: 
„mester woräen 1550"; vielleicht deutet im übrigen die Jahreszahl 
1525 neben dem durch ein Kreuz bezeichneten Todesjahr 1566 des 
Meisters Merten Wotzyk auf den Zeitpunkt feiner Einwerbung ins 
Kürschnermittel. Dann aber erfährt man beispielsweise des Näheren: 
„Item am Luntage Viti ist Mstir worden Hans lLauUer im 
izör. iar"?)

Nachdem nun anfangs nähere Bedingungen, unter denen 
das Meisterrecht erworben zu werden pflegte, im Zunstbuch nicht er
wähnt werden, stoßen wir 1560 auf die Bekanntmachung der Ver- 
lobungsklausel als Erfordernis bei der Einwerbung in die Zunft: . . . 
„sinUt 67 mistr Mngk vnn<l ablt mit inntrecbtiZer stime eines worüin 
mit 2ulossun§ eines Ürsamen Horltis <1iü verbünntnis vnct Ztatuta autt- 
Keriobt ewiZem Aeüecbnis Uns keiner Lum meisterrecbts kumen sol 
es sev Uen 62s ebr suuor eine vsrlobitte un6 ruAesagitte snnxtraw bade 
vnbir vvelcden melcbior scbvvenäKke primus sst". (M. R. 1563). Nach 
der Neumarkter Stadtchronik von Heyne ist diese Verlobungsklaufel 
als allgemeine Zunftbestimmung wohl etwas zu spät, erst 1571, an
gesetzt; hinzugefügt wird daselbst die wohl selbstverständliche und 
zweifellos weit ältere Bedingung der Verpflichtung zum Erwerb des 
Bürgerrechts nach Eintritt in die Innung. Von nun an enthalten 
die Meisterrechtsprotokolle denrgemätz fast regelmäßig den Namen 
der „Verlobten und Zugesagten", „verlobten Jungfer" des Be
werbers. Da liest man denn u. a.: „^0. 1570 Uen dritten ZonntaZ 
nacb Drinitatis ist bester worUen Jocben Xemer, seine verlobette 
gunKtraw Wencril l^ies tocbter )un§traw Margret". — Oder bei einem 
Meisterssohn: „^nno 1642 gen 21. Zeptemder ist Lalt?er Lprin§stein 
Caspar Zprinxsteins alliier binüerlassener Labn alliier Geister 
geworben, seine Verlobte sungtraw ist sunKtraw Itrsula CeorZe 
lkrinkes Hutmacbers alliier binberlassene Docbter". — Beim 
Eidam eines verstorbenen Kürschners steht geschrieben: „^lino 
1584 LonntaZs nacb )alcobi ist Lterten i?oppe von lauban 
meister worben, seine verlobte sungtraw ist gewesen Lva, 
Caspar klrmlicbs seliMr binterlassene Docbter". — Das Äusnahme-

°) Späterer Zusatz: „obzu ^nno 1604 Lebtaxe nacb Nicbaelis". — 
Dies „ob^t" des 15. und 16. Jahrhunderts wird seit 1618 durch ein deutsches 
„in xottseliK entscblaüen" abgelöst.
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protokoll eines jungen Meisters, der eine Witwe des Handwerks ehe
lichte, verlautet: ,,^nno 1589 Sonntags nack Martini ist lorgs Hup- 
rickt von 6er Ztrigav (aus Striegau) Meister wor6en seine verlobte 
witkravv ist l-ra^v Heckwig, Ligmunck Wenclelers seliger Hinterlassene 
vvittkra^v". — Ein Kürschner, der bereits bei der Liegnitzer Zunst 
seinen Meistertitel erlangt hatte, gewann das Neumarkter Meister- 
recht ohne weitere Umstände lediglich nach Ausweis der Lehrzeit und 
Herkunft unter Erlegung einer Gebühr von 2 Mark schwer: ,,^nno 
160z, 6en 2Z ^lara, kat 6er Kleister Oregor Kintael von 6er lüegnita, 
vvelcker auuor aur I^iegnita meister gewesen nack6em er sein Uelicke 
t^in6tsckatt vor 6er 2ecks aur ttiegnita alkir eingelegt von 6en Gei
stern 5un§ un6 ^It 6en Lingang erlangt un6 kat in 6ie 2ecke gegeben 
a^vo marg sek-vver". — Als auswärtiger Zunftangehöriger der Neu
markter Kürschner in dem Nachbarstädtchen Auras „Kstt ^o 1655 6en 
9. lVIax Oeorgi bloKmann seinen Eingang erlangt möckte er ein Lkr- 
licker Kleister au auras gewerüen Vn6 seine Lrik be^ 6er aecken ein- 
gelegt black l6an6t^verks gexvoknkeit". —

Es offenbart uns somit die Meisterrechtseintragung um die 
Wende des 16. Jahrhunderts neben der Angabe des Termins und 
dem Namen des jungen Meisters die väterliche Abstammung bei 
Meisterssöhnen in der Regel, bei Zunftfremden sehr selten^), sodann 
den Namen der Braut des Eingängevs, als Meisterstochter stets, als 
nicht dem Kreise der Handwerksgenosten Entsprossene nur zuweilen, 
im Belieben des Zunftschreibers ihrer väterlichen Herkunft nach be
zeichnet").

Ebenso wenig verlautet über den Geburts- und Herkunftsort 
des fremden Iungmeisters, geschweige denn über den Heimatort seiner 
Verlobten"). Anstatt des beizubringenden Leumundszeugnisses ver-

i") Caspar Nickel, besten Vater ein Büttner war; später einmal ein 
Tischlerssohn.

") Nach verstreuten Angaben der Jahre 1588—1726 antstammten 
von den nicht zunftbürtigen Frauen der Meister: je3 dem Bäcker-, Schneider- 
Schmiede- und Fleischerhandwerk, je 2 dem Tischler-, Büttner- und Schuh
macher-, je 1 dem Leinweber-, Hutmacher-, Rademacher- und Weihgerber- 
Handwerk, insgesamt also 22 Frauen aus Handwerkerklasten mit Ausschluss 
der Kürschner selbst, denen 9 Töchter je eines Pfarrers, Erbschulzen, Eerichts- 
schösfen, Psänders, Korporals, Feldscherers, Reitknechts, Bauern und Frei- 
gärtners, 2 Gastwirtstöchter, 4 Töchter Neumarkter Bürger insgemein und 
eine Braumeisterswitwe gegenüberstehen.

") Von 26 ihres Herkunftsorts nach bekannten fremden Meistern der 
Periode 1565—1701 stammten: je 3 aus Striegau, Auras und Breslau, 
2 aus Brieg und je 1 aus Iauer, Schweidnitz, Lauban, Deutsch-Lista' 
Greiffenberg, Münsterberg, Liegnitz, Räuden, Freiburg, sowie 6 aus kleineren 
Flecken und Dörfern Schlesiens.
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hautet einmal, daß „Luck keiner in Versammlung äer gant^en decken 
gewesen, äer von Ibm was vnebrlicbes unä »dein Hancktwerk vor- 
weisen weie gebäret". In wieweit die Zunftaufnahme von dem Nach
weis der Wander- und Mutjahre bedingt war, ist nicht recht ersicht
lich, weil die Protokolle über die Meistereinwerbungen kaum etwas 
davon erwähnen. Nur einmal, im Jahre 1608, wird u. a. festgestellt, 
dast der Iungmeister „a-ucb clie Jabrarebit nacb ban'cktwercks gewon- 
keit gearbeitet"; in einer Eintragung von 1636 begegnet man einem 
kurzen Hinweis auf die Wanderschaft des neuen Eingängers, für 
-dessen, sowie seiner Verlobten ermangelnden Geburtsbrief Bürgen 
gestellt werden mußten, falls diese nicht überhaupt für die Echtheit 
vorgewiesener Legitimationen dieser Art einzutreten hatten. Die 
Einwerbungen ins Mittel wurden nur an den 2 „Quartalen" des 
Jahres in der Zeit der zweiten April- bis zur ersten Maihälfte und 
Anfang bis Mitte Oktober bewerkstelligt, oder zu Neujahr. Diese 
Bestimmung wurde Bältzer SprinMein entgegengehalten, als er 
por >der dafür angesetzten Zeit ins Mittel werben wollte: ,,^nno 
1602 äsn 21. Juli kat Laltrer Lpringstein in cler decken ctas dleister- 
recbt werben lassen, weil man aber clie Onclnung clie Geister Jung unü 
lVIt gsmacbt batt keinen Lum dleisterrecbt kommen 2u lassen als aut 
-clie ^breebnunA un6 dtouensabrstag bat man lm ungesagt keinen kür 
ibm clor-iu 2u Kamen lassen". — Springstein wurde zwei Monate 
darauf Mitglied der Neumarkter Kürschnerzunst. (21. September).

Was das Meisterstück anlangt, so hatte die Zunst am 
gleichen Tage der oben erwähnten Meistereinwerbung Joachim 
Kommers (1570, Irinit. iil.) die Einführung eines solchen Befähi
gungsnachweises, der bis dahin noch nicht in Neumarkt Brauch ge
wesen zu sein scheint, beschlossen, zu welchem Zwecke erst von der 
Breslauer Hauptzeche die diesbezüglichen Statuten eingeholt werden 
sollten. „To cbe", heißt es im ältesten Zunstbuch, „sinn lomas 
Lkemmer un-cl blelcbior Zcbwencltks von cler 2ecben ken lZrssslaw 
obgekertigt worclen 6as Meisterstück auk^urickten". Doch sollten noch 
einige Jahre verstreichen, ehe man zu dieser Forderung in der Praxis 
-schritt; denn erst 1581, d. 13. Februar, lieferte einem Vermerk des 
Zunftschreibers nach Merten Husjchner aus Iauer das erste Meister
stück in der Neumarkter Kürschnerzunst"). Der Umstand, daß man 
dem nächsten Versertiger des Meisterstücks erst neun Jahre später

") „Merten Huschner hat anno 1581, d. 13. Febr., von Ihauer, das 
erste Meisterstück gemacht, ist dann 1582 wieder nach Ihauer gezogen, nach
dem er hier ein Jahr lang Meister gewesen nach Vollbringung seines Meister
stücks, welches er richtig gemacht hat". — 
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begegnet,") in der Zwischenzeit jedoch drei Meisterssöhne, zwei 
Meisterseidame und ein Freier einer Meisterswitwe Eingang er
langten, offenbart nicht minder wie bei der Breslauer Zunft die Be
freiung von diesem Befähigungsnachweis bei Vorhandensein zunst- 
verwandtschastlicher Beziehungen der Iungmeister. Selbst der Stief- 
sohn eines Meisters brauchte nur das halbe Meisterstück Oen 
peltL" zu machen. (Christoph Profse, 1675). Als Eintrittsgebühr 
wurden seit 1603 2, von 1636—1708 3 Mark schwer entrichtet, wozu 
noch nachträglich „wegen der Iahrarbeit" eine Bierspende von einem 
Achtel entgcgengenommen zu werden pflegte; ein Gericht Fische als 
Meisteressen, entsprechend dem „Gebratenem" der Breslauer Zunst, 
war ebenfalls bei den Neumarkter Kürschnern üblich. Hiermit war, 
gemäß der ständigen Ausdrucksweise der Protokollschlußsätze, ,>der 
Zechen Gerechtigkeit erleget". An allen diesen Gebühren waren 
Meisterssöhne und Zunftverschwägerte zunächst nicht beteiligt; erst 
mit dem Jahre 1710 machte wohl namentlich die zunehlncnde Finanz- 
not der Innungskasse auch deren Mcisterrechtserlangung beitrags
pflichtig, zunächst mit 1 Mark 30 Gr. (zuweilen 2 Mark 30 Gr.). 
Als Schwager eines Meisters erlegte Gottfried Krause wie jeder 
fremde Eingänger 3 Mark 30 Gr. (1729).

Mit dem zunehmenden Niedergang des Zunftwesens in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wuchsen die Schwierigkeiten für 
den Zutritt Fremder zur Innung ganz besonders gerade bei den 
Neumarkter Kürschnern. Kein Wunder. War doch der Grad ver
wandtschaftlicher Verknüpfungen innerhalb einiger weniger weit 
verzweigter Handwerksfamilien ein so intensiver, daß im 17. Jahr- 
yundert 66,6 A, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sogar nicht 
weniger als 91A aller Meister zunstverwandt oder -verschwägert 
waren: kurzum, die ausgeprägte Oligarchie eines lokalen Handwerks- 
familienverbandes sondergleichen! Um so mehr mochte man also 
auf die Versorgung der versippten Familienangehörigen weiblichen 
Geschlechts bedacht sein, und so kam es, daß der sich bereits aus
wärts verlobt habende fremde Geselle schon über genügende Kapitals- 
krast verfügen mußte, um überhaupt Neumarkter Meisterrecht bei 
den Kürschnern erlangen zu können. Bei diesen Grundsätzen ward 
es denn dem mit wohlgefülltem Säckel ausgerirsteten „Eingänger" 
zuweilen ein Leichtes, sich von dem geforderten Meisterrecht ganz 
lvszukaufen, wofür meist die Summe von 25 Talern von der Zunst 
für ausreichend erachtet und eingestrichen wurde. So liest man bei-

") „Am Sontage Laeiare ist Jakob Ehrlich von Breslau Meister 
worden, er hat das Meisterstück gemacht. 1590. — 
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spielswekse: ,,^nno 1687 den 22. /cpril katt ^bugustin Litter dekrer 
Oeburtt von Losen sein Meisterreckt erkalten, Und weil er auL dem 
ldandtwerg gekreist Und au den Meister Stücken nickt treten wil die
selben au Macken, kat er sick mit dem Mittel verdicken, mit gelde, 
seine Verlobte ist die tugendsame sungkrau Ibegina des Fkrsamen 
Melckior säckels Frb Sckoltaen au bieuben in dem Wolauiscken 
Fürstentum gelegen. Der decken Qerecktigkeit ist erlegett. bindt 
giebt Vor die Meister Stücke 25 takt". Diese Art eines Ablaß- 
schachers, die uns zu Neumarkt wähl 1597 mit 27 gr. „wegen des 
Meisterstücks" in unverhüllter Form zuerst in den Wog tritt, wurde 
nach 1H70 allmählich zur Gewohnheit, wobei eine Abzahlung in 
Raten selbst dem weniger Bemittelten den Loskauf vom Befähi
gungsnachweis ermöglichte. Ja selbst die Pflicht zur Teilnahme 
an Begräbnissen der Innungsgenossen scheint unter Umständen schon 
von vornherein mit geringen Geldopfern ablösbar gewesen zu sein. ") 
So verstand es denn die verfallende Moral der Zunft aus dem 
Dispens von ihren diesbezüglichen Satzungen geradezu ein Geschäft 
zu machen. Waren wohl überhaupt alle Bestimmungen über Wan- 
der- und Mutjahre, Meisterstücke u. a. noch ernsthaft zu nehmen, 
wenn es z. B. bei Johann Christian Hönisch, dem Sohne einer alten 
Breslauer Kürschnerfamilie, bei der Zunftaufnahmc lautet: 
„weil er seine Wandersabre nickt gentabcken verriebt batt giebt er Vor 
dasselbe 20 takl. giern vor die lakr arbeitt 10 tkl. bind weil er die 
Meister Stücke nickt gemackt katt, da Vor gibt er 25 takl. bind weil 
er gebeten batt, es wollte ikm Fin löblickes Mittel in Ftwas nack 
Leben Zils sindt ikm wegen der Wandersckakt 5 takl. in Sckuldt ver
blieben. Item wegen der Meisterstücke bleibt er sckuldig 12 Fakl. 
bind versprickt ant Martin au geben 7 takl. OsL biebrige gelt so er 
Lckuldig verbleibt, sol er ant künktige Morgen Zpracke vnkeklbar 
erlegen". (Zusatz): den 6. Ma^ erlegte er die 7 takl. 1691. Verbleibt 
nock 17 takl. Die Leiben sol er erlegen auk könktig Mickael Oder sol 
daL biebrige verainsen". —

Außer den bereits berührten auswärtigen Mitmeistern der 
Zunst zu Auras und Lissa kauften sich in dieselbe von Todeswegen 
ein: 1588 Thomas Themler, 1595 ein Kannegießer, gegen Ver-

So ebenfalls 1693: „Weil er au6 dem Handtwerge gekreit 
batt er Vor die Meister Stücke gegeben 25 1akl. testiert wegen der 
Meisterstücke 9 Mark z6 gr.", usw.

r«) In einer Meistereinwerbung von 1656 heißt es nämlich: „dass er 
und die seinen sollen nitt der aecken das Legrsbniss kalten mit der 
blerrn Oebot im angekündigt worden gieb er der decken gL ^bcktel 
Vier und 9 Hl. aum l-eickentuck". —
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Ehrung einer Viertelbierspende, des Grabgeldes und weiterer Bier- 
spenden im Falle der beim Abscheiden seiner Kinder von der Kürsch
nerinnung zu übernehmenden Bestattung, 1609 Hans Michel, von 
dem es heißt: „gewesener ^.ltkerr fsst 2U vnser 2ecke ungetaner Herr 
gewesen vber die zo )akr'', sowie später 167^ ein Neichkrämer gegen 
eine Erlegung von 3 Talern.

Baltzer Rützschewähl, ein Mitmeister der Neumarkter Kürsch
nerzeche zu Lissa, der aus irgend welchen Gründen, vielleicht wegen 
der mit der Entfernung seines Niederlassungsortes vom Sitze der 
Zunst verbundenen Unbequemlichkeiten erst auf wiederholtes Drän
gen sein Ausscheiden aus dem Neumarkter Verbände bewilligt er
hielt, sich dann aber nachträglich eines Andern besonnen hatte, sollte 
Zwar „den völligen Eingang aufs Neu erlegen", erreichte aber „auf 
sein bittliches Ersuchen" Nachlaß der Summe um die Hälfte: 3 Tal. 
3 sgr. (1677). Ein solcher Extraneus erlangte im übrigen das 
Meisterrecht unter den gleichen Bedingungen für den Ort seiner 
Tätigkeit wie in Neumarkt, nachdem man sich über seine Lehrzeit 
und Wanderjahre genügend vergewissert hatte. Lehrreich sür einen 
dieser seltenen Spezialfälle ist folgendes Protokoll, das in feinem 
zweiten Teil eine Art moderner Konkurrenzklausel enthält: 
„1681 gen 9. funy ist Lkristoi Wirbit? vor gern gantren tdandtwerge 
erschienen Vndt gebeten weil er sein Lkrlick Handtwerg von Kleister 
Laltrer Lütrsckewakl ^VI6 Unserm Lin Langer auü der Lissa, be> 
diesem mitte! Obericomen ausgenommen Vnclt ire^gesagt wekre 

ir wollten in ru Linem Kleister Vndt ein gänger auk Vndt an 
tvebmen such seine ^eit aut der Wandersckait sckon Innge 2eit ru 
gebiackt Lndt er Lieb in der Lisse Letten wollte, sIL ist im auk ein 
Litkckes an Lücken daU Kleister Leckt Vndt Lingang ^ugelassen 
worden, mir dem Leckt wie es ändere Lin gänger kaben Vndt sich 
dessen gebraucken, Vndt giebt der 2ecke z ^lark sckwebr Lin Le- 
rickte Liscke Ondt Lin /ccktel Vier Wie es die ändern Lingänger er
legt baden, der Reeden Vor den Lingang Lckreibe gebür Vndt dem 
2eckboten ru Lammen 7 l'akl. Leinebenn versprickt er aucb vndt 
Stöbet an welcker Kleister alkier auk dem Lande Linen Le(n)tenkauk 
bey Linem sunokern oder landt wirte kette, keinem Keinen Lrtrag 
oder ^bruck ru tukn Vndt sick ru Kalten wie es Linem Lkrlicken 
Geister gebükret Vndt -u Lteket, weil er sich aber nock nickt ver- 
kezcratet kat, wirdt im auck mitte gegeben, dsü er inns küniktigte 
Lin Lkrlick ^lensck treten Sollte Ondt dero ikren Qeburtsbriet dem 
Mittel Linkendigen, weil im aber z Lakl. wegen Leines Neister 
kecktü ist nack geseken worden alü globen daiükr vor /tlles Llias
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OeiLler Vnät Tobias Qleiner Lolcbe z Tabl. wie aucb vor den Loburtss 
Lriet aut könt'tixe tVe^nacbten 2U erleg«»". —

Das Meisterrecht war nicht nur die Vorbedingung zum selb
ständigen Betrieb des Gewerbes, sondern es verpflichtete sogar dazu. 
Deswegen mußte im Jahre 1698 ein Zunstgenosse, der im ersten 
Jahre nach seiner Verheiratung das Handwerk noch nicht ausgeübt 
hatte, zur Strafe 12 Taler entrichten.

Die.Pestepidemie der dreißiger Jahre des 17. Jahrhunderts 
suchte ebenfalls die Neumarkter Kürschnerzunst schwer heim. Fielen 
doch in den Jahren 1631—34 nicht weniger als 18 Meister (von 23) 
der verheerenden Seuche zum Opfer, davon im Unglücksjahre 1633 
allein 6. Es stand diesem gewaltigen Abgang nur ein Zugang von 
2 Meistern gegenüber, so daß 1635 im ganzen gerade noch 7 Kürsch
ner die Innung hielten. ")

Im 18. Jahrhundert betrug die Meisterrechtsgebühr 4, gegen 
Ende desselben 8 Rtlr. Hierzu kamen noch weitere Beisteuern, wie 
Loskaus von den Meisterstücken, mit 4 Rtlr., von den Gesellen
jahren mit 2 Rtlr., Gebühren für die Aeltesten (1 Tlr.), den Zech- 
schreiber und Zechansager (35, bz. 17 krzr.), für die „drei Eingänge" 
(24 sgr.), „zum Wäschebau" (12 sgr.). Diese Beträge wurden aller
dings in der Regel kurzfristig gegen Ratenzahlung gestundet, ja 
sogar im Falle der Bedürftigkeit des jungen Meisters „aus Mit- 
leiden eines löblichen Mittels" in diesem oder jenem Punkte nachge
lassen; denn im allgemeinen war es ja doch nur einem vermögenden 
Meistersfohn, denen es zu Neumarkt nicht so wohlhabende wie zu 
Breslau gab, möglich, die fast 12 Taler ausmachenden Gesamt
kosten sofort erlegen zu können.

Bezüglich der Frequenzziffern der Meistereinwerbungen ist 
aus Tab. v a—b des Anhangs zu verweisen. Dangch ergeben sich 
durchschnittlich 1—2 jährliche Meisterrechtserlangungen, mit einem 
Maxkmum von 4 im Jahre 1590, während von gänzlich ausnahme- 
sreien Jahren ganze Folgen ermangelnder Zugänge vorliegen. Die 
Gesamtzahl der Meistereinwerbungen in einem Zeitraum von 
100 Jahren (1581—1680) kann mit der Ziffer 75 ig Anbetracht 
mehrerer unvollständiger Aufzeichnungen unter den Wirren der 
Kriegsnöte nur einen Nährungswert darstellen, doch dürste sie auf 
alle Fälle 80 nicht überschritten haben. Während des 18. Jahr
hunderts (1701—1800) traten insgesamt 69 junge Meister ins Mittel,

") Bezüglich der Bewegung der Mitgliederziffer in der Neumarkter 
K '3- vergl. Tab. IIs.
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darunter 52 Meistessöhne ohne die andern Zunstverschwägerten und 
-verwandten, also rund 857» aller Eingänger dieser Periode. ")

Von 53 Meistercinwebungcn der Periode 1686—1760 fielen 
dem Termin des Diploms nach in die Monate April und Mai 27 
(darunter speziell April 14—29: 12, Mai 8—14: 14), in die 
Monate September und Oktober 22 (darunter speziell Oktober 2—8: 
18). Unter diesen Eingängern hatten 45 (40 Meisterssöhne) bereits 
zu Neumarkt das Handwerk erlernt, 3 waren erst zur Mutarbeit 
dorthin gekvmimen, während 5 sowohl Lehr-, als Mutzeit auswärts 
verbracht hatten. Von den 8 ortsfremden Einwerbcrn entstammten 
3 schlesischen Städten (darunter 1 aus Breslau), 5 bleiben der Her- 
kunst nach unermittelt. Was die Dauer der Händwerksvererbung 
in einigen alten Neumarkter Kürschncrsamilien anlangt, so bietet 
Tab. in. a eine Zusammenstellung von sechs solcher Stadtgeschlechter; 
die Handwerksstammtafel der über zwei Jahrhunderte das Gewerbe 
sortsührcnden Familie Otte (Otto seit 1800) ist in Tab. IV. d. ent
worfen.

Ueber das G e f e l le n w e s e n liegen im ältesten Zunft
buche nur ganz vereinzele Mitteilungen vor. Die früheste Nach
richt hierüber, aus dem Jahre 1565, betrifft einen fremden, kran? 
eingcwanderten Gesellen, der eine Woche nach seiner Einweisung 
im Hause seines Meisters starb und an Habseligkeiten so wenig hinter
ließ, daß mit deren Erlös die aus seinem Begräbnis entstandenen 
Unkosten in der Höhe von 1HH Tal. nicht gedeckt werden konnten. Der 
das Mutjahr absolvierende Geselle hatte bei seiner Anmeldung der 
Zunst seinen Lehr- und Geburtsbrief vorzulegen, welche Papiere er 
dann später gegen eine Gebühr von 2,12 Tal. sich auslöfen konnte; 
Meisterssvhne scheinen von dieser Hinterlegungsgcbühr befreit ge
wesen zu sein. Die Mut zeit wurde dann im zweiten Registerbuch 
solgendermaßen zu Protokoll gegeben: 1) Bei einem Meisterssohne: 
„^nno i68z äsn 22. ^.ngnstx bat Daniel Otte lies KVexianUt in Oott 
rukenben Hans Ottes Unsers gewesenen Klitt Kleisters nackgelasse- 
ner Labn bex lobiass Oieinern <laü iakr bex seinem gervesenen 
Kleister angesagt ru arbeiten nacb Klanät werks gevoknkeit", — 
,,^nno 1584 <len 12. klartx alL <ten Lontag Detarx batt Daniel Otte 
ües VVexlLn^t in Oott rukenäen Hans Ottes Onsers klitt Kleisters 
nackgeiassener Lokn bex Unserm Listen l'obias Oieinern clak kalbe 
iakr auLgearbeitt biack Hanätrverks gevvoknkeitt". — Z) einem 
fremden Gesellen: ,,^nno r68z cien 1. ^pril kalt klartin KVekner cler 
Oeburt von Oreitkenberg äa6 sakr angesagt 2u arbeitten bex ^.ciam

") 1395—1888 Mitgliederzahl etwa 315. —
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Qeisslern kiack Hanclwercicss Qewoknkeitt, Vnclt katt Leine Qs- 
burtss vkclt Lekrbrietle wie Lreucklicken Linxelext". — ,,^nno 1685 
clen 19. /cuxusti katt klartin KVekner be^ Leistern claü Kalbs 
iakr auü xearbeitet nack llancltwerxss xewoknkeit Wi Leckt ist". —

Zuweilen gesellt sich dieser Klotzen Bestätigung der ausge
standenen Mutzeit ein freiwillig erteiltes Führungszeugnis zu: 
.,169z cien Listen klartv katt Unns Qeorxi Herunter aiü äsn Lonntax 
Lstar^ Lein fakr arbeitt be^ seinem Kleister Liias Qeisslern loü xe- 
sprocken vncl katt clie Leiben treulicken auüxeatbeitt äsÜ ikm cler 
Kleister nickt« cien alles Liebes Vnclt xuttes nack ru Laxen weiü".

Die Zuweffung der Arbeitgeber für die unterzubringenden 
Gesellen erfolgte nach einem statutarisch festgesetzten Turnus unter 
den Meistern. „Ilnät ist clie Le^ an Lkristol Le^cieln nack lautt cler 
/Vftickel", heißt es einmal gelegentlich einer Gesellenumschau im 
Jahre 1685. Unterbrach der Geselle seine Iahrarbeit, so durfte ihm, 
zumal wenn das Feiern etwa kurz vor dem Jahrmarkt geschah, vor 
Ablauf des halben Jahres keine Arbeit mehr zugewiesen werden, 
und dem geschädigten Meister wurde als Ersatz der zunächst um 
Mutarbeit sich Bewerbende zugesprochen: „clen 12. September ist 
Vkuxustin Litter vor claü Ilanätwerx kommen vnclt xebeten claü er cier 
iakr arbeit meckte Lntlsclixet werclen llnät katt auck 14 l'sxe vor 
clem sakr klarckte absckeicit xenommen clessenwexen er linier iakr 
vnclt 1?ax mit Arbeit nickt sol xelörciert werclen". Beim Wlederan- 
tritt der Iahrarbeit mußte Ritter dann eine Buße zahlen: „H.NN0 
1686 cien 24. klart^ katt ^Kuxustin Litter abermakl claü iakr ruarbeiten 
anxesaxt, weil er ru vor auü clem iakr xexanxen ist aus gewisser Qkr- 
sacke, so katt er nur Ltrake erlext 2 takl. mit Onaäe, blnä sol bex Liias 
Qeisslern treuiick aus arbeiten wie es biiiick vnclt Leckt ist". — 
Starb dem Mutgesellen etwa der Meister während der Iahrarbeit, 
so durste jener zwar bei dessen Witwe den Nest der Zeit ausarbeiten, 
mußte aber formell einem andern Meister zum Freispruch über- 
wiesen werden. Dies offenbart folgende Aufzeichnung aus dem 
Jahre 1694: „^.nno 1694 clen 14. ^lanuarx ist clem ^akrarbeiter Qott- 
lriscit Otter» Lin ancier Kleister nuxesckrisben weil ikm sein Lrster 
Kleister klitt Locle abxexanxen ist, als II. Tobias Qleiner, llncit ist ikm 
Qkristol klerxner nuxesckrieben welcker ikme claü iakr ioüsprecken 
wircit vnclt sol clas kalbe iakr bex cler KVittlraw xetreuiick volxenss 
auü arbeiten". (2usatn: ,,/cnno 1694. ci. 21. klartx katt Qottlrieclt Otte 
Lines Kleisters Lokn claü kalbe iakr be^ cler Wittlrawen lobias Qisi- 
nern auü xearbeitt nack llamltwerxes xewoknkeitt." In einem ähn
lichen Falle durfte ein andrer Meisterssohn das halbe Mutjahr nach 
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dem Tode seines väterlichen Lehrmeisters bei seiner Mutter zu Ende 
arbeiten. (Baltzer Werner, 1735—36).

Demgemäß sollte die „Iahrarbeit", d. h. das Gesellenmutjahr, 
zu Neumarkt statutarisch für Meisterssöhne M für zunftfremde Ge
sellen 1 Jahr betragen; doch wurde diese Anordnung in der Praxis 
sehr verschieden gehandhabl. Natürlich zeigte sich die Zunst ebenso 
wie die Breslauer dem Loskauf von den Wunder- und Mutjahren 
nicht abgeneigt. So durfte ein Geselle fünf ermangelnde Wochen der 
halben Iahrarbeit mit ich Achtelbier, der einer begüterten Breslauer 
Kürschnerfamilie entstammende Geselle Christian Hönisch seine Wan- 
derzeit, die er unterlasten, mit 20 Tal., die fehlende Mutzeit mit 
10 Tal. und die nicht angefertigten Meisterstücke mit 25 Tal. ablösen. 
(1690). Freilich haben wir hier einmal eine ganz außergewöhnlich 
hohe Loskaustummc vor uns, die in keinem Verhältnis zu der sonst 
üblichen milden Handhabung zumal Neumarkter Kllrschnerssvhnen 
gegenüber steht, bei denen man sich in der Regel mit Zh Bier für 
jedes fehlende Wanderjahr begnügte. Für die Ablösung des Mut
jahres nahm man allerdings nach 1700 meistens 12 Taler von frem
den Gesellen. Bei der Geringfügigkeit der in Form einer bloßen 
„Bierkor" Einheimischer üblichen Loskäuse nimmt es denn nicht 
Wunder, daß Anfang des 18. Jahrhunderts, was die Bestimmun
gen der Wunder- und Mutzeit anbetrifft, allmählich die Regel zur 
Ausnahme und die Ausnahme zur Gewohnheit wurde. Einer über
haupt ernsthaft zu nehmenden Zunftverfastung war natürlich unter 
der Vorherrschaft solch heilloser Mißstände längst das Todesurteil 
gesprochen. — Statt des Loskaufs vdm Mutjahr war es dem Ge
sellen ebenso vergönnt, seine Mutzeit zu »erwandern: ,,^nno 1724 
gen 26. IVlarti saxet Hans Heinricb ZVebner gsü Iakr an -u arbeiten 
weil er gebeten beim löblicben Mittel solcbes )abr 2u verlängern so 
ist solcbes vobn gem lobt, blittel auss §uttem ZVillen Erlaubet wor
den". (^usat?: ,,^nno 1724 sa^et Hans Heinricb Wöbner gaL ^br 
lüger lass lelckes er verlängert ung im solcbes vobn Linem löbl. 
dlitte! ist erlaubet ßewosen ru verlängern".

Gelegentlich konnte es wohl einmal sich ereignen, daß der um 
Iahrarbeit vorsprechende Gelelle keinen Meister fand, der ihm Be
schäftigung zu gewähren in der Lage war. So wurde 1701 einem 
aus Brieg zuwandernden Mutgesellen das Arbeitsjahr aus diesem 
Grunde erlassen und ihm bereits 1ZH Monate nach seiner Ansage, 
wahrscheinlich gegen den üblichen Loskauf von seinen Verpflichtun
gen, das Meisterrecht zugesprochen.

Die Wanderzeit betrug bei der Neumarkter Kürschnerzunst 
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sür fremde Gesellen 6, für Meistcrssöhnc 3 Jahre. Sie wird 
übrigens zum ersten Male in dem uns überlieferten Material erst 
1636 bei der Meistercinwcrbung Michel Wundermanns erwähnt, 
war wohl aber schon lange vorher zu Neumarkt im Brauch.

In den meisten Fällen beobachten wir als Arbeitgeber des 
Mutgesellen, der zuvor in Neumarkt auch feine Ausbildung als 
Lehrling genossen hatte, den früheren Lehrmeister, sofern dieser noch 
wirkte, bei Meisterssöhnen natürlich deren Vater.

Für die um 1700 üblichen Formen des Ausnahme- und Los
sageprotokolls eines Neumarkter Mutgesellen sei folgende Eintragung 
angeführt: ,Anno 170Y äsn 18. sLZet sodann Dr. Otte seine Iakr 
arbeit an be^ seinem Vater Daniel Otte alss eines Kleisters 8odn an 
arbeiten nacb DangNvercbs brauck un6t xe^vokndeit". — „-^nno 1710. 
g. zo. Marti saxet sodannes Dranta Otte seine sakr arbeit lass alss 
Rines Kleisters sodn gearbeitet bei seinem Vater Daniel Otte ein dalbes 
sakr nack kangtwercbes gevvoknkeit".

Unter den drei alten Zunftbüchern der Neumarkter Kürschner 
ist zweifellos das beachtenswerteste das der Gesellenbrüder- 
schast. Eingebunden in das Pergament eines Missale des 15. Jahr
hunderts mit dreifarbigen Majuskeln, enthält das Deckblatt die In
schrift: „Diesen ^ntang, Mittel! nnä Dnäe Letebl icb Oott in seine 
Hänge, ^nno Okristi 1610". Auf der ersten Seite ist vermerkt: 
,Register cles löblicken Dlang^verbs äer I^ürscdner »Ubier pwie sie 
erstlieb ibre Lrubersebätt kaben angelangen ung bestetiget ^ucb vvak 
tür Meister ung Oeselten au solcber Lrnclersckalt kaben be^stener 
Qe§eben ^vie nacklolget". Die Eintragungen eröffnet ein Verzeichnis 
der Meister, welche der Gesellenbrüderschast Zuwendungen hatten 
zukommen lassen. Als erster Meister ist Sigmundt Kemmer gebucht, 
der nach Ausweis der Meisterfolge 1564 sein Meisterrecht erwarb und 
1608 starb. Dies überlieferte Datum beweist das Vorhandensein der 
Gesellenbrüderschast demnach schon vor 1610; tatsächlich war deren 
Errichtung, wie das im allgemeinen Teil unsers Werks erwähnte 
Breslauer Sendschreiben dartut, bereits im Jähre 1608 vor sich ge
gangen. Als letztem Meister der Beisteuernden begegnen wir an 
jener Stelle Adam Geißler, der 1667 Meister ward und 1693 durch 
den Tod ausfchied. Das Mcisterbuch zählt innerhalb der Periode 
1608—93 57 Zunftgenossen auf, von denen der überwiegende Teil, 
nämlich 50, als Förderer der Gesellenbrüderschast erscheint. Von den 
7 fehlenden Meistern hielten sich 5 als auswärtige Mitglieder der 
Neumarkter Kürschnerzunst in den Nachbarstädtchen Auras, Lissa und 
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Räuden auf. Ueber die Art und Höhe der Meisterbeisteuern schweigt 
das Register.

Auf dies Meisterverzeichnis folgt sodann ein „Vorreiekniss Ker 
gesellen, -vvelcke ?ur Lrukersckakkt be^steuer gegeben kaben". Es sind 
im ganzen 11 Gesellen, darunter nur 2 Söhne altangssessener Kürsch
nerfamilien, die sich in den nächsten Jahren gleich im Meisterbuche als 
neue Eingänger finden und 9 fremde, die dann nachweislich in Neu
markt nicht ihre Meisterwürde nachsuchten. Als Beisteuer sür die 
einzelnen Gesellen sind 41h gr. angegeben, wobei der Altgeselle als 
erster mit dem doppelten Betrag vermerkt wird.

Die Errichtung der Gesellenbrüderschast samt ihrer Herberge 
wäre aus eigenen Mitteln der Gesellen wohl kaum zustande gekommen, 
wenn nicht die Zunft einen langfristigen Kredit aus ihrer Lade ge
währt hätte. Denn erst im Jahre 1636 ist die Rede von einer Rück
erstattung des Darlehens durch den Altgesellen in der Höhe von 
4 Talern 6 gr. Dies Darlehen findet sich an einer andren Stelle ein 
Jahr zuvor in etwas versteckter Form bei einer die Meisterlade be
treffenden Abrechnung: „VVieksrumb kaben kie Geister suü ker lakke 
geburget 6 takt. 16 gr. Welckes sie ?u vokr gelieken katten, da ckie 
Lrukersckakt ist sukgericktet worden welckes sie an ietro abgerecknet 
kaben". — Auster der Gewährung dieses Kredits bedachte die Zunft 
die Gesellenbrüderschaft mit gelegentlichen kleinen Vorschüssen anläst- 
lich des Iakobiquartäls. So heistt es beispielsweise 1634: ,,^nno 1634 
ist ken gesellen auk ^sacobv auü ker lake gegeben worden 2 gr. 2X- k." 
Zwei Jahre zuvor erhielten die Gesellen für ihre Iakobizeche 10 gr. 
aus der Lade. Dagegen buchte die Gesellenbrüderschast ihrerseits 1637: 
,,ken 24. Sept. ist ken kleistern auk kie lacob 2eeke gegeben 24 gr. 
auk Ker gesellen lake", und ebenso wurden ein Jahr früher gelegent
lich einer vorübergehenden Schliessung der Herberge, „weil Kein geselle 
ist damals in arbeit gewesen", den Meistern 22 gr. 6 h. aus der Lade 
gegeben. Selbst höhere Beisteuern der Zunft für die Gesellen kommen 
auster dem oben erwähnten Darlehen vor, so 1625: 3 Tal., 1628 
r/2 Taler.

Namentlich durch wiederkehrende Stiftungen von Gläsern bezeug
ten Meister und Gesellen altangesessener Kürschnerfamilien Neumarkls 
der Gesellenbrüderschast ihr Wohlwollen und ihre Wertschätzung. 
Solche Gaben pflegten sich denn auch bei den also Beschenkten hoher 
Beliebtheit und schonender Behandlung zu erfreuen. Nach einer 
Ausgabe von 6 gr. für ein Glas im Jahre 1614 liest man zum ersten 
Male: „z^nno 166z, ken 14. ^lai katt Samuel pkörtner (Meister) unk 
<3iriLtopk Seidel (Geselle) beide alkisr von dieumarkt 2wey glässr kfiner 

261



Lrdsren LruäerscdLkt ver Lkret vvät ist von 6er xsntren LructersckLit 
^nät de^ Litrer deLckiossen woräen zVelcker Lines 6»r von ^erbriclr 
jLs se^ Kleister oäer xeseil äer Lo(I7) 2wex anäere vor Lines LsuKen 
oäer vor Lin seäweäertZ 4 vnät 1/2 Lügr. geben". Nachdem im Jahre 
1688 Gottfried Henßler der Brüderschaft ein weiteres Glas zu seinem 
Gedächtnis verehrt hatte, zählte man 1693 5 solcher Gläser bei der 
Gesellenbrüderschast. Um die Jahrhundertwende wurde die Schadens
ersatzbestimmung für zerbrochene Gläser nochmals in Erinnerung ge
bracht mit der ausdrücklichen Geltung für alle „okne niie wiäerreäe"; 
wir erfahren, daß die Anzahl der Gläser damals nunmehr 8 betrug, 
und in einem urwüchsigen Zusatz fügt wohl der Altgeselle später hinzu: 
„Ls ist Lines äsr ru ver Lkret woräen äs sinäter kteune". Freilich 
scheint die Ersatzpflicht für ein zerbrochenes Glas in der Folgezeit 
etwas in Vergessenheit geraten zu sein; sind doch 1706 nur noch 
7 Gläser vorhanden. Vielleicht hatten es inzwischen die Gesellen vor
gezogen, der Möglichkeit der Ersatzpflicht durch eine Geldleiftung Gel
tung zu verschaffen, denn 1706 „kst Lkus Oeissler 6 sgr. stut eines 
Qlsses in äie Lnäe verehret", ein Betrag, der sich später bei andern 
wiederholt. Immerhin blieb der Brauch der Gläserspenden auch im 
Anfang des 18. Jahrhunderts bestehen; 1712 und 1723 wird ein 
Inventar von 12 Gläsern und 1 Thal. 18 sgr. Gläsergeld gebucht.

Hinsichtlich der Spenden silberner Schildchen an den Will
komm der Gesellenbrüderschast, die seit 1729 anläßlich des Freispruchs 
eines Lehrlings durch einen obligatorischen Beitrag von 1 Rtlr. sür 

solche Zwecke abgelöst worden zu sein scheinen, sei erwähnt, daß die 
Gesamtzahl dieser der Gesellenbrüderschast zugedachten Silberschilde 
1713: 10, 1720—23: 11 ausmachtc.

Häufig genug zeigt sich, wie wir bereits vorhin berührt haben, 
der Gefellenverband als Kreditgewährer nicht nur eigenen Mitglie
dern, sondern auch Meistern, sowie dem Herbergswirt gegenüber. 
Allerdings war es nur gegen Bürgschaft möglich, einen Betrag aus 
der Gesellenläde geliehen zu erhalten, in der Regel gegen die übliche 
Verzinsung und allein für die Dauer des laufenden Rechnungsjahres, 
bis Iakobi, um dann glatte Rechnung ohne Außenstände machen zu 
können. So wurde 1612 dem Herbergsvater 1 Taler geliehen, den 
er kurzfristig zur Hälfte wiedercrstatten mußte, zur Hälfte weiter ge
stundet bekam. Und 1616 heißt es: ,,.^nno 1616 ant cten Lsg Ltictmeliss 
kaken wir Geister unä gesellen unserm Vstter sut äer Herberte nuss 
äer Lsäe gelieken 4 Iksller. Lnä ist ästür Lürge geworden Lsulus 
Nergner (Mstr.) ..... unä sot ess Litt neckst fLcoki mit samdt äer 
2inse ^vierter rustellen".
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Eigentümlich genug mutet es einen an, wenn Meister der Zunst 
ohne Bedenken ihren Kreditbedarf bei der sozial von derselben ab
hängigen Gesellenbrüderschast zu decken unternahmen, obwohl wir in 
der Lade eines landstädtischen Gescllenvcrbandes schwerlich llebersluß 
an flüssigem Kapital zu erwarten Veranlassung finden dürften. Wenn 
es sich auch bei jenen um arme Meister handeln mag, so ist doch nicht 
einzusehen, weshalb diese nicht ihre Darlehensgcsuche bei der Zunst, 
als der Vertretung ihrer Interessengemeinschaft, einreichten. Aller
dings geschah die Bewilligung dieser Kreditansprüche unter Mitwir
kung der beisitzenden Meister, wie wir folgender Stelle des Gesellen- 
brüderschastsbuches entnehmen: ,,^nnc> 1618 aut äen lag Ataris lick- 
meL kaben wir Meister uncl gesellen Paulus Ltergner auss üer l^acle 
gelieben .... 4 taller unä ist äatür bürge ^vorüen Melckior Erübrig 
unü ^Isrttin ?oppc. bind sol auK neckt ^taria I-ickmeL mit sampt cler 
2inse nviüer 2U stellen". Mcrgner erscheint dann noch einmal ein Jahr 
später als Kreditnehmer des Gesellenverbandes mit dem gleichen Be
trage, sür dessen Rückzahlung ihm aber diesmal eine nur knapp halb
jährliche Frist gesetzt ward. Außer Mergner nahmen drei andre 
Meister in den Jahren 1611—19 Darlehen bei der Gesellenbrüder
schast auf, darunter einer zweimal; in allen diesen Fällen mußte die 
Rückzahlung binnen V2—1 Jahr erfolgen. Angesichts dieser merk
würdigen Tatsachen liegt der Schluß nicht fern, daß die Vermögens- 
verwaltungen beider Körperschaften in einem gewissen Konnex mit
einander gestanden haben mögen, um durch gegenseitige Deckungen 
den Nöten der Zeit gewachsen zu sein. Auf alle Fälle jedoch kann von 
einer oppositionellen Stellung der Neumarkter Gesellcnschast als 
Hüterin der Arbeitnehmcrinteressen gegenüber den Arbeitgebern bei 
diesen gegenseitigen Vertrauensverhältnissen nun und nimmer die 
Rede sein. Der patriarchalisch-familiensippschaftliche Geist ließ Miß- 
helligkeiten unter der Mehrzahl zunstoerwandter und -verschwägerter 
Gesellen gar nicht erst aufkommen; darum sah er auch in den Dar- 
lehnsbeziehungen zwischen jungen Meistern und älteren Gesellen nichts 
Verfängliches. Es blieb ja alles sozusagen in der Familie! Daß 
solche Wahrnehmungen hingegen bei der Breslauer Zunst mit ihren 
starken sozialen Klassengegensätzen zwischen Klein- und Großmeistern, 
jungen und älteren Zunftmitgliedern nicht zu machen sind, erscheint 
ohne weiteres bei der hohen Zahl der dortigen Zunstgenossen mit nicht 
so stark hervortretenden Versippungen als selbstverständlich.

Den Turnus im Wechsel der amtierenden Beisitzer und Alt- 
gesellen veranschaulicht am klarsten Tabelle lx im Anhang, für die 
Periode von 1610—30, während der uns solche Aufzeichnungen im 
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Rechnungsbuch der Gesellenbrüderschaft regelmäßig überliefert sind. 
Bei allen Abweichungen erkennt man doch anfangs noch gewisse 
Grundlinien, die früher bei dem Wechsel im Vorsitz solcher Körper
schaften maßgebend gewesen zu sein scheinen. So zeigt es sich gleich in 
den ersten Jahren, daß die Beisitzer, seltener die Altgesellen, sich von 
Quartal zu Quartal in der Weise ablösten, daß im nächsten Quartal 
der bisherige zweite Beisitzer den ersten verdrängt, und als zweiter 
ein neuer Meister eintritt. Zuweilen bleiben die gleichen Beisitzer 
oder wenigstens einer von beiden über dem Aemterwechseiltermin hin
aus im Amt; ja es ereignete sich mitunter der Fäll, daß ein und der
selbe Beisitzer 6 Quartale hindurch aus seiner Stelle verharrte, wenn 
nicht die Wähl etwa wiederum auf einen Beisitzer fiel, der bereits 
einige Quartale zuvor dasselbe Amt bekleidet hatte. Bei den Alt
gesellen ist der anfangs vorkommende Modus des Aufrückens von 
zweiter zur ersten Stelle seltener zu beobachten, dagegen wie bei den 
Beisitzern ein häufiges Verweilen beider oder eines Gesellen am Alt
gesellentische während der Dauer zweier, selbst mehrerer Quartale. 
So führte z. B. Friedrich Tscherrn als erster Altgeselle 1628—30 
8 Quartale, kurz darauf gleich wieder als zweiter 5 Quartale, Mel
chior Riffel von 1623—26 als zweiter Altgeselle 10 Quartale, David 
Merkel 1629—32 9 Quartale hindurch den Vorsitz in der Neumarkter 
Kürschnergesellenbrüders^ Vergleicht man die Reihenfolge der Bei
sitzer mit der der Meistcreimverbungsliste, so scheint sich wenigstens an
fänglich fast unbewußt, wie ein leiser Untertan, der Grundsatz des 
Amtsaltersfolge hier und da, wenn auch unterbrochen von willkürlichen 
Sprüngen bei der Wahl, noch erhalten zu haben; doch machen sich 
allmählich immer häufiger latente BLisitzerstellenbesetzungen zugunsten 
einiger weniger Iungmekster geltend, die kaum erst das Meisterrecht 
hinter sich hatten.

Von 1635 an bis 1707 begegnen wir mit Ausnahme der Jähre 
1650—52, 1667 nur noch einem Beisitzer, dann fungierten, wie in 
den genannten Ausnahmejahren, wieder 2; 1 Altegeselle waltete in den 
Jähren 1639, 1642—47, 1652—66 und seit 1668 seines Amtes. 
Die Anzahl der „Quartale", 1632 noch 4, wurde 1633—35 auf 
jährlich 1—2 beschränkt. Seit 1657 wurde dann nur noch die Haupt- 
guartalsversammlung am Iakobitermin, entsprechend der Gewohnheit 
der Zunst, abgehalten.

Hinsichtlich der in Tabelle IX gleichfalls vermerkten Iahres- 
abschlußrechnungcn ist unter mehreren Quartalen stets das letzte mit 
herangezogen worden; die jedesmal der Lade verbleibenden Beträge 
verstehen sich, wo nicht ausdrücklich das Gegenteil erklärt wird, unter 
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Einbeziehung der Aktiva und Passiva („an Schuld und barem Gelde"). 
Die Kassenbuchungen reichen bis 1723. Das Zusammenschmelzen des 
Bestandes von mehr als 21 Taler im Jahre 1710 auf nur etwas 
über 9 Tal. im nächsten Jahre scheint sich, obwohl beide Beträge 
unter dem Konto „an Schuld und barem Gelde" gebucht sind, doch 
nur so zu erklären, datz mit letzterem nur das blosse Barvermögen 
(Kassekonto) gemeint ist, denn 1718 wird in der allmählich in glei
chem Matze wie bis 1710 ansteigenden Reihe der folgenden Beträge 
hinzugesügt, datz die Bestandsaufnahme nur das Bargeld begreife. ^')

In der Gesellenlade befand sich nutzer dem grotzen Beute! noch 
ein kleiner, dessen Inhalt zuweilen bei den Rechnungsabschlüssen mit 
3—6 hlr. angegeben wird. Die Beitragspflicht wurde in der Weise 
ausgeübt, datz in der Regel alle 14 Tage eine sogenannte „Auflage" 
vollzogen ward; nach 6—8 solcher Auslagen, deren letzte zugleich auf 
das nächste „Quartal" fiel, wurde „Rechnung" oder „Quartal" über 
die Einnahmen und Ausgaben der verflossenen Wochen „gehalten". 
Kriegswirren, Epidemien und ähnliche äussere Hemmnisse des 17. 
Jahrhunderts, die häufig die besten Vorsätze der Menschen über den 
Hausen zu werfen pflegten, brachten es hier und da mit sich, datz zwei 
und mehr Auflagen nach Ausfall der entsprechenden Zahlungstermine 
in einer späteren Gesamtauflage vereinigt wurden, in der die einzel
nen Beiträge natürlich demgemäss höher aussielen. Setzte, wie im 
Jahre 1616, ein Quartal einmal gänzlich aus, so konnten sich unter 
Umständen 12 solcher Auflagen aussammeln, ehe die nächste Rech- 
nungsäblcgung durch die Altgesellen und Beisitzer stattfand. Der 
Erlös einer Auslage „fiel in die Lade", wie seit 1626 reglemäfsig an
gegeben wird, wo nicht, diente er zur Begleichung des anlätzlich der 
Auflage getrunkenen Biers. (1629.) Während der Jahre 1610—50 
brachten die einzelnen Auflagen durchschnittlich 2—3 gr. ein, mit einem 
Maximum von 3 gr. 9 hlr. im Jähre 1612 und einem Minimum von 
5 Heller 1616. Ende des 17. Jahrhunderts gestalten sich die cingegan- 
genen Beitragssummen der Gesellen natürlich höher; doch kamen 
mehr als 10—111h Groschen kaum zusammen. Die bei den autzer- 
ordentlichen Zunstmitgliedern zu Auras, Lissa und Räuden beschäf
tigten Gesellen genügten ihrer Beitragspflicht in der Regel in einer

") Protokoll der ersten Eesellenquartalsabrechnung: „i6ro, äsn 
19. Lept. kaben rvir Geister unä Oesellen gnartal gebauten unä Hieb- 
tiger Hecknung getan vM ist in äer I,aäe verblieben 7 gr. Vnä sincl 
Lelsitser gewesen sonas Lerger vnä keter ^.nsorge vncl Llnä ^tllrneckte 
gewesen fokannes Lauäer vM Oaltrer krisbisek". — 
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einzigen Eammelauflage, die z. B. 1667 20 gr. 6 hlr. einbrachte.
An regelmäßig stalrfindendc Auflagen gewöhnte man sich erst seit 
1706 wieder nach und nach; sie fanden nunmehr vierwöchentlich statt. 
Das Hauptquartal Iakobi vertrat gleichzeitig die Schlußauflage, nach
dem aus ihm .„Quartal und richtige Rechnung gehalten" worden -war, 
begann das neue Rechnungsjahr mit der ersten Auflage im August, 
wie es ebenso bei der Zunft gebräuchlich war. Daß der dreißig
jährige Krieg mit seinen Heimsuchungen zuweilen recht störend in die 
Verwaltung des Gesellenverbandes eingegriffen hat, 'besagt das 
Quartalsprotokoll von Iakobi 1636:

„Vnno i6z6 -gen Lag Martini baden gie Meister fung vncl ^It 
de^ Her gesellen lagen ^vieclerurnb clie sarnsen Iticbtigkeit gernacbt 
-weile Von <len LolHaten so lange 2eit datt keine Iticbtigkeit kennen 
gernacbt vverclen Vncl ist cler be^sit^er gevvest Maidens Zeliger Vn6 
ist in sedaclin Vncl babrern ge16e in cler lacle geblieben i z taller 
ro gr. 6 b."

Außer den erwähnten ordentlichen Einnahmen aus den Auf- 
iagebeisteuern der Gefellenbrüderschaft ergaben sich außerordentliche 
aus Strafgeldern (in der Regel 2—7 gr., selten mehr), aus Stiftun
gen und Spenden (Gläsergeld), sowie Zuwendungen der Meister zum 
Iakobiquartal der Gesellen (18 gr.—3 Tl.), zu Neujahr, Fastnacht 
oder Ostern (9 gr.—K2 Tal.).

Unter den ordentlichen Ausgaben nennen wir: die Zechenaus- 
gaben anläßlich der Auflagen und Quartale, die anfangs 2l4—3 gr. 
(1610), später bis 2 Taler (1641) betrugen, die aus der Verzinsung 
des den Gesellen anläßlich der Errichtung ihrer Brüderschaft ge
währten Zunftdarlehens sich ergebenden Beträge und die jährliche 
Beschaffung des Kalenders.

Als außerordentliche Ausgaben findet man verzeichnet: Almo
sengaben an kranke oder bedürftige und von der Soldateska ausge
plünderte Gesellen (2—9), seltener einmal 12, 33 gr.), Begräbnisbei
steuern beim Tode armer Gesellen (17 gr. in einem Falle), Arbeits
löhne sür Durchlöcherung des Oehrs an den gestifteten Silberschnd- 
chen, sowie für Reparatur an Schloß und Schlüssel der Gesellsnlade, 
die in den Jahren 1634, 1642—49 wiederholt von dem Zugriffe des

2°) Oder einzelner Beitrag: „1712, -ä. 18. Lpt. bat Lin Qeselle
Xant 10 VVocben gearbeitet bat Harvon batt Lr cler Lrü-clerscbskt sein 
ricktig auilegen gegeben z gr. weniger Z b." —

") Protokoll einer Auflage: „1617 gen 8. )an(u)ar^ baden wir 
gesellen aurn secbsten mall aurgeleget ist in clie Karle geksllen 2 gr." — 
Darauf folgt zugleich die Quartalsabrechnung in uns bereits bekannter 
Form. —
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Kriegsvolkes in der Kirche in Sicherheit gebracht wurde, wobei der 
Glöckner sür deren Aufbewahrung eine Vergütung von einigen Gro
schen erhielt, Entlohnungen von Botendiensten mit abgesandten 
Schreiben (1,6—3 gr.), Ausbesserungen am Hcrbergsschilde und an 
der schwarzen Tafel. Vor allem brächte schon die Begründung der 
Brüderschaft eine starke Belastung sür das Einrichtungs- und Un° 
kostenkonto mit sich: für die Einholung der Gesellenartikel mußten 
2 Taler, sür deren Konfirmierung durch den Neumarkter Rat 
Taler, sür die Herrichtung der von einer Meistcrsfrau der Gesellen
brüderschaft gestifteten Lade 12 gr., für Anfertigung des Herbergs
schildes unter finanzieller Beihilfe der Meister 1th Taler, für das 
Register des Gesellenverbandes, dem wir unsre Mitteilungen entneh
men, 7)4 gr. entrichtet werden, Aufwendungen in einem einzigen Jahre 
(1610), die uns die Aufnahme eines Darlehens bei der Zunst ver
ständlich machen. Das alte, inzwischen einer Ausbesserung unterwor
fene Herbergsfchild hielt 110 Jahre aus, dann hören wir 1720 von 
der Anschaffung eines neuen im Gesamtwert von 21 Tal. 10 Gr. 
12 Hl., wobei die peinlich begrenzte Zuständigkeit verschiedener an 
dessen Anfertigung beteiligter Handwerker dem Tischler einen Arbeits
lohn von 8.12, dem Schlosser 1.6, dem Maler 11.11 Täler und dem 
Schmied, der wohl die Eisenklammern dabei einschlug, 5 sgr. 5 Pfge. 
zuwics. An den 1691 von der Zunst der Brüderschaft verehrten Will
komm ließ man ein zweites Schild um 2 Rtl. machen. — Verhält
nismäßig späten Datums sind die uns überlieferten Nachrichten über 
die Lehrlinge der Neumarkter Kürschnerzunst. So entnimmt 
man erst Ende des 16. Jahrhunderts zwei Sendschreiben auswärtiger 
Kürschnerinnungen, daß ein aus Neumarkt gebürtiger Lehrling zwei 
Meister des Handwerks, die sür ihn nach üblichem Zunstbrauch 
„vmb etbck gelt" Bürgschaft geleistet, in der Bürgschaft hatte sterben 
lassen, eine Tatsache, deren die Neumarkter Zunft bei seiner Heimkehr 
„rurgeäenben" ersucht wird. Das zweite, aus Neustadt (Oberschlesien) 
herrührende Schriftstück klagt über einen andern in Neumarkt heim- 
bürtigen Lehrling, daß er bei seinem Wegzüge vom dortigen Meister 
ein Tuch im Werte von 15 gr. „entragen" habe und seinem Dienst
herrn zudem 3 Taler, einer Witwe noch 18 gr. schuldig geblieben sei; 
alles dies der „Zeche" zur Kundschaft, damit er keinen Lehrbrief be
kommen fÄe. Bei dem genossenschaftlichen Geist, der alle Innun
gen des Landes zu Nutz und Frommen des gemeinsamen Handwerks 
verband, konnte man des Erfolges solcher Steckbriefe niemals unge
wiß sein.

Ebensowenig erfährt man über die Personalien, die Lehrzeit und 
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die Lehrstelle des Lehrknaben. Als Heimatorte werden gelegent
lich während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts Neu
markt, Breslau und Wohlau erwähnt, wo der Aufgedingte „sein 
LKriicN llÄN'ätcvercic Aelekrner'; doch nur anläßlich seiner Neumarkter 
Meistereinwerbung hört man nachträglich von diesen Dingen.

Erst vom Jahre 1677 an gibt uns das noch erhaltene Spezial- 
buch der Lehrlings- und Gesellenaufnähmen nähere Anhaltspunkte 
über das LehrAngswesen bei den Neumarkter Kürschnern. Bei her 
Aufnahme eines solchen Lehrjungen wurden im Protokoll der Termin 
der Zunstanmeldung, der Aufdingung, Name des Lehrmeisters, des 
Lehrknaben, dessen Herkunst, die Dauer der Lehrzeit in der Negel 
eingetragen. Zur Schadloshaltung des Meisters gegen die feit dem 
dreißigjährigen Kriege eingerissene Unsitte vorzeitigen Verlassens der 
Lehrstelle forderte man bei fremden Lehrlingen entsprechend dem 
Breslauer Vorbilde gleichfalls eine Bürgschaftsleistung von 10 Talern, 
die meist zwei der Zunft oder seltener einem andern Handwerk und 
Stande Neumarkts entstammende Bürgen zu entrichten pflegten, 
denen gegenüber wiederum zuweilen der Vater, die Mutter des Lehr
lings oder deren gesetzliche Stellvertreter als Afterbürgen hafteten. 
Als Legitimation der geforderten ehelichen Abkunft des Lehrlings war 
die Beibringung eines „Geburtsbriefes" unerläßlich, der bis zum 
Ausgang der Lehrzeit in der Zunftlade aufbewahrt wurde. Die Lehr
zeit betrug in der überwiegenden Anzahl aller Aufdingungen 2—4 
Jahre, auch bei Meisterssöhnen-, das Lehrgeld wird einmal, 1689, 
mit 12 Talern angegeben, die zur Hälfte >bei der Aufnahme, zur 
Hälfte beim Freispruch zahlbar waren. Lehrreicher als diese allgemein 
schon von den diesbezüglichen Erörterungen bei der Besprechung des 
Breslauer Lehrlingswesens her bekannten Feststellungen ist der nähere 
Wortlaut einzelner Ausdingungs- und Freispruchsprotokolle. Da 
heißt es z. B.: ,,Lmno 1681 clen 26sten ^prit katt 14. 4olmnn llenssler 
Unser vor xesetrter Kltester Leinen kelir Gnaden Lsspar Kenner cler 
6eburt von Vresslncv WeA^nät Llickel Kenners gewesener Lrnu Klei
ster in Lresslnw nsekAelassenen Lokn HLN<ltvver§ nnxessAt ru 
lekren ant 4 iskr vn6t Zokl nuk ctnü i68zste fadr nuü xelekrnet linden 
>Wen nder Keclncdter knnde Otine xexeöbne Ilrsncde nu6 cler kedre Knt- 
liKe Aloden cler decken ^clnm Osissler vnclt ipobins Oleiner (zwei Meister 
der Zunft!) Vor 10 4?nkl Vnclt dntt seinen Aeburtss LrieK be^ clem Mittel 
einAelext Lein Ltiel Vnter nder Klins llübner ein 2immermeister Alobet 
clen Lürxen Lcdnclelok ru sein, cler decken Qerecdti§lceit ist erlebet diL 
nuk kine sckcvere Llnrlc". (Im späteren Zusatz: „Welcde ist ricktig 
erlebt worden".)
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Obwohl der Meister dem Lehrling Kost und Wohnung zu ge
währen hatte, mußte dieser eigene Betten, für gewöhnlich Ober- und 
Unterbett, Kissen und Beituch, „so gut als er drinnen lieget" mit- 
bringen, die unter Umständen beim Entlaufen des Lehrlings dem 
Meister als Pfandstücke verblieben, sollte sich andernfalls nicht etwa 
für deren Lieferung der Meister nach Uebereinkunft mit den Eltern 
des Lehrlings anderweitig schadlos halten. Wie wir beispielsweise 
folgendem Aufnahmeprotokoll entnehmen: „^nno 1682 6en Rrst 
^anuarx slss »in kegligen dleusakrstage katt lobias (Heiner, 6es Wei- 
lsn6t Manns Ottes Unsers Kleisters nackgelassenen Lokn ^6am Otten 
Leinen Rekrknaben aut 4 fakr 6a6 Man6t>verg angesagt 2U lekren, 
weil aber 6ie Mutter sick besckvvert, 6aK sie ikm keine Rette gebcn 
konnte H6Ü kaben sie sick vor 6em Man6twerge verdicken, 6aü iin 
cler Meister weil er Rines Meisters Lokn ist, Vnclt cles I6an6vverkss 
Kun6ig 6aÜ er 6em Knaben von 6em 4 iakr ein Kalkes iakr wil Lcken- 
cken 6aü an6er kalbe aber sol iin 6er Knabe Wegen 6er Rett 2ulekrnen 
On6t sol aut 6as r68zste iakr auügelekrnet kaben. Wen aber ge6ack- 
ter Knabe okns gegebene Orsacke clern Meister RntliKe globen 6er 
decken Lkristot Mergner I_ln6t ^6am Oeissler Vor ro lakl. 6er 
decken Oerecktixkeit ist erlebet". Oder der Lehrmeister wurde sür die 
nicht mit eingebrachten Betten des Lehrlings mit Beträgen von 2—9 
Talern entschädigt; bei fremden Lehrlingen bedürftiger Eltern heißt 
es dagegen meist: „6ie Rette gibt er, so gut als er ksn". Ja, selbst 
der bei seinem älteren Bruder in der Lehre stehende Junge war 1760 
zur Bettengestcllung gegen Bürgschaft verpflichtet; die Betten bekam 
er nach Ausgang der Lehrzeit m diesem Falte wieder. Sonst aber 
sollten die Betten nach manchen Lehrverträgen beim Auslernen des 
Lehrinabcn dem Meister als Eigentum verbleiben; im Falle eines 
Lehrstellenwechseks ward dem Lehrmeister anheimgestellt, sich wegen 
der Betten mit dem neuen Arbeitgeber des Jungen zu vergleichen, 
was zumeist so geregelt wurde, daß dem früheren Meister die „Hälfte" 
(?!) der Betten verblieb.

Daß man gemäß den Breslauer Anschauungen über die Wie
deraufnahme eines selbst wiederholt entwichenen Lehrjungen zumal 
bei Meistcrssöhnen die Strenge der diesbezüglichen Vorschriften nicht 
sogleich walten ließ und sich mit einer bloßen Geldbuße abfand, erhellt 
aus folgender Eintragung:
„c^nno 1688. 6en zten Rebruarx ist ein Vergleick rcviscken 6er Krau 
Ursula Mensslern wegen ikres Loknes 6otttrie6t Mensslern weil er 
okne Rintrige Mrsacke von seinem Meister 6reimal aus 6er Mekr ent- 
lsuiten so versprick 6ie Mutter 6sL sie 6en Meistern rur Ltralle erlegen 
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sol 2 ?abl. sokern er Lber wieberumb entlnullen möcbte sol sebaebter 
LnLde clcs Onncitwers Anntr unä §ar verlustig sein vnä bis nukxeset^te 
kokn sekuMx eu erlesen sein (nlss 2 Inbl. wenn er susselekrn kntt) 
(2usLt2: „den 20. funx kntt clie trnw Hans Oensslern bie 2 takt. wexsn 
ibres Lobnes cliess ZtrMke erlest".)

Zuweilen Meint durch Unbotmäßigkeit des Lehrlings verur
sachte schlechte Behandlung, Ursache dessen Lehrstellenflucht gewesen 
zu sein. Bei gerechter Würdigung des in Betracht kommenden 
Falls verfügte die Zunft dann die Auslosung eines neuen 
Lehrherrn:

.,^nno i6yi cl. 20. )unx ist KILAS bex clem NnnUtwerse ein- 
kommen wesen Llisss Aeisslers Leines Oebrknnben Lnspar Oerstes 
clsö cler I,ebrknLbe webre Obei trnctieret woräen Mitt Zcbläsen nlss 
ist clern Junten äurcti clns I>oü ein Meister bekommen nlss O. I'obiss 
Oieinern Vnclt sol bex demselben clsö letzte inbr treulicb bex ibm suL 
tebren".

In einem Ähnlichen Falle, der sich ein Jahr später zutrug, 
konnte dem Meister zwar eine schlechte Behandlung des Lehrlings 
nicht nachgewiesen werden, doch wurde dieser auf Veranlassung des 
Vaters trotzdem einen: andern Meister zum Auslernen übergeben, 
,,üocb initt bieser Lescbeiclenbeitt, <626 cler -lunss bex Seinern nnbern 
Meister Äeissi§ nussteben sol Onü clnrnebens xetrex sein, keine Wieäer 
Werti§keitt inr Onuse LninnZen, Wnss iin Onuse Kereät wirclt nuL clem 
Osuse traxen obne Vor Wissen cles Meisters keine Viertel noeb bnlbe 
stunbe nusser clen Onuse 2u s^ben, im fnbl sber cler Meister nicbt 8in- 
beimiscb webre sol er sicb bex ber Meistern Ls webre an Linem Lonn 
ober iexertaxe nukseben sol er clie Meistern Änrumb ersucben irn 1-cbl 
er Lolcbes tutt klnä 'cler Meister ver Obrssebt würben Lelben nb^u- 
LtrnKen, blncl sotern ber ^unxe nuksen bleibt Ober nncbt sol cler 
^sun§s Inutt unser Artikel nicbt rnebr 2uclen Osncltwsr§e Aelsssen wer
ben Vncl Llle ein§snKs wen klsZe kornpt clie LioxLnKe ^stoppelt 
erlesen".

Welche sonderbaren Veranlastungen außerdem zum Wechsel 
der Lehrstelle führen konnten, erfahren wir z. B. aus einem Protokoll 
des Jahres 1716, wo dem Lehrknaben ein andrer Meister zugeschrie
ben werden mußte, nachdem sich sein bisheriger Arbeitsherr darüber 
beschwert hatte, daß er „im Qesicbtc Mönselb-ckkt ist", also wohl 
kurzsichtig war.

Beim Todesfälle des bisherigen Meisters hatte der neue 
Lehrmeister Anspruch auf Erstattung des halben Lehrgeldes und 
Uebergabe der Betten des Lehrlings.
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Der Freispruch erfolgte, wie die Ansage des Lehrlings, durch 
den Meister vor dem ganzen Mittel. Seine Form kennzeichnet u. a. 
folgende Niederschrift:
„Drills i68l den zten August)' §2gte L. ltunns Leussler Unser ältester 
deinen LebrlcnLben Hans Otten Unsers Mitt Meisters Luns Ottes Latin 
Völligen ^nstsndt Seiner Lebr". Lehr- und Geburtsbrief wurden 
hierbei oder auch erst später gegen eine Gebühr von 2,12 Tal. aus- 
gehändigt. Außerdem pflegte der Freigefprochene zur Genugtuung 
ob seiner neuen Gesellenwürde der Gesellenschaft einen silbernen Schild 
zum Aufhängen an den großen Willkommen seit 1708 zu spenden, 
der „sckon §utt und tücktix" sein mußte, im durchschnittlichen Werte 
von 1 Reichstaler, nachdem sich der Meister vorher dafür verbürgt 
hatte. Diese Spende geht seit 1721 sogar als Bedingung mit in den 
Lehrvertrag über; für den Schild kam seit 1747 ein geöhrter Reichs
taler, seit 1768 ein solcher Gulden auf. Daneben erscheint zuweilen 
eine Spende von einem Achtelbier.

Seit 1694 bürgerte sich für Meisterssohne, die bei ihrem 
Vater in Lehre standen, der Brauch gleichzeitiger An- und Freisage 
ein, eine Tatsache, die häufig die Ermittelung der eigentlichen Lehrzeit 
im unklaren läßt:
„z^nno 1694. den 1. .lanusl-y Läget bl. Lobius «Steiner unser gewesener 
Lltester Leine ^vey Löbne als LobiaL vndt Liias (Steinern des ltsndt- 
werg angesLgt ru lebrnen alss Meisters Zütrne. Der Reeden LSerecd- 
tiglceit ist erleget. Lodern die Lagte Lodiass (Sleiner Leine 2 Löbne 
lobiss vndt Liias «SIeinern völligen anstandt itirer Lebre".

War indes der Lehrmeister nur ein weiterer Verwandter, 
z. B. Oheim des Lehrlings, so ist, wie bei fremden Lehrlingen, die 
Lehrzeit getrennt nach Ansage- und Freispruchstermin angegeben.

Daß übrigens die Ausbildungszeit eines Meisterssohnes bei 
seinem Vater trotz bereits stattgefundenen Frekspruchs unter Um
ständen, die wohl in einer erst hernach sich erweisenden Unfertigkeit 
des Losgesprochenen liegen nmochten, annulliert werden konnte, offen
bart uns das Lehrlingsbuch 1738 an Tobias Geißler, der, 1725 an
gesagt und zugleich freigesprochen, drei Jahre später nochmals eine 
vierjährige Lehrzeit bei einem andern Meister des Handwerks absol
vieren mußte.

Nach dem Tode seines Vaters wurde der einem andern Meister 
zur Ausbildung anvertraute Meisterssohn sehr häufig hinsichtlich der 
Dauer der Lehrzeit einem fremden gleichgestellt.

Unsre Ausführungen über das Lehrlingswesen schließen wir mit 
der Wiedergabe des Protokolls einer Aufdingung aus dem Jahre 
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1777, das am besten die Entwicklung am Ausgange der unsern Unter
suchungen zugrunde liegenden Periode in dieser Hinsicht veran
schaulicht:
,,^nno 1777 d. 29. sun^ LäZet unser Mit-Meister Triton Lestäus Mcbel 
von Lobten einen fun§en an Lu lernen sul z fäbre mit dläblnen lob. 
losepb Leidet xdbürti§ von MsrÜdorK (— Merzdvrs?) vor cbe Lette 
gibt der Väter «lern Meister 2 rtbl. rvenn er äusAelernt bät. t,ebr§eld 
§ibt er 20 tbl. scbl. Die Lürxen sind Zevvesen fobänn Ltetten Rabe 
und Zcbädeloü 8ür§e ist ^nton Leslnus fLcbet von Lobten. Der 2ecbe 
§ibt er 2 rtl. dein Zebreiber Z4 breutLer, dein 2ecbänsän§er 17 breutLer, 
dein NinAänx 16 s§r. Die 2ecbAewöbnIicbtceit ist erlext". —

Mit diesen Auszügen ist im grossen und ganzen der Inhalt der 
Neumarkter Kürschnerzunstbücher erschöpst. Kindler berichtet uns noch 
in seiner Stadtchronik von einer Veräußerung eines silbernen Kelches 
nebst Patene zur Bestreitung der Umbaukosten am Rathause, der dem 
Inventar der Kürschner entstammte und 33 Lot wog, für 14 Taler im 
Jahre 1552; doch wird uns jedenfalls in den noch vorhandenen 
Zunftbüchern nichts darüber mitgeteilt.

Die Einwohnerzahl Neumarkts betrug um 1800: 2200 Seelen; 
die Kürschnerinnung selbst wurde gegen 1900 aufgelöst.

Die übrigen Erscheinungen des alltäglichen Zunstlebens wie 
Pfuscherwesen, Strafenvermerke, Zunftunehrlichkeitserklärungen 
wegen vorehelichen Verkehrs, Unterstützungen, fromme Stiftungen 
bieten uns nach deren Darstellung bei der Breslauer Zunft nichts 
Neues mehr. —

Was die Statistik des Lehrlingswesens anlangt, so betrug die 
Gesamtzahl der Lehrlingsaufnahmcn in der Periode 1677—1751 
(75 Jahre): 98, der Freisprüche 96, darunter waren in beiden Fällen 
66 Meisterssöhne oder 67,35 A aller Lehrlinge. Von diesen 66 
Meisterssöhnen lernten:

n) bei ihrem Vater: 59,
b) bei ihrem Oheim, nach dem Tode des Vaters: 3,
0) bei fremden Meistern, nach dem Tode des Vaters: 4.

Es befanden sich unter letzteren an Brüdern, die sich insgesamt 
in 31 Meisterfamilien teilten:

6 Brüder in 1 Falle,
4 Brüder in 3 Fällen,
3 Brüder in 6 Fällen,
2 Brüder in 9 Fällen.

-9 Kindler, a. a. O., Seile 256. —
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Bezüglich ihres Herkunftsortes waren von 98 beheimatet:
78 zu Neumarkt,
11 in andern Ortschaften Schlesiens, darunter 4 in Städten, 

7 in Dörfern,
9 ohne Bezeichnung der Herkunft.

Nach dem Stande des Vaters waren:
Kürschnersöhne .... 66 
Bauernsöhne............................1
Söhne andrer Handwerker . 13 (8Neumkt.) 
Sühne Neumarkter Bürger 4 
Unermittelt...............................13

Die 98 ausgedingten Lehrlinge verteilten sich in vorliegender 
Periode auf insgesamt 35 Lehrmeister bei 45Meistern dieses Zeitraums 
überhaupt. Von diesen dingten auf: 8 Lehrlinge — 2 Meister, 6 Lehr
linge — 3 Meister, 5 Lehrlinge — 2 Meister, 4 Lehrlinge — 4 Meister, 
3 Lehrlinge — 4 Mstr., 2 Lehrlinge — 12 Mstr., 1 Lehrl. — 8 Mstr. — 
In diesen Ziffern sind sowohl die 98 einmalig aufgedingten Lehrlinge 
enthalten wie auch weitere 6 Lehrlinge unter ihnen, die von einem 
zweiten Meister zum Auslernen übernommen wurden. Bei letzteren 
lagen dem Lehrstellenwechsel zugrunde: a) Todesfall des bisherigen 
Meisters (2 Llg), b) Freiwillige Scheidung wegen Unverträglichkeit 
(2 Llg.), e) Kurzsichtigkeit des Lehrlings (1 Llg.), ck) Unbekannte Ur
sachen (1 Llg.).

Da die meisten von diesen Lehrlingen als Meisterssöhne bei 
ihrem Vater in Lehre standen (in einem Falle 6 Brüder bei ihrem ge
meinsamen Vater), so erklären sich ohne weiteres die Häufungen in der 
Lehrlingszahl bei einzelnen Meistern, während die fremden Lehrlinge 
gleichmäßig auf die verschiedenen Lehrmeister verteilt erscheinen. Die 
Frage des Verhältnisses der Anzahl der Lehrmeister in dieser Periode 
zur Gesamtzahl der damals das Kürschnerhandwerk zu Neumarkt 
überhaupt betreibenden Meister der Zunst wird sich mit Sicherheit 
kaum ^beantworten lasten. Tod, Krankheit oder Fortzug des Meisters 
sind hier beachtenswerte Faktoren, die an der Hand der Zunftbücher, 
selbst unter Heranziehung der Kirchenbücher, nicht recht erfaßbar sind. 
Berücksichtigt man die absolute Zahl der Meister in diesem Zeitraum 
unter Abzug der 35 Lehrmeister, so bleiben 10 Meister übrig, die aus 
irgend welchen Gründen keinen Lehrling unterwiesen, deren einer ein 
außerordentliches Zunstmitglied im benachbarten Lista war.

Die in den einzelnen Zeitabschnitten dieser Periode vorherr
schende Lehrzeitdauer veranschaulicht am besten folgende Zusammen
stellung:
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Von obigen 98 Lehrlingen hatten nach dem Freispruch als Ge

Lehrzeit
dauer

1677—1701 1702—26 1727—51
1677—1751 

Summe

4 Jahre 13 5 4 22 Lehrl.
3 Jahre 2 9 8 19 Lehrl.
2 Jahre — — 1 1 Lehrl.
1l4 Jahre 2 — — 2 Lehrl.
7 Monate*) 1 — — 1 Lehrl.
Unbekannt 13 24 16 53 Lehrl.

*) Schied als Soldat aus.

sellen folgenden späteren Werdegang:
1. Erste Auswanderung: 60 (42 Meisterssöhne),
2. Vorzeitige Rückkehr unter der vorgeschricbenen Wanderzeit: 10 

(7 Meisterssöhne),
3. Zweite Auswanderung im letzten Falle: 5 (5 Meisterssöhne),

s) Abarbeiten der Fehlzest bei einem Neumarkter Meister: 4 
(2 Meisterssöhne),

d) Ablösung durch Bierkor (Vs Bier pro Wanderjahr): 1 
(Meisterssohn),

4. Inzwischen verstorben: 1,
«) Uebergang in einen anderen Beruf (Soldat): 1,

5.

6.

7.

Ausscheiden durch Einforderung des Geburts- und Lehrbriefes 
vor dem Mutjahr: 5 (1 Meisterssohn),

Mutzeitablösg. 
1. mit 5 —10 
Tal.: 3, 
2. durch weite
res Verwun
dern: 2.

Mutzeit in Neumarkt: 34 (30 Meisterssöhne),!
«) Zusatzwanderjahre nach der Mutzeit (feits 

1736): 3 (3 Meisterssöhne),
Meisterrecht der Neumarkter Kürschnerzunst: 

44 (38 Meisterssöhne),
8. Unermitteltes Verbleiben seit dem Freispruch: 24 (15 Meisters

söhne).
Unter diesen Zusammenstellungen haben nur die Angaben 

über die Zahl der das Neumarkter Meisterrecht erreichenden Lehrlinge 
Anspruch auf statistische Beachtlichkeit, da sowohl Lehrlings- als 
Meisterregister hierfür zuverlässige Anhaltspunkte ergeben. Den 
ziffernmäßigen Erhebungen über Vorgänge während der Wander- 
und Mutzeit standen dagegen die unvollständigen und lediglich von 
der Willkür des jeweiligen Zunstschreibers abhängigen Glossen bei den 
einzelnen Eintragungen in dem Lehrlings- und Gesellenbuch allein 
zur Verfügung, die bloß zu relativen Schätzungen führen können.
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Als Ziel der Wanderung wird nur in zwei Fällen der Ort gekenn
zeichnet, und zwar war es dei beiden Gesellen Leipzig.

Zu den oben ermittelten 34 einheimischen „Iahrarbeitern" 
kamen in dieser Periode nur noch 2 hinzu, die ihr Handwerk zuvor in 
Münsterberg bz. Brieg erlernt halten. Was die Gesamtdauer der 
Ausbildungszeit vom Freispruch bis zum Meisterrecht anlangt, so 
brauchten von 44 „Eingängern" 5—8 Jahre: 9 (7 Ms.), 8—11 Jahre: 
13 (11 Ms.), 11—14 Jahre: 7 (6 Ms.), 14—17 Jahre: 13 (12 Ms.) 
und 17—19 Jahre: 2 (2 Ms.).

Hinsichtlich des Beginns der Wanderung nach dem Freispruch 
läßt sich sagen, daß unter 1 Jahr nur fremde Gesellen und Neumarkter 
Bürgersöhne ausschließlich ihre Wanderung begannen, während 
Meisterssöhne vorherrschend erst nach längerem Verweilen am Ort, 
gewöhnlich 1—2 Jahre, doch zuweilen weit darüber hinaus (bis 
15 Jahre!) ihren Ranzen schnürten. Zur besseren Uebersicht über die 
Termine des Wanderschaftsbeginns nach dem einzelnen Monat diene 
folgende Aufstellung:

Januar . . . . 1 Gesellen
Februar . . - - 2 „
März . . . -10 „
April . . . . . 24 „
Mai . . . - - 5 „
Juni . . . - . 11 „
Juli . . . . . 4 „
August . . . . 4 „
September . . . 1 „
Oktober . . . . 4 „
November . —
Dezember - - 2 I

Die Mehrzahl der Wanderungen scheinen demnach nach dem 
Öfter- und Pfingstfest eingesetzt zu haben.

Abweichend von den Bestimmungen an der Breslauer Kürfch. 
nerzunft, die Anmeldungen zur Mutzeit nur zum Hauptquartal Fast- 
nacht zuließen, war zu Neumarkt kein ausschließlicher Termin hierfür 
üblich. Es begannen von Gesellen ihr Mutjahr im:

Januar .... — Gesellen
Februar .... — „
März (6.—31.) . . 19 „
April (1.-17.) . . 7 „
Mai..........................— „
Juni......................... — „
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Juli......................... — „ : '
August .... 12
September ... — „
Oktober .... — „
November ... — „
Dezember ... — „

Der Beginn der „Iahrarbeit" fand demnach vorzugsweise im 
März oder August statt.

Wir sind nunmehr am Schluß unsrer Abhandlung, deren ur
sprünglich begrenzter Rahmen einer Darstellung der Neumarkter 
Kürschnerzunst für sich allein durch die Auffindung der im Breslauer 
Stadtarchiv lagernden Schätze eine fast unbeabsichtigte Ausdehnung 
erfuhr, angelangt. Hier in Neumarkt die Grobkürfchnerei, deren 
Kundschaft sich zum großen Teil aus der umwohnenden Landbevölke
rung zufammensetzte, mit ihrem immer wiederkehrenden praktischen 
und anspruchslosen Bedarf an Lamm- und Schafpelzen für die 
Winterszeit. Dort in Breslau die ausgeprägte Edelkürschnerei 
sondergleichen, mit einem schon frühzeitig vorhandenen Kapital, das den 
Kaufleuten im Import und Export, wie im Genossenschaftskauf rasch 
genug scharfen Wettbewerb zu machen verstand, da ja jeder Bezug 
wertvolleren Pelzwerks nur aus dem weiteren Osten möglich war, wo 
die begehrten Pelztiere ihre Heimat hatten. Zu Neumarkt, wo der 
Bezug des Rohstoffes weniger zeitraubend war, erschien die Zeit nach 
der Schafschur am günstigsten sür die Abhaltung des Hauptquartals, 
zu Breslau der Nachwinter, wo der Bedarf der Konsumenten für die 
laufende Jahreszeit bereits gedeckt war und man die arbeitsüberhäufte 
Hochsaison gerade hinter sich hatte. Hier sahen wir deutlich, wie aus 
dem wirtschaftlich gleichen Niveau der mittelalterlichen Handwerker 
sich bereits frühzeitig eine Reihe wohlhabender Zunstgenossen empor- 
hob, die zwar zunächst selbst noch Handwerker waren und mit produ
zierten, bald aber den Betrieb ihres Gewerbes über den Durchschnitt 
hinaus durch Einkäufe bedeutender Mengen von Rohstoffen kauf- 
männifch zu gestalten und der Beschäftigung mit der Nadel nicht un
gern zu entraten wußten. Freilich konnte das bei der großen Meister- 
zahl immer nur ein kleiner Teil aller Zunftgenossen sein, der aber dann 
seit dem Ende des 18. Jahrhunderts die große Masse der kleinen, 
kapitalsschwachen Mitmeister bald genug in wirtschaftliche Abhängig
keit von sich zu bringen verstand. Auf diese Weise entstand dann die 
Klasse der vielen kleinen Heimarbeiter aus eigene oder fremde Rech
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nung innerhalb der Zunft, die sich lediglich aus die Anfertigung und 
den Verkauf billiger Qualitäten von Pelzwerk in geringem Maßstabe 
beschränkte und den Rohstoff hierzu -häufig genug von jenen Groß- 
kürschnern zu beziehen genötigt war, in dem Umfange, als selbst der 
einflußreichen Breslauer Kaufmannschaft das Feld ihrer Betätigung 
auf dem Gebiete des Pelzmarkts zusehends durch nicht minder kapitals- 
kräftige und handelstüchtige Oligarchen der Kürschnerinnung eingeengt 
ward.

So sind es denn keineswegs immer Lichtblicke, die sich aus dem 
sich gerade beim Breslauer Kürschnergewerk recht zeitig entwickelnden 
sozialen Gegensatz zwischen begüterten und wenig bemittelten Zunft- 
mitgliedern ergeben. Der Betrieb der Edelkürschnerei erforderte nun 
einmal Kapitalskraft und über die Grenzen des engeren Heimatlandes 
hinausblickenden Unternehmungsgeist, verzinste aber die dafür ausge
worfenen Summen auch doppelt und dreifach und schuf dadurch von 
selbst in kaufmännisch gewandten Köpfen, die durch die Maschen eines 
demokratischen Gleichheitsprinzips, mit all seinen gutgemeinten und 
doch wiederum am Egoismus des einzelnen Individuums stets schei
ternden Ideen, zu allen Zeiten ihren Weg fanden, den Anreiz zu 
immer extensiverem Betätigungsdrange. Erst an diesen Gegensätzen 
offenbart sich gerade so manche Schwäche und Verkehrtheit des längst 
durch das praktische Geschäftsleben des Kaufmanns überholten stag
nierenden Zunftgeistes. Aber, wie der Kellermeister in Lortzings 
„Undine" singt: „Was dorten ist geschehn, das sind so kleine Schiwä- 
chen und menschliche Gebrechen, die muß man übersehn" — es fehlt 
doch wieder nicht an Vorzügen. Man muß die bewegliche Phantasie 
besitzen, sich in den Geist jener Zeiten, der gegenüber dem heutigen 
Materialismus mit seinen Nüchternheiten wahrlich noch nicht der 
schlechteste gewesen ist, hineinzuversetzen, um manche Handlung, man
ches Geschehen, das in dem ursprünglichen Willen einer Zunftsatzung 
verankert lag, wohl zu verstehen. Mehr wie einmal glitten seltsam 
schillernde Reflexe alter scheinbar längst entwöhnter Torheiten über 
den Spiegel unsrer sehr merkwürdigen Tage hinweg. „Was ist's, das 
geschehen ist? Eben das hernach geschehen wird. Was ist's, das 
man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird, und ge
schiehet nichts Neues unter der Sonne." (Pr. Sal. 1, 9.) Dies 
Wort des alten biblischen Weisen, das der Verfasser sich zum Motto 
seiner Abhandlung erkiesen möchte, offenbart sich uns auch in 
unsern Ausführungen immer wieder. Und wenn wir zum Schluß noch 
einmal jenen Glanz des 15. Jahrhunderts im Schein festlichen Ge- 
prnies und stolzer Meisterwürde gewichtigen Selbstbewußtseins wie 
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die Strahlen einer untergehenden Abendsonne des deutschen 
Bürgertums in seiner reinen Blüte von uns austauchen sehen, wenn 
wir uns vergegenwärtigen, wie ehern und festgefügt die ältesten Will
küren auf alte deutsche Ehrbarkeit und vornehme Lauterkeit, aus unan
tastbare Geltung heute von der großen Menschenherde spöttisch be
lächelter Anschauungen von Treu und Glauben, Zucht und Sitte, von 
Schutz der Konsumenten vor Wucher, Uebervorteilung, kurz, jeglichen 
„Untcrschlcifs" zu halten wußten, dann stimmen wir mit Hans 
Sachsens Schlußwort voller Ueberzeugung überein, das da in den 
„Meistersingern" mahnt:

„Verachtet mir die Meister nicht
Und Ehret ihre Kunst!"
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ihr in der Namhaftmachung unter den Geschworenen 
vorangehen.
Nach einer anderen Urkunde jedoch die 7. unter 12 
Zünften.
Ch. E. E. Fischer, Geschichte und Beschreibung der 
schles. Fürstentumshauptstadt Iauer 11,2. S. 407/08. 
(Iauer 1705.)
Wesemann, Urkunden der Stadt Löwenberg.
Bergemann, I. Gsrd. Histvr.-Topvgr. Beschreibung der 
Kreisstadt Löwenberg. 1824.
F. Minsberg, Gesch. d. Stadt und Festung Glogau. 
1853. S. 293.
Dr. Ziolecki, Gesch. d. Stadt Guhrau. 1900. S. 78 
unten.
Staatsarchiv Breslau, Repertor. d. Stdt. Haynau.
Staatsarchiv Breslau, Rep. 132c Dep. Oels. Urkunde 
261.
Dr. E. Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau 1884. S. 
131 sf.
Breslauer Stadtarchiv: Lose Akten Z. P. I. 11.
Die Kreuzburger Zunft zählte 1581 8 Mitglieder; sie 
erhielt ihre ersten Statuten 1590.
Zimmermann, Beiträge zur Beschreibung von Schles. 
Brieg 1783.
Derselbe Grundsatz in ähnlichem Wortlaut der Reichen
bacher Kürschnersatzungen von 1490, die dem dortigen 
Handwerk zum Ersatz der bisherigen, durch Brand ver
nichteten, damals von Schweidnitz zugegangen waren:

Lis vk6er sn linken oder bctrsckten reckte 
26er sat2un§ clie Irern kantwerx nut-kck ober 
kromlick se^n vncl 6er Lta6t Urlick Uns sie sr kunt- 
vvsr§ von sare ru sars bessern rnö§en 6as sullen 
sie tkuen mit 6er rutknwn willen vn6 nickt anders." 
Libri des. I. 219a des Breslauer Stadtarchivs: „Kein 
Geselle soll Meister ihres Mittels werden". 
Klose, Von Breslau, IIA S. 417. (1781.) 
Dr. E. Wernicke, a. a. O.
Die Münsterberg-Oelser Statuten führen an Stelle des 
Handrohrs und halben Hockens „ein §ut lepics unck 
pawese" in ihrem Text.
Staatsarchiv Breslau: Rep. 22 Stadt Brieg VIII. 
55c.
Schreckstein fungierte 1504 und 1516 als Ratsherr, 
1500 und 1523 als Schöppe zu Bunzlau. Er starb 
besage d. Mstrverzchns. 1546, nachdem er in seinen 
späteren Jahren als wohlhabender Mann der Zunft 
den Rücken gekehrt zu haben scheint.
Auch Talwenzels Amtsnachfolger zu Strehlen, George 
Keller, war Kürschner von Beruf (1578).
Ueberhaupt scheint man sich zu Bunzlau eine Zeitlang 
mit Vorliebe dem Kürschnerhandwerk zugewandt zu 
haben, und zwar, bevor die Zunft es für geboten er
achtete, durch strengere Aufnahmebedingungen dem An
drangs Ueberzähliger zu steuern. Von Interesse ist die
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Vererbung unsers Handwerks in der angesehenen Kürsch- 
nersamilie Tscherning, deren Stammvater Andreas von 
1520—95 zu Bunzlau lebte, 1546 das Meisterrecht 
erwarb, nachdem er eine Tochter des Handwerks ge
heiratet. Einer seiner Urenkel war Andreas Tscherning, 
der bekannte Pros, der Dichtkunst zu Rostoch (1611— 
59). Ueber den mit der Familie verschwägerten Kürsch
ner Balthasar Opitz hinweg führen ferner verwand- 
schaftliche Beziehungen zu besten Neffen Martin Opitz, 
dem Begründer der schief. Dichterschule. — Andreas 
Tsch., um 1600 Kürschner zu Breslau, war späterhin 
dort Ratsherr, Stadtrichter und Vogt, während ein I. 
Tscherning lange Zeit hindurch als Stadtschreiber im 
Ratskolleg'ium fungierte. Ein Martin Tscherning er
lernte 1647 das Kürschnerhandwerk zu Breslau; besten 
einer Bürge der Breslauer Handelsmann Andreas 
Tscherning. — Dem Kürschnerhandwerk blieben die 
Tscherning bis gegen 1700 treu; später verlegten sie sich 
auf die Tuchmacherei. — (Wernicke, a. a. O.) 
Staatsarchiv Breslau: Bernstadt L. 7. Abschr., Urkd., 
Documenta und Privilegia der Stadt Bernstadt über 
einige Gerechtigkeiten etc. nebst d. Zunft-Privilegien und 
deren Confirmation (S. 365—89).
Cvd. Dipl. Siles. VIII. — Schirrmacher, a. a. O. — 
Meinardus, a. a. O.
Den 4 Liegnitzer Küschnergeschworenen des Jahres 1397 
entsprechen nur je 2 der Fleischer, Schuster, Gerber, 
Wollweber. Ihre Namen sind: Bernhardus de Lehen, 
Nicolaus Weber, Petrus Bantsch, Petrus Lautirbach. 
(Schirrmacher Urkd. 373.)
Striegau-Reichenbacher Kürschnerstatuten von 1349: 
„^velck msn sclir vrouw« sne reäelicke not cler LI e i - 
ster Qelkot vorse^vmit". — Vom Jahre 1361 an 
ein und derselbe Geschworene als einziger Zunft
vertreter mehrmals hintereinander im Striegauer Stadt
buch erwähnt.
Breslauer Stadtarchiv: Urkunde L. 1.
Heyne, Urkundl. Gesch. d. Immediatstadt Neumarkt. 
Glvgau 1845. S. 60 ff.
Der Zeitpunkt des säumigen Erscheinens begann zu 
Patschkau 1546 bei geöffneter Lade, zu Liegnitz 1550 
nach Vorlesung des Registers.
vergl. den Textwortlaut der im ältesten Rechnungsbuch 
zu findenden „cvillelcor" von 1402:
,,vnU oucb Enn man lorenr (den damaligen Zunft
boten!) VIN Ie8t xen clss man Zede^vt von cles Ksncl- 
werkis wexin vncl nickt notlick ru scks-kkn ksdin 
vnrl in cler stst sincl vncl nickt loube nemin cru clen 
Aesworn."
Zuweilen suchte sich der Meister durch Vorschützen seiner 
Unabkömmlichkeit von einer zufällig keine Unterbrechung 
gestattenden Vorarbeit der Teilnahmepflicht an einer 
Ouartalsversammlung zu entziehen. Deshalb finden wir 
hin und wieder in den Strafnotizen das Verbot des Be
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Anm. 85 Seite 35

Anm. 86 Seite 36

Anm. 87 Seite 37

Anm. 88 Seite 38

Anm. 89 Seite 39

Anm. 90 Seite 40

ginns eines Einweichens der Fette unmittelbar vor und 
des „Fieischens" derselben unter gehaltenem Quartal, 
wodurch gleichzeitig ein unlauterer Wettbewerb unter den 
Zunftgenosten unmöglich gemacht werden sollte. Zur 
Vornahme solcher Arbeiten sollte der Meister erst das 
Quartal gehörig abwarten.
Jede Opposition in der Quartalsversammlung dadurch 
erschwert. So sollte zu Breslau nach einer Willkür des 
Jahres 1599 „mit dem Gehorsam bestraft werden", wer 
sich im Quartal mit den Worten: „Ich willige nicht" 
widerspenstig erhob.
Einer der ältesten uns überlieferten Fälle über Ausplau
derei des Amtsgeheimnisses im ersten Rechnungsbuch der 
Breslauer Kürschner, um 1406: „Xiclos von Hirsberx 
bat xemslt der bruderscka-kt ke^mlickkeit des suln 
d)' elclisten drkennsn was ber dorumme tun sa1." 
Das Amt des jüngsten Meisters oder die „Iüngsterey", 
wie sie zu Neumarkt im 17. Jahrhundert noch hieß, 
schloß manche obligatorische Hilfsdienste und damit ver
bundene Arbeitsabhaltung, bei geringer Entschädigung 
für die verhältnismäßig vielen Mühen des ihm Oblie
genden in sich. In den ältesten Zeiten war der Jüngste 
der Nächste beim Wehrdienst und besten Einberufungen 
zu kriegerischen Auszügen; bei manchen Zünften hatte er 
während des Umtrunks das Schenkenamt und, in Er
mangelung eines besonders dazu bestellten Zunftboten, 
die ihm erteilten Aufträge der Aeltesten auszuführen. 
Weiterhin unterlagen ihm in erster Linie gewisse Feuer- 
löschdienste und Hilfsleistungen beim Königsschießen so
wie den damit verbundenen Auszügen; kurz, er war, um 
einen bekannten, dem akademischen Leben entnommenen 
Ausdruck zu gebrauchen, der „Fuchs" der Zunft.
Eine solche Handwerkslegung ward in einer um 1403 
erlassenen Breslauer Kürschnerwillkür mit folgenden 
Worten ausgesprochen (vergl. auch Anm. 90): 
,,^b vmant kompt ^n d^ brudirsckalt vnd klaxit 
obir vnssr metebrudir s^me, vmb sckult vnd wslckir 
denn d^ elclisten bittet, das s> betten vor ^n, das 
man xm lsnAir tax gebe, vnd ab man sm den ta§ 
irnewit (erneuert) vnd beldit denn des tages nickt, 
vnd abir crum klage kompt obir sn so sal denn der 
selbstsckuldigs der Lrudirsckalt c^us Luse gsbin 
also lange nickt erbitin bis das ber vorgildet 
adir beldit mit seiner gunst." —
1 Orth (späterhin) — 9 gr. — X Taler, (nach Frie
densburg, cod. dipl. Sil. XIII. XIX.)
Solche Gesamtschuldner unter den Kürschnern auch in 
folgendem Schuldvertrage des gleichen Jahres erwähnt: 
„d/ gesellesckatt dx do petir molsckrexbir sckuldig 
sin dx kabin globit mit gesamter Kant vor den ge- 
sworn vnd eldisten em sin gelt c^u ricktin oK Lriger 
sormarkt neste c^u komende vnd ab sx des nickt 
tkuen wordin so sal ir keiner vorbas nickt erbtin 
vnd en vorbas ms kein tag cru gsbin vnd da^ kabln
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Anm. 99 Seite 44
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sick selkir vor clen gesworn vncl elclisten ^or- 
vvillekort".
Kürschnerwillkür zu Breslau aus dem Jahre 1402: 
„welck mitkruckir von Kinne Zewt vncl entrannet vn6 
metekruckir vlsecrt vn6 c^u scka6in krenxit vncl 
lewten sckul6i§ kle^dit vnck clen lcompan, 6as man 
Zen sal awssckrezckin, clas 6er vorkss ke^n 
metekruckir wenclen sal", usw. — Hinter einem sich 
seinen Schuldverpflichtungen also Entziehenden wurde 
dann, wie bekannt, von feiten der Zunft ein Steckbrief 
nach dem neuen Aufenthaltsort erlassen, der ihm daselbst 
jegliche Förderung seines Handwerks unmöglich machte, 
solange er nicht seine bisherigen Gläubiger zufrieden ge
stellt hatte. Noch aus dem Jahre 1711 ist uns ein sol
ches Schreiben der Pirnaer an die Breslauer Kürschner
zunft um eines Meisters willen wegen schuldig gebliebe
ner Kleider und Sachen überliefert.
Cod. dipl. Siles. VIII. Striegau-Reichenbacher Zunft
statuten von 1349, übernommen von Iauer 1359. — 
Die schlesische Münzkunde ist im Band XIII und XIV. 
des Cod. dipl. Siles. von dem verdienstvollen Numis- 
matiker F. Friedensburg einer eingehenden Darstellung 
unterzogen worden, der unsre Berechnung entnommen 
ist. — Den gleichen Betrag übernahm 1405 die Liegnitzer 
Kürschnerzunst gemäß den von Breslau eingeforderten 
Statuten des Jahres 1399; ihm unterlagen hier wie dort 
Einheimische und Auswärtige.
So verlangten auch die Kürschner zu Glogau und Frey- 
stadt von dem Aufzunehmenden „ckristlick Lkskcke 
Lekurt vnclt xutte cleutscke ^.rt", und ebenso die 
Zünfte zu Oels und Bernstadt „reckte recklicke Oekurt 
uncl ckeutscke ^.rt". (1609).
Franz Eulenburg, drei Ihdte. städt. Gewerbewesens. 
Sonderheft d. Vierteljahrsschr. für Soz.- und Wirt- 
schastsgesch. S. 15.
So gerechtfertigt diese Beschränkungen von feiten der 
Zunftordnungen dargestellt zu werden belieben, so legten 
sie doch immerhin das Handwerk in die Hände einer 
Kaste, in die Gewalt von Familiensippschaften, die gegen 
die drohende Ueberfüllung der Zunft diese hermetisch 
gegen außen abzuschließen suchten. (Schanz, Zur Ge
schichte d. dtsch. Gesellenverbände. (Leipzig, 1876, S, 17). 
Breslauer Stadtarchiv Urkunde L. 5.
Stenzel-Klose, script. rer. Siles. III: Darstellg. d. inner. 
Verh. d. Stadt Breslau 1458—1526.
„vncl sol BurZen sec^en ckas Lr Lut vncl reckt tue 
mit 6er Stat ezm Zancr Jar", wie es die Breslauer 
Statuten von 1399 und 1420 aussprechen.
„Oocuerunt" für „6i6icerunt"; das Handwerk „lehren" 
und „lernen" noch ein unterschiedloser Begriff im 
Sprachgebrauch des 14. und 15. Jahrhunderts.
„wenne eyner me^stir werclen wil, so sal er kaukken 
vor i xo!6in keil vncl nickt mekr, cl^selden sul ker 
rlezcZckin Aerbin, 2ur nuulain loere^tin mit seiner
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sclkis Kant, vnd sal Kurdin secrin e^nem Sterne 
wacks das der nickt meks kaukkn welle vncl cler do 
vor xlodts ouck i ste^n wacks worde ker okir- 
Arikkin'°.
Eulenburg, a. a. O.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 6, I^ikr. dekinitionum 
I. 219a—220a; 160.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 14, I^ikr. dek. II 113k. 
— Urkde. L. 21; 1,ikr. dek. III 2722—275b.
Staatsarchiv Breslau: Urkde. Rep. 113a Patschkau: 
Kürschnerurkunde v. 1546.
Staatsarchiv Breslau: Urkde. Fürstentm. Brieg III. 
iy K. 299.
Vgl. Sammler und Kraffert, Chronik der Stadt Liegnitz 
(1868): Urkde. der Liegnitzer Kürschnerinnung, ausge
stellt für die durch den Brand von 1648 in der Lade beim 
Obermeister vernichteten Dokumente, durch Herzog Ge
org Rudolf von Liegnitz. Mit Bezug auf die letzten 
Zunftprivilegien von 1550. — Staatsarchiv Breslau.

20a Rep. 29 VIII. 47a.
Staatsarch. Bresl.: 18a Rep. 25. 1563. VIII. 17. i. 
(Freystadt.)
Staatsarch. Breslau: 16k VIII. 37. e. Akten betr. 
Priv. u. Innungsart. d. K. zu Ohiau, mit Abschrift der 
Privilegien vom 14. Oktober 1590.
Staatsarch. Bresl.: Bernstadt C. 7. Abschr. Urkunden, 
Documenta u. Privil. d. Stadt B. über einige Gerech
tigkeiten etc., nebst d. Zunftprivilegien und deren Kon
firmation S. 365—389.
(Oels 1609—66, für die Bernstädter Kürschner.)
Heyne, Urkundliche Geschichte der Immediatstadt Neu
markt. Glogau 1845. S. 59.
Th. Scholz, Chronik d. Stadt Haynau. (Haynau 1869). 
Bresl. Stdt.-Arch. Urkde. L. 9. — Inkr. dek. I, 271k. 
Staatsarchiv Bresl.: Urkde. Rep. 132a acc. 34/09 Nr. 
25. — Bresl. Stdt.-Arch. I^ikr. dek. II. 173a—174a. 
Das Ausmaß der Kürsche betrug zu Liegnitz, Brieg und 
Wohlau 10 Ellen Weite und 314 Ellen Länge. In an
deren Städten abweichende Maßangabe von Länge 
und 8 Breite.
Staatsarch. Bresl.: Dep. Ohlau, Urkde. Nr. 88: Priviig. 
d. Kürschner zu Ohlau vom 14. Oktober 1590.
Hdschr. Klose. O. 229. Bresl. Stadt.-Arch.
Ueber das damals zu Breslau benutzte Schnittmuster sind 
uns genaue Maßangaben mit allen nur den Fachmann 
interessierenden Verarbeitungseinzelheiten erhalten, mö
gen sie das Fell zum Leibe, das Schurzfell zu den 
Aermeln oder das dritte Schurzfell wie auch die aus 150 
guten englischen Kaninrücken anzufertigende Kürsche be
treffen. Selbst ein Musterbogen mit den zugehörigen 
Erläuterungen, dem zum Vergleiche das eingeholte 
Schnittmuster der Leipziger Kürschnerzunst jener Zeit 
beiliegt, fehlt nicht unter jenem uns sorgfältig überliefer
tem Material der Bresl. Kürschnerzeche, wie es das
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dortige Stadtarchiv birgt. Als Meisterstücke der Leip
ziger Kürschner sind uns hier überliefert: 1) ein Leib
oder Bauernpelz von 3 Fellen, 2) ein Mönchspelz und 
3) ein Nonnenpelz, beide aus Schmoschen, 4) eine kanin- 
rückene Nonnenkürsche aus 97 nicht näher gekennzeichne
ten Bälgen.
Zum Einweichen der Felle war innerhalb des Gesamt- 
prozesses der Arbeit eine vierwöchentliche Frist vorge
sehen (Oberglogau, 1574), zum Beizen, Ledern und 
Ausarbeiten eine solche von 6 Wochen. Beizen und 
Ledern von zwei Gesellen zugleich war nicht zugelassen 
(Neumarkt, 1570); kein Bewerber durste einweichen, 
bevor nicht sein Vorgänger im Schnitt sein Meisterstück 
aufgewiesen hatte. (Breslau, 1587.)
Die Anfertigung vor den Aeltesten bezweckte Vereitelung 
jeglichen „Unterschleifs".
Abweichend hiervon sahen die Patschkauer Kürschner
statuten des Jahres 1546 eine sofortige Wiederholung 
des Schnittes beim Nichtbestehen der Meisterprüfung 
vor, wozu sich der Bewerber binnen einer dreiwöchent
lichen Frist die neuen Felle zur Verarbeitung besorgen 
mußte.
Die 18 Groschen betragende Beisteuer zum Zunftleichen
tuch bezweckte eine allmähliche Tilgung der durch die 
Anschaffung kostspieligen Leichengeräts, wie silberner 
Schilde, Tücher und Leichenmäntel der Zunft erwach
senen Unkosten. 1713 wurde diese Beisteuer auf 3 Taler 
erhöht.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 17. (1577.)
Bresl. Stdt.-Arch.: lübr. ckek. IV, 49a—51b. — Ur
kunde L. 22. (1596.)
Am Ende des 18. Jahrhunderts betrugen die Gesamt
kosten für den Bewerber ums Meisterrecht der Breslauer 
Kürschner 44 Taler; hierbei erfaßte die seit 1713 auf 
6 Taler erhöhte Innungsaufnahmegeführ nunmehr 8 
Taler.
So gingen in den Jahren 1653 und 1654 die ehemaligen 
Kürschnerältesten Hans Hönisch und Peter Senffrleben 
zur Breslauer Kaufmannschaft über. (Bresl Stdt.-Arch. 
Lose Akten 2. ?. I, 74.)
1588 verlangte der Breslauer Meister Bartel Laser 
(Lazarus) sein Geburts- und Leumundszeugnis von der 
Zunft, weil er sich nach auswärts wenden wollte.
Staatsarchiv Breslau ^5. 18a Rep. 25. 1563. VIII.
17. l. (Freystadt 1563.)
In ähnlichem Sinne forderten die Kürschner zu Oels und 
Bernstadt im 17. Jahrhundert von den über Jahr und 
Tag ausbleibenden Mitmeistern Verlust ihrer Privi
legien vor den fremden Innungsgenossen und bei recht
zeitig verabsäumter Wiederkehr erneutes Ansuchen um 
das Meisterrecht.
Bresl. Stdt.-Arch. Isibr. ckestn. III. 262a. IV. 148b. 
Staatsarchiv Bresl. Rep. 22 Stadt Brieg. VIII. 55a. 
XVI. saec.

287



Anm. 130 Seite 61 . . „und verwundern uns bertrlicb, das sie obne
erstlicke Lekragung diesen ibren Llitraeister sogleicb 
das Handwerk geleget" . . . (Brest. Stadt.-Arch. 
Lose Akten 2. ?. 173a.)
Das Leipziger Gutachten ist datiert vom 10. Mai 1709 
und unterschrieben von Martin Trebß, Obermeister, 
Ioh. Härtet und Ioh. Georg Alsdorff als Beisitzern.

Anm. 131 Seite 61 Heftiger Streit seit 1619 zwischen den Kürschnern zu 
Löwenberg mit denen zu Greiffenberg und Friedeberg 
wegen Verweigerung der Schau durch einen mit der 
Verarbeitung eines Hundefells in Verruf gekommenen 
Schaumeister auf dem Friedeberger Jahrmarkt, besten 
Besichtigung sich die Greiffenberger Meister nicht wider
setzt und dadurch in den Augen der Löwenberger mit 
zunstunehrlich gemacht hatten, infolgedessen sie ebenfalls 
wie jene, zwei Jahre lang von allen Jahrmärkten aus
geschlossen blieben. Hier lautete das Breslauer In- 
nungsgutachten zugunsten des Bezichtigten, weil er un
wissentlich, und nicht mit Vorsatz gefehlt habe, weshalb 
auch die Löwenberger zur Duldung der Schau verpflich
tet gewesen seien.

Anm. 132 Seite 61 Breslauer Stdt.-Arch. Lose Akten. 2. ?. I. 85.
Anm. 133 Seite 61 Breslauer Stdtt-Arch. Lose Akten. 2. ?. I. 102.
Anm. 134 Seite 61 Breslauer Stdt.-Arch. Lose Akten. 2. k. I, 49 (162z).
Anm. 135 Seite62 Breslauer Stdt.-Arch. Lose Akten. 2. ?. I, 18 (1592).
Anm. 136 Seite 62 Der Greiffenberger Fall des Kürschners und Rats- 

hilfsdieners George Sohr füllt mit seinen Prozeßakten 
einen stattlichen Aktenband des Breslauer Staatsarchivs.

Anm. 137 Seite 63 Breslauer Stdt.-Arch. Lose Akten. 2.?. 1,27. (1597). 
Anm. 138 Seite 66 Vergl. zu den vorstehenden Prozeßauszügen ferner 

Bresl. Stdt.-Arch. Isibr. dekin. V. 100a—104a. —
Anm. 139 Seite 69 Cod. dipl. Silef. VIII. Urkunde I.XXIV, Titel 8 

„pellikicss".
Anm. 140 Seite 69 Statt der halben Mark kommt vereinzelt auch eine Natu- 

ralentrichtung von 2)4 Scheffel Salz vor; sonst war 
eine Wachsgabe von 12 Pfund dafür üblich.

Anm. 141 Seite 70 Begründung der Probezeit des Lehrlings: „auk daL -u 
vermöge erkannt werde, ob Lr da 2ur tüchtig oder 
nickt". — Ueberschreitung der Probefrist mit 3 Pfund 
Wachs gebüßt.

Anm. 142 Seite 70 Besondere Lehrknabenaufnahmeregister wurden erst seit 
Anfang des 16. Jahrhunderts angelegt; vor dieser Zeit 
finden sich, meist in den Rechnungsbüchern hier und da 
verstreut, summarische Zusammentragungen von Lehr
lingsaufnahmen in lapidarem Stil. Für die eheliche Ge
burt des Lehrknaben verbürgten sich Zeugen, deren 
Namen uns in den Aufnahmebüchern ausführlich mit
geteilt werden.

Anm. 143 Seite 70 Für Auslösung des Lehr- und Geburtsbriefes waren im 
17. Jahrhundert 2 Taler zu erlegen.

Anm. 144 Seite 71 Die schwere Mark wurde im 16. Jahrhundert zu 48 gr., 
der Groschen zu 12 Heller gerechnet. Der spätere Taler 
entsprach drei Vierteln einer schweren Mark (Friedens
burg.); bei seiner Einführung im 17. Jahrhundert batt-
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die Mark nur noch 32 gr. Der Gulden (fl.) galt 1540 
zu Breslau 34 Groschen.

Anm. 145 Seite 72 Seil 1713: 1 Taler als Einschreibegebühr für Meisters
söhne.

Anm. 146 Seite 72 Doch scheint zu dieser Wachsbeisteuer der Patschkauer 
Kürschnerlehrlinge 1546 bereits eine Einschreibegebühr 
von 2 Mark und eine ebenso hohe beim Freispruch ge
treten zu sein, wie sie beispielsweise noch 1733 zu Ohlau 
die dortige Zunft für angebracht hielt.

Anm. 147 Seite 73 In praxi sind Ueberschreitungen der für Meisterssöhne zu 
Breslau zulässigen einjährigen Lehrzeit am Ende des 16. 
Jahrhunderts nicht selten; namentlich bei solchen Lehr
jungen, die nicht vom Vater unterwiesen wurden.

Anm. 148 Seite 73 5 fl. als Bürgengeld zu Breslau zuerst 1537 verzeichnet, 
daneben erscheinen ausnahmsweise Bürgschaften von 5 
Mark „pro anno" und 10 Gulden, später, nach Er
höhung des Bürgengeldes auf 10 Taler, finden sich am 
Ende des 17. Jahrhunderts vereinzelt Deposita von 23 
bis 25 Talern.

Anm. 149 Seite 74 In der Praxis verfiel das Bürgengeld gewöhnlich erst 
nach zweimaligem Entlaufen des Lehrlings.

Anm. 150 Seite 75 Abweichend hiervon der Fall eines dreimal entlaufenen 
Lehrknaben, der zum vierten Mal wieder ausgenommen, 
trotz bisheriger anderthalbjähriger Ausbildungszeit beim 
letzten Meister von neuem beginnen mußte und bei künf
tigem Entweichen keinen Lehr- und Geburtsbrief erhalten 
sollte. (Breslau, 1601.) Oder es wurde für den Ent
wichenen der Zunft ein besonderes Reugeld von den 
Vormündern bezahlt. (Breslau, 1631: 1 Mark 13 
Groschen.)

Anm. 151 Seite 76 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde O. 21; IUbr. deün. II. 
2723—273b, 49s—51b. —

Anm. 152 Seite r9 So zuerst beim Freispruch eines Breslauer Kürschner- 
sohnes 1590 als Zusatz: ,^s^ nun weil Lr eines 
Kleisters Lokn wsndern vnd sick wss vorsucken.' 
Als erster Meisterssohn wanderte daselbst in praxi mit 
Bestimmtheit Hans Mittwentz am 6. Juli 1592 aus, 
bei besten Freispruch ebenfalls vermerkt ist: „LoU nun 
der bleuen Ordnung nack drex )skr oder lenger 
Wsndern." —

Anm. 153 Seite 79 Ein Meisterssohn zu Breslau, der zwar das Mutjahr 
bei seinem Vater gearbeitet, aber nicht ausgewandert 
war, vor 2 Jahren nicht zum Meisterrecht zuaelasfen 
(Fall aus dem Iakre 1604). " 'irn.

Anm. 154 Seite 79 Bresl. Stdt.-Arch.: I,idr. blsgnus I. yzd.
Anm. 155 Seite 81 Statuten der Gesellenbrüderschaft der Breslauer Kürsch

ner von 1602.
Anm. 156 Seite 82 So ebenfalls in der Willkür von 1634 ausgesprochen, daß 

bei der Umschau zunächst die Me.ster berücksichtigt wer- 
c,, ben sollten, die zuvor noch keinen Gesellen gehabt hatten
Anm. 157 Seit« 82 Bresl. Stdt.-Arch.: O. 230. lKürschnerinnung, Proto- 

kollbuch.)
Anm. 158 Seite 83 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde O. ro.

1»
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Anm. 159 Seite 84

Anm. 160 Seite 85

Anm. 161 Seite 85

Anm. 162 Seite 85

Anm. 163 Seite 85
Anm. 164 Seite 86

Anm. 165 Seite 86

Anm. 166 Seite 86
Anm. 167 Seite 87

Anm. 168 Seite 87

Anm. 169 Seite 89
Anm. 170 Seite 90
Anm. 171 Seite 90
Anm. 172 Seite 91
Anm. 173 Seite 91

Anm. 174 Seite 93

Anm. 175 Seite 93

Anm. 176 Seite 97

WO

Breslau 1670, 1688 (vergl. Inbr. dekin. IX, 251a—b), 
1733 vergl. Staatsarch. Bresl. Rep. 17, Stadt Bresl. 
II. 12a Kürschner).
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 15., I/.br. dekin. II, 
138a—139».
Ebenso Brieg 1499, Bunzlau 1551, Liegnitz 1550, 
Ohlau 1560, Oberglogau 1574, Oels 1609, Medzibor 
1644. Die Buße für den Entfremdenden betrug hier 44 
Stein Wachs, während zu Breslau 1492 der zuwider
handelnde Meister wie auch der entfremdete Geselle je 
1 Stein Wachs zahlen mußten. 1602 trat dafür für 
jenen eine Bierspendenstrase in Kraft, während dieser 
mit dem Gehorsam bestraft wurde.
Münsterberx-Oels 1477, Patschkau 1546. Strafe zu 
Oels 44 Vierdung.
Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten ?. ?. I, 68.
Bresl. Stdt.-Arch. Istdr. dekin. I, 160a—462a (1534), 
Urkunde 0. 15 (1587), ferner in der Willkür des Jahres 
1659.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 6., lübr. detin. I, 2I9a 
bis 220a, Lose Akten 2. k. I, 2: „also d»6 Kein Oeselle 
ane redlicke Ursacke »einem bleister keinen Dax 
nock einen kalben leiern soll, es wäre denn ein 
^posteltax oder sonst ein vornekmlick Dest in der 
wocken."
Bresl. Stdt.-Arch. lUbr. detin. I, 91a.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde 0. 1 (Sigismundia). Cod. 
dipl. Siles. VIII, 79, 8.
Bresl. Stdt.-Arch. kibr. dekin. I, 160a—I62a — Ur
kunde O. 6., 1-ibr. deün. I, 2I9a—220a, Lose Akten 2. 
?. 2.
Bresl. Stdt.-Arch.
Bresl. Stdt.-Arch.
Bresl. Stdt.-Arch.
Bresl. Stdt.-Arch.

kibr. dek. XI, zza—346. 
ILbr. dek. I, 112a—nzb. 
ikibr. dek. I, 219a—220s 
Lose Akten 2. ?. I, 115.

Im Urtext der Meisterreplik heißt es zu diesem Be
schwerdepunkt der Gesellen: „vnd daü sie ein Lkrlick 
verdienen, ersckeint so wol laus ikrer sauberen 
Xleidunx (so man iknen swsr nickt mikxönnet) als 
auck ikren Oepsncken v>nd viel Lpielen, indem man- 
cker bsinen Dax etlicke Daler mit den Wurksin ver- 
pasckct."
Im Wortlaut dieses Gegenarguments der Meister: 
„damit, wenn wider verkokten etwas davon ver- 
wakrloset würde, man nickt erst mit xroLen Le- 
sckwerlickkeiten Linem Irsmdsn nacksckicken vnd 
Unkosten aukweniden dörkte, sondern die erstat- 
tunx desto ober von einxebokrenen kaben könnte." 
(Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten 2. ?. I, uz).
Ein Wochenlohn von 4 Groschen für die Gesellen läßt 
sich zu Brieg 1499, Kreuzburg 1551, Ohlau 1560, 
Löwenberg 1588, Breslau 1614 nachweisen.
Gemäß einer Willkür des Jahres 1578 in die Statuten 
von 1590 übernommen.
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Anm. 177 Seite 97 Der Geselle durfte sich 1577 noch seinen Mutmeister vor 
den Aeltesten selbst wählen. Bresl. Stdt.-Arch. I^ibr. 
ciek. II, 262!)—264b.

Anm. 178 Seite 97 Doch durften die jüngsten Meister erst nach einem Amts
alter von 6 Jahren einen Gesellen in Arbeit nehmen. 
Hatte der Meister einen Gesellen auf 3 Jahre zur Lei
stung seiner Mutzeit angenommen, so durste er vor Ab
lauf dieser Zeit keinen zweiten Mutgesellen mehr för
dern.

Anm. 179 Seite 98 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 30. Willkür von 
1634. Doch beachtete man Unterbrechungen der Mut- 
zeit durch Kriegsdienste gegenüber zuweilen eine mildere 
Auffassung, wie es Beispiele aus der Breslauer Kasu
istik des 17. Jahrhunderts zeigen, bis man 1664 infolge 
Zunahme solcher Abtrünniger die Gesellen wieder ernst
lich daran erinnern mußte, daß solche Unterbrechungen 
mit Kriegsdiensten nicht mehr der Mutzeit zu gute ge
rechnet werden sollten. (I5br. äei. VII, zo8b—zoga).

Anm. 480 Seite 99 Unangebrachte formalistische Härte im Kleinen gegen 
Mittellose, unverständliche Schwäche in Großen An
maßungen der Meisterssöhne gegenüber charakterisiert 
den Verfall des Zunftwesens im 17. Jahrhundert. So 
mußte beispielsweise als Gegenstück zum Fall Höne 1700 
ein Geselle aus Strehlen, dessen Lehrbrief einen For
menfehler (mangelnde Angabe des Freispruchs) auf- 
wies, trotz umgehender Berichtigung durch die Zunft 
seiner Heimat sich mit der Anmeldung zum Mutjahr bis 
aufs nächste Jahr bescheiden, nachdem ihm deswegen die 
Zulassung am ersten Termin verweigert worden war.

Anm. 181 Seite 99 An den Freispruch vom Mutjahr schloß sich zuweilen 
eine Bierspende des Gesellen, wie sie wenigstens zu 
Liegnitz für Fremde mit für zunftverwandte und 

. -verschwägerte Gesellen mit Bier üblich war.
Anm. 182 Seite 100 Bresl. Stdt.-Arch. Illbr. llsün. II, 1z8a—1392.
Anm. 183 Seite 100 Wer seinen Auslagepfennig oder „das Geschenke" wieder 

mit sich sortnahm, falls er weiter wanderte, dem wurde 
ebenfalls zwecks Stillegens der Arbeit nachgeschrieben.

Anm. 184 Seite 101 Die Zunft ordnete deshalb Aufbewahrung der Degen 
auf dem Zechhaus bis zur Auswanderung der Gesellen 
an.

Anm. 185 Seite 101 So 1463 drei Gesellen, die einen Brief in Handwerks- 
angelegnheiten als falsch erklärt hatten, mit Stillegen 
der Arbeit auf ein Jahr bestraft; wer sie fördern 
würde, sollte 6 Pfund Wachs zur Buße entrichten. — 
1678 hatte der Geselle Michael Poltz aus Leipzig 
2 Taler 18 Gr. zu erlegen, „weil er Hem gantren 
Il^ndwerb ru 8cbimpl einen OesanA AesunAen"; 
ein andrer Leipziger Geselle büßte damals sogar mit 
15 Talern für unbotmäßiges Verhalten seinem Meister 
gegenüber.

Anm. 186 Seite 101 1402: „Xezme tvwer wenne vmb exn I?IenniA". 
1409 Wiederholung des allgemeinen Spielverbots zu 
Breslau: „Xein Lursenleneckt ckark um Oelck 8pie- 
len".
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Anm. 187 Seite 102 Bresl. Sldi.-Arch. Lose Akten 2. k. I, 20.
Anm. 188 Seite 104 Bresl. Stdt.-Arch. I,ib. Llagnus 1, 93 b. — 

Die Gesellenstatuten kamen ins Stadtbuch.
Anm. 189 Seite 104 Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten 2 ?. I, 33- — 

Das gelbe Wachssiegel des Sendschreibens der Neu
markter Kürschner zeigt die Größe eines starken Gro
schenstücks; es stellt einen Mann mit einem über seinem 
Leib errichteten Andreaskreuz dar.

Anm. 190 Seite 105 Die schlesischen „Gebermeister" hießen „Uertenmeister" 
bei den Freiburger Schneidern, sonst in der Regel 
„Büchsenmeister". (Vergl. Schanz, a. a. O.).

Anm. 191 Seite 105 In der Regel bildeten den Vorstand 4 Altgesellen, stir 
die z. B. bei den Breslauer Hutmachern die Bezeich
nung „Vierer" (später in falscher etymologischer Auf
fassung „Führer") üblich war.

Anm. 192 Seite 106 Denselben Beitrag von 6 Hellern für die Unterstützung 
kranker Mitgenvsfen zahlten beispielsweise vierwöchent- 
lich an Sonntagen die Breslauer Kannegießergesellen 
als Auflage.

Anm. 193 Seite 106 Im Jahre 1707 führte die Nachgiebigkeit der Zunst in 
der Frage des „guten Montags" aus Rücksicht auf 
diesen zu einer Rückverlegung der Auflagen und Quar
tale der Gesellen auf Sonntag.

Anm. 194 Seite 108 Das Protokoll steht in einem Zunftbuch der Neu
markter Kürschner; es ist unterzeichnet von einem Alt
gesellen; über die stattgefundene Beerdigung sinket sich 
eine Nachschrift, die die Unterschrift von 2 Altgesellen 
und 2 Beisitzern trägt.

Anm. 195 Seite 109 ,,ck^ ukk crerunge gimgk cko ck^ gesellin vm gingen cko 
sie ru ckem Oewelbe ketilten".

Anm. 196 Seite 109 Außer Auskunftserteilungen für schlesische Zünfte fin
den sich vereinzelt zwei für die Kürschner zu Schwiebus 
und Kolberg bestimmte Gutachten. Es ist bezeichnend 
für das damalige Ansehen des Schiedsspruchs der Bres- 
lauer, daß beim Anschreiben der Kolberger die Bres
lauer Kürschnerzunst ihrer gewerblichen Nechtsautorität 
nach im Range neben die Zünfte von Leipzig, Berlin, 
Danzig und Königsberg gestellt wird, die die Kolberger 
zuvor um deren Gutachten angegangen hatten. (1686).

Anm. 197 Seite 110 „sie sollen sulcke Lsbir vnck ancker Hawk war lassen 
in Iren reckten wincken als sie von iren naturen Her- 
körnen vnck kerdrockt sein." Vergl. Bresl. Stdt.- 
Arch. Urkunde Q. 2; Stenzel-Klose, script. rer. 
Liles. III. uz—, I^üb. lUaxn. I, 54a.

Anm. 198 Seite 112 Die Breslauer Zunflbücher buchen z. B. 1476 einen 
Meister, der einen Pelz mit alten „Busflecken" geflickt 
hatte, mit einer Bestrafung von 1 Stein Wachs. — 
2 lap. Wachs gab 1457 ein Kürschner, der Kaninfelle 
mit anderem Schönwerk im Zubereitungsprozeß hatte 
treten lasten. — 1404 lesen wir: „Zeinunt Kot II 
xrosrvnne Xürscken weckir ckzr kruckirsckakt gernackt 
ckar snl ker ap cken dckisten ap kegln, wenne re no 
nekeste cru samen get". Im gleichen Jahre büßte ein 
Meister, der einen „seinen xelcr" gekauft hatte, mit
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1 gr. — Fuchswammenfutter ohne Kehlen, wider die 
Ordnung gemacht, ahndete man 1698 mit 7 Taler 
18 Groschen; 25 Taler zur Buße mußte der Meister 
Jacob Buhle „wegen der Fuchswammenfutter. so ei 
nicht dem gewöhnlichen Aussatz, Zahl und Ordnung ge
mäß verfertiget", erlegen, „welckes von einem ge- 
samten IInnävverA kockZeeikert unci vor einen mo
sten Letrux nnZeseken worden". (1663). Ein an
drer Meister wiederum wurde wegen zu kurzer, nicht 
nach Ellen bemessener Verarbeitung schmvschener Futter 
mit einer Buße von 3 Scheffeln Korn zugunsten des 
Allerheiligenhospitals bedacht. (1693).

Anm. 199 Seite 114 Staatsarchiv. Breslau Akten Lep. 29. VIII. 47, c 
(Varia betr. Innungsangelegenheiten).

Anm. 200 Seite 114 Zu Brieg suchten sich die dortigen Meister der Ein
führung neuer Modetrachten durch fremde Hanbwerks- 
genossen mit dem Hinweis darauf zu erwehren, daß ihr 
Handwerk „vorkin §ar xerinxe vnä sich clie armen 
Kleister Xaum erkalten mögen".

Anm. 201 Seite 115 Ebendort bekämpfte man vergeblich die fremdartige 
Wareneinfuhr zum Schaden der einheimischen Meister, 
bei hoch bezahlten Privilegien; die dortigen gefütterten 
Hüte erwiesen sich als außer Mode gekommen. In der 
Ratlosigkeit wählte man den Weg der Arbeitsteilung 
und schlug vor, daß gemäß der in Schlesien herrschenden 
Gewohnheit jeder Kürschner hinfort nur einerlei, ent- 
weder Mannes- oder Frauenware führen sollte. (1705) 
— Löwenberg wiederum lehnte 1730 das Feilhalten 
von „Weiberpelzen" auf den Jahrmärkten durch Kürsch
ner aus Lauban und Marklisfa ab. — Um eine ver
nünftige Einigung in solchen Konflikten zu erzielen, 
baten die Neumarkter Kürschner im 17. Jahrhundert den 
Rat der Stadt Iauer, bei der dortigen Kürschnerzunst 
dahin zu wirken, datz ihnen auf Grundlage der Gegen
seitigkeit das Feilhalten und der Verkauf dorthin üder- 
führter Ware von den Iauerschen Gewerbrgenossen ein
geräumt werden möge.

Anm. 202 Seite 116 .,stem in nntumno guiäam verrinnt perceptn kructu 
post koc statim receäunt; et nä koc äebent poni 
guatuor komines sä viäenäum".

Anm. 203 Seite 116 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde O. 4. — Stenzel- 
Klose script. rer. Lil. III. I2Z. — Die Urkunde von 
1478 begründet die Notwendigkeit einer Schau mit 
folgenden Worten: „also äss clomit e^me ^gkckem 
gleickgesckee vnä gute lente dewart weräen, äsr 
stnt vnä äem kanävverlc ru eren".

Anm. 204 Seite 116 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 6, stikr. äek. II. 220.
Anm. 205 Seite 116 „äenn die Ivaukkleutk okt gefundene KVsrsn kükren, 

äie invenäig nickt gereckt se^nät, äaäurck äenn so- 
wokl äie Kleister äes Liürscknerknnäweelcs, nls 
Herren unä anäre LLuNeutk ükerlükret, unä ke- 
trogen weräen". Daher sollen die Kaufleute ohne 
Widerrede das Ausbinden und Ausschneiden der Bün
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del („Zimmer") gestatten, wobei die minderen Quali
täten gesondert und nach ihrem Wert verkauft, aber nicht 
mehr wie früher der Beschlagnahme verfallen sollen. 
Die Beschaugebühr betrug 1730 von je 100 Gulden 
Wert 2 Groschen.

Anm. 206 Seite 117 Besondere Mängel an Kaninkürschen mit einer Buße 
von Taler für das einzelne Stück belegt. (Breslau, 
1586).

Anm. 207 Seite 117 Einzelne schlesische Städte befolgten bei der Beschlag
nahme eine weisere, durch soziale Momente beeinflußte 
Gewerbepolitik, indem sie die konfiszierte Ware den 
Armen oder einem Spital überwiesen.

Anm. 208 Seite 118 Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten 2. k. I. 28.
Anm. 209 Seite 118 „Zwölfbotentag" hieß im schlesischen Volksmunde der 

Tag der Apostelteilung, den der Kalender am 15. Juli 
verzeichnet.

Anm. 210 Seite 118 Zu den landesbräuchlichen Feiertagen zählte in Breslau 
bis zur Reformation auch der Fronleichnamstag; felbst 
am Gründonnerstage des wahres 1105 mußte beispiels
weise daselbst ein Meister, der übrige Felle eingekaust 
hatte, 2 Stein Wachs zur Strafe erlegen.

Anm. 211 Seite 120 E-'n emz.ges Mal läßt sich sür pfuschende Kürschner 
der sonst in der deutschen Zunftlneratur verbreitete Aus
druck „Böhnhaserei" zu Breslau wenigstens feststellen, 
wegen der 1649 ein Kürschnergelelle 2 Taler zur Strafe 
zu erlegen hatte.

Anm. 212 Seite 120 Colowrati fungierte dabei als Vermittler; er war 
oberster Kanzler des böhmischen Königs.

Anm. 213 Seite 120 Breslauer Stdt.-Arch. lüb. Ickagnus III, 22b.
Anm. 214 Seite 121 So findet sich 1457 ein Register von 17, 1465 von 16 

Störern im Zweitältesten Rechnungsbuch der Breslauer 
Kürschner; hierunter begegnen wir merkwürdiger
weise selbst Angehörigen altangesehener Handwerksfami
lien, wie z. B. „6er Licke iMckener", „cker alcke Lrerv«- 
bürg"; daneben einem „Lebirleöblr".

Anm. 215 Seite 121 Nach altem Herkommen „ocker ckaL man sied an ckem 
Ortte über reckt vermehrte 2eit Hugcnebret cker- 
selbin gebraucht botte". Wo dies nicht ZUtraf, wurde 
der ländliche Pfuscher innerhalb der Bannmeile gleich
falls ausgehoben. (1550, 1648).

Anm. 216 Seite 121 Eine alte Rechnung eines ländlichen Gutskürschners 
findet sich in Assigs Sammlung von Handwerkerstatuten 
(17. Jahrhundert) im Bresl. Stdt.-Arch. Die Jahres
zahl des einzelnen Blattes ist nicht mehr recht lesbar, 
doch deuten die ersten beiden Ziffern auf das 15. Jahr
hundert. Dem Befunde nach handelt es sich um einen 
solchen ländlichen Kürschner, der seinem Herrn eine 
Rechnung über von ihm angefertigte Arbeiten aufstellt. 
Die wegen der Angaben über das verarbeitete Pelz
werk als auch den dafür erzielten Arbeitslohn interessante 
Aufzeichnung soll in diesem Zusammenhänge wiedergege
ben werden: „meines b' gnocke bade leb geKttert 
II longken racbele^n lcrlicbes vor glck. onck exn 
marckern but vor 2 glck." — Im weiteren Verlaus
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der Aufstellung werden an Kürschnerarbeiten erwähnt: 
1 schwarzer Reitrock mit schwarzem Tschmoschensutter 
(2 gib.), 1 roter Rock mit seinem eigenen Futter und 
Schönwerkwammen, wobei der Kürschner vermerkt: 
„vncl babe xn genommen, bex vieren Roller vor 
golcken vncl ckas kotier war nicbt genug so babe icb 
ckor crew gegebin XII scbenberg wamen vor VIII 
beller vncl bade In genommen gebrem vor clas 
bremen vnck vor clie arwet XX gr." — Hierauf folgen: 
1 roter Reitrock mit weißem Tschmoschensutter, für 
besten Arbeit der Anfertiger I Ort und I Gulden for
dert, ein weiterer schwarzer Tschmoschenfutterrock, für 
„lcoller vnck brern" nebst der Verarbeitung 2 Gulden, 
schließlich I Schönwerksutter zu 6 Gulden. Die Summe 
der Gesamtrechnung bestes sich auf XIIII 6. VIII xr. 

Anm. 217 Seite 122 Staatsarch. Bresl. Rep. <2. Lresl. Rep. 17. Ltckt.
Lresl. II. 12. a. Rürsckner.

Anm. 218 Seite 125 8m allgemeinen finden wir über die Frage der Iuden- 
pfuscher im Breslauer Kürschnerhandwerk nur wenig in 
den älteren Zeiten. So war 1667 ein polnischer 8ude, 
der einem Zobelfärber 85 Stück „Allster" (Iltis), das 
Stück zu 13 Rtlr., abgekaust, vom Kaufverträge eiligst 
zurückgetreten, als ein Zunftmeister dazwischen kam. 
1695 wurde ein Jude des Einkauss von viel kostbarem 
Futter- und Rauchwerk aus der Hand russischer Kauf- 
leute und Breslauer Kürschner beschuldigt, und 1699 
hören wir von Klagen der Zunft über den Aufkauf der 
Kürjchnerwaren durch die vielen in Breslau befind
lichen Iudenmäkler.

Anm. 219 Seite 127 Eine Breslauer Willkür von 1651 verbot Zunftgenvsten 
die Beschäftigung von Pfuschern mit Fleischen und Le
dern.

Anm. 220 Seite 127 Bresl. Stdt.-Arch. Libr. ckek. I, 160.
Anm. 221 Seite 127 Bresl. Stdt.-Arch. Lib. kckagnus I, 45 a. — 

Derselbe Gedanke in den Statuten zu Freystadt 1563, 
„ckaü man auk alle färbte lassen soll", Oels-Mün- 
sterberg 1477, Breslau 1534 (Bresl. Stdt.-Arch. Ribri 
ckeün. I, 160).

Anm. 222 Seite 127 Librl ckekn. I. 160.
Anm. 223 Seite 128 So auch zu Brieg und Ohlau im 16. Jahrhundert üblich: 

„Lei ckrelerlei Ware soll cker Roste grellen, was er 
will".

Anm. 224 Seite 128Llbrl ckeün. I, 157b—1592 (1584).
Anm. 225 Seite 128 Auf diese Klage der Brieger scheint vielleicht folgende 

Notiz im ältesten Rechnungsbuch der Bresl. K. hinzu- 
deuten: „Jacob von troppe bot sicb vorlewbit bex 
ckr brckrscbakt cka? br cken brocb abe wil legin ok 
Lrlgr. Jormarlct von ckes pelc? wegen cken br. ge- 
Icakwt bot", (um 1406).

Anm. 226 Seite 129 Lose Akten 2. L. I, 21.
Anm. 227 Seite 129 Lose Akten 2. R. I, 114.
Anm. 228 Seite 129 Libr. ckek. II., 270b—271b (161z).
Anm. 229 Seite 129 Lose Akten 2. R. I, 49.
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Anm. 230 Seite 130 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde O. 3 (1469). — Stenzel-
Klose seript. rsr. Liles. III, 117.

Anm. 231 Seite 130 Bresl. Stdt.-Arch. llib. dlagn. I, 613.
Anm. 232 Seite 130

Anm. 233 Seite 130

Anm. 234 Seite 131
Anm. 235 Seite 132

Anm. 236 Seite 132

Anm. 237 Seite 132

Anm. 238 Seite 132

Anm. 239 Seite 132

Anm. 240 Seite 134
Anm. 241 Seite 134
Anm. 242 Seite 136

Anm. 243 Seite 136
Anm. 244 Seite 136

Anm. 245 Seite 138

Das älteste Rechnungsbüchlein bucht schon 1412 einen 
Schneider, der Röcke gefüttert hatte.
Schmidt, Geschichte der Stadt Schweidnitz. 1846—48. 
(Sladtbuch III, sol. 67.)
Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau 1884, S. 213 ff. 
Nach der Streitentscheidung der Obrigkeit sollte „seder 
sieb des HAndrveöbs, d3s er gelernt, tleiLig unck ent- 
licb ballen, und einer dem andern in seinem llland- 
vrerb ungeirret unbescbadet lassen."
Sonst freilich war dem Kürschner die Herstellung eines 
Stoffüberzuges für einen Pelz ebenso versagt wie dem 
Schneider das Füttern und der Besatz von Kleidungs
stücken mit Pelzwerk.
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde S. 24 (1612). — 
Die Statuten der Kürschner zu Oberglogau (in Ober- 
schlesien) verboten 1574 gleichfalls Schneidern das 
Rauchwarenfüttern. Noch im 18. und 19. Jahrhun
dert hören wir von dieser alten Grenzstreitigkeitsfrage 
zwischen beiden Handwerken zu Löwenberg und Breslau. 
1605 zu Breslau ein Schneider mit seiner Frau der 
Anfertigung von Schäublein, Futter, dänischen Mützen 
als Partierwaren, zum Schaden der Kürschner, bezichtigt. 
Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 8 (1552). — llibr. dell 
I, 2533—-b.
B:esl. Stdt.-Arch. Illbr. dek. V. 174b—175b. 
Bresl. Stdt.-Arch. llibr. dek. V. 184a—b.
Bresl. Stdt.-Arch. llibr. dekn. II, 26b—28a; IV, 
2913.
Bresl. Stdt.-Arch. llibr. dsün. III, 209a—b.
llibr. dell VII, 92b—99b. — Fall des zum Rauch- 
warenhandel zugelassenen Hans Marx (1662) vergl. 
llibr. dek. VII, 1973.
Unter den von der Leipziger Iubilate- und Michaelis
messe des Jahres 1729 durch die Kürschner Breslaus 
dorthin eingeführten Rauchwaren und Fellen befanden 
sich: 1481 Bärenhäute, 13 693 Füchse (roh und zuge
richtet), 1285 Griesfüchse, 133 blaue Füchse, 32 weiße 
Füchse, 70 Kreuzsüchse, 696 Paar Fuchsrücken, 3637 
Paar Fuchswammen, 416 Paar Fuchskehlen. 625 
Hamsterfutter, 271 Kaninfutter, 211 Dtzd. Genotten, 
15 Stück Vielfraß, 42 Gebund Marder, 33 Gebund 
Schwänze, 22 Gebund Steinmarderschwänze, 20 Ge- 
bund Virginische Zobel, 399 Stück Fischotter, 7 Wolfs
futter, 15 Gebund Virginische Nörze, 20 Hasenfutter, 
13 Schwanenfutter, 82 Stück Luchskatzen, 441 Stück 
Virginische Ilster (Iltis), 3300 Stück schwarze franzö
sische Felle, 500 Lammfelle, 7335 Schmvschen, 263 
graue „Perseselchen", 8840 „Schuppen", 3780 Kanin, 
1800 weiße Hasen, 5 Fehfutter. — Diese Importwaren 
verteilten sich auf nur 13 Großhandel betreibende 
Kürschnermeister.
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Anm. 246 Seite 146 Zu den Kompetenzkonflikten zwischen Breslauer Kürsch- 
nern und Partierern vergl. Libr. dek. II, 159b (1569), 
l66a—6 (1570), III, 100b—101b und Urkunde 0. 23 
(1581); Libr. dek. IV, 92b—93a. (15W), V, 9b—12a 
und Urkunde L. 28 (1616).

Anm. 247 Seite 148 Zu diesem Kapitel vergl. Libr. deck. I, 160 (1534), Ur
kunde L. 6 (1546), L. 21 (1590), Libr. riet. VII. 926, 
9Zä (1652). Die Stückwerkerordnung von 1609 findet 
sich in den „Losen Akten" 2. k. I, 35 des Bresl. Stdt.- 
Arch.

Anm. 248 Seite 149 Noch weniger erfahren wir über die jeweiligen Preise 
des Rohmaterials. In den siebziger Jahren des 15. 
Jahrhunderts finden wir in dem Rechnungsbuch der 
Breslauer Kürschner gelegentlich vereinzelte Notierungen 
wie: „kür z blsrder 5 Vierdunx, kür r Lider 2 
Oulden, tür z blarder 4 Lckillinxe"; für eine littische 
Schaube als Fabrikat zahlte man damals 1 M. Um 1601 
begegnet man wiederholten Taren der Aeltesten; so wur- 
den auf Begehren eines Tobias Dautt aus Leipzig 
4 Zobel und 4 Marder „sampt einem xerinxen 2obel, 
-welcke Lr uns ins 2eckkaus selber gekrackt", 
unter Siegel mit 1714 Taler eingeschätzt.

Anm. 249 Seite 149 Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten 2. L. I, 7; Libr. dekn. 
II, 91b—92a (1581).

Anm. 250 Seite 151 Zusatz: „Ist rur Lörderung der Oottgekälligen 
Oleickkeit, und damit der z^rme von dem Vermö- 
gsndsn nicbt unterdrückt, sodann seine blakrung 
auck kortrutreiben im Ztande erkalten werde, ver
ordnet".

Anm. 251 Seite 152 So ebenfalls Breslau, 1408, im IKK. lUagn. I, 49a 
der Handwerksbedarf entscheidend; Einkauf auf Wie
derverkauf wurde mit einer hohen Buße (2 Mark der 
Stadt, 1 Mark der Zunft) bedacht, der im Wieder- 

. holungsfall Verlust des Zunft- und Bürgerrechts folgte.
Anm. 2o2 Seite 1o3 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 4 (1478). — Statuten 

der Kürschner zu Oberglogau 1574, Freystadt 1563.
Anm. 253 Seite 153 Weitere Fälle aus der zweiten Hälfte des 15. Jahr

hunderts betreffen einen Meister, der einem Fremden 
ein Hütlein und ein Pelz gemacht (1468), einen andern, 
der einen Landmann Futter geledert.

Anm. 254 Seite 153 Geringer erscheint die Buße mit Stein Wachs in 
folgender Willkür des Jahres 1467: „dx eldisten vnd 
dx gancre brudirsckakt lung vnd all sexn exne wor- 
din welckir -werde erktin evnem metkeburger auL 
dem sexnen icktis vnd des obirwundsn words " 

Anm. 255 Seite 153 Bresl. Stdt.-Arch. Urkunde L. 22 (1596); Libr deün.
IV, 492—>Aib.

Anm. 256 Seite 154 Aeltestes Rechnungsbüchlein der Breslauer Kürschner 
Anm. 257 Seite 156 Beispiele hierfür aus den Rechnungsbüchern: „Vecenr 

bekme das ker pelcre cru Oloxaw gebowkkt Kot" 
(1451); ferner 1475 zwei Meister mit Bußen von 
2 Stein Wachs, weil sie Pelze von fremden Kürschnern 
aus Neumarkt gekauft hatten; Libr. dekn. III. 235b 
bis 2362 (1612): Kürschner geselle aus Großglogau 

297



rocgen Einsuhr von Rauchwaren zwischen den Jahr
märkten nach Breslau verwarnt; schließlich aus den 
Protokollbüchern der Breslauer Kürschnerzunst (1632): 
Strafe von 5 Talern sür Meister wegen zweier Ge- 
bräme, die von einem Schweidnitzer Handwerksgenossen 
gekauft und feilgehalten worden waren. Vergl. zu den 
statutarischen Bestimmungen Urkunden O. 6 u. 18 (1546 
und 1584), lübr. äek. I, 219a, 160 (1534); III. 9ib 
bis 922, 1571b—1592 des Bresl. Stdt.-Arch.

Anm. 258 Seite 157 Zu Brieg und Ohlau sollte 1499, bzw. 1563 kein Mit
bürger mehr auf dem Markt oder Lande an Otter, 
Biber, Fuchs, Marder und anderm Pelzwerk kaufen, 
als er zu seinem „Leibe" bedurfte, dies Rohmaterial 
aber in der Stadt und nicht anderwärts verarbeiten 
lassen, „ÜLvon sucb äie meisten einen Aesvöknlicben 
cliristlieken labn nemen unci niemunäen äsmit be- 
scb^veren sollen". — Die Fleischer und die auf dem 
Lande kaufen, durften Kürschnerwerk nur zur eigenen 
Notdurst und nicht auf Wiederkauf einhandeln.. (Ohlau, 
1590). Ausgenommen hiervon war das Privileg des 
Landadels, Fellwerk nach Belieben an jeden veräußern 
zu können.

Anm. 259 Seite 158 Dieselbe Scheidung zwischen dem Einzelhandel für die 
Kürschner und dem Handel im großen für Kaufleute auch 
in Leipzig nach den Staaten von 1578 üblich. Solche 
den Händlern in Leipzig im Einzelverkauf verbotenen 
Rauchwaren waren nach einer Spezifikation von 1638: 
Schwarze und weiße Tschmoschen, Romanische Tschmo
schen, „Nernitz", Marderschwänze, Nerzschwänze, ge
machte Bären, Marderkehlen und „Täffelein", Zobel, 
Genotten, Schwarzkanin, Marder, Otter, Füchse und 
andere Wildwaren.

Anm. 260 Seite 161 So Lun?e raben tucbtr begraben": 10 Mei
ster auf einer Fehlliste (1465).

Anm. 261 Seite 161 Die Vernachlässigung der gebotenen Teilnahme an den 
Bestattungen der Zunftmitglieder zeigt deutlich eine 
Willkür aus dem Anfänge des 17. Jahrhunderts, in der 
man sich gegen die Unsitte, den Zug auf halbem Wege 
abzuwarten und erst nachträglich einzutreten, wandte. 
Als weiteres Verfallszeichen bürgerten sich Spenden von 
X—>L-Bier für die Teilnehmer an der Bestattung ein, 
wofern man ihnen nicht Anwesenheitsgelder von 1 bis 
2 Taler bewilligte. Bei kirchlichen Feiern anläßlich der 
Beisetzung angesehener Personen war die Anwesenheit 
einer Zunftdeputation von 20 Mitgliedern Brauch, wäh
rend sich sonst dem Leichenzuge das gesamte Mittel an- 
zuschließen pflegte.

Anm. 262 Seite 162 Schon im Jahre 1343 vermachten ein gewisser Arnold 
von Liegnitz 30 und das Kürschnermittel hierzu 40 
zur Stiftung eines Altars in der Christophorikirche, der
gestalt, daß nach Errichtung des Altars und nach An
kauf gewisser Zinsen für dies Geld Arnold das Patro- 
natsrecht dieses Altars aus Lebenszeit, nach seinem Tode 
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aber die Kürschnerältesten haben sollten. Diese 70 
gaben 12 Gulden Zinsen, die man zum Unterhalt eines 
Altaristen verwendete. Späterhin fundierte der ge- 
nannte Peter Raffuf im Verein mit einem Kleriker 1384 
12 -E zur Errichtung eines Altars des hl. Andreas, mit 
der Bedingung, daß der Kleriker der erste Altarist auf 
Lebenszeit fein, das Altarlehen hingegen Peter Raffuf 
und dann seine Witwe genießen sollte, worauf es nach 
beider Tode der Kürschnerzunst anheimzufallen hatte. 
Als der Astarist hernach an die Maria Magdalenkirche 
berufen ward, bewirkte er, daß die Kürschnerzunft nun
mehr nicht nur 1402 eine eigene Kapelle in der dortigen 
Kirche baute, sondern daß auch die gesamte Stiftung 
umcr bestimmten Voraussetzungen dorthin verlegt 
wurde. Dafür sollten in Zukunft die Kürschnerältesten 
zu allen Zeiten Vorsteher der Christophorikirche sein. 
Im Jahre 1463 fundierten die Kürschner sodann noch 
ein drittes Altarlehen, was natürlich ihr Anrecht auf das 
Kirchenpatrvnat bedeutend verstärkte, obgleich sie dem 
Rate über die Verwaltung dieses Kirchamts Rechnung 
abzulegen hatten. Freilich beweisen die Akten des 
Pfarrers Samuel Blutschky an St. Christophori, daß 
es die Vorsteher des Kirchamts im 17. Jahrhundert mit 
ihrer Amtsführung recht sparsam nahmen, selbst vor
ausgesetzt, daß die Zunft nicht mehr über die üppigen 
Einnahmen ihrer Blütezeit verfügte. Der Pfarrer 
mußte immer wieder wegen des elenden Zustandes feiner 
Behausung und der Mißstände auf dem Kirchhofe zur 
Zeit der Pestepidemie (1631—34), mit ihrer gesundheit
lichen Gefährdung des Allgemeinwohls, als ebenso not
wendiger Kirchenrenovationen wegen vergeblich suppli- 
zieren, bis sich endlich nach vielem Hin und Her die 
Aeltesten genötigt sahen, hier Wandel zu schaffen. Sein 
Gehalt war so kärglich bemessen, daß er sich mit Weib 
und Kind kaum durchs Leben schlug und dauernd um 
Zuschuß ersuchen mußte. Zudem erging sein dringen
des Ersuchen, daß das Predigtamt besser geehrt und in 
acht genommen werde, und ihm sein Gehalt pünktlich 
zur Auszahlung käme, auf daß er nicht fortwährend 
deswegen mahnen müsse. In seiner großen Bedräng
nis wußte sich der Pfarrer einmal nicht anders zu helfen, 
als durch den Breslauer Rat eine Erinnerung an die 
Aeltesten zu richten, ihre Pflicht pünktlicher wahrzuneh
men und dem in traurigen Verhältnissen befindlichen 
Seelsorger einen jährlichen Zuschuß von 40 Talern zu 
gewähren. Eine Entschuldigung für dies lässige und 
saumselige Verhalten der damaligen Kirchamtsvorsteher 
findet man allerdings in einer der schrecklichsten Pest
seuchen jener Jahre, die je in Schlesien gewütet hat, 
und im Verein mit den langwierigen Kriegsnöten, 
Hunger und Armut den Menschen, mit eigenen Sorgen 
bedrückt, apathisch der Not seines Nächst"- gegenüber 
machte; gerade die Erfahrungen unserer Tage werden 
dafür ein objektives Verständnis zeigen, wenn daraufhin 
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die «Zunft auf die Vorstellungen des Rates hin den 
Pfarrer gar als Querulanten bei der schlechten Zeit be
zeichnete, dem gegenüber sie bereits Menschenmöglichstes 
geleistet hätte. Schließt doch der Bescheid der Kirch- 
amtsältesten an den Rat zur Erklärung ihrer schein
baren Hartherzigkeit mit dem einfachen Hinweis darauf, 
daß „die Zeiten jetzt eben schlimm für alle seien".

Anm. 263 Seite 162 Auch die Maria Magdalenkirche zu Breslau besaß eine 
Zunftkapelle der Goldschmiede.

Anm. 264 Seite 162 Den Iakobitag als Hauptquartal finden wir noch im 
Brieg-Ohlauischen Distrikt, sowie zu Oels und Bern- 
stadt.

Anm. 265 Seite 164 Als Zehrung wurde ein Trunk Bier und eine geröstete, 
mit Ingwer und Salz bestreute Brotschnitte dargereicht. 
Zu Neumarkt findet man schon im 15. Jahrhundert häu
fig solche wohltätige Dotationen, deren Zinsgenuß den 
Kürschnern in irgendeiner Weise zugute kam oder für 
die sie zugunsten armer Leute als ehrenamtliche Ver
walter fungierten. Außer einer Stiftung von 14)4 
zu Kleidern und Schuhen für arme Leute verwalteten 
die dortigen Kürschner seit 1471 den Zins auf einen 
Weingarten für den in der Thomaskirche befindlichen 
Altar und dessen Altaristen, und 1491 wurde den Aelte
sten der Zunft eine Stiftung zum Wohle armer Leute 
anvertraut. (Vergl. Zimmermann, Beitrg. z. Be- 
schrbg. v. Schles. VI. 337 und G. Roland, Topographie 
und Gesch. d. Stdt. Bresl. 1839, S. 252, sowie Bresl. 
Stdt.-Arch. Klose, Handschrift 77).

Anm. 266 Seite 166 d!o<1. älpl. Sites. Bd. XI: Die Breslauer Ratslinie 
seit 1287.

Anm. 267 Seite 166 In ähnlicher Weise vermachte um 1300 der zünftige 
Fleischer Ulrich zu Breslau dem Sandstifte das dem 
Bischof Thomas abgekaufte Gut Kelcho (Serschütz).

Anm. 268 Seite 167 Soweit der Verfasser durch Franz Eulenburg orientiert 
ist, leitet das schlesische Grafengeschlecht der Saurma 
seinen Ursprung von einem Kürschner Sauermann ab.

Anm. 269 Seite 167 An dem großen Aufstand der Breslauer Zünfte im 
Jahre 1418 gegen die Vorherrschaft alteingesessener Pa
trizierfamilien im Stadtregiment scheinen die Kürschner 
wenigstens bei ihren nahen Beziehungen zu manchen 
kaufmännischen Stadtgeschlechtern wenig beteiligt zu 
sein. Unter den Hingerichteten Aufwieglern befand sich 
ein einziger Meister ihres Gewerbes, Heinrich Thiele; 
sem Name kommt in dem ältesten Rechnungsbuche dieser 
Zeit zufällig nicht vor. Wohl aber finden wir dort Hans 
Molheym, als einen der Geächteten, die damals flüchtig 
wurden, 1416 im Zunftältestensitz und in den nächsten 
Jahren noch einige Male bei andern Gelegenheiten, so 
1419 als Buße zahlender Ouartalsversäumer.

Anm. 270 Seite 167 Die etymologische Erklärung des Namens „Schmetter- 
haus" ist unklar. Er kommt übrigens auch in Neiße, 
Reichenbach, Schweidnitz, Neumarkt, sowie in altpolni
schen Städten für ähnliche Verkaufsstätten auf dem 
Ringe in der Nachbarschaft des Rathauses vor und 
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wird zu Breslau 1426 zum ersten Male erwähnt. Die 
lateinische Bezeichnung „locutorium" oder „Aarrulato- 
rium" scheint auf das Stimmengewirr der vielen durch
einanderschreienden Käufer und Verkäufer hinzudeuten, 
doch spricht der von jeher dort allenthalben festzustel
lende Sitz der Leinweber (Parchner, Züchner) nicht 
minder für die Grimmsche Interpretation eines Hauses 
der Leinwandreißer, während andre den Namen von 
schergadem — Gewandhaus herleiten wollen. Das 1824 
niedergerifsene Breslauer Schmetterhaus erhob sich als 
zweites Stockwerk über den Brot- und Schuhbänken 
zwischen dem Töpferkram im Süden und der Riemer
zeile im Norden; es zerfiel, gemäß der Teilung des 
unteren Raumes in zwei Bänke, in eine Ostseste der 
Kürschner und eine Westseite der Leinweber. (Vergl. 
Zeitschr. f. Gesch. u. Altertum Schles. Bd. XVIII, S. 
182—83; Mitteilungen a. d. Stdt.-Arch. u. d. Stdt.- 
Bibl. zu Breslau I, S. 10.

Anm. 271 Seite 169 Bresl. Stdt.-Arch.: Bidr. ckekn. VII. 92b—95b 
(i6z2), IX. 3462—3492 (169z), Lose Akten 2. B. I, 
118 (1688—92).

Anm. 272 Seite 172 An Büchern verzeichnet die Inventaraufnahme nur: 
„Line §utte Biblia", eine Hauspostille, drei alte 
Chroniken, sowie „etliche gemeine alte Bücher".

Anm. 273 Seite 172 Eine derart hohe Meisterziffer, wie sie die Kürschner 
1499 mit 92 erreichten, wiesen zu Breslau am Ende 
des 15. Jahrhunderts nur noch die Bäcker mit 118, 
Schuster mit 96, Kretschmer (94), Schneider (93), Flei
scher (92) und Tuchmacher (90) auf. (Eulenburg „Drei 
Jahrhunderte städtischen Gewerbewesens", im Sonder
heft der Vierteljahrsschrift f. Svz.- und Wirtschafts- 
gesch., Tab. 3, S. 278.—279).

Anm. 274 Seite 173 Von dem damaligen Wohlstände in den Familien 
der Breslauer Kürschner zeugt u. a. die Tatsache, daß 
sich die Meifterfrauen gesellige Zusammenkünfte leisteten, 
mit einer üppigen Bewirtung, bei der zuweilen durch 
Klatschereien und andre Boshaftigkeiten Unfrieden ge
stiftet worden zu sein scheint. Nicht ohne Anflug gewissen 
Humors heißt es in einem Zunftprvtokoll von 1451 
darüber: „Bekennen, ckall ^vir verriebt baden ckie 
Kleister Beter Bolan unck Hans Srerelinx von ibrer 
Weider ^veZen, also ckall ibre Weider fortan keine 
Ouos nock 6eseIIscb2.it mit Bssen unck Trinken ma- 
cben sollen, nocb eine ckie anckre Brau mit unebr- 
beken Lacben unck Worten derecken soll. Bondern 
sie sollen vobl mit einander recken unck einander 
füllen unck anseken, als da riemlieb unck gevobn- 
llcb ist. Welcber Teil künktix solebe Huos macben 
ocker eine ckss anckre derecken rvürde, das soll seine 
Bulle nicbt missen, !>venn es de^veislicb wird ckurcb 
klänner unck Brauen".

Anm. 275 Seite 173 Noch augenfälliger tritt der rasche Aufstieg in jener 
Periode bei den Breslauer Weißgerbern (27:132 inner- 
halb eines Zeitraumes von 54 Jahren), den Kretfchmern 
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(73:114), Kaufleuten (70:117), Parchnern (39:86), 
Fleischern (47:86) in Erscheinung.

Anm. 276 Seite 174 Dies Maximum der Mitglieder ist bei den meisten 
Handwerken Breslaus um die Wende des 16 Jahr
hunderts festzustellen, wenn es auch bei einigen etwas 
später als bei den Kürschnern auf die Jahre kurz vor 
Beginn des dreißigjährigen Krieges fällt. Rekord
zahlen in dieser Hinsicht stellen vor allem die Parchner 
oder Leinweber (1617: 231!), die Kaufleute (1617: 
194) und die Kretschmer (1596: 192) auf.

Anm. 277 Seite 174 Die Kretschmer büßten damals fast die Hälfte ihrer 
Zunftgenossen ein (185:94), während die Parchner von 
231 auf 150, die Büttner von 49 auf 26, Weißgerber 
von 46 auf 25, die Zunft der Beutler und Täscher von 
16 auf 4, die Goldschmiede von 26 auf 11 zurückgingen.

Anm. 278 Seite 174 In einem Zusätze zur Iahresabschlußrechnung am 
Quartal Fastnacht 1634 verlautet mit Bezug auf das 
vergangene Unglücksjahr: „ckie Xürsebner traben ins
gesamt dsgskrt, weilen cker allgewaltige Oott einen 
grollen liiü unter sie getkan unck über ckie Hallte 
clurck cken 1?ock abgetorckert, sie aber am steben ge
lassen, ckall sie ckeswegen eine Oankesverssmmlung, 
ckankbare Nabl?eit unck Lkrentrunk mit encke tbun 
wollen". Diese Mahlzeit nach dem Pestjahr belastete 
das Ausgabekonto der Zunft mit nicht weniger als 
68 Taler (vergl. Anm. 303).

Anm. 279 Seile 175 In Soldverzeichnissen des 17. Jahrhunderts (1641—48) 
schwanken die höchsten Beiträge zwischen 1 und 8 Taler, 
die niedrigsten zwischen 3 und 8 Groschen- Meisters
witwen sind hierbei mit 4 Groschen bis 5 Taler vermerkt.

Anm. 280 Seite 175 Stenzel-Klose, scriptores rerum. Liles. III, 271. 
Anm. 281 Seite 178 Beispiel: „bliebe! Lökmer, cker dein trauen krant? 

8cbneickerin 4 Jor gelernt bot". — Unter 330 Lehr
meistern der Periode 1528—1617 findet man bei der 
Breslauer Kürschnerzunst 6 Meisterswitwen, die ins
gesamt 23 Lehrlinge unterwiesen. Nach 1600 verschwin
den in den Lehrlingsbüchern die Meisterswitwen als 
Lehrmeisterinnen.

Anm. 282 Seite 185 Weitere Beispiele hierzu: ^nno 1568. cken 8. tag cks- 
cembris bott dlertten Lickerman sein Meisterstück 
gesebnitten In Lei wesen cker lCItistsn Llit dlamen 
Obristoff Jüngling Jeronimus Ztöckel Hans ffiwigk 
unck kb-anr blelbig, ckieweil er aber mit seinem 
Lcbnit in keinem stück bestancken vnck billicb ver- 
iallen cker wegen im aber gemelte Lltisten auff sein 
Üsiklges bitten solckes ?u gnacken gewanckelt, cker 
gestalt, so er einigerlei wei» sieb rvicker ckie Lltistsn 
vngeborsamlick einbeüe ocker aber vngebürlicber 
weise wicker e^n gant? mitte! vorgrieffe ocker anckern 
neuen tuncklein welcks Lein vns niebt gobreucblick, 
bott er rugesagt aucb mit seinem eignen sigil sol- 
cbes bekrefftiget, ckas er an sller wickersprecben, 
wickeromb auk ckem mitte! sckreitten vnck geben wil 
wy er cken kisnein kommen ist". — Ferner: „l-aus 
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deo domin^ 1570 ssarc /m 4. Lettsmper. Ick Valtia 
^lsre von Xitringc bskenn mit meiner «ixensn 

kandsekrilt dss ick msster bin worden Im Nicknel 
dem b<uck ick mein bleisterstück nickt nack ksm- 
lick verrickt wie gepreucklick ist, ist mir von ken 
Herren eitisten auü gnaden ?u gelaLen, ru der 6s- 
stalt, da ick mick in einerkcker WeiLe uider die 
orttunA« des mittels des nickt xekreucklick wer, so- 
kck suL dem klitler widter auü dretten ^Ne ick bin 
l^ein Summen".

Anm. 283 Seite 185 Beim Meisterstück Volten Sternbergs (1592) fanden 
sich folgende Mängel am Pelz: „2 LlöLlein, ^n den 
Lrmeln das Hand kkickt überzogen". — ,,/rn der 
Ivürscken 11 LlöLIein, sonsten ist die Arbeit an 
beiden Ztücken gutt".

Anm. 284 Seite 186 Daß man sich von Mängeln und sonstigen mangelnden 
Erfordernissen zum Meisterrecht loskaufen konnte, 
erhellt nicht nur aus unseren früheren Darlegungen, 
sondern auch aus einer Quittung des Jahres 1577, die 
verzeichnet: „Von ^.kdris Werten wegen eines Klei- 
stsrstücks empfangen 67 KIsrk 16 6roscken, daru 
z klsrk iZ gr." — Kleinere technische Unregelmäßig
keiten ahndete man damals mit einer Achtelbierspende. 
Ein Bewerber ums Meisterrecht, der entgegen den be
stehenden Satzungen das Meisterstück aus dem Zechhause 
getragen hatte, um es anderswo anzufertigen, büßte 
diese Zuwiderhandlung mit 4 Taler. (1581).

Anm. 285 Seite 187 Bresl. Stdt.-Arch. Ichbr. dek. II, 286a—287s. Vergl. 
ferner kikr. dek. I, 2izk; II, 57a hierzu. Der Bres
lauer Rat bestätigte diese Dispense von den sonst gülti
gen Zulassungsbestimmungen zum Meisterrecht der 
Kürschner in den Stadtbüchern ausdrücklich mit der Hin- 
zufügung, daß sich niemand später in ähnlicher Lage 
darauf berufen könne.

Anm. 286 Seite 191 Der erste, etwa bis 1460 reichende Teil des Aeltesten- 
verzeichnisses konnte in seinem frühesten Abschnitt nur 
nach Fragmenten und Bruchstücken, mit hier und da 
längst erloschenen Schriftzügen, aus dem ältesten stark 
vermoderten Rechnungsbüchlein der Kürschnerzunst er
mittelt werden. So wurden namentlich die Anfangs
daten von 1389—1404 nur durch eine unsichere Rück- 
beziehung der Geschworenenfvlge im Wege der Rekon
struktion gewonnen, unter der anfechtbaren Voraus
setzung, daß in diesen anderthalb Jahrzehnten nur ein 
Quartal jährlich abgehalten worden ist. Immerhin 
dürften jedoch die Schwankungen bei den einzelnen 
Jahreszahlen jener ältesten Zeit nur geringfügiger Art 
sein, da der Beginn des Rechnungsbüchleins nicht über 
das Jahr 1389 zurückreicht.

Anm. 287 Seite 191 Unter dem „Lehnamt" verstand man damals die Ver
waltung der wiederkäuflichen Zinsen, die zu verschiede- 
nen Kirchenaltären gehörten, mit deren Einkünften die 
Zunft als Patronin ehedem die Priester belehnt hattet 
Später wurden ebenso die „wiederkäuflichen Zinsen ar
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mer Leute", d. h. die Hypvthekenzinsen von Grund
stücken, deren Ertrag zugunsten Unbemittelter verwendet 
wurde, ferner die „Mönchszinsen" dazugezvgen. Letztere 
gehen auf die Stiftung eines Breslauer Schöffen Peter 
Dittrich zurück, deren Zinsen seit 1466 den Mönchen 
von St. Albrecht und der Christophorikirche zum Ge
nusse überwiesen wurden, indes die Verwaltung der
selben nach und nach ganz in die Hände der Kürschner- 
zunft kam.

Anm. 288 Seite 191 Der gleiche Fall einer freiwilligen Amtsniederlegung 
des Aeltesten wegen vorgeschrittenen Alters, Ueber- 
bürdung und dem Gefühl, nach 28jähriger Aeltesten- 
tätigkeit mehr Undank denn Dank im ständigen Schlichten 
von Streitigkeiten innerhalb der Zunft, bei Zusetzen 
seiner Gesundheit, empfangen zu haben, ereignete sich 
schon 1640 bei Jakob Wolfs. („Lose Akten". 2. ?. 1 
60.)

Anm. 289 Seite 198 Akten des Breslauer Magistrats 9, 148. (1788). — 
Anm. 290 Seite 199 Vergl. Klose, Von Breslau 11,2, S. 378—379.
Anm. 291 Seite 200 Schon im Jahre 1469 erhielt dieser „Kanzler" 7 fl. 

ungr. für 4 Zobel und 1 fl. für ein Schönwerkhütlein als 
Geschenk von der Zunft.

Anm. 292 Seite 201 Im gleichen Jahre wird Breslaus berühmter mittel
alterlicher Stadtschreiber und Historiker Peter Eschen- 
lver als Empfänger eines Geldgeschenks von 2 Gulden 
durch die Kürschnerzunst in den Ausgaben vermerkt.

Anm. 293 Seite 203 Beispiele hierfür: Einem armen Meister von Leipzig, 
der vom Muscowiter 5 Jahre gefangen gehalten wor
den, 16 gr. (1588), einem armen Kürschner zu seines 
Weibes Krankheit 18 gr., der abgebrannten Kürschner- 
zeche zu Bischofswerda 1 Mark 4 Gr. (1596), einem 
abgebrannten Meister von Bernau 1 Mark, einem Tar- 
tarengefangenen 8 gr., einem von den Polen gefangen 
gewesenen Landsknecht und ehemaligen Kürschnergesellen 
9 gr., aus Türkengefangenschaft heimkehrenden Mei
stern des Handwerks 1 Mark 4 Gr., bez. 18 gr. (1562). 
(Vergl. ebenso Anm. 310).

Anm. 294 Seite 204 Die kaiserliche Steuer und die Türkenwehrsteuer er
faßten etwa 10A vom Grundstückswert des Zunsthauses 
bei einer Belastung von 5—14 Mark durch jene, 6 bis 
12 Mark durch diese. — Für seine Assistenz im Zech
hause anläßlich des Kompetenzkonslikts der Kürschner- 
zunft mit den Kaufleuten spendete man dem Advokaten 
Assig 1653—54 einen, 1655 anderthalb Töpfe Wein 
außer seiner eigentlichen Liquidation.

Anm. 295 Seite 204 Unter solchen zunstbeschenkten Theologen treffen wir 
noch 1621 auf Samuel Rvßler, für ein Passionsgedicht, 
1612 Abraham Hoßmann „kür atlicb DrslctLtlein, ckie 
er cker 2ecb verebrt", sowie 1611 einen Uebersetzer 
des luther. Katechismus in vier Sprachen. (1 Mark 
14 Gr.).

Anm. 296 Seite 207 Beispiele für die erste Bußengruppe: 1453: Uebrige 
Worte vor der Aeltesten Tische und Lügenstrafen der
selben, 1467: drei Meister, die vor dem Tische der 
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Aeltesten spitze Worte geredet, 1470: Streit zweier 
Meister vor der Aeltesten Tisch (1 Stein Wachs), 1474: 
Freventliches Reden vor dem Tische der Aeltesten (^ 
Stein Wachs); 1468: Unwilliges Entrichten, bz. Nicht- 
zahlen des von den Aeltesten eingesorderten Soldgeldes. 
(1 Stein Wachs). — Ferner für säumige Quartalsbe
sucher: 1416: „guoä neglexit lumen" (1 gr.), 1465: 
„äe lumina" (17 Meister!) oder: „e^ne kuüe vor ÜL8 
lickt äns der i6 vorservmit Kot", bz. „äar ist 
Ku6e äar 8x clas lickt vorsevvmit kakln vnä nickt 
kamen sint an kkilipp« lakokitsge". (2 gr.). —

Anm. 297 Seite 207 Kasuistik der zweiten Gruppe: 1402 und 1408: „prop
rer clamorem", wie allzu starkes Reden und Schreien 
überhaupt, 1408: Unehrerbietiges Benehmen gegen 
einen anwesenden Junker als Gast auf einer Zunstver- 
sammlung („körest <ku Funker, reckest äu polni8vk 
ocker ckeutsck"). — 1468: Meister, der seinen Lehr
ling unter dem Fenster der Geschworenen lauschen lietz.

Anm. 298 Seite 207 Aus der Kasuistik der Periode 1402—72 seien hierfür 
angeführt: „okil Kanckeln", „Frevel xetun", unehrer
bietiges Verhalten Meisterfrauen gegenüber, „unge- 
riemlicke" Reden beim Bier, Verlästern und Belei
digungen von Mitmeistern mit Worten und Werken 
(vorkommende Schimpfworte jener Zeit: „Lescie", 
„Lotrenson", „Qlackener", „Daukeickork"). Im
stichlassen entehrter Jungfrauen ohne Erledigung der ge
botenen üblichen „Ausrüstung" derselben, Verdächti
gungen und Verleumdungen, Schmähen und Neid der 
Meister untereinander, „Fäusteln" mit dem Messer, ge
zückte Degen, Zänkereien zwischen einer Meistersfrau 
und einem „Compan" des Gewerbs, für die der unbe
teiligte Ehegatte büßte, unbilliges Reden auf dem 
Markte und Rathaus, Lügenstrafen des Bürgermeisters, 
Schneeballunfug gegen einen Mitmeister, Meister, der 
seine Frau mit Aexten bewarf, anstatt sie gebührlich zu 
unterweisen und zu strafen, Verleitung eines Gesellen 
zum Lügen vor den Aeltesten. —

Anm. 299 Seite 207 Beispiele hierfür aus der Kasuistik der Zunftbücher: 
Entfremden eines Käufers mit einer „msrckernen Xür- 
sen." (1405). — „Lneckt wicker seinen kerrn xe- 
ksläen." (1409). Behängen der Verkaufsstätte des 

Nachbarn mit eigner Ware. (1405). — Einige Mei
ster, die über 10O0 Felle gekauft (1410). — Meister, 
der 500 Grotschen hat helfen kaufen. (1412). — Röcke- 
füttern „cken luten ckokezfine". (1405). — Verkauf an 
eine Hausiererin, bz. eine Schneidersfrau. (1408). — 
Röckefüttern für Schneider, sowie Tschmoschenverkauf an 
solche. (1412, bz. 1405). — Beschäftigung eines Ge
sellen außerhalb der Werkstatt. (1457). — Beauftra
gung eines fremden „Kvrsenknechts" mit Beizen von 
Kanin. (1468). — Meister, der den Pfuschern Ge- 
bräme verkauft hatte. (1470) — Lorenz Pellifex, weil 
er zum Ausmessen der Verkaufsstände regelmäßig zu 
spät kommt und dadurch den Platzdispvsitionen Schwie- 
rigkeiten bereitet. (1411). „Böses Werk". (1468). —
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Anm. 300 Seite 208 Vereinzelt erscheinen Wachsbußen von 2 Pfund noch 
1592 und zuletzt 1602 in den Zunftbüchern, während 
uns daselbst Bierstrafen von einem Viertel bis Achtel 
seit 1592 zum ersten Male begegnen.

Anm. 301 Seite 211 Der Einkauf des Korns oblag den Zunftältesten, die für 
dessen Herbeischaffung Sorge zu tragen hatten.

Anm. 302 Seite 212 „Welscher", d. h. südländischer Wein, der wohl von 
Ungarn oder über Venedig nach Breslau gelangte, war 
ein bei den damaligen Verkehrsschwierigkeiten wohl noch 
recht kostspieliger und jedenfalls den meisten andern 
Zünften Breslaus kaum zugänglicher Genuß, den man 
als „Malvasier" des späten Mittelalters nur aufzu- 
tischen pflegte, wenn die „ehrsamen weisen Herren vom 
Rate" bei den Morgensprachen der Kürschner weilten. 
Noch im 17. Jahrhundert bestand bei der Zunft der 
Brauch, hochgestellten und einflußreichen Persönlich
keiten als Gästen im Zechhause einen Ehrentrunk zu 
kredenzen. Als sich dann 1712 die Innung zur Ver
äußerung ihres Heims auf der Kupferschmiedegasse ge
nötigt sah, wurde bei den Kaufvertragsverhandlungen 
ein Eimer Wein für 12 Taler vertrunken, ein schon 
etwas matt gewordener Abglanz der einstigen Zunft
herrlichkeit der Blütezeit. Daß man bei allen derartigen 
Gelegenheiten einheimischen Gewächses minderer Qua
lität, um an den verpönten Rebensaft des Grünberger 
Geländes und die ältesten Experimente etlicher klöster
licher Weinberge Schlesiens zu erinnern, wenigstens in 
früher Zeit nicht minder denn heute insgemein zu ent- 
raten wußte, erhellt aus der ausgesprochenen Vorliebe 
für süße Weine des Südens und hierbei speziell den 
Malvasier. Rechnungsblätter mit Aufzeichnungen von 
Gewürzen fremdländischer Herkunft, wie sie bald nach 
den großen Länderentdeckungen Eingang fanden, bele
gen die kulturgeschichtlich bekannte Tatsache, daß man 
den Wein gewürzt zu genießen pflegte, eine Zuberei
tung, für die wir heute bei einer sachverständigen 
Pflege des Gewächses keine Verwendung mehr haben.

Anm. 303 Seite 212 Von den vielen, zum Teil recht umfangreichen Küchener- 
rechnungen erwähnen wir zunächst die des Fast- 
nachtsquartals 1598. Sie umfaßt Buchungen von 
2 Mark 30 gr. 6 hlr. sür ein Rindsvierlel, weitere Aus
gaben für Honig, Pfeffer, Muskatnuß, Essig, Peter
silie, Sauerkraut, Kren, Hering, Fische (Hechte und 
Karpfen), für Kaldaunen, ein Kalbs- und ein Lamm
viertel, Bretzeln, Semmel, Warmbier, Plätzlein, 
Butter, Salz und zwei Viertel Bier. Hierzu gesellen 
sich kleinere Nebenunkosten für Brennholz, Töpfe und 
ein Trinkgeld von 2 Mark für die Köchin. — Die Fast- 
nachtszehrung des Jahres nach dem großen Peststerben 
geben wir hier als kulturhistorisches Dokument unge
kürzt wieder, wie sie uns im Rechnungsbuch überliefert 
wird (1634):
„2 Kälber zu 36 gr. ... — 9 Tal.
2 „Dibaln" (vom Schwein) — 2 „ 30 gr.
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2 Mittelschinken und
2 Lungebrätel . . — Z „ 33 „
1 Langschrot..................... 9 „

K Stein Lichte .... 22 „ 6 hlr.
1 Loth Saffran .... 13 „ 6 „

-4 Pfd. Pfeffer .... — 9 „
1 Pfd. Zucker .... — 21
1 Loth Muskaten Blüt — 6 „

Loth Nelken .... 4 „ 6 „
1 Pfd. Kapern .... 12
2 Loth Zimmet .... 9 „
31L Achtel Bier .... —11 „ 24 „

10 Töpfe Wein .... — 13 „ 12 „
Vor 1 Brot in die Küche . — 3 „
Vor 2 Brote..................... — 6 „
Vor Feigen ..................... — 4 „ 6 „

Pfd. Baumöl .... 4 „ 6 „
Pfd. Mandeln . . . 9 „
Pfd. Rosinen .... n 3 „ 6 „

1 Quart Honig .... — 18 „
l Pfd. Reis..................... 6 „

Loth Saffran .... — 7 „ 6 „
3 Lemonien (Zitronen) . . — 5 „
1 Hecht .......................... 30 „

Lamm .......................... — 24 „
1 Lunge Brätel .... 7 „ 6 „
3 Paar Hühner .... - 3

Vor Pfeffer Nüsse.... — I .) „
2 Karpfen.......................... — 1 „ 6 „

Vor Kuchen.......................... 12 „
Vor Pretzeln .... 12 „
Vor Pretzlen . . . 13 „ 6 „
Vor Baumöl und Zwiebeln . — 3 „

Summa: 67 Tal. 24 gr. 3 hlr."

Nach einer spateren Fastnachtsrechnung von 1695, wo 
die Rechnungslegung anscheinend etwas reichlich lange, 
nämlich eine Woche, mit Unterbrechungen einiger Tage, 
dauerte (16., 17., 21. bis 23. Februar), endigte jeder 
dieser Tage mit einer Mahlzeit, deren Ueppigkeit aus 
folgenden Gängen der einzelnen Schmäuse hervorgeht: 
Am ersten Tage des Aschermittwochs verzehrten die 
Zechgenossen ein Gericht gesottenen Hecht, ein wilden 
Schweinsrücken, ein Kalbsviertel und einen Auerhahn, 
am zweiten ein rindenes Schwanzstück mit Kren (Meer
rettich), einen gespickten Hasen, einen rindenen Lenden
braten. Am dritten Tage erlabte man sich an einem 
gesottenen Wels, drei Aalen, einem Auerhahn, einer 
gespickten Rehkeule, zwei gespickten Hasen, einem Kalbs
viertel, zwei Kapaunen, einem schweinernen „Diballen", 
zwölf kleinen Pasteten, einer Apfeltorte, einer Butter- 
schlange, Milchreis, Salat und Käse. Am vierten 
Tage erschienen auf der Tafel 4 Karpfen mit Zubehör, 
ein rindener Lendenbraten, em Rehrücken, eine Kalbs
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keule, Sauerkraut und süßes Gebäck. Am fünften Tage 
machte den Magenbefchluß ein Gericht Fische mit Steck
rüben, ein gespickter Hase, ein Auerhahn, ein Lungen
braten, und eine Kirschtvrte. Das Essen war vom 
Stadtkoch Elias Hönisch geliefert und kostete insgesamt 
25 Taler 18 Sgr. — Diese von altersher gebräuch
lichen Fastnachtszechen der Meister und die Schmäuse 
der abgehenden und neu eintretenden Aeltesten bei der 
jährlichen Rechnungslegung haben sich dann bis ins 
18. Jahrhundert hinein erhalten.

Anm. 304 Seite 212 Die Folgen einer solchen Fastnachtszeche scheinen zu
weilen nicht ganz unbedenklich gewesen zu sein. So 
wurde 1590 „unter dem Zechen" eine Lehnbank zer
brochen und der Ofen beschädigt, was zur Wiederher
stellung 1 Mark 4 gr. Unkosten verursachte.

Anm. 305 Seite 213 Bei der Fronleichnamsausgabenbuchung des Jahres 
1409 sind die einzelnen Kanten schon deutlicher ausein
andergehalten. Für Fleisch 18, Brot 4, für die Träger 
11 Groschen als Lohn und dazu noch 9 gr. für deren 
Verpflegung „an ckes beiligen leicknamstage". 1416 
lautet es dagegen wieder summarisch zusammengestellt: 
„Item ckar babe -wir awsgegebin uns beilligen lieb- 
namstage pr. bxr pro brot vn pr. üeiseb vn cken tre
uern eru lone vn vme crencril (Rosen?) 2 mrg. vn 
4 gr. — 1400: 10 gr. für die Kranzträger „vmb raren 
vnck rvorcru mans beckurkte". —

Anm. 306 Seite 214 „1468.
Ok! ckes beiligen leicbnamstag was -wir aus babei^ 
gegeben.
14 LIark vnck Z klge. vor XVII alte Hüner 
i kierckung vor XVII junge Hüner 
2 gr. vnck 2 ?kge. vor Hexen
9 gr. abr. vor alte Hüner 
19 Ar. vor junge Hüner 
Z krckunge Z14 gr. vor 14 Xint vnck 
14 gr ru vortrinken ckas bers ru bxp 
614 gr. vor iunge Hüner
7 gr. vnck 6 klge. vor Xraut vnck eslaeb 
z gr. vnck 4 klge. vor i^ilck 
XI scbilling klge. vor kleAer
5 gr. vor Xosinken
6 Lcbilling ktge. vor speck
15 Ar. vor alte Hüner 
Z gr. vor Lx«' 
iz ?kge. vor Hexen 
18 gr. vor brot vnck semeln 
1 gr. vor 2oekir
2 gr. vor ^veicknicL dir ober cken tisck ott cken obenü 
14 Llarlc vor ein kirtel geringe bir
2 gr. vnck z ?Ige. vor Xosinken 
6 ürckung minus 2 gr. vor 1 krtel bir 
14 gr. vor ein kucker Xolen 
18 gr. ru scbroten vnck ru küren 
6 Xkge. vor Xocblellel
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9 xr. der Xöckin
3 xr. Lween meyden 2U vortrinlcen
Vnsen weibern baden wir xexeden 6 xr. das sx ba
den beltken 2U seben ru dein dade.

Lumina istius kacit 6>L ^lailb minus 5 xr."

„1475
Lxposita super kestum Corporis Cbristi. 

21^ xr. vor alte Hüner 
2)4 xr. vor bleuen 
4 xr. vor Teppe 
11 xr. vor bolen 
16I2 xr. vor worcre 
iZ xr. 4 ?kxe. vor 16 iunxe Hünsr 
8 xr. vor drot und semel
4 xr. vor Lwe^dnic^ dir
6 xr. vor eine iolxe 
6 xr. vor 2 kerkel. 
4 xr. vor dutter vnd milcb 
2 xr. vor Lwaden 
1 xr. vor ldretern
7 xr. den Lpilleuten, trumetern und lautensloern
6 xr. der Xöcbin
2 xr. vor Lresse, essix vnd petersilxe 
1 xr. vor dir der Xöcbiu
6 kkxe. das man das dir bat keimxesebicbt 
10 xr. vor specb, 07er vnd xerinxe dir 
2 xr. vnd Z ?txe. vor Zslcr 
z ürdunxe vor deiscb 
14 l^Iarb vor 1 /icktel dir.

Lumma istius iaeit 4 blarb minus 1 brdunx".
Anm. 307 Seite 214 In England kamen im 15. Jahrhundert zugerichtete 

Hühner nur auf die Tafel des Königs und der Reichs- 
grosten. (M. d. V. f. Gesch. u. Altert. Schlesiens, Bd. 
XIII Anhang S. 40).

Anm. 308 Seite 215 Mittlg. d. Vereins f. Gesch. u. Altert. Schlesiens 
XXXVIII. S. 186 K;202, 206. Stdt.-A. 2.38. 186. — 
Dieser Schwertertanz wird schon 1590 einmal erwähnt.

Anm. 309 Seite 217 Aehnliche Beziehungen wie zur Christiphorikirche, wenn 
auch in vermindertem Maße, bestanden durch Altar
zinsen zwischen der Kürschnerzunst und der Barbara
kirche, sowie dem Kloster St. Clara, wo die Kürschner 
seit 1559 das Patronatsrecht über einen Altar belasten.

Anm. 310 Seite 217 Aus der unübersehbaren Menge sonstiger Unterstützun
gen der Breslauer Kürschnerzunst nennen wir hier nur: 
1609: Abgebrannten Meistern von Liegnitz durch 
Sammlung unter den Innungsgenossen 19 gr., aus der 
Zunftlade 19 Taler, 1611: einem armen Studioso 5 gr., 
einem alten blinden Pfarrer aus Magdeburg 9 gr., 
1615: einem vertriebenen Pfarrer von Torgau 1.18 
1608: drei armen vertriebenen „Predikanten", so wegen 
der Religion verjagt, aus verschiedenen Städten, auf 
deren Bitten verehrt 20 gr., sowie mehrere weitere flüch
tige Geistliche aus dem Würzburgischen, Troppau, der 
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Grafschaft Königsstein und Ungarn, mit verschiedenen 
Beisteuern von 5 gr. bis 1 Mark 4 gr. (vergl. ebenso 
Anm. 293).

Als typisches Merkmal für den ausgeprägt protestan
tischen Charakter der Zunft hat sich in deren Archivalien 
em Bündchen lateinisch und deutsch abgesagter Spott- 
ueder auf den katholischen Ritus, die Messe usw. aus dem 
Anfänge des 17. Jahrhunderts bis auf unsre Tage er
halten.

Anm. 311 Seite 218 Später hören wir von einem Gesuch des in Leipzig sich 
der Rechtswissenschaft befleißigenden Johann von Pa- 
chaly, eines Aszendenten des noch heute in Breslau an
gesehenen Bankhauses von Wallenberg-Pachaly, ihm 
das Rademann-Garzische Stipendium zu verleihen. 
Ebenso wurde letzteres 1662 einem in Leipzig studieren
den Carl Samuel Nahmann auf Ersuchen Samuel 
Wencelaus Krolls, Advoc. Iurat., zuerkannt.

Anm. 312 Seite 218 Bresl. Stdt.-A. Ickbr. cketln. II, 224a—2252: 20 Taler 
pro Jahr.

Anm. 313 Seite 218 Es waren dies 2 Altarlehn zu Maria Magdalenen und 
je 1 zu Lhristophori und Barbara, mit insgesamt 43 
Zinsen. Die im Genuß der Stipendien Befindlichen 
durften ohne des Rates Wissen später nicht außerhalb 
der Stadt Dienste nehmen. Alle diese Förderungen für 
akademische Zwecke kamen natürlich ebenso gut für den 
Magistergrad und die Promotion in Betracht.

Anm. 314 Seite 222 Weitere Beispiele von Lehrverträgen aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts: „146z. 5t. ck^ Llcklsten 
Kaben e^nen entscke^ck gemuckt crxvlscken Hans 
Oreriellnge vnck ckem jungen Kalken cker b^ ^rn gc- 
!art solcke kabln als nemlicken vor cker ler lore we- 
gln, ckas ker en lecklg gesaglt Kot >n sulckir mcüe. 
ckas se^ne mutter vor en gebln sal utk Lllsabet neust 
komencke mg. Oornack uK lokis bspte. aber 
14 mg; ckornack uK Hksabet aber )4 mg. Zo sal 
vorbas alle cking ken geleglt se>'n ck> s^ cawiscken 
enancker gekoblt kaben ckackalZ sulckir entsckelck nickt 
gekolcken ^vorcke so sal Ker sulcke . . . sprocke c^u 
en kabln als vor alt . . ." Ferner 1471: „Hans 
ne^man vncke se^ne karvskrarv ckx globln vor eren 
son locup bergen lkorenc^ üe^scker be^ ckem kant- 
rvergke ckas ker ckobez? bleiben rvil vncke avvL lernen 
sul II ior'k

Anm. 315 Seite 222 Desgleichen 1536: ,,Ls ist vor ck^ Lrüamen Llcklsten 
Kamen Ikomas Olsner vnck kott ^lertln Laulke 
Kranr Zckne^ckern ckas Hancktwerk Lu lernen ver- 
ck>ngt vnck soll lernen 2 ^or vnck wo er entl^Ke Lol 
er geben V 6. Ist bürge vor ckas Qelt vnck Kot brlke 
e^nbrockt welckes Vater Kranr Laullce vnck Heckvvlg 
se^ne Ickutter de^üen".

Anm. 316 Seite 222 „1528: Ls se^nt vor ckv Plrsamen Llcklsten kommen 
Ickelcker ^rnolt vnnck Oominlcus ?usck vnnck kaben 
bekantk ckas Ventura Xun?e Lellck vnnck Iromlicb 
auü 8^nem reckten He betke geboren vnnck bekom
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men ist vnnd wollen das bekennen wo 8s sexn sol". 
— Bei anderen Bürgenstellungen dieser Art machen die 
„vorsichtigen" Bürgen beide Eltern namhaft und ver
pflichten sich, diese Angaben zu erhärten, „wo es kraKt 
vnnd mackt batt (vnnd wo es sexn sal"), „bex iren 
8xden".

Anm. 317 Seite 222 Selbst eines verstorbenen Meisters Sohn bedurfte der 
Bürgenstellung als Lehrling: „Item gemelten Zontag 
sexn borge worden melcber /rrlxt ein krekmer vnd 
sorge kertwxk vor andres barkus exnes mexsters Üun 
der vater inxt namen andres barkuü barbara dx 
mutter". (1540). — Zuweilen wird der Beruf der 
Bürgen mit angegeben: 1540: „8s sexn vor dx er- 
Lamen 8lsten körnen valten Oerne exn rxnrer vnd 
msr esckler exn kurLner vor bans borckert ru lernen 
bx sxAmunt Dencken z Ior bex gewonlicker buü vor 
exn ior z kü." (zu 34 gr.). Ebenso in einem drei Jahre 
später zu Protokoll gegebenen Lehrvertrag: „8L srexn 
vor dx erssramen eldxsten kamen mertxn kratke 
vndt HanL pauer bexde kretrsckmer vnd srexn 
borge worden vor matxÜ smoller das kantwerck cru 
lernen bex kanü reuüen vxr Ior der von kanss 
smoller srexnem vater vnd barbara der Mutter elxcb 
bekomen wo ker aber ane redelxcke vrs rack srex- 
nem mexster abtronnxck werden srollen dx borgen 
vor Icrlxck Ior tkunk gülden verpktlxcbt srexn nxder 
cru legenn".

Anm. 318 Seite 224 Weitere Beispiele hierzu: 1625: „adx 28. .^.prilis 
sagte Baull Zenitleben Leinen Lokn Baull Lenktleben 
dsü Blandwerg bei ibme auk 8in Iakr ru lernen". — 
„1648 d. 6. Octobris bat ^lickael kderckel seinen 
Ltieksobn Daniel Racken das Handwerk bei Ikme 
auk 2 Iakr lang ru lernen angesagt".

Anm. 319 Seite 224 1625. „adx 21. r^prilis «rsckienen kür unü 8ltisten 
die 8rbakren Klans Raurksse Lckön- vnd Zckwarr- 
lerber vnd Limon Lreiser Riretsckmer alkir vnd 
kaben sick bürglicken eingelaüen kür den Dekr- 
knaben Saspar Runge von Breülaw, vnser Hand- 
werg kein dem 8rbakren Llartin Daübner vnserm 
2umktgenossen rwex Iakr nackeinander 
ricktig rulernen vnd so der Rnabe unter deLen okne 
Drsack entwürde, sollen die Bürgen vor ieder Iakr 
der decken künk Ball. ruerlegen sckuldig sein. Der 
Deburtsbriek ist kein der decken". — (Seitlicher Frei- 
spruchvermerk links: „Laspsr Runge von Lreslaw 
^ro. 1627. ^prill loügesaget".)

Anm. 320 Seite 226 „(laspar Liegmund Hose von Breslau. — -^nno 17ZZ 
den 2 ten Lkartii kat der 8krbsre Dann« Laspar 
Hose unser Mitmeister seinen Lokn Oaspar Lig- 
mund Rlose um unser Rürscknerksndwekk von dato 
an 4 Jakre lang bei ikm ru erlernen, aukgenommen, 
und bei den D. 81testen ordentlick angesaget". — 
„^nno 1737 d. 4. Lkartii bat kerr (laspar Rlose 
seinen Lokn Laspsr Ligmund Hose wegen ricktig 
ausgestandener Bekrsakre ordentlick losgesaget". —
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Änm. 321 Seite 227 Der eingangs dieses älteren Abschnitts erwähnte Vin- 
cenz Sponsbrüae war besage der Iahresabschlußproto- 
kolle zwischen 1401 und 1415 mehrmals als Zunftältester 
tätig.

Anm. 322 Seite 229 Während im allgemeinen dem Lehrling beim Tode des 
Lehrmeisters billiger Weise die bisher erfüllte Lehrzeit 
auf die noch zu absolvierende beim neuen Meister mit 
angerechnet wurde, war eine solche Verlängerung un
ausbleiblich, wenn z. B. die Lehrzeit beim alten Vertrag 
auf 3 Jahre gelautet hatte, der neue Meister jedoch sich 
auf eine solche unter 4 Jahren nicht einlassen mochte. — 
Noch häufiger jedoch mochten die Fälle stillschwei
gender Verkürzung oder Verlängerung gegen Ende 
des 15. Jahrhundert hin gewesen sein, von denen die 
Protokolle nichts erwähnen, sondern nur die bloßen 
Daten der Freispruchstermine sprechen. So findet man 
im Zeitraum von 1577—96 (innerhalb einer Periode 
von 20 Jahren) früher freigesprvchene Lehrlinge: 
a) für die Zeit von 2 Monaten bis zu 1 Jahr vor ver
traglich bestimmtem Termin: 26, 6) für die Zeit von 
1—3 Jahren vor demselben: 12. Von später entlas
senen Lehrlingen begegnen wir: a) für die Zeit von 
2 Monaten bis zu 1 Jahr: 22, b) für die Zeit von 1—3 
Jahren: 6, 4—6 Jahren: 3, 7—8 Jahren: 3, 9—10 
Jahren: 1 Lehrling. — Die starken Abweichungen bis 
zu mehreren Jahren vom ursprünglichen Vertragstermin 
sind nur vorübergehende Erscheinungen am Ende des 
16. Jahrhunderts; bald nach Beginn des 17. Jahrhun
derts tritt wieder eine größere Regelmäßigkeit nach 
Maßgabe der a priori ausbedungenen Lehrzeitdauer ein. 
So stößt man z. B. 1614 unter 13 Lehrlingen auf nur 
eine einzige Abweichung des Entlassungstermins vom 
vertraglich festgesetzten Freispruchstermin, bei einem 
Lehrling, der 8 Monate später als vereinbart aus der 
Lehre entlasten wurde.

Anm. 323 Seite 229 In der ersten Zeit fanden die Anmeldungen der Lehrlinge 
vor den Zunftältesten in der Regel Sonntags statt, wohl 
meist an Quartalsterminen; später erfolgte dann aus 
letzteren nur die nachträgliche summarische Mitteilung 
während des verflossenen Vierteljahres stattgefundener 
Aufdingungen vor dem Zunftvorstand, mit der Vor
stellung der Lehrlinge vor versammelter Zunft. War 
Anfangs die Anfügung zugleich als Beginn der Lehrzeit 
im Brauch, so bürgerte sich im 16. Jahrhundert mehr 
und mehr die Gewohnheit ein, den Lehrjungen entweder 
während der bereits laufenden Ausbildungszeit oder gar 
erst am Ende derselben einschreiben zu lasten. Oder die 
Anmeldung geschah in der Weise vorzeitig, daß der Be
ginn der Ausbildungszeit an einem kommenden Termin, 
der jedoch nicht später als höchstens ein Vierteljahr hinter 
der Einschreibung zu liegen pflegte, vertraglich ausge
macht wurde.

Anm. 324 Seite 231 Im ersten Falle heißt es gewöhnlich: „wie sieb cier 
Vater mit ibm verblieben unci eins svorcien." Diese
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Einigung wurde z. B. 1579 durch Ablösung des dritten 
Lehrjahres eines Liegnitzer Lehrlings mit 6 Talern zu
gunsten seines Breslauer Meisters erzielt. Selbst eine 
Kürzung der (4jährigen) Lehrzeit um volle 3 Jahre 
kommt gelegentlich einmal vor. Als Beispiel für den 
zweiten Fall lesen wir 1580: „äer Ibruäer bat ikm als 
seinem k,ekrlin§ r sakr gesckenkt."

Anm. 325 Seite 232 Bis zum Jahre 1578 bedurften selbst beim Vater das 
Handwerk erlernende Meisterssöhne solcher Bürgen. 
Dann erst verlautete zum ersten Male bei Sacharias 
Heinrich: „«weil «r eines Meisters sokn ist äarkk er 
keinen LürAen sckakken." Dieser Zusatz wiederholt sich 
von nun an ständig bei Meistersföhnen.

Anm. 326 Seite 233 Namentlich wenn sich ein andrer Meister fand, der sich 
mit einer kürzeren Lehrzeit einverstanden erklärte, wobei 
der Lehrjunge trotz seines Entlaufens unter Umständen 
noch an Zeit gewann und jedenfalls eher auf seine Rech
nung kam als der erste Meister, der allein den Schaden 
hatte.

Anm. 327 Seite 234 Im 18. Jahrhundert waren 6 Breslauer Kürschnerlehr
linge aus Leipzig, je 1 aus Bautzen und Chemnitz, wäh
rend 2 von Görlitz kamen. Die Namen der Leipziger 
Lehrlinge, mit den zugehörigen Iahresdaten ihrer Auf
dingungen bei Breslauer Kürschnermeistern, sind fol
gende: 

r. Lkristopk Herolät.................................izyZ,
2. Hans Lerokmeister.................................iZyö,
z. Lkristopk Ha^ne . . . ^ . . . , r668,
4. Hans kaul 2ock...................................... 1684,
5. Lkristian >2ock...................................... 1715,
6. Oeorg ^KnUreas Vento!......................1716,
7. Okristiau l7rieärick Ventol . . . . . r757,
8. sod. 6ott4rieä Wer!........................... 1762,
Y. 1ok. Oottl. Lcknsiäer aus lUekertsvolkvvitL 1784, 

10. unermittelt.
Anm. 328 Seite 236 ,,1604. 5. sulx Liss. Ou. Jokannis sagt ^nclreaL 

Ztulbrücke seine sakrarbeit an kex seiner Mutter," 
als Beispiel für einen bei einer Meisterswitwe, seiner 
Mutter, seine Mutzeit erfüllenden Meisterssohn.

Anm. 329 Seite 240 Vergl. Bresl. Stdt.-Arch. Lose Akten 2. st 27.
Anm. 330 Seite 241 Das Wehrverzeichnis der Kürschnerzunst aus dem Jahre 

1623 zählt auf: „4 ^n^erlkocken, groü umk Klein, 
5 neue Musketen samt 2ubekür, 1 Muskete mit 
steuersckloü, 1 sek^varee Muskete mit einem Junten, 
r Lokr, 2 gestreifte Rüstungen, 10 lange ZpieLe, 
12 Helledarclen, keuerlösckgeräte.

Anm. 331 Seite 241 So in den Statuten von 1439, 1570, 1596; 1577: vergl. 
Urkunde L. 16 des Bresl. Stdt.-Arch. und stibr. Uekn. 
II. 263.

Anm. 332 Seite 242 Hierzu gefeilte sich 1655 noch ein zweiter zinnerner Will
komm mit 3 Silberschildern, der der Zunft von einem 
ehemaligen Sohrauer Kürschner, nunmehrigem Bürger 
und Handelsmann zu Breslau, gestiftet worden war.

Anm. 333 Seite 242 Diese silbernen Leichenschilde werden als letzte Zeugen 
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des alten Zunftinventars noch heute von der Breslauer 
Kürschnerzunst bei ihrem jeweiligen Obermeister aufbe
wahrt.

Anm. 334 Seite 242 Für die Anschaffung des Leichentuches, der Mäntel und 
Schilde suchte sich die Zunft, wie wir sahen, durch eine 
Beisteuerpflicht der zum Meisterrecht Einwerbenden 
(18 gr.), sowie durch Ausleihen der Begräbnisinsignien 
selbst an fremde Personen Breslaus gegen eine Gebühr 
von 1 Rtlr. schadlos zu halten. Daß sie hierbei über Er
warten rasch auf ihre Kosten gekommen zu sein scheint, 
beweist die Tatsache, daß man bis 1696 aus dem Ver
leihen der silbernen Schilde und der Leichentücher schon 
einen Gewinn von über 205 Tal., aus dem der Trauer
mäntel in 16 Jahren über 81 Tal. erzielen konnte.

Anm. 335 Seite 244 Es trägt folgende poetische Widmung auf dem rechten 
Blatte: 
„ITin Oesell fun§ vncl -^Itt bsb acbtt 
clas er 6le Artikel woll bstrucktt 
clie Kerben sein von einem lllrbarn Halb, 
2 um dluc? vnck krom cler gemeinen Ltnckt, 
Lo werden Luck clie Oesellen Vbsnn, 
2ücbti§ vnncl kriecklick LlitteinLnäer leben, 
Urult Wirckt kckancker sein Qelt bebLltten, 
Das fkm -cloek Zcbwer Ist xuerarblten."

Anm. 336 Seite 244 Auf die Bedeutung der letzten beiden Verwaltungsbücher 
als Kirchenbücher von St. Christophori (das letzte ist ein 
Begräbnisbuch) sei hier im Interesse von Familienfvr- 
schungen nachdrücklich hingewiesen, da deren Trennung 
durch das Kürschnerarchiv sie manchen Genealogen ver
geblich suchen lassen dürfte. —

Berichtigung:
Seite 210 lies beim Tabellenvermerk für Tabelle 

VII b—c: VII A.
Seite 191. Statt Tabelle VIs—d lies beim Ta- 

bellenvermerk Tabelle VIs—I.
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Tabelle l (zu Leite (Ibb/löl)

Süd

LeimvandreihergangTöpferkram

Nord

Situationsplan der Verkaufsftände der Kürschner auf dem Breslauer Schmetterhause. 
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Tabelle II: Bewegung der Mitgliederziffer in der Breslauer Kürschnerzunst. («Zu Leite 171/174)
XV. Zhdt. XVI. Zhdt. XVII. Zhdt. XVIII. u. XIX. <Zhdt.

2ahr 1403 1406 1451 <>457) 1465 1470 1499 1515 1544 1575 <1577, 1579 1581 0585- 1585 1589 1595 05«, (1600) 1603 1608 1614 1615 (1617 1634 1635 1640 1641 (1643) 1645 1647 1649 1673 1723 1790 1813 1830 1861

Nteisterzahl
(I) <x» <104 (91 X b X 15 I 7 I VII)

64 ca. 80 74 (66) 75 59 92 53 59 100 (101, 107 110 (121) 122 121 126 ohne 
Mw)

^hne 118 115 113 105 (91 
ohne 31 44 39 51 (54) 61 58 55 58 68 108 82 37 120

darunter gewerbstät. 
Meisterswitwen — — 1 — — — — — — 4 (8) 13 — (16) — 26 24 21 17 14 13

Mw.
5 9 4 9 (9 13 13 18 13 4 ca. 

10 11 5 —.

Linwohnerzahl LISA
35000

ca.
36000

ca. 
zboco

ca.
30000

ca.
45000 51219 — — —

Cs kommen Meister 
auf 1000 Einwohner 2,9 — — — — — — — l,7 — — — — — — — — —

— — — — 2,9 (2,5) — — — — — — 1,9 1,5 2,1 — — —
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Tabelle Ils: Vergleichende Meisterziffern anderer schlesischer Kürschnerzünfte.

Neumarkt 1382 
6

I5Z2
12

ca__
18

1625
ca.26

1630
23

7 — — — — — 165» 1675 
ca. 16

1733
17

1787
16

— — —

Bunzlau

Noichenbach

15Z2
9

154S
27

1565
50

— — -E- — — — — — —

1606
49

— — —
1626

55U.22 
Mm

— — — — — — — 1650- 
ca

-1700
6

— 1725
32

1785
34

__ 1840 _

Tlogau — 1449
54

1757

Alünsterberg — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1632
29

— — — — — — — 1692 
4

— 1784
10

— — —
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2

1785
15
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5

— —
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1733
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6
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Labelle II.
Bewegung der Mtgliederstffer in der 

Breslauer Kürschnerzunst.
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Labelle lll (.Zu Zeile 175)

Alle Breslauer Kürschnerfamilien. Dauer der 
Handwerksvererbung.

Zamilienname Zeitraum

ör
tli

ch
e 

H
an

dw
kL

.- 
da

ue
r i

n

s b c <j e Bemerkungen

Segdel 1405-1571 166 11 7 — 4 — s) Summe der
Lind(e)ner 1409-1617 208 19 15 — 1 5 überhaupt im
Zrölich 1455—1655 180 8 6 — 2 — Kürschner-
Sper (Sporer) 1521 — 1646 125 22 12 5 7 — Handwerk be-
Hone 1525—1790 262 26 15 5 6 — schäftigten
Beck 1528 - 1680 152 10 6 2 2 — Zamilien-
Rache 1555 - 1665 150 6 5 1 2 — Mitglieder,
Zung (e) 1556—1668 152 8 4 2 2 — davon
Seliger 1559—1710 171 7 4 1 2 — b) Meister zu
Klose 1541-1874 555 21 15 1 7 — Vreslan,
Lomnitzec 1557—1874 517 17 9 1 7 — a) Gesellen ?u
Somolke 1561-1755 194 20 8 1 11 — Breslau,
Mittwentz 1566—1652 66 12 5 — 7 — 6) Lehrlinge M
Lichholtz *) 1571-1752 161 19 9 5 5 — Breslau,
Körnichen 1575-1725 150 10 4 — 6 — e) Zrauen
Grosse 1580—1700 120 8 2 5 1 — (Meisterswitw.
Senfftleben 1606—1775 169 17 9 4 4 — und Meisters-
Lckart 1610—1765 155 11 5 5 5 — töchter)
Lischke 1655—1797 162 21 11 4 6 — *) Handwerks-
Neutzlich 1648—1785 155 10 7 — 5 — stammtasel
Härlel 1697—1849 152 11 4 — 7 — siehe Tab. IVs

Tabelle Ills

Neumarkter Kürschnerfamilien.

Zrubig 1575 — 1719 146 9 7 — 2 —
Geihler
Otte (Otto) *)

1626-1755
1652-1876

109
224

14
59

7
52 —

7
7 — *) Handwerks- 

stammtasel 
siehe Tab. IVb(Zäckel

Nihmann
1692-1807
1712—1888

115
176

16
15

9
15 —

7
2

Brehler 1727-1855 126 5 5 — — —
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Labelle IV a. Handwerksstammtafel der Kürfchnerfamilie Lichholtz-Breslau (<Zu Leite 175)

Martin Y
M. B. 1587, X. 12

Zorge 3)
L. 1571

Michel D 
Sf.-M. 1812-15, 

M. M 1815,f1840l 17

Martin 3) 
L. 1800

Hans 2) 
L. 1805, 

Sf.-M. 1817/18

Baltzer 3) 
L. 1810

Daniel 0
9. 1852, Sf.-M. 1842, 

M. M 1845-48

Ligmund 2) 
L. 1858, Sf.-M. 

1844, -s-1844? M. M?

Hans 3) 
L. 1858

Martin 2)
L. 1859, Sf.-M. 1848

Martin 2)
L. 1882, Sf.-M. 1872

Hans l) 
L. 1887, Sf.-M. 
1877 ; M. M?

Michael 0 
L. 1884, Sf.-M. 1875. 

M. R.?^ 1725?

Hans 2) 
L. 1897, Sf.-M. 1702-05

Hans George 0
L. 1888, Ss-M. 1899

M. M um 1705

Michael i)
L. 1894, M. N.?

Lhristian 2) 
L. 1705, M. R.?

/Zoh. Gottfried 3) 
e. 1751

Gottfried 2)
L. 1712, Sf.-M.-f-1721

Bemerkungen: >) Meister D 
S) Gesellen 
Z) Lehrlinge



Tabelle IVd. Handweiksstammtafel der Kürschnerfamilie Otte-Neumarkt. (Otto fett 1S0O). (»Zu Leite 175)

Hans Otte
L. aus Lifendorf, MR 1652,1-1681, «-mit Susanns Pappe, 

L.d. Martin P., Kürschners ;u Neumarkt

Daniel
MR 1685, f-1721

Hans
L. 1677-81, MR 1686

-f 1728

Adam
L. 1682-85, MR 1690 

f1728

Gottfried
L. 1685-87, MR 1694

Hans Zranz(iskus) 
L. 1701, 

AIR 1711

Matthe(u)s 
L. 1708, 

AIR I7IS

Anton 
L. >711, 

AIR 1721

Hans Ligismund 
L. 1697

George 
L. 1708, 

MR 1722

(Rosina)«-1775 mit 
Daniel Zeubig, 

Kürschner?uNeumarkt

Adam
L, 1707, AIR 
1720,1-1755

Daniel 
L. 1714, 

MN 1726

George 
L. 1708, 

AIR 1724

2oh. Adam 
L.1715, 

MN 1751

Gottfried 
L. 1722, AIR 1755 
(Ob. Aeltester 1769)

Lhristian 
L. 1722, 

AIR 1758

NIatth. (Zosef 
L. 1726-50, 
AIR 1758

Gottfried 
L. 1755, 

AIR 1755

Gottfried 
L. 1755, AIR 
1750,1-1758

Hans Adam 
L. 1745, 

AIR 1757

Larl Gottlieb 
L. 1755, 

AIR 1771

Larl Gottlob 
L. 1761, 

MR 1768

Znh. Daniel Hans Adam Gottfried 2oh. Gottlob lZoh. Wilhelm Gottfried 
L. 1755, L. 1745 L. 1755 L. 1755, L. 1750, L. 1754

MN 1754 NM 1777 MR 1758

(Anton) 
Geil 1795 Kleriker, 

-s-1811 als letzter Abt 
„Gabriel" des Klosters 

Leubus i. Schief.

Zran? Ludwig 
L. 1755, tritt in den 

Klerikerstand und 
wird dann 

Stifskanster.

Larl Heinrich 
e. 1775, MN 1787

Larl Gottlob
L. 1817. MN 1826 

(als Obermstr. noch 1876 
erwähnt.)

Larl Gottlieb 2oh- Gottlob LhristianGottfried
L. 1761 L.1769, 

MR 1777

LhristianGottfried 
L.178S.MN17S1

L.1757, 
AIR 1762

Gottlieb 
L. 1787 AIR 1795



Tabelle IVb.
Handwerksstammtafel der Kürschnersärmste 

Otte-Neumarkt (Otto seit 1SO0)
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Tabelle lVc. Handwerksstammtafel der Kürschnerfamilie Tscherning-Bunzlau. ((Zu Leite 175)

Andreas ')
Kürschnerzu Bunzlau 

1520-95, MR 154b 
« mit einer Kürschnermeisterstochter.

Kaspar') 
Kürschnerzu Bunzlau 
1549-1625. MR 157b

Andreas ') 
Kürscherzu Bunzlau um 1600, 

später Ratsherr, Ltadtrichter, Bogt 
f 1b41 

w mit Hedwig, Tochter d. Kürschner
meisters Gerber (MR 154v)

(Martins") 
gulor scirolse, kehrer des Dichters 

Martin Opitz

Andreas ') 
Kürschnerzu Bunzlau 

1610-52

Zriedrich') (jüngster Lohn) 
Kürschnerzu Bunzlau 
MR 1b20, f 1bb9

sAndreass ') 
Handelsmann zu Breslan um 1647

sAndreass") s2s»)
Professor d. Dichtkunst f 1554 als Wein-
zu Rostock, » 1b11 zu 
Breslau, f 1 b59, IX. 27

Händlerzu 
Amsterdam.

Andreas ') 
Kürschnerzu Bunzlau 
1655-1720, MR 1659

Martins 
Kiirschnerlehrling zu Breslau 1b47

fLnkelins?) 
°o um 1720 mit einem 
Bunzlauer Kürschner

Vemerkunsen: l) Meister
2) Lehrlinge, bzw.Eesellen 

oder Zunstverwandle
3) Zunstfremde.



Labelle Vs. (Zu Seile 181/182)
Zrequen;Mern der jährlichen Aufnahmen von Meistern, Muigefellen 
und Lehrlingen in den Kürfchnerzünften zu Breslau und Neumarkt 

(1444—1821.)

8ahr

Meister- 
recht

Mut
gesellen

Bre-- Reu-

Lehrlings
aufnahmen <5ahr

Meister- 
recht

Mut
gesellen

Lehrlings- 
aufnahmen

Bres- Neu- 
markt

Bres- 
lau

N-u- 
mark»

Bres
lau

Neu- 
martt

Bres
lau

Neu- 
morkt

Bres
lau

Neu
marktlau markt

1444 — — — — 14 — 1555 — — — — 18 —

1448 — — — — 125
1

— 1554 — — — — 12 —

1447 — — — — — 1555 — — — — 12 —

1448 — — — — 125 — 1556 — — — — 19 —

1449 — — — — — 1557 — — — — 10 —

1451 — — — — j50 — 1528-57 — — - 111 —

1452 — — -— — — 1558 — — — — 14 —

1455 — — — — 56? — 1559 — — — — 15 —

1454 — — — — 15 — 1540 — — — — 11 —

1455 — — — — j55 — 1541 — — — — 11 —

1458 — — — —— — 1542 — — — — 7 —

1482 — — — — 20 — 1545 — — — — 9 —

1485 — — — — 56? — 1544 — — — — 17 —

1484 — — — — 25 — 1545 — — — — 9 —

1488 — — — — 55? — 1546 — — — — 19 .—

1487 — — — — 17 — 1547 — — — — 14 —

1488 — — — — 12 — 1558-47 — — — — 126 —

1469 — — — — 10 — 1548 — — — — 14 —

1470 — — — — 9 — 1549 — — — — 17 —

1471 — — — — 11 — 1550 — — — — 15 —

1472 — — — — 7 — 1551 — — — — 20 —

1475 — — —— — 9 — 1552 — — — — 10 —

1474 — — — — 6 — 1555 — — — — ? —

1475 — — — — 6 — 1554 — >1?, — — 15 —

1476 — — — — 15 — 1555 — 2 — — 24 —

1478 — — — — 16 — 1556 — 1? — — 16 —

1480 — — — — 17 — 1557 — — — — 21 —

1528 — — — — 9 — 1548-57 — — 150 —

1529 — — — — 8 — 1558 — — — — 20 —

1550 — — — — 7 — 1559 — — — — 28 —

1551 — — — — 7 — 1560 — 5 — — 15 —

1552 — — — — 9 — 1561 — 2 — — 14 —
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Zortfetzung Labelle V«. (Zu Leite 181/182)

Sahr
Meister

recht
Mut- 
geseistn

Lehrlinzs- 
aufnahmen Zahr

Meister- 
recht

Mut- 
izelellen

Lehrst rg^- 
aufnahmen

Bres- Neu- 
markt

Bres
lau

Neu- 
markt

Bres- Neu- Bres
lau

Neu- Bres
lau

Neu- 
markt

Brei- Neu- 
larkl

1562 o -—- — 14 1594 1 2 5 — 19 - --
1565 8 2 — — 8 — 1595 7 2 2 — 17 —

1564 2 5 — 12 — 1596 5 o 1 — 17 —

1565 15 1 — — 8 — 1597 2 1 6 — 15 —

1566 0 — — — 12 — I588-97 45 IZ 41 - >89 —

1567 4 — — — 8 — 1598 5 1 2 - 11 —

1558-67 > — — — 159 — 1599 1 o 2 — 6 —

1568 4 2 — — 10 — 1600 0 o 0 — 7 —>

1569 4 — — — 'Z — 1601 4 o 10 — 25 —

1570 5 — — — n — 1602 5 5 7 — 18 —

1571 5 — — — 8 — 1605 6 2 5 — 12 —

1572 5 — — — 11 —. 1604 2 0 7 — 26 —

1575 1 — — — 10 — 1605 5 2 2 — 16 —

1574 6 — — — 18 — 1606 4 1 6 — 14 —

1575 ? — — — 5 — 1607 5 1 0 D 15 —

1576 5 — I' — 21 — 1598-1607^ 51 10 59 150 —

1477 8 — - 25 — 1608 4 5 8 — 18 —

1568-77 41 — - — 152 — 1609 5 2 9 — 8 —

1578 6 — 5 — 26 — 1610 5 ? 5 — 15 —

1579 4 — 25 — 1611 2 1 8 — 6 —

1580 E — 4 — 21 — 1612 5 1 9 — 14 ' > »

1^81 8 1 4 — 25 — 1615 4 1 1 — 8 —

1582 4 1 1 — 14 — 1614 1 2 2 — 15 —

1585 4 1 5 — 18 — 1615 4 5 9 — 7 —

1584 5 2 Z — 15 .— 1616 0 1 5 — 7 —

1585 2 o 4 — 14 — 1617 5 0 6 — 10 —

1586 6 1 5 — 16 — >608-17 51 14 — — 106 —

'587 7 o 4 — 14 — 1618 4 0 7 — 5 __ -

1578-87 50 — 55 — 184 — 1619 6 0 2 - 8 ------

1588 4 o 5 — 16 — 1620 5 0 8 — 7 __ _

1589 L 1 4 — 24 — 1621 6 0 5 14 —

1590 Z 4 8 — 50 —

1591 8 1 5 — 18
1592 4 o 5 — 17
1595 5 2 4 — 18 —
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Labelle Vd. («Zu Leite 181/182)
ZrequenzMern der jährlichen Aufnahmen von Meistern, Mutgesellen 
und Lehrlingen in den Kürschnersünften ;u Breslau und Neumarkt. 

(1622-1751)

äahr
Meister

recht
Mut- 
gesellen

Bres»! Neu- 
l<m Markt

kehrlings- 
oufnahmen 3ahr

Meister
recht

Mut- 
?ele!l n

Lehriings- 
aufnohmen 
Bier-! Neu-Bres- Neu- Brer- 

lau
Neu- 
markt

Brer- 
lau

Neu- 
markt

Brer- 
lau

Nsu- 
markt lau markt

1622 z 2 5 — 10 — 1651 — 0 5 — 15 —
1622 4 1 5 — 10 — 1652 — 1 5 — 5 —
1624 Z 2 6 — 6 — 1655 — 0 1 — 5 —
1625 3 1 3 7 — 1654 — 0 1 — 5 —
1626 6 2 2 — 7 — 1655 — 2 4 — 7 —
1627 2 0 2 — 12 — 1656 — 1 1 — 7 —

1618-27 42 8 45 — 86 — 1657 — 0 1 — 3 —

1528-1627 - — — — 1575 — 1648-57 — 6 25 — 67 —

1628 0 1 2 — 11 — 1658 — 0 6 — 7 —

1629 ? 0 5 — 10 — 1659 — 0 5 — 8 —
1650 2 0 — 5 — 1660 — 0 1 —> 10 —

1651 0 3 — 8 — 1661 — 1 1 — 4 —

1652 1 1 2 — 8 — 1662 — 0 l — 6 —

1655 0 0 0 — 5 — 1665 — 0 2 — 10 —
1654 5 2 5 — 7 — 1664 — 0 5 — S —
16Z5 2 ? 4 — 12 — 1665 — 0 7 — 7 —
1656 4 1 5 — 15 — 1666 — 0 5 — 15 —

16Z7 1 ? 6 — 5 — 1667 — 1 7 5 —
1628-37 15 4? 50 — 84 — 1658-67 - 2 54 — 78 —

1638 0 2 6 — 9 — 1668 — ? 5 — 7 —

1639 6 1 4 — 7 — 1639 — 1 2 — 6 —
1640 1 0 2 — 7 — 1670 — 2 5 — 7 —

1641 2 0 2 — 11 — 1671 — ? 1 — 8 —

1642 2 0 6 — 9 — 1672 — 2 4 — 5 —
1643 1 0 5 — 7 1675 — ? 5 — 4 —

1644 — 0 4 — 11 — 1674 — 0) o — 11 —

1645 — 0 2 — 4 — 1675 — 2 5 — 5 —

1646 — 0 1 — 14 — 1676 -- 0 5 — 10 —
1647 — 0 1 — S — 1677 — 0 z — 4

1658-47 — 5 53 — 87 — 1668-77 — 8 29 — 67 —

1648 — 1 6 — 7 — 1678 — 0 0 6 0
1649 - — 1 2 — 6 — 1679 — 0 1 — 1 0
1650 — 0 1 — 7 — 1680 — 0 10 — 5 0
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Fortsetzung M Tabelle Vb. (<Zu Leite 181/182)

3ahr
Meister- 

recht
Mut- 

gesellen
Lehrlings-

3ahr

Meister- 
recht

Mut
gesellen

Lehrlings-
aufnol
Br--- 

lau

>men
Neu- 

markt

oufna
Br«-- 

lau

-men
Neu- 
markl

Br-,- 
lau

Neu- 
markt

Br--- 
lau

Neu- 
markt

Bres
lau

Neu
markt

Br-r- 
lau

Neu- 
markt

1681 — 1 5 — 4 1 1716 5 o 1 — 4 1
1682 — ? 5 — 11

2?
1 1717 — o 1 — 8 2

1685
1684

— ?
?

1
1

— 1
1

1708-17 — — -l - 40 —
()

1685 _ 2 6 — 6 1 1718 — 0 5 — 5 o
1686 _ 1 4 —— 8 2 1719 — o 5 — 4 o
1687 — 1 5 — 8 0 1720

1721
1722
1725

— 1
2 
o

1
6

— 2
5
2

2 
1
z1678-87 — 5 55 57 7 __

1688 — ? 4 — 7 5 — 1 5 — 4 2
1689 — ? 8 — 5 1 1724 — 2 1 — 7 2
1690 — 2 7 — 8 1 1725 o 2 — 4 2
1691 — 0 5 — 5 1 1726 — 1 5 — 4 2
1692
1695

— 0 6 — 4 1 1727 — 1 6 — 4 1
— 1

1
2
0

— 6
5

1
4

1718-27 — — — 59 —
1694 ——
1695 __ o 1 — 4 1 1728 — o 4 — 2 1
1696 _ o 4 — 12 0 1729 — 1 1 — 5 1
1697 — 1 2 — 6 5 1750

1751
1752
1755

— o
1
0

2
5
4

— 2
5
5
5

1
1 
O1688-97 — 5 57 — 62 16

1698 — 1 4 — 5 5 — 1 — 1
1699 — 1 4 — 5 0 1754 — o 4 — 0 1
1700 — 2 5 — 5 e 1755 — o 1 — 8 6
1701 — 1 6 — 8 4 1756 — 2 5 — 5 1
1702 5 0 4 — 5 1757 — 1 1 — 5 1
1705
1704
1705
1706
1707

5 0 1 — 5
4
6
5
5

o 
1
2 
0
5

1728-37 - — — — 40 —
0
4
1
4

o 
o 
o 
o

5
1

—

1758
1759
1740
1741
1742

—

2
1 
1 —

6
4
5
5
2

2 
0
0
1 
1
5

1698-1707 — — — 45 ___ ___ 1
1708 1 1 5 — 5 5 1745 — 0 — — 7
1709 2 o 5 — 7 0 1744 — 0 — 2 0
1716 2 1 1 — 5 1 1745 — o — — 5 o
1711 2 1 1 — 5 5 1746 1 — — 4 1
1712 5 5 — — 6

1
0

0
1
2

1747 — o — — 5 2
1715 2

4
0 
o

6
5

— ,6733-47 - — — — 1 59 I-
1714

17481715 4 2 2 — 5 5 — o — — 5 0
1749 5 o — — .6 1
1750 5 2 — — 4 1
1751 8 o — — 4 0
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Tabelle VI s. Verzeichnis der Breslauer Kürschnerältesten 
des (Zechamts. (1389—1596) ((Zu Leite 191)

Amtsantritt Namen

1389 ...............Lponsbrücke und —
1390 Philipp Bosim —

1397 .... Bartschneider )) Ltefon Rotkegel
1398 Zoh. Lponsbrücke 1» Hinrich v. Hirsberg
1399 Zacob Lebinburg >> Zerongmus v. Lolbin
1400 Zoh. Lponsbrücke >> Zranczko Lruczeburg
1401 Nicolaus Newkirche Vinczenz Lponsbrücke
1402 2oh. Lponsbrücke Zranczko Lruczeburg
1403 «Zacob Lebinburg )» Zeronimus v. Lolbin
1404 Onvoc. Hinrich v. Hirsberg Laspar Ber
1404 So.ante.Zoh. Albrecht v. Zelisberg Hinrich Llichwicz
1405 (Kein Quartal anberaumt)
1406 So. nachAscht. Hans Megsner und Balthas.Ber(deNgsa)
1406 So. nach Mich. Hannos Lponsbrücke Hinrich v. Hirsberg
1407 Onvoc. Niclos Newkirche Laspar Ber
1408 Invoc. (Zerongmus v. Lolbin >> Hinrich v. Hirsberg
1408 St. Wart. Zranczko Lruczeburg >> Balthasar Ber
1408 Wrihn. Zerongmus v. Lolbin Hinrich v. Hirsberg
14O9 Onvoc. >> >>
1410 Onvoc. Vincenc? Lponsbrücke Hannos Tampman
1412 3nvoc. Peter Golcz Niclos Slewpener
1413 .. Laspar Ber Vmcencz Lponsbrücke
1414 Balchasar Ber Niclos v. d. Lwegdnicz
1415 „ Vincenc; Lponsbrücke Niclos Letzer
1418 Laet. Laspar Ver Hans Molhegm
1417 Onvoc. <Zacob Korcze Niclos v. d. Lwegdnicz
1418 Laspar Ber Petir Lannenberg
1419 Niclos Grossewin Balthas.Ber(v.d.ÄeuHe)
1420 Wenc;csl. Peter Lannenberg Lhomas Lruc;eburg
1421 Balthasar Ber Niclos v. d. Lwegdnicz
1422 Liner. Peter Lannenberg Lange Zorge
1423 Lruce Balthasar Ber Niclos v. d. Lwegdnicz
1424 Niclos Österreicher Lhomas Lreuczeburg

1432 Peter Lannenberg Niclos v. d. Lwegdnic;

1434 Nicl. Lautensloer Sigism. v. d. Auen

1438 Niclos v. d. Lwegdnicz >> Wenzel Walter
1439 Hans Drewsener Benisch Lweller
1440 Lange (Zorge Zacob Bedirmann

1442 Niclos Sweller Wenzel Walter
1443 Lange «Zorge Benisch Sweller

1445 Benisch Sweller Lberhard vom Brige
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Labelle VI b. (Fortsetzung)

Amtsantritt Namen

1446
1447

Lange Zorge 
Hans Lretschmer

und Niclos Lunc?endorf 
Hans Han . . .

1451 Niclos Kun?endors David Deutsch
1452 Hans Drewsener >> Hans Lretschmer
1453 Vinc^en? Böhme Hans Grec?eling

1456 Binnen? Böhme Hans Grec?eling
1457 Lange äorge Niclas Lun?endorf
1457 Hans Drewsener Paul Hagn
1455 Hannos Lretschmer >> Niclas vom Brige
1459 Binnen? Böhme s Hans Grec?eling

I Paul Hagn
1460 Hans Kretschmer >> Paul Hagn
1461 Niclas vom Brige Hannos Lempilseld
l462 Hannos Lretschmer David (Zentsch
1463 Hans Drewsener >> Anton Bedirmann
1464 Stephan Legdel Hannos Lempilseld
1465 Anton Bedirmann Simon Lindener
1466 Lrnst Segdel Zorge Schult?
1467 Stephan Segdel l Hans Lrmeler

l Andres Lgnc?mann
1465 Simon Lindener Nickel Lindener
1469 Zorge Lchnlc? Lrnst Segdel
1470 Stephan Segdel Hannos Beger
1471 Simon Lindener >> Andres Tgnc?mann
1472 Lrnst Segdel Niclos Nampslaw
1473 Niclos Lindener Lhristos Stock
1474 Simon Lindener Andris LgncMann
1475 Lrnst Legdel Niclas Herdan
1476 Niclos Lindener Lhristos Stock
1477 Simon Lindener Niclas Herdan
1475 Michel Spigler l

Hans Lindner 1 Lhristos Stock

1479 Niclas Lindner Niclos Herdan
1450 Simon Lindener Hans Lindener
1451 Lhristos Stock Niclos Herdan
1452 Niclos Lindener >> Michel Spigeler
1453 Hans Lindener Simon Lindener
1454 >> Lhristos Stock
1455
1456 Lhristos Stock
1457 Hans Negthart
1455 Michel Spigeler Hans Lindener
1459
1490 Niclas Lindener Johann Posch
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Labelle VI c. (Fortsetzung)

Amtsantritt Namen

1491 Lhristof Stock und Hans Negthart
1492 Fohann Lindener 11 Llemens Neglmann
1495 Lhristof Stock 11 Hans Posch
1494 Fohann Lindener 11

Älathis Winkeler
1495 Wilhelm Wegdost 11 Zerongmus Schmgt
1496 Hans Lindener 1, Stenzel Krappidlo
1497 Älathis Winkler Hans Briger
1498 Hans Lindener 11 Zerongmus Schmgt
1499 Stengel Krappidlo 11 Hans Briger
1500 Älathis Winkler

11 Ambrosius Zager
1501 Hans Lindener Zerongmus Schmgt
1502 Stenzel Krappidlo 11 Hans Briger
1505 Älathis Winkler

11 Ambrosius Zager
1504 Hans Lindner Zerongmus Schmgt
1505 Stenzel Krappidlo n Hans Briger
1506 Älathis Winkeler ir Zerongmus Schmgt
1507 Hans Lindner Ambrosius Zager
1508 Stenzel Krappidlo Lhristof Stock
1509 Ferongmus Schmgt Ambrosius Zager
1510 Ambrosius Zager 11 Laspar Gerstenberg
1511 Stenzel Krappidlo Peter Gorer

1520 Stenzel Krappidlo 11 Laspar Lpigler

1028 Dominions Fost Lhristof Koppermann
1529 Lucas Lindner 11 Larpar Gerstenberg

1552 Dominicus Zost 11 Lhristos Koppermann

1556 Hans Schuhmann ,1 Hans Teucher

1558 Dominicus Zost 11 Fabian Srottker
1559 Hans Schumann 11 Hans Leucher

1555 Ventur Schuster 11 Franz Helbig

1558 Georg Lisenfürer 11 Hans Ziebig
1559 Laspar Lange Hans Gamper
1560 Ventur Schuster Franz Helbig
1561 Georg Lisenfürer Hans Ziebig
1562 Laspar Lange Hans Gamper
1565 Ventur Schuster 11 Zran; Helbig
1564 Hans Ziebig 11 Lhristof Züngling
1565 Laspar Lange 11 11 11

1566 Ventur Schuster 11 Zranz Helbig
1567 Hans Ziebig Zoachim Neuste
1568 Lhristof Züngling Hisrongmus Stöckel
1569 Franz Helbig 1- Zoachim Neuste
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Labelle VI cl. (Zortsetzung)

Amtsantritt Namen

1570 Hans Ziebig und Baltzer Lange
1571 Lhristos Jüngling Hierongmus Stöcke!
1572 Sran? Helbig Joachim Neuste
1575 Hans Ziebig >> Bacher Lange
1574 Lhristos Jüngling Hierongmus Stöcke!
1575 Zran? Helbig Hierongmus Weihe
1576 Hans Ziebig Bacher Lange
1577 Lhristos Züngling Hierongmus Stöcke!
1578 Zran? Helbig Jerongmus Weihe
1579 Hans Ziebig Bacher Lange
1580 Lhristos Züngling >> Hierongmus Stöcke!
1581 Zran? Helbig Jerongmus Weihe
1182 Baltharsar Lange Loren? Leih ler
1585 Lhristos Ziingling Hierongmus Stöcke!
1584 Zran? Helbig Hierongmus Weihe
1485 Loren; Geihler Lhristos Zickel
1586 Lhustof Züngling Hierongmus Stöcke!
1587 Loren? Geihler Lhristos Zickel
1588 Lhristos Züngling »r Laspar Körnichen
1589 Michel Züngling >> Saiomon Peter
1590 Loren? Geihler »> Lhristos Zickel
1591 Lhristos Jüngling Laspar Körnichen
1592 Lalomon Peter Mt. Dittrich
1595 Lhristos Zickel
1594 Lhristos Jüngling Laspar Körnichen
1595 Lhristos Zickel Hans Göbel
1596 Martin Dittrich Matches Gomolkg
1597 Lhristos Jüngling Laspar Körnichen
1598 Lhristos Zickel Laspar Klose
1599 Martin Dittrich Match. Gomolkg
1600 Lhristos Jüngling Laspar Körnichen
1601 Lhristos Zickel Laspar Klose
1602 Martin Dittrich Match. Gomolkg
1605 Lhristos Jüngling ,, Laspar Körnichen
1604 Lhristos Zickel rr Laspar Klose
1605 Martin Dittrich Match. Gomolkg
1606 Lhristos Jüngling >> Laspar Körnichen
1607 Lhristos Zickel Laspar Klose
1608 Mt. Dietrich Match. Gomolkg
1609 Petrus Stöcke! Matches Göbel
1610 Lhristos Zickel Laspar Klose
1611 Mt. Dittrich Matth. Gomolkg
1612 Petrus Stöcke! Mtth. Göbel
1615 Lhristos Zickel Laspar Klose
1614 M. Dittrich Jacob Wolsf
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Tabelle VI e. (Fortsetzung)

Amtsantritt Namen

1615 P. Stöcke! und M. Göbel
1616 Lhristof Zickel Laspar Klose
1617 Zacob Wolfs Ltzristof Lomnitzer
161S David Schneider Mtth. Göbel
1619 Zacob Wolfs Martin Wagenknecht
1620 Zacob Wolfs Ghristof Lomnitzer
1621 Mich. Göbel David Schneider
1622 Martin Wagenknecht Hans Mittwentz
1625 Zocob Wolfs Ghristof Lomnitzer
1624 Mtch. Göbel >> Karl Körnichen
1625 Martin Wagenknecht Hans Mittwentz
1626 Zacob Wolff Ghristof Lomnitzer
1627 Karl Körnichen Balchasar Hantke
1628 Martin Wagenknecht Hans Mittwentz
1629 Zacob Wolff >> Lhristof Lomnitzer
1650 Karl Körnichen r, Balthasar Hantke
1651 Hans Mittwentz Michael Vetter
1652 Zacob Wolff Lhristof Lomnitzer
1655 Karl Körnichen Daniel Six
1654 Mich. Better Peter Senfftleben
1655 Zacob Wolff Daniel Lix
1656 Karl Körnichen Hans Neumann
1657 Michael Vetter >> Peter Lenfftleben
1658 Lacob Wolff Daniel Lix
1659 Karl Körnichen Hans Neumann
1640 Mich. Vetter Peter Lenfftleben
1641 Zacob Wolff Daniel Lix
1642 Karl Körnichen Hans Vetter
1645 Beter Senfftleben George Baumgarten
1644 Daniel Lix Hans Höne
1645 Hans Vetter Michel Lichholtz
1646 Peter Senfftleben George Baumgarten
1647 Daniel Lix Hans Höne
1648 Hans Vetter Michel Lichholtz
1649 Peter Senfftleben George Baumgarten
1650 Daniel Lix Hans Höne
1651 Hans Vetter Martin Gerstmann
1652 Peter Senfftleben George Baumgarten
1655 Hans Höne Hans Budewitz
1654 Hans Vetter Martin Gerstmann
1655 George Baumgarten >> Mich. Geitzler
1656 Hans Höne Hans Budewitz
1657 Hans Vetter Mt. Gerstmann
1658 Mich. Geitzler Peter Senfftleben
1659 Hans Höne Hans Budewitz
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Labelle Vl k. (Schluß)

Amtsantritt Namen

1660 Hans Vetter und Mt. Gerstmann
1661 Mich. Geihler 1» Peter Lenfftleben
1662 Hans Höne 11 Hans Budewitz
1665 Hans Vetter 11 Martin Gerstmann
1664 Mich. Geißler 1» Peter Lenfftleben
1665 Hans Budewitz »1 Georg Hoffmaun
1666 Martin Gerstmann Nicol. Steger
1667 Peter Lenfftleben '1 Caspar Hübner
166S Hans Budewitz 1» Georg Hoffmann
1669 Martin Gerstmann ,1 Nicol. Sieger
1670 Caspar Hübner Mich. Höne
1671 Georg Hoffmann Zacob Buhle
1672 Martin Gerstmann 11 Nicol. Sieger
1675 Caspar Hübner 1, Mich. Höne
1674 Georg Hoffmann (Zacob Buhle
1675 Martin Gerstmann Nicol. Sieger
1676 Caspar Hübner 11 Mich. Höne
1677 Georg Hoffmann 11 Zacob Buhle
1678 Martin Gerstmann 11 Nicol. Sieger
1679 Caspar Hübner 11 Mich. Höne
1680 (Zacob Buhle i- George Vogt
1681 Martin Gerstmann 1« Heinrich Schütze
1682 Caspar Hübner 11 Christian Lenfftleben
1685 George Vogt G.orgs Hoffmann
1684 Martin Gerstmann 11 Heinrich Schütze
1685 Caspar Hübner Christian Lenfftleben
1686 George Vogt George Hoffmann
1687 Heinrich Schütze George Reiner
1688 Caspar Hübner Christian Lenfftleben
1689 George Vogt -1 George Hoffmann
1690 Heinrich Schütze i George Reiner
1691 Caspar Hübner Christian Lenfftleben
1692 George Vogt ,, Zoh. Komorskg
1695 Heinrich Schütze George Reiner
1694 Caspar Hübner -1 Christian Lenfftleben
1695 Martin Höne -1 Martin Glätzel
1696 Heinrich Schütze George Reiner
1697 Caspar Hübner

11 Christian Senfftleben
1698 Martin Höne Martin Glätzel
1699 Heinrich Schütze George Reiner
1700 Caspar Hübner

r» Christian Senfftleben
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Labelle VIIs. Das Zunjtvermögcn der Breslauer Kürschner 
nach den Zahresrechnungsabschlüssen. (<Zu Leite 197, 210)

Zahr Aktiva („Bar") Passiva 
(„Schuld«)

Bestand („an ge
reihtem Gelde und 

an Schuld")
Bemerkungen

1400 7M. 6Gr. 27 Gr. 7 N. 55 Gr.
1410 s „ 2 Mark* *5chuldauchm.

5 Mark ange-
1420 4 M. 1 Vdg. geben.
1446 7 Guld I Vdg.
1460 5 AI. 17 Gr.
1470 12 Gulden
1480 20 Mark
1550 50 kl. Mark
1540 115 kl. Mark
1551 577 M. 21 Gr.

6 Pf." * inkl. Kornwert.

1560 82 AI. 10 <Sr. 41 M. 20 Gr/ * Ausgb.: 6 T.
8 Pf- 25 Gr. 6 Pf.

1570 50 M. 8Sr. 145 M. 18 Gr. für 14 Lenin.
6 Pf. b Pf- Kreidekauf.

1580 52M. 21 Gr. 88 M. 24 Gr.
9 Pf- S Pf-

1540 72 M. 4Sr.
5 Pf-

560 M. 4 Gr1600 11 M. 50 Gr.
1610 417 M. 25 Gr. 828 M. 20 Gr. Kornbestd.: 95 M.

8 Pf. 10 Pf. 20 Gr. Salzbestd:
111 AI. 24 Gr.

1620 205 AI. 10Gr. 181vM.2lSr. hierzu Korn best.
4 Pf. 101/2 Pf. 517 M. 8 Gr.

1650 702 M. 25 Gr. l- M

1640 125M. 21 Gr. 682 M. 21 Gr. 114lM26Sr. Korn: 556^4.5

8'/2 Hl. 6 Hl. 5 /2 Hl? *—1014 Tal.
54 Gr. 51/2 Hl.

1650 1624 Tal. 117 T. 10 Gr. 1507 T. 24 Gr. *Bar.264 1 1V,
55 Gr. 1 r/s Hl. 5 Hl. Si/2 Hl?

*8 25 5'1660 702 L. 17 Gr. 184 T. 54 Gr. 512 T. 18 Gr.
8 Hl. 4 Hl? Kornw.458T.:

Bar:30Sr.I1Hl.

1670 544 L. 22 Gr. 155 T. 14 Gr. 244 T. 2 G. *-h58T. —Gr.
1 Hl. 10 Hl. 5 Hl? 4 Hl.

1680 256 T. 27 Gr. 104 T. 24 Gr. 127 T. 2 Gr. *-s- 77 T. 2 Gr.
N/2 Hl. 4I/2 Hl. 4 Hl? 4 Hl.

1640 255 T. 4Sr. 184 T. 15 Gr. 50 L. 25 Gr. *------T. 25 Gr.
5 Hl. 1V- Hl. 41/2 Hl? 41/r Hl.

1700 215 L. 6Sr. 202 T. 18 Gr. 12 L. 24 Gr. *-h — T. 4 Gr.
10 Hl. 10 Hl.* 10 Hl.
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Labello VIl b. (^Zu Leite 197)

Das Lunftvermögen der Breslauer Kürschner nach den Zabresabschluhrechnungen.

Zahr Einnahmen Ausgaben Ladebestand Bemerkung

1710 255 1. 29 gr. 1^b. 215 I. 5 gr. 4 ti. 20 1. 55 gr. 9^2 b. —

1720 151» 2„ N/2.. 128 „ „ 5 „ 625 1 „ 10V2 —

1750 558 20 „ 10'/r „ 115 „ 19 b 425.. 5.. 4^.. ——

1740 615 „ 52,. 7-/.,. 112 .. 15 .. 6 .. 505.. 19.. IV2.. —

1750 554 4 1 156 9 - .. 217 .. 25 ,. 1 .. —

1760 451 „ 10 .. 5 .. 114 „ 20 15 516 „ 20 ., 1 ,. —

1770 IN ,, 25 „ 4 .. 117 25 „ 6 66 „ 1 „ 10 „ —

1780 596 „ 24 ,, „ HZ „ 25 .. 9 .. 482 .. 28 .. 5 .. —

1790 585 „ 17 „ 1 .. 188 „ 15 7 .. 195 .. 1 .. 6 .. —

1800 408 „ 4 9 „ 408 „ 1 „ 10 „ 0 „ 2 ,. 11 .. —

. 1855 46 „ 25 „ 2 „ 51 „ 21 .. 9 26.. 22.. 5 .. —

1840

1850

51 „ 10 24 „ 6 „ ,, „ 4 „ 4 „

29 29 .. 4 .. —



Tabelle Vllls. Absolute Lehrzeit nach den Ergebnissen der 
Aufnahme- und Zreispruchsprotokolle Breslauer Kürschnerlehrlinge.

(Zu Seite 250/251)

Zahr Lehrzeit in Zähren
6 5 >4^/2 4 51/2 5 21/2 2 IV2 1 unb-k.I LuMM.

1556 — — 1 — 1 — 1 — 2 — — 14 19L.
Z7 1 — 1 — 2 — 1 — 2 — 1 2 10 ..
58 — — 1 — 5 — 2 — 5 1 — 4 14 „
59 — — 4 — 5 — 2 — 4 — 1 1 >5
40 — — — — 2 — 1 — 1 — — 7 1' >,
41 — — — — - 5 — 2 — — 5 11
42 1 — — — 2 — 5 -— — 1 7 „
45 — — — — 5 — 2 — 2 — — 2 § ,,
44 — — 2 — 5 — 5 — 5 — — 2 17 „

1545 1 — — — 1 — — — 2 — — 5 y „
45 — 1 18 19 ».
47 — 1 — 1 4 — 5 — 1 — — 4 14 „
a8 — — — 1 5 — 4 — 2 1 — 5 14 „
49 — — 1 — 9 — 2 5 — — 2 17 „
50 — — 1 — 5 — 5 — 2 — — 4 15 „
51 — — 1 — 1 — — — — — — 18 20 „
52 — — — — — 1 — — — — 7 10 „
55
54 — — 5 — 7 — 1 — 2 — — — 15 „

1555 — — o — !5 I 4 — 5 1 — — 24,.
55 — — 5 2 § — — — — — — 1b ..
57 — — 1 — 8 1 5 1 4 — 1 — 21
58 — — 1 — 11 — ) 1 4 — — — 20
59 — — 5 — 8 1 8 — 7 — — 1 28 „

1550 — — 2 1 7 — 4 — 1 — —— — 15
51 — — — — 7 — 5 — 5 — — — '5
62 — — 1 1 4 — 4 1 5 — — — 14 „
65 1 — 1 — 5 — 5 — — — 8
64 — — — — 5 — 5 — 5 — 1 2 >2 ..
65 — — — — 5 — 2 — 2 — — 1 8

1556-65 4 I 51 6 1.-5 5 75 5 67 4 !105 425 „
66 — — 1 — 5 — 1 4 — 2 12 ..
67 — 2 — — 4 — 1 1 — — 8 ..
68 — — — — 1 1 1 — 5 — — 2 10 „
69 — — 1 — 5 1 — — 6 — — — >5
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Zortsetzung zu Tabelle VIII s. (Zu Leite 250/251)

Zahr Lehrzeit in Zähren
6 !5Vs 5 4 5 >2^2 2 1^/2! 1 unbek. üumm.

1570 — — - 1 6 - 1 — 5 — — — 11L.
71 — — -15-3- 1 — — — 8 „
72 — — 2 - — — 5 - 5 - 1 — '1
75 1 — — 6 — 1 — — 2 — — — 10 „
74 — — — — 7 2 3 1 5 — — 1 17 „
75 —— — — — 2 - 1 - 2 — — — 5 „
76 — — 2 — 4 — 9 — 5 — 1 — 21 „
77 — — - — 11 — b — 8 --- — — 25 „
7S — — 1 - 12 — 7 — 5 - 1 — 26
79 — — 1 — 8 — ! 8 — 8 — — — 25

1580 — — 2—91 5 — 4 — — — 21 „
81 --- — 1 1 5 — 9 - 6 — — 1 23 „
82 — — --------- 1 - 6 - 7 — — — >4 „
85 — —

— — 4 — 6^— 8 --- — — 18 „
84 —— --------- 6 — 2 — 5 — — — 15 „
85 — — 5 — 5 — 1 — 7 — — — 14 „
86 — — --------- 2 - 7 - 7 --  --- — 16 „
87 — — 5 - 5 — 4 1 1 — — — 14 „
88 — — - - 5 - 5 - 5 — 1 — 16 ,,
89 — — 1 — 8 1 6 - 10 — — — 26 „

1590 ----- — — — Z — 9 — 15 — 2 4 30 „
91 __ — - - 4 - 5 - 9 — — — 18 „
92 — ----- --------- 5 — 8 — 6 — 2 —

95 — — 1 — 5 — 4 — 9 — 1 — 20 „
94 «—» — - — 1 — 8 — 7 - 3 — 14 „
95 --- --- 2 — 1 — 5> — 7 — 2 — 17 „

1566-95 1 2 21 9 150 7 156 2 167 -!" 9 500 „

Perioden (50,100 Z.)

1556—65 4 1 51 6 125 5 75 67 5 4 105 425 „
1566-95 1 2 21 9 150 7 156 2 167 — 16 9 500 „
1596-1625 1 5 5 2 67 5 66 10 152 16 45 11 359 „
1626-55 — — - - 15 — 22 1 57 — 15 — SS „

1536-1635 6 6 55 17 557 15 >299 16 ,405 19 76 24 1372,.
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Tabelle VIII b. Herkunft der Lehrlinge der Bre5lauer Kürschnerzunst. (Zu Leite 254/255)

Periode
Breslau Uebriaes Scklelien

Aeich Polen Kur- 
sachsen

Un
garn

V-rsch. 
Her

kunfts
orte

Her
kunft 
unbe
kannt

Ge- 
samt- 
M. oll. 
Lehrl.

PeriodeZunst- 
fremde

Meister- 
löhne

Lonlüge

verw.

Gesamt
summe

Zunft- 
fremde

«Zunft- 
verw.

^Gesamt
summe

1587—96 65 29 5 97 47 9 56 7 16 4 1 — 9 190 1587—96

1597-1606 56 40 7 85 22 4 26 — 5 — — — 54 148 1597-1606

1607—16 15 59 5 59 17 2 19 — 4 — — — 29 111 1607-16

1617-26 54 17 9 60 12 5 17 1 5 — — — 5 84 1617—26

1627-56 26 55 4 65 22 2 24 — 2 1 1 — — 91 1627—56

1657-46 25 10 7 40 55 5 40 1 2 — 1 — — 84 1657-46

1647—56 ?0 18 5 41 25 4 27 1 1 2 — — — 72 1647—56

1657-66 14 50 1 45 22 2 24 5 2 1 1 — — 76 1657-66

1667-76 15 18 4 55 25 5 28 — 2 1 2 — — 68 1667—76

1677-86 14 15 5 52 11 4 15 2 — 2 1 — 1 55 1677-86

1587-1686 261 246 48 555 254 42 276 15 57 11 7 — 76 977 1587-1686

1687-1700 26 29 11 66 12 1 15 1 — 2 — — 1 85 1687-1700

1701-25 16 58 4 78 15 4 19 1 — 4 — — 102 1701-25

1726—50 45 57 5 87 10 1 11 1 1 — — 1 1 102 1726—50

1751-75 59 51 12 102 8 — 8 1 2 6 — — 1 120 1751-75

1776-1800 67 58 5 110 — 10 10 — 2 4 — — 7 155 1776-1800

1687-1800 215 195 57 445 45 16 61 4 5 16 0 1 10 540 1687-1800

(1587-1800) (474) (459) (85) (998) (279) (58) (557) (19) (42) (27) (1) (') (86) 0517) (1587-1800) A



Tabelle IX. Beisitzer, Altgesellen und Ladebestand der Neumarkter 
Kürschnergesellenbrüderschaft. (Zu Seile 265/265)

Zahr Quartal Beisitzer (Meister) Altgesellen Ladebestand

1610

1611

1612
» 
»

1615 
»

>614 
»> 
»

1615

ISIS
>>

1617 
»

1618

1619 
r, 
»

1620

r>
1621 

r,

1622

IX. 19.
XII. 26.
I V. 4.

?
X 2.
I. 26.
III. 18.
VII. 22.
IX 50 
XII. 25. 
Reminsc. 

Pfgstmont.
IX. 1.
XI. 25.
II. 24.
V. 11.
VIII. 5.
X. 26.
I. 19.
IV. 12. 
VII. 19- 
X. 15. 
V. I.
VII. 24.
X. 16.
I. 8-
IV. 2.
VI. 25.
XI. 21.
III. 18.
VI. 24.
X. 14.
II. 5.
V. 12.
VIII. 18.
XI. 10.
III. 1.
VI. 21 
XI. 25.
I. 21.
IV. 9- 
VIII. 15.
XI. 21.: 
II- 27.

Z. Berger u. Pt. Ansorge 
P. Ansorge u. Zcb. Ehrlich 
2. Ehrlich u. Mt. Neimann 
Mt. Neimann u. L?. Kauder 
L?. Kauder u. H. Springstein 
M. Springstein »A.THomas 
A. Thomas u. Lhf. Unger

,, u. ,,
L. Kauder u. „

„ u. T. Binner
<3. Berger u. „

„ u. Esp. Nickel
L- Meißner u. „
Mt. Neimann u.A.THoma§ 
L. Brünte u. V. Springstein

„ u. Hs. Kauder 
u.

M. Poppe u. „
„ u.
„ u. ,,

L. Meißner u. M. Zrubrig 
T. Kauder u. „

»r
„ u.P.Mergner

P. Breßler u. „
u.

„ u. M. Poppe
u.

M. Michel u.
„ u. „
„ u. „
„ u. G. Hermann
.. u.

H. Mattern u. „
u.

„ u. L. Meißner 
M Neimann u. „

„ u. „
„ u. „
„ u.Lb. Poppe

u.
„ u.

Esp. Nickel u. „ 
M. Neimann u. „

Z. Kauder u. B. Prilisch 
M. Poppe u. Batike

»> u. „
„ u. T. Kauder

T. Kauder u. Z. Horningk 
Z.Horningk u.P.Mergner 
Samuel? u. „ 
H. Poppe u.

„ u.H. Mattem
u.

Mt. Michel u.
u. ,, (?)

P. Breßler u. „
„ u. S. Hermann 

H.Brure(?) u.Mt. Michel 
H. Muttern u. „

„ u. G. Hermann
? u.

H. Berger (?) u.Mt. Michel 
H. Hermann u. „

„ u. H. Zrubrig
Zorge/König u. „

„ «. Lhf. Zruht
H. Leitter u. „ 
A. Meißner u. B. Bresler 
A. Rauh u.... Drotter(?) 
<S. Horn u.... „ (?)
A. Nauh u. Zonas Roll

», u. ,,
Z. Tschorn u. Roll

„ u. A. Nauh
„ u. M. Beßling
» u. „
,> u.
„ u. A. Wengler

„ u. A. Meißner 
A. Wengler u. „

„ u. T. Poppe 
A. Meißner u. „

„ u. Z. Tschorn
», u. ,,
» u. ,,

A. Mohorn u. „

Ntlr. gr.hl. 
,.7(21?),,

1 2 —

5 24 —

Z 54 -

4 16 —

4 ZZ 6

6 14 -

6 52 —

6 22 9

7 18 —

9 b -

9 16 -
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Tabelle IX. (Schluß) («Zu Leite 285/285)

Zahr Quartal Beisitzer (Meister) Altgesellen Ladebestand

1822 
1825

1824

-?
-r

1825

1828

1827

1828 
r>

1829 
r>

1850

1855 
1858
1842 
1848
1848 
1855
1854 
1887

1872 
1878
1889 
1892
1700 
1710
1711
1718 
1720

VII. 24.
I. 1.
X. 10.
l. 1.
III. 17.
VII. 9.
IX 15.
XII. 22.
III. 2.
IX. 14.
III. 1.
VI. 21.
IX. 25.
I. 5.
VI. 20.
IX. 28.
Xll. 1.
III. 12.
VI. 18.
IX. 24.
XII. 51.
III 11.
VI. 4.
IX. 25.
Xll. 50.
II. 24.
IX 22.
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P. Dressier u. Lb. Poppe 
„ u.A. Meißner
„ ri. „
„ u.
,> »

Lhf. Unger u. „
,, u.

P. Mergner u. Z. Tschorn
,, u
„ u. H. Kauder

L. Meißner u. „
„ u.
„ u. T. Poppe
>, »
„ u. „

M. Leliger u. „
„ u. Lhf. Unger
,, >»

Lhf. Unger u. M. Leliger 
M. Zrubrig u. D. Schedel 

,. u. 
»> >> 
>, li. ,»
„ u. D. Meffert 
„ u. 
,, u. „
,, >,

Bargeld 1 L. 20

4 T. 4 gr. 8 hl.

8 T. 22 gr. — hl.

L. Mohorn u. Z. Tschorn 
M. Leliger u. Hs. Kauder 

„ u. M. Nisse! 
„ u.
,, u.
,, u. „
>, i»

D. Meffert u. „
„ u-

M. Leliger u. „
„ u.

L.Henschkeu. „
Ad. Lchicke u. ?

„ u. M. Töpschel
L Hensrhke u. L. Meißner

>» >,
u.

» u.
„ il. ,,

Dv. Merkel u. „
„ u

L. Meurer u. Ad. Lchicke
,, n» „

H. Lelbstherr u. „ 
„ u. D. Merkel

A. Schicke u. „

Lchuld:

8 T. — gr. — hl.

/

10 18 —

10 12 —

9 52 —

9 50 —

10 50 )

12 4 —

14 — —

150/2 8. 9

15 12 — 
19 55 — 
14 29 —

18 0 7
18 5 9
14 7 8

18 25 10 
12 22 8^/2 
120 9 — 
(18 15 6 
17 24 — 
151/2-------
18 1 8

15 54 8 
21 19 -
H. 11. —

—! 8
7. 8. -
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